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Hi'o. 56.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersîtzunq, l8Z6.

(Nicht offiziell.)

Kreisschreiben an alle Mitglieder des Großen Rathes.

T i t.

Zur Eröffnung der ordentlichen Wintersitzung des Großen
RarheS ist von Mmhghrn. Landammann angesetzt worden Montag

der ist. Wintermouat nächstkünftig. Alle Mitglieder werden
eingeladen und aufgefordert/ steh au diesem Tage deö Morgens
um !» Uhr im SitzungSfaale einzufindcu und steh wo möglich so

einzurichten/ daß fie der Session biö zu ihrem Schlüsse
beiwohnen können.

Die zu behandelnden Gegenstände sind folgende:

l. G e s e tz e S e n t w ü r f e.

1) Ueber die Ausübung der BernsSarten und Gewerbe.
2) — definitive Redaktion dcS Gesetzes über den Zinsfuß.

ll. Vortrug e.

Vom Regier un gS rath.
3) Vortrug über den von der gegenwärtigen außerordentlichen

Tagsatzmig zu nehmenden Beschluß in Betreff der mit Frankreich

sich erhobenen Auffände/ bei welchem die hiesige
Gesandtschaft unter Vorbehalt der Ratifikation zu stimmen hat.

4) Vortrug über die nachgesuchte Niederschlagung der Rcak-
tiouSprozedure».

Z) Vortrag über Amnestie wegen den Unruhen im Jura.
6) Vortrag über die Vorstellung der Cantonal-SchuUchrer-

gesellschas: :c.

Diplomatisches Departement.
7) Vortrug über den Anzug wegen Verlegung des ObergcrichtS.
s) Vortrag über den Anzug wegen Veröffentlichung der Sitzun¬

gen des RegicrungörathS.
5) Vortrag in Betreff des NichtvorkommenS der ausführlichen

Diskussionen über das diesjährige Bridget in den Verhand-
lungeblättern.

10) Vortrag über einen erheblich erklärten Antrag bei Anlaß
der Berathung der Badener Conserenz-Angelegenheiten.

11) Entwurf eines Concordâtes zu Negulirung des Verfahrens
gegen politische Flüchtlinge. Der diesjährigen ordentlichen
Tagsatzung durch eine von ihr ernannte Commission vorgelegt

und von der hiesigen Gesandtschaft oll i-eler-millm»

genommen.

Departement des Innern.
12) Vortrag über das PenstonSgesuch dcS gewesenen Gefangcn-

wärterö Faßler.
13) Bortrag über Aushebung mehrerer Bestimmungen des Brand-

assekuranzgesetzeS.

ist) Vorrrag über den Anzug wegen Unterstützung der Gemein-
den im Armenwesen von StaatSwegen.

is) Vorrrag über eine Reklamation des Chr. Bartlomc auf dem

Bühl bei Walkcingen.

Justiz- und Polizei.Departement.
Justiz. Sektion.

16) Vorträge über einige Ehehinderniß.DispensationSbegehren.
17) Vortrag über den Anzug/ die noch bestehenden Criminal-

Gesetze ordnen und drucken zu lassen.

18) Vortrag über den Anzug zu Aufhebung der gesetzlichen
Vorschrift vom Jahr 1803/ vermöge welcher bloß auf
Verdacht hin eine Strafe verhängt werden kann und über die
Anträge des Untersuchungsrichters / so wie mehrerer
Mitglieder von Gerichten/ zu Abänderung deö BeweiSverfah-
renS in Criminalsachcn.

19) Vortrag über die Vorstellung der Gemeinde Courtcrelle wegen
Anerkennung unehelicher Kinder.

20) Vortrag über Verabfolgung einer dem Staate anheimge¬
fallenen Erbschaft au entfernte Verwandte des Erblassers.

Polizeisektion.
21) Vorträge über einige NaturalisationSbegehren.
22) Vortrag über die Anstellung eines Lehrers in den hiesigen

Zuchtanstaltcn und Besoldnngöerhöhung deö Predigers.
23) Vorirag über daS Strafumwandlungsgesuch des wegen be.

trügerischem GeldStag zu vierjähriger Kettenstrafe vcrur-
the'lten Johann Ryser/ von Ursenbach.

Finanz-Departement.
2i) Vortrag über den Verkauf auswärtiger Staatsfonds.
25) — über Gleichstellung der Korporationen oder Priva¬

ten zugehörigen Zehnten mit denen deS Staates.
Dieser Gegenstand soll vermöge der Beschlüsse des

Großen RarheS vom 16. März und 5. Mai 1836 in
der bevorstehenden Wintersitzung behandelt werden.

26) Vortrag zu Passation der StandeSrechnung für das Jahr
1831.

E r z i e h u n g S -- D e p a r t e mcnt.
27) Vortrag über den Anzug wegen eines „Gesetz" betitelten

Beschlusses des RegierungSrathS in Bezug auf die Bestimmung

der Schullehrerbesoldungen.

Militär-Departement.
28) Vortrag über die Wiederanftellung eidverweigernder Offi-

ziere.

29) Vortrag über das Gesuch des Herrn Majors und Standcö-
buchhalterS Rosselet um wegen seiner Civilstelle vom aktiven
Militärdienste dispenstrr zu werden.

Bau-Deparrement.
30) Vortrag über die Fuhrpsiicht der Gemeinden Utzensrorf und

Bätrcrklndcu.
31) Einige Projekte zu Erleichterung der Verbindungen des

Amtsbezirks Schwarzenburg mit den Amtsbezirken von Scf-
tigen und Bern.
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Spezial-Commisfionen.
zz) Vortrag über die Revision der Pensionen,

zz) Gedruckter Bericht über die Vorfälle im katholischen Jura.
Z4) Bericht der Commission zu Untersuchung der Zuchtanstalten

nebst dem Gegenbericht der Polizeisektion.

III. Wahlen,
t) Vermöge deS durch §. 74 der Verfassung für das Oberge¬

richt vorgeschriebenen periodischen Austrittes und der am
27. Oktober 1831 durch das LooS bestimmten Reihenfolge
kommen auf 3t. Dezember 1836 in Erledigung:

Die Stelle des Präsidenten Herrn von Wattenwyl und die
Stellen der Herren Oberrichtcr Marti (der nach Herrn
Frey die Stelle und den Rang des ausgetretenen Herrn
Albrecht Jaggi eingenommen hat)/ Herrmann/ BiziuS und
Belrichard.

24 Wiederbesetzung einer Stelle im Departement des Innern,
und einer im Finanzdepartement.

Z) Die Stellen deS LandammannS, deS Viccpräsidenten des

Großen Raths und des Stellvertreters des Vice-Präsidenten.
4') Die Stellen deö Schultheißen und des Vice-Präsidenten

deS RegierungörathS.
s) Der Sechözehner.

IV.
Sechs Vorstellungen, Bittschriften und Zuschriften, welche

am 12. Oktober auf den Canzleitisch gelegt worden sind.

Außer den obigen Gegenständen werden wahrscheinlich noch

einige andere zur Berathung an den Großen Rath gelangen,
die dann zum Voraus werden angezeigt werden.

Unmittelbar nach Eröffnung der ersten Sitzung wird die
Berathung über die Ertheitung der Ratifikation des Tagsatzungs-
beschlusseS in Betreff der Anstünde mit Frankreich statt finden.
Hierauf wird die definitive Redaktion deö Gesetzes über den

Zinsfuß vorgelegt werden.

Für die unter Nr. 3 und 4 angezeigten Wahlen ist bestimmt
Donnerstag der i. Dezember, für die unter Nr. i Freitag der
z. und unmittelbar nachher werden die unter Nr. 2 und Z

angeführten vor sich gehen.

Bern, den 2. Wintermonat 1836.
AuS Auftrag deS Hghrn. LandanimaunS.

Für die StaatSkanzlei:
Der StaatSschreiber:

F. M a y.

Erste Sitzung.

Montag, den 14. November 1836.

(Vormittag um S Uhr.)

Präsident: Hr. Landammann Meßmer.
Der Namensaufruf zeigt eine große Zahl abwesender

Mitglieder, von welchen mehrere wegen AmtSgeschäften, einige
wegen Unpäßlichkeit sich entschuldigen lassen.

Der Hr. Landammann eröffnet die Sitzung mit folgen-
der Rede:

T i t.
Bei der am 10. v. M. stattgehabten außerordentlichen

Sitzung des Großen Raths haben Sie unter Ratifikations-
vorb ehalt, wegen der mit Frankreich sich erhobenen Anstünde,
der von Ihnen au die auf den 17. Oktober außerordentlich
zusammen berufene Tagsatzung ernannten Gesandtschaft, die
Instruktion dahin ertheilt: „daß sie nach bestem Wissen und
Gewissen zu denjenigen Maßregeln stimme, welche geeignet sein
mögen, die Mißverhältnisse zu Frankreich auf eine coneiliatori-
sche, der Ehre und Würde der schweizerischen Nation
angemessene Weise auszugleichen.«

Als nun das Einberufungsschreiben auf die heute zu eröff-
ncnde ordentliche Wintersitzung des Großen Raths erlassen werden
mußte, war noch kein Resultat der in dieser Angelegenheit ge-
haltenen, geheimen Berathungen der Tagsatzung bekannt, und
bet den verschiedenen Ansichten, die da obwalten mußten, war
vorauszusetzen, daß möglicher Weise die hierseitS vorbehaltcne
Ratifikation zu irgend einem Entscheid zu führen vermöchte:
deswegen wurde im Traktandcncirkular dieser Gegenstand als
derjenige bezeichnet mit dem Sie steh, Tit., gleich in der
heutigen Sitzung zu befassen hätten; allein mittlerweile ist durch
einen Majoritätsbeschluß von 12/2 Ständen eine AntwortSnote
an die Regierung Frankreichs durch die Tagsatzung erkennt
und solche sogleich an ihre Bestimmung befördert worden. Wel-
chen Erfolg dieselbe gehabt, ist indessen noch nicht offiziell
bekannt, aber zu erwarten steht eS, daß sie als befriedigend
angenommen worden und geeignet sei, das gute Einverständniß
zwischen Frankreich und der Schweiz wieder herzustellen.

Ein anderer JnstruktionSartikel, dahin gehend, den Kanton
Waadt auf conciliatorlsche Weise zu vermögen, seinen Beschluß
wegen Weigerung ein Mitglied in den eidgenössischen Rcpräscn-
tantcnrath zu ernennen, wie solcher durch einen TagsatzungS-
bcschluß zu Behandlung der FlüchtlingSangelegenhcitcn ausgestellt
werden soll, ist von selbst dahin gefallen, indem Waadt aus
wahrem eidgenössischem Sinn jenen Beschluß zurückgezogen und
sich dem daherigen Tagsatzungskonklusum angeschlossen hat.

Durchgehen wir nun die Geschäfte, die uns das Einberu-
fungSschreibcn auf diese ordentliche Wintersession ankündigt, ft
finden wir da zwei GesetzeScntwürfc, den einen zur definitiven
Redaktion über Abänderung der bestehenden Vorschriften
hinsichtlich des Zinsfußes und der Bezahlung von Kapitalien; den
andern über die Ausübung der BerusSarten und Gewerbe. Durch
jenen soll die Abbezahlung von Kapitalien dem bedrängten
Schuldner in Bezug auf die Form erleichtert, auch der bis-
herige Zinsfuß der Gültbriefc nicht mehr obligatorisch zu Z °/»

gestellt, sondern solches der llebcrcinkunft der Parihieen über-
lassen, dabei aber diese Vorschrift nicht rückwirkend gemacht,
also das Recht der Gläubiger auch nicht verletzt werden.—
Der letztere GefttzeSentwurf dann soll nach §. 16 der Verfassung
die gesetzlichen Bedingungen enthalten, welche daö allgemein«
Wohl und erworbene Rechte, in Bezug auf die verfassungs-
mäßig anerkannte Freiheit der Niederlassung, deS LandbaueS,
deS Handels und der Gewerbe erfordern. Noch soll ich anzei-
gen, daß mir in den letzren Tagen ein Dckrctsprojckt über den
Erwerb von Grundeigcnthum und Grundpfandrechten durch
Schwcizcrbürger, Franzosen und Sardlnter, zu Handen deS

Großen Raths Übermacht worden, der Ihrer Berathung vor-
gelegt werden soll; und von der Justlzsektion wurde durch emen
Vortrag vom 1. November die Hoffnung ausgesprochen, daß
wo möglich im Laufe deS Winters der bereits vorgearbeitete
Projekt Gesetzes über die Friedengrichter vorberalhen
und dem Großen Rathe werde vorgelegt werden.

Was dann die Arbeiten der in der letzten Sommersttzung
von Ihnen niedergesetzten GesctzgebungSkommission anbetrifft,
so wird Ihnen der Herr Präsident derselben darüber Bericht
erstatten, der Ihnen erwünscht sein wird. Möge eS ihr gelingen
ihre wichtige Aufgabe so zu lösen, daß sie auf Recht und
Gerechtigkeit gegründet, zum Wohl des Landes und zur Förderung
der Rechtsgleichheit gereiche.

Daö UcbcrgangSgesetz vom 6. Juli i83i hat im Interesse
deö Landes und in so mannigfachen Zweigen Bestimmungen
aufgestellt, und es ist während der fünf Jahre da die gegen-
wärlige Ordnung der Dinge besteht schon vieles gethan worden,
in der Absicht jenen Bestimmungen nachzukommen; eS ist aber
nicht zu verkennen, daß hin und wieder Umstände eingetreten
sind, welche die Zeit der vorbcrathcndcn Behörden anderweitig
in Anspruch nahmen, und dieß war namentlich bei den
verschiedenartigen politischen Wirren die in diesem Jahr eingetreten
sind, der Fall.

Von den Gesetzen, welche Sie in neuerer Zeit erließen, ist
dasjenige über das WirthschastSwcscn nach dem Patentsystem
auf den 1. Juli letzthin in Kraft getreten, dessen Folgen in
moralischer und ökonomischer Beziehung von vielen Seiten als
bedenklich erachtet werden. Eine Uebersicht der wirklich beste-
yenden Wirthschaften liefert nämlich folgendes Resultat:
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Vor dem Gesetz vom tz, Juli 1833 waren im ganzen
Kanton Wirthschaften aller Art 950

Nach diesem Gesetz wurden — freilich nur auf
eine Anzahl Jahre — ertheilt 42Z

Und nach dem letzten Gesetz an Patenten bis 1. No-
vember 363
so daß auf t. November 1836 sich die Zahl der Wirth-
schasten auf 1723
beläuft/ und bemerkenswerth mag cS sein, daß unter den 363
Patenten 203 bloß fur Pint en wirthschaften ertheilt worden
sind. Indessen ist auch zu bemerken/ daß infolge des Gesetzes
nach dem Patentsystem dasjenige vom 16. Heumonat 1833 über
den Kleinhandel mit Getränken auf Ende dieses JahrS aufgehoben

wird/ nach welchem Anno 1836 eine Anzahl von 1179
und Anno 1836 1029 Bewilligungen ertheilt wurden. Diese
Kleinhandelpatcnte waren eS/ worüber man so oft Unzufriedenheit

äußern hörte/ alS führen diese/ durch heimliches
Wirthschaften und durch die vielen Gelegenheitsorte die sich dadurch
darbieten / zum sittlichen Verderben. Die Zeit mag nun lehren
was die jetzige Wirthschaftsordnung produziren werde/ und da

Wir Hghrn. berufen sind für des Landes Wohl zu rathen/ dessen

Nutzen zu fordern und Schaden zu wenden/ so wird es uns
auch zur nächsten Aufgabe diene«/ in diesem Zweige veränderte
gesetzliche Bestimmungen eintreten zu lassen/ wenn die gegen-
wärtigen offenbar zum Schaden und Verderben führen sollten.

Von einigen Seiten dann / auch von solche»/ die biS dahin
eben nicht Beispiele von sonderlicher Anhänglichkeit an die jetzige
Ordnung der Dinge gaben/ wird die zu häufige Anstellung von
politischen Flüchtlingen oder andern Fremden gerügt/ und dieses
als Grund zu einiger Unzufriedenheit unter dem Volke ange-
geben, weil vorgeblich dadurch Fremde dem Einheimischen
vorgezogen werden/ während diese die Lasten des Landes tragen
helfen müssen, jene aber hierin nichts leisten/ auch nicht immer
die nöthige Garantie darbieten/ und mit unsern Sitten,
Gesetzen und Gebräuchen nicht bekannt seien. Solche Stimmen,
Hghrn./ ließen sich schon seit einiger Zeit hören, und sie ver-
mehrten sich noch als eS sich zeigte, daß viele Flüchtlinge an
den bekannten politischen Umtrieben und gefährlichen Verbindungen

Theil genommen, auf diese Weise daS ihnen gestattete
Asyl mißbrauchten, und sich dadurch Abneigung zuzogen, so

daß, wie cS im gemeinen Leben öfter geschieht, auch hierin der
Unschuldige mit dem Schuldigen manchmal leiden mag. Ich
will zwar hierüber nicht in eine nähere Erörterung eintreten,
aber die Erfahrung hat eS bewiesen, daß politische Flüchtlinge,
die bei uns nicht nur Asyl, sondern auch Anstellung, Verdienst
oder Unterstützung fanden, daS genossene Gute eben nicht auf
die würdigste Weise vergalten, und dieser Umstand soll sammt-
liche Regierungsbehörden vermögen in solchen Fällen, wo eS

sich um Anstellung von Flüchtlingen oder solchen Fremden
handelt, die sich nicht bchörig auszuweisen vermögen, äußerst vor.
fichtig zu Werke zu gehen, damit nicht fernere Mißbräuche
einschleichen und nicht gerechte Vorwürfe uns treffen. Auch
in Bezug auf das Landrecht, Naturalisation, deren seit 16.

Februar 1832 fünfundsechSzig ertheilt worden, werden wir die
größte Behutsamkeit zu Rathe zu ziehen haben, indem es sich

ja erst bei der letzten GroßrarhSsitzung erzeigte, daß ein
Eingekaufter sich unter erschlichenen Formen die nöthigen Schriften
zu verschaffen wußte, worauf Sie dann, weil den gesetzlichen
Requisiten nicht getreulich Genüge geleistet worden, die
ertheilte Naturalisation als verwirkt und dahin gefallen erklärten

Thun Wir noch im Allgemeinen einen Blick auf die gegen-
wärtigc Lage und Verhältnisse unsers Vaterlandes, so finden
Wir, daS zwar nicht unter den Ständen und im amtlichen
Verkehr zwischen Denselben, aber unter dem Volke Manches
bemerkt wird, daö uns nichts weniger als beruhigend vorkömmt,
sondern in Hinsicht auf Einigkeit und bundeSbrüderliches Ein-
verständniß unter den Eidgenossen, vieles zu wünschen übrig
ließe; aber doch wenn die Gefahr droht, wenn cS dem Namen
der Schweizer gilt, wenn die Ehre des Schweizcrlandcs und
seine Unabhängigkeit angefochten werden sollte, dann verlieren
sich, so Gott null, jede Leidenschaft und Parthcisucht, sondern
es würde dagegen kräftig und ernst das schweizerische Gefühl
für würdige Nationalehre erwachen und es erstünde dann Eine

Farbe, Ein Geist, Ein Sinn, Ein Bestreben zu wirken und
mir standhafter Treue auszuharren: Alle für Einen, und Einer
für Alle.

Indem Ihnen, Hghrn., der Tit. Hr. Schultheiß noch Bericht
erstatten wird über die wesentlichsten Verhandlungen des Re-
gierungSrathö und der verschiedenen Departemente während dem
Lauf dieses JahrS, erkläre ich die ordentliche Wintersitzung des
Großen Rathö dex Republik Bern für das Jahr 1836 als
eröffnet.

Tscharner, Schultheiß. Der Hr. Landammann hat so
eben in seinem weitläufigen und sehr interessanten Berichte die
Hauptsachen berührt, welche gegenwärtig die höchste Landesbehörde

beschäftigen werden. Mir liegt nur lediglich ob, laut
Vorschrift Ihnen, Tit., anzuzeigen, welches hauptsächlich die
Gegenstände waren, womit der Regierungsrath und die
verschiedenen Departement! im Laufe des Jahres 1836 sich bkschäf.
tigt haben. Diese Aufzählung wird jedenfalls zeigen, daß der
NegierungSrath und die Departement! unablässig für das Wohl
des Landes bedacht gewesen sind. Somit werde ich ein Depar-
tcment nach dem andern die Musterung passiren lassen, indem
ich zu diesem Behufe die mir von den verschiedenen Departe-
mcnren zugekommenen Notizen benutze. Ich beginne mit dem

diplomatischen Departement.
Bezüglich auf die innern Angelegenheiten hat sich das

diplomatische Departement befassen müssen mit verschiedenen De-
kreten, nämlich dem Reglemente für die Bittschriftenkommission,
mit dem Beschlusse der Anstellung eines permanenten Konzipien-
ten der Großrathsverhandlungeu, und endlich mit dem Dekrete
zu Errichtung eines Smengerichts in der neuen Helferei zu
Hasle im Grund. Ferner begutachtete eö verschiedene Anzüge
und Mahnungen, namentlich über die Fragen, ob Beamtete
unterer Behörden, die vom Regierungsrath durch einen monvir-
ten Beschluß abberufen worden, nachher von ihren Konstituenten
wieder zu den nämlichen Stellen gewählt werden können? ob
eS zweckmäßig sei, daS Obcrgericht aus der Stadt Bern zu
verlegen? Ferner die Frage wegen Reform des Abgabensystems
sowohl des Staates als der Gemeinden, wofür eine Spezial-
kommission niedergesetzt worden, um sich mit dieser höchst wich-
tigcn Angelegenheit zu befassen. Der Regierungsrath mußte sich
nämlich nicht ohne Grund überzeugen, daß, wenn man zu einem
Ziele gelangen wolle, das gesammte Finanz - und Armcnwesen
im Znsammenhange und vereint mit einander in Untersuchung
gezogen werden müsse; das Zweckmäßigste sei daher, wenn eine
Kommission erfahrner Männer sich mit der Frage beschäftige,
wie eine solche allgemeine und durchgreifende Reform
vorzunehmen sei. Diese Kommission ist so zusammengesetzt, daß man
zu der Hoffnung berechtigt ist, sie werde das Mögliche leisten.
Eine fernere Frage war, ob die Einführung der Ocffentlichkeit
für die Sitzungen des RegierungSrathS zweckmäßig sei. Endlich
ist von dem Departemente in der allerncuesteu Zeit noch der
Entwurf eines Konkordates über das gegen politische Flüchtlinge
zu beobachtende Verfahren, welchen eine Kommission der letzten
ordentlichen Tagsatzung verfaßt hat, behandelt worden, und
derselbe wird noch in dieser Großralhösitzung vorgelegt werden. —
Im Laufe dieses JahreS hat sich ferner das diplomatische
Departement nur der Untersuchung von sechs Wahlen in den
Großen Rath, zwei Wahlen zu Amtsrichtern und zwei zu AmtS-
gerichtösnpplcanten u. s. w. befaßt. — Bezüglich auf den Wir-
kungSkreiS des diplomarischen Departements hinsichtlich der
Hähern SlaatSsicherheitS-Polizei ist das diplomatische
Departement vielfältig in Anspruch genommen worden durch die
unglücklichen Unruhen im Leberbergc, von denen man aber
hoffen soll, daß sie ihr Ende nunmehr werden erreicht haben.
Ebenso haben die Auftritte von Seite politischer Flüchtlinge

dem diplomatischen Departement« außerordentlich viel zu
thun gegeben, und man muß ihm die Gerechtigkeit wiedersah-
reu lassen, anzuerkennen, daß hauptsächlich durch seine Energie
der Kanton Bern einer derjenigen Stände ist, welche sich sm
geschwindesten jenes Uebels entledigt haben. Endlich ist hier
noch zu erwähnen die unglückliche Eonseilangelegenheit. —.
Zu den keinem andern Departemente übertragenen Geschäften
gehört die Aufsicht über das Bernerregiment in Neapel,
welche aber im Jahr 1836 wenig oder nichts zu thun gab. Fer-



wer gehören hicher die verschiedenen, durch daS diplomatische
Departement vorberathenen Anträge in Betreff der Diozesan.
angeleg en heilen des Jura. Hinsichtlich des Amtsblat-
tes ist lediglich zu bemerken, daß sich das deutsche Amtsblatt
eines sehr guten Gedeihens erfreut, indem dasselbe jährlich
3 bis 4000 Franken reinen Ertrag gewährt, während das fran-
zösische Amtsblatt diesen Profit soviel als absorbirt.

Daö diplomatische Departement war aber im Jahre 1836
zugleich Vorort für die ganze Eidgenossenschaft, und hat
in dieser Beziehung für die ordentliche und außerordentliche Tag-
sayung sehr viel zu thun gehabt, indem cS nicht nur die dahe-

rigcn Instruktionen vorberathen mußte, sondern mit seinen
Mitständen/ bezüglich auf alle politischen Angelegenheiten, höchst

lebhaften Briefwechsel unterhielt, der, ohne Ausnahme, von der
freundschaftlichsten Art war,

WaS endlich die Verhältnisse zum Auslande betrifft, so

ist der Staatsrath häusig beschäftigt gewesen mit Korrespondenzen

mit den schweizerischen Agenten und Konsuln im Auslande

zur AuShülfe und Unterstützung von schweizerischen Angehörigen
in allen Welttheilen.

Soweit im Allgemeinen und Wesentlichen mein Bericht über
die Verrichtungen dcS diplomatischen Dcpartementes im Jahre
1836. Ich werde am Schlüsse meines Vortraget) noch über die

letzte außerordentliche Tagsatzung einen kurzen mündlichen

Bericht abstatten, der als Anhang zu diesem Berichte über
daS diplomatische Departement angesehen werden kann.

Das Departement de S Innern war, bezüglich auf das

Gemeindewesen, nach dem Gesetze vom 20. Dezember 1833

im Falle, die einlangenden Gemeindöreglemente zu untersuchen.
Dieses geschah mit 1S7 GcmeindSreglementen; vom RegierungS-
rath wurden fanktionirt 121. Bezüglich auf Landes ö konom i e

sind in diesem Jahre wiederum beträchtliche Prämien ausgetheilt
worden, namentlich für Pferdezucht Fr. 6,116, und für
Hornviehzucht Fr. 4,072. Bezüglich auf Handel und Industrie
hat dieses Jahr, so wie in den Jahren 1824 und 1830, wie-
derum eine Industrieausstellung Platz gehabt, die in mancher
Rücksicht höchst erfreulich gewesen.. Dem Publikum waren während

4 Wochen 364 Gegenstände des KunstfleißeS zur Prüfung
vorgelegt, und die Negierung hat dafür im Ganzen 46s Duka-
ten als Prämien vertheilt In dem Gewerbwcsen spielen

die Wirthschaftöpatente die Hauptrolle. Der Hr. Landammann

hat bereits in seinem Berichte die dahcrigen Data mitgetheilt.
Konzessionen für andere Industriezweige wurden im Ganzen
42 ertheilt. Wesentliche Verbesserungen sind in dem Mcdizi-
nalwesen gemacht worden. Hicher gehöre» die getroffenen

Vorkehren zur nahe bevorstehenden Aufstellung von à Krankenbetten

zu Viel für daö Seeland und den protestantischen Jura,
von eben so vielen zu Laugenthal für Wangen und Aarwangen,
von 3 Betten zu Sumiswald für den Bezirk Trachselwald, von
eben so vielen zu Langnau, für den Bezirk Signau, und von
6 Bellen für die Bezirke Frutigen, Ober - und Niedcrstmmen.
thal und Saancn. Die Staatsapotheke ist gegenwärtig vollen-
det und seit Kurzem in Thätigkeit getreten. Die sehr wohlthätige

Entbindungsanstalt ist sehr erweitert, verbessert und mit
ihr die Anstalt im Jnselspitale vereinigt worden. Auch eine

neue Medizinalordnung wird in wenig Tagen beendigt sein.

Unglücklicherweise ist diesen Herbst eine bösartige Krankheit in
unserem Kantone ausgebrochen, die namentlich im Emmenthale
so um sich gegriffen, daß der Regierungörath auf Antrag des

Departements des Innern einen Kredit von Fr. 3voo zu
Unterstützung der Armen angewiesen hat, wovon bis jetzt Fr. 1600
verbraucht sind. Ebenfalls war das Departement des Innern
mit wesentlichen Verbesserungen für die Landsassenkorpo ra-
tion beschäftigt. Einstweilen ist die Errichtung von zwei Er-
ziehungöanstalten, nämlich einer für Knaben zu Köniz und einer
für Mädchen zu Nüeggiöberg, beschlossen worden, und die Vor-
kehrungen zu baldiger Eröffnung dieser Anstalten werden thätig
betrieben. In der Brand versichern» g San st alt befanden
sich bei Auslauf der letzten Zeit der frühern Assekuranzgesellschaft

48,661 Gebäude mit einer Assekuranzsumme von Fr. 84,175,900.
Nunmehr beläuft jsich die Zahl der Gebäude seit dem neuen
Gesetze von 1834 ans 66,432, und die Assekuranzsumme auf
Fr. 100,086,760. Die Theilnahme an der Anstalt hat sich also

seit 1834 vermehrt um 7,871 Gebäude und um ein Kapital von
Fr. 16,909,860.

Die Juftizsektion des Justiz, und Polizeidepar-
temencs hat im Fache der Gesetzgebung verschiedene
Dekrete entworfen zu Aufhebung der Starutarrechte von SigriS-
wyl, WtmmiS und Spiez, so wie ein Dekret in Betreff des

StatutarrechtS der Landschaft Steffisburg. Ferner hat dieselbe
das Gesetz über Beeinträchtigung des Eigenthums vorberathen,
welches sich bis jetzt als praktisch bewährt hat, indem keine Er-
läuterungen darüber begehrt wurden, und die Zahl der Gefangenen

in allen Amtsbezirken abgenommen hat. Ebenso der
Gesetzentwurf über den Zinsfuß und die Abbezahln»» von Kapita-
lien; daS Reglement über die Reorganisation der Geseygebungs-
kommission, dessen Folge ist, daß diese Kommission nächstens
über den Fortgang ihrer Arbeit wird Bericht machen können.
DaS früher zurückgeschickte Gesetz über die Friedensrichter wird,
wo möglich, noch in dieser Wintersitzung vorgelegt werden.
Sodann hat die Justizsektion verschiedene Kretsschreibeu
abgelassen, namentlich in Betreff der Edittalladungcn wegen Amor-
risirung von unterpfändlich versicherten Forderungen, sowie letzt-
hin in Betreff der Aufstellung eigener Waisenvögte für die
Verwaltung geringerer Vormundschaften. Rücksichtlich der laufenden
Geschäfte wurden behandelt: 34 Administrativstreitigkciten, 146
Beschwerden gegen Gerichlöstcllcn und Beamte, 79 eingeleitete
FiSkalprozesse, 29 EhehindernißdispensationSbegchren u. s. w.
u. s. w., nebst 830 erlassenen Schreiben und 460 Vorträgen
an den Regierungörath.

Die Polizeisektion hat i,70t Geschäfte behandelt, wor-
unter 362 Vortrüge an den Neglerungörarh und 1,349 Schreiben.

Unter der Zahl dieser Geschäfte sind bemerkenswerth:
166 Srrafnachlaßgesuche, 118 Toleranz, und Niederlassungsbewilligungen

42 Bewilligungen an Kantonsfremde für Erwerbung

von Grundeigenthum, 20 AuSlicferungöanträge, 64
Anzeigen von außergewöhnlichen Todesfällen, worunter 17
wahrscheinliche Selbsterirleibungen, die Ertheilung von Belohnungen
für Rettung von Menschenleben in 18 verschiedenen Fällen,
31 BurgerrechtSankaufS. und NaturalisationSgesnche. Nebst
diesem hat sich die Justizsektion viel mir den hiesigen Zuchtan-
,kalten beschäftigt, worin eine außergewöhnliche und gefährliche
Krankheit nch geäußert hatte, AFpi,»» .-GllominKis genannt.
Dieser Umstand hat zur Folge gehabt, daß auf Verlangen der
Aerzte verbesserte Kost, nämlich Verabreichung von Fleisch und
Wein, eingeführt worden ist. Ferner hat sich die Polizcisektion
mit Einführung deS Gesetzes über Maß und Gewichte beschäftigt,

sowie mit der Berathung eines DekretöentwurfS über die
Gleichstellung der Schwelzerbürger hinsichtlich der Acguisition
von Grundeigenthum und Hypothekarrechtcn, und endlich mit
Prüfling der durch die Zentralpolizeidirmion vorgenommeuen
Revision und Erneuerung der Toleranzen und Niederlaffungsbe-
willigungen sämmtlicher im hiesigen Kanton sich aufhallenden
Kantons - und Lanbesfremden.

Ueber daS Ftnanzde parlement ist zu berichten, daß
das Forstreglement für den Jura in'S Leben getreten ist,
und daß in Folge dessen die Ernennung einer Anzahl neuer Un-
tcrförstcr bevorsteht. Auch für den allen Landestheil ist eine
neue Forstordnung ausgearbeitet, welche im Laufe des künftigen
Jahres dem Großen Rathe wird vorgelegt werden können. Unter

den abgeschlossenen WaldkantonnemencS sind die wichtigsten
diejenigen mit den Gemeinden des LaufenthaleS, die zur Sanktion

bereit liegen. Bezüglich auf das Münzwcsen sind für
einige tausend Franken neue Rappen geschlagen worden. Das
Postwesen hat eine neue Organisation erhalten. In Betreff
dcö Stempels ist Vorsorge getroffen worden, daß den Klagen
wegen allzu schlechten Papiers abgeholfen werde. Eine der
wesentlichsten Arbeiten des Finanzdepartements war die Organisation
einer neuen Buch- und Rechnungsführung für den
Staatshaushalt. Dieselbe wird ans künftigen ersten Januar ihren
Anfang nehmen, und man erwartet von dieser Einführung einer
verbesserten Komptabilität äußerst wohlthätige Folgen, namentlich

ein augenblickliches Einsehen und Uebersehendes Zustandes
der Finanzen und beschleunigtere RcchnungSablage. Bezug,

lich auf die Verwaltung von auswärtigen Geldern ist zu
bemerken, daß beiläufig eine halbe Million französischer Fonds
mit Gewinn verkauft und vortheilhaft in Belgien angelegt worden



sind. Durch das Lehenskommissariat ist cine Erläuterung
bearbeitet worden über den Begriff des Neubruchs, bezüglich
auf den Zehnten von diesen Neubrüchen, infolge welcher
Erläuterung eine außerordentliche Menge von ZehntfreihcilSbegeh-
ren für Neubruchland eingekommen und bewilligt worden sind.
Die Verwaltung der Salzhandlung ist neu organism, und
mit Wurtemberg und Baicrn sind neue Verträge abgeschlossen

worden. Die Kantonalbank hat im Laufe dcö JahreS 1836
einen Betrag von Fr. 96,600 ausgegeben. Die Rückwirkung
der letzte» Ereignisse aus den Handelsstand hat verursacht, daß
der RegicrungSrath gestattete, der Bank einen außerordentlichen
Kredit von Fr. 170,000 zu eröffnen. Für die Grundsteuer
und den K a da st er, sowie für das Enregistrement im Le-

^

Herberge traten für jene ein Direktor, für dieses ein äir-vcleni'
im>r>6xi5U'cmei>r an Play der bisherigen Obereinnehmerstelle

daselbst. DaS Finanzdepartement harte ebenfalls die
Ausfertigung und Kontrollirung der neuen Wirthschaftöpatente
zu besorgen. Von den seit dem i. Juli ertheilten 346 Patenten

sind Fr. 30,000 an Patentgebühren in die Staatskasse
eingegangen. Betreffend endlich daö Zoll we sen wird angekündigt,

daß nächstens eine Revision in demselben statthaben werde,
daß aber dieser vorangehen müsse die Erwerbung der in den Hän-
den von Korporationen und Privaten befindlichen Zollgerechtig-
keiten, worüber nächstens dem RegicrungSrath ein GcsetzeLvor-
schlag vorgelegt werden wird.

Das Erzieh ungSdepartement hat sich vorerst befaßt
mit der protestantischen Kirche, in welcher circa acht
Pfarreien neu besetzt worden, worunter nächstens die ncuerrich-
tete Pfarrei Buchholterberg zu vergeben sein wird. Ferner find
vier neue Kandidaten erwählt, mehreren Geistlichen
Unterstützungen und Entschädigungen für besondere Dienste ertheilt
worden. Fünf Gemeinden erhielten Unterstützung für Kirchcn-
«nd Orgclbauten. Die Bibelgesellschaft wurde mit Fr. 400
begabt und ebenso auch die reformiere Kirche zu Freiburg.
Bezüglich auf die katholische Kirche find vier geistliche Stel-
len neu besetzt, fünf Geistliche unterstützt worden, und zwei
Gemeinden haben Beisteuern für Kirchenbauren erhalten. Ueber
die Badener Konfcrenzarttkel find die nöthigen Proklamationen
und Erläuterungen erlassen worden. Bezüglich auf die höhern
Lehranstalten find an die Hochschule mehrere Professoren,
die HH. Rheinwald, Lohbauer, Valentin und Schund, neu
erwählt, das Prosektorac der Thieranalomie errichtet und
besetzt, einem Professoren, L. Snell, die Entlassung ertheilt, vier
Stipendien an Studirende gegeben, und acht Neisestipendicn
für französische Studirende ausgeschrieben worden. Ferner hat
eine Revision deö NcgemcntS für die AnSthcilung der Haller-
schen Medaille, sowie die Uebernahme des MüSlinschen Legats
stattgefunden. Mehrere Subsidiaranstallcn sind erweitert,
Ankäufe für das zoologische Kabinet gemacht, ein Vertrag über
Benutzung des botanischen Gartens abgeschlossen, der chemische
und physikalische Apparat vermehrt, GypSabgüsse und Gemälde
für die akademische Kunstanstalt angeschafft worden u. f. w.
u. f. w. Auch daö höhere Gymnasium hatte sich mehrerer
Verbesserungen zu erfreuen. Dahin gehören: die Einführung
eines nicht obligatorischen Zeichnen- nnd GcsangunterrichtS und
die Anschaffung mehrerer Lehrmittel. Beim P r o g y m n a si u m
ist eine Jndustrieabtheilung organisirt und an der Elementarschule

eine neue provisorische Lehrcrstelle errichtet worden.
Die Kollegien und Gymnasien zu Bicl und Pruntrut
haben Reorganisationen und neue Besetzung der Lehrerstellen
erfahren; am Kollegium zu Delöberg find für Naturgeschichte,
Schreiben, Zeichnen und Gesang provisorische Lehrer angestellt
worden. Was die Sekundärschulen betrifft, so ist an Platz des

zurückgeschickten Gesetzes über Sekundärschulen noch kein anderes
im Falle vorgelegt zu werden, unterdessen haben cilf Sekundär-
schulen Unterstützungen erhalten.

Ueber daö Primarschnlwcsen ist zu berichten ein
Beschluß über Vermehrung der Lehrergehaltc; Mittheilung der
auf den Bericht der Prüfungskommission gegründeten Taxation
der Primarlehrer; Erläuterung dieser Verfügung zur Hebung
einiger Mißverständnisse; wiederholte Aufträge an die Regte-
rungSstaithalter zur Eingabe ihrer Berichte über den Verms-
genöstand der Gemeinden, und an die Schulkoniimssion zur
Angabe der bestehenden Schullehrereiukommen. Ferner haben

über 120 Gemeinden Geschenke an Lehrmitteln, neun Gesang,
vereine Geld zu Anschaffung von Musikalien, acht Volkö- und
Lehrerbibliorhekcn ebenfalls Geldunterstützungen erhalten. An
35 Gemeinden wurden SchulhauSbausteuern gegeben, und
ungefähr 30 Lehrer wurden für provisorischen Schuldienst und
besondere Leistungen entschädigt. Zehn neue Leibgcdinge find
vergeben und ungefähr 60 Schullchrer außerordentticher Weise
unterstützt worden. Eben so haben eine bedeutende Zahl von
Gemeinden Unterstützungen für MädchenarbeitS- und Kleinkinderschulen

erhalten u. s. w. — Bezüglich auf die BildungS-
anstaltcn für Primarlehrer ist an der Normalanstalt
zu Münchenbuchsee eine Lehrerstelle neu besem, 36 cnftas-
sene Seminaristen sind patentirt, daö Reglement für die Aus-
nähme abgeändert worden, so daß nunmehr bloß das zurückgcl'eatc
16. Altcrsjahr gefordert wird. Die Nusterschule hat eine Er-
Weiterung erhalten von 40 auf 60 Zöglinge. I» Betreff der
Normalanstalc im Jura ist man in Unterhandlung begriffen
mit der Gemeinde Pruntruc wegen des Lokais. — Wieder-
holungöknrse sind umfassendere abgehalten wordenen Burg-
dorf, Viel und Pruntrut, kleinere zu Rölhenbach und Watten--
wyl. — In die Taubstummenanstalt endlich sind zu fünf
verschiedenen Malen nach vorheriger Prüfung neue Zöglinge
zum Theil unenrgeldlich aufgenommen, so wie andere/melt
bildungsfähige, entlassen worden.

Das Militärdepartement hat Arbeiten in Menge
gehabt, vorzüglich in Folge der Einführung der neuen Mil'l-
lärvcrfasiung. Nicht weniger als 169 Vorträge an den
RegicrungSrath, 434 Weisungen und Aufträge an den ^berst-
Miliztnspektor und 1146 desgleichen an Behörden nnd Beamte
werden aufgezählt. Nach Feststellung der Grundsätze, nach
welchen die neue Militärverfassuug vollzogen werden sollte, sind
folgende Bestimmungen derselben vollzogen worden: Die ^44
bisherigen Trüllmeister wurden entlassen, der Kanton in 146
Jnstruknonsquartiere eingetheilt und für jedes ein Jnstruktor
bestimmt, weiche blS auf 19 ernannt find. Ferner ist nach
§. 17. der Militärverfassung eine Taxartonökommissiou aufgestellt

und daö Taxativuögeschäfc durch Einführung bleibender
Register u. f. w. geordnet worden. Bereits ein Viertel der
neu aufzustellenden Parkkompagnte ist organisirt, und die
bestandene» zehn schwachen Scharfschützenkompagmecn find auf
acht Kompagnien reduzirt. Die Stadtbürgcrwache wurde aus
der ehemaligen Stadtlegion reorganisier; sie zählt dermalen drei
Offiziere und 90 Unteroffiziere, Korporale und Gemeine. Das
StudeulenkorpS erhielt ebenfalls eine neue Organisation;
dasselbe ist 124 Mann start. Die Organisation des KorpS der
Postläufer, Führer und Arbeiter hat begonnen u. s. w. Ferner
wurden zu Vollziehung der Militärverfassung eine Menge von
Neglemenren bearbeitet und in beiden Sprachen herauSgcgc-
ben u. f. w. n. s. w. — Unter der Rubrik

Ergänzungen und Beförderungen bei den Offi-
zierkorpö aller Waffen wird berichtet, daß im Laufe dieses
JahreS befördert und brevetirt wurden 49 Offiziere bei den
Auszügen, und 16 bei der Reserve; ferner wurden nach bestan-
denen Prüfungen zu Offizieren ernannt sechs Kadetten bei dem
Auözuge und drei bei der Reserve. — Im Zeug h au S am te
find ebenfalls mehrere Arbeiten gemacht worden, namentlich
die befohlenen Arbeiten zu Bercilhalmng von fünf Zwölf-
pfünder-Kanonen u. s. w. Der eidgenössischen Militärschule
wurde wiederum eine Anzahl Geschütze und Fuhrwerke gegen
einen Miethzins hingeliehen. AlS außerordentliche Arbeiten
werden die durch die Juraexpedition verursachten sehr
bedeutenden Zurüstungen bezeichnet. ES wurde innerr sechs Tagen
die Munition und Feldausrüstung für 16 verschiedene KorpS
in Bereitschaft gesetzt und größtemheils abgeliefert. Dem An-
suchen des Kriegsrathes von Graubündcn zufolge hat das Zcug-
hauSamt 30 große Eoldatenzelren und drei Gcwehrmäiitcl gegen
Bezahlung jenem Stande verabfolgt, aber dieselben sogleich durch
eine gleiche Anzahl neuer ersetzt. — Was den aktiven Dienst
betrifft, so hat keiner im eidgenössischen Solde stattgefunden;
hingegen im Kantonaldienste find unsere Milizen im letzten
Frühjahre fast sämmtlich in Dienst gesetzt worden, und sie ent-
iprachen mit solcher Bereitwilligkeit, daß in Zeit von wenig
Tagen sieben Bataillone marschfertig waren. Glücklicher Weise
konnte nach wenig Tagen der größte Theil wieder entlassen



werde«/ und nur zwei Bataillone blieben etwa ist Tage lang

unter den Waffen. Bezüglich auf das InftruktionS wesen
find biö auf heutigen Tag folgende Truppen vollständig bewaffnet/

gekleidet und ausgerüstet aus der JnstruktionSschule
entlassen worden: l t Tamboure«/ tv Trompeter/ 9 Kadetten/ 9 In-
siruttoren, 2 Mann vom kleinen Stab/ und t703 Soldaten
aller Waffen. Die Musterungen sind laut Vorschrift m allen

Kreisen deö KantonS unter Betsein des Oberstmilizinspektors
abgehalten worden; über daS Ergebniß derselben hat der

Bericht noch nicht ausgefertigt werden können. Von 20 cinge-

langten Begehren zu Abhaltung von Freischieß est konnten

zwei wegen nichtgesetzlichen Gründen nicht bewilligt werden.

Unter der Rubrik Militärgerichtsbarkeit wird berichtet/
daß durch drei BrigadckriegSgerichte drei verschiedene Fälle
beurtheilt worden / und daß durch ein neuaufgestellteS Bri-
gadelriegSgcricht noch zwei Fälle zu beurtheilen sind. Das

KrtcgSkommissariat hat dieses Jahr in Folge der ftatr-
gehabttn militärischen Bewegungen gezeigt/ wie wichtig die,cr

Zweig des Kriegswesens ist/ und hat bewiesen/ daß eö allen

billigen Forderungen entspricht. —Ferner ist vom Mttitärdepar-
tcment unter andern, ein Gutachten berathen worden über die

Nothwendigkeit der Erbauung einer neuen Kaserne/ indem die

gegenwärtige sich in so elendem Zustande befindet/ daß alle

Reparaturen an derselben unnütz sind. — Bezüglich auf das Wer-
bungS wesen sind dieses Jahr im Ganzen 69 angenommene
Rekruten für den Neapolitanischen Dienst abmarschiert. —

Ich komme nun endlich zum Baudepartement. DaS-
selbe ist weitaus am meisten der öffentlichen Beurtheilung un-
tcrworfen/ indem die Arbeiten keines Departements so sehr den

Augen des ganzen Publikums sich bloßstellen. Ich hoffe, eine

kurze Notiz über seine Leistungen werde der höchsten Landesbehörde

zeigen, daß dieses Departement das Mögliche thut.
Die Resultate seiner Arbeite» bestehen in folgenden: Beendigt
wurden im Hochbaue: daS Anatomiegebäude, welches den Er-
Wartungen und Bedürfnissen gewiß entsprechen wird und der

Regierung Ehre macht, und die StaarSapotheke. Im
Straßenbau: die Korrektion des VanelstutzcS im Anne Saanen,
des Emmcnmattstuyes im Amte Signau; die sehr merkwürdige
Straße durch den Pichouxpaß im Amte Münster; die Straße
zwischen Court und Münster, welche nach allgemeinem Urtheile
in äußerst schönem und gutem Zustande ist; und endlich diese-

nige zwischen Buix und Boncourt im Anne Pruntrui. Im
Wasserbau: Arbeiten im Obcrhaöle am Alpbachc und ander
Aare, die zu großer Zufriedenheit der Einwohner ausgefallen
sind; Fortsetzung der Arbeiten an der Aare zwischen dem

Schützcnfahr und Bern; die Arbeiten an der Engstltgen bei

Frutigen, an der Kander / an der Lütschinen und vorzüglich an
dcr Saane zwischen Laupen und Gümminen, worauf Fr. 8—tt>,000
verwandt worden sind. Sämmtliche Arbeiten sind sehr gur gc-
lungen. Die Schanzabtragungen gehen allmählig fort und werden

so eingerichtet, daß eine Anzahl sonst unbeschäftigter Tag-
löhncr immer einigen Verdienst da finden können. In der
Ausführung sind gegenwärtig noch begriffen im Hochbau:
das Pfarrhaus zu Gsteig bei Saanen, die Kirche und das
Helfercigcbäude zu Heimischwand, und auf der Straße in Eg-
giwyl die Bubencibrücke. Im Straßenbau: Die Bielersee-
straße, welche ungeachtet der zahllosen Schwierigkeiten, die man
ihr von allen Seiten in den Weg gelegt hat, allmählig der
Vollendung nahe rückt; die Straße zwischen Ins und Murtcn
ist bis zur Uebergrienung so viel als fertig; die Straße zwischen
Hindelbank und Lvß ist, so viel bisher davon hingegeben worden,

d. h. von Lyß biS Kosthofen, sehr weit vorgerückt; ebenso
die Wyssenaustraßc bei Untcrseen, und gleichfalls im Obersim-
menthale die Straße von Zweisimmcn nach Saanen; endlich
die Straße bei der Wannensinh, die ebenfalls ihrer Beendigung
so viel als nahe ist. Bei Anlaß dieser Arbeit soll ich anzeigen,
Tit., daß letzthin bei dem großen Anwuchs der Emme dort
ziemliche Beschädigungen wicderfahren sind, die man aber, wie
eS immer geschieht, sehr vergrößert und solchergestalt geschildert
hat, daß man glauben sollte, bei nochmaligem Anschwellen der
Emme würden alle Arbeiten gänzlich fortgeschwemmt werden.
Selbst der Bericht des Unternehmers erschreckte mich anfangs
so, daß ich über daS Schicksal dieser Arbeit ganz cntmuthigt
war. Indessen ist allsogleich der betreffende Ingenieur auf Ort

und Stelle geschickt worden, und laut dem Rapporte den er
mir gestern gemacht hat, findet eS sich, daß die Beschädigungen
sehr unbedeutend sind. Der Schaden sei vorzüglich daher ge-
kommen, daß die Schwelle, welche von der Gemeinde Rahnflüh
gemacht worden, so beschaffen gewesen, daß die Emme hinter
den Arbeiten durch konnte. Mit einigen hundert Franken werde
daS wieder hergestellt werden. Auch der im gegenüberliegenden
Lande angerichtete Schaden sei unbedeutend und mit etwa Fr. 60
wieder herzustellen. Die interessante und schöne Arbeit wird also
ihrem Ende entgegengehen und den Angriffen der Emme so gut
widerstehen, als diejenigen Arbeiten, welche an der gleichen
Emme auf der EriSwylstraße gemacht worden, und die sich seit
mehreren Jahren im vortrefflichen Zustande befinden. — Eine
Arbeit, welche das ganze Land lebhaft interessirt, ist ferner die
Abnahme der Straßen zweiter und dritter Klassen,
worüber geklagt worden, daß eS so lange damit gehe. Ganz
gewiß geschah jede daherige Verzögerung gegen den Willen des
BaudeparrementS, aber die Umstände waren so, daß man die
Sache nicht erzwingen konnte. Vorher müssen doch die betref.
senden Ingenieurs diese Straßen untersuchen, ob sie in solchem
Zustande seien, daß der Staat sie übernehmen könne. Wenn
aber die Ingenieurs bis jetzt noch nicht an allen Orten waren,
so ist dieß theils ihren anderweitigen Arbeiten, theils dem bis-
herigen Mangel an Ingenieurs zuzuschreiben. Unglücklicher-
weise wurden übcrdieß zwei der angestellten Ingenieurs, welche
im Emmenthale und im Oberlande jene Untersuchung machen
sollten, durch den Militärdienst weggenommen. Zuverläßig
werden alle betreffenden Straßen noch diesen Herbst übernommen

werden. — Unter die übrigen Arbeiten des Baudeparte,
mentcö, die zum Vortrage bereit sind, gehören der Plan zu
Erbauung einer steinernen Brücke in der Aue, und einer
hölzernen im Graben nebst einer sichern Straße zwischen diesen
beiden Brücken, dienend zur Verbindung deö Amtes Schwar-
zenbnrg mit Seftigen und Bern. Diese Arbeiten werden dem
Großen Rathe noch in dieser Wintersitzung vorgelegt werden
und sind für diesen Theil des KantonS äußerst wichtig und
dringend. Ferner werden nächstens vorgelegt werden müssen
die Pläne zum Bau der Zollbrücke auf der Thunstraße, der
Sinncbrücke in Thun und der Neudlenbrücke im Frukigthale,
die den Einsturz droht. Ferner im Straßenbau sind folgende
Projette fertig: für eine Straße von Langenthal nach Melch-
nau und eine solche von Bötzingcn nach Rcuchenette, welche den

Stütz von Bötzingcn umgehen wird. Ferner erwarten folgende
Arbeiten den Beifall der obersten Landesbehörde: die Entsum-
pfung deS HaSlerhaleS, des LcnkthaleS, die Senkung des Brien-
zcrseeS, die Aarkorrettion von Thun bis zur Uttigensiueh, und
der Kanal und Schleusen bau an der Matte in Bern. Endlich
liegen folgende Projekte noch in Bearbeitung: eine neue
Kaserne; dann die Straße zwischen SumiSwald und der Zoll-
brücke, welche lediglich die endliche Ausgleichung mit den
Güterbesitzern erwartet indem man die Erfahrungen von der Bie-
lerseestraßc hier nicht wiederholen will; die Straße von Waltrigen
auf Dürrcnroth, die Korrektion deö Blmdenbachstutzcs, die
Straße von Bern nach Murren; diejenige von Bern einerseits
nach Aarbcrg, andrerseits über Münchenbuchsee in die Lyßstraße.
Die letzten Frühling erkannte Straße zwischen Nidau und Mur-
ten ist aufgenommen; ferner die Straße über die Schwarzcneck
ins Eggiwyl und Emmcthal; diejenige von Belp nach Hnnziken;
von Guggioberg nach Freiburg, von Schwarzcnburg nach Freiburg

und von ebendort nach Albligcn und Neuencek.
El» Gegenstand, von welchem ich jetzt noch reden mnß, ist

die Entsump fun g deö Se clan des, von welcher Arbeit
man hier und da fragt, wo sie bleibe. Die Sache ist die: wie
Sie wissen, Tit., ist Oberst Lelewcl mit den Arbeiten und Planen

zu dieser Arbeit beauftragt worden. Seine daherige Arbeit
wurde einem Ausschüsse der bcthciligten Kantone zur Prüfung
vorgelegt. Diese Kommission bestand aus den Abgeordneten der
Kantone Bern, Freyburg, Soloihurn, Waadt und Neuenburg.
Sie fand, man solle die Arbeit deS Herrn Lelewel noch durch
drei andere Ingenieurs prüfen lassen. Nun mußte aber daS
Gutachten dieser natürlich dem Herrn Oberst Lelewel wiederum
zugestellt werden. Jetzt wird es dann noch darum zu thun sein,
die Abgeordnelen der Stände nochmals zusammen zu berufen
und sie zu fragen, ob sie den endlichen Plan genehmigen wol-



len, und welches, bevor man daran denken könne, von Seite des

Staates daranzugehen, die nöthigen Vorarbeiten seien.

Somit habe ich, so gut als möglich, und wie es die mir
gegebenen Notizen erlaubten, meinen Bericht über denGang
der Staatsverwaltung im Laufe des Jahres 1836

abgestattet. Jcpl sei es mir erlaubt, als Gesandter des
Standes Bern einen kurzen Bericht zu machen über die statt,

gehabte außerordentliche Tagsayung. Waö den Bericht
über die ordentliche Tagsatzung betrifft, so ist derselbe fertig
und wird mit dem Gutachten des diplomatischen Departements

begleitet hier vorgelegt werden. Auch der Bericht über die

außerordentliche Tagsatzung wird schriftlich hier vorgelegt wer.
den, und zwar am besten mit Vorlegung des Protokolls der

TaqsaNung selbst, welches in den nächsten Tagen im Drucke her.

auskommen wird. Die außerordentliche Tagsatzung ist veran.
laßt worden durch einen Beschluß der ordentlichen Tagsatzung

am Ende ihrer Sitzungen hinsichtlich der unglücklichen Conseil-

auqelegenheit, von welchem Beschlusse man schon damals um
Wahrscheinlichkeit voraussehen konnte, daß daS nicht so bleiben

könne Wirklich beklagte sich bald die französische Regierung

in einem Schreiben über verletztes Völkerrecht und forderte dar.
über angemessene Genugthuung. Um dieses Begehren zu bera.

then, hat der Vorort alsoglcich auf eine außerordentliche Tag-

satznng angetragen. Diese ist znsammenberusen worden, und sie

hat ihre erste Sitzung gehalten am 17. Oktober. Dteje Tag-

satzung hat sich wesentlich mit drei Gegenständen zu befassen ge.

habt, 1) mit der Antwort, die man auf die französilche Noce

zu ertheilen haben werde, 2) mit dem Auffände im Kanton

Waadt, von welchem laut Beschluß deS Großen NathS dem

Konklumm der ordentlichen Tagsatzung vom 22. August nicht

wollte Genüge geleistet werden; und endlich 3) mit der Bera-

thung über die' Vollziehung deö KonklusumS bezüglich auf die

politischen Flüchtlinge. Unter diesen drei Gegenständen hat sich

aber der eine, nämlich die Weigerung von Waadt, von selbst

gehoben, indem der Große Rath von Waadt, eines bessern

belehrt, mit 120 gegen 20 Stimmen erkannt hat, es ,el dem

Wohle der gemeinen Eidgenossenschaft angemessen, sich zu

unterziehen. Was die Antwort auf die Note betrifft, so sei eö mir
erlaubt, zu bemerken. daß gleich m der ersten Sitzung zwei

Sachen gemacht worden sind, die viel Kritik veranlaßt haben.

Das erste war, daß man also gleich eine Kommission ernannte,
bevor man in die Beratdung des Gegenstandes eingetreten. Die-
sein Beschlusse ist vorgeworfen worden, er streite gegen alle biS.

herig- Uebnng, indessen hat auch der Gesandte von Bern dazu

stimmen müssen, indem eS in diesem sehr delikaten Geschäfte ge-

wlß weit am vorsichtigsten war, daß zuerst eine Kommission be-

auflraat werde, die Sache zu untersuchen und der Tagsatzung

darüber Bericht zu erstatten. Dieser Beschluß ist mit ziemlich

großer Stimmenmehrheit gefaßt worden. Der zweite Beschluß

war der, daß diese Angelegenheit bei verschlossenen Thüren
behandelt werde. ?!uch hierüber ist viel geschrieben und geredet

worden. Der Gesandte von Bern hat mit der Minderheit stim-

men müssen, welche fand, eö sei kein Grund vorhanden, in mitten

eines Geschäftes, dessen Anfang bis dahin öffentlich behan-

dclt worden war, die Sachen eineSmalS den Augen deS Publikums

zu entziehen, indem, wenn je ein Gegenstand, dieser gerade

öffentlich behandelt werden sollte, damit das Publikum ohne

Verdächtigung und Verdrehung sich überzeugen könne, wie die

Abgeordneten der Nation stimmen. Freilich eignen sich dergleichen

Gegenstände im Grunde überhaupt nicht zur Oeffentlichkeir,
aber was man öffentlich angefangen hat, daö sollte man auch

öffentlich enden. Die Mehrheit bat jedoch anders beschlossen.

Auf dieses hin schritt man zur Erwählung der Kommission.
Diese bestand vorerst aus den beiden Redaktoren der frühern
Kommission der ordentlichen Tagsayung. ES wäre vielleicht zu
wünschen gewesen, daß ungeachtet der großen Talente dieser beiden

Männer dieselben nicht wieder gleichsam in eigener Sache

zum Vorscheine gekommen, sondern daß unbefangene Personen
gewähltworden wären. Nebst diesen zwei Männern wurden noch vier
andere und meine Wenigkeit in die Kommission gewählt. Ich
sah sogleich beim Zusammentreten der Kommission, daß ich einzig
dastehen werde, indem die erste Frage die war: haben wir uns
in der Art und Weise, wie die Conseilangelegenhcit behandelt

worden, geirrt oder nicht geirrt? Diese Frage hat die ganze

Prüfung und Berathung angefangen, und hier zeigte sich sogleich
der Unterschied der Meinungen. Die Commission erklärte nämlich

ln ihrer Mehrheit, man habe sich nicht geirrt, und von
diesem Standpunkte müsse man ausgehen, während dagegen
meine Wenigkeit finden mußte, man habe sich geirrt, und man
sei schuldig, den Irrthum zu redrcssiren. Auf die angenommene
Grundlage hin machte nun die Majorität ihren Entwurf an die
französische Regierung. In diesem Entwürfe, der nach wenigen
Tagen erschien, war keine Rede von Wiedergutmachen, von
Irrthum und Zurücknahme und derjenigen Genugthuung, die
man schuldig ist, wenn man Jemandem zu nahe getreten. Ich
habe nun deshalb die Freiheit genommen, meine Bemerkungen
darüber zu machen, und einige Punkte sind dann wirklich aus
dem Entwürfe weggefallen, alles übrige aber ist geblieben. Ich
sah alsogleich, daß das nicht zum Zwecke führe. Der Pflicht
mir bewußt, meinen erhalrcnen Auftrag zu erfüllen, der dahin
ging, darauf hinzuwirken, daß die Änstände mit Frankreich,
ohne Abbruch der Narionalehre, beseitigt würden, mußte ich im
Gegentheil sehen, daß man im Begriffe war, das Volköinteresse
zu compromunren. Ich entschloß mich demnach, nach der
andern Ansicht einen Entwurf vorzulegen, von dem ich glaubte, er
werde zum Zwecke führen. Das ist geschehen; allein auf den
von mir vorgelegten Entwurf hat die Kommission gar keine
Rücksicht genommen, sie ist gar nicht darauf eingetreten; sondern
sie feilte blos Tag für Tag an ihrem Entwürfe, ließ immer
bald dieses bald jenes davon fallen, aber Form und Sprache
sind dieselbe geblieben. So kam die Sache vor die Tagsatzung.
In der Tagsayung habe ich natürlicher Weise meinen Entwurf
vorgelegt und erklärt, daß ich glaube, derselbe trete der Ehre
und Unabhängigkeit der Nation keineswegs zu nahe, indem er
lediglich sage, daß nach besserer Prüfung und nochmaliger
Untersuchung deS Geschäfts man gefunden habe, eö sei nicht der
Fall, der Sache weitere Folge zu geben, und übrigens habe
man nicht im Sinne gehabt, weder die französische Negierung
noch den französischen Abgesandten zu beleidigen. Bezüglich
dann auf die Anschuldigungen, welche Frankreich in seiner Note
der Schweiz gemacht in Betreff ihrer inner» Zustände, und auf
denjenigen Theil der Note, wo Frankreich sagt, ein Theil der
Schweiz sei von einer Faktion beherrscht, — stand in meinem
Entwürfe, daß die Schweiz nicht darauf einzutreten habe, indem
es an keinem fremden Staate stehe, darüber zu urtheilen; übrigens

werde man sich aus den Verhandlungen der Tagsatzung
sowohl als aus denjenigen der Großen Räthe und Regierungen
leicht überzeugen, daß daS schweizerische Volk und die Tagsayung
entschlossen seien, die völkerrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen.

DaS also. war der einfache Inhalt deS AntwortSent-
wurfeS, den ich die Freiheit genommen, der Tagsayung
vorzulegen und zwar mit desto größerer Zuversicht vorzulegen,
als ich Ursache hatte zu glauben, daß dadurch sogleich die
ganze Sache beseitigt sein und bleiben werde. Nach vielem
Diskutiren in mehreren Sitzungen, in welchen immer noch
bald das, bald jenes nachgelassen wurde, ist endlich derjenige
Antwortöprojckt entstanden, der zuletzt Gegenstand der
Annahme von Seite der Tagsayung war. Als zuletzt die Sache
zum Entscheide kam, hat der Gesandte von Bern noch erklärt,
daß wenn zwei ^ in dem MajoritätSentwurfe abgeändert würden,
er dann auch zum Entwürfe stimmen könne. Hierauf aber ent-
gegncten Zürich, Luzern, Waadt u. s. w-, daß, wenn man jetzt
noch ein Jota ändere, so treten sie zurück und wollten mchtS
mehr von der Antwort wissen. Der Gesandte von Bern hatte
keinen Grund, von seiner Ueberzeugung abzugehen. Die
Abstimmung hatte Platz, und zwölf Stände haben sich für die
Antwortnote der Majorität erklärt, und hiemtt war dieselbe
durch die Mehrheit der Tagsayung angenommen und zum
Beschlusse erhoben. Folgenden TageS beim Protokollableftn hatte
man vielleicht, wie ich wenigstens vernommen, erwartet, daß
Bern auch noch beitrctcn werde. Man kann hierüber verschiedene

Ansichten haben. Ich habe nach gepflogener Berathung und
Ueberlegung nicht geglaubt, daß es der Fall sei, dieses zu thun.
Die Antwort hatte die nöthige Anzahl von Stimmen erhalte»,
die Sache war also beendigt. Nachdem Bern mit Ueberzeugung
dargechan hatte, daß es glaube, seine Antwort s i die einfachere,
und die am sichersten zum Ziele führe, ist eS einfach dabei
geblieben/ und zwar um so mehr/ da, wie die Note zuletzt modi-
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sizirt worden/ die wesentlichen Sachen im einen Entwürfe ungefähr

wie im andern sind. Nur wäre die eine Antwort klar
gewesen/ während die andere ein wenig zweideutig ist. Indessen
in der Ungewißheit/ wie die Sache zuletzc sich gestalten werde/

hat der Gesandte von Bern nicht geglaubt/ von seiner

Ueberzeugung abspringen zu sollen. Wenn in der Abstimmung sich

keine Mehrheit ergeben hätte, so daß also vielleicht nur eilf
Stände beigepflichtet/ und wenn cS sich dann gefragt hätte:
soll die Tagsatzung unvcrrichtelcr Sache auSeinaudergehen, oder

noch weitere ist Tage zusammensitzen? ja dann, Tit./ wurde der

Gesandte von Bern sicherlich erklärt haben: obschon eS gegen
seine Ueberzeugung streite, so wolle er nicht hinder»/ daß ein

Beschluß genommen werbe, und-trete daher bet, wiewohl unter
heiterem Vorbehalte der Ratification des Großen Rathes. Aber
nachdem zwölf Stimmen vorhanden waren, so wäre ein solches

Abspringen von seiner Ueberzeugung dem Stande Bern und
seinem Gesandten nicht zuznmuthen gewesen. Die Sache war
auch nicht mehr so wichtig, als man nachher gesagt hat. Die
Hauptsache nämlich war bsreilS vorher, am 3t. Oktober,
entschieden worden, da nämlich zur Abstimmung kam, ob der Be-
schluß der ordentlichen Tagsatzung vom 9. Sept. vollzogen werden,
und ob die Akten nach Paris geschickt werden sollen. Vor
Lösung dieser Hauptfrage war jedes weitere Resultat unmöglich.
Nun ist dieselbe damals dahin gelöst worden, daß dem Beschlusse
der ordentlichen Tagsatzung keine Folge zu geben sei. Diesem
Beschlusse hat der Gesandte von Bern beigestimmt, weil er die

Ueberzeugung hegte, daß davon der Friede mit Frankreich ab-
hange. Allein er hat dazu gestimmt unter Vorbehalt der
Ratifikation; eben so Walllö. Von diesem Beschlusse wird eS sich

daher fragen: soll derselbe vom Großen Rath ratifizier werden?
und diesen Gegenstand hat der Herr Landammann in das Kreiö-
schrciben gesetzt. So liegt die Sache. Allein wenn man sich

fragt: tst der Große Nach im Falle, dieses Votum seines
Gesandten zu ratifiziren oder nicht so kann man nicht wohl anders
als antworten: Nein, eS kann sich um diese Frage nicht mehr
handeln, weil in dem spätern Beschlusse, laut welchem von der
Tagsatzung die Antwortönote erkannt worden, die Aufhebung
des Beschlusses der ordentlichen Tagsatzung implicit«.- enthalten
ist. Jener erstere Beschluß war aber, wie gesagt, der Haupt-
Heschluß, denn von dem Augenblicke an, da die Tagsatzung durch
Mehrheit Nichtvollziehuiig des KonklusumS der ordentlichen Tag-
sayung beschlossen hatte, haben die Gesandten von Zürich, Waadt
u. s. w., welche laut Instruktion den Beschluß der ordentlichen
Tagsatzung aufrecht erhalten sollten, sich entbunden gefühlt,
denn jetzt nützte ihre Instruktion nichts mehr. Darum konnten
sie nun zu der AntwortSnote der Commission stimmen. Sämmt-
liehe 22 Kantone haben also gewissermaßen zu Aufhebung des
Beschlusses vom 9. Sept. gestimmt, nämlich die Einen explicite
am 31. October, und die andern implicite durch Annahme des
MajoritätsantrageS. Diese Einstimmigkeit hauptsächlich wird
wahrscheinlich dazu dienen, daß die Sache als abgethan angesehen

werde. Als Präsident dcS VorortS habe ich schon gestern
und vorgestern ohne Zweifel eine Antwort von Seite der
französischen Regierung erwartet; indessen kann ich hier erklären,
daß der vorönliche StaatSrath im Stande ist, sagen zu können,
daß «ach aller Wahrscheinlichkeit die Sache als ausgemacht
angesehen werden kann. So, Tit, liegt die Sache. — ES ist oft
schwer, die Wahrheit zu vernehmen; ich werde aber hier jede
Gelegenheit benutzen, um der Unwahrheit zu steuern, die gefiis.
sentlich von allen Seiten verbreitet wird, —

Wenn ich Etwas vergessen habe, so bitte ich meine verehrten
Herren College«, denen ich zugleich öffentlich meinen Dank
bezeugen muß über die Art und Weise, wie sie mir an die Hand
gegangen, — daS allfällig von mir Ueöergangene zu ergänzen.
Wenn -man sonst noch fernere Auskunft wünscht, so stehe ich zu
Befehl.

Tillicr- Da nichts Schriftliches vorliegt, so ist eS nicht
der Fall, eine Diskussion anzuheben. Ich soll bloß berichtSwcise
beifügen, daß ich die Ehre batte, in Einem Geschäfte, betreffend
das Kouklusum wegen der politischen Flüchtlinge, die Stimme
zu führen. Der Stand Bern hat sich dem gegebenen Berichte
einfach angeschlossen, so wie alle Stände mit Ausnahme Frey-
bnrgs, das sich die Ratifikation vorbehalten zu müssen glaubte.

Da eS sich aber um Nichts anderes handelte, als darum, den
Vorort aufmerksam zu machen auf das, was in seinen Befugnissen
liege zu Erfüllung deö frühern, von Bern angenommenen KonklusumS.

so habe ich nicht geglaubt, die Ratifikation vorbehalten
zu sollen.

Der Herr Landammann fordert den Präsidenten der
GesetzgebungSkommission, Herrn Tillter, auf, über die
Arbeiten dieser Kommission Bericht zu geben.

Tillter. Ich mache mir eine angenehme Pflicht daraus,
durch einen kurzen mündlichen Bericht der Aufforderung des
Herrn LandammannS zu genügen. Die neue GesetzgebungSkommission

ist am vorigen 2. Juli niedergesetzt worden. Sobald mir
der dahertge AuSzug deö Großen RathSprotokollS mitgetheilt worden

war, habe ich die Kommisston versammelt. Die Aufträge
derselben waren: Berathung und Bearbeitung des letzten Theiles
der Civilgesetzgebung, womit das ganze Civilgesetzbuch seine Voll'
endung erhalten soll; ferner die Abfassung eines Entwurfes einer
Krimmalgesetzgebung und Kriminalprozeßform; und endlich
Abfassung eines Handelsgesetzbuches. Die Reihenfolge, in welcher
diese Arbeiten vorgenommen werden sollen, liegt zum Theil schon
im Beschlusse deS Großen Raths, zum Theil in der Natur des
Geschäftes selbst. In Bezug auf den letzten Theil der Civilgesetzgebung

nämlich liegt ein von dem frühern Gesctzeöredaktor, Herrn
Professor Schnell, bereits abgefaßter Entwurf vor, welcher sofort
zur Hand genommen werden könnte. Nur waren die Ansichten
darüber, welche der aufgetragenen Arbeiten man zuerst zur Hand
nehmen solle, getheilt. Bei den großen Mängeln unsres
Kriminalprozesses habe ich mich anfänglich für die Ansicht gewehrt,
welche diesem den Vorrang lassen wollte. Allein zuletzt mußte ich
den Gründen meiner Herren College» nachgeben, welche mich
überzeugten, daß man alSdann zum Zwecke komme, wenn man
zuerst dasjenige vornehme, was geringere Vorarbeiten erfordere,
d. h. den bereits früher bearbeiteten letzten Theil der Ctvilgesetz-
gcbung. Ueberdieß wäre jede Abfassung einer Kriminalprozeßform

unnütz, deren Hauptgrundsätze man nicht vorher dem Großen
Rathe zur Sanktion vorgelegt hätte. Nun tst aber die
Begutachtung dieser Hauptgrundsätze an und für sich schon eine sehr
umsassende und langwierige Arbeit. DaS hindert aber nicht,
daß, während man mit der crstgedachten Arbeit vorwärtsgeht,
die Hauptgrnndsätze für diese letztere unterdessen erörtert und vom
Große« Rathe dlScutirt werden können. Einem Mitgliede der
Kommission, das durch seine Kenntnisse so wie durch seine Ersah-
rung und Einsicht sich auszeichnet, Herrn Oberrichter BitziuS,
ist bereits die Arbeit bezüglich auf die Kriminalgesetzgebung
übertragen worden, und derjenige Theil, welcher die Lehre von
Verbrechen und Strafen enthält, ist bereits fertig. Einer der auSge-
zeicblietsten schweizerischen Rechtögclehrten, welcher an der
außerordentlichen Tagsatzung hier war, hat dieser von ihm eingesehenen
Arbejt mit dem größten Lobe erwähnt. Von dem vorliegenden
Entwürfe des letzten Theiles des CivilgeseybucheS dann sind die
ersten drei Titel bereits gänzlich behandelt worden, und da
dieselben sich füglich vom GeldStagSprozesse trennen lassen, so wird
die Kommission sie dem NcgierungSrath zuschicken und dann dem
Großen Rathe vorlegen. Soviel über die bereits geleisteten Ar-
beitcn. Ich glaube, nur mit wenigen Worten noch ans etwas
aufmerksam machen zu sollen, nämlich auf die allzuwcitläuftige
Berathungöart, die wir uns übrigens selbst vorgesetzt haben.
Nämlich die verschiedenen Entwürfe gehen zuerst durch die engere
GesetzgebungSkommission, wo sie sehr gründlich behandelt werden;
von da kommen sie an den Regierungörath und mit seinen Beiner-
klingen begleitet wiederum au die Kommission zurück; dann wird ein
neuer Entwurf bearbeitet, der, erst nachdem er eine Zeitlang dem
Publikum zur Prüfung vorgelegt worden, hier vor diese Behörde
kömmt. Zwar hat unter der früheren Regierung ungefähr derselbe
Gang stattgefunden; allein damals mochte dieß nöthig sein, indem
namentlich gegen die ganze Bearbeitung dieser Sache viele vorgefaßte

Meinungen zu bekämpfen, und die Sitzungen dcS Großen
Rathes noch nicht öffentlich waren. Mir scheint cS nun nach
meiner vielleicht irrigen Ansicht, daß diese Vorberathungeu durch
den RcgicrungSrath demselben ungeheure Zeit wegnehmen und ihn
vielleicht an ersprießlicheren Arbeiten hindern. Ich möchte jedoch
darüber hier keinen Vorschlag machen. Aber vielleicht finden sich
andere Mitglieder früher oder später veranlaßt, daherige Anträge
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hieher zu bringen. Die Kommifston wird gewiß nichrS vernach-
lästigen, um den erhaltenen Aufträgen mit möglichster Beförderung

zu entsprechen.

Hr. Landammann. Da auf heutigen Tag in Betreff der
letzten außerordentlichen Tagsatzung nichts Schriftliches vorliegt/
so kann dieser Gegenstand heute nicht behandelt werden; seiner
Zelt wird ein schriftlicher Bericht darüber hiehcr kommen. Der
Bericht über die ordentliche Tagsatzung dagegen ist nun
eingegangen/ und ich habe ihn nach bisheriger Uebung dem Regie-
rungsrath zur Untersuchung und Berichterstattung überwiesen.
Seit Erlaß des EinberufungöschreibcnS sind mir noch folgende
Vorträge u. s. w. eingegangen:

1) Vortrag von NegierungSrath und SechSzehnern
über Suspension des Hrn. Schläppi als Großrath.

2) Vortrag der P olizcifckrion mit Projekldekret über die
Freistellung des Erwerbs von Grundeigcnthum und Pfand,
rechten.

3) Vortrag der Polizeisektion. — Nachträgliches Kredit-
cröffnungsbegchrcn.

4) Vortrag des Finanzdepartements. — Forstorgani-
sationsdekret von 1832.

Z) Vortrag des Finanzdepartements. — Nenzlingen/
Waldvertrag.

6) Schreiben deS Herrn Sglz Handlung S ver Walters
Köhler. — Zurücknahme seines EntlassungSbegehrenS.

7) Vorträge über einige Ehchindernißdispcnsat.ionübcgchren.

Hierauf wird ein Schreiben verlesen von Hrn. Großrath
Oesch/ worin derselbe verschiedener Gründe wegen den Austritt
aus dem Großen Rathe erklärt.

Ein Zettel des NegierungsrathS giebt Kenntniß von
einigen Geschäften/ welche möglicher Weife dem Großen Rathe
noch in dieser Wintersitzung vorgelegt werden können.

Der Hr. Landammann zeigt ferner an/ daß er vom Re-
gierungörath über verschiedene demselben zur Untersuchung und
Berichterstattung zugeschickte Gegenstände Bericht verlangt habe.
Ein daherigcr Rapport der Justizsektion giebt darüber folgende
Data:

1) Vorstellung deS Jakob und der Anna Barbara Buri von
Oberburg / Erweiterung der Bestimmungen über die Ehe-
hinderiiißdispensationssälle begehrend.

Sobald die verlangte Ansicht der GesctzgebungSkom-
missivii eingelangt sein wird/ wird die Justizsektion Nap.
porc erstatten.

2) Vorstellung mehrerer Amtschreiber/ Ausstellung eines Gesetzes
über Entschädigung der Amlschreiber verlangend.

D'.e dahenge Spczialkommission hat noch nicht dar-
über rapporlirt.

2) Beschwerde deö Hrn. Großraths Schläppi von Wilderöwyl
über verschiedene Verfügungen deS NegierungSrathS.

Hierüber ist zu Handen deS Großen Raths Bericht
erstattet.

4) Vorstellung deS Hrn. Balli von Matten/ wegen Vergütung
von Prvzeßkostcn u. s. w.

Diese Vorstellung liegt noch in Untersuchung.
s) Ehchiiidernißdispeusationöbegehren deS Joh. Mützcnberg von

Spiez.
Der Rapport darüber ist erkannt.

6) Wanzeunachlaßbegehren der Sus. Kakhar. Jutzcler/ geb.
Knöri / von Erlenbach

Der Rapport ist unlängst erstattet.
Endlich wird eine Mahnung verlesen von Herrn v. G o u-

moenS in Betreff der Bittschrift von Hrn. Karl v. Roth/ wegen
der Geburtsregister und Einschreibung der Ehen von Bis-
sen l c ru.

Tagesordnung.
Vortrag der Just izscknon über die definitive Redaktion

des Geftyes über den Zinsfuß. Derselbe trägt im Wesentlichen

darauf an:
1) Von dem am 8. Juli erheblich erklärten Antrage/ daß

den Bctheiligten frei gestellt werden solle/ für Gültbriefe/ welche

bereits bestehen / durch Uebereinkunft den Zinsfuß unter s Pro.
zenk zu stellen/ zu adskrahiren, H weil in der Regel der Gükt-
briefgläubigcr sich ohnehin mit 4 Prozent begnüge; K) dem
Gläubiger nicht verwehrt werden könnte / sich in dem Beibriefe
die Abrichtmig der Zinse zu s Prozent vorzubehalten, wenn der
Schuldner unfleißig zahlen sollte, und c) weil die Einschreibung
in das Grundbuch und die Inskription auf dem Originalcitel
selbst allzugroße Weitläufigkeiten nach sich ziehen müßte.

2) Die Bestimmung beizufügen, welche als dritter Passus
dem ft i beigefügt ist.

Der Eingang wird nach der neuen Redaktion ohne Bemerkung

durch'ö Handmehr angenommen.

»ft k. In theilweiser Aufhebung der Satzung 916. C. wird
erlaubt, Güllbriefe auch zu einem niedrigern Zinsfüße alS zu
Fünf von Einhundert für das Jahr, zu verschreiben. Ungültig
bleibt dagegen jede Uebereinkunft über einen höhern Zinsfuß."

» Für bereits errichtete Gültbriefe kann der Zinsfuß durch
freie Uebereinkunft ebenfalls niedriger als Fünf von Einhundert

bestimmt werden. Dergleichen Verträge werden erst durch
die Einschreibung in das Grundbuch und das auf dem Gült-
bncfe selbst darüber auszustellende Zeugniß des AmtschreibcrS,
für die Nachbcsitzer deö GültbriefcS oder deS GrundpfandeS
verbindlich."

»Auf Gültbriefe, die unter den Zinsfuß von Fünf von
Einhundert herabgesetzt sind, finden die Satzung 19. Fol. 263,
Satzung 21. Fol. 261 und Satzung 21. Fol. 266 der Gerichtssitzung

keine Anwendung, sondern eS soll.damit nach Satzung 18.
Fol- 263 gehalten werden. Eben so wenig ist auf solche Güllbriefe

die Satzung 16. Fol. 290 anwendbar."

Wyß, RcgierungSrath. Die Justizsektion hatte gewünscht,
daß man von dem am 8. Juli erheblich erklärten Zusätze abstra-
hire; der RcgierungSrath hat aber gefunden, eö sei besser, den
Znsatz zu machen, aber mit den von der Justizsektion angcbrach.
ten Modifikationen. Die erste Modifikation besteht in den Wor-
ten: »Dergleichen Verträge" u. s. w. bis »GrundpfandeS
verbindlich." Dieser Zusatz mußte gemacht werden, um möglichen
Betrügereien vorzubeugen. Die zweite Modifikation besteht in
dem dritten Passus des ft Unsere alte Gerichtssatzung schreibt
nämlich vor, daß Gültbriefe bei Gantstcigerungcn u. s. w.
immer mit ihrem Nvminalwerthe angenommen werden müssen.
So lange nämlich ein Gültbrief nicht unter den Zinsfuß von
6 Prozent herabgesetzt werden durfte, und zugleich 6 Prozent der
höchste gestattete Zinsfuß war, konnte man sagen, daß wer einen
solchen Hypochekartikel besitze, angesehen werden solle, wie wenn
er das haare Geld besäße, Sobald aber erlaubt wird, solche

Titel unter jenen Zinsfuß herabzusetzen, so können Sie nicht
mehr sagen, daß wer den Gültbrief bekömmt, zensirt sei, dafür
eine solche Geldsumme zu erhalten, die ihm den größtmöglichen
Zinsfuß, d. h. 6 Prozent, zusichert- Darum soll mau dergleichen

Titel wie andere Valoren an Gantstcigerungen dem Höchst-
bietenden überlassen; denn wie wollte man Jemanden zwingen,
einen Külibnef zum Nominalwerthe anzunehmen, der vielleicht
nur zu 1 Prozent stissulirc ist?

Joneli. Ich hätte lieber keine Beibriefe gestattet, und
dann den neuen Vertrag in den Gültbrief selbst eingetragen.
Zweitens, da gegenwärtig die meisten Gülibriefe nicht mehr
dreifache Sicherheit, sondern, wegen der meist übertriebenen Schätzungen,

kaum doppelte darbieten; so wünschte ich, daß überhaupt
keine Gülibriefe alS baar angenommen werden müssen; Sache
wäre etwa, daß sie wirklich dreifaches Unterpfand trüge».

Wyß, NegierungSrath- Wag das Erste betrifft, so ließe
sich das machen, wenn unsere Gülibriefe alle gestempelt und

zugleich in einem Zustande wären, daß noch neue Konventionen
darein geschrieben werden könnten. Aber viele Gülibriefe sind

auf Pergament, andere nicht gestempelt, während doch neue Kon.
veutionen auf Stempel geschrieben sein sollen. Auch wäre es

oft unangenehm, einen Gültbrief in die Hände des ersten besten

Notars oder gar deS Schuldners zu geben. UnS hat daher daö

Vorgeschlagene das Kürzeste geschienen. Die zweite Bemerkung
deö Hrn. Joneli hak etwas für sich; aber da unser heutiges Pen-
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sum nicht ist, den ganzen BetreibungSprozeß zu revidiren, so sollen

wir nicht weiter gehen. Dir Gesetzgebungskommission Hot

übrigens, wie ich so eben vernehme, diesen Gegenstand ungefähr
ans dem von örn, Ioneli gewünschten Fuge in ihrer letzten

Sitzung behandelt.

Ioneli ist über diesen zweiten Punkt befriedigt, nicbt

aber über den ersten, indem man die Konvention im Gültbricfe
selbst viel kürzer eintragen könne, alö in einem Beibricfe.

Wyß, NegicrungSrath. ES ist ja nicht verboten/ eS zu

thun; nur keine zwingende Vorschrift!
A b st i m m u n g.

Für den ersten Zusatz, wie er ist 7l Stimmen.

Für etwas Anderes 12

Das Uebrige wird durch'S Handmehr angenommen.

Die 2 und 3 werden ohne Bemerkung durch'S Handmehr

angenommen.

Der s, i, welcher neu eingeschaltet worden, lautet:

.I. st. In Ausdehnung der Satzung st89 hat der dritte Be.
sitzer eines GnindpfandeS das Recht, sich von einer auf demsel-

ben haftenden Schuldverpflichtung, deren Bezahlung nicht auf

ihn übergetragen worden, ganz auf gleiche Weise, wie ein Bürge
(siehe ^3), z» befreien und dem Gläubiger die Wahl vorzu.
schlagen, ihm seine Forderung, jedoch ohne einige Gewähr, ab.

zutreten, oder das betreffende Grundeigenthum von der Pfand-
Verpflichtung zu befreien."

Wvß, NegicrungSrath. Wir haben gesucht, den Sinn des

in der frühern Sitzung erheblich erklärten Zusatzes durch obige

Redaktion, nur etwas kürzer, wiederzugeben.

Ioneli wünscht (wofern wir ihn recht verstanden haben)

daß die Worte: „deren Bezahlung nicht auf ihn übergetragen
worden" den Sinn haben möchten: „deren Bezahlung nicht

ganz auf ihn übergetragen worden."

Wüthrich schlägt vor, daß nach den Worten: „ganz auf
gleiche Weise u. s. w. zu befreien" eingeschaltet werde: „Er
muß zu dem Ende den Schuldner auffordern, die Befreiung in

Zeit 3 Monaten auszuwirken. Entspricht dieser der Auffordc.
rung nicht, so kann jener dem Gläubiger die Wahl vorschlagen,

ihm " u. s. w.

Wvß, NegicrungSrath, warnt davor, diesem Gesetze, das.
eine bloße partielle Abhülfe sein solle, eine all,»große AuSdch-

nung zu geben, und findet, die von Srn. Wüthrich vorgesehla.

gene Redaktion komme zuletzt auf dasselbe hinaus, wie der §. st.

A b st i m m u n g.

Für den wie er ist große Mehrheit.
Etwas Anderes 18 Stimmen.

Der §. s wird ohne Bemerkung durch'S Handmehr
angenommen.

Der ss K wird ebenfalls ohne Veränderung durch'S Handmehr

angenommen, mit der Bestimmung, »daß dieses Gesetz mit
künftigem l. Januar in Kraft treten solle.

Vortrage der Justizsektton über die Ehehinderniß-
dispcnsationS begehren des Rnd. Hubacher von HetttS-
wyl, ferner der Barbara Zürcher von Trüb, und drittens der
Elis. Flüktgcr, geb- Messer.

Der Antrag der Iustizsektion auf Abweisung des ersten
Begehrens wirb durch'S Handmehr genehmigt. Dem zweiten
wird mit st8 gegen st2, und dem dritten Begehren mir 8l gegen
K Stimmen entsprochen.

Schließlich werden noch folgende Zuschriften dem Régi
e rung Srac h zur Untersuchung und Berichterstattung

übersendet :

1) Ehrerbietige Zuschrift der Münsinger Volksversammlung,
auf Abberufung dcö Hrn. Herzogs v. Montcbello antragend.

2) PensionSbegebrcn der Anna Marie geb. Ori, von Dcvclicr,
Wittwe des I. JaqucS Sauen.

3) EbrerbietigeS Ansuchen deS StcherheitSvereineS von Bern,
rüeksichtlich der Anstellung von Flüchtlingen, Ausübung
Politischer Rechte von Seile Kanloiiöfremdcr, und AuS-
sehließung der Ausländer oder Kantonsfremder von allen
richterlichen oder Adnilnistrationobehörden.

st) Adresse von Staatsbürgern aus dem Bezirke Nydan in Be¬

zug auf die gegenwärtigen politischen Verhältnisse u. s. w.
5) Ehrerbietige Bittschrift der Burgermeinde Courroux, Be¬

zirks Dclöberg, in Betreff der Bergbauprivilegien der
Eisenwerkherren von Bellcfontaine und Üntcrvilier w. ic. :c.

Schluß der Sitzung nach 2 Uhr.

Berichtigung.
In Folge einer durch den Tit. Hrn. Landammann erhaltenen

Mittheilung eines Schreibens des diplomatischen Departe-
mentS wird hicmir berichtigungSweise erklärt, daßdie aufSettc S,

Zeile 2a der Nr. 65 der Verhandlungen dcö Großen NathS vom
11. Oktober 1836 befindlichen Worte:

„Hr. Fellenberg verlangte, um sich zu erklären, ebenfalls

das Wort n. s. w. " — lediglich den Sinn haben sollen:
„Hr. Fellenbcrg erklärt, daß er, um fich zu erklären,

ebenfalls das Wort verlange."
Diese Berichtigung soll dem Mißverständnisse vorbeugen, alS

habe zuerst Hr. Schultheiß Tscharncr, dem Reglemente zuwi-
der, zum zweiten Male daS Wort erhalten, während der-
selbe — ganz in Uebereinstimmung mit dem Reglemente — nachdem

er das erste Mal alS Rapporteur des NegierungS-
ratheö gesprochen hatte, nachher noch als Mitglied des

Großen Rathes das Worr zu verlangen, befugt war. Kein
anderes Mitglied dcö Großen Rathes konnte also hierauf ein
zweites Wortbegchren stützen, und Hr. Fellenberg wurde daher
auch mit 123 gegen st Stimmen mit seinem Begehren abgewiesen.

Der Konzipient der GroßrathSverhandlungcn.

.",6



Nro. 57.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung, 18Z6.

(Nicht offiziell.)

Zweite Sitzung.

Dienstag, den is. November t836.
- (Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident Herr Landammann Mcßmer.

Nach dem Namensaufruf und nach Genehmigung des Pro-
tokollS legt der Herr Landammann auf den Kanzlcitisch:

Einen Vortrag der Polizei.Sektion über das Natu-
ralisationS-Gesuch des Johann Friedrich Schreiner aus
Landau.

Eine Zuschrift des Herrn Großraths Wett ach wird ver-
lese»/ worin derselbe den Austritt aus dem Großen Rathe er.
klärt.

Ferner zeigt der Herr Landammann an/ daß ihm gestern
durch den Herrn Schultheißen verschiedene Vorstellungen
mitgetheilt worden, die-aber an den Negierungsrath adrcssirt
seien, wobei jedoch gewünscht werde, daß der Große Rath durch
Ablesung irgend einer dieser un Wesentlichen ähnlich lautenden
Zuschriften Kenntniß erhalte. ES sind neun aus dem Amte
Signau, drei aus dem Amte Schwarzcnburg und zwei aus dem
Amte Trachsclwald.

Die Herren vonLnternau und von Gumoenö finden die
Ablesung, bevor die Zuschriften der Bittschriften. Kommission
zugeschickt worden, dem Reglement zuwider; auch Herr Gerichts-
Präsident M a ni wünscht Tagesordnung. Die Herren Schult-
heiß Tscharuer und Oberstlieutenant St ein h au er dagegen
glauben, daß Adressen eines ganzen Amtsbezirkes eben so viel
Berücksichtigung finden sollten, alS früh'erhin andere Adressen

von Privatgesellschaften u. s. w.

Herr StaatSschrcibcr May lieöt den betreffenden Artikel
des Reglements ab, welcher Artikel nur von solchen Zuschriften
spricht, die an den Großen Rath gerichtet sind. Herr May
findet, da der Regierungsrath selbst zu wünschen scheine, daß

von diesen Bittschriften dem Großen Rathe Kenntniß gegeben

werde; so solle der Ablesung kein Hinderniß im Wege stehn.

Die Eine.dieser Vorstellungen, datirî Wahleren den 29.
Oktober, wird nun abgelesen. Sie besagt im Wesentlichen
folgendes :

ES möchten die eidgenössischen Regierungen überhaupt und
diejenige unseres KantonS insbesondere ihre Kraft und Thä-
tigkeit auf Befestigung und Vervollkommnung unserer Einrichtungen

und auf Erhaltung von Ruhe uud Ordnung verwenden
und nicht zugeben, daß man sich in die Angelegenheiten benachbarter

Staaten einmische. Deswegen solle man vorzüglich daö

Verhalten der als politische Flüchtlinge oder sonst im Lande
sich aushaltender Fremden beaufsichtigen und sich weder durch
öffentliche Blätter noch durch Vereine aller Art irre machen las-
sen, da der Große Rath allein befugt sei, im Namen des Volkes
zu reden.

Tscharn er Schultheiß. Ich mache mir'S zur Pflicht,
Tit. dieser Versammlung anzuzeigen, daß ich gestern nach dem
Schluße der Großen RathS-Versammlung einen Besuch erhalten
habe, vom französischen Gesandten, der mir offiziell mitgetheilt
hat, daß die französische Regierung sich zufrieden erklärt habe
über die letzte Antwort der Tagsatzung, und daß daher alle
stattgehabten Unterbrechungen sowohl im diplomatischen Verkehre
alS an den Gränzen von nun an aufgehoben seien, und daß die
französische Regierung hoffe) daß daö frühere freundschaftliche
Verhältniß wieder werde hergestellt und nicht mehr durch so

unangenehme Vorfälle werde getrübt werden.

Tagesordnung.
Berathung des gedruckten Gesetzes-Entwurfes über die Aus.

Übung der Berufs arten und Gewerbe.
Der Herr Landammann erklärt, daß eS sich vorerst bloß

um die Frage des Eintretens handle.

Tscharner, RegiernngSrath, macht einen ganz kurzen Ein-
gangöberichr, von welchem wir aber, wegen des im ganzen
Saale herrschenden Geräusches, kaum ein Wort verstehen konnten.

May. Ich erhebe mich nicht gegen das Eintreten, aber
ich möchte, daß cS geschehe unter dem bestimmten Vorbehalte,
daß dann das Gesetz in ganz anderer Ordnung möchte redigirt
werden. Der vorliegende Entwurf zerfällt in zwei Haupttheile;
der erste Theil handelt von den Berufsarten und von denjenigen
Personen, welche diese oder jene Bcrufsart ausüben. Der zweite
Theil von §. 4. hingegen betrifft die Werkstätten und bleibenden

Einrichtungen, welche zu den verschiedenen Bcrusöarten nöthig
sind. Allein eS scheint mir, diese zwei Haupttheile seien nicht
gehörig von einander unterschieden, und schon dieser Umstand
muß Verwirrung iu die Deliberation bringen. Diesem Uebel
kann aber durch den Vorbehalt einer nachherigen logischeren
Ordnung geholfen werden. Diese Bemerkung glaubte ich der

Anhebung der Deliberation voranschicken zu sollen.

Stenler. ES ist mit diesem Gesetze wie mit vielen
andern gegangen. Man glaubt Anfangs ein allgemeines Bedürfniß
nach einem Gesetze zu fühlen, und dann wenn man einen Ent-
wurf endlich in die Hände bekömmt, so gefällt einem keine ein.
zige Bestimmung desselben. Ich wenigstens könnte zu keiner

einzigen Vorschrift dieses Projektes stimmen. Die Verfassung
stellt den Grundsatz der GewerbSfreiheit auf, mit Vorbehalt
derjenigen Beschränkungen, welche daö allgemeine Wohl crfor-
dcrn. BiS jetzt hatten wir freilich kein Gesetz über die Aus.
Übung der Berufsarten und Gewerbe; die meisten Gewerbe
konnte man ohne Bewilligung, ohne Patent, ausüben; wir hat-
ten also GewerbSfreiheit in großem Maße. Jetzt legt man uns
ein Gesetz vor, welches diese Freiheit in hohem Grade beschränkt

und sogar in Mehreren« der Verfassung zu nahe tritt. Darum
scheint mir besser, die Sache zu lassen, wie sie bisher gewesen.

Warum hat man in andern Ländern, selbst in Frankreich, solche

Gesetze? Aus keinem andern als aus fiskalischem Grunde. .In



Frankreich ist jeder Schneider und jeder Schuhmacher den Pa.
teuren unterworfen/ damit der Staat eine Gebühr davon bezic-

hen könne. Haben wir ein Gewerbögesey nöthig in dieser

Rücksicht? Man wird sagen/ ein solches GewcrbSgesetz habe

zum Zwecke/ diejenigen Gewerbe zu beschränken, welche aus
Rücksichten des allgemeinen Wohles der Beschränkung bedürfen.

Ich will einige Hauptbcstimmungcn berühren, um zu zeigen/
wie wenig der vorliegende Projekt diesem Zwecke entspreche.

In der ersten Abtheilung des 2. sagt man: „Alle Beruft,
"arten, durch deren ungeschickte Ausübung das öffentliche Wohl

„ gefährdet werden mag, können nur, nachdem u. s. w. die von

„ den kompetenten Behörden zu ertheilende Patcntirung erlangt
„worden ist, ausgeübt werden und bleiben fortwährend der
„besondern Aussicht der Staatsgewalt untergeordnet." Was
sind nun das für gefährliche BcrufSarten? Ich finde in der

zweiten Abtheilung des Paragraphen nur aufgeführt:
.1. der Beruf dcS öffentlichen und PrivatlehrerS;
d. „ „ „ Anwalts und Notars;
c. „ „ „ ArzreS, Wundarztes, Augen- und Zahn.

arzteS, Apothekers u. s w.
tl. „ „ „ ThierarztcS;
c. „ „ „ Feldmessers. „Was iiit. a. betrifft, so haben wir ja darüber bereits em

Gesetz, und wenn wir uns jetzt über diesen Paragraphen in
eine Diskussion einlassen wollten, so könnten wir sehr leicht
dem verfassungsmäßigen Grundsatze der Glaubensfreiheit zu

nahe treten. Diesem Grundsatze zufolge haben wir bereits
mehrere Lehrer, die ungestört öffentliche Vorträge in Religionssachen

halten, wiewohl sie von keiner hiesigen kompetenten Be-
Horde geprüft worden sind. Und wer sollte diese prüfen ohne

Gefahr von Eingriffen in die Glaubensfreiheit? Auch über die

übrlgen BcrufSarten haben wir bereits die nöthigen Vorschriften;

cö ist also unnöthig, etwas weiteres darüber zu sagen;
einzig wegen der Feldmesser wäre vielleicht eine neue Vorschrift
gut, aber für diese einzig wird man kein Gesetz machen wollen.
Hingegen gar viele andere Berufsarten, die für das öffentliche
Wohl sehr gefährlich werden können, siud hier nicht begriffen,
obglerch die erste Abtheilung des §. 2. von allen das öffent-
ltche Wohl möglicherweise gefährdenden Beruftarten spricht.
Jeder Steinhaucrmeiftcr, jeder Zimmermeifter, wenn er
ungeschickt ist, kann für das öffentliche Wohl weit gefährlicher
werden, als etwa ein ungeschickter Feldmesser. Wenn ein schlecht

gebautes Gewölbe, ein übel aufgeführtes Gerüste zusammen,
stürzt, so kann daraus daS größte Unglück entstehen. Indessen
ist mit Recht hicvon nichts gesagt, denn daS wäre eine allzu-
große Beschränkung der GewerbSfreihcit. Aber entweder gehl
der Paragraph in der ersten Abtheilung zu weit, oder er ist in
seiner zweiten Abtheilung unvollständig. — Der 3. sagt:
„Personen, welche einen Beruf haben, der im öffentlichen
Interesse eine öffentliche Beglaubigung der Ungefährltchkeit
„und Unschädlichkeit fordert, dürfen ihn nur.... mit Bcwil-
„iigung der Polizeibehörde ausüben." Dann werden als solche
Personen aufgeführt:

„ a. Auktionatoren; l>. Leihbibliothekare; e. Verkäufer von
„Kupferstichen und Lithographien; ci. Führer der Reisenden,
„Lohnbediente, welche im Kanton angesessen sind; e. alle die-
„jenigen, welche Künste oder Gewerbe betreiben, die von Ort
„zu Ort oder von HauS zu HauS ausgeübt werden, stehen

„ unter den Vorschriften der Markt- und Hausierordnung." Die
meisten Leute auf dem Lande wissen ja nicht einmal, was ein
Auktionator ist: — ein Versteigerer. Hat man jetzt bet uns
große Gefahr daraus gesehen, daß man diese ihr Gewerbe ohne
Patent ausüben ließ? Ferner weiß ich nicht, warum bei un.
serer Zensurfrciheir die Leihblbliothekare und die Verkäufer
von Kupferstichen und Lithographien unter besondere Beschrän-
kung gestellt werden sollten. Hinsichtlich der Führer von Rei.
senden möchte ich mich gar sehr hüten. BtS jetzt konnte man
im Oberlande die guten Führer ausfindig machen, ohne daß
sie palentitt gewesen. Wird die Patentirung der Führer etwa
die schlechten Führer vermindern? Gerade das Gegentheil.
Und wie will die Negierung sich überzeugen, ob ein Führer ein
Parent verdiene? Jedermann, der daS Unglück hätte, einen
schlechten Führer zu bekommen, würde dann natürlich über die
Regierung klagen, welche solchen Leuten Palente ertheile.—

Ueber litt. e. haben wir bereits genügende Vorschriften. — Der
§. 4. sagt: „alle Gewerbe, zu deren Betreibung Werkstätten
„und andere Einrichtungen erforderlich sind, durch welche die
„gute öffentliche Ordnung, die Sicherheit der Wohnörter und
„Einwohner oder Rechte dritter Personen gefährdet werdep
„können, dürfen nur nach Bescheinigung u. s. w. betrieben
„werden." Bis jetzt hat man gar wohl gewußt, für welche
Gewerbe Konzessionen erforderlich seien; also bedarf es auch
da kein neues Gesetz. Ich will Sie, Tit., mit diesen allgemei.
ncn Betrachtungen nicht länger aufhalten, ich könnte mit gutem
Gewissen zu keiner einzigen Bestimmung dieses Projekts stim.
men, daher trage ich auf gänzliche Zurückweisung desselben an.

v. Luternau theilt die Bedenklichkeiten des Hrn. Präo-
pinanten namentlich in Betreff der Lehr, und Glaubensfreiheit
gänzlich und weiß nicht, ob das Bedürfniß eines solchen Ge.
sctzeS von den Berufausübenden oder von den Behörden gefühlt
worden.

v. Jenner, Regierungsrath. Ob die einzelnen
Bestimmungen des Projektes zweckmäßig oder unzweckmäßig seien, daS
wird sich bei der Diskussion der einzelnen Paragraphen zeigen.
Ueber daS Bedürfniß eines solchen Gesetzes kann man verschie.
dener Ansicht sein, aber ich glaube, der Regierungörath habe
dasselbe einstimmig gefühlt. ES existirt keine Bestimmung, zu
was für Berufs- und GewerbSarten eine Bewilligung der Re-
gierung nöthig sei oder nicht; daraus entsteht, großer Wirrwar.
Manche glauben sich zur Ausübung eines Gewerbes befugt, werden

dann angezeigt und gebüßt. Bei den Einfragen der
Gerichtsbehörden weiß man oft ntcht, was antworten; im
Regierungörath selbst sind die Ansichten darüber verschieden. Daher
ist eS wahrhaftig nöthig, daß man in den Wirrwar eine Ord-
nung bringe. .Ich müßte deßhalb wünschen, daß man sich mit
dem Projekte befasse; ein bloßes Zurückschicken, ohne nähere
Angabe dessen, was man denn eigeutltch will, wird zu nichts
führen.

Wehren ist durch die Erfahrung von der Nothwendigkeit
eines solchen Gesetzes überzeugt, indem bei den bisherigen Kon-
cessionSbegehren, z. B. für Schmieden und dergl., oft ein
sonderbares Verfahren angewendet, und oft unnöthig viele Kosten
verursacht worden seien.

Tillier. Wenn die Unzweckmäßigkeit der einzelnen
Bestimmungen der einzige Vorwurf wäre, den man diesem Pro-
jekte machen könnte; so glaubte ich allerdings, dem Herrn
Regierungörath von Jenner beistimmen zu sollen. Mir aber
erscheint alö Haupteinwurf gegen daö Eintreten die ungeheure
Lückenhaftigkeit des ProjekS. Wenn der Große Rath alle Lücken
ergänzen sollte, so müßte er mehrere Tage damit zubringen.
Dieser Entwurf kann unmöglich als eine zweckmäßige Grundlage
für unsere Berathung angesehen werden. So wie er vorgeschla-
gen ist, können wir ihn ganz entbehren. Vom Berufe der
Lehrer handelt das Schulgesetz, von dem der Advokaten daS
Advokatengesetz; in Betreff der Medieiner, Chirurgen u. s. >v.
ist eine neue Medictnalordnung bearbeitet worden; was die
Leihbibliotheken u. f. w. betrifft, so gehört das in ein Preß,
gesetz; die Bestimmungen über Führer von Reisenden u. f. w.
gehören in Polizeivcrordnungen, die vom Regierungörath
entworfen werden können. Darum möchte ich den Entwurf zurück
schicken, mit dem Gesuche, später eine etwas gründlichere Arbeit
vorzulegen.

F et scherin, Regierungörath. Wenn dieser Entwurf zurück
geschickt wird, ohne nähere Angabe dessen, was man eigentlich
Anderes will; so wird der Regierungörath schwerlich etwas
anderes bringen. Dieser Entwurf ist doch nicht so plötzlich und
unerwartet hieher gekommen. Ich habe da einen GesetzeScntwurf
über das Koneessionenwesen vom Jahr 1831; einen zweiten
von 1834; dann einen vom März 183Z; einen vierten vom
Jenner 1836, und jetzt noch diesen da vom Mai 1836. ES fehlt
uns also nicht an Entwürfen. Dieser letzte übrigens ist bereits
seit fast einem halben Jahre ausgetheilt worden. Hätte man
sich so sehr daran gestoßen, so würde sich das Land wohl
darüber kund gegeben haben. Da nun mit dem ewigen Zurückschicken

nichts herauskömmt, so trage ich darauf an, daß man
doch endlich einmal in diesen Entwurf eintrete.

57



Jaggi, Regierungsrath. Wenn Herr RegierungSrath
Fetscherin sagt/ Kir müssen den Entwurf annehmen weil wir
deren fetzt schon fünf haben, so ist daS kein Motiv; und wenn
der Herr Berichterstatter den Entwurf zur Annahme empfohlen

hat, so hat eS mir geschienen, er thue es nur, weil das De.

parlement des Innern dieser Sache müde sei. Ich vermag den

Nutzen dieses Projekts nicht einzusehen, und appelllre deshalb

an den Herrn Berichterstatter selbst, aber aoch er wird wenig
davon rühmen können. Wenn daS Land über diesen Entwurf
sich nicht Kund gegeben hat, so beweist das, daß man das Be-

dürfnlß eines solchen Gesetzes nicht fühlte. Unter welchen

Umständen hat man angefangen, an einem solchen Gesetze zuarbeiten?
Damals alö das WirthschaftSwesen noch nicht rcglirt war, wo

diejenigen, welche gerne Wirthschaften haben wollten, für ein
solches' Gesetz inS Horn bliesen, damit sie Wirthen könnten.

Nun aber haben wir ein WirthschaftSgcsey, und das ganze Land

scheint dadurch befriedigt, wenigstens diejenigen, welche dasselbe

verlangt haben. Ferner wünscht etwa dieser oder jener ein

solches Gesetz, der etwa einmal mit einem MühlenkoncessionS-

begchren und dcrgl. abgewiesen worden war. Aber diese Leure

bedenken nicht, daß auch nach Aufstellung eines Gcwcrböge,eyeS
eS Fälle geben kann, wo sie an dergleichen Vorhaben vcrhtn-
derl werden. Das kann dann leicht zu Prozessen führen, die

verwickelter werden dürften, als nach dem bisherigen Verfahren.
Aber noch von einer andern Seite ist der Wunsch nach einem

solchen Gesetz entstanden, nämlich von Seite des NcgicrungS-
rarheS, welcher früher so ungeheuer blamirt worden war über

sein Verfahren bei KoncessionSertheilungen, daß er allerdings
ein Gesetz darüber wünschen mochte. Allein unsere Umstände

haben sich seit einiger Zeit der Ruhe angenähert; und so wird
eö jetzt dem Regierungsrath weniger Mühe machen, etwa einen

Petcnten abzuweisen als vor drei oder vier Jahren. Der
RegierungSrath soll aber jedesmal die speziellen Fälle untersuchen,
und eS wäre gewiß unklug, wenn man durch ein allgemeines
Gesetz einer solchen Specialuntersuchung Gewalt anthun wollte.
Uebcrdieß kann ich noch eine Klasse von Menschen anführen,
welche ein solches Gesetz wünschen, nämlich die Kutscher u. s. w.
Aber diese wollen ein solches Gesetz nur, weil sie hoffen, daß

dann den Fremden das Handwert gelegt, und daß gewissermaßen
das Zunftwesen wiederum hergestellt werde. Diesem engherzigen
Geschrei ist gewiß keine Rechnung zu tragen. Da sich somit
die Umstände verändert haben, da durch das WirthschaftS-
gesey dem Uebel im Wesentlichen geholfen worden ist, da wir
ein Gesetz über Advokaten und Notarien, und eine Markt-und
Hausirordnung haben u. s. w., so wünsche ich, daß wir jetzt nicht
eine Menge ruhiger Staatsbürger wiederum in Harnisch jagen.
Findet sich einmal das Bedürfniß nach einem solchen Gesetz vor,
so werden dann wohl Anzüge hier vorgebracht werden. Ich
stimme gegen das Eintreten.

M a ni, Gerichtspräsident. Ich will nicht eintreten auf die
Frage, ob der vorliegende Entwurf gut oder nicht gut, und ob

er dasjenige enthalte, was er enthalten soll, und ich hätte nicht
das Wort ergriffen, wenn der Herr Präopinant nicht die Mei.
nung geäußert hätte, eS sey ein solches Gesetz gar nicht nöthig.
Daß wirklich hierüber ein Gesetz nöthig sei, beweiset die Ersah-
rung. Ich will nur ein Beispiel anführen. Wie bekannt, sind
die Schmiedekonzessionen von verschiedener Art, u. a. giebt es

Nagelschmiede und Hufschmiede. Nun begab es sich, daß in
Thun eine Klage anhängig gemacht wurde gegen einen Nagel-
schmied, der Hufeisen verfertigte; diesen sollte ich zur Ordnung
weisen. Ich fand mich da in Verlegenheit, weil ich kein Gesetz

kenne, das dem Nagler verbietet Hufeisen zu schmieden. Ich
wandte mich tn dieser Sache an das Departement des Innern,
und erhielt von diesem die Antwort, eS finde sich wirklich kein,
solche Fälle bcschlagendeS, Gesetz vor, jedoch solle ich den Be-
treffenden nicht machen lassen, und, wo kein Gesetz für besondere

Fälle vorhanden sei, solle der Richter nach Analogie verfahren.
Solchen Verlegenheiten sollte ein Gesetz vorbeugen. Ich strafe
nicht, wo kein Gesetz spricht. Gut ist eS also, daß da gesetzliche

Bestimmungen seien, damit manwisse, wie man zu verfahre» habe.

Belrichard. Solange die Gesctzeöentwürfe über diesen
Gegenstand nicht auf weitern und liberalern Grundlagen als
diejenigen sind, welche uns, einer nach dem andern vorgelegt worden

beruhen, werde ich'mimöglich meine Zustimmung dazu geben
können. Gegen das System, auf welchem dieser GesetzeSeurwurf
beruht, erhebe ich mich vorzüglich, denn dieses steht im Gegensatz
gegen die Versprechungen, welche die Verfassung enthält. Diese
nämlich will die größte Freiheit für Ausübung von Handel und
Industrie und bloß im öffentlichen Interesse begehrt sie Ein-
schränknng. Aus diese Einschränkungen also soll das zu ma,
chende Gesetz sich beziehen und eS soll die Nomenklatur enthalten
aller Ecablisscinensss und Gewerbe, welche ohne die Mitwirkung
der Behörde weder gebildet noch ausgeübt werden können. Warum
aber in diesem Falle noch Patenten? Die bloße Autorisation
genügt. Und wenn die Administration erkannt hat, daß die
Errichtung nncr Schmiede z. B. in dieser oder jener Lokalität
keine Gefahr darbietet, so iuteressirt eS daS Publikum wenig,
ob man in derselben Nägel oder Uhren mache. Man muß aber
eine so bedeutende Allgemeinheit, wie sie sich in dem gegenwärtigen

Projekt findet, genau bestimmen, eine Allgemeinheit, welche
Diskussionen ohne Zahl hervorrufen würde, um zu erkennen,
welches die Etablissement'S seien, welche einer Einschränkung
unterworfen werden sollen, oder die, denen freie Ausübung
erlaubt ist. Ein völlig umgekehrtes System müssen wir annehmen,

wenn wir uus in Uebereinstimmung setzen wollen mit dem,
was die Verfassung verspricht. Ich weise demnach den
Entwurf, der unS vorgelegt ist, zurück.

Koch, RegierungSrath. Dieser GesctzeSentwurf hat das
Schicksal gehabt, daS bereits einer meiner Herren Kollegen
angedeutet har; manchen lieben Morgen beschäftigten wir uns
damit in der andern Stube da drüben; eö hat unS nie so recht
gefallen, waö wir machten; wir empfanden da die eigenthümlichen

Schwierigkeiten der Abfassung eines solchen Gesetzes.
Bei der Art und Weise, wie die BerufSarcen, und Gewerbe
ausgeübt werden, ist die gesamme StaatSbevölkerung sehr
betheiligt. Darum muß die Fürsorge des Staats darauf gerichtet
sein, daß einerseits diejenigen BerufSarcen, durch deren
ungeschickte Ausübung die öffentliche Wohlfahrt oder das Interesse
des Einzelnen, ohne daß dieser selbst sich dagegen zu schirmen
vermögend ist, nur durch Personen ausgeübt werden, welche
dazu hinlänglich befähigt sind, und daß anderseits die zu
Ausübung gewisser Gewerbe erforderlichen Werkstätten und Einrichtungen

weder die öffentliche Ordnung und die Sicherheit noch
die Rechte dritter Personen gefährden. Die Lösung der Frage
welche Berufsarten sollen frei ausgeübt werden, welche darf man
frei geben ohne dem Publikum zu schaden, ist, wie gemachte Ver-
suche beweisen, nicht leicht; bald bestimmt man zu viel, bald zu
wenig. Wenn ich nun den vorliegenden Bestimmungen nicht
beipflichte, so ist dieß nicht Kritikaster« gegen die Urheber; denn
diese sind in meinen Augen durch die Schwierigkeit des Werkes
entschuldigt. UebrigenS ist dieser Entwurf durch so viele Hände
gegangen, und eö ist so viel daran hin und her gearbeitet worden,
daß man sich gar nicht verwundern muß, wenn er die Physiognomie
verloren, und man schier nicht mehr weiß, woher er stammt.
ES war kein Plan da; man wollte nun einmal ein Gesetz haben,
ohne daß man recht wußte, was alles für Bestimmungen eS

enthalten sollte. Diesem vielen Gesctzmachen bin ich nicht hold;
denn ich bin der Meinung, die babylonischen Thürme von
Gesetzen geben die babylonische StaatSverwirrung; je größer die
Anzahl der Gesetze, desto größer der Spielraum für die Will-
kühr. Gesetze mögen beschaffen seyn wie sie wollen, sie wenden
sich nicht selbst an, und immer ist der Willkühr dessen, der sie

in Anwendung zu bringen hat, «welcher Spielraum gestattet.
Ja wenn eö möglich wäre, die Gesetze zu ciuer Maschine zu
machen, deren inneres Getriebe man nur mechanisch in Bewegung

zu setzen braucht, damit der Zeiger dahin deutet, wohin
er deuten soll, dann käme keinerlei Willkühr ins Spiel, aber
so lange solch ein Tyroler Wahrsager noch nicht erfunden ist,
so lange ist Auslegung und Anwendung der Gesetze an das
Ermessen von Personen gestellt. DaS römische corpus suris roar
ein gewaltig großes und dickes Buch, und doch hat eS der Willkühr

nicht Thür und Thor verriegelt, denn Menschen mußten
dasselbe auslegen und anwenden. Ich glaube, wir besitzen im
Grunde schon, waö wir eigentlich suchen, nämlich: Freiheit
der Gewerbe, unter Vorbehalt gesetzlicher Beschränkungen,
welche das allgemeine Wohl und erworbene Recht erfordern; —



stellt man nun aber jetzt noch besondere Bestimmungen auf/ so

hilft dieß dem Gewcrbwesen nicht größere Freiheit gewähren/
sondern dient nur zur Beschränkung. Drum scheint mir'S ge-
rarhencr/ cS bei den bisherigen Gesetzen und Uebungen verbleiben

zu lassen. Wo die Regierung- bisher sah/ daß die Erthci-
luug einer verlangten Konzession Bedürfniß und sowohl im In-
tercssc deS Gewerbes alS deS Lokalpublikums sei/ und der
Bewerber die nöthige Garantie biete/ da hat fie dem Begehren
entsprochen. Wenn em Entwurf über Ausübung der Gewerbe
vorläge/ der allgemein gefiele, und von dem eS hieße, er enthalte
bessere Bestimmungen, als wir bisher besaßen, so wollte ich
auch zum Eintreten stimmen; dieß scheint mir aber nicht der

Fall zu sein. Wenn man in den vorbcrarhenden Behörden lange
an etwas hin und her arbeitet und man doch nichts Rechtes zu
Stande bringt, denkt man oft, man wolle eS tn den Großen
Rath geben, der werd( ihm schon den rechten Dätsch geben;
der beste Dätsch in Bezug auf den vorliegenden Entwurf wäre
lmincS ErachtenS der, wenn der Kroße Rath ihn zurück
schicke» würde. Bisher befanden wir unö bei den daorts gel-
tenden Gesetzen so übel nicht. Die nöthigen Beschränkungen
die die Verfassung erheischt, finden sich in unsern Gesetzen;
zeigen sich indessen allfällig in diesen noch Lücken, so fülle man
diese lieber allgemach aus. ES wäre freilich gut, wenn wir
hierüber ein umfassendes Gesetz hätten, aber es wäre noch Manches

gut, das wir nicht besitzen. Wenn wir da ein Gesetz haben
wollten, das in allen Fällen vollkommen ausreicht, so müßten
wir ein eigenes Gesetz für jeden besonderen Beruf haben. Da
würde cö dann bestimmt sein, ob der RechtSagont Nägel schmieden
und der Prokurator Pferde beschlagen dürfe oder nicht, u. s. w.
Mein Schluß geht also dahin, vor der Hand nicht einzutreten,
und dem Departement zu überlassen, ob eS unö ecwaS anderes
brmgen wolle, oder nicht.

Nenkom. Ich halte ein Gesetz über das Gewerbswosen
für ein Bedürfniß, aber nicht ein Gesetz, wodurch die GewcrbS-
freiheit, mehr als bisher geschehen, beschränkt, sondern eines,
wodurch sie erweitert wird. ES ist bemerkt worden, die Ver-
fassung gewährleiste die GewerbSsreihett, jedoch unter Vorbehalt
gesetzlicher Beschränkungen, die das allgemeine Wohl erfordere;
für diese Beschränkungen habe man nun bereits Gesetze, und
wenn in denselben Lücken sein sollten, so könne man diese
ausfüllen, ohne ein allgemeines Gesetz zu erlassen. Diese Gesetze
sind jedoch nicht alle aus denjenigen Grundsätzen hervorgegangen,

welche in der Verfassung aufgestellt sich finden, so daß
allerdings neue gesetzliche Bestimmungen hierüber vonnöthcn
sind. Diese sollten dann aber nicht, wie eS im vorliegenden
GesetzeSentwurfe geschieht, Beruföarten beschlagen, die bis anhin
frei ausgeübt wurden, und wozu keine Anzeige an irgend eine
Behörde, wie solche hier für alle BerufSarmi vorgeschrieben
ist, erforderlich war, sondern diese sollen auch in Zukunft frei
sein; die Polizei konnte sie dennoch beaufsichtigen. Durch ein
zu erlassendes G esc y sollte Hauptsächtich Rücksicht auf Beförderung

der Industrie genommen, und deßwegen das bisherige
Konzcssionöwescn für Wasserwerke, Schmieden und dergl., wie
bereits in Betreff der Wirthschaften geschehen, in das Patent-
svstcm umgewandelt werden, wobei, wie bei jenen, die bestehen,
den Konzessionen auch berücksichtigt werden könnten. Die
Industrie ist in unserm Kanton gegen viele andere Kantone'im
Rückstand, was eben Folge der bisherigen Gesetze oder des
befolgten Systems sein mag. In mehreren Kantonen, namentlich
im Aargau, sieht man oft an einem Bache mehrere Wasserwerke
in kurzer Entfernung von einander, was bei uns weit weniger
der Fall ist. Zwar ist der Kanton Bern allenthalben seines
Ackerbaues wegen bekannt — was freilich der solideste Ge-
werbSzwcig ist — ; neben diesem könnten und sollten aber auch
noch Industriearten, wie anderwärts bestehen, in Aufnahme
gebracht werden; dieß würde dem Ackerbau nicht zum Nachtheil,
wohl aber den, ganzen Lande zum Nutzen gereichen. Ich trage
daher darauf an, daß vorliegender KescyeSenrwurf zurückgezo-
gen und dafür ein anderer, in hier ausgesprochenem Sinn mehr
auf Hebung der Industrie berechneter, gebracht werde.

Mühle mann. Wenn wahr ist, daß der ft 16. unserer
Verfassung die Freiheit des Handels und der Gewerbe ausdrück¬

lich anerkennt, wenn ferner wahr ist, daß einige Berufs- und
Gcwerbsarten nur unter gesetzlichen Bedingungen, die das
allgemeine Wohl erheischt, freigegeben werden können, wenn end-
lich wahr ist, daß alle Staatsbürger, laut ft 7. der Verfassung,
vor dem Gesetze gleich sind: so mag eS wohl an der Zeit sein,
daß die erforderlichen Ausscheidungen und Bedingungen in
einem Gesetz aufgestellt werden, damit unsere Verfassung auch
in dieser Beziehung zur Wahrheit werde. Denn so lange die
Freiheit der Gewerbe von dem Willen der Regierung abhängt,
unterliegt selbe zufälligen Vcrumständungen, z. B. dem Um-
stände, ob viele oder keine Oppositionen gegen KonzessionS-
begehren einlangen, ob diese mit Empfehlungen begleitet sind,
oder nicht, ob diese oder jene Mitglieder des RegicrungSrathS
gerade in der Sitzung, in welcher derlei Begehren behandelt
werden, anwesend oder abwesend sind. Sonach ist die GewcrbS-
frcihcit der Willkühr preisgegeben, und wenn wir uns nicht
durch ein Gesetz aus diesem Zustande herausheben, so werden
wir in kurzer Zeit mit unserer Industrie um 50 Jahre hinter
unsern Rachbarn zurückstehen. Man sagt freilich, die nöthigen
Bedingungen seien allbereitö t» unsern Gesetzen vorhanden.
Dieß ist zum Theil richtig; die einen dieser Gesetze legen jedoch
die Errheilung der Bewilligung unbedingt in die Willkühr der
Regierung, und die andern sind so alt, daß sie auf unsere Zeit
durchaus nicht mehr passen. Man wirft endlich dem vorliegenden
Entwürfe vor, er enthalte theilweise zu starke Beschränkungen, er
ermangele der logischen Emtheitting, und eS halte schwer, die rich,
tigen Scheidelinien zu finden u. s. w. Tit., alle diese Vorwürfe find
nicht hinreichend, den Entwurf von der Hand zu weisen; können ja
doch die nöthigerachieten Verbesserungen bei der Berathung
angebracht werden. Und sollte dieß Gesetz bei der ersten Be-
rarhung auch nicht ganz glücklich ausfallen, so wäre eS nicht
das erste, das nicht gleich auf den ersten Guß befriedigend
ausgefallen ist; die in der Anwendung zum Vorschein kommenden
Mängel können später verbessert werden. Ich stimme daher
zum Eintreten.

v. Gumoens. Ich verkenne gar nicht den Sinn deS

Hrn. Präopinantcn, obschon ich nicht mit ihm einverstanden
bin; denn ich mußte mich überzeugen, daß der Entwurf die

Erwartungen nicht erfüllt. Ich sehe darin eine Beschränkung
der verfassungsmäßigen GewerbSfreihelt und eine Tendenz zum
Rückschritt. Man sagt freilich, man könne trotz der Mängel
eintreten und dann daö Gure davon behalten; aber wenn man

eintritt, so ist doch zu gefahren, daß das Unzweckmäßige nicht
gehörig ausgemacht werde, und baß nicht etwas Tauglicheres
gleich auS der Berathung hervorgehe. Man hat freilich zu
Gunsten deS Entwurfes angeführt, daß der RegierungSrath
denselben empfehlend hieher gewiesen hac; — eS ist aber nicht
gesagt, daß Alles, waS der RegierungSrath mit Empfehlung vor
den Großen Rath weiöt, ohne Gebrechen fei, sonst brauchte ja
nur der Große Rath Alles, was der RegierungSrath hieher
bringt, einfach tn Bausch und Bogen gutzuheißen; auch kann
der RegierungSrath, weil er mit Geschäften überhäuft ist, nicht
Alles mit reiflicher Prüfung vorberathen. Man meint, eS sei

deßwegen ein Gesetz hauptsächlich nöthig, weil so verschiedene
Begriffe hierüber walten, so verschiedene Ansichten über das,
was unter GewcrbSfreiheit und den vorbehaltenen gesetzlichen
Beschränkungen derselben zu verstehen sei, herrschend sind; aber
diese Verschiedenheit der Ansichten wird man auch nicht durch
eiu Gesetz ausgleichen können; man meint ferner, eS fänden
beim Mangel vierseitiger bestimmter Gesetze oft Streitigkeiten
statt; — aber Streitigkeiten können wohl auch bei Gesetzen

startfinden. Uebrigens könnten wohl oft Beamtete durch
Belehrung der Leute derlei Prozesse verhindern und ungegründcte
Beschwerden von der Hand weisen. Wenn nicht viele Bemerkungen

gegen den Entwurf vom Volke eingelaufen sind, so ist
dieß wohl auch den polnischen Wirren zuzuschreiben, welche seit
geraumer Zeit die Aufmerksamkeit deS Publikums verschlungen
haben. Ohne auf den Gegenstand deS Weilern mich einzulassen,
bemerke ich nur noch, daß eS mir scheint, die Regierung würde,
wenn dieser Entwurf angenommen wird, bei Anwendung desselben

in größere Schwierigkeiten hineingeratbcn, alS bet den
bestehenden Gesetzen, wenn schon diese lückenhaft find. Wie Hr.
Belrichard bereits bemerkt hat, sollte der Entwurf auf andere
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Grmdkagen gebaut sei»/ die die Gewerbsfreiheit nicht beschrän,
ken, sondern vielmehr erweitern.

Wehren. Auf eine Aeußerung des Hrn. v. GumsenS
muß ich mir die Bemerkung erlauben, daß der Regierungs-
statthalter oft nicht verwehren kann, daß nicht Prozesse auf.
kommen. Ward ja selbst daS Departement des Innern einmal
verklagt, daß es keine Duplik'gestatten wollte.

Ob recht. Ich will auch in den Entwurf eintreten helfen,
aber nicht, um die Gewerbe zu beschränken, sondern dieselben

aufzumuntern. Mich dünkt nämlich, Jeder, der einen Beruf
versteht sollte denselben ausüben können; versteht Einer einen

Beruf nicht, und will ihn dennoch treiben, so ist eS nicht eben

nöthig, ihm denselben z» verbieten; denn er wird ohnehin bald
fertig sein und von selbst aufhören, wie ein Müller aufhört mahlen,

wenn ihm daS Wasser abgeht. Somit ist keine Gefahr,
daß bei Freigcbung der Berufsarlen und Gewerbe dieselben all-
zusehr, wie man zu sagen pflegt, werden »übersetzt^ werden,
und daß solche, die ihres Berufes eigentliche Meister siud, nicht
werden bestehen können- ES will Alles erlernt sein in der Welt;
von selbst kömmt nichts, als der Tod. Ja, wenn die Regierung

mit der Konzession auch zugleich die dazu gehörige Sach.
und Fachkenntniß mittheilen konnte, dann wäre wirklich Gefahr,
daß bisherige Konzessionisten, selbst wenn sie in ihrem Fach tüchtige

Männer wären, nicht mehr zu bestehen vermöchten. Wir
haben uns also vor dem Erstehen neuer Konzessionen nicht so

sehr zu fürchten. Ein Gerber mit 2 Konzessionen für diesen

Beruf ließ sich einfallen, noch eine Konzession für eine
Tuchwalke zu verlangen; er erlangt eine, aber — mit seiner Wal-
kèrei geht'S schon zu Ende, weil er diese Kunst, welche, wie ich
aus selbsteigencr Erfahrung weiß, erlernt sein muß, nicht ver.
steht. Also Leute, die etwas verstehen und können, soll man
dadurch aufmuntern, daß man sie dieß ungehindert treiben läßt,
und daß nicht übelwollende, mißgünstige Leute ihnen die Er-
langung einer Bewilligung hintertreiben können. Ich möchte
den Nagelschmied Pferde und Wagen beschlagen, und den Huf.
schmied Schuhnägel und Sackuhren fabriziren, den Maurer stein.
Hauern, den Stcinhauer mauern, wcißgen und anstreichen, und
den Weißmüller schwarz und den Schwarzmüllcr weiß mülleru
lassen, — wenn sie'S nämlich verstehen. Natürlich, daß das

öffentliche Wohl oder das Interesse des Einzelnen dadurch nicht
gefährdet werden soll. Wenn z. B. em Nagler Roßcisen oder
Sreckeisen schmieden will, so soll er für dieses Gcwerk ein feuerfestes

Lokal besitzen. Ich möchte also wirklich ein Gesetz über
Ausübung der Berufsarten und Gewerbe, aber Nicht ein
beschränkendes, sondern ein erweiterndes; denn mir bangt vor
allzustarkcr Ueberhandnayme der Gewerbe und Gcwerke nicht;
auch die Zahl der Wirthe wird wieder abnehmen, oder sie müssen

den Wein selber trinken. Ich stimme zum Eintreten.

Wyß, Regierungsrath. Wenn man durch ein Gesetz die
Industrie befördern kann, so will ich auch helfen; ich bin jedoch
nicht der Meinung, daß durch ein Gesetz neue Zweige von
Industrie hervorgerufen werden können. Ich glaube auch nicht,
daß unser Kanton eben zurückstehe in der Industrie; nur ist
diese nach Mitgabe unserer Lokalität anders beschaffen, alö an
andern Orten. Im Flachlande, wo die Ströme ruhig fließen,
z. B. im Aargau, werden eher Wasserwerke sich bildeq, als an
unsern unsichern Waldströmen. Darum haben wir denn auch
andere Arten von Industrie, z. B. Spinnerei, Holzschnitzerei w. ;
von unsern Töpferwaaren gehen sogar nach Amerika. Auch ist
der Ackerbau, der größte Segen eines Landes, weit und breit
nicht in solch' blühendem Zustande, wie bei uns. Dem Gedeihen

dieses soliden Erwerbes wollen wir nicht durch Erkünstelung
anderer von unserer Lokalität weniger begünstigter Industriezweige

Eintrag thun. — WaS nun den vorliegenden GcsetzeS-
entwurf ansieht, so glaube ich nicht, daß derselbe den Wünschen
und Erfordernissen der Verfassung entspreche. Man sagt, die
Verfassung verheiße unbedingte Freiheit des Gewerbes; ich glaube
dieß nicht. Der 16 der Verfassung sagt: „Die Freiheit der
Niederlassung, deS LaadbaueS, des Handels und der Gewerbe
wird ausdrücklich anerkannt." Aber hier bleibt die Verfassung s

nicht stehen; eö heißt dann weiter: „ unter Vorbehalt gesetzlicher
Bedingungen, welche daS allgemeine Wohl und erworbenen

Rechte erfordern. « Wie sollen also diese gesetzlichen Bedingn»,
gen gemacht werden? Antwort: Nach Mitgabe der Pflicht, für
das allgemeine Wohl und erworbene Rechte zu sorgen. Was
verstand man unter diesen erworbenen Rechten? Man sagte zur
Zeit des VerfassungSrarheS: Wir haben viele — zum Theil
theuer erkaufte — Konzeftionen; es ist nicht billig, daß die Be.
sitzer dieselben auf einmal verlieren sollen, daß wir sie mit einem
Schlag zu Grunde richten. ES ist also jetzt die Aufgabe des
Gesetzgebers, darauf zu sehen, daß -den Wünschen und Befehlen
der Verfassung ein Genüge geleistet werde. Wenn ich nun frage:
»st die Vorschrift der Sorge für daö öffentliche Wohl und
wohlerworbene Rechte in diesem Entwürfe gehörig befolgt worden^
so muß ich finden: Nein! In demselben ist auf bestehende Gesetze

zurückgewiesen, ohne daß sie zitirl worden. Solche Rück-
Weisungen enthalten keine neue Abmarchung zwischen der
Gewerböfreihelt und den erforderlichen Beschränkungen, wie dieß
doch vor Allem aus Noth thäte. ES ist also dem h. 16 der
Verfassung in diesem Entwürfe nicht entsprochen. Ich will nicht
aufhalten und nur noch em Beispiel für meine Behauptung
anführen. Da heißt eS zuerst: „die Wahl und Ausübung eines
Berufes oder Gewerbes stehe jedem Staatsbürger vollkommen
frei, sofern" u. f. w.; am Ende wird dann aber noch ein
Trupp Berufsarten und Gewerbe zum Thor hinein gejagt und
gesagt: die sind auch nicht frei! Bis anhin bestand, wie be.
tannt, bei uns das KonzessionSsystem; je nachdem nun einzelne
Mitglieder der Regierung die auf die bestehenden Konzessionen
bezüglichen Worte der Verfassung verstanden, glaubten sie mehr
Rücksicht auf dieselben, andere mehr auf die Anerkennung der
Gewerbsfreiheit nehmen zu sollen; so nahmen einige Mitglieder
das System an, viel neue Konzessionsbegehren zu bewilligen,
andere wenig; je nachdem daher diese oder jene Mitglieder'des
RegierungSrarhes verhindert waren, einer Sitzung beizuwohnen,
wurden derlei Begehren bald gewährt, bald abgeschlagen. Man
kann freilich sagen, dieß sei eine Art Willkür; aber dann beruht
Alles m der Welt mehr oder weniger auf Willkür. Dieser Man.
gel an Bestimmtheit einer Vorschrift hat übrigens den Rcgie-
rungSrath schon oft sehr bemüht, und man muß nicht meinen,
daß er sich wohl dabet befunden habe; darum wünschte er, daß
der Groß« Rath hier Scheidelinien ziehe, damit er wisse, woran
er in solchen Fällen sei, und eine bestmimtere Grundlage habe,
von der er seine Entscheidungen herholen könne. Da also auch
in diesem Entwürfe die gewünschte Marche zwischen dem Grundsätze

der Gewerbsfreiheit und den nothwendigen Beschränkungen
noch nicht gehörig gezogen, die Bestimmungen deS §. 16

der Verfassung noch nicht bestimmt gegen einander abgewogen
morden sind, so wären wir, wenn wir denselben schon zum
Beschluß erheben würden, nicht viel besser daran, alö bisher, und
der NegierungSrath müßte noch immer schauen, wo er die
Gründe für seine Entscheidungen hernehmen sollte. Eö ließe
steh noch Manches gegen einzelne Bestimmungen des Entwurfes
sagen; aber ich will nicht langer aufhalten. Der Entwurf ist
überhaupt so beschaffen., daß, wenn wir ihn schon eine Woche
lang in Berathung nähmen, wir doch nicht sagen könnten, wir
hätten etwas Rechtes gemacht. Darum möchte ich noch zuwar-
ten, und hoffe, daß später etwas Befriedigenderes hieher gebracht
werden könne. Zu warten hat noch das Gute, daß uns dann
die Erfahrungen, die wir mittlerweile mit dem neuen Wirth-
schaftsgesetz machen werden, uns auch eine Richtschnur an die
Hand geben werden.

Michel. Die vielseitigen Entwickelmagen, welche über den

vorliegenden Gesetzescntwurf heute hier stattgefunden, haben mich
in dem Urtheile, das ich mir, früher schon hierüber erlaubte,
vollkommen bestärkt; ich finde denselben nämlich durchaus unpassend,

kann nicht in Berathung desselben eintreten helfen und
stimme mit völliger Ueberzeugung zur Zurückweisung. Was
sodann die Meinung ansieht, die verschiedene verehrte Mitglieder
auSsprachen, als sei hierüber kein neues Gesetz nothwendig, man
könne sich mit den bestehenden begnügen u. dergl., so könnte ich
derselben nicht beistimmen, sondern ich sinde im Gegentheil, eS

solle und müsse ein solches ausgestellt werden; allein ich wünschte
s dasselbe unserm Grundgesetz — der Verfassung und dem Ueber

gangSgesey — angemessen und will nicht, statt die Freiheit der
Gewerbe zu erweitern, die in der Verfassung aufgestellten Grund-
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sähe mit solchen Gesetzen knebeln/ um dadurch der Willkuhr
freien Spielraum zu verschaffen. Daß in derlei Fällen oft die

größte Willkühr herrschte / kann wohl nicht bestritten werden;
ich erlaube mir deßhalb ein Beispiel anzuführen. In einem

Amtsbezirke, von dem ich nicht weit entfernt wohne / hat sich

cine gewisse gcwerbcreibende Klasse versammelt und unter Vorsitz

eines Regierungsbeamten Gesetze aufgestellt/ um jede Konkurrenz

in Ausübung dieses Gewerbes auf eine höchst bindende Welse

zu hindern. Diese willkührlrch aufgestellten Gesetze, welche den

Rechten freier Staatsbürger, der gesunden Vernunft, wie der

Verfassung widerstreiten, wurden durch ein ungesetzliches Verbot
vom Regierungsbeamteten geschützt und gegen Nichtbcitretende
Straffentenzen ausgefällt. Hierüber ist zwar Beschwerde gesuhrt

worden, aber waö daö Resultat davon sein wird, mag die Zelt
lehren. ES ist von einem verehrten Herrn Redner die Meinung
bestritten worden, daß der hiesige Kanton in Absicht auf Handel,
Industrie und Gewerbe hinter mehrern andern Kantonen zurück-

stehe; dieß mag in einzelnen Beziehungen, wie z. B. in der

Landwirthschaft, wirklich nicht der Fall seyn; allein Niemand

wird in Abrede stellen können, daß für Verkehr und Industrie
biSanhin gar nichts oder wenigstens nicht dasjenige gethan worden

sei, was hätte gethan werden sollen; sonst betrachte man
die dem öffentlichen Verkehr so nachtheitigcn innern Zölle, welche

an vielen Orten dieses KantonS ans eine höchst empörende Weise
bezogen werden. Ich stimme zum Nichteintretcn und wünsche,

daß ein GesetzcSentwurf in liberalem verfassungsmäßigem Sinn
und Geist bearbeitet und hieher gebracht werde.

Wäber, Oberstl. Die Lösung der hier obschwcbendcn

Aufgabe ist allerdings mir Schwierigkeiten verbunden. Wie
weit auf der eine» Seite die garantirte Freiheit deö Gewerbes

gehen, und was für Beschränkungen eigentlich die Fürsorge für
daö öffentliche Wohl und erworbene Rechte oder sogenannte
Konzessionen erfordere, dieß sind Fragen, die auf sehr mannigfache

Art beantwortet werden. Daß einige Konzessionen wohlfeil,

andere theuer erworben wurden, dieß hilft die Sache auch

schwierig machen. Wenn man einmal darüber ganz im Reinen
wäre was man unter der in der Verfassung »n Allgemeinen
garantirien GewerbSfreiheit und waS unter den

erforderlichen Beschränkungen bestehe, so hätte die Erlassung
eines dicßörtigen Gesetzes wenig Schwierigkeit mehr. Da nun
aber die Zeit der VerfassungSrcvision, so zu sagen, vor der

Thür ist, so möchte ich zuwarten und erst nach der besagten

Revision diese Sache vornehmen. Ich halte indessen dafür,
wir seien in dem fraglichen Punkte bereits cnvaS vorwärts
gegangen und eö sei dem gefühlten Bedürfniß eines Gesetzes über
diesen Gegenstand bereits durch einige erlassene Gesetze zum Theil
abgeholfen worden. Ich stimme somit zum Vcrschub dieser
Sache bis nach der VerfassungSrcvision.

Tscharner, NegierungSraih. ES wird nicht der Fall sein,
nachdem allbereitS 17 Redner ihre Gründe für und wider daS

Eintreten, zum Theil ausführlich, vorgebracht haben, die
Aufmerksamkeit der Versammlung noch durch einen Schlußrapport
von meiner Seite in Anspruch zu nehmen. Auf die Bemerkung,

das Departement des Innern habe den Entwurf empfohlen,

muß ich bemerken, daß ich nicht sowohl den Entwurf, als
das Eintreten anempfohlen habe. Ich glaube, wenn ein
Departement während fünf Jahren mit einem Entwurf sich

beschäftigt und so viele Ansichten darüber angehört und erwogen
hat, so verdiene cS nicht Vorwürfe. Ich sage dieß nicht zu
meinen, sondern zu meiner Mitarbeiter Gunsten, welchen durch
Rügen, wie sie gehört wurden, leicht der Muth genommen werden

könnte, uncntgeldlich im Departement zu arbeiten. —
Sie, Tit., werden entscheiden, ob der vorliegende Entwurf in
Behandlung kommen oder zu einer neuen Umarbeitung
zurückgesandt werden soll. Sollte dieß Letztere der Fall sein, so wird
das Departement den gefallenen Meinungen zweifelsohne Rechnung

tragen.
A b ft i ni in u n g:

Eintreten 16 Summen,
Von der Hand zu weisen 78

Vortrag des Departements des Innern über das Peu-
sionSerhöhungSgesuch des L. Faßler von Asp im Kamou
Aargau.

Tscharner, RegierungSrath. Obschon cS ganz gewiß
mühsam ist, wenn man auf Abweisung eines Gesuches antragen
muß, so muß ich eS doch hier thun, indem der Bittsteller für
seine Dienstleistungen bereits hinlänglich bedacht worden ist.
Auch ist es ziemlich unbescheiden, daß er mit diesem bereits
von andern Behörden abgewiesenen Begehren noch die oberste
LandeSbchorde behelligt. Der Petent erhielt im Jahr l83l bei
seiner Entlassung als Wärter des obern Gefängnisses die Zu-
sicherung einer Pension von so Fr. Im Jahr 1834 bewarb er
sich wegen vorgerückten Alters und wegen Kränklichkeit um
PensionSerhöhung, wurde jedoch abgewiesen. Hierauf stellte er
sein Begehren an den Großen Rath. Ich trage Namens des
Departements dcS Innern und des RegicrungSrathS auf
Abweisung an.

Abstimmung-
Für Abweisung: einstimmig.

Vortrag deö Departements des Innern über Rcklama-
tionen deö Christian Barthlome auf dem Bühl bei Walk-
ringen.

Tscharner, RegierungSrath. ES beschwerte sich der
Leinweber Barthlome in einer an den Großen Rath gerichteten
Vorstellung, daß der RegierungSrath sich geweigert habe, eine
Summe von Fr. 687 zu bezahlen, die er für gelieferte Leinwand
an den im Jahr 1831 zum Präsidenten der Cholerakommission
ernannten und seither verstorbenen Hrn. Professor Trlbolet zu
machen gehabt, und für welche er in dessen GeldStag zur
Geduld gewiesen worden sei. Bloß habe er im Jahr 1834 vom
RegierungSrath als Unterstützung 160 Fr. empfangen. Sowohl
das Departement deS Innern als der RegierungSrath mußten
nun aber ßnden, es sei nicht der Fall, auf die Beschwerde
einzugehen, dieweil sich aus der vorgenommenen Untersuchung
ergab, daß der Reklamant die Leinwandlicferung nicht der bestandenen

Cholerakomniission, sondern dem Hrn. Professor Tribolcl
persönlich gemacht hat. Auch verdient bemerkt zu werden, daß
der Barthlome in seiner Eingabe in den GeldStag die For.
derung an den Staat nicht vorbehalten hat, was zu beweisen
scheint, daß er damals keine Ansprüche an den Staat zu haben
glaubte. Namens der vorbcrathenden Behörden stelle ich den
Antrag auf Abweisung.

Michel. Ich kenne den Billsteller in keinerlei Beziehung,
daher sind meine dicßseitigcn Bemerkungen ganz unbefangen.
Was den strengrechtlichen Gesichtspunkt dieser Sache anbetrifft,
bin ich mit der Ansicht des Departements und dcS RegicrungS-
ratheS vollkommen einverstanden und glaube allerdings, der Bitt-
steller habe um so da mehr kein auf Gesetze gegründetes Rekla.
mationörccht an den Staat, als derselbe seine Ansprache in dem
fraglichen Geldstage, ohne sich ein Recht gegen den Staat vor-
zubehalten, eingegeben hat. Allein ich möchte hier der Billigkeit
Rechnung tragen. Daß die Eingabe des Bittstellers nicht mit
der nöthigen Umsicht formirt worden ist, daran mag allfällig
ein Anwalt oder Notar Schuld sein; daß er ferner die ihm
bereits von dem RegierungSrath zugesprochene Summe abge-
nommen, ist nach meinen Ansichten ebenfalls keine Verzichtlei-
ftung auf eine fernere Reklamation die derselbe nun auf dem
Wege der Petition geltend macht. ES ist aktenkundig, daß
Herr Tribolcl mit Anschaffung jener Leinwand zu einem öffentlichen

Zwecke vom Staate beauftragt gewesen. Ich glaube nun,
der betreffende Lieferant habe nicht dem Herrn Tribolet, sondern
dem Staate Kredit gemacht, wie dieß oft der Fall ist. AuS
diesen BilligkcitSgründen möchte ich daher den Bittsteller bestens
empfehlen.

A b st i m m u n g.
Für den Antrag 44 Stimmen
Für die gefallene Meinung 30 „



Vortragdeö Militär-DepartementS über das Dispen-
sationSgcsuch des Herrn SlandeSbuchhallcrs Rosselet
von seiner Militant elle.
v. Tavel, Altschultheiß. In Betreff deS von Herrn Stan-

deSbuchhaltcr Rosselet gestellten Begehrens, daß ihm wegen der

Nothwendigkeit/ die Geschäfte dieser Stelle ohne Unterbrechung
fortzuführen, die Entlassung von derjenigen eines MajorS des

dritten AuSzügerbalatllonS ertheilt werden mochte, war das

Militärdepartement getheilter Meinung. Die Mehrheit trug,
u. a. in Betrachtung, daß ein jeweiliger Standesbuchhalter in
dieser Stellung meiftcntheilS dem Staate von größcrem Nutzen
sei, als im Militärdienste, auf Gewährung des Ansuchens an'
Die Minderheit hingegen war der Ansicht, Herr Rosselet
werde wohl noch ferner im Stande sein, den Obliegenheiten
seiner Mililärstelle ein Genüge leisten zu können; auch wäre er

leichter in der Standeöbuchhaltung, als im Stäbe zu ersetzen.

Der Regierungsrath, dem in solchen Fällen daS Gesetz größere

Latitude einräumt, schloß sich an die Mehrheitsmeinung des

Departements an. Obschon ich bedauere, einen so guten Offizier
zu verlieren, so muß ich also doch darauf antragen, daß dem

Herrn Rosselet die anbegehrte Entlassung in allen Ehren und

unter Verdankung geleisteter Dienste ertheitt werde.

Nachdem noch die Herren Wehren und v. GoumoenS
gegen und Herr RegierungSrath v. Ernst für Gewährung deS

Ansuchens dieses tüchtigen Offiziers sich ausgesprochen hatten,
schritt man zur

Abstimmung.
Für Gewährung .4s Stimmen.
Dagegen 35 „

Strafumwandlungsgesuch für Ioh. Nyser.
Durch eine an den Großen Rath gerichtete Bittschrift be-

warb sich Barbara geb. Käsermann, Ehefrau des Ioh. Ryscr
von Ursenbach, daß die demselben durch obergerichtlicheö Urtheil
vom 28. Mai dieses Jahres wegen betriegerischen GeldStagS
auferlegte vierjährige Kettenstrafe' in eben so lange Zuchthausstrafe

umgewandelt werden möchte. Im Vortrag der Polizeisektion

trug die Mehrheit auf Abweisung, die Minderheit auf
Gewährung der Bitte an. Der RegierungSrath pflichtete der
Mehrheit bei.

Nachdem Herr Stettler, als Vizepräsident der Polizeisektion,

den Vortrag erläutert und die Herren von Luternau,
Tillier und Stettler den Majoritätöantrag in Kürze unterstützt

hatten, schritt man zur

Abstimmung.
Für Abweisung einstimmig.
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Rio. 68.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

Dritte Sitzung.

Mittwoch/ den 46. November 4836.

(Vormittags um s Uhr.)

Präsident: Hr. Landammann Meßmer.

Nach dem Namensaufruf und nach Genehmigung des
Protokolls legt der Hr. Landammann folgende mit Anträgen der Bitt-
fchriftenkommission versehene Vorstellungen auf den Kanzleitisch:
t) Vorstellung des Hrn. Professor Tribolet wegen Errichtung

eines JrrenhospitalS.
2) Dito der Einwohnergemeinde von Thun, Trennung der

dortigen Urversammlung begehrend.
3) Dito mehrerer Gemeinden des Amtsbezirks Thun wegen

Aufhebung von Zöllen, namentlich derjenigen in der Stadt
Thun.

4) Dito deS Herrn F. Zieler in Bern, eine dem Staate
anheimgefallene Erbschaft reklamirend.

5) Diro des Herrn W. Schwaab gegen Ratifikation deö Ver¬
kaufs der Staatsgcbäude zu St. Johannscn.

6) Dito deö bernerischen OffizierSvereinö wegen Auf¬
stellung beständiger Kriegsgerichte.

Nun wird die vorgestern verlesene Mahnung des Herrn
v. Goumocns zur Erheblichkeitserklärung vorgelegt.

Hr. Landammann. Ueber den Gegenstand, welchem diese

Mahnung ruft, hatte bereits ein Vortrag an den Großen Rath
vorgelegen; allein mittlerweile find noch mehrere andere
Bittschriften über ebendenselben Gegenstand eingelangt, welche auf
Befinden der Bittschriftenkommission dem Regierungsrath und
vom letztern der Synode nebst dem bereits vorgelegenen Vortrage
zur Begutachtung vorgewiesen worden find. Seilher ist mir
nichts zugekommen. Gegenwärtig handelt es fich nun lediglich
um die Erheblichkeit der verlesenen Mahnung.

v. Goumoens. Ich wünsche bloß, daß die Mahnung
erheblich erklärt, und daß demnach im Laufe des Winters ein

daheriger Vortrag hier vorgelegt werde.

Die Erheblichkeil wird durchS Handmehr ausgesprochen.

Tagesordnung.
Vortrag der Armenkommissiou an das Departement

des Innern mit Ueberweisung dieses letztern an den RegicrungS-
ratb und von diesem an den Großen Rath über den Anzug
des Herrn StaatsschreiberS May vom i. März 4336 über Ar-
m e n u nte r st utzu n g.

Wir geben hier einen gedrängten Auszug dieses VomagS.
Der Anzug deS Herrn May begehrt:

4. ES solle jede Gemeinde deö CamonS, in welcher nach

Verwendung der zu Unterstützung der Armen bestimmten Ein¬

künfte für die gleiche Bestimmung mehr als 2 vom 4000 durch
Teilen erhoben werden muß, vom 4. Januar 4836 an zu rechnen,
einen Beitrag aus der Staatskasse erhalten.

2. ES solle zur Ausrichtung dieser Beiträge durch das
Staatsbudget für 4836 eine Summe von Fr. 60,000 bestimmt
werden.

3. Dem Negierungörath werde aufgetragen, in Folge der
bereits aus den früheren Untersuchungen entnommenen Ergebnissen

und^nach sorgfältiger Prüfung des Armenwesens der sich
für Beiträge auö der Staatskasse meldenden Gemeinden, die
gedachte Summe im Laufe dieses Jahres auf billige Weise unter
fie zu vertheilen.

Die Armenkommission kann fich mit diesen Vorschlägen,
ungeachtet nachheriger von Herrn May auf Begehren ertheilter
Erläuterungen nicht befreunden, und zu Begründung ihrer
Ansicht behandelt der Vortrag die zwei Hauptfragen:

Erste Frage: Vorausgesetzt, der Große Rath bestimmte
(über die bcreirö im Büdget dem Armenwesen bestimmte Summe
hinaus) noch Fr. 60,000, — ist in diesem Falle der vom Hrn.
Anzüger angcrathene VertdeilungSmoduS gerecht und zweckmäßig?

Diese Frage wird verneint,
->. weil nicht diejenigen Gemeinden die ärmsten find, welche

die meisten Teilen zahlen, indem die Last der Armenunterstüöung
nicht von der Zahl weder der Armen noch der Teilen abhängt,
sondern von dem Verhältniß zwischen der UnterstützungSlast von
Seite der Gemeinden und ihren Unterstützungsmitteln. So haben
die Teilen in melcn Gemeinden des Oberlandes, Seelaudes,
SiebenthaleS, bei weitem nicht den Grad erreicht, wie in einzelnen
Gemeinden des Emmenthals, und doch find jene Gemeinden in
eben so gedrückter Lage wie Letztere. Das Amt Schwarzenburg
würde nach dem angetragenen ModuS gar keine Beisteuer vom
Staate erhalten.

b. weil, wenn auch die Gemeinden, die über 2 pro mille
kellen, wirklich die ärmsten wären, fich immer fragen würde,
in wie weit dieselben an dieser Verarmung mehr oder weniger
selbst Schuld seien. „Soll die Staatskasse, an der alle Ge-
„ meinden des Staates gleiche Rechte und Ansprüche haben, einen
„bestimmten Bettrag an Gemeinden geben, welche allen
Verbesserungen ihr Ohr schließen, und diejenigen leer ausgehe»
„lassen, welche oft unter ungünstigen Umständen dennoch durch
„Oekonomte, Ordnung und gute Schulen ihren Zustand gut
„erhalten oder verbessert haben?"

e. wegen der großen Unzufriedenheit, die durch baare
Geldsendungen in den Gemeinden vorerst bei den Gemeinden, welche
leer ausgehen, aber auch unter den Angehörigen der begünstigten
Gemeinden selbst erregt würde. Denn aus jeden Fall würde
die Beisteuer deS Staates nach dem von Herrn May angetragenen

Modus nicht unter die Armen, sondern unter die Tell-
Pflichtigen nach Maßgabe ihrer Tellpflicht vertheilt werden.
Daraus gefährliche Spannung zwischen Armen und Reichen,
und Mißtrauen und Uebelwvlleu gegen die Gemeindebeamtcn.

Zweite Frage: Ist im Allgemeinen eine Geldumcw
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siützung an Gemeinden (etwa nach einem andern Modus)
zweckmäßig und wünschbar?

«. Für außerordentliche Zeiten, Krieg, Hungersnot!) w.
wird diese Frage natürlich bejaht, aber dagegen für gewöhnliche

Zeilen gänzlich verneint, weil dadurch der Anfang des

NuinS des StaatSvermögenS gemacht würde.
6. Einer solchen thetlweisen Beihülfe, welcher wegen Gleichheit

der Rechtsansprüche keine Schranken gesetzt werden können,

würde die Armenkommission eine gänzliche Uebernahme der Armen
durch den Staat weit vorziehen. Indessen liegt nach ihrem
Dafürhalten daS wahrhaft Heilbringende einzig in der Thei-
lung der Armenlaft zwischen Staat und Gemeinden.

„Schon jetzt thut der Staat bei unö für das Armenwesen

„ im Verhältniß mehr als vielleicht kein anderer Staat in Europa;
„so giebt er:

„An direkten Armenunterstützungen, worunter
„die Holzsteuern Fr- 43,950

„ an Pfründen und Spenden „ 34,000

„an fixen Steuern an Korporationen „ 6,780

„ für Filialspitälcr und Insel 50,000 bis 60,000
„vom Credit des Regierungsrath für Unter-

„ stützung u. f. w. von 30,000 circa 2/j „ 20,000

Summa Fr. 154,730
Die Armenkommission schließt dahin,

1. Der erheblich erklärte Anzug des Herrn May solle wegen
seiner ftaatSgefährlichen Folgen nicht angenommen werden,

2. cS möchte der obersten Behörde der Republik gefallen,
auch fernerhin nicht sowohl durch Geldsieuern der Armuth
aufzuhelfen, als vielmehr durch Erweiterung der Central-,
Kranken- und Irrenanstalten, durch Errichtung von Filialspi-
rälern, durch Unterstützung und Aufmunterung von Armenerzie-
hnngöanstalten, ZwangSarbeilSanstatten, Sparkassen, Altersund

Krankenkassen, Assekuranzen u. f. w., oder durch Hebung des

Handels und der Industrie, durch günstige Handelsverträge mit
dem Auslande, durch Aufhebung aller Hemmungen des innern
Verkehres und RiederlassungSrechlS, durch Straßenbauten und
dergleichen.

Tfcharner, Regierungsrath. ") Die Armenkommission
und daö Departement des Innern verkennen den guren Zweck
des Anzugs keineswegs, aber man hat sich überzeugen müssen,

daß der Erfolg ein ganz entgegengesetzter sein würde. Wenn
man solche unangenehme Folgen nicht befürchtet hätte, so wäre
es gewiß sehr angenehm gewesen, sich durch einen entsprechenden

Antrag zu popularisiren. Daö Rühmen würde aber nicht lange
gedauert haben, denn wenn man in anderer Leute Sack greifen
müßte, so würden die Unannehmlichkeiten bald größer sein als
die Annehmlichkeiten. Die Armenkommîssion und daS Departement

des Innern waren einmüthig der Ansicht, daß Verthei-
lungen von Geld nur Müßiggang, Nachlässigkeit und Anmaßungen
hervorbringen, und daß, wenn man jetzt mit Fr. 60,000 anfangen
würde, rn wenig Jahren Fr. 600,000 nicht ausreichten. Wenn
Sie, Tit., Ihren wohlthätigen Sinn den Armen des Landes
erzeigen wollen, wofür das Departement des Innern Ihnen am
ersten erkenntlich sein wird; so stehen Ihnen ganz andere'Mittel
und Wege zu Gebore. So haben Sie bereits die Jnsclanstalr
ausgedehnt, die Irrenanstalt und die Entbindungsanstalt ver-
bessert und vergrößert, Sie haben einen Kredit eröffnet für
Errichtung von Rotdfallstuben auf dem Lande; ArmenerztetzungS.
auffalten sind unterstützt oder errichtet worden u. s. w. — DaS
sind wesentliche Wohlthaten für die arme Bevölkerung und beugen

der Armuth besser vor als alle Geldunterstüöungen. Wer
auf dem Lande wohnt, wird gewiß diesen Ansichren beipflichten.

Güdel. Schon mehrere Male ist in dieser Versammlung
die Tellsache und daS Armenwesen zur Sprache gekommen. Bis
dabin aber bar sich kein ersprießliches Ergebniß gezeigt. Ich
nehme die Freiheit, mir jetzt auch einige Worte zu erlauben.
Vor 1823 hat in den meisten Gemeinden die reglementansche
Uebung bestanden, daß die Armcntcllen meistentheils bloß von

ch Bei dem leisen Sprechen des Redners können uns leicht mehrere
Bemerkungen desselben entgangen sein.

Anmerkung der Redaktion.

wirklichem Vermögen genommen wurden. Diese reglcmentarische
Uebung datirte sich so weit zurück, daß sie alle Mann ödcnken
überstieg. Run im Jahre 1823 erscheint plötzlich ein Tellgcsetz,
welchem zufolge die Armcntellcn auf alle Liegenschaften gleich
vertheilt wurden, so daß zwei Güterbesitzer, von denen der eine
ein schuldenfreies Gut von z. B. Fr. 30,000, der andere ein
eben so großes besaß, aber vielleicht Fr. 10,000 bis Fr. 20,000
darauf schuldig war, gleich betellc wurden. Diese schreiende
Ungerechtigkeit hat schon damals bei der sehr chrenwerthen Bür-
gerklasse von Besitzern verschuldeter Liegenschaften große
Unzufriedenheit erregt, besonders in den Gemeinden, wo nahmhafte
Tellen bezahlt werden mußten. ES ist in der That unerträglich,
wenn ein solcher chrcnwercher Güterbesitzer über alle Zinsen
hinaus noch 4 bis 8 pro mille an Teilen bezahlen muß. Dieses
Tellgesctz von 1823 hat sehr viel zur Vermehrung der Armen
betgctragen und zur Folge gehabt, daß die ehrenwerthe Klasse
der Besitzer verschuldeter Güter mit der abgetretenen Regierung
sehr unzufrieden gewesen ist, und daß unter den Dezembcrwün-
Ichcn von 1830 betläufig 600 eingelaufen sind, welche sich über
diese Vorschrift des Tellgcsetzcö höchlich beschwerten und eine
Erleichterung nach Art der alren Uebung begehrten. Nun wurde
eine neue Verfassung gemacht. Diese schreibt im §. 25 vor, daß
der Staat die Gemeinden in Verpflegung der Armen mit Rath
und That unterstützen solle. Auch im UeberganqSgesetz wurden

in Bezug auf daS Tcllwesen Erleichterungen versprochen.
In mehreren Hinsichten sind Erleichterungen eingetreten, z. B.
im Straßenwesen sehr bedeutende, wovon aber die Bcrggemein-
den, die mit Armentellen am schwersten beladen sind, nicht großen
Genuß haben. Indessen lebten die verschuldeten Gütcr'besitzer
tmmmort in der Hoffnung, das Versprechen der Staatöverfas-
sung werde doch noch erfüllt werden. Lange hac man an einem
neuen Tcllgesetz gearbeitet; sehr ehrenwerthe Mitglieder, denen
die Verhältnisse auf dem Lande bekannt waren, haben sich damit
sehr viele Müde gegeben. Endlich kam ein GesetzeSvorschsag hie-
hcr, allein Sie, Tit., haben ihn den Bach huinuter geschickt
und sur gut gefunden, daö Tcllgesetz von I823 fortbestehen zu
lassen. Man kann wohl begreifen, welche Sensation daö auf
dem Lande herum, und namentlich unter der chrenwerthen Klasse
der vcrichuldeten Giftcrbesitzer, machen mußte, da doch Erleich.
tcrungen auf das Bestimmteste durch die Verfassung und daö
Ucbergangögesetz versprochen worden. Judessen hat "der Anzug
dcö Herrn StaaiSschreiberS und besonders die ErhcblichkcttSerklä-
rung desselben einigermaßen Beruhigung gewährt, und man hat
gehofft, man werde nun endlich doch das Versprechen der
Verfassung erfüllen Aber es scheint, zufolge des abgelesenen Vor.
trageö, daß dieser, wiewohl erheblich erklärte, Anzug doch
wiederum daö Schicksal haben werde, wie der frühere Projekt dcS
Tellgesetzeö. Indessen bitte ich Sie, zu bedenken die Lage der
bedrängten Güterbesitzer, dte fast nicht im Scande sind, die
Zinsen aufzubringen oder sich einen Schoppen Wein zu erlau-
den, und die dann noch dazu von tausend Franken Schätzung
4 bis 8 Franken tellen müssen. Daher wünsche ich und trage
darauf an, daß der Vortrug dcS Departements deS Innern
genehmigt und dem Regierungörakhe mit dem Auftrage zugeschickt
werde, noch in der zweiten Hälfte der Wintersitzung einen Ge-
setzeövorschlag vorzulegen, der geeignet sei, das im §. 25 der
Staatöverfassung liegende Versprechen auf irgend eine
angemessene Welse zur Wahrheit zu machen.

Wüth rieh"). Ich finde, die vorberathende Behörde sei
zum Theil von unrichtigen Prinzipien ausgegangen. Namentlich

ist mir im Vortrage eine Stelle aufgefallen, welche sagt,
daß viele Gemeinden an ihrer Armenlast selbst schuld seien. Ich
will vorerst einen Blick auf das Emmenthal werfen. Wenn eö
sich fragt: warum ist die Armenlaft im Emmcmhale so groß?
so wird man eine ganz andere Antwort finden, als die Ärmcn-
kommifsion gefunden hat. ES ist urkundlich zu beweisen, daß
sich diese große Zahl von Armen zum Theil aus den Burgunder-
kriegen herschrcibt. In solchen Zeiten lief immer viel fremdes
Volk herbei um im Kriege seinen Unterhalt zu finden: und

ch Auch hier können mir aus dem nämlichen Grunde mehr aaranti-
ren, jede Aeußerung des Redners richtig und vollständig aufgefaßt

zu haben. (Anm. d. Red.)
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wenn dann der Krieg aus war/ so wußten Viele nichts Anderes

zu thu»/ als in unbebauten Gegenden sich anzusiedeln, wo
sie Holz genug fanden für Erbauung eines HäuSchenS, und wo
man bet dem damaligen Ueberflusse an Holz eö ungehindert
geschehen ließ, daß sie etwa ein Stück Wald auSreuleten, um
ihre nöthigsten Lebensmittel pflanzen zu können. Solche Gegenden

fanden sich besonders im Emmcnthale in den großen und
entlegenen/ damals noch wilden Schlichen. So ist namentlich
der Wasen bei SumiSwald/ so der Lützelflüh-Schachen und
andere mehr bevölkert worden. In diesem Umstände liegt der
eine Grund der ungeheuren Armenlast im Emmcnthale. Ein
zweiter Grund ist unbestreitbar der/ daß im Emmcnthale mehrere

Klöster waren, wie namentlich zu Trub eines der größten
und reichsten, welche alle Zehnten und Bodenzinsen u. s. w.
hatten und die Armen der Gegend durch Spenden u. s. w.
unterstützten. DaS hat eine große Zahl Armer an den nämlichen
Ort, in die Rähe eines solchen Klosters, hingezogen. Aber
diese Unterstützungen hoben die Armuth nicht, im Gegentheil;
und so sind denn auch die zahlreichen Nachkommen dieser Leure
auch arm geblieben. Ein dritter Grund, der sich nicht bloß auf
das Emmenthal, sondern auf alle bcrgigtern Gegenden des Kan-
tons, wie namentlich ans das Amt Schwarzenburg, bezieht, ist
die große Vermehrung der Bevölkerung. Wo die Luft rein und
gesund ist, da herrschen bekanntlich epidemische Krankheiten
weniger, als anderwärts; und auch die einfache und gesunde Nahrung

trägt wesentlich zu dieser Vermehrung der Bevölkerung
bei. Auch braucht man weder ein Hipvokrat, noch ein Galenuö
zu sein, um zu wissen, daß es einen Unterschied ausmacht, wenn
man die Erdäpfel ißt, gegen wenn man sie trinkt.

Noch ein anderer Grund der Vermehrung der Armen-
laft sind die den Gemeinden zur Last fallenden unehelichen Ktn-
der. Man wird aber, waS namentlich daâ Emmenthal betrifft,
finden, daß vielleicht uncer 10 außerehelichen Schwangerschaften

9 nicht im Emmcnthale ihren Ursprung haben, sondern gar
oft aus den Städten herrühren, wohin die rochwangigen Em-
menthalermädchcn häufig in Dienst gehen. AuS allem diesem

geht hervor, daß die Gemeinden nicht selbst Schuld daran sind,
wenn sie viele Arme haben. — Der Rapport sagt ferner auch,
daß eine Ursache der Armenvcrmehrung sei, daß die Gemeinden
ihre Armen mit baarem Gelde unterstützen. Wenn man
allenthalben Gemeindland, Allmenden u, s. w. hätte, — gut, da
könnte man die Armen darauf anweisen; aber wo man weder
Land noch Wald zur Disposition hat, da muß man, wenn man
helfen will, mit Geld helfen. Ich glaube z. B. nicht, daß die
Landsassenkommission im Falle sei, ihren Armen Feld und Wald
anzuweisen, sondern ich finde für die 2,600 Landsassen, von denen
nicht einmal alle arm sind, auf dem jährlichen Budget etwas
über Fr. 30,000 angesetzt. Ich glaube., die Gemeinden geben

ihren Armen im Verhältnisse nicht so viel baarcö Geld. WaS
denn die befürchtete Spannung in den Gemeinden betrifft, so

tst das nicht so gefährlich. Ich kann sehr dankbar anzeigen,
daß bei der Ruhrkrankheit auch unsere Gemeinde von der
Regierung eine Unterstützung für ihre Armen bekommen hat. Ich
war Mitglied der Kommission, welche diese Steuern zu vertheilen

haue. Die Verthcilung ging vor sich, ohne daß Jemand
geklagt hätte, im Verhältniß zu Andern zu wenig bekommen zu
haben, sondern Alle waren sehr dankbar für das Erhaltene.
Somit ist jene Voraussetzung der Armenkommission wegen der
entstehenden Unzufriedenheit irrig. Just wenn man nichts giebt,
Tit., wird Unzufriedenheit entstehen. ES wird im Vortrage
gesagt, der Stand Bern leiste für seine Armen vcrhältnißmäßig
mehr, als kein anderes Land von Europa. Wenigstens was die
sogenannten Pfründen und Spenden betrifft, w glaube ich, die
seien mehr eine Schuld, als eine freiwillige Gabe von Obrigkeit

auö. Gesetzt aber, sie seien eine Unterstützung von Obrigkeit
aus, so darf ich wenigstens behaupten, daß dieselben sehr
unbillig vertheilt werden; denn just, wo man eS am meisten nöthig
hätte, bekömmt man wenig oder nichts, während eS nicht wird
widersprochen werden, daß hingegen andere Gegenden, die fast
keine Arme haben, am meisten von diesen Spenden bekommen. —
Wenn die Verfassung etwas gelten soll, so muß der Staat einmal

mit der That daran. Findet man den von Hrn. May
vorgeschlagenen Moduö nicht zweckmäßig, so sollte man jedenfalls
nicht antragen, Nichts zu geben; denn dadurch wäre der Ver¬

fassung nicht entsprochen; sondern man hätte irgend etwas
Anderes vorschlagen können. Wenn man doch diesen Anzug abweisen

will, so trage ich darauf an, dem RegierungSrath per
Befehl neuerdings aufzutragen, diesen Winter einen geeigneten
Vorschlag über die Art und Weise der Armenunterstützung zu
bringen. Die Armcnkommission kann dieses näher anSmitteln,
sonst kaun man eine besondere Kommission zu diesem Zwecke nie-
versetzen. Die Hauptsache ist, daß einmal der Grundsatz dastehe,
eS solle dem ft 2Z der Verfassung ein Genüge geleistet werden.

v. Luternau. ES sei mir erlaubt, nur einige allgemeine
Ansichten über diesen Gegenstand auszusprcchen, und bitte
deßhalb die Versammlung um gütige Nachsicht. Ich halte die
Armen mehr für einen Gegenstand der Nächstenliebe, als der
gezwungenen Unterstützung Indessen finde ich, der Staat habe
sich dennoch auch damit zu befassen, aber nur in soweit, als eS

im Interesse der öffentlichen Sicherheit liegt. Ich bin daher
der Meinung, daß man durch die vorgeschlagenen Mittel von
StaalSwegen einzuwirken suchen solle; aber ich wünsche, daß
der Staat diese Mittel, als da sind Arbeitshäuser ic., unter
seiner direkten Gewalt behalte. Das sind aber bloße Palliativmittel
gegen die Armuth, und man sollte vorzüglich die Quelle der
Armuth zu verstopfen suchen. Diese Hauptguclle finde ich in
Mehreren», hauptsächlich in der stattgehabten Vermehrung der
Wirthshäuser. Ferner in den Lasiern, welche im Schwange
gehen. Diese werden durch die Wirthshäuser nicht vermindert.
Namentlich wird die Armuth vermehrt durch die Art und
Weise, wie man den siebenten Tag beobachtet; durch Gestaltung von
Tanz und dergl. Lustbarkeiren, wodurch Anlaß zu allen möglichen
Sünden dargeboten wird; und dadurch, daß die Regierung die
Musterungen auf den siebenten Tag festgesetzt hat. Dieses gehört
zwar nicht unmittelbar hicher, isi jedoch gut zu sagen. Die
Regierung sollte aber darin im guten Betspiele vorangehen,
damit sie dem Volke zeige, daß ein großer Segen liege auf
Beobachtung des siebenten Tages, den Gott zur Ruhe md Heiligung

gegeben hat.

Jaggi, RegierungSrath. Ich nehme auch die Freiheit,
einige Worte über diesen Gegenstand zu verlieren. Ich fange
auch bei der Nächstenliebe an, von welcher Hr. ObergertchtS-
schreibet? v. Lmernau geredet hat. Man muß immer mssen,
wo man ist. Wir stehen nicht alle ans dem gleichen Södelcm.
Wo Vermögen genug ist, da kann die Nächstenliebe allerdings
wirksam eingreifen; wo aber nicht Vermögen ist, da müssen die
Gesetze dann der Nächstenliebe nachhelfen. ES ist auch
Nächstenliebe, Jemanden, der ins Wasser gefallen, herauszuziehen;
aber wenn eine halbe Kompagnie inö Wasser fällt, so ist eS bei
aller Nächstenliebe nicht möglich, Alle herauszuziehen. So,
wenn in einer Gemeinde die Hälfte der Einwohner Arme sind,
reicht die bloße Nächstenliebe nicht mehr aus. So viel von der
Nächstenliebe. Ich komme nun auf die Wirthschaften. Das
allzuviele Trinken ist allerdings eine Quelle der Armuth; aber
unsere Armuth rührt nicht einzig von den Wirthschaften her,
die in der letzten Zeit errichtet worden. Ich glaube, die Ar
muth kommt eben so viel vom Thee- und Kaffetrinkcn und volle
Zucker u. s. w. her, besonders wenn man bedenkt, wie heiüzu
tage auf dem Lande durchweg Gebrauch vom Kasse gemacht
wird. Die Musterungen werden immer abgehalten werden müssen,
sonst wollen wir das Zeughaus schließen. WaS den Vorcrag
selbst betrifft, so theile auch ich die Ansicht, daß er von einer
irrigen Meinung ausgehe. Die Armenkommission steht im Glauben,

die Gemeinden auf dem Lande geben ihr Geld so leicht-
sinnig weg. Aber wenn man dagegen die Landgemeinden hört,
so sagen sie, die Armenkomimssion befteure gar oft gerade die
Armen, welche eS am wenigsten verdienen. Daß man den Maß"
stab von 2 pr. mille aufstelle, finde ich mit dem Vortrage sehr
unzweckmäßig; denn erstens sind die Schätzungen im ganzen
Kantone sehr verschieden. Im Emmcnthale kann ein Grundstück

um Fr. 1000 geschätzt sein, das im Oberlande um Fr. 2000
geschätzt wird. Dieser Unterschied hat auf die gesammte Tell-
einnähme einen ungeheuern Einfluß. Würde denn der obige
Maßstab angenommen, so würde Jedermann seine Schätzungen
so einrichten, daß er auch Antheil habe an der Unterstützung
der Regierung. Und um jener Ungleichheir vorzubeugen, müßte
man für den ganzen Kanton die gleichen Schätzer haben. Eben



so haben zwei Frankeil am einen Orte geringern Werth als
am andern; z. B. im Emmenthale, wo viel Verkehr ist/ viel
geringern als zu Gadmcn oder Guttanncn. Also läßt sich da
nicht eine solche allgemeine Verfügung aufstellen. Ich für mich
habe immer geglaubt/ man sollte bei den jungen Leuten Haupt-
sächlich nachhelfen. Schon im VerfassnngSrarhe hat Hr.
Oberstlieutenant Sträub darauf angetragen/ die Erziehung der armen
Kinder zu zentralisiren. So möchte ich dem RcgierungSrarh
auftragen/ ArmenerziehungSanstalten zu unterstützen und bcson-
derS armen Knaben die Erlernung von Handwerken durch Bei-
schösse zu erleichtern. Dann könnte man einen Termin seyen
für Eingaben von Seite der Gemeinden und Bezirke zu Errich-
lung von Armenanstalten und bergl. / und zu solchen Zwecken
möchte ich die vorgeschlagene Summe von Fr. 60,000 gleich
jetzt verwenden. Diese Ansicht nähert sich sehr derjenigen/ welche
die Sache dem RegicrungSrath zuschicken möchte.

Obrecht. ES ist mir sehr auffallend/ daß man auf
heutigen Tag der Regierung vorwerfen kann/ sie thue nichts zur
Unterstützung der Arme» / wenn man doch sieht/ wie viel wirk-
llch gethan worden ist für die Schulen und noch gethan werden
wird. Jetzt ist doch gesorgt/ daß ein Mensch/ der will/ sich
aus der Armuth emporschwingen kann. Wenn man heutiges
Tageö einen Blick wirft auf die jungen Leute von 16 — 18
Jahren, so sieht man wenig Arme; man sieht oft keinen Unterschied

zwischen den Reichsten und den Aermsten, von welch lctz-
rern Manche ihr ganzes Vermögen auf dem Leibe tragen/ wie
die Schnecken/ und wo die ärmsten Knechte schöne Pfeifen
haben und den ganzen Tag „tubacken." Ich kann wenigstens
keinen einzigen Knecht bekommen/ der nicht raucht. Dann hei-
rathen diese Leute oft schon im 17. oder 18. Jahre/ und in
wenig Jahren sind drei oder vier Kinder da/ und mit diesen
die bitterste Noth. Andere/ die nicht heirathcn können/ machen
sich wenig darauS/ dennoch eine ganze Familie m die Welt zu
stellen und den Gemeinden aufzuladen / denn so eine Gefangen,
schaft von etwa fünf Tagen ist eine Kleinigkeit. Allein bei den
gegenwärtigen Einrichtungen kann der Armuth nicht so plötzlich
abgeholfen werden. Der Mensch wächüt nicht/ wie daS Thier/
das in einem Jahre groß und dressirt lst; und so geht bei ihm Alles
Scvntt für Schritt. — ES giebt LandeSgegenden, wo die Güter
immer unveriheilt beisammen bleiben; da nimmt der jüngste
Sohn den Höft und die andern werden etwa mit Geld ausgekauft.
Die wissen dann oft nicht/ was mit dem Gelde anfangen/ und
Mancher/ der von seinen Eltern ein schönes Vermögen bekommen/
hat es nachher bald durchgebracht. Der Jüngste aber, der den

Hof behalten/ behält zugleich damit oft eine große Schuldenlast.
Darum kann da das Land im Preise nicht steige»/ während cS

z. B. bei Unö umö Dreifache gestiegen ist. Freilich giebt cS dann
bei UnS nicht so große Höfe/ aber auch nicht so große Schulden,
lasten. Wenn z. B. im Emmenthale diese Höfe u. s. w. mehr
vertheilt worden wäre»/ so wäre dort nicht so große Armuth
Das Allerunbilligste ist/ daß diejenigen/ welche ihr Land noch ganz
schuldig sind/ durch das Tellgesctz denen gleichgestellt werden/
welche alles bezahlt haben. Diese Bestimmung hat mir nie recht
geschienen und wird mir nie recht scheinen. An vielen Orten hat
man dadurch den Armen einigermaßen geholfen/ daß man Allmen-
dcn und Weidgang denselben zur Anpflanzung angewiesen hat/
und daß man jsucht, arme Kinder Professionen lernen zu lassen.
Das Beste aber wäre/ wenn man eö den jungen Leuten beiderlei
Geschlechts verleiden würde/ so leichtsinnig uneheliche Kinder in
die Welt zu stellen. Fünf Tage Gefangenschaft oder zum dritten
Male 20 Tage sind lange niche das Wahre/ sondern da sollte man
die Betreffenden in Arbeitshäuser stecken/ besonders die Väter,
damit sie gezwungen würde»/ für ihre unehelichen Kinder/ um die
sie sich oft gar nicht bekümmern/ selbst wenn sie eS vermöchte«/ zu
verdienen und zu sorgen. DaS wäre das Beste/ um der Armuth
abzuhelfen.

Joneli. Wir müssen suchen/ die Verarmung bei der Wurzel

anzugreifen; mit baarem Gelde wird sie nur mehr gepflanzt.
Der Staat soll ja freilich helfen/ aber durch Errichtung von
Erziehungsanstalten und Schulen/ damit wir dahin gelange»/ ein
sittlich besseres Volk zu erziehen. Gelangen wir nicht dahin/ so

werden alle andern daherigen Anstrengungen zu Wasser. WaS
sind die Gründe unserer Verarmung? nicht die hohen Tellen/ und

nicht daS Unvertheiltbleiben der Höfe. Bei uns werden alle
Güter bis in die kleinsten Stücke vertheilt/ und doch haben wir
viel Armuth. Sondern die Ueberarmung liegt in der Zunahme
der Bevölkerung/ und diese liegt großentheilS in der Vcrunsilt.
lichung. Ich mag mich noch gut erinnern/ daß Ehrbarkeit Sitte,
und daß noch Schaam in den Leuten war. Da ist cS nicht gcgan.
gen wie jetzt. Der Kiltgang z. B. hat früher auch existirl, aber
er hat nicht zum zehnten Theile die Folgen gehabt wie jetzt. Er
ließ sich ohne Unsitrlichkeil und ohne das Gefolge von unehelichen
Kindern ausüben. Ferner wollen heutzutage die Leute nicht
Hausen. Ein Güterbesitzcr/ sei er verschuldet oder nicht/ ist
z. B. im Stande/ wenn der Tcllbeziehcr 4—Z Batzen Geld von
ihm fordert/ ihn auSzuspölteln und Hindernisse ihm in den Weg
zu legen; aber noch denselben Tag geht er in den Kramladen
oder ins Wirthshans und verthut dort 10—20 Batzen völlig
unnütz und meint/ daS sei jetzt gut angewender. Darum kurz
und gut/ — wenn wir nicht dazu gelangen/ die Jugend wieder
zu versittlichcn/ so ist alle Anstrengung unnütz. Daher möchte
ich ehrerbietig antragen/ daß die Regierung oder allfälltg
diejenige Kommission/ welche letzthin von ihr zu Bearbeitung cioer
Revision des Finanz, und ArmcnwesenS niedergesetzt worden/ auf
Mittel denke zur Verbesserung der Jugend/ und auf Erzweckung
von Beförderung der Sparsamkeit durch Errichtung von Sparkassen

und dergl.

v. GoumoenS. Ich finde mich veranlaßt/ um einiger
von Herrn NegierungSrath Jaggi gebrauchter Ausdrücke willen
daS Wort zu ergreifen. Wenn Herr v. Lmernau von der Räch,
ftcnlicbe geredet hat/ so ist seine Meinung nicht gewesen / daß
man dabei nicht alle die Mittel anwende, welche einem der
Schöpfer gegeben hat; sondern er hat darauf angelragen/ die
UntcrstützungSanstalten so einzurichten/ daß diejenigen/ welche
den Gemeinden besonders auch darum zur Last fallen/ weil sie

nicht arbeiten wolle»/ zn einem thätigen Leben genöthigt werden,
und daß andererseits Gebrechliche, Taubstumme u. s w. darin
Besorgung und Trost finden. Würde der Staat die Unterhal-
tungSpflicht der Armen nur so mir niehtö dir nichts auf sich
nehmen, so würden die durch eigene Schuld Verarmten erst
nicht mehr arbeiten wollen. Ich habe gar nicht gefunden, daß
diese Bemerkung des Herrn v. Luternau unrecht war. Die
Bemerkung desselben über die Wirthschaften habe ich so

verstanden/ daß das Uebermaß getadelt worden; die Musterungen
sind ebenfalls von ihm nicht angegriffen worden, sondern nur
daß sie am Sonntage Play haben. Wenn die Regierung jähr-
lieh so große Summen für die Geistlichkeit, also für christliche
Anstalten, verwendet, so ist cS sonderbar, wenn anderseits oft
während der Predigt die Trommeln gehört werden müssen. WaS
muß die Jugend bei solchem Widerspruche denken? Man dringt
immer auf Sittlichkeit, aber diese hat keinen andern Grund
als in der Religion; auf diese Wahrheit wird man früher oder
später kommen müsse«.

Schneider, NegierungSrath. Ich gehe auch von dem
Grundsatze aus, daß den belasteten Gemeinden, zweckmäßiger als
durch Geld, durch Armen- und Erziehungsanstalten, sowie durch
solche Anstalten geholfen werde, wo junge Leute Berufe lernen
können; ferner dadurch, daß man armen Hausvätern Gelegenheit

verschaffe, ihr Brod zn verdienen. Ich wünsche daher nicht,
daß diese ganze Sache wiederum zurück geschickt werde; sondern
daß der Große Rath heute beschließe, die von Herrn StaalS-
schrciber May vorgeschlagenen Fr. 60,000 dem RögierungSrath
zur Disposition zu stellen, damit er nach seinem Gutfinden
dieselben verwende zu Errichtung von Armen - und Erziehungsanstalten

oder zur Unterstützung bereits bestehender. Mehrere
Amtsbezirke wären geneigt, dergleichen Anstalten zu errichten,
aber eS fehlt ihnen an Hülfsmitteln- Man muß nicht bloß die
Zahl der Kinder rechnen, die in solchen Anstalten erzogen werden,

sondern man muß die mögliche Nachkommenschaft von solchen
Kindern inö Auge fassen. Wenn ein Kind im Bettel aufwächst,
so entstehen daraus mit der Zeit wiederum fünf bis sechs arme
Kinder. So wird umgekehrt der Verbesserung des Zustandes
der spätern Generation am zweckmäßigsten vorgearbeitet durch
bessere Ausbildung und Erziehung unserer gegenwärtigen armen
Jugend. Wer arbeiten kann, hat bis jetzt immer Arbeit
gefunden ; aber wir haben gar viele Leute, die weiter nichts können.



alS cm wenig aus dem Lande arbeiten. Im Winter haben dann
diese Leute nichts. Hier in der Stadt Bern wird daher für
die Armen gut gesorgt, durch vielerlei Anstalten, denn daS

hiesige Publikum ist sehr wohlthätig; aber man hat nicht
allenthalben die.Hülfsmittel und Kassen wie in der Stadt Bern.
Waren die Gemeinden deö Landes überall im nämlichen Falle
wie die Stadt Bern, so würde man sich nicht über zu große
Verarmung beklagen. Ich wiederhole daher meinen Antrag,
daß gleich jetzt dem RegierungSrath Fr. 60,000 zur Verfügung
gestellt werde, um die armen Gemeinden zwar nicht durch baare
Geldstcucrn, wohl aber auf jede andere zweckmäßige Weise zu
unterstützen, worüber derselbe allfällig geeignete Vorschläge hier-
her bringen mag.

Man. Der Gegenstand, welcher heute in Berathung liegt,
ist gewiß einer der Interessantesten, die cö m jedem, und zwar
besonders in einem solchen Staate geben kann, wo man glaubt,
daß Verpflichtungen da seien gegenüber denen, die sich nicht
selbst zu helfen wissen. Ich will Ihre Zeit, Tit., nicht sehr
lange in Anspruch nehmen; aber doch sei eS mir erlaubt, einige
Bemerkungen über diesen Vortrag der Armenkommission beiz»,
fügen. Wie bereits angeführt worden, sind schon in den söge,
hcißcnen Dezemberwünschcn eine Menge von Begehren und Au-
suchen eingelangt, daß der Staat doch etwas mehr für daS
Armenwesen thun, und daß man namentlich denjenigen Ge-
mcinden, welche allzusehr mit Armen überladen sind, an die
Hand gehen möchte. Diese Wünsche haben sich m den folgenden
Iahren durch Anzüge, durch Aufsätze in öffentlichen Blättern,
durch eigene Schriften, durch Ansuchen an den Großen Rath
außerordentlich vermehrt. Man sollte also glauben, es sei in
der That ein großes Bedürfniß des Einschreitens vorhanden.
DaS Departement des Innern hat sich viel mit dieser Sache
abgegeben, waö war daS Resultat davon? ES reduzirte sich

darauf, daß man Thatsachen sammelte, über welche man sich

vorbehielt, dem Großen Rath später Anträge zu machen. Zu
dem Zwecke wurde während zwei Jahren Jemand eigens dafür
besoldet, um im Lande herum zu reisen, und von allen Armen,
angelegcnheiten deö Cantons Kenntniß zu nehmen, worauf dann
Antrage gegründet weroen sollten. Wir haben über die gefundenen

Resultate einige vorläufige Andeutungen bekommen, eben
so umständliche tabellarische Anzeigen über Anzahl, Klassen,
Unterstützung der Armen u s. w. ES liegen ganze Portefeuille
voll davon bei einander. Weiter suchte man Licht zu verbreiten
durch veranstaltete Uebcrsetzungeu von Berichten über das
Armenwesen tu England, wo man allerdings große Resultate
gefunden hat. Dieses sind die Materialien gewesen, welche man
bis jetzt über daS Armenwesen beigebracht hat. Indessen haben
an vielen Orten die Beschwerden über allzugroße Armenlast
fortgedauert, und so habe ich gcglaübt, eö möchte an der Zeit
seyn, endlich einmal nicht blos zu deliberircn, sondern auf
irgend eine Art thatsächlich einzuschreiten. Dieß der Beweg,
gründ zu meinem Anzüge. Eö ist gewiß jetzt sehr erfreulich
gewesen zu sehen, daß, ungeachtet seit Erheblicherklärung des

AnzugeS sechs Monate vorbei gegangen sind, man doch nicht
sehr daraufgedrungen hat, daß etwas zu Gunsten der bedrängten
Gemeinden von Staatswegen gethan werde. Entweder waren
die frühern Beschwerden nicht sehr gegründet; oder aber der Zu.
stand der Einwohner überhaupt hat sich seither gebessert, die
Steuern haben sich vermindert u. f. w. Der Grund hievon mag
vielleicht in den gegenwärtig niedrigstehenden GewächSpreisen
liegen. Indessen scheinen mir Gründe genug vorhanden zu sein,
um dennoch die Sache zu gelegener Zeit zu bearbeiten. Run
hat man aber meinem Antrage eine Auslegung untergeschoben,
die nicht darin liegt. Man sagt von vorn herein, daß direkte
Unterstützungen in baarcm Gelde gewiß sehr unzweckmäßig seien,
Riemand ist hiervon mehr überzeugt als ich; aber wenn man
von Unterstützungen redet, so redet man auch zugleich von den

Kosten, welche dadurch veranlaßt werden, und diese Kosten
müssen in Zahlen ausgedrückt sein; daher glaubte ich einen
daherigen Maßstab zu Unterstützung der Gemeinden in Zahlen
aussetzen zu müssen. Deshalb bleibt cö immer unbenommen,
die Unterstützung anders als in baarcm Gelde zu geben. Uebri-
gcnö würde es von außerordentlicher Unkenntniß deS Armen-
wesenS zeugen, wenn jemand glaubte, daß alles, was durch
Testen zusammengebracht werde, baar den Armen zukomme.

Man weiß gar wohl, daß da, wo zweckmäßig für die Armen
gesorgt wird, man vorzüglich auf angemessene Erziehung der
Kinder hinwirkt. Freilich werden abusive noch an einigen Orten
die Kinder an M'.ndcrsteigerungcii gebracht, aber sehr 0veck-
mäßig werden an andern Orten die Kinder bei solchen Leuten
vertischgcldct, zu denen man in jeder Beziehung das Zutrauen
haben kann, daß fie für Nahrung, Kleidung, Erziehung und
Unterricht des Kindes treulich sorgen werden. Wohl der größere
Theil deö durch die Armentellen zusammengebrachten Geldes
wird zu solchen Zwecken Verwender. Ein anderer Theil wird
allerdings in Baarem gegeben, ohne daß von vorn herein einer
Gemeinde deshalb ein Vorwurf zu machen ist. Wenn in einer
arme» Haushaltung die Eltern nicht im Stande sind, ihren
Kindern Brod und Kieldung zu verschaffen, und man ihnen
dann durch Geld abhilft, weil man sieht, daß sie daS Meld nichc
für Casse und Branntwein, sondern wirklich für ihre Kinder
gebrauchen; so wird hiegegen eben nichr viel einzuwenden sein.
Uebrigenö versteht cö sich von selbst, daß wenn man von
Unterstützung der Armen redet, daS nicht sagen will, daß man jedem
gebe, der fordert, und so viel, alS er will sondern daß man
vorzüglich gebrechliche, altersschwache, mit großen Famil-e»
beladene Leute bedenke. Daß dann die Armcnunterstützung we-
sentlich mit zur Ausübung der Christenpflicht gehört,' darüber
wird wohl nur ein Sinn sein; daß dieses wenigstens meine
individuelle Ansicht sei, zu dessen Zeugniß könnte ich anrufen,
waS ich gethan habe zur Zeit, alö mir ein Oberamt zur Ver-
waltung anvertraut war. Ich suchte dort die Ausgabe zu lösen,
wie die freiwillige Armenunccrstützung in Verbindung zu bringen
sei mU der gezwungenen. Ich glaube mich nicht in der
Behauptung zu irren, daß diese Aufgabe auf eine nicht unbefriedigende

Art gelöst worden, ich kann mich deßfallS auf dicjeni-
gen berufen, welche sich näher mit den daherigen Einrichtungen
in Courtelary bekannt gemacht haben. Diese Einrichtungen haben
wenigstens daselbst seit mehr als 10 Jahren fortgedauert, und
hierin gerade liegt, wie ich glaube, eine Widerlegung der heute
angebrachten Behauptung, daß man die Christenpflicht nur da in
Anspruch nehmen könne, wo großes Vermögen sei, wie z. B. in
der Stadt Bern. Der erwähnte Amtsbezirk gehört nicht zu den
reichsten; aber es soll zu seiner Ehre gereichen, daß ungeachtet
dessen sehr bedeutende Unterstützungen freiwillig geleistet worden
sind, und daß sich-überall gemeinnützige Leute gefunden haben,
welche sich, sei es in der Centralverwaltung, sei cö in den uu-
Ungeordneten Abtheilungen, mit der Beaufsichtigung und Unter-
stützung der Armen befassen mochten. Solches könnte an allen
Orten etwa stattfinden. Vielleicht wäre eö namentlich auch
zweckmäßig, wenn die Regierung anstatt sich oder vielmehr ihren
untern Beamten die Gestaltung deö ElnsammelnS von LiebeS-
fteuern an Sonntagen vorzubehalten, eö lieber den OrtSgcmeinden
überließe, namentlich an Kommunionötagen oder am Bettage
dergleichen mildthätige Beiträge zu sammeln. Schon oft ist
gefragt worden: Warum wird in dieser oder jener Kirche der
Stadt oder deS Landes eine Steuer gesammelt, während es an
andern Orten nicht geschieht? warum giebt man nichr namentlich

am Bettage den Leuten Gelegenheit, ihre Mildthätigkeit
und ihren christlichen Sinn zu beurkunden? Ich glaube nicht,
daß dieses mit Recht unter die Befugniß von Beamten und
Behörden gestellt bleiben solle. Soviel für diejenigen, welche
glauben, daß meine Anträge nur auf gesetzliche Unterstützung
der Armen gehen, und daß ich nicht allem dem beipflichte, was
über freiwillige auö Christenpflicht hervorgehende Unterstützung
der Armen gesagt worden ist. Ich pflichte ebenfalls durchaus
bei, daß, wenn der Staat hier einschreiten null, er es am besten

thun wird durch Unterstützung der Gebrechlichen, durch Beiträge
für Erziehung und für Heranbildung junger Leure zum Hand-
werkSstande u. f. w. Allein, wenn man nicht etwas genauere
Rücksicht nimmt auf die Stellung und Lage der Gemeinden,
so sieht man immer nur die Individuen, die sich für dieseo oder
jenes melden, und nimmt dann z. B. in die Anstalten vielleicht
zwei drei Kinder aus solchen Gemeinden auf. die im Stande
wären, selbst für ihre Angehörigen zu sorgen, während vielleicht
fünf oder sechs Kinder auS solchen Gemeinde:! hintangesetzt
bleiben, die nicht im Stande sind, etwas für die Ihrigen zu

thun. Wenn ich also angerragen habe, für Erleichterung der

am meisten beladcnen Gemeinden einen Maßstab aufzustellen,



so folgt daraus nicht/ daß man diesen Gemeinden so und soviel
baareS Geld gebe / sondern daß man ihnen oder ihren armen
Angehörigen für so und soviel Antheil an dieser oder jener Unter-
stüyungSvorkehr zukommen lasse. Wenn man dann sagt/ der von mir
aufgestellte Maßstab von mehr als 2 pr» ,»!!!«, fei unrichtig/ fo muß

ich darüber Folgendes bemerken. Ich bin von der Voraussetzung
ausgegangen/ daß/ wenn für die gesetzlich vom Staate befohlene
Arincnunterstützung ein Partikular für einen Betrag von 2 «

iiülio in Anspruch genommen werde'/ dieses ziemlich viel sei/

und daß daher diejenigen Gemeinden/ deren Bürger infolge der/
im Verhältnisse zu ihrer VermögenSmasse und zur Ausdehnung
ihres GemeindebezirkcS/ allzugroßen Bevölkerung noch mehr aiö
2 irr» Ii.ilie- lcllen müssen/ — daß/ sage ich/ diese allzusehr IN

Anspruch genommen werden/ und daher von Seite, des Staates
Berücksichtigung verdienen. Daß die Schätzungen in den

verschiedenen Theilen deS Landes sehr verschieden sem mögen, das

ist richtig; aber man kann diesem Uebel in Betreff deS

Maßstabes von 2 pro mille abhelfen. AlS man z. B. in, Lebcr-
herge, wo die Grundsteuer eingeführt ist/ diese neu bereinigen
wollte., so untersuchte man: was ist der Werth der Liegenschaften
in diesen, und jenem Bezirke? Die Schätzungen wurden zwar
im Ganzen genommen allenthalben aus gleicher BastS gemacht/
aber nicht sv/ daß man dabei die Verschiedenheit der Verhält-
uisse unberücksichtigt gelassen harre. Vielmehr sind damals
Abgeordnete aus allen Bezirken zusammengerufen worden/ um eine

Ausgleichung in Bezug auf die Schätzungen zu machen. Wenn
man glaubt, daß eS mir den verschiedenen LandcSgegcnden des

alten KantonS eine ähnliche Bewandtniß habe/ so sehe ich nicht/
warum man nicht auf ähnliche Art bei den Schätzungen
verfahren könnte. Man hat im Vortrage gesagt es wäre doch

eine auffallende Sache, die große Unzufriedenheit veranlassen
müßte, wenn die Staatskasse Geld geben wurde zu Handen —
nicht der Armen, sondern derer, die steuern. Wie man aus
meinem Antrage einen solchen Sinn herausbringen konnte, das
tst nur unbegreiflich. Meine Idee war durchaus nicht, daß

man denen eine Restitution leiste, die wirklich bezahlt haben;
sondern mein Antrag ging dahin: man möchte die verschiedenen
Teilen, welche im Jahr 1835 erhoben worden, einsehen, um
sich daraus zn überzeugen, ob in dieser oder jener Gemeinde
mehr als 2 pi-o mille bezahlt werden müßten, um den
dringendsten Bedürfnissen zu begegnen. Nur solchen Gemeinden
sollte ein Beitrag deS Staates geleistet, und zugleich festgesetzt

werden, daß die Teilen nicht höher gehen sollen, als 2 pro millc,
sondern daß die Gemeinde, wenn zu Bestreitung der Armen,
bedürsnisse ein MehrereS nöthig sei, sich bei der Regierung zu
melden habe. — ES wären da noch viele Sachen zu bemerken,
aber ich will nicht weiter darauf eintreten. ES fragt sich nur:
Haben sich die Umstände verbessert, und sind die Bedürfnisse,
von denen man seit fünf Iahren immerfort gesprochen, noch
vorhanden — ja oder nein Sobald man sagt: diese Bedürf.
nisse sind nicht vorhanden, und cS war Irrthum, wenn man
noch im März dieses JahreS geglaubt hat, daß die am meisten
belasteten Gemeinden vom Staate aus unterstützt werden sollten;
so wird cS gewiß Niemanden mehr freuen, als mich, wenn
der Antrag dahinfällr. Ist aber die Sache anders, und ist der
Uebclstand noch immer da, daß Gemeinden, oder, um deutlicher
zu reden, vorzüglich die wenigen reichen Güterbesitzer allzusehr
durch die Last der Tellen gedrückt werden, die man ihnen aufer-
legen muß, um demjenigen Genüge zu leisten, was nach Vor-
schrift deS Gesetzes für die Armenunterstützung geleistet werden
soll; so glaube ich, eS sei Pflicht des Staates, AbHülse zu
schaffen. Man hat gesagt, cS sei gegenwärtig eine Kommission
niedergesetzt, um Untersuchungen anzustellen über wesentliche
Veränderungen in unserm gesummten Finanz- und Armenwesen,
womit natürlich die Tellpflichtigkeit u. s. w. im allergenausten
Zusammenhange steht. Ich wünsche, daß diese Kommission ihrer
weitauSschendcn Aufgabe gehörig und so entsprechen möge, daß
unterdessen der Staat nicht nöthig habe, die überladenen Gc-
meinden zu unterstützen. Aber wenn man auf der andern Seite
in den Schwierigkeiten, welche die Sache darbietet, ein Haupt,
motiv gegen das Eintreten finden will, so könnte ich solchem
unmöglich beistimmen. Jede Sache hat ihre Schwierigkeiten,
und zwar desto größere, je tiefer sie eingreift. Ich habe die
Ueberzeugung daß, wenn man den von mir angenuhenen Mo¬

dus befolgen wollte, man in kurzer Zeit ein eigentliches System
über das, was der Staat in dieser Hinsicht zu thun bar,
aufstellen könnte. ES würde sich bald zeigen, wie viele Gemeinden
im Falle wären, nach dem ausgestellten Maßstabe, aus irgend
eine Handbicrung von Seite des Staates Anspruch zu haben.
Dann könnte man allen hier vorgebrachten Ansichten entsprechen.
Ich setze keine Art von Eigenliebe darein, daß irgend einer
meiner Anträge angenommen werde; allein zum Besten der Sache
wünsche ich, daß man jetzt nicht ganz davon abstrahire. In
dieser Hinsicht möchte ich mich denjenigen Herren Präopinante»
anschließen, welche diesen Gegenstand nochmals dem Negierungs-
rath zurücksenden möchten.

Wehren. Ich wünsche nichts so sehr, als dem Herrn
Sraarsschrciber versichern zu können, daß die Beweggründe, die
thu zum Anzüge veranlaßten, nicht mehr vorhanden seien; aber
ich habe die Ueberzeugung, daß dieselben noch immer vorhanden
sind, und zwar allenthalben im Kantone; nur der Jura giebt
dem Staate in dieser Beziehung wenig zu thun. Ueber die
Gründe dieses Zustandes im alten Kantone ist schon Vieles
untersucht und geschrieben worden. Hr. Hunzikcr namentlich ist
in seinen weitläufigen Arbeiten lief darüber eingetreten. Im
Allgemeinen habe ich jedoch wenig Resultat von dieser
Untersuchung gesehen; Tabellen freilich liegen viele da, und aus diesen

muß man sich überzeugen, daß der abgedachte Zustand sich
immer mehr verschlimmert. Allein durch Aufnahme von Tabellen

vermindert sich die Sache nicht, sondern nach der Verfassung

muß thatsächlich geholfen werden. Ich will nicht darauf
eintreten, warum dem alten KantonSthcile das Armcnwescn
lästiger ist, als dem neuen; soviel ist gewiß, daß eine Ursache
hicvon darin zu suchen ist, daß im alten Kantone die Gemeinden
die Pflicht haben, ihre Armen zu unterstützen, und daß die
Armen nach der Bettelordnung berechtigt sind, Unterstützung zu
fordern. Ein anderes Uebel, das sich in den Gemeinden zeigt,
liegt ferner darin, daß die Gemeinden kein Mittel in Händen
haben, pflichtvergessene Eltern zur Gebühr anzuhalten. Was
für Mittel harte man bis jetzt gegen solche Eltern? Die Ge-
meinden wendeten sich an die RegierungSstatthalter oder an die
Gerichtspräsidenten; alödann würde z, V. ein solcher
pflichtvergessener Vater auf Kosten deS Staates in Gefangenschaft
gesetzt, und nachher wurden die Kinder nichts dcstowentger
schlecht erzogen. Ich wünsche, daß vom Großen Rathe eine
Kommission ausgestellt werde, welche den speziellen Auftrag er-
halte, die Sache zu untersuchen und bis zur nächsten Session
geeignete Vorschläge zu bringen.

Tillicr. ES scheint mir, wir seien auf heutigen Tag
wiederum in der nämlichen falschen Stellung, ui weicher wir
uns in Betreff deS ArmenwcscnS schon mehrere Male befunden
haben. Daö kömmt daher, daß wir bloß einen vereinzelten
Punkt der ganzen Frage in'S Auge fassen, anstatt die Sache
ein für allemal im Grunde anzugreifen. Was ist überhaupt das
Armenwesen? In einem Lande, wo man keine Art weder von
rechtlicher noch von christlicher Verpflichtung anerkennt, daß die
Einen für die Andern sorgen, wird man wenig von Armenwesen
hören; Einige werden sich, so gut cö gehen will, durchzuheften
luchen, die Andern gehen in GortcS Namen zu Grunde. Aber
in einem Lande, wie das unsnge, wo bereits seit ungefähr 150
Iahren die Armenunterstützung zu einer Pflicht gemacht worden
tst, und wo andererseits eine christliche Regierung herrscht, —
da ist dieses Armenübcl unvermeidlich. Wem hat seiner Zeit
die Regierung bei Stiftung der Bettelordnung die Verpflichtung
der Armenunterstützung aufgelegt? Den Bürgerschaften, welche
eben dadurch mehr oder weniger kreirt wurden, während in
frühern Zeiten jene Last aus einer mehr natürlichen Basis gelegen

hatte, nämlich aus dem Ortseigcnthum, indem die an einem
Orte Angesessenen die Armen dieses OrteS unterstützten. Nun
aber entsteht jetzt die schwierige Frage: wer soll in denjenigen
Orftcdaflen, wo die Nachkommen der zur Zeit der Errichtung
der Bettelordnung lebenden Eigenthümer entweder fast kein
Grundetgenthum mehr besitzen, oder vielleicht anderwärts
wohnen, — wer soll da die Armen unterhalten? Die ursprünglichen

Burger oder diejenigen Eigenthümer, welche sich seither
zufälligerweise da niedergelassen haben, und die wenn sie da-
iclbst verarmten, dennoch als AuSbürger nicht wieder unterstützt
würden? Daher liegt in der gegenwärtigen Vertheilnng der



Armennnterstützungspflicht keine Billigkeit/ und daher kömmt der
große Widerwille von Seite der Einwohner an Orten, wo eine
große Menge von Burgerarmen sich befindet/ für welche die

Einwohner beisteuern müssen, ohne im Falle eigener Verarmung
selbst wieder unterstützt zu werden. In der Stadt ist das nicht
so; die Zünfte daselbst müssen sich auf sich selbst beschränken,
und es ist in der Stadt, wiewohl man häufig geklagt hat, daß
die jeweiligen Stadtverwallungen den Einwohnern zu viel auf.
laden, dennoch Niemandem je in den Sinn gekommen, die
Einwohner für Unterstützung der bürgerlichen Armen in Anspruch
zm nehmen. Man hat sich dessen enthalten, weil man das Un-
gerechte eines solchen Grundsatzes einsah. Waö aber in der
Stadt nicht recht ist, daö ist auch auf dem Lande nicht recht.
Man bedenkt in den Landgemeinden nicht, daß daraus, daß
man die angesessenen Einwohner mit zur Unterstützung der Bur-
gerarmen anhält, nichts Anderes entsteht, als daß in denjenigen
Gemeinden, wo viele Burgerarmen sind, daö Grundcigenthum
an Kapitalwcrth verliert. Wie ist nun aber zu helfen? Die
Abhülfe, welche der Hr. Sraatöschreibcr vorschlägt, ist gewiß
sehr wohl gemeint, aber ganz sicherlich nur ein schwaches
Palliativ; sie ist, wenn man will, ein praktischer Versuch zum
Uebcrgange aus dem gegenwärtigen Zustande zur Zentralisirung
des ArmenweseuS, welche Zentralisirung von Vielen für gar
wünschenöwerth gehalten wird. Diese Zcntralisation hätte
wenigstens insofern einen Vorzug vor dem gegenwärtigen Zustande,
daß jeder bernische Staatsbürger alödann nach gleichem Maß-
stabe von seinem Vermögen testen müßte, läge dasselbe hier oder
bort. Hingegen jetzt riSkirl ein Staatsbürger, dessen Vermögen
allsällig in mehreren Gemeinden zerstreut liegt, weit mehr bezahlen

zu müssen, als ein anderer SlaatSbürger, der zwar ein gleich
großes Vermögen besitzt, das aber entweder nur in einer
Gemeinde oder außer> dem Kantone liegt. Mir scheinen alle die
verschiedenen Mittel, die man bis jetzt vorgeschlagen hat, nichts
Anderes zu bezwecken, als daö, eine Last, deren man auf der
einen Schulter müde ist, auf die andere zu laden. Darum konnte
ich unmöglich zu irgend einer besondern, nur theilweise helfenden

Maßregel stimmen. Hingegen schließe ich mich mit voller
Ueberzeugung dem Antrage deö Herrn Präopinanten an; nur
möchte ich dann dieser Kommission keine allzukurze Zeit
anberaumen; denn eö ist unmöglich, daß eine solche Arbeit mit einigem

Nutzen für das Land bis zur nächsten Großrathöscsston ge-
macht werden könne.

Wehren schließt sich dieser Bemerkung gänzlich an.
Ryser unterstützt die von Herrn Tillier ausgesprochene

Ansicht ebenfalls.
Mani findet die Untersuchung durch eine Kommission auch

nothwendig; hingegen wäre mit dem Antrage, für einstweilen
dem RegierungSrarh Fr 60,0vo zu gutfindcndcr Verfügung zu
Gunsten der Armen anzuweisen, dem RegierungSrarh nicht sehr
gedient.

Stettler. Ich bitte, sich zu erinnern, daß bereits vor einiger
Zeit vom RegierungSrarh eine Kommission niedergesetzt worden
ist, welche sich mit der Revision des gcsammten Finanz-, Armen-
und TellwescnS beschäftigen soll. Diese Kommission wird ihr
Möglichstes thun und vielleicht im Stande sein, geeignete Vor-
schläge bringen zu können. Ich finde cS daher, weder für gut,
heute bereits eine einzelne Maßnahme zu treffen, noch für gut,
neben der bereits bestehenden eine zweite Kommission für den

nämlichen Gegenstand niederzusetzen. Ich nehme daher die Freiheit

dahin zu stimmen, daß dieser Gegenstand der vom Regie-
rungSrath bereits niedergesetzten Spezialkommission zugewiesen
werde.

Bel richard. DaS Uebel, welches uns drückt, ist so groß,
daß ich kräftigere Mittel dagegen will. Verbessern Sie, Tit.,
vor allem aus im alten KantonStheile Ihre Gesetzgebung! Schreiben

Sie, so wie dieß bei uns der Fall ist, den Eltern vor, ihre
Kinder zu erhalten, und mächen Sie diesen letztem zur Pflicht,
ihren Eltern in der Noth ebenfalls bcizustehen! Schaffen Sie
daö Recht der VatcrschaftSklagen ab, denn dadurch wird die

Zahl der unehelichen Kinder nur vermehrt, und diese gerade sind
eS, welche den großen Theil der Unterstützungsbedürftigen
ausmachen Begünstigen Sie die Vertheilung der Hose, und
zerstören Sie die Minorate, welche in einem großen Theile des

KantonS und namentlich im Emmenthal bestehen. Wenn Sie

das thun, Tit., so haben sie die wirksamsten Mittel zur Ver
ftopfung der Quellen der Verarmung gefunden. Vom Augenblicke

an, da Sie solche Maßnahmen werden getroffen haben, werde
auch ich geneigt sein, für Unterstützung der Armen aus der
Staatskasse zu stimmen; aber bis dahin weise ich jeden Vorschlag
dieser Art von der Hand.

Tscharn er, Schultheiß. Mir scheinen zwei Sachen
unterschieden werden zu müssen. Der Antrag des Hrn. StaatSschrei-
berS geht dahin, daß man zu Erleichterung der Gemeinden eine
Summe von Seite des Staates anweise. Mit dieser Frage ist
aber ein anderer Gegenstand verbunden, nämltch eine bessere
Administration des Armenwesens. Die Administration des Armen-
wesenS ist aber Gegenstand des Departements des Innern; die
Armenkommission desselben hat sich damit besonders zu beschäftigen.

Dafür braucht eS also keine besondere Kommission,
sondern das Departement des Innern ist durch unsere Verfassung
dazu bestimmt. Ohne Zweifel befaßt sich die Armenkommtssion
unablässig mit diesem Gegenstande. Was aber die andere Frage
betrifft, wie man nämlich der großen Armenlast der Gemeinden
abhelfen könne, — diese wichtige Frage hängt mit andern höchst
wichtigen Fragen innig zusammen. AIS der RegierungSrarh
daher in Erwägung der vielfältigen, sich beständig wiederholenden
Anzüge und Mahnungen im Großen Rathe, diesem Gegenstande
unlängst eine eigene Deliberation gewidmet und sich überzeugt
hatte, daß das Armenwesen durchaus in Znsammenhang mit dem

ganzen Finanzwesen und Abgabensystcme inö Auge gefaßt werden
müsse ; so fand er es für das Beste, durch Eine Kommission diese
sämmtlichen Fragen untersuchen zu lassen. Die Männer, welche
diese Kommission ausmachen, sind solche, die durch ihre
Einsichten und ihre Tüchtigkeit gewiß das Zutrauen des ganzen
Landes verdienen. Diese Männer sind: Hr. Alt-RegierungSrath
Carl Schnell als Präsident, Hr. Gerichtspräsident Sträub,
Hr. RegicrungSstatthalter Mühlemann, Hr. Großrath Stettler,

Hr. NegierungSstatthalrer Lehmann, Hr. Großrath
Jäggi, Hr.Negierungsstatrhalter Negez, Hr. Dekan Morell
von Corgemont und Hr. Professor Herzog. Dieser Kommission
hat der RegierungSrarh folgendes zugeschrieben: „alle auf die
„Revision des Finanzwesens des Staates und der Gemeinden
„bezügliche Fragen insbesondere betreffend das Armenwesen und
„die BurgerrechtSverhältnisse im Zusammenhange zu behandeln."
Die Kommission soll sich, wie ich höre, künftige Woche versammeln,

und es ist zu hoffen, daß dieselbe, eingedenk der höchst

wichtigen Aufgabe, die sie zu losen hat, ihr Ziel unablässig
verfolgen werde, so daß ich glaube, der Anzug deö Hrn. StaatS-
schreiberö würde am besten dieser Kommission zugewiesen, unter
Verdankung gegen den Herrn Anzüger.

Abstimmung,
t) Für den Antrag des Departements deö Innern Niemand.

Für gefallene Anträge Alle.
2) Für den Antrag von Hrn. Güdel 2 Stimmen.

Etwas Anderes große Mehrheit.
3) Den Anzug einer Kommission zu überweisen „ „

Schon jetzt eine Summe zu fixiren 7 Stimmen.
ä) Eine neue Kommission niederzusetzen 18 „

Den Gegenstand der bereits vom RegierungS-
ratö niedergesetzten zu überweisen große Mehrheit.

Hr. Schultheiß Tscharn er trägt noch nach, daß für Hrn.
Gerichtspräsident Sträub, der die Wahl nicht annehmen konnte,
Herr RegicrungSstatthalter Kohlt ernannt worden sei.

Monnard möchte der Kommission, die bis jetzt noch keine

Sitzung gehalten habe, einen Termin zum Rapporte bestimmen.

Mani findet, wenn die im ganzen Kantone zerstreutwohnenden

Mitglieder der Kommission nicht honorirt werden, so werde

nicht viel geschehen.

Stettler- Eben weil die Mitglieder der Kommission
größtentheilö weither kommen müssen, hat der Herr Präsident
derselben zu Ersparung von Kosten und Zeitverlust, die Zeit der
Großralhsession abwarten wollen. Nächsten Montag wird die erste

Swung stattfinden. Uebrigens bitte ich zu bedenken, daß die

Aufgabe von solchem Umfange ist, daß eS unmöglich sein würde,

in Zeit von wenigen Wochen etwas gründliches zu bringen.
Obrecht. Ich unterstütze diese Bemerkung im höhern Grade.
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Vortrag des Departements des Innern über Aufhebung
mehrerer Bestimmungen des Brandassekuranzgefetzes.
Der Vortrag geht im Wesentlichen dahin : dem RegierungS-

rath sei unter'm 26. Juni eine Zuschrift des NationalvcrctnS
von Viel zur Untersuchung zugesandt worden, welche Zuschrift
verlange/ daß im Brandversichcrungsgeseye eine Klassifikation
der Gebäude nach ihrer Bauart aufgenommen werde. Der Schluß
des VortrageS geht nun dahin daß in eine Revision des vor
Kurzem erst herausgegebenen Gesetzes nicht schon jetzt eingetreten
werden möge.

Nachdem Herr NegierungSrath Tscharner als Rapporteur
" den Vortrag namentlich durch die Bemerkung unterstützt hatte/

daß die seit Erlaß des neuen Gesetzes weit größer gewordene
Zahl der versicherten Gebäude die allgemeine Zufriedenheit mit
den Hauptbeftimmungcn des Gesetzes beurkunde/ so wird dem

Schlüsse des Antrages durchS Handmehr beigepflichtet.

Vortrag der Polizeisektion über ein nachträgliches Credit¬
eröffnung s beg ehren von Fr. 277t für Gesängniß-
kostcn.

Kohler/ Regierungsrath. ES hat sich im vorigen Jahr
zugetragen, daß die Gefangenschaften hier in Bern auf unge-
wohnliche Art überfüllt waren, indem, unter andern Ursachen
dieser Uebersüllung, mehrere Gefangene wegen der großen Ge-
schäftsüberhäufung des ObcrgerichtS sehr lange, einige bei einem

Jayre, auf ihr Urtheil warten mußten; und indem ferner der
Regierungsrath im Interesse dieser Unglücklichen auf Befinden
der Aerzte verordnet hat, daß jedem Gefangenen, der über
M Tage auf sein Urtheil warten müsse, zur Verhütung einer
aus der magern Kost u. s. w. hervorgehenden Gesundheitöver-
schlimmcrung, wöchentlich zweimal Fleisch verabreicht werden
solle. Alle diese Umstände haben eine große Vermehrung der
Gefangcnschaftökostcn zur Folge gehabt, wofür nun der
nachträgliche Credit begehrt wird.

v. Lu rer n au, Obergcrichtsschrciber. Zur Rechtfertigung
des Obergerichrs erlaube ich mir folgende Bemerkung. Die
Proceduren kommen immer zuerst zur Prüfung der Vollständigkeit

an das Obergericht, da sie denn der Herr Präsident dem
StaatSanwaldc zuweist. Vielleicht bleiben sie dort ein wenig
länger liegen, als nöthig wäre, — ich weiß cS nicht; aber
das weiß ich, daß der Herr Präsident niemals eine Procedur,
sie mag so weitläufig sein als sie will, länger alS drei Tage
behält. Hingegen geht es oft einige Zeit, bis das amtögerichr-
Uche Urtheil erfolgt, und da begegnet gar oft, daß das Rich-
teramr vergessen hat, den Jnquisilen zu fragen, ob er sich auch
vor Obergericht vertheidigen wolle. Dann geht ob der daherigen
Correspondenz oft wieder einige Zeit verlohren. Am Ende will
der Jnquisit sich noch selbst vor Obergericht stellen, — das muß
dann geschehen, und so werden die Proceduren allerdings oft
lange verzögert. Ist einmal vom Obergcrichte gcurtheilt, so

braucht die Ausfertigung des Urtheils immer höchstens 3 Tage,
worüber ich mich auf den Herrn Schultheißen berufen kann.

v. Gonmoens. Da die Erfahrung beweist, daß viele
Staatsbürger ihre Gesundheit verliere», in der Zeit, da sie ein-
gesperrt sind; so möchte ich antragen, daß der Regierungsrath sich
einen Bericht erstatten lasse über die Gründe, weShalb die
Angeschuldigten so lange in den Gefangenschaften schmachten müssen.
Ich verdanke übrigens dem Regierungsrath die den Gefangenen
erwiesene Menschlichkeit sehr u. s. w.

p. Lerb er, Altschultheiß. ES ist bemühend gewesen, zu
sehen, baß nach Einführung der neuen Ordnung der Dinge noch
weit mehr alö früher über die Verzögerungen des IustizgangeS
geklagt werden muß. Man hat sich Tabellen über die in den
Gefangenschaften Enthaltenen vorlegen lassen, und cS war wirklich

traurig zu sehen, wie lange manche Gefangene in den
Gefangenschaften schmachten müssen Ich mochte demnach daraus
antragen, unter Gestattung des verlangten Credits zugleich dem
Regierungsrath aufzutragen, daß er untersuchen lasse, wo es
stecke. DaS Obergericht macht nach meiner Ueberzeugung seine
Sachen ganz regelmäßig, aber wenn, möglicher Weise unschuldige

Gefangene, deshalb, weil der Verhörrichter nicht Zeit hat,
so schmachten müssen, so stelle man, was ich schon oft gesagt
habe, statt Eines Verhörrichters fünf oder sechs an, denn das

ist man den Leuten schuldig. Ich trage also auf Gewährung
des Kredits an und .darauf, daß man dem Regierungsrath ernsthaft

befehle, sich Rapport abstatten, unterdessen aber die Ge-
sangenen so human, als möglich und nöthig ist, behandeln zu
lassen.

Wüthrich. Wenn die Leute seit der neuen Ordnung der
Dinge länger in den Gefangenschaften bleiben müssen als
früher, so liegt der Grund davon in der Verfassung, im l5.
Früher haben die Gefangenen weit eher bekannt, weil man
ihnen alle Tage eine Portion aufmaß. Ich war auch schon
im Falle, die Erfahrung zu machen, mit welcher Hartnäckigkeit
solche Verbrecher läugncn, weil sie wissen, daß man keine
Zwangsmittel mehr gegen sie anwenden darf, waö ich übrigens
auch für besser halte.

Obrecht macht die nämliche Bemerkung und führt ebenfalls

das Betspiel eines hartnäckig läugnenden Verbrechers an.
DaS Beste wäre, wenn jeder Amtsrichter auf die Prozedur
schriebe, wann er sie empfangen nnd wieder abgesendet habe.

Bühl er von Heimen Hausen führt eine Prozedur an,
die vom it. bis zum so. Juli hier in Bern geblieben sei, be-
vor sie behandelt worden, und dann sei eö wiederum vom
3. August btS in den Herbstmonat gegangen, bis daS Urtheil sei
ausgefällt worden.

Jaggi, NegierungSrath. In solchen Fällen sollen die
Beamten aus dergleichen Zögerungen aufmerksam machen. Ich
möchte indessen für jetzt weiter nichts erkennen helfen, alS daß
der NegierungSrath ein Auge halten solle auf beförderliche Ju-
filz. AlS Mitglied des NcgierungSrathS werde ich bestens
helfen, allsälligen Verzögerungen auf die Spur zu kommen.

DaS verlangte Kreditbcgehren wird durchS Handmehr ge-
nehmigt, die übrigen Anträge werden, weil sie nicht in der
gehörigen Form geschehen, nicht in Abstimmung gebracht.

ES wird ein Schreiben des Hrn. SalzhandlungöverwalterS
Ko HA er an den NegierungSrath verlesen, worin er anzeigt, daß
durch die Instruktion für die Salzhandlung der Hauptgrund
wegfalle, wegen dessen er am 18. Juni dem Großen Rath ein
EntlassungSbegehren eingereicht habe, und daß er demnach
dasselbe nun zurückziehe.

Vortrag
des diplomatischen Departements

an den NegierungSrath/
in Betreff des NichtVorkommens der Diskussionen über das

dießjährlge Budget in den VcrhandlungSblältern.
Derselbe enthält:

„In einer Mahnung vor Großem Rath vom 4. Mai 1336
rügt Hr. Großrath Fellenberg, »daß die Diskussionen über daS

„ dießjährige Budget, und dieses Letztere in den VerhandlungS-
» blättern gar nicht vorkommen."

Hierüber um Bericht angefragt, geben wir nnS die Ehre,
Ihnen anzuzeigen, daß die Behandlung des Budgets mit An-
gäbe derjenigen Summen, wie sie im Großen Rath selbst abgc-
lesen wordon, in den VcrhandlungSblätteru erscheint:

Ar. 16. p.iA. 3 und 4.

v 17. » 1
» 8.

„18. » 1 „ 4.

„ 19. » 1 » 2.
« 24, » 7 „ 8.

also auf is eingedruckten Seiten.
DaS vollständige Büdget wird in die Gesetzen- und Dckre-

tensammlung aufgenommen, und daher nicht in den Verband-
lungöblättern noch einmal abgedruckt, zumal die Abonnenten des
Amtsblattes beides erhalten."

Tscharner, Schultheiß, hat dem Berichte nichts beizufügen
und so wird derselbe ohne Diskussion durchS Handmehr

gutgeheißen.
Der Hr. Land am mann zeigt zum Schlüsse an. daß die

im Traktandenzirkular auf den 1. und 2. Dezember festgesetzten
Wahlen nun bereits Freitag den 26. und Samstag den'26.
November statthaben werden.

Schluß der Sitzung um i'/^ Uhr.



Z9.

Verhandlungen
d c s

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung, I8Z6.

(Nicht offiziell.)

Vierte Sitzung.

Donnerstags den 17. November 1836.

(Morgens um s Ubr.) l

Präsident: Herr Landammann Mcßmer.

Nach dem Namensaufruft und nach Genehmigung deS Pro.
tokolls zeigt der Hr. Landammann an, daß nächsten Samstag
keine Sitzung des Großen Rathes stattfinden werde, indem der
RegierungSrath diesen Tag zu Vorarbeiten für den Großen Rath
zu benutzen wünsche.

Tagesordnung:
Vsttrag deS Militärdcva rtc m c nts über die Vorstellung der

Sektion des Nationalvercins von Bolligeu in Betreff der Wie.
dei a n stellu n g et dver w ei g c r n der Offizier e.

Das Milirärdepartement beruft sich lediglich auf seinen dem

Regierungsrath am 6. August 183Z geinachren Rapport. Dieser
enthält, daß daö Dekret vom 8. Februar 1832 (ft 9), wonach
Osfizurs,' welche entweder durch die Entlassung eines gan.
zen TrUPpcnkorps oder auf ihr geziemendes Begehren entlassen
worden, sind, nicht anders, als in ihrem Range, oder in einem
höhern angestellt werden können, auch auf die eidverweigernden
Offiziere seine Anwendung finde u. s. w.

v. Tavel, Altschultheiß. Der vorliegende Gegenstand be.

trifft eine Petition des Nationalvercins von Völligen, welche
verlangt, daß man in Zukunft unter keinen Umständen solche

Offiziers anstelle, die im Jahre 1832 den Eid verweigert ha-
ben. Diese Petition wurde dem Milirärdepartement zugesendet,
und dieses, in der Meinung, bloß an den RegierungSrath zu
berichten, bezog sich lediglich ans einen früher dem RegierungS-
rath abgelegten Rapport. Dft ursprüngliche Veranlassung die-
ser Frage war, daß im Anfange des vorigen Jahres ein junger
Herr König, der setner Zeit ans der Liste der eidverwetgcrnden
Offiziers gestanden, sich an den RegierungSrath wandte, und
von demselben in Betracht der bezeigten Reue wiederum angestellt

wurde, jedoch mit einem Stillstand von Avancement von
etwas mehr als 3 Jahren. Hierüber von verschiedenen Selten
erhobene Beschwerden wurden im Sinne deS abgelesenen
Vortragt» beantwortet. In der Bittschrift des Nationalvcreins von
Völligen wird nun mit Bezugnahme auf den ft 99 des Mtlitär-
gcsetzcs dem Großen Rathe der Wunsch ausgesprochen, daß nach
diesem ft kein Offizier wieder angestellt werden könne, ohne vor.
her die Instruktion gemacht zu haben und als Gemeiner einge.
treten zu sein. Im ft 109 des MilitärgefttzeS steht, daß
Offiziere, welche durch Entlassung eines ganzen Truppenkorpö, oder
auf geziemendes Begehren die Entlassung erhalten haben, nur
in ihrem frühern oder in einem höhern Range wieder angestellt
werden können. Warum ist dieser s. so gemacht worden? Er
ist aus dem Dekrete von 1832 in das neue Gesetz übergegangen,

und so redigirt worden, wegen des Vorfalls im Jahre 1832?
Hingegen das frühere Gesetz sagte, daß Offiziere, die einmal
entlassen worden, nicht anders als in ihrem Range wieder
angestellt werden können; diesen aber fügt das neue Gesetz zwei
Bedingungen hinzu, nämlich entweder Entlassung eines ganzen
KorpS, oder Entlassung auf geziemendes Begehren. Weder das
Eine noch daö Andere ist hier der Fall. Zwar haben sowohl
der RegierungSrath als der Große Nach die damalige Erklärung
dieser Offiziers m Ermanglung eines daherigen Gesetzes als ein
Demissionsbegehren angesehen und als solches entschieden; aber
Niemandem wird cS einfallen, daß diese Art, seine Demission
zu erhalten, anzusehen sei als eine nach §. 109 des Militärge-
setzeS auf geziemendes Begehren erhaltene Demission. Auch hat
sich meines Wissens außer dem oben erwähnten jungen Herrn
König nur noch ein einziger dieser Herren zur Wiederaufnahme
gemeldet, nämlich im verflossenen Frühjahr; das Militärdepar.
ttwe-it hat aber gefunden, derselbe müsse in Gemäßheit des ft 99
als gemeiner Soldat eintreten. Ich glaube also nicht, daß eS

der Fall sei, aus diese Petition hin einen eigentlichen Beschluß
zu nebmen, indem derselbe durch den ft 99 deö Gesetzes schon
genommen ist. In einzelnen speziellen Fällen ist cv an der Be-
Horde, zu entscheiden, inwiefern Modifikationen eintreten können.
ES ist aber nicht wahrscheinlich, daß irgend ein solcher Fall ft
wieder eintreten wird.

Mühleman». Obschon der Hr. Präsident des Militär-
-départements cS nicht für nöthig hält, haß von dieser hohen
Behörde ein Beschluß genommen werde, so finde ich dagegen
eine Erledigung dieser Sache besonders darum sehr nöthig, weil
sie nicht unbedeutendes Aufsehen gemacht hat, besonders seit die.
ser.Gegenstand auf dem Traktandenzirkular erschienen ist. Diese
eidverwcigernden Offiziere sind nicht auf ihr' gestelltes Begehren
hin entlassen worden, und auch nicht wegen Auslösung eines

ganzen TruppenkorpS, sondern sie haben dem Staate den
Gehorsam aufgekündet, und deßhalb find sie abberufen worden.
Daö Erscheinen dieses Gegenstandes im Traktandenzirkular, wo.
durch die Anficht entstehen mußte, der Wunsch sei vorhanden,
diese Offiziers wiederum anzustellen, hat großes Aufscheu ge.
macht untcrJcu nunmehrigen Offiziers, aber auch unter dem
Militär selbì; nicht nur unter dem Militär, sondern unter
dem Publikum im Allgemeinen. Sollte dieser Wunsch irgend,
wie vorhanden gewesen sein, so wäre cS gewiß an der Zeit,
mit dem größten Nachdrucke vor einem solchen Beschlusse zu
warnen. Die Folgen davon würden sein, daß eine bedeutende
und sehr wahrscheinlich die wichtigste Zahl der jetzigen Offiziers
ihre Entlassung genommen hätte; ja, daß Auftritte unter den

Soldaten selbst nicht ausblieben. Solche Auftritte wären frei,
llch nicht am rechten Ort; aber wenn man kann, so soll man
Unheil verhüten. Nun ist richtig, daß einerseits die abberufe,
nen Offiziers nicht mehr Offiziers sind, und daß andererseits
nach ft 99 der neuen Militärvcrfassung Keiner alö.Offizier an.
gestellt werden kann, er habe dann vorerst seine Zeit von unrcn
auf gemacht; also haben wir da eine gesetzliche Vorschrift und
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brauchen weiter nichts, als zu sage»/ diese Vorstellung des

Nationalvereins vo«i Völligen werde in dem Sinne erledigte daß

bereits im 99 des Militärgesetzes darüber entschieden sei.

Dahin geht mein Antrag.

v. Ernst, Regierungsrath. Man verwechselt zwei Käthe-
gorien, die sehr verschieden von einander sind, nämlich die

Offiziere, welche seit Erlassung des Fahneneids den Eid verwei-
gcrt haben; diese find und bleiben entsetzt. Anders verhält cS

sich mit denen, welche im Jahr 1832 zu Stadt und Land, als
noch kein Gesetz da war, den Eid verweigert haben. Ich hätte
schon damals in unsern frühern Gesetzen Zwangsmittel genug
gesunden, um diese Herren zur Pflicht anzuhalten; aber man
wollte sich guten Kaufs einer Zahl von Offizieren gern entledi-

gen, denen man nicht recht trauen zu müssen glaubte. Ich will
ihre Apologie nicht machen. Sie haben unpatriotlsch gehandelt
und mit großer Unklughett; denn sie hätten als Offiziere einen
sehr großen Einfluß in ihrem Interesse ausüben können, den fie

jetzt für immer verscherzt haben. Aber viele unter diesen waren
verleitet durch daö Beispiel und die Ueberredung ihrer Miroffi-
zicrS. Wenn nun diese aufrichtige Reue bezeigen, sollen sie denn

nie mehr'an der Ehre, des Vaterlandes Freiheit zu vertheidigen,

Theil haben können? Will man sie jetzt stets als Paria'S
betrachten, neben welchen zu dienen Schande wäre? Darum
muß man jetzt nicht durch einen voreiligen Beschluß die allfällige
Wiederanftellung solcher Männer für alle Ewigkeit unmöglich
machen. Tit., diese Offiziers find nicht abberufen worden, gar
nicht, sondern sie sind entlassen worden, zwar nicht mit dem

Beisätze »in allen Ehren und unter Verdankung der geleisteten
Dienste," sondern einfach entlassen, ohne daß irgend eine Ma-
kel darauf läge, sonst lesen Sie, Tit., daS Protokoll nach.
Sie müssen doch, Tit., endlich einmal den Groll fahren las-
sen. Ich finde, daß man sich heute darüber
nicht auösprcchen, sondern cö bet der Kompetenz des NcgierungS-
ratheS bewenden lassen solle. ES ist kein Anschein vorhanden,
daß er diese Offiziers wieder annehmen wird; aber eS ist doch

nicht in der Würde dcS Großen Rathes, dergleichen Beschlüsse

zu fassen, die nur Man redet so viel von
Aussöhnung, aber das führt nicht zur Aussöhnung; man muß

wahrhaftig ein wenig vergessen können. Ich wiederhole, ich
mache nicht die Apologie dieser Herren, ich habe keine Ursache
dazu; dieser Rapport enthält mit Fleiß keinen Schluß, und so

sollen auch wir keinen Beschluß fassen. Nach dem Reglemente
kann übrigens kein Entscheid gefaßt werden, weil kein Antrag
vorliegt.

Mani, Gerichtspräsident. Wenn kein Beschluß nöthig
wäre, so wäre es nicht begegnet, daß ein Offizier, der nicht nur
den Eid verweigert, sondern noch späterhin den Abschied dieses
Officiers an ihre Waffenbrüder unterschrieben hat, wieder angestellt

wurde. Ich weiß nicht, ob es im Sinne des Großen
Rathes liegen kann, wichtige Stellen solchen Männern
anzuvertrauen, die sich unter so bedenklichen Umständen eine solche
Sprache erlaubt haben. (Der Redner lieöt einige Stellen sowohl
auö der Erklärung vom Ienner 1832 alö auch aus dem spätern
Abschiede an die Waffenbrüder ab.) Ich pflichte der Erklärung
des Hrn. Präsidenten dcS MilitärdcpartcmentS bei, jedoch wünsche
ich, daß der Große Rath erkläre, daß cS den Verstand haben
solle, daß diese Offiziers nicht wieder angestellt werden können.
Diese Herren haben andere Gründe, den Eid zu verweigern,
gehabt, alü sie in ihrer Erklärung hervorstellen. ES würde sich
fragen, ob sich diese Herren seither eines bessern beehrt haben;
allein die Ereignisse von 1832 der Küßnachter Zug «. a. m.,
lassen das nicht vermuthen, daher muß ich sehr wünschen, daß
der Große Rath im Sinne meines obcngcstcllten Antrags einen
Beschluß fasse.

May. Nur etwas über die Form. Es liegt da ein Vor-
trag vor, der einen Bericht enthält, der ergänzt worden ist durch
den Herrn Präsidenten des MllitärdepartementS, welcher sagt,
daß über den Fall statuirt sei durch ein Gesetz der Mtlitärver-
fassung. ES fragt sich: will sich der Große Rath damit begnü-
gen, oder findet man eine weitere Verfügung nöthig? Der Herr
Präopinant trägt darauf an, daß in inswnu eine solche
Verfügung getroffen werde. Solches GcschäftSverfahren wäre ein

revolutionäres ungesetzliches Verfahren. Wenn ma« glaubt, es
sei noch etwas zu thun nöthig, so muß ein solcher Antrag zuerst
an den RegierungSralh und das Mllitärdepartement geschickt
werden. Hüten wir uns doch, auf die bloße Vorstellung irgend
eines Vereines hin eine gesetzliche Verfügung zn treffen. Ich
kann nicht umhin, den Wunsch zu äußern, daß man nicht immer
neue Aufregung hervorzubringen und die Zwietracht zu
vermehren suche, sondern daß man denken möchte, es sei, wenn
einmal eine Revolution in einem Lande stattgefunden, nachher
nichts wünschbarer, als Wiederherstellung der Eintracht; nur
durch Eintracht ist ein Staat und besonders eine Republik stark.
So viel an mir, trage ich darauf an, daß man sich mit diesem
Vortrage ersättige und die Ueberzeugung fasse, der Regicrungs-
rath werde sich immer nach den bestehenden Gesetzen verhalten.

Mani. Ich bin zu meinem Antrage veranlaßt worden
durch das Traktandcnzirkular.

Juker. Ich schließe mich der Meinung des Hrn. Mähke-
mann und Mani an. Ich behaupte, die 73 Offiziers sind Mit-
glieder deS Schwarzenburger- und SichcrheitS- oder besser Un-
sicherheitSvercinS von Bern. Wenn wir unser sämmtliches Mi-
litär nicht dcmoralisiren wollen, so können wir diese Offiziers
nicht wieder anstellen. ES ist eine Faktion zur Reaktion, —
so betitle ich sie.

Tillier. Ich müßte ganz die Ansicht des Herrn SsaatS.
schreiberS unterstützen, denn wenn wir auf heutigen Tag einen
Beschluß nehmen würden über eine Sache, die nicht i« Frage
liegt, so würden wir uns nur lächerlich machen, und gewiß
Niemand würde mehr lachen, als diejenigen, welche im Grunde
Gegenstand unserer Berathung sind. Wenn wir berathen, ob
wir Leute wieder anstellen wollen, von denen kein einziger ange-
stellt zu werden wünscht, so gehört das gewiß ins Gebiet deS
Lächerlichen. ES ist sehr richtig bemerkt worden, daß eine
allgemeine Bestimmung bereits im Gesetze gegeben ist. Der Re-
gierungSrath hat nun daS Gesetz in einem gegebenen Fall ^
und so ausgelegt. ES wird sich also einzig fragen, ob der
Große Rath mit dieser Auslegung zufrieden ist. Will Jemand
eine andere Maßregel provoziren, als die berettS im Gesetz ent-
haltcnc; so muß er einen Anzug machen und sagen, was er
eigentlich will.

Wäber von Utzenstorf. Ich wünschte zu erklären, die
Sache sei durch das Gesetz erledigt.

Tscharn er, Schultheiß. ES ist um nichts anderes zu
thun, alö um einen Rapport, welcher dem Regierungsrath über
eine Vorstellung gemacht worden. Der Fehler, daß man etwas
anderes dabei vermuthen konnte, liegt lediglich in der Redaktion
des TraktandcnzirkularS und darin, daß etwas aufs Traktanden,
zirkulär gesetzt worden, was eigentlich nicht vor den Großen
Rath gehört. Ich stimme dahin, daß der Große Rath sich mit
dem Berichte ädificirt finde und die Sache alö erledigt ansehe,
ohne sich durch einen heutigen Beschluß für die Zukunft die
Hände zu binden.

Der Herr'Landanimann licSt den tz. 109 der neuen
Militärverfassung vor, und setzt in

Abstimmung:
Ob man durch den abgelesenen 109 der Militär-

Verfassung die Sache für erledigt halte 40 Stimmen,
oder: Ob man den Gegenstand dem RegierungSralh

zurückschicken wolle, damit derselbe Anträge
im Sinne des Herrn Gerichtspräsidenten Mani
bringe 69 »

Der Herr Landammann gibt der Versammlung Kenntniß
von einem Vortrage dcS diplomatischen Departements
über die eingereichten Wahl fä h i gkcirSb esche in i g un g en
mehrerer neuerwählter Mitglieder deS Großen NatbS > nämlich
der Herren Arzt Schneider, Sekretär Hunztker und I. I.
Zahnd. wonach dieselben sofort zu den Sitzungen des Großen
NathS werden einberufen werden.
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Vortrag der P olizeise ktion nebst Entwurf eines Dekretes über
die Freistellung der Erwerbung von Grundeigenthum

und Unterpfandrechten für alle Schweizerbürger/
so wie auch für Franzosen und Sardinier.
Köhler, Rcgierungsrath. Die Fremdenverordnung vom

Dezember I8t6 schreibt vor/ daß zu Erwerbung von Grund,
eigenthum und Grundpfandrechten von Seite Kantonöfremder
die Bewilligung deö Kleinen Rathes erforderlich sei/ wobei der
Grundsatz der Reciprocität vorbehalten war. Von dieser Ver-
ordnung von t8t6 ist dieser Grundsatz auch in unsrer neuern
Gesetzgebung übergegangen / nämlich in Satzung 677. Da nun
die daherigen Verhandlungen mit den Behörden/ und die
Untersuchungen dieser letztern/ in wie weit in dem betreffenden
Kantone die Reciprocität beobachtet werde/ sehr weitläufig/
zeitraubend und mit Kosten für die Petentcn verbunden ware»/
und da fast in den meisten Kantonen gegen berntsche Staats-
bürgcr Reciprocität gehalten wurde; so wird nun angetragen/
alle Schweizerbürger mit den Kantonsbürgcrn gleichzustellen/
um dieser Plackerei/ die schon lange hätte aufgehoben werden
solle«/ ein Ende zu machen. Da aber laut bestehenden
Verträgen die Franzosen und Sardinier in dieser Beziehung
gleichgehalten werden müsse»/ wie die Kantonsbürger/ so muß fich
dieses Dekret natürlich auch auf dieselben ausdehnen/ so daß
also diese/ sofern fie christlicher Konfession find/ so gut wie die
Ähweizerbürger der Förmlichkeit/ für Erwerbung von
Grundeigenthum u. s. w. zuerst die Einwilligung der Regierung ein-
zuholen/ enthoben sein sollen. Sie werden entscheiden Tit./ ob

Sie eintreten wollen.

DurchS Handmehr wird beschlossen einzutreten und daS

Dekret artikelswcise zu berathen.

Köhler/ RegierungSrath. Der §. i des vorgeschlagenen
Dekrets lautet nun:

§. i. „Jedem Schweizerbürger christlicher Konfession ist

„von nun an die Erwerbung von Grundeigenlhum und
Pfandrechten auf unbewegliche/ in unserm Kanton gelegene Sachen/
» gleich wie den eigenen KantonSbürgern gestattet/ und eS sollen
„daher die Vorschriften der Satzung 677 unseres Civilgesetz-
»bucheS und des VII. Titels der Fremdenvcrordnung vom 20.
„und Lt. Dezember t8t6 aus dieselben ihre Anwendung nicht
„mehr finden."

Mit Vorbedacht sind die Worte „christlicher Konfession"
hier aufgenommen worden. Denn da laut Vertrag die französischen

Bürgcr völlig die gleichen Rechte bei unS haben wie die
Schweizer/ so würden vom Augenblicke an/ da wir den
schweizerischen Juden den Erwerb von Grundeigenthum w. gestattet
hätten/ die französischen Juden das nämliche Recht bei uns
bekommen/ indem bekanntlich in Frankreich Juden und Christen
gesetzlich völlig gleichgestellt sind. Für eine solche Beschränkung
hinsichtlich der Juden find aber für uns Gründe vorhanden/
auf die ich für den Augenblick nicht einzutreten brauche. Man hat
indessen vorher an alle Ncgierungsstatthaltcr/ in deren Bezirk
Juden wohnen/ ein Kreisschreiben erlassen/ um von ihnen zu
vernehme»/ ob man wohl für die Juden diese Beschränkung
aufheben könnte; aber aus allen Berichten ist hervorgegangen/
daß dieses nirgends für wünschbar gehalten wird.

v. GoumoenS. Die Juden sind eine unglückliche Na'
krön > - dessenungeachtet soll der Große Rath die Bedrängten
in Schutz nehmen. Wenn man den vorgeschlagenen Z. ohne Vor-
urtheil betrachtet/ so streitet derselbe gegen die Glaubensfreiheit.
Man sagt wohl/ daß die Juden durch ihre Grundsätze für unS
unnütze Bürger seien, weil sie keinen Landbau treiben u. s. >v.

Diese Leute werden aber weit eher zu guten Grundsätzen
gelangen/ wenn wir Christen dieselben unter uns aufnehmen / alS

wenn man fi'e immer wegstößt. Sie kommen ja doch ins Land/
wenn man ihnen schon nicht gestattet/ Ländereien anzukaufen/
und das find dann meist ärmere und ungebildete Leute. Ich
habe noch ein anderes Bedenken. ES gibt gar viele Leute/ welche
den Christennamen kragen und gefährlicher find als die Juden.
Z. B. die Jesuiten sagen auch: wir sind Christen; ich will aber
lieber/ daß Hebräer bei uns Grundeigenthum ankaufen alS Je-
suiten. ES ist gar leicht/ fich mit dem Mantel des Christen¬

thums zu überziehen. Viele Hausväter verlassen ihre Familien
und sagen: wir find Christen! Diese müsse» wir auch dulden.
Wir haben in der Wahlschen Angelegenheit gesehen/ daß
französische Juden durch die französische Regierung eben so gut in
Schutz genommen werden/ als die übrigen französischen Bürger.
Eine solche freisinnige Institution sollten wir um so mehr nach-
ahmen alS wir ein republikanisches Volk sind. Dieses Wahlsche
Geschäft konnte gerade recht gut sein/ um uns Schweizern in
dieser Hinsicht freisinnigere Ansichten beizubringen. Ich stimme
zu Streichung der Worte „christlicher Konfession."

Bel richard. Ich theile die Besorgnis die der Präopinattt
für die Israelite» hat/ nicht/ und ich denke/ daß im Gegentheil
die einschränkenden Verfügungen/ die sich im ersten Artikel deS

vorliegenden Gesetzes vorfinden./ beibehalten werden sollen. Im
entgegengesetzten Falle würden die immensen Kapitale / welche
die jüdische Nation besitzt/ bei uns auf eine Weise zusammenströmen/

welche zum Schaden unserer Bevölkerung gereichen
müßte/ so wie das im Elsaß in einem solchen Grade stattgesun-
den hat/ daß im Jahr t8w man durch Aufnahmsgesetze
Vorsorge dagegen treffen mußte. WaS die Israelite» anbetrifft/ so

gehören sie einer Korporation an/ und der Artikel 3 verbietet ihnen/
ohne Autorisation Grundeigenthum u. s. w. zu kaufen. Ich stimme
für die Verfügung.

Ob recht. Ich finde diesen §. hingegen für sehr gut. Ich
hasse die Juden wahrhaftig nicht; aber ihr Gesetz sagt ihnen,
sie sollen nicht Landarbeit verrichten. Ja/ wenn die Juden das
Land selbst bearbeiten wollte«/ so möchte ich schon dazu stimmen;
aber wenn sie dann gleichsam eine ganze Ortschaft zu ihre»
Taglöhnern machen könnten / so wäre das gewiß sehr schädlich.
Eben so könnte es ihnen in Sinn kommen/ an einem Orte alle
Häuser zu kaufen u. s. w. Ich hasse keine Religion / denn alle
sind unter der Regierung des allmächtigen Gottes gestattet. Die
Juden wollen aber nicht arbeiten / sondern blos durch Handel
und gleichsam durch Betrug leben. Darum möchte ich den Kanton
nicht mit ihnen anfüllen.

Stettler. Die Bedenken des Herrn v. GoumoenS
hinsichtlich der Glaubensfreiheit verdienen gewiß alles Lob/ und die
Polizeisektion hätte gewünscht, Ihnen, Tit., einen freisinnigern

vorschlagen zu können. Aber gewiß streiten die allergrößten
Bedenken dagegen. Sicherlich gibt es unter den Israelite» sehr
viele und angesehene Ehrenmänner, aber nach den Erfahrungen
der Schweiz und der übrigen Länder befindet sich dennoch die
größere Menge der Bekenner der jüdischen Religion in solchem

Zustande, daß dieselben eben nirgends für eine gar wünschenS-
werthe Zugabe der Bevölkerung gehalten werden. Der Kanton
Aargau- der einzige, welcher eigentliche Judengemeinden enthält,
hat hinsichtlich des Erwerbs von Grundeigenthum u. s. w. diese

seine Angehörigen jüdischen Glaubens den übrigen KantonSbürgern

nicht gleichgesetzt, sondern dieselben müssen dort eine ganz
besondere Einwilligung von der Regierung haben, wenn sie

Grundeigenthum ankaufen wollen. Aus diesen Gründen hat man
zum Besten des Landes Vorsichtsmaßregeln gegen eine allzugroße
Niederlassung jüdischer Glaubensgenossen für unerläßlich gehalten.
Ich pflichte durchaus dem § i bei.

Joneli. Dieses ganze Dekret scheint mir überflüssig,
indem "erst unlängst sämmtliche Untergcrichte und Notarien
angewiesen worden sind, für alle diejenigen Schweizerbürger, in
deren Cantonen Reciprocität gehalten wird, kà' Bewilligungen
für Erwerb von Grundeigenthum mehr einzuholen. Das hätte
genügt, denn die Kantone, welche Reciprocität halten, sind
bekannt. Hingegen für diejenigen Schweizerbürger, deren Kantone
keine Reciprocität halten, hätte ich keine solche Begünstigung
gewünscht. Diese Kantone werden sich natürlich gar wohl
dabei befinden, aber sie werden sich jetzt nur noch um so weniger

veranlaßt sehen, unsern Angehörigen Gegenrccht zu halten.
Da man aber einmal eingetreten ist, so finde ich den r sehr

zweckmäßig abgefaßt.

Köhler, RegierungSrath. Wenn es sich hier um die
Glaubensfreiheit handeln würde, so ist die Polizeiseknon dafür
bekannt, daß sie mit den Grundsätzen des Herrn von GoumoenS

hierin übereinstimmt. Allein es handelt sich jetzt nicht darum.
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Ich will den Hebräer«/ unter welchen es viele achtungSwerthe
giebt/ nicht zu nahe treten; aber man kennt die im Allgemeinen
unter ihnen herrschende große Neigung zum Wucher/ und
dieser Wucher könnte sehr nachtheilig ausgeübt werden/ wenn
mau ihnen das Recht einräumen wollte/ Liegenschaften oder
Grundpfandrechte zu erwerben. Die öffentliche Meinung würde
gewiß eine solche Begünstigung mit Widerwillen aufnehmen.
WaS Herr Ioneli sagt/ möchte ich sehr bezweifeln. Auf ge.
schehene Anfrage bet allen Justizstellen der Schweiz ergiebt eS

sich, daß fast in keinem Kantone die Reciprocität gegen Berner
Bürger unter der nämlichen Bedingung stattfindet. Sie sehen

also/ Tit./ wie verwickelt das Geschäft noch jetzt ist/ nachzu-
sehen, wie und in welchem Maße in diesem oder jenem Kantone
Reciprocität gegen bcrnerische Angehörige bestehe. Ich denke/
Herr Ioneli/ welcher als ein freifinniger Mann bekannt ist/
werde daher diesem Projekte ebenfalls seine Beiftimmung ertheilen.

A b stim m u n g.
Für den § große Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn von Goumoens 4 Stimmen.

Der §. 2, welcher von der Gleichstellung der Sardinier
und Franzosen/ mit den KantonSbürgern spricht/ wird ohne
Diskussion durch'S Handmehr angenommen.

Bei H. 3/ welcher enthält/ daß hingegen kanlonSfremdc
Corporation en noch immer nach der Verordnung vom Juli
4829 nur unter Bewilligung des Regierungsrathes Grundeigcn-
thum ic. in unserm Kantone erwerben könne»/ wünscht Herr
Belrichard/daß der Wortlaut der daherigcn Verorduunghier
vollständig angeführt werde.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme des H 4Z Stimmen
etwas anderes 28 „

Da stch anö dieser Abstimmung nur eine Zahl von 73 Scim-
menden erzeigt/ so wird das Tribunal gezahlt/ ob die gesetzliche
Zahl von 80 Mitgliedern anwesend sei. Resultat? 88 An.
wesende.

Der Rest des Dekrets wird ohne Diskussion durch'S Hand,
mehr angenommen.

Vortrag deö diplomatischen Departements über die
Verlegung des ObergerichtS.

Tit.
Durch Rathözedel vom 23. November 4 834 haben Sie der

Justizsektion und später Unö de»/ 'laut daherigem ProtokollSaus-
zug von dem Großen Rath erheblich erklärten Anzug zur Be-
gmachtung Übermacht / dahin gehend: ob cö nicht der Fall sein
dürfte/ den Sitz des ObergerichtS von Bern wegzuziehen und
an einen andern Ort des Kantonö zu verlegen. Die Gründe/
warum eö die Anzüger für rathsam halte»/ wenn die Exekutiv,
behörde und das Obergericht nicht am gleichen Orte ihre Sitzun-
gen halten / find folgende:

1) weil dadurch einerseits die Unabhängigkeit des Oberge--
richtö auch äußerlich mehr gesichert erscheinen würde/ und

2) andcrscltS die Billigkeit zu erheischen scheine/ daß nicht
alle Behörden in der Hauptstadt konzcntrirt bleiben/ sondern daß
einzelne derselbe»/ wo es thunlich/ an andere Orte des Kantonö
verlegt werde»/ und auch andern Gegenden einigen Nutzen
zuzuwenden.

Dieser Gegenstand muß nach Unserm Dafürhalten/ wenn er
gründlich erörtert werden soll / aus einem dreifachen Gesichts-
punkt aufgefaßt und beleuchtet werden, nämlich:

k) aus dem politischen, inwieweit es nämlich aus stantS-
polizeilichen Rücksichten rathsam oder gar nothwendig sei, daß
das Obergericht in Zukunft seinen Sltz nicht mehr in der Hauptstadt

haben solle;
2) aus dem ökonomischen oder staatswirthschaftlichen

Gesichtspunkt, indem cö sich fragt, ob eine solche Verlegung
deö ObergerichtS den allgemeinen Bedürfnissen angemessen, und
auch in finanzieller Beziehung rathsam sei, und endlich

3) anö dem rein rechtlichen Gesichtspunkt, ob nämlich
einerseits der Geschäftsgang deö ObergerichtS und anderseits das
Bedürfniß des rechtöbedürftigen Publikums eine solche Maß.
nähme erfordere und gestalte, oder nicht.

^<l k. WaS nun erstens die politischen Gründe betrifft, so

sind eS diese allein, deren nähere Erörterung eigentlich Sache
deö diplomatischen Departements sein kann. Die Herren
Anzüger scheinen anzudeuten, daß das Obergericht, so lange eS in
der Hauptstadt residire, mehr oder weniger Gefahr laufe, dem

Einflüsse der Exekutivbehörde und der politischen Partheien an-
heim zu fallen. Obschon die Möglichkeit dieser Angabe sich nicht
bestreuen läßt, so ist doch ihre Wahrscheinlichkett sehr gering;
und noch weniger ziemt eS sich überhaupt, den Fall vorauszusetzen,

indem dadurch von oben herab ein Mißtrauen gegen die
höchsten LandeSbehörden gepflanzt und daS ihnen so nöthige
Ansehen bet der Masse des Volkes geschwächt würde. Zudem könnte
die Behauptung eben so leicht umgekehrt und als Motiv zur Exi-
lirung der obersten gesetzgebenden oder vollziehenden Behörde aus
der Hauptstadt, dem Mittelpunkte des Landes, angeführt wer-
den. Wozu würde ein solches System führen? Offenbar zu
Auflösung jeglichen Verbandes in der Staatsverwaltung, die
doch eins ist und eins sein soll. Welche grelle Anomalie zu-
dem, alle Bestrebungen auf größere Zentralisanon in unserm
Kantonal- und BundcSleben richten und gleichzeitig die Dislokation

unseres innern Organismus zulassen zu wollen
2 Die Untersuchung dcS AnzugeS in ökonomischer

Rücksicht gehört nicht in den Geschäftskreis des diplomatischen
Departements, sondern in denjenigen des Bau - und Finanzde-
parremcntS. Indessen ist eS einleuchtend, daß wenn das Ober,
gcricht anderswohin verlegt werden sollte, nicht nur die sämmtlichen

Archive, Protokolle und daS gesammre Büreaupcrsonal,
sowie die Haushaltungen der sämmtlichen Mitglieder des Ober-
gerichtö an den neuen Sitzungöorl tranSpornrt, sondern auch
an den betreffenden Orten neue Einrichtungen sowohl für daö
SitzungS- als für das Büreaulokal u. s. w. getroffen werden
müßten, Umkostcn, welche sich mit jeder Veränderung deö Sitzes

-deö ObergerichtS erneuern würden. Ob nun z. B. in Thun
oder Burgdorf sich ein geeignetes Lokal vorfinde, welches dem
Obergericht für seine SitzungS. und Büreau'Sarchive u. s. w.
angewiesen werden könnte, — ob sich ferner daselbst eine hin-
längliche Anzahl disponibler Logcmcute für die circa 20 Haus.
Haltungen der Oberrichrcr, der drei Sekretärs und der zwei
StaatSanwälde vorfinden, und wie hoch sich endlich die Kosten
der dadurch nöthig werdenden Einrichtungen belaufen würden, —
darüber möchten, wie gesagt, das Bau. und daö Fiuanzdcpar-
temcnt eher Auskunft zu ertheilen im Stande sein, als wir.

3. ES bleibt daher nur noch übrig, die Sache au-S

dem juristischen Standpunkt zu beleuchten, und zwar
«. einerseits, ob hinsichtlich des Geschäftsganges das

Obergericht und
l,. im Interesse deö rechtöbedürftigen Publi.

kumS eine Entfernung deö ObergerichtS von der Hauptstadt
zweckmäßig und wünschcnöwerth sei.

Wir schließen uns in dieser Beziehung ganz an die Ansichten

der Justizsektion an, die in ihrem Vortrage vom 2. Dezem.
her 1834 wörtlich also dargestellt sind:

„ Der H 1 der Organisation des Obergerichts vom 11. April
„ 1832 weisst dem Obergericht die Hauptstadt zu seinem SitzungS-
orte an."

„Wenn nun in Abänderung dieser gesetzlichen Vorschrift
„der Sitz deö ObergerichtS von der Hauptstadt entfernt, und
„an einen andern Ort des Kantonö verlegt werden sollte, so

„müßten hiezu ganz besondere überwiegende Gründe vor-
„Handen sein."

„ Die Justizsektion muß nun aber nach sorgfältiger Unter,
„suchung der Sache finden, daß nicht nur keine solche über,
„wiegende Gründe vorhanden sind, sondern daß cö im Gegentheil

in jeder Beziehung von den größten Nachtheilen sein

„ müßte, wenn das Obergericht von Bern entfernt und anderS-

„ wohin verlegt würde."
>, .1. Schon der tägliche Geschäftsverkehr zwi-

„schcn dem Obergericht und dessen Kommissionen mit dem Re-
„ gierungörath und den verschiedenen Departcmcnten macht es

„dringend nothwendig, daß das Obergericht seinen Sitz ebcn-
S9
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„ falls in der Hauptstadt habe. Alle Strafscntenzen, deren Voll.
„Ziehung keinen Aufschub erleidet/ und überhaupt alle Geschäfte/

„ >n weichen daS Obergericht der Mitwirkung der Vollzichungö-
„beHorde bedarf/ werden jewcilcn von dem Obergcricht dem

„RegierungSrath zur Exekution Übermacht/ und umgekehrt
„kommt auch der Regierungöralh und die Dcpartcmcnle häufig
„in den Fall/ sich der Protokolle und teö Archivs dcö Ober-

„ geriehtS zu bedicneu. Würde nun das Obergericht seinen Sitz
„ einige Stunden von der Hauptstadt entfernt/ an einem andern
„Orte haben/ so würden dadurch nicht nur bedeutende Zöge-
„ruugeu im Geschäftsgang eintreten/ sondern cö müßte auch
„daS Hin- und Hersenden so wichtiger Akten von den größten
„Nachtheilen sein."

„ Auch in wiijentschaflkicher Hinsicht eignet sich die Haupt-
„stadt am besten zum Sitze des Obergerichls. Die meisten
„wissenschaftlichen Quellen/ besonders seit Errichtung der Hoch.

„ schule / befinden sieh in Bern. Würde man also daS Ober-
„gericht an einen andern Ort hin verlegen/ so würde man den

„Mitgliedern desselben diese Hülfsmittel zu ihrer Fortbildung
„entziehen. Nun ist aber in der Wissenschaft der Stillstand
„ein Rückschreiteri/ und es ist die Pflicht des Staateö/ dieses

„ Nückschreitcn bei seinen Beamten mehr nur nicht zu befördern/
„sondern ihnen im Gegentheil alle möglichen Mittel zu ihrer Vcr-
„ volllommuuiig und Ausbildung zu erleichtern."

„Auf der andern Seite ist aber daS Obergcricht auch eine

„ rreffltche Pflanzschule für angehende praktische Juristen/ die

„in Bern ihre Studien machen. Denn cS ist für dieselben

„von dem größten Nutzen/ den mündlichen Verfechtungen der
„Fürsprecher vor dem Obergcricht/ so wie den Prüfungen der
„Anwäldc beizuwohnen/ indem dadurch nicht nur das Interesse
„für die.Wissenschaft geweckt wird/ sondern auch der junge
„Jurist zugleich die beste Anleitung erhält/ wie er seine gcsam.
„melken Kenntnisse in der Praxis anzuwenden habe."

„Die Justizsekcion muß daher finde»/ daß durch eine Ent-
„fernung des ObcrgerichtS von der Hauptstadt ntcht nur der
„Geschäftsgang im Allgemeinen bedeutend erschwert/ sondern

„ auch den Mitgliedern desselben ein großer Theil unserer wift
„ senschaftlichen Hülfsmittel entzogen würde."

„I>. Allein auch im Interesse des rechtösuchenden Publikums
„müßte eine solche Verlegung des ObcrgerichtS von den nach-
„theiligstcn Folgen sein."

„Bern liegt ungefähr im Mittelpunkt der Republik von
„den äußersten KanconSgegenden in möglichst gleicher Entfernung.
„Nicht u..r an Wochen und Jahrmärkten/ sondern auch außerdem

» zu allen Zelten strömen von allen Seiren die Landleuce nach

„Bern / um allda ihre Produkte abzufttzen/ und sonstige Geschäfte

„zu verrichten. Die Ltttgantcn dann benutzen zugleich diesen

„Anlaß., um ihre Advokaten zu konsulttren und bei den Gerichten

„ die erforderlichen Diligenzcn zu machen. Die meisten Fürspre.
„eher befinden sich gewöhnlich in Bern/ und würden sich selbst/

„ wenn daS Obergcricht alternircn müßte/ nicht anderöwo nicder-

„ lassen, und mit dem Obergericht von einem Ort zum andern zieh».

„ Dieselben würden sich im Gegentheil / bei allen Geschäften / in

„ denen sie arbeiten/ und welche vor Obergericht gelangen / sich von
„ihren Klienten nebst den tarifmäßigen Advokatengebühren, auch
„noch die tarifmäßigen Reisegelder/ von >6 Fr. per Tag bezahlen

„ lasse»/ waS den ohnehin kostspieligen Prozeßgang noch kostspie.

„ ltger machen/ und gewiß große Unzufriedenheit bei den NcchtS.

„ suchenden erregen würde."

„ ES ist zwar nicht zu bcstrciten / daß wenn daS Obergericht
„z. B. nach Thun verlegt würde/ solches für die obern Gegenden,
„wie daö Oberland und Simmenthal bequemer wäre. Ebenso
„werden eS gewiß die Emmeuthaler vorziehen, wenn daö Ober.

„ gericht z. B. nach Burgdorf verlegt würde. Allein desto unbc-
„quemer wäre cS für die entferntem Kantonsgegenden und

„ namentlich fürdie lebcrbergischen Amtsbezirke, indem die NechtS-

„ bedürftigen sich mit großem Aufwand von Zeit und Kosten an
„den Sitz des ObcrgerichtS begeben müßten, wo sie durchaus
„keine andere Geschäfte zu besorgen hätten, alS den Prozeß, der
„sie dahin ruft, während dann, wie gesagt, sehr viele Landlcute
„auch durch anderweitige Geschäfte oder zum Vergnügen in die

„Hauptstadt kommen, und dann zugleich auch ihre allfälligen
„Rechtsgeschäfte besorgen können."

„Wollte man übrigens den Grundsatz, daß auch andere
„Ortschaften die jedenfalls unbedeutenden Vortheile, welche mit
„ dem Sitz des ObcrgerichtS verbunden sind, zu genießen haben
„sollen konsequent durchführen, so müßte alödann derselbe nicht
„nur zwischen den Städten Thun und Burgdorf altcriiiren, son.
„dem es hätten auch andere größere Ortschaften, wie z. B.
„ Langnau, Langenthal, Viel, Pruntrut auf die nämliche Vergüt»,
„stigling Anspruch zu machen-, und cS müßte folglich in dieser
„ Beziehung eine forldauernde Alternation eintreten."

„Will man also nicht bloß daS Interesse und die Bequem-
„lichkcit eines einzelnen LandcStheileS, sondern dasjenige des
„gestimmten Publikums tm Auge haben, so ist gewiß die Haupt,
„stadt der schicklichste Sitz für daS Obergcricht."

Gestützt auf alles Angebrachte können wir Ihnen Tit. daher
nicht anralbcn, den Sitz deö ObcrgerichtS von dem Centrum
der Regierung entfernen, um anderswohin zu verlegen.

Vom RcgiemngSrath gutgeheißen und mit Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen.

Bern den.3. Juni »836.

Tscharn er, Schultheiß. Es ist jetzt zwei Jahre, daß
dieser Anzug gemacht worden, und derselbe ist allerdings von
großem Interesse. Er regt Fragen auf, welche berücksichtigt zu
werden verdienen/ indem nach unserer Verfassung kein OrtS-
Vorrecht mehr sein soll. Der Große Rath würde daher, wenn
das gemeine Wohl es erhctschcn sollte, keinen Augenblick anste.
hm wollen, das Obergcricht irgend anderswohin zu verlegen.
Nachdem daher der Anzug erheblich erklärt wurde, haben die
Jnsttzsektioil und das diplomatische Departement die Sache unter
allen möglichen Gesichtspunkten erwogen, aber sich einstimmig
überzeugen müssen, daß die Gründe, weßhalb das Obergcricht
hier in Bern ist und auch hier bleiben solle, so überwiegend
seien, daß für daö allgemeine Beste an eine Versetzung desselben
nicht gedacht werden könne. In dieser Prüfung hat inan ledig,
lich auf nichts Anderes Rücksicht genommen als auf daS, waS
den Bewohnern deö Kantons Bern gewiß am meisten zuspricht.
Auch scheint die Ansicht des diplomatischen Departements seit
Erheblicherklärung deö AuzugeS gänzlich in die Ansicht des
Publikums und des Großen Rathes übergegangen zu sein, indem
seit dieser Zeit kein Mensch mehr dem Anzüge gerufen har.
Hätte der Hr. Landammann denselben nicht aüfS Traktanden,
zirkulär gesetzt, so würde vielleicht Niemand mehr darnach ge.
fragt haben. Ich trage ans Genehmigung des Vortragt? an.

Der Vortrag wird ohne weitere Diskussion durchS Hand,
mehr genehmigt.

Hr. Landammann. In Bezug auf den wiederholten
Vorwurf hinsichtlich deS TraklandmzirklilarS muß ich mich da.
hin erläutern, daß ich eö für Pflicht gehalten habe, AlleS das-
jenigc darauf zn setzen, was mir vom Regierungöralh mit
Ueberwcisung an den Großen Rath eingegeben worden ist.

Vortrag der Justizscktion über Verabfolgung einer dem
Staate anheimgefallenen Erbschaft an entfernte Verwandte
deö Erblassers.

Der Vertrag besagt, es sei am 6. August »836 Abraham
Bernet, unehelicher Sohn deS I. Bernet von Twann, verstorben
und habe ein Vermögen von circa Fr. tsoo hinterlassen, daS
vermöge Satzung 63 des ZivtlgesetzeS der FiSkuS an sich zu
ziehen berechtigt wäre. Nun seien aber mit der Bitte um Ueber-
lassung der Erbschaft bei der Regierung eingelangt: 1) die
Tante des Erblassers, väterlicher SeirS, und 2) die ehelichen
Halbgeschwister (von Mutterseite) desselben.

Der Vortrag geht auf Gewährung deS Gesuches.

Nachdem Hr. Rcgierungsrath Wyß als Rapporteur den

Vortrag der Justizsektion entwickelt hat, so fragt Hr. Wüth,
rich, wo der vor zwei Jahren beinahe einhellig dem Regie-
nmgSrath gcacbene Auftrag, einen GefttzeSvorschlaa zu bringen
über die Eibfähigkeit der unehelichen Kinder, geblieben sei, in-
dem Hr. Wuihrich, wenn man uicht erkläre, man arbeite an
einem solchen Gesetze, später eine Mahnung in dieser Beziehung
stellen werde. — Hr. RegierungSrath Wyß erklärt, cS sei seiner
Zctt etwas darüber rapportirl worden iedoch könne er sich nicht
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genau erinnern; jedenfalls liege die Sache nicht mehr hinter
der Iustizsektion.

Der Antrag der Iustizsektion wird durch» Handmehr au-

genommen.

Vortrag der Justiz se ktion über die Vorstellung der
Gemeinde Courtelelle wegen Anerkennung « »ehelicher
K in dc r.

Der Antrag cnihält im Wesentlichen:
Der Gemcinderarh von Courterelle drückt veranlaßt durch

einen zugetragenen Fall, den Wunsch aus, daß der Große Nach
in Erläuterung des S. Z des Reglements über die Wiederherstellung

der Bürgerrechte im Lebcrbcrg dekretiren möchte, daß

die unehelichen Kinder keine» Anspruch auf das Bürgerrecht
ihrer Väter machen können, von denen sie ohne Zustimmung
der Gemeinden anerkannt worden. Die Satzung 167 des berni.
scheu CivilgesetzbucheS schreibt vor, daß zur Anerkennung eine»

unehelichen Kindes von Seite des Baters die Beistimmung seiner
Gemeinde erforderlich sei. Die Satzung 167 ist aber bloß aus

die reformirlen Gemeinden ausgedehnt woiden, und so befinden
sieh die katholischen Gemeinden im Nachtheile, da in den letzlern
Väter außereheliche Kinder anerkennen können, ohne an die

Zustimmung der Gemeinden gebunden zu sein.

Dennoch, da die Gemeinde Courterelle einstweilen einzig eine

Aenderung verlangt habe, und da eine neue gesetzliche Verfügung
doch nicht auf den obgcdachtcn Spezialfall rückwrrken könnte, und
da dergleichen Fälle sich nur selten ereignen ; so glaubt die Justiz-
seklion eS sei nicht der Fall, aus eine legislatorische Beifügung
anzutragen, sondern einstweilen zu abstrahiren.

Der Regteiungsrath hingegen ui Betracht de» Nachtheils
für die katholische Gemeinde trägt auf Ucberweisuug an die

GesetzgcbungSkommission an.

Der Eiugangsrapport des Hrn. NegierungSrath Wvß ent-
hält nichts Wesentliches, das nicht bereits in obigem Auszüge
enthalten wäre.

Moreau. Ich schließe mich an die von der Iustizsektion
ausgesprochene Meinung an. Nach den Grundsätzen der
französischen Gesetzgebung, welche im katholischen Jura herrscht,
sind die PaternitätSklagen verboten. Im Artikel Z des Gesetzes

vom April tsltt ist für den Fall gesorgt; cS sagt ausdrücklich,
daß die unehelichen Kinder der Gemeinde gehören, seien sie vom
Vater oder von der Mutter, je nachdem das Kind anerkannt
oder zugesprochen worden ist. Heute nun ein anderes Sustem
zulassen, hieße die Verwirrung der im Jura geltenden Gesetze

vermehren. So wie Hr. Wyß bemerkt hat, kann daS zu ma-
chcnde Gesetz nicht rüekgrcifende Wirkung haben. Die Anwendung

des ziiirten Artikels s findet im Jura kein Hinderniß;
ich könnte viele Beispiele für daS, was ich behaupte, anführen.
Uebcrdieß liegt cS geradezu im Interesse der öffentlichen Moral,
daß Väter unehelicher Kinder so viel als möglich diese letzter»
anerkennen, und Namen und Vermögen auf sie übertragen.

St eitler. Ich muß meine Ueberzeugung dahin ausdrücken,
daß eS weit besser ist, dem Antrage der Iustizsektion beizupstich.
ten. Bekanntlich hat es sehr große Jiikonvenicnzcn, aus dem

ganzen Zusammenhange einer Gesetzgebung eine einzelne
Vorschrift wegzunehmen. In den katholischen Gemeinden deS Jura
cnstirc aber dte französische Gesetzgebung in ihrem ganzen
Zusammenhange, und durch Aenderung des verlangten 5. würden
wir daS ganze System stören. — UcbrigcnS ist faktisch jener
Unterschied für die rcformtrten und katholischen Gemeinden nicht
so bedeutend. Denn warum ist im alten Kamon die Zustimmung
der Gemeinden erforderlich? Weil dort die unehelichen Kinder
der Gemeinde zum Unterhalte u. f. w. anheimfallen, weil die
Gemeinde Eltcrnstelle an ihnen vertreten muß, und weil im
alten Kantone die gesetzliche ArmcnnnterstützlingSpfiicht besteht.

Im Leberberge ist da» nicht so. Wenn schon die Bürgerrechte
daselbst wiederhergestellt worden find, so existirt dennoch dort
die ArmenunterstützungSpflichc nicht, sondern ist lediglich Akt der
christlichen Liebe. Also fällt im katholischen Jura den Gemeinden
durch Uebernahme eines unehelichen Kindes eigentlich nicht» zur
Last. — Ans allen diesen Rücksichten trage ich auf Genehmigung
deS Antrages der Iustizsektion im Gegensatze zu demjenigen des
Regierungsrath» an.

Stockm a r. E» wäre gut, wenn die GesetzgebungSkom-
misston den vorliegenden Fall untersuchte, und daß man ein Dekret

erließe, um darzuthun, wie Fälle solcher Art angesehen
werden sollen Für den speziellen Fall werde ich so, wie es
das Iustizdepartement meint, stimmen; allein ich schließe mich
der Meinung deS Negierungörarhs an in Betreff der Zurückweisung

an die Grsetzgebungvkommtsston, welche nachsehen sollte,
ob eS n'.chr möglich wäre, einige Regeln für die Zukunft auf-
zustellen.

Mayerklärt, die Ueberweisung de» Regierungsraths betreffe
den Speztalfall auf keine Weise. —

A b st i m in n n g.

Für den Antrag deS RegierungSrarhS S Stimmen.
» -> der Iustizsektion große Mehrheit.

Dritter Vortrag der Iustizsektion über den am i7.Mai 183S
erheblich erklärten Anzug der Herren Zahler und B atschele t,
die noch bestehenden Kriminalgesetzc ordnen und drucken
zu lassen.

Der Vortrag trägt auf Abweisung des AnzugeS an, theils
wegen der in großer Zahl aufgesuhrteii Schwicrigkeittn, theils
weil bald eine neue, den gegcnwärltgen Bedürfnissen angemessene
Srrafgcsetzgebung zu gewärtigen sei, welche letztere vielleicht
vorgelegt werden könne, bevor sämmtliche Kniuinalgeseye gesam-
melt und gedruckt wären.

Wyß, NegierungSrath. Schon im Jahr 1832 hat das
Obergericht den Wunsch ausgesprochen, eS möchten die noch
geltenden Kriminalgesetzc und Verordnungen gesammelt und neu
gedruckt werden, was wenigstens zwei starke Oktavbäude auSge-
macht haben würde. Anstatt dessen zog man später vor, durch
Herrn Fürsprech Gcrwcr, jünger, ein Macerialregistcr fertigen
zu lassen, ui welches nur die noch geltenden Bestimmungen jener
Verordnungen und Gesetze aufgenommen werden sollten. Diese
nach großen Schwierigkeiten zu Stande gekommene Arbeit ist aber
vom NegierungSrath nicht genehmigt worden, obgleich ich zweiste,
daß die Mitglieder, welche dagegen geredet, cS untersucht haben.
Seither find aber so viel neue Gesetze erlassen worden, daß dieses
Marerialregister bereits wieder veraltet wäre u. s. w. u. f. w.
Wenn man aber auch die noch gellenden aller vorhandenen
Kriminalgcsetze zusammen drucken wollte, so würde daö wenig-
stcnS anderthalb Jahre Zeit erfordern. Dann ist noch ein anderer
Punkt. Würde man dieses „Plätzwerk" in die Welt hinaus-
schicken, so würden wir dabei gewiß in der Schweiz und im
Auslande so wenig Ehre erleben, daß wir auch im Interesse deS
AnstandcS wünschen müssen, daß man von einer solchen Verfügung
abstrahire. Bereits hat sich in der Gesetzgebungskommission Herr
Obernchter Bitziu» mit lobenSwerther Thätigkeit und Aufopfe.
rung mit dem ersten Theile der Revision der Kriminalgesetzgebung
soweit befaßt, daß wir wenigstens daS Strafgesetz in kürzerer
Zeit erwarten dürfen als dem Verlangen deS AnzugeS entsprochen
werden könnte.

Der Antrag wird durchS Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.
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Haupt-Rechnung
der schweizerischen Mobiliar^Versicherungsgesellschast für das mit dem 30. Juni ^836 zu Ende gegangene Versichernngsjahr.

i N u e h Al e n.

Kanton e.

79 e r s i ch e r t e S n m m e n.

I. Klasse. II. Klasse. ill. Klasse. IV. Klasse. V. Klasse. VI. Klasse. VII. Klasse.

Franken. Franken. Franken. Franken, z Franken. > Franken.

Vermischte
Klasse.

Franken.

Gesammt-

Betrag.

Franken.

Bezogene erste

Beiträge.

Frkn. Rp.

Bezogene
Kosten-

Vergütnngen.

Frkn. Rp.

Frkn. Rp.

Aargau 1176025 607544 198271 517612 125285 3150 2627887 2536 93 179 40

Appenzell (Herisau) — 99671 440321 —> 112160 — 77100 — 729252 788 19 22 20

(Trogen) 29200 — 169100 — 504700 — 45000 — 748000 1043 19 10 60

Basel (Stadt). 1116044 444285 23880 — — — 136738 20000 1740947 1269 73 13 20

„ (Landschaft) 1157280 236577 6180 560 — — 15612 14781 1430990 1014 61 9 40

Bern 4580923 2510620 1624853 220782 2279062 1401698 458108 713311 13789357 14612 33 221 75

Freiburg 1618514 158163 280005 173365 667564 41635 96903 193767 3229916 3142 79 58 —

Genf 4015558 297535 175000 — 6500 — 4000 2000 4500593 2617 40 20 40

Glarus 234649 35702 77930 312861 446070 — 261983 — 1369195 1957 47 10 20

Graubünden I155383 96770 126026 105316 113384 — 13668 9735 1625282 1193 02 22 20

Luzern 472124 321280 329176 — 171257 163580 8538 86918 1552873 1541 87 26 60

Neucnburg 3063343 288278 70298 248089 1006447 — 14000 12804 4703259 3743 57 107 —

Schasshausm 714921 469468 7085 1800 26577 — 191636 34435 1445922 1262 71 7 80

Schwyz 71365 25700 117747 828 5517 —
^

68300 — 289457 371 35 8 80

Solothurn.... 101370! 107103 108595 10890 18226 310599 64510 36000 1669624 1639 48 14 40

St. Gallen 2224571 6831114 2125359 34240 1759673 — 341709 155750 13472416 13336 04 218 40

Thurgau 599878 2203619 1167618 — 104299 — 306797 110835 4493046 4534 92 62 40

Unterwalden 13000 28215 — — — — — 41215 32 02 — 20

Uri 8000 — — 3000 1350 — — — 12350 6 85 — 60

Waadt 9819619 850934 1846079 464928 448389 — 42359 8700 13481008 9806 43 206 60

WalliS — — 13484 6000 — — 19484 2 70 1 20

Zug 287031 265645 135613 — — ' 12226 1600 — 702115 563 94 3 80

Zürich 7000870 6559738 3215377 27950 24635! 58374 733381 231594 18073635 15351 14 186 20

40371999 22437961 ^ 12244513
^

1604609 7931010 2511724 3012227 1633780 91747823 82368 68 1411 35

An Saldo lind Ueberschuß des Einnchmens vom nenilten Versichernngsjahr

„ bezogenen ersten Beiträgen (Vorschüssen)

bezogenen Kostenvergütungen für Vcrsicherungsmatcrialien

Zinsen von angelegten Kapitalien
Gewinn auf den ein- und ausgegangenen Eeldsorten und auf den verkauften Schilden

Summa Einnehmens Franken

21747
82368

1411

1089
93

106710

85

68
35
44

10

42

Ausgeben.
An Entschädigungen: Frkn. Rp. Frkn. Rp.

Nr. 1. An Herrn Heinrich Frick, in Motier-Travers, Kanton Ncuenburg, den durch oberschiedsrichterliches Urtheil bestimmten Schadensersatz,
bei dem am 25. April 1833 stattgehabten Brande 2273 20

2. „ Heinrich Witzig, Leinweber in Flurlingen, Kanton Zürich, den ganzen am 19. Mai 1835 erlittenen Brandschaden 297 30

3. „ Franz Megroz, Negot. in Lütry, Kanton Waadt, 13. Zuli 11 -1
4304 17

4. „ Samuel Näf, Wirth zum weißen Rößli in St. Gallen, 29. 35 70

5. „ F. Hütin, zu Dardagny, Kanton Genf, >, 2. August 7? 67 25

6. „ Friedrich Leuenberger, in Melchnau, Kanton Bern, 20. „ 1051 44

7. Zohann Ulrich Roth, von Melchnau, „ „
„ Z. Christ. Müller, Glaser und Orgelbauer in Wülflingen, K. Zürich,

11
20. „ 11 11 687 50

8. 11
24.

1) 11 2004 27

9. „ Zakob Flacher, Schuhmachermeister in Wülflingen, „ 11 24. » 11 » 1323 40

10. „ Christian Spy cher, Schullehrer zu Niederhünigen, Kanton Bern, » 29. „ » 11 574 70

11. „ Z. Fiffel-Köhl, in Chur, Kanton Graubünden, 11 12. Herbstmonat 11 11 29 56

12. » Zofeph Heugartner, in Unterlöhren, Kanton St. Gallen, „ 5. Weinmonat >1 11 43 08

13. -, August Margraff, Wirth in Sonvillier, Kanton Bern, 8- -, > 11 11 91 97

14. „ Kaspar Keller, im Rieth, zu Feusisberg, Kanton Schwyz, „ 10. 11 11 868 06

15. Jakob Maria Kurriger, im Rieth, zu Feusisberg, Kant. Schwyz, 10. 11 11 873 03

16. „ Zakob Appli, in Fällanden, Kanton Zürich, 17. 11 11 1812 10

17. „ Zakob Späthi, Urfen in Utzenstorf, Kanton Bern, 25. 11 11 1699 40

18. „ Ludwig Zmoz, Wirth in Sacconnez, Kanton Genf, 29. 11 >1 321 75

19. „ Zoh. Sollberger, Krämer und Schneider in Utzenstorf, Kant.Vern, 11
24. Wintermonat laut Uebereinkunft 1500 —

20. „ Zohann Affentranger, Vrodbäcker in Surfee, Kanton Luzern, 11 6. Christmonat - erlittenen Brandschaden 259 40

21. „ F. L. Schnyder und Comp. in Surfee, -, „ 11
6- 857 96

22. „ Zakob Dommann, Sohn, zum Hirschen in Sursee, „ „ 6« „ - 229 74

23. „ Heinrich Kap pel er, in Surfee, „ „ 6- -, > 66 40

24. „ Wilhelm Fregossy, in Chaux-de-Fonds, Kanton Neuenburg, 23
> 608 52

25. „ Franz Tingueli, in Bülle, Kanton Freiburg, 1, 29
>i > 1809 46

26. „ Franz Majeux, in Bülle, „ „ 29. 2719 30
27. „ Gebrüder Roy, in ZSle, Kanton Waadt, 7. Jenner 1836 „ „ 178 45

» 28. „ Kaspar Müller, in Ober-Engstringen, Kanton Zürich 13. -, 33 20
29. „ Zohann Schürch, Sattlermeister zu Hub, Kanton Bern, 2. Hornung 50 04

30. „ Zohann Minder, Schullehrer in Bätterkinden, 2. 1377 84

31. „ Etienne Dvbrosse, Negot. und Weinschenk inSt.-Brais, Kant. Bern, », 5. Merz „ 1512 13

32. „ C. Düfournet, Professor, in Lausanne, Kanton Waadt, )> 29. 12 —
33. » Zohann Sollberger, in Hermiswyl, Kanton Bern, 11. April 433 74
34. Samuel Deprez, in Lütry, Kanton Waadt, 28. „ „ 278 11

35. Albert Bron, Zimmermann, in Lütry, Kanton Waadt, -, 28. „ 11 11 36 —
36. „ Zoh. Heinr. Reifer, Schullehrer in Weißlingen, Kanton Zürich, 17. Mai 11 11 40 —
37. 11 „ Zoh. Meyer, Weber in Niederhofen, Kanton Thurgau, 21.

11 11 1313 85
38. „ Zoh. Rudolf Schneider, Arzt in Nidau, Kanton Bern, -, 2. Juni „ 11 11 134 —

31808 02
Ausmittlungskoften der Brandbeschädigungen:

Die der Gesellschaft auffallenden Kosten wegen dem Brande zu Schoren, Kanton Bern (neuntes Versicherungsjahr) 8 45

-, zu Herisau, „ Appenzenzell 11 11 3 —
-- zu Flurlingen, Zürich 12 20

Uebertrag Franken 23 65 31808 02

Ausgeben»
Ausmittlungskosten der Brandbeschädigungen:

Die der Gesellschaft auffallenden Kosten wegen dem Brande zu Lütry, Kanton Waadt

-, -, -- » -, zu'St. Gallen

Ucbertrag

Bron)

-- -- -> » -, Zu Genf
-, „ -, -> » zu Melchnau, Kanton Bern (Fr. Leuenberger)

-, 71 „ -, (II. 9l0th)
11 -, ZU Wülflingen, „ Zürich

-> „ „ ». -, zu Niederhünigen, Kanton Bern
-, -, „ „ zu Unterlöhren, Kanton St. Gallen
.-> -, „ im Rieth zu Feusisberg, Kanton Schwyz

» „ -, „ zu Fällanden, Kanton Zürich

» „ zu Utzenstorf, „ Bern (Jakob Späthi)
-, -, -, >> » -, „ (Johann Sollberger)

Zu Sursee, -, Luzern

„ „ -, „ zu Chaux-de-Fonds, Kanton Neuenburg

-, -, -, -, -, zu Bülle, Kanton Freiburg
-, zu Isle, „ Waadt

„ -, „ „ „ zu Ober-Engstringen, Kanton Zürich -

-, -, „ -, „ zu Bätterkinden, Kanton Bern

„ „ -, „ „ zu St.-Brais - -, -,

,1 -> » -, zu Hermiswyl, -, -,

-, „ „ -, zu Lütry, Kanton Waadt (Sam. Deprez und Albert
-, -, „ -, zu Weißlingen, „ Zürich

» -, >, -, zu Niederhofen, „ Thurgau
>, „ „ zu Roschbach, „ Bern (Z. U. Wyß, Schaden unausgemittelt)

An Belohnungen für geleistete Hülfe um Rettung von Mobiliar:
An Z. I. Winkler, Hausknecht beim weißen Rößli, für die Verhinderung eines Brandausbruches in St. Gallen

L. Varbey in Aubonne und an die Spritzenmannschaft von Fechy für die Verhinderung eines Brandes in Fechy

Karl Zürcher und Elisabeth Bohlen, für die Verhinderung eines Brandausbruches im Hause des Rechtsagcnt Roßer in Frutigen
mehrere Melchnauer-Knaben und an Schlosser Roth, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Melchnau
drei Personen für geleistete Hülfe bei dem Brande in Lütry
Johann Bertschi für geleistete Hülfe bei dem Brande in Niederhünigen
sechs Personen und an die Spritzcnmannfchaft von Veltheim, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Wülflingen
die Spritzenmannschaft von Regensberg, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Obersteinmauer (neuntes VersicherungSjahr)
die Spritzenmannschaften in Bülle und Echarlens und an die Gebrüder Pügin in Riaz, für geleistete Hülfe in Riaz
die Spritzenmannschaften in Fällanden und Schwarzenbach, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Fällanden
die Spritzenmannfchaften in Utzenstorf und Bätterkinden und an Landsäger Schenk, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Utzenstorf
vier Personen für geleistete Hülfe bei dem Brande in Unterlöhren
sechs Personen und an die Spritzenmannschaft in Büron, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Sursee
die Spritzenmannschaften von la Coudre und Montricher und an Franz Clox, Zimmermann, für geleistete Hülfe bei dem Brande zu
Antoinette Gaudard, Dienstmagd, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Bülle
die Spritzenmannschaften von Bülle, Latour und Riaz, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Bülle
Zoh. Rückstuhl und an die Spritzenmannfchaft in Unter-Engstringen, für geleistete Hülfe bei dem Brande zu Ober-Engstringen
mehrere Personen für geleistete Hülfe bei dem Brande in Herzogenbuchsee (nachträglich vom neunten Versicherungsjahr)
acht Personen und an die Spritzenmannschaft in Uhrwiesen, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Flurlingen
den Gemeindammann Winsch und Kaspar Zimmermann, Tischmacher, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Weißlingen
die Spritzenmannschaft von Weißlingen, für geleistete Hülfe bei dem Brande daselbst

Landjäger Hofmann, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Utzenstorf (Zohann Sollberger)
Max. Heimisch aus München, für geleistete Hülfe bei dem Brande in Nidau

Für zehn ertheilte Denkmünzen (deren Werth)

An

An Provisionen für die Herren Agenten auf den ersten Beiträgen

An Verwaltungskosten:
Post- und Votenlöhnen, Frankaturen der Versendungen von Versicherungsmaterialien und der Korrespondenz der Centralverwaltung
Druck- und Lithographiekosten von Versicherungsmaterialien, Kreisschreiben und Hauptrechnungen
Besoldungen der Angestellten auf dem Büreau der Centralverwaltung
Miethzins für das Büreau der Centralverwaltung
Publikationskosten, Papier für die Versicherungsmaterialien, Kreisschreiben und verschiedene Büreaukosten
Stempelgebühren
Auslagen von Beamteten der Centralverwaltung für gemachte Reisen in Geschäften der Gesellschaft

Auslagen der bestehenden Cantonalverwaltungen, Remunerationen ihrer Beamteten, Auslagen und Publikationskosten
Auslagen der Herren Agenten in Kantonen wo keine Verwaltungen bestehen

sle

nicht eingegangenen Beiträgen und Abgang auf dem Vüreaumobiliar

Summa Ausgebens Franken

Bilanz.

Frkn. Rp-
23 65

96 —
1 73

6 90
6 50
7 80

13 60
4 40

— 38
11 40

5 —
11 50
21 75

38 10
6 —

20 —
4 25
8 60

13 —
30 50
4 60
2 - —
4 —

— 35
42 —

S

16
12

11

12

4

50
10

46

20
26
24
60
56

8
24
16
16
42

8
8
4

16

46

447
1421

3220
150
530

70
130

3191
20

77

48
01

40

62
94

55
97
74

Das Einnehmen beträgt

DaS Ausgeben -,

Frkn. 106,710 Rp. 42

'
» 48,880 -, 54

Das Mehreinnehmen beträgt Frkn. 57,829 Rp. 88
und ist als Aktivsaldo auf die Rechnung des eilften Versicherungsjahres übergetragen worden.

Bern, den 12. Weinmonat 1836.

Frkn.
31808

384

Rp.
02

01

543

6706

9183

254

48880

77

20

71

83

54

Für die Centralverwaltung/
Der President:

von Nerder, alt-Schultheiß.

Der Sekretär:

Dernh. Em. Simon.

Gegenwärtige Hauptrechnung für daö zehnte Versicherungsjahr, ist von den Unterzeichneten, von der Hauptversammlung in St. Gallen ernennten Rechnungs-Examinatoren, untersucht und unter Vorbehalt von Irr- und Mißrechnung richtig befunden worden, und wird der Hauptversammlung als eine getreue Verhandlung anempfohlen.

Bern, den 27. Weinmonat 1836. LudW. Friedr. Vvlz, Negotiant.

Buch er, Oberstlieutenant.I.



^Hch fühle mich glücklich auch für das letztverflossene, mit dem 30. Juni 1830 zu Ende

gegangene, zehnte Versicherungsjahr einen sehr erfreulichen Bericht über den Gang und

die Verwaltung unserer vaterländischen Mobiliarversichepungs-Anstalt erstatten zu können.

Die nun abgeschlossene Hauptrechnung zeigt folgende Hauptergebnisse:

Der Gesammtwerth der bis zum 30. Juni 1836 aufgenommenen

Versicherungen betrug Frkn. 91,747,823. —

Das Einnehmen betrug:

An Saldo und Ueberschuß deS Einnehmens vom neunten Ver¬

sicherungsjahr

„ bezogenen ersten Beiträgen (Vorschüssen)

Dazu waren noch zu rechnen:

Die bezogenen Kostenvergütungen für gelieferte Materialien,
die Zinse von angelegten Geldern, und Gewinn auf den

ein -- und ausgegangenen Geldern w.

Das Ausgeben betrug:

An Entschädigungen Frkn. 31,808. 02

» Ausmittlungskosten „ 384. 01

„ Belohnungen für geleistete Hülfe um Ret¬

tung von Mobiliar ...» 543. 77

Provisionen an die Herren Agenten » 6,706. 20

Verwaltungskosten 9,183. 71

„ nicht eingegangenen Beiträgen vom neun¬

ten Versicherungsjahr w. » 254. 83

Frkn. 21,747. 85

82,368. 68

2,593. Z9

Frkn. 106,710. 42

48,880. 54

Es erzeigt sich also ein Ueberschuß des Einnehmens von Frkn. 57,829. 88

welcher als Guthaben der Gesellschaft auf die Rechnung des folgenden Jahres

übertragen wird.

Dieses Ergebniß ist das schönste, welches bisher erhalten wurde, und ist um so

erfreulicher, da im letzten Versicherungsjahr nur die Hälfte der statutenmäßigen Beiträge

eingefordert wurde und also dieselbe mehr als genügte um alle Verlüste der Anstalt zu

decken. Das Zuguthaben von Frkn. 57,829. 88, welches also die Gesellschaft als
Mehreinnehmen der letzten Rechnung auf ihre diesjährige Rechnung übertragen konnte, ist der

beßte Beweis, daß wir zu der Hoffnung berechtigt seyn dürfen, es werde unsere

wohlthätige Anstalt, durch ihre stets anwachsenden Kräfte je mehr und mehr im Stande seyn,

allen ihren Bedürfnissen, vermittelst geringer Beiträge, zu begegnen, und den schönen

Zweck ihrer Stiftung vollständig zu erfüllen.

Das Kapital der sämmtlichen Versicherungen hat sich im Laufe des 10"» Jahres

auf Frkn. 91,747,823 erhoben und also um Frkn. 3,705,801 vermehrt. Seit dem

Abschlußtage der Rechnung (30. Juni 1836) bis auf den heutigen Tag hat sich dieses

Kapital auch noch durch neue Beitritte vermehrt. Es wäre auch noch beträchtlicher

geworden, wenn die Centralverwaltung nicht die Aufnahme einiger Etablissements der

7"» Klasse wegen gefährlichen, den Vorschriften des Tarifs nicht entsprechenden Einrichtungen,

abgelehnt hätte. Ein anderer Umstand hat auch nachtheilig auf die Versicherungen

im Kanton Aargau gewirkt, und zwar durch das in diesem Kanton vor ungefähr zwei

Jahren erschienene Gesetz, welches einerseits der Aufnahme der Versicherungen hemmende

und verdrießliche Formalitäten und Schwierigkeiten entgegensetzt, und allen dortigen

Staatsbürgern untersagt hat, mebr als drei Viertheile ihres bewiesenen Mobiliarvermögens

gegen den Verlust durch Feuer sicher zu stellen. Ein solches Gesetz wird übrigens um

so weniger zu dem vorgehabten Zwecke führen, da bei dem Ausbruch eines Brandes

nicht die Angabe des bei der Aufnahme einer Versicherung vorhandenen Mobiliars
(dessen Betrag sich von einem Tage zum andern, besonders bei Handelsleuten und

Landbauern, verändern und vermindern kann), sondern nur derjenige Bestand deS

Mobiliars, welcher als im Brande vorfindlich erwiesen werden kann, Regel macht,
und dann im Fall der Zerstörung oder Beschädigung einzig vergütet wird.

In dem zehnten Versicherungsjahre hat unsere Anstalt in 11 Kantonen an 38

Gesellschaftsglieder die Summe von Frkn. 31,808. 02 für Brandentschädigungen bezahlt; unter

diesen waren die bedeutendsten diejenigen von Frkn. 4304. 17 an Herrn Megros, Negt.,
in Lütry^ Danton Waadt, und von Frkn. 2719. 30 an Herrn Franz Majeup, von Bülle,
im Kanton Freiburg.

Unter den Bezahlungen des letzten Jahres befindet sich auch ein Betrag von Frkn. 2273.20

für einen Brand, welcher die Gebrüder Frik, von Motierstravers, Kanton Neuenburg,
im Jahr 1833 betroffen hat. Durch einen endlich zu Stande gebrachten oberschieds-

r ì clj t.

richterlichen Spruch, wurde diese Bezahlung zu Gunsten des einen der Brüder entschieden.

Der andere Bruder wurde als deS RechtS auf Entschädigung verlustig erklärt.

Für geleistete Hülfe zu Rettung von Mobiliar sind Frkn. 543. 77 als Belohnungen
und Gratifikationen ertheilt worden. Unter diesen sind begriffen die ertheilten Denkmünzen an

Herrn F. Vüjard, in Lütry.
» Joseph Boston, Väck, in Riaz.

» Michael Savary, Thierarzt, in Riaz.

„ Michaud, Chef der Wasserspritze Nr. I in Bülle.
die Wasserspritzcnmannschaft von Echarlens.
Herrn I. L. Guyaz, in Isle.

Als ein Zeichen der dankbaren Anerkennung der vielen und guten Dienste, welche

Herr Vögeli-Wiser, als Sekretär, und Herr Huber-Rordorf, als Quästor der Kantonal-
Verwaltung von Zürich geleistet haben, wurde ihnen auch die Denkmünze zugestellt. Eine
solche wurde auch an Herrn Vorle, austretenden Agenten in Renan, und Herrn Muggli,
Agent in Sursee, als Anerkennung ihrer guten und thätigen Dienste, ertheilt.

Die Gesammtzahl der gegenwärtig unterzeichneten Aktien des Garantiefonds ersteigt
sich auf 1831 und bietet also auf den Fall des Bedürfnisses ein verfügbares Kapital von
Frkn. 366,200 dar.

So entfernt auch jede Gefahr erscheinen mag, daß dieser Garantiefond jemals in
Anspruch genommen werden müsse, so ist doch zu wünschen, daß es sich die Tit.
Kantonalverwaltungen und Herren Agenten möchten angelegen seyn lassen, jeden Anlaß zu dessen

Vermehrung zu benutzen, denn in jedem Falle kann das Vorhandensein dieses Fonds nicht
anders, als günstig auf. den Kredit unserer Anstalt wirken und selbst den Furchtsamsten

Beruhigung gegen die unglücklichsten Fälle einflößen.

Auch für das verflossene Jahr habe ich die angenehme Pflicht zu erfüllen, den Dank
der Gesellschaft allen denjenigen Männern auszudrücken, welche in den Verwaltungen
und als Agenten die Geschäfte unserer gemeinnützigen Anstalt mit Eifer und der
löblichsten Thätigkeit geleitet und besorgt haben. In Betreff der Agenten der Gesellschaft

soll ich noch bemerken, daß die Besorgung ihrer Geschäfte und die Erfüllung ihrer
übernommenen Pflichten nicht durch die Remuneration, welche ihnen als Provision auf den

Bezug der Beiträge angewiesen ist, aufgewogen und vollständig entschädigt werden kann.

Wir sollen aber auch in dem Vertrauen zu diesen Männern stehen, daß sie gerne dem

schönen gemeinnützigen Zwecke unserer vaterländischen Anstalt einen Theil ihrer Thätigkeit
zum Opfer bringen. Sie werden gewiß fühlen, daß es sich hier darum handelt unserm
Vaterlande eine Anstalt zuzusichern, welche dasselbe von allen fremden Spekulationsgesellschaften

unabhängig macht und ihm die größten Vortheile gewährt.

Mit Recht dürfen wir uns bereits der schönen Leistungen unserer Anstalt erfreuen,
denn in den zehn ersten Jahren ihres Bestehens und nach so vielen überwundenen Schwierigkeiten

hat sie schon eine Summe von Frkn. 511,275 an ihre brandbeschädigten Mitglieder
vergütet, und ungeachtet dieser beträchtlichen Zahlungen hat sie dennoch Frkn. 351,092
weniger an Beiträgen bezogen, als sie nach den Statuten hätte einfordern können.

Nach diesen Ergebnissen sollen wir hoffen dürfen, daß alle Schweizer, welche
aufrichtig das Einheimische dem Fremden vorziehen, keine genügenden Gründe mehr finden
werden, um für die Versicherung ihres Mobiliars sich an fremde, auf Gewinn berechnete

Gesellschaften zu wenden und unserer vaterländischen Anstalt ihr Zutrauen zu versagen.

Den 17. Weinmonat 1336.

Der President
der Hauptversammlung und Centralverwaltung -

der schweizerischen Mobiliarversicherungs-

Eesellschaft:

bon Aerber, alt-Schultheiß.
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

Fünfte Sitzung.

Freitag/ den 18. November 1836.

(Vormittags um s Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des Pro-

tokollS leistet der zum ersten Male anwesende Herr Karl Hun-
ztkcr alS neu erwähltes Mitglied den Eid.

Herr Großrath Nufcner sucht schriftlich um Entlassung
an alS außerordentlicher Ersahmann am Obcrgerichte/ indem
diese Stelle mit derjenigen eines AmtSgerichtSpräsidcnten, wozu
er neulich ernannt worden/ unverträglich sei.

Tagesordnung.
Vortrag des RegierungSrathS über die nachgesuchte

Niederschlagung der RcakrionSprozeduren.
Derselbe lautet:

Tit.
Mehrere Einwohner der Kirchhöre Tosten und die Gemeinde

Ucngen haben sich in den bcigebogenen Bittschriften an Sie/
Tit./ gewendet, um die Niederschlagung sämmtlicher die Reaktion
vom September 1832 betreffender Prozeduren zu bewirken.

Da jedoch kein einziger der Bethnligten mit einem solchen
Gesuche aufgetreten/ da es höchst unbillig wäre, denjenigen unter
den Angeklagten/ welche im Stande sind/ sich vor Gericht zu
rechtfertigen/ die Möglichkeit dieses zu thun durch einen Macht-
sprach zu nehmen; da ferner die Niederschlagung einmal ange-
hobct.cr und in den Händen dcö Richters befindlicher Prozeduren
alS e n Eingriff in die richterliche Gewalt angesehen werden
könn und jedenfalls zu höchst bedenklichen Konsequenzen führen
muß e; — und da endlich nach gesprochenem Urtheil dem Großen
Rath immer frei steht/ von seinem verfassungsmäßigen
Begnadigungsrechte Gebrauch zu machen/ — so haben Wir, auf
angehörten Vortrag der Justizsekliou, uns bewogen finden müssen/
darauf anzutragen / daß in das Ansuchen der Bittsteller nicht
eingetreten werden möchte.

Alles aber '.c. rc.
Bern den S. Januar 1836.

Namens des RegierungSrathS:
der erste RathSschreibcr/

I. F. Stapfer.
Tscharner, Schultheiß. Ich habe den Herrn RegicrungS-

rath Wyß als Präsidenten der Justlzsektion gebeten/ dem ganz
einfachen Rapporte dcö RegierungSrathS, welcher auf den Rapport

der Justizsektion hin beschlossen worden/ noch ein MehrereS
beizufügen.

Dieser Rapport der Justizscktion wird verlesen; er stimmt
völlig mit dem eben abgedruckten Vortrage dcö RegierungSrathS
über ein.

Wyß/ Regierungöralh. Bei allen dergleichen Fragen über
Begnadigungen u. s. w. sind zwei Gesichtspunkte ins Auge zu
fassen/ nämlich der Gesichtspunkt deö RechtS und der Gesichtspunkt

dcö allgemeinen WohlS. Der letzte Gesichtspunkt ist hier
der wichtigere. Ich glaube aber nicht, der Justizsektion
beigewohnt zu haben, alS dieser Vortrag behandelt wurde; ich war
krank, so daß mir die damals entwickelten Ansichten neu oder
wenigstens aus dem Gedächtnisse entwichen sind. Da aber jedenfalls

der politische Gesichtspunkt hier der HauptgefichtSpunkt ist,
so will ich den juristischen Gesichtspunkt nicht weiter entwickeln.

v. Tavel, Altschultheiß. AlS diese Angelegenheit vor
RegierungSrath behandelt wurde, habe ich diesem Antrage.nicht
beigestimmt, sondern bin in kleiner Minderheit geblieben.
Ich glaube, der Antrag verdiene wohl, etwas näher ìn'S Auge
gefaßt zu werden. Vor allem aus sollen wir uns als Kroßer
Rarh von vorne herein auf den wahren Standpunkt stellen; wir
sollen in den 200 Beklagten von 1832 nicht Reaktionäre, nicht
Patrizier und Plebejer, nicht Stadtlcute und Landleutc sehen,
denff Gottlob sind wir alle jetzt vor dem Gesetze gleichgestellte
Staatsbürger. Nun sei eö mir erlaubt, auf diese Prozedur
zurückzukommen, dann auf die Bitte der Petcnten, und endlich
auf die Art und Weise, wie ich glaube, daß der Große Rath
in dieser Sache verfahren solle. Wir alle wissen, wie vor vier
Jahren und zwei Monare» Versuche zum Umstürze unserer
Verfassung gemacht worden sind. Tit.! seit diesen vier Jahren ist

in der ganzen Sache nur noch ein einziges Urtheil, nämlich vom
Amtsgerichte von Bern erfolgt, und dieses im Anfange des

laufenden JahreS ausgefällte Urtheil ist darin bestanden, daß

sich das Amtsgericht von Bern in dieser Sache für incompetent
erklärt hat. Ueber dieses Jnterlocuturthcil ist von Seite des

obersten Gerichtshofes bis jetzt noch nicht abgesprochen worden.
Wenn wir uns an die Diskussion über die ConncxttärSfrage
erinnern, so ist zu vermuthen, daß das Obergericht dieses Inter-
lokuturtheil bestätigen wird. Wenn wir nun auf die Zeit blicken,
die eS gekostet hat, um nur dieses Jnterlokuturtheil zu Wege
zu bringen; so können Sie selbst denken, wie viele Jahre die

ganze Sache noch dauern werde. — Die Petcnten verlangen
Ni-derschlaguna der ganzen Prozedur. ES fragt sich nun: hat
der Große Rath nach der Verfassung das Recht, in einer
Angelegenheit, die vor den Gerichten anhängig gemacht ist, durch
einen SouveräuetätSakt einzuschreiten, — ja oder nein? Diese

Frage ist schwierig, eö herrschen darüber verschiedene Meinurn
gen. So wie ich die Stellung dcö Großen RalhZ in tz. 3 und â

der Verfassung angewiesen sehe, so glaube ich, der Große Rath
habe eine solche Befugiuß allerdings. Nun frage ich, ob der

Große Rath, wenn er abgesehen von den Beklagten die nackte

Frage in'S Auge faßt, cS ruhig ansehen dürfe, daß im Kanton
Bern wegen eines politischen Prozesses 200 Beklagte seit vier
Jahren auf Urtheil warten, ohne daß noch irgend ein Unheil
gefällt worden wäre? ES wird schwer sein, irgend ein Land

anzuführen, wo namentlich eine politische Prozedur während
so vielen Jahren nnbcurthcilt geblieben. Reden Sie, Tit., mir
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Schweizern von allen Farben, mit Ausländern, welcher Gesin-

nung sie seien, so werden Sie finden, daß einer der hauptsäch-
lichsten Vorwürfe, welche man allenthalben dem Kanton Bern
macht, der ist, daß er eine solche Prozedur 4 Jahre lang unerledigt

lasse, ohne daß von Seite der obersten Landesbehörde, die
doch bereits in der Sache eingeschritten ist, jetzt irgend etnî
Intervention stattfinde. Wahrhaftig, Tit., eS liegt im Interesse
der Humanität, deS Rechtö und der Politik, daß mit dieser
Sache auf dem einen oder andern Wege ein Ende werde. Die
Humanität befiehlt uns, jene Leute nicht länger im Anklage-
zuftande und in Ungewißheit über ihr Schicksal zu lassen. DaS
Recht macht unö ebenfalls zur Pflicht, zu verhüten, daß eine

solche RcchtSverzögerung nicht endlich zur Rechtöverweigerung
werde. Wenn ein Staatsbürger im Falle ist, vor den Gerichten
erscheinen zu müssen, so ist er auch berechtigt, zu fordern, daß

man ihn nicht Jahre lang auf das Urtheil warten lasse. Auch
die Politik gebietet uns, nicht länger zuzuwarten. DaS Beispiel
aller umgebenden Länder zeigt uns, wie die öffentliche Stimme
jeder Zeit sich darüber erklärt, wenn politische Prozesse nieder-
Aeschlagen werden. Die Regierung unseres Nachbarlandes hat
vor kurzem erst gerade dieselben Minister begnadigt, welche in
den Julitagen daö Volk mit Kartätschen beschießen ließen.
Alle Partheien haben diesen Beschluß gelobt, und der ein-
zige Vorwurf, welchen man noch gegen die dortige Regierung
hört, ist, daß man den einzig übrig gebliebenen Minister, weil
sr nicht eingefragt, nicht ebenfalls begnadigt hat. Und wie ist

ganz letzthin bei der Campagne von Straßburg diese nämliche

Regierung gegen den jungen Mann verfahren, der — wahr-
scheinlich verführt — ein solches Altentat gegen den König und
dje jetzige Dynastie unternommen hatte? Alle Parthewn belo.
den die Regierung wegen der großmüthigen Art und Weise,
«sie der König gegenüber diesem jungen Manne gehandelt.
Erinnern wir nnS endlich, daß wir die ersten gewesen sind, die
sich bei einem Nachbarkantone verwendet haben, daß er Vergessenheit

eintreten lassen möchte über die damals dorr stattgehabten
Vorfälle. — Für unS gestaltet sich die Frage aber noch anders.
Wir haben eine Jahre lange politische Prozedur ohne irgend
ein Ergebniß. Ich bin überzeugt, daß wenn jeder von unS,
abgesehen von den Beklagten, die Frage nur von dem Gesichtö-
punkte auS ansieht, daß 200 Beklagte seit vier Jahren auf ihr
Urtheil warten und die Folgen deS AnklagezustandeS traycn
müssen ohne andere Aussicht, als daß eS noch ein Mal so lange
gehen könne; — so wird jeder von unS sagen müssen: wir sollen
sorgen, daß der Sache ein Ende gemacht werde. Gewiß theilen
wir alle den Wunsch, daß in unser Vaterland Ruhe, Eintracht,
Friede, Versöhnung der Gemüther wiederum einkehre. — Die
Verfassung, welche vor vier Jahren den Versuchen zum Um-
stürze ausgesetzt war, hat jetzt Wurzel geschlagen im Volke;
und eben dadurch, daß wir keine Angriffe darauf mehr fürchten
müssen, und daß die Verfassung im Voike Kraft und
Unterstützung finder, haben Sie Tit., freiere Hände, um Versöhnung
eintreten zu lassen. Darum schließe ich dahin, daß der Große
Rath, so wie er es früher bereits gethan, so auch jetzt seine
Intervention in dieser Sache eintreten lassen möchte, und daß
er eine Kommission aus seiner Mitte wähle, mit dem Auftrage,
mit möglichster Beförderung Anträge zu stellen, wie die Sache
auf eine der Ehre und dem wahren Interesse dcö Kantons Bern
angemessene Weise zu beseitigen sei. Diese Kommisston würde
dann zugleich untersuchen, wo es liege, daß bis jetzt noch kein
Urtheil gefällt worden, und welche Beamte allfällig die Schuld
der Verzögerung tragen mögen. Diese Kommission könnte ihre
Arbeit füglich bis zur zweiten Hälfte der Wintersitzung been-
dägl haben.

v. Luternau. Wenn ich das Wort in dieser Sache
ergreife so thue ich eS keineswegs alS Berner. Es möchte Leute
betreffen, auS welcher Gegend eS wäre, und ich möchte sein,
woher ich wollte, so wurde ich das Wort ergreifen. ES ist
meines ErachrenS — ich will keine Vorwürfe machen — in der
Untersuchung viel gefehlt worden, gefehlt worden erstens von
Anbeginn, indem man außerordentliche Untersuchungsrichter er-
nannt hat. Ich kenne keine Bestimmung der Verfassung, welche
irgend einer Behörde diese Kompetenz ertheilt hätte. Man hat
dadurch die Beklagten ihrem ordentlichen Richter entzogen. Zum

Zweiten haben wir gefehlt, indem wir uns in den Gang der
Untersuchung gemkscht haben. Auch da kenne ich keine Bestimmung

der Verfassung, welche unS dazu aurorisirt hätte. Was
ist die Folge von dieser Einmischung gewesen? Daß die
Untersuchung Jahre lang verzögert wurde. Wer litt dadurch? Schul-
dige und Unschuldige. Den Schuldigen kann man die Sache
dadurch gut machen, daß man der Prozedur endlich einmal ein
Ende schafft; den Unschuldigen — niemals, das behaupte ich!
Darum sollen wir vergeben, damit uns vergeben werde. Sin
Hauö, das mit sich selbst uneinig ist, kann nicht bestehen. Wir
sehen da eine bedeutende Anzahl unserer Mitbürger, mit denen
wir auf diese Weise in immerwährender Feindschaft stehen. Der
Streit ist nicht mehr Rechtssache geblieben, er ist eine Parthei.
sache geworden, darum sollen wir ihm ein baldiges Ende
machen. Ich schließe mich ganz dem Antrage des Herrn Schult-
heiße» v. Tavel an.

Neukom. Vom Hrn. Präopinanten ist die Aufstellmig
außerordentlicher Untersuchungsrichter getadelt worden, indem
man dadurch die Beklagten dem ordentlichen Richter entzogen
habe. Ich mache eine Unterscheidung zwischen dem urtheilenden
Richter und dem bloß untersuchenden Richter und finde demnach

diesen Vorwurf ungegründet. WaS die Niederschlagung
des Prozesses betrifft, so kann ich nicht begreifen, daß den
Angeklagten damit gedient wäre, wenigstens den Unschuldigen unter
ihnen nicht. Wenn man übrigens bestimmt versichert sein kömihe,
daß nach Niederschlagung der Sache Versöhnung eintreten würd«,
so sollte man eS thun; aber die bisherige Geschichte hat bewiesen,

daß das bei uns nicht der Fall wäre. Ich finde vielmehr
die Umstände seien so, daß man eine Niederschlagung nicht für
zweckmäßig halten könne. Allerdings mag eine solche Rechlsvev-
zögerung auch dem Auslande auffallen, aber ich möchte jetzt
nicht diesen ersten Fehler durch einen zweiten gut machen, und
als Fehler müßte ich eS ansehen, wenn der Große Rath unter
den gegemvärtigen Umständen die Prozedur niederschlagen wollte.
Ich müßte also dahin stimmen, daß der Prozedur ihr Lauf ge-
lassen, daß eine Kommission niedergesetzt werde, um die Art und
Weise der Pflichterfüllung von Seite der betheiligttn Behörden
und Beamten zu untersuchen, und daß dann nachher, nach aus-
gefälltem Endurtheile, der Große Rath von seinem Rechte der
Begnadigung allenfalls Gebrauch machen möge.

M ani, Gerichtspräsident. Wenn ich frage, woher es kömmt-,
daß diese Untersuchung so lange andauert, so weiß ich nicht, ob
ich den Grund davon nicht in dem Beschlusse des Großen Ra-
thes über die Konnexität suchen soll. Damals haben Sie, Tit.,
eine Verfügung deö ObergerichtS aufgehoben, auf welche man
später doch wieder zurückkommen muß. Damals haben Sie be-
schloffen, daß die Konnexität zwischen sämmtlichen Angeklagten,
über welche sich das Obcrgcricht verneinend ausgesprochen hatte,
bestehen solle; Sie haben also dem Obergerichte eine Weisung
gegeben, wie eö urtheilen solle. So wurden Prozeduren, die
bereits zur Besprüchung vor dem Riàr lagen, wiederum zurück,
gezogen. Nun hat das Amtsgericht von Bern im letzten Frühjahre

die Konnexität auch nicht anerkannt; jetzt kommt also die
Sache wieder vor Obergericht, und das Obcrgcricht wird sich na.
türlicher Wefte konsequent bleiben und finden, die Konnexität sei
nicht vorhanden, und so sind wir völlig am gleichen Orte, wie
zur Zeit unmittelbar vor dem Koniicxikätöbcfchluß. Demnach hat
dieser KounexitätSbeschluß des Großen Rathes einen Verzug von
zwei Jahren hervorgebracht. Ich konnte Herrn v. Tavel nicht
beipflichten. D-e ganze Geschichte ist allgemein bekannt durch den
Druck und durch die Vercheilung der Prozedur. Nun fragt eS

sich, ob es im Interesse deö Vaterlandes wäre, nochmals von
Scke deS Großen Rathes einzuschreiten. Ich glaube niebr. Wer
verlangt die Niederschlagung? Etwa zwei einzelne Gemeinden des
Kantons. Wäre das Begehren allgemein, wäre es besonders von
den Angeklagten selbst gestellt, dami wäre die Sache ganz anders.
Allein ich glaube, auf die Vorstellung dieser zwei einzelnen
Gemeinden solle hier keine Rücksicht genommen werden. Könnten
wir hoffen, daß durch Niederschlagung etwas gewonnen wäre,
so würde ich daz^i stimmen; denn ich bedaure, daß manche Un-
schuldige so lange hingezogen werdmi. Daß aber alle 200 un-
schuldig seien, glaube ich gar nicht, und daß man wegen einiger

Unschuldigen alle Schuldige» frei fpreche, das haben die-



selben nicht verdient. Diese Herren sehen noch jetzt nicht ein,
daß sie geschlt haben. Würden wir auf dieses Gesuch eintreten/
so würden «nS alle die Angeklagten vorwerfen/ wir hätten gesehen/

daß bei der ganzen Sache nichts herauskomme/ und hätten
jetzt nicht den Muth gehabt/ den Auöspruch des Nichters zu
erwarten. So würden sie auf ihre Unschuld pochen und uns
die Niederschlagung der Prozedur als eine größere Ungerechtigkeit

anrechnen als die bisherige Rechtsverzögcrung. Uebcrdieß
sind jetzt, sehr bedeutende Kosten aufgelaufen; sollen die alle dem

Staate zur Last fallen? Ich möchte allerdings nach geschehenem

Endurtheile Gnade für-Recht ergehe« lassen; aber vorher
muß abgeurtheilt und gerichtlich ausgemittclt werden/ wer schuldig

und wer unschuldig ist. Wenn Sie eine Kommission nieder-
setzen, so ist daö wiederum nichlS Anderes/ als ein abermaliger
Eingriff in den Gerichtsgang. Die Akten sind geschlossen, cS

hängt nur davon ab, daß das Obergcricht urtheile. DaS kann
so gar lange nicht mehr gehen. Ich bleibe also beim Antrage
des RegierungöratheS.

Ja ggi, RcgierungSrath. Ich will auch bei der Verzöge-
rung anfangen. Allerdings muß jener Beschluß des Großen
Rathes Verzögerung zur Folge gebabt haben, aber der Große
Nach hat die Verfügung des ObcrgerichteS über die Konnext.
tätSfrage aufheben müssen, weil das Obergcricht diese Verfügung

getroffen hatte, bevor es die Prozedur gelesen, ja, bevor
dieselbe nur vollständig war- Nun möchte ich nicht voraussetze«,
daß das Obergcricht nach Lesung der Prozedur diese Frage
gleich beurtheilen werde. Eine fernere Ursache der Verzögerung
besteht in der Uebergabe der Akten zum Drucke. Das habe ich
seiner Zeit vorgesehen und deßwegen nicht dazu gestimmt. Ein
dritter Grund der Verzögerung lag wohl auch darin, daß das

Obergerichl der Hoffnung Raum geben mochte, die Sache
möchte vom Großen Rathe niedergeschlagen werden. An dieser
Beziehung wäre vielleicht eine Recharge an daö Obergerichl
Wt. Was die Untersuchung selbst betrifft, so tst z. B. der

Theil davon, den ich zu besorgen die Ehre harre, bereits im
Juni 1833 eingeschickt worden. Freilich waren nachher einige,
aber nur unbedeutende, Vervollständigungen nöthig. Seither
ist die Sache bei den Gerichten herumspaziert ohne weiteren Erfolg,
und also hätte der Fufiizgang mit mehr Beförderung gchandhabt
werden können, als es der Fall gewesen. — Ueber die Frage, ob

der Große Rath befugt sei, heule die Niederschlagung auSzu-
sprechen, darüber will ich mich nicht tief einlassen. Ich
meinerseits hielte eS für sehr gefährlich, wenn der Große Rath
erkennen würde, er sei nicht befugt dazu. Unsere Verfassung
räumt uns das Begnadigungsrecht unbedingt ein. Ich kenne

hingegen Verfassungen, welche in dieser Beziehung Beschränkungen

aufstellen, wle die würtembergtsche und die bäurische.
Die letztere verbietet geradezu die Niederschlagung eilur noch

unbeurtheMen Prozedur. Unsere Verfassung läßt uns in dieser
Beziehung ganz frei. Auf der andern Seite aber wäre es

allerdings gefährlich, in den Gang der Justiz einzugreisen. —
Wer sind die die Niederschlagung begehrenden Bittsteller? ES
sind einzelne Partikularen und eine einzelne Gemeinde, ohne

Auftrag und Vollmacht von Seite der Bcthciliglen. Diese
Letztern haben bis dahtu keine Niederschlagung des Prozesses

verlangt, und sie haben auch sonst wenig Beweise gegeben, daß
sie die zwischen ihnen und der jetzigen Ordnung der Dinge be-

stehende Scheidewand niedergerissen zu sehen wünschten. Wir
würden im Gegentheile viele davon im Sicherheitsverein«
finden. Ich will dem SicherheilLvereuie als einem potttischen
Vereine nicht zu nahe treten; aber wenn der SicherheuSveretn
sagt, er sei dazu da, um für Sicherheit der Personen und des

Eigenthums zu wachen; so beruht er auf dem Grundsatze der

Selbsthülse, und diese ist verboten. Allein man will dadurch
die jetzige Ordnung der Dinge ins gehässigste Lucht stellen, gleich
abS ob die größte Unordnung und Rechtlosigkeit in unserem

Staate herrschte. Vorausgesetzt also, wir Mdeii von den

Beklagten Einige in diesem Sicherheitovereme; so kann man nicht
annehmen, daß sie sehr nach Aussöhnung strcbeu. Uebcrdieß tst

richtig bemerkt worden, daß, da die Niederschlagung nicht von
vielen Staatsbürgern verlangt worden, dieselbe also nicht im

Interesse des ScaateS zu liegen scheine. Vielmehr liegt es im

Interesse des Staates, daß die Sache vor Gericht erledigt

werde. Wollte der Staat seine Klage jetzt zurückziehen, so
würden nichts alS Vorwürfe auf die Regierung zurückfallen,
und die Betheiligten würden, anstatt zu danken, die Ersten sein,
zu erklären: sehet da, sie haben es nicht zum Urtheile kommen
lassen dürfen! DaS würde man im Auslande nicht ermangeln, zu
glauben, und bei unö würden sich Leute genug finden, die diese
Ansicht auch theilten. — Auch aus rein-juriftischem Gesichtspunkte
betrachtet können wir heute nicht eintreten. Die Beklagten
haben, zwar nicht Niederschlagung dagegen aber Freisprechung
verlangt, und in der, wie eS scheint, gut abgefaßten erstinstanz-
lichen Anklagsakte ist ebenfalls ans Freisprechung von mehreren
Beklagten, die lange Zeit in Gefangenschaft waren, angetragen
worden. Ebenso sind mir schon einzelne amtsgerichtliche
Urtheile zur Kenntniß gekommen, welche vor jenem KonnexitätS-
beschlussc des Großen Rathes ausgefällt worden waren; und
diese waren in liberatorischem Sinne abgefaßt und trugen auf
Entschädigung der Betreffenden an. Diese Urtheile geben doch
den betreffenden Beklagten schon eine ziemliche Garantie, daß
sie auch vor Obergericht werden freigesprochen werden. Diese
also begehren gewiß keine Niederschlagung. Man hat die neu-
lich in Frankreich erfolgte Begnadigung der verurtheilcen Mi-
ntfter angeführt. Aber diese Minister sind seiner Zeit verur-
theilt worden, Tit.! Bei uns ist noch Niemand verurtheilt
worden Der Hr. Schultheiß v. Tavel hat ferner gesagt, man
habe getadelt, daß der übriggebliebene Minister nicht auch be-
gnadigc geworden sei, aber er habe das daherige Gesuch nicht
unterschreiben wollen. DaS beweist, Tit., daß die anderen
Minister die Begnadigung verlangt hatten. Unsere Angeklagten
haben sie nicht verlangt. Vor allem aus müßten also zuerst
die Beklagten die Hand reichen und sagen: wir wünschen Ve-r-

^.gessenheit des Vorgefallenen und Wiedervereinigung. Dazu
scheint eS jetzt noch zu frühe zu sein. Ich bin auch der Ansicht,
daß nach Ausfüllung des EndnrtheileS namentlich die Verführten

begnadigt werden, die Schuldigsten sind ja doch entflohen.—
Vor Nicdersetzung einer Kommission, feie eS im Sinne des Hrn.
Schultheißen v. Tavel oder des Hrn. Neukom müßte ich sehr
warnen. Eine solche Kommisston kann uns keine Anträge brin-
gen, ohne Kenntniß der Prozedur; wer aber die Weitläuftigkeit
dieser kennt, muß einsehen, daß das keine leichte und bald
abgethane Seche ist. Daraus würde also nur neue Verzögerung
entstehen. Ich bin daher so frei, darauf anzutragen, daß man
von hier aus ein Schreiben an das Obergerichl erlasse, mit
der Aufforderung, die-e Sache doch einmal zu beseitigen.

Simon, Altlandammann. Ich hätte vorerst gewünscht,
daß eine Frage von dieser Wichtigkett bei einer größer» Anzahl
von Mitgliedern behandelt werden möchte. Bezüglich dann aus
die Sache darf ich hoffen, Sie werden von mir glauben, Tit.,
daß ich durchaus keine Personen lm Auge habe, daß ich vergesse,
wer in dem Prozesse impttzirt ist, und daß ich nur frage: was
ist zum Besten des Vaterlandes zweckmäßig? Herr Schultheiß
v. Tavel hat Ihnen bereits gesagt, daß unter allen unsern Mir-
etdgenosscn ohne Ausnahme darüber nur eine Stimme sei, näm-
lich daß wir mit diesem endlosen Prozesse auf irge-nd eine Manier
an ein Ziel zu komme« suchen sollen. Diese Meinung hat sich

aus das allerdcntlichste ausgesprochen an der letzten
außerordentlichen Tagsatzung, und zwar namentlich von Seite derer
Männer, welche im liberalsten Sinne vorwärts streben. Ohne
Ausnahme sehen dieselben in diesem unserm Prozesse einen Hemmschuh

für unsere innere Ausbildung. Wenn ich daher selbst nur
einen Augenblick darüber im Zweifel war, ob ein Einschreiren
dcö Großen Rathes m dieser Sache zweckmäßig sei, so hätte mich
doch diese Einstimmigkeit zum Nachdenken gebracht. So habe
ich endlich noch Mittel zu finden geglaubt, wie der Große Rath
noch einmal sich einmischen konnte, so daß die Sache dann ein
für allemal abgethan wäre. Wir können durch wohlüberlegte
Bedingungen alle Zweifel hinsichtlich einer Niederschlagung der
Prozedur heben. Ma» hat eingewendet, nur einzelne wenige
Partikularen verlangen die Niederschlagung. Ich glaube, so bald
eine Frage im Großen Rathe angehoben ist, so tritt völlig in
Hintergrund, wer dieselbe angeregt hak. ES fragt sich dann nur
noch: ist sie gut, zweckmäßig? Kerner hat man gesagt, man werde
dem Große« Rathe Mangel an Muth u. s. w. vorwerfen. Ja,
Tit., über jede Handlung wird gar allerlei gesagt, aber wer in



da6 öffentliche Leben berufen ist, muß sich über alle Nachreden

aussetzen und darf nur fein Gewissen und seinen Verstand zu

Rathe ziehen. — Was die Kosten betrifft/ so ist das allerdings
ein sehr beriicksichtigungSwerrhcr Punkt. Allein Sie mögen den

Prozeß enden lassen/ wie sie wollen; ein bedeutender Theil der

Kosten wird immer auf dem FisknS lasten / namentlich, weil viele

deräfällig Verurcheiltcn nicht im Stande sein werden, zu zahlen.
ES sind nun verschiedene Anträge gefallen. Man hat von einer
Kommission gesprochen; da müßte ich ganz dem Herrn Regie,
rungsrath Iaggi beistimmen. Das wäre gewiß sehr unzwcck-

mäßig, nicht nur weil aus der Aktencinsicht eine abermalige
Hemmung im Prozesse entstehen müßte, sondern weil ich, was den

Antrag des Herrn Neukom betrifft, die Ueberzeugung theile, daß

gewiß der Große Rath auch einen Theil der Schuld auf sich hat.
Auch der RegterungSrath hat, wenn wir die Motive seines

Vertrages nachlesen, die Sache so ziemlich aus einem engen Gesichtspunkte

behandelt. Ich möchte daher darauf antragen, die Sache
dem RegterungSrath zu nochmaliger Untersuchung zurückzuschicken;

findet er dann, eS sei der Fall, bei seinem Schlüsse zu

bleiben, so soll er jedenfalls bessere Motive dafür anbringen. Ich
beschränke mich somit auf einfache Zurückweisung des Gegensinn-
des an den RegterungSrath, ohne für heute auf irgend einen

entscheidenden Beschluß zu dringen.

v GoumoenS. AlS ich heute in die Sitzung kam, war
ich sehr unschlüssig, wozu ich stimmen wolle, indem die Frage
mich sehr beschäftigt Hai. Sie werden hieraus meine Unparrhci-
lichkeit erkennen. Man hat gesagt, die Angeklagten seien durch
Aufstellung der außerordentlichen UntersuchungSrichrer ihrem
ordentlichen Nichter nicht entzogen worden. Dem könnte ich

nicht beipflichten. Ich habe selbst gesehen, wie solche, die in
Thun in Untersuchung gezogen werden sollten, nach Bern gezogen

worden sind und umgekehrt Allerdings hat somit eine

ungesetzliche Prozeßform stattgefunden. Ein zweiter begangener
Fehler ist der Druck der Prozedur, indem ich nicht weiß, wo
man ein Gesetz gesunden hat, wonach eine Prozedur vor ihrer
Besprüchung öffentlich wäre. Also hac man faktisch dadurch
ein neues Gesetz aufgestellt, und dieser Druck ist also ungesetz.
lich. — Ich spreche mich frei aus, daß ich nicht für den Grundsatz

der Begnadigung bin, wenigstens sind meine Grundsätze
darüber noch nicht ganz fest. Nur in sehr seltenen Fällen
könnte ich der Begnadigung, wenn der Richter einmal gcspro-
chen, das Wort reden. Solche Begnadigungen hindern daS

Recht und nehmen der Gerechtigkeit ihre Kraft. Weil aber
im vorliegenden Falle von oberster Behörde gefehlt worden ist,
so ist hier eine Ausnahme zu machen. Man kann nicht verken-
nön, daß mehr oder weniger Leidenschaft in die Sache gekommen

ist, wie daS bei solche» Staatvveränderungen immer der
Fall ist. Die Betrachtung also, daß die Behörden in Bezug
auf den ReakuonSprozeß auö ihrer Stellung verrückt worden
sind, würde mich einladen, dazu zu stimmen, daß in der That
Vergebung hier von unö ausgeübt werde. Wenn wir schon
nicht Bestrafung der Schuldigen auswirken, so werden alle die,
welche ihre freche Hand an daS StaatSgebäude legen wollten,
der gerechten Strafe dennoch nicht entgehen; daS Gewissen wird
sie foltern, und ein höherer Richter wird sie treffen. Wenn
unsere StaatSvcrfassüng noch nicht Wurzel gefaßt hätte im
Volke, so daß die bestehende Ordnung der Dinge noch immer
von Seite dieser oder ähnlich gesinnter Personen gefährdet werden

könnte; so dürfte eS allerdings nicht gerathen sein, die be-

gangencn Verbrechen mit dem Mantel der Liebe zu bedecken.
Allein ich sehe nicht die mindeste Hoffnung des Gelingens
allfällig wiederholter Versuche von Seite der Feinde unserer
gegenwärtigen StaatSverfassung, da diese Partei offenbar den
größten Theil der Bürger gegen sich hat. Ich möchte also darauf

antragen, den Vorschlag dcS Hrn. LandammannS Sstmon
in ernsthafte Betrachtung zu ziehen. Ein einfaches Schreiben
an das Obcrgericht würde der Sache kein Ende geben. Wir
sollen ganz absehen von der Hand, die diese Vorstellung geschrieben

hat, und sollen einzig auf den Standpunkt des RechrS,
welchem wir nun durch die begangenen Fehler entrückt worden
sind, zurückzukehren suchen und zu dem Zwecke die Klugheit und
d-e Weiohett zu Rathe ziehen. Man sagt, Viele dieser Herren
seien im SichcrheilSvereine, Viele tragen noch jetzt Unzufrie¬

denheit und Rache im Herzen. Sollen wir BöseS mit Bösem
vergelten, Tit.? Wir sollen dem Bösen die Kraft nehmen,
indem wir eS durch das Gute überwinden. Ich stimme ganz wie
Hr. Altlandammann Simon.

Wäbcr, Obcrsil. Ich möchte den Herrn StaatSschreiber
fragen, ob nicht in dieser Sache vor geraumer Zeit vom Großen
Rache auS ein Schreiben an das Obcrgericht in Bezug auf
diese Sache und zur Beschleunigung dcS Geschäftsganges erlassen
worden ist. Wenn eS geschehen, so wünschte ich, daß der Schluß
dieses Schreibens dem Großen Rache bekannt gemacht werde.
ES wäre dann ebenfalls gut, wenn man den Beschluß des Großen
Rathes wegen der Konvexität ablesen würde, indem dieser Beschluß
Gegenstand mannigfacher Entsiellungen gewesen ist. Der Große
Rath hat sich über die Konnexität selbst nicht im Geringsien
ausgesprochen, sondern er hat lediglich cine daherige Verfügung
beS Obergerichtö wegen begangener Formverletzungen aufgehoben
und so die Sache wiederum auf den rechten Standpunkt gestellt.
Ich ersuche rechtskundige Männer, die das Vaterland im Herzen
und nicht bloß aus der Zunge tragen, einen unentstellten Bericht
darüber zu geben, damit dergleichen Entstellungen unterbleiben.

Hugglcr. Ich glaube nicht, daß man jetzt nach allem
Vorgefallenen NichrS aus der Sache machen soll. Wer weiß,
was für Umtriebe m> ganzen Kantone und in der Eidgenossen-
schafft, und waS für Aufreizungen selbst im Auslande gegen
unsere Verfassung und Regikrnng gemacht worden sind, der kann,
wenn er ein Freund seines Vaterlandes ist, unmöglich begehren,
daß jetzt Nichts aus der Prozedur werde. ES sind
in unserm Lande Bittschriften herumgetragen worden für eine
Amnestie. Die meisten Leute wußten gar nicht waS das sei. —

Man hat daraus gedeutet, daß wenn wir unsern Schuldnern

nicht vergeben, nnS auch nicht werde vergeben werden.
Ich glaube nicht, daß eS darum zu thun sei, hence das Unser
Vacer anzurufen, sondern darum ist eS zu thun, daß den Ge-
richten besohlen werde, ln dieser Sache nach obhabcnder Pflicht
zu richten. Ich will also dem Iusiizgangc den Laus lassen und
die Prozedur nicht niederschlagen.

Der Herr StaatSschreiber lieSt nun den Beschluß des

Großen RarhS vom 23. Hornung nebst dem Antwortschreiben
des Obergerichtö vom t. März ab.

Die Zuschrift des Großen Raths an das Obcrgericht empfiehlt
demselben möglichste Beschleunigung der Prozedur und daherige
Einwlrtung aus die untern Gerichte.

DaS Schreiben des Obergerichtö zeigt, daß eS keine Schuld
an der Verzögerung trage und auch nur sehr wenig aus den

Geschäftsgang der Gerechte erster Instanz ernwirken könne u. s. w.

Kohl er, Negierungörath. Vor Allem aus muß ich dabei
anfangen, verschiedene dem Großen Rathe gemachte Vorwürfe
vog der Hand zu weisen, indem ich glaube, daß sich alle
Verhandlungen des Großen Rathes in dieser Beziehung m vollem
Maße rechtfertigen lassen, da nach meiner Ueberzeugung alles,
was bisher diesen Vorwürfen zu Grunde gelegen, auf Entfiel-
lung beruht. Ich habe wenigstens jedesmal zu den vom Großen
Rathe bcschloffenen Maßnahmen gestimmt. — Man hat dem
Großen Rache vorgeworfen die Aufstel'ung mehrerer Untersu-
chungSrichtcr. Dieser Borwurf beruht zum Theil auf irrigen
Auslegungen von Versassung und Gesetz, zum Theil auf Ignoranz

dcö Gesetzes. Schon mit dem Ansang der neuen Ordnung
der Dinge hat der RegterungSrath die Befugniß erhalten, dem
AmtSgcrichtöpräsidcnten von Bern, wegen der großen Bevölkerung

seines Bezirks und der da.rauS entstehenden großen Ge.
schäftSmasse, in vorkommenden Fällen Hülse zu verschaffen.
Infolge dieser Befugniß wurde dem Hrn. Gerichtspräsidenten
von Bern ein Untersuchungsrichter beigeordnet, weicher lediglich
für den Erster« eine Beihülfe zur Instruktion von Kriminalsachen

sein sollte. War die Aufstellung dieses Untersuchung!).
richterS ungesetzlich, so waren und sind alle und jede durch diesen

Untersuchungsrichter bisher gemachten Untersuchungen unge-
sctzlich. AuS ähnlichen Gründen hat man hier auch ein besonderes
FriedenSgerichl aufgestellt. Nun hat man — im Interesse, Tlt.,
der 2v0 Angeklagten — ebenfalls nothwendig gefunden, neben
diesem ersten Untersuchungsrichter noch drei oder vier andere
aufzustellen / um im Namen dcö Gerichtspräsidenten / als Par-



tikcln desselben, >und den Gerichtspräsidenten als moralische Person

darstellend/ alle die vielen Untersuchungen zu leiten. Ich
wiederhole / eö geschah dieses einzig und durchaus im Interesse
der Sache und der 200 Berheiligten. Eö ist also unrichtig/
wenn man sagt/ die Beklagten seien dadurch ihrem natürlichen
Richter entzogen worden. Der Untersuchungsrichter ist elgent-
lich kein Richter/ sondern bloß ein UntersuchungSdeamter. Zwi-
sehen dem untersuchenden und dem urtheilenden Richter muß
man wohl unterscheiden. UebrigcnS halte der RegicrungSralh
von Ansang / da er die ganze Untersuchung alö ein zusammen-
Hangendes Ganzes betrachtete/ nach Pflicht und Gesetz den
Gerichtsstand zu bestimmen/ und er hat eS gethan/ indem er das
Amtsgericht von Bern vorläufig als solchen bezeichnete. Somit
haben die verschiedenen Untersuchungsrichter alle/ sei nun die
Untersuchung hier oder dort gcsührl worden/ den Gerichlöprä-
scheuten von Bern vorgestellt/ und daher auch ihre Akten dem

Amtsgerichte von Bern zugeschickt, so daß von Entziehung des

natürlichen Richters nichr die Rede sein kann. — Man hat ferner

dem Großen Rathe den sogenannten KonnexitälSbeschluß vor-
geworfen. DaS Obergcricht hatte/ keineswegs in Form eines
UrrheilS, sondern alö Weisung erkannt, es sei zwischen der
Siebnerprozedur und den übrigen Untersuchungen keine Konnchi-
lät vorhanden. Diese Verfügung hatte das Obergerichr gc:rof-
fcn, ohne daß eS die sämmtlichen Akten gelesen gehabt hätte.
Natürlich mußte dieser Umstand vor Großen Rath gebracht wer-
den, und der Große Nach hat diese Verfügung des ObergerichlS
kassirt, wegen der Form und lediglich wegen der Form;
denn zuerst hätte das Amtsgericht darüber urtheilen sollen, was
dasselbe erst nach Lesung der 200 Prozeduren thun konnte. Bis
dahin also hatte der anfängliche Beschluß des NegierungörathS
die Präsumtion für sich, daß Konnexität vorhanden sei. So-
mit hat sich der Große Rath auf keine Weise in daS Richter-
amt eingemischt sondcru nur eine bloße Verfügung des Ober-
gerichleS wegen Formwidrigkett aufgehoben, wöbet nicht zu
vergessen ist, daß das Obergericht diese Verfügung getroffen hatte
zu einer Zeit, wo eö ihm faktisch unmöglich war, Kenntniß von
den Akten zu haben. Allerdings entstand aus der Aufhebung
dieser Verfügung eine Verzögerung; daS ist gewiß sehr zu be-
dauern. Ob aber die Betreffenden just gar sehr darunter gelitten

haben, das müßte ich bezweifeln. Eine Menge anderer
Beklagter, die weil geringerer Verbrechen wegen beschuldigt
waren, mußten ebenfalls Jahr und Tag auf ihr Urtheil war-
reu. UebrigcnS darf behauptet werden, daß nach dem ganzen
verflossenen Zeitverlaufe von 4 Jahren gewiß über die Schuldigen

ein milderes Urtheil ausgefällt werden wird, alö dieß der
Fall gewesen wäre, wenn man flc bald nach dem Verbrechen
beurtheilt hätte, so daß ich glaube, auch in Bezug auf diese
Verzögerung sei dem Großen Rathe keinerlei Vorwurf zu ma-
chcn wegen seiner Handhabung der vom Obergerichte geradezu
verletzten Form. Ich berufe mich hiebet auf eine daherige Schrift
eines der ersten in unserer Mitte sitzenden NechtSgelehrtcn. —
Ein dritter, dem Großen Rathe gemachter Vorwurf ist der
Druck der Prozedur. Ich bcdaure, daß er erkannt worden,
obgleich ich selbst dazu gestimmt habe. Dieser Druck ist an und
für sich den Grundsätzen eines regelrechten Kriminalverfahrens
zuwider. Warum ist er denn geschehen Weil ein Theil der
Angeklagten ihn provozirt haben durch den Druck einer erstin-
stanzlichen Vertheidigung. Wenn Vertheidigungen tn'S Publi-
kum gegeben werden, so müssen die Leute, da solche Schriften
gewöhnlich einseitig und durchaus zu Gunsten der einen Parthei
geschrieben sind, natürlich glauben, die Beteiligten seien schneeweiß.

Daher schien nach Erscheinen jener Vertheidigung
nothwendig, jetzt die Akten drucken zu lassen, damit daö Publikum
selbst sich von dcr Bcgründthelt oder Unbegründtheir jener Schrift
überzeuge. Man hätte sich darauf beschränken können, die
Siebnerprozcdur drucken zu lassen, weil jene Vertheidigung von
den Herren Siebnern ausgegangen war; aber man fand, da
ein, näherer oder entfernterer, Zusammenhang zwischen alle«
diesen Prozeduren bestehe, so könne man nicht nur eine einzelne
Prozedur dem Drucke übergeben. Der Druck wurde aber viel
weitläufiger, alö man sich'S Anfangs gedacht hatte, und die
zahllosen Hefte werden jetzt größtentheilS zu Makulatur verbraucht.—
Man mag nun über die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit
dieses Druckes urtheilen, wie man will, so konnte derselbe nie-

malS Grund zur Verzögerung des Rechtsganges sein, wenn man
wenigstens die Verzögerung nicht gerne gewollt hat Von den
20V Prozeduren waren nämlich jewcilen 4 oder 5 beim Staats,
anwaldc, um Behufs deö Druckes abgeschrieben zu werden Die
übrigen illZ konnten unterdessen immerhin bei den Richtern ttr-
kuliren, daö Abschreiben von 4 oder Z störte gar nicht. Ebenso,
wenn man das nicht wollte, so konnte jeder Amtsrichter und
jeder Oberrichter, sobald die gedruckten Hefte ausgetheilt waren,
dieselben, so gut wie das Publikum, gleichzeitig lesen und seine
Noten machen. Denn wenn auch die gedruckten Hefte.nicht offi-
zielt find, so sind zie doch den Originalen getreu und jedenfalls
bequemer zu lesen, alö die oft unleserlich geschriebenen Oriai.
nalc. So hätten am Schlüsse des Druckes alle Oberrichtcr und
Amtsrichter sämmtliche Prozeduren gelesen gehabt, und nichts
hätte noch gefehlt, alo etwa in Fällen von Zweifeln hinsichtlich
der Authcntizltät der gedruckten Hefte die Ortginale nachzuschlagen.

Mir scheint aus dem Angebrachten, der Druck der Sefto
hätte eben so gut da S Lesen der Akten beschleunigen als ver ö-
gern können. Indessen glaube ich behaupten zu dürfen, daß
kein Oberrichter die gedruckten Hefte vollständig gelesen bat '
So mußte natürlich eine Verzögerung entstehen; aber sie Mtnicht dem Großen Rathe zur Last. — Man hat sogar dem
Großen Rathe vorgeworfen, man habe die ganze Sache zu einer
Parthelsache gemacht. Diesen Vorwurf hätte ich von dem Mit-
gltcde, das ihn gemacht, nicht erwarten sollen. Das ist wabr-
lich ein gravirender Vorwurf, den man dem Großen Ratbe da
macht. Haben wir denn nicht beim Beginne der neuen Ord-
nung selbst diejenigen, welche keine Intriguen gespart batten,
um^daS Entstehen der neuen Ordnung zu verhindern, und we che
die Versagung selbst nachher verwarfen, — haben wir die nickt
spater in Behörden und Großen Rath gewählt und hier neben
uns sitzen lassen? Wohl haben von diesen Manche die gemeine
Sache jetzt wieder verlassen und sich neuerdings den Feinden
»merer Freiheit zugesellt. Und haben wir nicht Alle vor Gott
geschworen Verfassung und Gesetze zu handhaben? Und jetzt,
nachdem solche Attentate aus diese beschworne Verfassung stattgefunden

haben, wagt man eS, denen, welche nach ihrem Eidedie Verfassung handhaben wollen, vorzuwerfen, sie machen eine
Parthelsache daraus- Dieser Ausdruck, Tit., wird bei Aàwelche ihn gehört, seme Würdigung bereits gefunden haben,

ett'/.ä ^ ^r aus Niederschlagung der Prozedur angetragen.Was vorerst cine unter Bedingungen gestattete Niederschlagung
betrlsst, so kenne ich diese nicht. Auch hat derjenige Herr Prä-
opinant, welcher diesen Gedanken auf die Bahn gebracht, die
Bedingungen selbst nicht angegeben. UebrigcnS würde eS noch
immer je von dem Betreffenden abhängen, ob er die Bedingun-
^n annehmen wolltt Das gäbe ein der Stellung des Großen
Raths unwürdiges Markten. ES giebt da nur von Zweien EinS'
entweder Nwderschlagung der Prozedur schlechtweg oder Fort!

J" Betreff der erstern glaube ich, der
Große Rath habe allerdings daS Recht dazu; allein es fragt sich
heute lediglich darum: soll er eö thun? Dagegen streiten poli-
tische und rechtliche Gründe. WaS vorerst die politischen Gründe
betrifft, so frage ich: Was würde unser Volk, welches im Jahre1832 mir Abscheu jenes verbrecherische Unternehmen erfahren

îiilt ^ lftsßttn Abscheu, daß man die Betreffenden hinter
vier Mauern setzen mußte, um sie vorder VolkSwuth zu schàn
(damals symparhisirce das Land in noch weit größerer Mehrheit
mit dem Großen Rathe und mit dem Regierungsrathe als jetzt,
denn die gegenwärtigen Spaltungen unter den Freunden der
neuen Ordnung waren noch nicht eingetreten), — was würde,
frage ich, unser Volk dazu sagen, wenn jetzt mit einem Male
aller wettern Untersuchung der Faden abgeschnitten würde?
Sie wissen, Tit., welche Anstrengungen die Negierung damals
machen mußte, um Ruhe und Ordnung zu handhaben. Sie gieng
vielleicht nur zu weit hierin. Allein lange Zeit lagen 800 Mann
hier als Besatzung; Sie kennen die Bewachung der Herren
Slcbuer im Erlachcrhof, — und jetzt, nach allen diesen Anstrengungen

und Opfern, sollte der Umstand, daß die Untersuchung
unglücklicherweise so lange gedauert Hut, einen Grund abgeben,
daS Ganze niederzuschlagen? Während das allergeringste
Vergehen jeder andern Art strenge bestraft wird, und die Leute oft
zwei, drei Monate und mehr nur wegen der Untersuchung in
Gefangenschaft sind; so wollte man hingegen diejenigen, die sich

M



der höchsten Verbrechen gegen den Staat schuldig gemacht haben

(wenn politische Vergehen zum AuSbruchc kommen so sind die

Folgen für Sicherhett der Personen und des Eigenthums nicht
zu berechnen; wären jene Plane damals gelungen, so würden
Bürgerkrieg und Anarchie unausweichlich eingetreten sein), —
diese wollte man unverurtheilt gehen lassen? Müßte cö nicht
die Begriffe des Volkes von Recht und Unrecht verwirren, wenn
eS sähe, daß Verbrechen dieser Art unbestraft bleiben? Wäre
das nicht für viele geradezu eine Anreizung zu neuen Umtrieben
zum Umstürze dcö Bestehenden? Zu gewinnen wäre für sie im
Falle des Gelingens Großes, und im Falle des MtßlingenS weiter
nichts zu befürchten als eine nicht sehr lange Gefangenschaft
mit nachhcriger Niederschlagung der Untersuchung. Namentlich
für Leute der geringern Klassen würde dieses wenigstens ein
Motiv sein, sich desto eher zu solchen Umtrieben verleiten zu

lassen. Und wie sieht es mit dem Willen aus? Verhehlen wir
eS unS nicht, — die Neigung zu solchen Versuchen ist noch nicht
ganz erloschen. Blicken Sie, Tit., auf den SicherheitSvcrein,
dessen Zweck Selbsthülfe, also verboten ist. Schirmung der

Sicherheit der Personen und des Eigenthums ist Sache deS Staa-
tes, und eS wird bei unS niemand klagen können, daß Personen
und Eigenthum nicht gesichert seien. Wenn also der Sicher-
heitSverein Personen und Eigenthum noch besonders schützen will,
so handelt er gegen Gesetz und Verfassung. Allein eS steckt noch

etwas ganz Anderes hinter den Planen deS SicherheirSvcrcinö.
Wenn der Mann, der an der Spitze dieses Vereines steht, sich

nicht entblödet zu sagen, er sei derjenige, welcher sich an die

Spitze der angeworbenen Rothen habe stellen wollen; wenn wahr
ist, daß der SicherheilLverctn mit den Nechtsamelosen sich vcr.
bindet, um — das Eigenthum zu sichern; so frage ich, ob man
da nicht bald erkennt, was hinter einem solchen Vereine steckt?

und in solchem Augenblicke will man diesen Leuten gleichsam
durch ein Beispiel zeigen, daß Umtriebe und Machinationen
gegen die Ruhe und Sicherheit dcö Staates im schlimmsten Falle
keine andern Folgen haben, als — große Kosten für den Staat
selbst und eine kurze Gefangenschaft für die Urheber? Eine
solche NiSke wird diese Leute nicht abschrecken von erneuerten
Versuchen, UNS zustürzen und uns dann „beim KabtS zu nch-
men/' — Was nun die rechtlichen Gründe betrifft, welche gegen
die Niederschlagung der Prozedur streiten, so habe ich schon
erklärt daß ich dem Großen Rathe das Recht dazu zwar
zuerkenne. Der Sraac hat die Untersuchung als Kläger angehoben,
er kann sie also auch aufheben, eben so gut, alS er das Recht
hat, ein nach vollständig geführter Prozedur gefälltes Urtheil,
selbst ein TodeSurthcil, aufzuheben. Hingegen können auf der
andern Seite diejenigen, welche in dieser Untersuchung liegen,

chcm Staate dieses Recht im speziellen Falle streitig machen.
Wenn ich z. B. in dieser Untersuchung betheiligt wäre, so würde
ich gegen das Niederschlagungsrecht deS Großen RatheS im
speziellen Falle auftreten, wofern nämlich mir nicht vollständiger
Schadenersatz, vollständige Ehrenerklärung und vollständige Un-
schuldSerklärung zugesichert würde. Wenn Sie allen 200 An-
geklagten diese Zusicherung geben wollen, so können sich dieselben
allerdings mehr beschweren, denn das wäre das Höchste, was
selbst der Richter dem Allerunschuldigsten von, ihnen gewähren
könnte. Wenn Sie aber das nicht thun wollen, — und eS sind
nicht viele Gründe dafür vorhanden; — so können Sie jetzt den
Gang der Justiz nicht unterbrechen. Entweder nämlich würden
die Leute, wenn es zu einem Endurthette käme, freigesprochen
oder nicht, und eS ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß
viele davon werde» frei gesprochen werden. Aber durch Nieder,
schlagnng der Prozedur bleibt der Verdacht in den Augen deS

Volkes auf ihnen liegen. Ferner giebt eine bloße Niederschlagung

diesen Leuten kein Recht, eine Entschädigung zu verlangen.
Allen diesen geschähe also, da die meisten Vertheidigungen auf
gänzliche Freisprechung und Entschädigung aus der Staatskasse
antragen, durch die Niederschlagung der Prozedur im höchsten
Grade Unrecht. Aber auch in Bezug auf die Nichlfreigcsproche-
neu widerführe Unrecht, nämlich dadurch, daß die Gesetze in
Absicht auf sie nicht gehandhabt würden, und daß der Große
Rarh und die Regierung ihre Pflicht nicht erfüllten. ES widerführe

Unrecht allen denen, welche um anderer geringen Ver-
brechen willen bestraft worden sind. Eine Handlung dieser Art
von Seite deS Großen Rathes wäre unter den vorwaltenden

Umständen nicht zu verantworten. Man hat bereits und sogar
hier im Großen Rathe gesagt, daß der sogenannte Riesenprozcß
nur ein Akt der Leidenschaft sei, und so würde man über eine
Niederschlagung desselben ebenfalls bald sagen, die Regierung habe,
um nicht kompromittirl zu werden, sich auf diese Weise auö der Sache
zu ziehen gesucht. DaS würde man namentlich im Auslande, wo
man die Lage der Prozedur nicht so genau kennt, auch bald glauben.
Wenn die Beurtheilung einmal stattgefunden hat, dann ja freilich

kann eS der Fall sein, so wie eS letzthin hinsichtlich der
verurrhcilten Minister,n Frankreich geschehen, um die Span-
nung der Gemüther endlich zu verdrängen, Gnade für Recht
ergehen zu lagen gegen alle Verurtheilre oder gegen Einzelne.
Da kann sich dann die jetzige Regierung, die sich nicht eine
gnädige nennt, gnädig bezeigen, während die frühere gnädige
Regierung sich in solchen Fällen eben nicht so gnädig erzeigt
hat. — Man wendet aber ein, das Endurthcil werde noch gar
lange nicht erfolgen. Hier, Tit., soll der Große Räch sein
Recht der Oberaufsicht über die Gerichtsbehörden geltend machen.
Allerdings hatte das Obergericht sehr viel zu thun; aber ich
weiß nicht, ob daS Obergcrichl diesen großen Prozeß so im
Auge gehabt, wie eS gekonnt und gesollt hätte. Der Große
Rath muß sich dicßortS energisch gegen das Obergericht auS-
sprechen. DaS Obergericht muß in Gottes Namen daran, wenn
auch mit doppelter Anstrengung; der RcgierungSrath mußte im
Jahre 1332 auch mit doppelter Anstrengung wachen und arbci-
reu. Ich muß voraussetzen, daß die Richter Behufs der Kon.
ncxitäcsfraqen jetzt die Prozeduren gelesen haben, und so wird,
wenn der Große Rath sich energisch auöspricht, der Sache
wenigstens diejenige Beförderung gegeben werden, die möglich ist.
Ich trage also darauf an, daß der Große Rath daS Obergericht
anweise, mit Beiseirsetzung aller minder wichtigen Geschäfte,
(da es die Beklagten unterdessen gegen allfällige oder ohne Bürg,
schafc auf freien Fuß stellen mag) seine ungetheilre Aufmerksamkeit

der Beendigung der Ncaktionöprozcduren zu widmen. Im
klebrigen schließe ich zum Antrage deS RcgierungörathS.

Koch, RcgierungSrath. Der Herr Präopinant hat mit
ungemein viel Beredsamkeit und Geschickltchkeil zu zeigen gc-
sucht, daß es nicht der Fall sei, m eine Begnadigung der in
die politischen Untersuchungen Verwickelten schon jetzt einzu-
treten. Ich bcdaure, daß er nicht geglaubt hat sein Talent
zu Ausgleichung der in unserm Staate noch bestehenden Zer-
würfiilsse und Spaltungen anwenden zu können. Ich bin weit
davon entfernt, die Ansichten irgend Jemandes in dieser Hinsicht

zu tadeln, aber ich muß es bedauern, wenn man noch im
gegenwärtigen Augenblicke Aeußerungen und Ausfälle für
zweckmäßig hält, welche nur erbittern und die bereits bestehende
Spannung erweitern können, denn ich habe seit Langem die
Ueberzeugung, daß wahrhaftig nichts anderes unS retten kann,
alS Versöhnung und Vergessenheit aller stattgehabten störenden
Ereignisse. Machen Sie sich, Tit., hierüber nicht Illusionen!
Wenn schon die letzte Gefahr an unS vorüber gegangen ist, so

werden wir andern, vielleicht in kurzer Zeit neuerdings dro-
hcnden Gefahren gewiß unter keiner andern Bedingung entgehen

alS wenn wir allen frühern innern Zwiste und Zerwürf-
Nisse vergessen und unS sammerhaft um das Panier des Vater,
landes und einer gesetzlichen Freiheit vereinigen. Alles, wag
durch Rückcrinnerung an fatale Verhältnisse, an Spannungen,
an erlittene Kränkungen u. s. w. irgend einen Staatsbürger
von dieser Fahne entfernt, ist etwas Unglückliches. Ich will
aber, wie gesagt, durchaus keine Vorwürfe darüber machen,
daß die großen Talente, deren Gewicht wir so eben erfahren
haben,Z nicht zur Ergreifung von Mitteln zur Versöhnung und
Vereinigung angewandt werden konnten. Sind wir stark,
oder sind wir schwach? DaS ist die Hauptfrage. Ich bin
überzeugt, daß jeder von uns in Folge unseres NacionalcharakterS
und deS in ihm wohnenden Christcnsinncö für seine Person geneigt
ist, die Fahne der Vergessenheit über alles Vergangene zu
schwingen; aber ich glaube, Einige, vielleicht Viele sind der
Meinung, sie können, ohne der vauso, zu welcher sie geschworen,
Nachtheil zuzufügen, nicht die Strenge mit dem Scepter der
Milde vertauschen. Die Frage, um die eS sich heute handelt,
ist eine rein politische Frage. Ich für meine Person habe die
Ueberzeugung, daß die gegenwärtige Ordnung der Dinge, we-
nigstenS was die Grundsätze und Einrichtungen betrifft, — denn



über das Personale herrscht manches Mißvergnügen/ — so rief
eingewurzelt sind im Volke/ daß es rein unmöglich ist, sie wie.
der zu zertrümmern. So war es im Anfange der neuen Ord-
nung der Dinge nicht. Noch im Jahre ts32 war es daher
heilige Pflicht der Regierung, mit größtem Nachdrucke cinzu-
schreiten. Aber seither/ — wie vieles hat sich nicht geändert?
Wie manchen Sroß haben die gegenwärtigen Einrichtungen
seither nicht ausgehalten; sogar den Anfang von Bürgerkrieg
sahen wir.. Unsere Verfassung hat alle diese Stöße siegreich
ausgehalten/ und dadurch gezeigt/ daß sie fest ist. Ein Umsturz
im Innern ist möglich beim Einheitssysteme, wenn es darum
zu thun ist, bloß eine einzelne Regierung oder eine einzelne
besonders einflußreiche Person in derselben zu stürzen. Aber
eine innere StaatSumwälzung in einem Staate, wo 22 Regie,
rungen mit einander verbunden sind, — ist beinahe geradezu
unmöglich. Zu dem, wenn wir gegenwärtig noch auf dem
Punkte sein sollten, daß wir von einer StaatSumwälzung etwas
zu besorgen hätten, so wäre dieß lediglich unser Fehler; denn

vor vier Jahren hat sich das Volk so entschieden für die neue
Ordnung ausgesprochen, daß man wohl sehen konnte, eS sei

NichrS für dieselbe zu riSkiren. Sollte seither im Volke Ab-
vctgung entstanden sein; so ist cS unsere Pflicht, zu untersuchen,
woher das kommen mag; und wenn selbst Viele, welche vosi der
neuen Ordnung der Dinge das goldene Zeitalter gehofft haben,
seither von uns abgefallen sind, weil sie sich in ihren goldenen
Hoffnungen getäuscht sahen; so ist das für uns nur ein Grund
desto mehr, weshalb wir mit Ernst unS auszugleichen suchen
sollten mir einer Parthci, von welcher ich als Schweizer uner.
westlich bedauert habe, daß sie unS den Fehdehandschuh so hin.
geworfen. Ueberdiest sollten wir das um so eher thun, als ich
überzeugt bin, daß schon gegenwärtig der Augenblick da ist, wo
diese Klasse cS schmerzlich bereut, daß sie sich von Anfang an
vom Volke getrennt hat. Und wer ist in diesem Augenblicke
der Stärkere? Der Stärkere nur kann zuerst die Hand zur
Vereinigung bieten; der Schwächere muß riSkiren, zurückge-
wiesen zu werden, während dagegen der Stärkere durch die
Vorsehung angewiesen ist, Großmuth anwenden zu können, ohne
seine Pflichten zu verletzen. So flehen wir gegenwärtig. Ich
will weiter nichrö hierüber sagen und nicht die Gefühle auS.
malen, welche i» den Gemüthern eines Jeden von Ihnen ohne
Zweifel Platz haben. Aber auf die Behauptung muß ich basiren,
daß ich glaube, Jeder könne sich gegenwärtig ohne Gefahr für
das öffentliche Wohl seinen Wünschen für Annäherung und
Ausgleichung eines allgemeinen Friedens im Vaterlande überlassen.
Man hat freilich in dieser Beziehung von einem Vereine gcre-
det, den man als feindlich ansieht, weil Männer darin sind,
die sich von den VolkSintercssen getrennt haben. Hat aber, Tit.,
Niemand von Ihnen je Ansicht und Ueberzeugung geändert oder
in seinem Wirken einen andern Weg eingeschlagen, wenn er
gesehen, daß der bisherige Weg nicht der rechte war, oder nicht
zum Ziele führte? Darum, Tit., dürfen Sie nicht glauben,
daß diejenigen Personen, welche von Anfang gegen unö gewesen,
nun sterS gegen unS bleiben müssen. — So gewiß aber als die
Sonne am Himmel steht, Tit., gehen wir bei längerm Zwiespalt
zu Grunde, und nur in der Wiedervereinigung ist Rettung zu
finden. Ich möchte sehr wünschen, daß man nicht an allen
Orten Feinde und nicht an allen Orten Gespenster für Feinde
ansähe. Ich begreife gar wohl, wenn man aus dem Zustande
von Spannung kaum herausgekommen ist, so muß man seinen
Gefühlen nachher bisweileu Gewalt anthun, und das ist oft
schwer. Aber dennoch ist cS zuweilen Pflicht gegen daö Vater-
land, denn scers sich dem Hasse zu überlassen, führt endlich zum
Verderben. — Wofür heißt jener erwähnte Verein der Sichcr-
heitSveccin? weil ein anderer dasteht, der Schutzverein heißt.
Zum Schutze der Personen und dcö Eigenthums braucht es eben
so wenig einen Verein, als zur Sicherheit der Personen und
des Eigenthums. Wenn nun der eine Verein Schutzverein heißt,
ist cS dann verdammltch, wenn ein Anderer sich SichcrheitS-
verein nennt? Ist beides nicht zuletzt eins und dasselbe? Wollen
wir jetzt daS Anathema auSsprechen über eine» Jeden, der Mit-
glied dieses SicherhcitSvercineö ist? Tit., ich bin nicht davon,
so wenig als ich von Schutzvereine bin, und ich werde nie einem
solchen Vereine angehören, denn das würde mir meine Unbe-
faugenhcit rauben. Aber eS sind mir Mitglieder dieses Sicher-

heitSvereineS bekannt, welche der Regierung den Eid der Treue
geschworen haben und sogar wackre Beamte derselben sind.
Wollen Sie jetzt alle diese mit Mißtrauen ansehen? ich wenig.
stcnS nicht, denn ich habe die Ueberzeugung, daß man sich zur
Sicherheit von Personen und Eigenthum ebenso gut als zum
Schutze von Personen und Eigenthum vereinigen kann; so wie
auf der andern Seite auS Schutzvercinen und aus SicherheitS-
vcrcincn allerdings auch Unkraut hervor gehen mag, — ja selbst
aus den Nationalvereinen kann Unkraut hervorgehen. Darum,
Tit., komme ich wieder darauf zurück: suchen wir alle diese
Gefühle von Bitterkeit und Mißtrauen zu unterdrücken, und
richten wir unsere ganze Kraft und unser ganzes Bestreben auf
Wiederherstellung vaterländischer Eintracht.

Scheu wir jetzt die Frage von einem andern Gesichtspunkte
an. — Man hat gefragt, ob eS der Fall sei, infolge von
Vorstellungen weniger Gemeinden den ganzen ReakttonSprozeß nie-
derzuschlagen. Freilich ist dieses Begehren nur von Wenigen
zu Handen deS Großen RarheS laut ausgesprochen worden, aber
dasselbe wird getheilt von allen eidgenössischen MagistratSpcr-
sonen, wer sie auch seien. Alle, selbst solche, welche als die
Allerliberalsten bekannt sind und der heftigsten Bewegungspartei
angehören, — Alle sind sie einmüthig darüber. Auch von AuS-
ländern habe ich keine andere Stimme gehört, alö: macht, daß
diese blutende Wunde in Euerm Innern geheilt werde. Die
Eidgenossen alle machen unö deshalb sogar Vorwürfe und
sagen: so lange diese Prozedur bei Euch fortdauert, so reagirt
das auf die ganze Eidgenossenschaft, und in den Gemüthern
bleibt Unruhe und Spannung überall; denn natürlich suchen
alle diejenigen Personen, welche einen für sie unglücklichen AuS-
gang der Prozedur erwarten, oder deren Interessen sonst damit
irgendwie verflochten sind, aller Orten die Gemüther zu ihrew«
Gunsten zu stimmen. So ist in der ganzen Schweiz keine in-
nere Kraft möglich, als durch Herstellung der allen Eintracht
und Einheit namentlich und vorzüglich im ersten und größten
Kantone der Schweiz. Also sehen wir heute im Grunde nicht
die zwei Dörfer mit diesem Begehren auftreten, sondern die
ganze Eidgenossenschaft ruft unS ebendasselbe zu. Wenn daher
gefragt wird: Wer ist mit einem solchen Begehren hiehergekom-
mcn? so antworte ich: daö ist mir gleich, wer'S begehrt. Wenn
alle Menschen einstimmig eS begehren würden, ich eS aber nicht
für zweckmäßig erachten könnte; so würde ich nicht darauf Rücksicht

nehmen. Wenn aber Jemand wissen will, wer eS begehrt;
so kann ich ihm antworten: Ein bloßer Gedanke verlangt es,
nämlich — daö öffentliche Wohl; die Interessen verlangen eS,
zu denen ich geschworen habe. Wenn ich diesen Glauben nicht
hätte, so würde ich nicht dazu stimmen, und wenn too,v00
Petitionen da waren. — Man hat aber die Frage hauptsächlich
in der Absicht aufgeworfen, um einen Einwurf besonderer Arc
daraus herzuleiten. Man sagte nämlich: die Bctheiligcen selbst
verlangen eS nicht, und so lange diese eö nicht thun, können
wir nicht entsprechen, denn sie würden sonst dagegen protesti-
ren. Ich muß hier einen andern Gesichtspunkt aufstellen. Bis
jetzt hörte ich immer sagen: entweder — oder; entweder müsse
man dem Justizgange unbedingt den Lauf lasse», oder man müsse
die ganze Prozedur sogleich niederschlagen. Ich finde aber noch
ein Drittes, und dieses Dritte ist, was man gewöhnlich Am-
nestie nennt. Ich stimme nicht zu unbedingter Niederschlagung
von Prozeduren, weil immer daö Unrecht damit verbunden wäre,
daß Jemandem der ein Interesse zu haben glaubte am Fort-
gange der Prozedur, dieses Interesse abgeschnitten würde. Aber
wenn eine Regierung Vergessenheit ankündigt denen, welche sich
selbst für schuldig halten, und welche diese Verzeihung
nachsuchen, so fallen alle Bedenklichkeiten, die man sonst haben
müßte, dahin. Ich will aber nur denen Vergessenheit angedei-
hen lassen, welche ihre Schuld anerkennen und Verzeihung
wünschen. In -diesem Falle würde die Regierung erklären, vom
Wunsche beseelt, Frieden, Ruhe und Eintracht im Vaterlande
wieder herzustellen, biete sie allen denjenigen, welche sich innerhalb

der und der Zeit dafür melden, an, daß bezüglich auf ihre
Theilnahme an den stattgehabten Umtrieben Alles, entweder be-

dingt oder unbedingt, vergeben und vergessen, und daß jede
daraus hervorgegangcne nachtheilige Maßnahme null und nichtig

sein solle. Wer nun auf solche Aufforderung hin sich nicht
meldet, gegen Diesen geht daS Recht seinen Weg fort. Aehn-



liche Amnestien haben wir früher bezüglich auf Desertionen eine

Zeitlang in allen Blättern gelesen/ indem zuweilen bekannt
gemacht wurde/ daß/ wer steh binnen der und der Zetr wiederum
zur Fahne stellt/ keinerlei Ahndung befürchten dürfe. Derglei-
chen Amnestien haben wir in verschiedenen Staaten gesehen/
sogar in Spanien/ wo man wiederholt denen und denen Klassen,
unter denen und denen Bedingungen Vergessenheit versprochen
hat/ sofern sie sich dafür melden würden; meldeten sie steh nicht/
so blieb eS beim Alten. Man kann sagen / mit einer solchen
Amnestie werde nicht die ganze Tafel rcingewischr. Das ist
richtig. Allein ich habe die Ueberzeugung/ daß unter den 200
angeklagten Personen vielleicht iso und mehr sich melden
werden/ wenn Sie eine solche Amnestie ausschreiben. Niemand
wird zurückbleiben/ als diejenige»/ welche mit Ueberzeugung
wissen/ daß sie nur aus Verschen (und deren Fälle haben steh

auch begeben) durch die Richter herbeigezogen worden sind.
Ich kenne solche Personen/ und diese haben allerdings ein Recht
auf Entschädigung. Die werden sagen: wir verlangen ein
Urtheil. Wenn dann nur noch etwa 20 oder so Prozeduren übrig
bliebe»/ so ist eS doch menschenmöglich/ diese zu einem Ende zu
bringen. Wenn aber alle 200 übrig bleiben/ so sehe ,ch diese

Möglichkeit nicht voraus. Man hat freilich darauf angetragen/
Sem Obergcrichte zu befehlen/ sich/ mit Beiseitsctzung aller min.
dcrwichtigen Sachen/ einzig auf die Beendigung der RcaktionL-
xrozedurcn zu werfen. Allein nur der Gedanke, daß alle andern
Geschäfte ein paar Monate lang stillcstchcn müßten, ist höchst

bedenklich und führt doch nicht zum Ende. Wohl aber kann
diese ungeheure Arbeit zu einem Ende gelangen, wenn sie auf
eine geringe Menge von Prozeduren reduzirt wird, und ich
wiederhole: Alle, die sich schuldig fühlen, werden die Amnestie
begehren. Durch großmüthiges Benehmen werden alle diese

Leute gewonnen werden, durch Strenge nie. DaS wenigstens
nehme ich aus meiner eigenen Brust. Durch Strenge oder
durch böse Worte wird Niemand mit mir crwaS ausrichten,
aber durch Edelsinn und Großmuth wohl, und so haben eS jene
Leute ohne Zweifel auch. Da fällt die Bemerkung jetzt ganz
weg, daß man die Betheiligten nicht zwingen könne, die Amne-
stie anzunehmen. ES würde so Niemand gezwungen. Aber ich

möchte wenigstens das Wort des Friedens auSsprcchen. Und
damit durch Bestimmung eines Termins nicht für die übrig,
bleibenden Prozeduren abermals Zeit verloren gehe, so sollie der

Prozeß unterdessen immer fortlaufen. Auf dem vorgeschlagenen
Fuße würde auch Niemand in seinem Rechte verletzt, denn wer
die Amnestie dann selbst begehrt hat, wird keine rechtliche An-
spräche erheben wollen, sondern muß sich zum Danke verpstichtet
fühlen. ES ist bereits ausgesprochen worden, daß diese hohe

Behörde zum Theil selbst an diesen ungeheuren Verzögerungen
Schuld sei. Ich will einstweilen dabei mich nicht aufhalten,
aber jedenfalls waren es für Viele sehr schmerzliche Verzöge-

rungen. Mir sind unter den 200 — Männer bekannt, welche

durch die Anklage während der ganzen Zeit in ihrem Berufe
suspendirt sind, wie z.B. Notarien u. s. w., und bezüglich auf
welche die Anträge deS öffentliche» Anklägers auf Freisprechung
gehen. Während vier Jahren sein Brod nicht verdienen zu
können, ist für einen Hansvater keine Kleinigkeit. Solire die-
ser Zustand noch 3—st Jahre lang fortdauern, so wäre daS für
die Betreffenden ein unersetzlicher Schaden. Sollten aber wirk-
lieh diese Verzögerungen mehr oder weniger durch den Großen
Rath verursacht worden sein, so wäre daS ein Grund mehr, die

Sache sobald möglich zu Ende zu bringen. — WaS die Maß-
regeln deö Großen Rathes in Betreff der Konnepität und des

Druckes der Akten betrifft, so habe ich dieselben zwar un- ß

gerne gesehen, aber widerrechtlich ist im Grunde keine, die ê

letztere freilich nniltig. In Betreff der Konnepitälsfrage ist der

Große Rath durchaus in den Schranken deö Nechtö geblieben, ^

aber weitaus klüger wäre gewesen, wenn diese Frage damals ê

nicht aufgeworfen worden wäre. Nach meiner Ueberzeugung
hatte daS Obergericht in der Form durchaus gefehlt, aber hin- ß

sichtlich der Materie wäre kein Unglück daraus cnistandcn, wcuu S

man die Sache schon hätte gehen lassen. ES haben sich aber s

viele Ansichten dahin ausgesprochen, der Große Rath habe be- ^

schloffen, cZ solle in der Materie eine Konnexität angenommen s

werden. Wäre daS der Fall, so hätten wir damals im höchsten l
Grade gefehlt. Indessen ist dieses eben nicht der Fall, sondern

diese hohe Behörde hat nur in Bezug auf die Form die erlassene

TrennungSweming dcS obersten Gerichtshofes als unförmlich
kassirt. In dieser Beziehung will ich den Großen Rath

vor Jedermann rechtfertigen. Allein eS liegt in der Natur
einer Untersuchung, die gegen 2—300 Personen geführt werden
muß GrundS genug zur Langsamkeit. Wahr ist auch, waö
gesagt worden, daß man den Prozeß ungeachtet dcö Druckes der
Akten nicht so lange zu verzögern gebraucht Härte, aber man hat
cö nicht gethan. UebrtgenS war zur Leitung dcS Druckes dieser

Prozeduren eine eigene Kommission niedergesetzt worden, von
welcher daS verehrte Mitglied, welches jene Bemerkung gemacht
har,Präsident war. Diese Kommisston Härte vielleicht dahin wirken
können, daß der Verzögerung ein baldiges Ende gemacht werde;
jedenfalls muß ich bedauern, daß daö verehrliche Mitglied jenen Ge.
danken nicht schon damals gehabt hat. Soviel ist aufjcden Fall rich,
tig, daß in Folge deö Druckes die Sache um ein Jahr verzögert
worden ist. Dafür können denn doch die Beklagten nichts, und ohne
daß deßfallS eine eigentliche Schuld auf dem Großen Rathe läge, so
haben mir allem dem die Beschuldigten sämmtlich darunter gelitten.
Somit halte ich dafür, daS allgemeine Wohl sei dasjenige We-
sen oder derjenige Gedanke, von welchem Amnestie oder irgend
ein anderer zum Ziele führender Vorschlag gefodert werde; darum
ist'S mir gleichgültig, ob nur zwei Gemeinden, oder ob der
ganze Kanron daö Begehren gestellt habe. Aber damit wir eine
solche Maßregel treffen können, müssen vor Allem aus
Vorschläge daliegen, daS heißt ein ausgearbeitetes und wohlüber-
dachreS Amnestiedekret. Ein solches werden Sie dann prüfen
und sehen, ob eS die nöthigen Bestimmungen und Vorbehalte in
sich fasse, damit Niemandem etwas aufgezwunqen, damit
Niemand in seinem Rechte verkürzt, und damit doch Allen, die es
wünschen, Begnadigung zu Theil werde. Wenn Sie, Tit., ein
solches Dekret erlassen, so fällt jeder gegen uns gerichtete
Vorwurf dahin. Finden sich dann solche, welche, obgleich sich schuldig

wissend die Begnadigung nicht annehmen, so wird daS
Geschrei über dieses Beifpiel ohne Beispiel von Verzögerung
nicht mehr ans die Regierung, sondern auf die zurückfallen,
welche durch ihren Eigensinn jede Ausgleichung von der Hand
weisen. Mehrere Herren Präoplnantcn haben daS Recht einer
absoluten Niederschlagung als ausgemacht angenommen. Ich
sehe eS auch so an; aber im speziellen Falle wäre eine absolute
Niederschlagung ein Gewaltstrcich; hingegen daS Recht der Be-
gnadigling überhaupt ist m der Verfassung. Der ganze Unter-
schied zwischen der gewöhnlichen Begnadigung und der von mir
vorgeschlagenen Amnestlrung ist, daß jene erst nach ausgefälltem
Urtheile und nach geschehener Anrufung von Seite des Bethci-
ligten gewährt, diese aber schon zum Voraus allen sich dafür
Meldenden zugesagt wird. Diese Zusicherung zum Voraus ist
wie die eherne Schlange deö MoseS. Die, welche sie nicht
anschauen wollten, konnten eS bleiben lassen; die aber, welche sie
ansahen, wurden gesund. — So kann ich nsir nicht vorstellen,
daß irgend einer der im Vortrage enthaltenen - Einwürfe auf
dasjenige passe, was ich hier vorschlage; denn Amuestie und
Abolition sind zwei verschiedene Sachen, — ich aber will Amne-
stie. — Man hat vorgeschlagen, eine Kommission niederzusetzen,
um daS Benehmen der Beamten in diesem Prozesse zu untersuchen.

Tit., daS ist nicht Oehl, das ist Essig. Wir haben bitt-
tende Wunden genug und bedürfen keiner neuen. Versehen und
Mißgriffe sind begangen worden aller Orten, das Unglück liegt
aber meist in der Sache selbst. Hr. Schiilihciß v. Tavcl hat
vorgeschlagen, eine Kommission niederzusetzen, um zu Erledigung

der fatalen Geschichte geeignete Borschläge zu bringen.
Wozu gut? Ich sähe keinen andern Erfolg dabei, als aberma.
ligc Verzögerung um ein Jahr, wie das bereits dargethan worden

lst. Solche Untersuchungen soll übrigens der Negierungö-
rath machen, wenn wir nicht abermals einen Gang außer unserer
verfasftingSmäßigen Bahn thun wollen. — Wenn Sie nun, Tit.,
zu irgend etwas, das der Sache ein baldiges und ehrenhaftes
Ende bringen kann, geneigt sind, so schicken Sie die ganze Sache
dem Regierungörathe wieder zurück, damit er uns sobald als
möglich ein wohlauSgearbeiteteS Amnestiedekret bringe. Wenn
Sie aber gar nichts der Art wollen, oder den Zeitpunkt noch
nicht günstig genug finden, und glauben, wir scien noch nicht
stark genug, um großmüthig zu sein, so müssen Sie allerdings
dem Antrage des NegierungSracheS beistimmen.
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Juker. Man hat heute Sonne, Mond und die eherne Schlange
eitirt, ich halte mich an einen Spruch der Bibel: „Bittet so

wird euch gegeben, suchet so werdet ihr finden, klopfet an so

wird euch aufgethan." DaS hat Niemand gethan, darum will
ich auf das Urtheil warten. Durch Niederschlagung der
Prozedur würden wir ein Unrecht, einen Justizmord begehen. Ich
stimme zur Tagesordnung.

Michel. Auch ich wünsche sehr Frieden und Einigkeit
im Kantone und im ganzen schweizerischen Vaterlande. Aber
da fällt mir die Frage auf, ob durch irgend einen der gefallenen
Anträge ein solcher Frieden herbeigeführt werden könnte. Wohin
würde ein Amnesticdekret im Sinne des Herrn Regierungsraths
Koch führen? Die Schuldigen, welche die hochverrätherischen
Umtriebe gegen die vom Volke angenommene Verfassung gemacht,
welche die Patronen gerüstet, und, nachdem man ihnen durch

Zufall auf die Spur gekommen, dem Staate ungeheure Kosten
verursacht haben, — die würden fich dann melden; die Andern
hingegen, welche unschuldig lange Gefangenschaft u. s. w. aus-
gestanden haben, — was würden die dazu sagen? Die würden
dem Staate neue Prozesse anhängen und auf Entschädigung
klagen. Das wäre also kein Mittel zur Beschleunigung und

zur Versöhnung. Ferner würde nachher ein Jeder, der wegen
irgend eines Verbrechens in Untersuchung läge und einen schlim-
men AuSgang deS Prozesses erwartete, vor den Großen Rath
treten und begehren: schlagt die Prozedur nieder. Der Große
Rath aber würde antworten: Wir mischen uns nicht in den

Gang der Justiz, erst nach ausgefälltem Srrafurtheile kann allen-
falls ein Begnadigungsbegehren vorgelegt werden. Warum sollten
wir denn jetzt eine Ausnahme mache», jetzt, da Fr. 20 —30,00t)
nur auf den Druck der Prozedur verwendet worden find? Sollen
diese Kosten alle dem Staate auf dem Rücken bleiben? Ob
dann die Betreffenden durch Niederschlagung deS Prozesses für
die neue Ordnung der Dinge gewonnen würden, das muß ich
bezweifeln. So lange diese Leute nicht wieder auf ihre alten
Stühle sitzen können, werden sie uns immer fcind bleiben;
und so lange diejenigen Männer, welche in diese Geschichte vcr-
fischten sind, leben, glaubeich an keine Versöhnung, wenigstens
traue ich ihnen nicht. Diese Männer sind vor den ordentlichen
Richter gestellt, dort sollen sie beurtheilt werden. Das ist die
Behörde dem Ganzen schuldig und der Ehre dieser Versammlung.
Wenn dann seiner Zeit die Betreffenden remnürhig hlcher kommen
und um Begnadigung anhalten, so werde ich auch dazu stimmen.
Für jetzt betrachte ich die Niederschlagung als eine vorgreifende
Maßregel, die vom Volke sehr würde getadelt. werden. Das
Volk will gerechte Bestrafung der Schuldigen, und unser ge-
schworner Eid gebietet unö, dasjenige zu thun, waö den Gesetzen,
der Ehre und Würde des KautonS zuträglich sein kann, und da

ist das Erste: Handhabung der Gesetze. — Ich stimme wie Herr
RegierungSrath Jaggt.

v. Lerber, Altschultheiß. Man redet von Gefühlen, von
oberer Polizei, von dem, was Gesandte anderer Kantone
gesagt. DaS Alles ist beherzigenSwerth, und cS ist gewiß bedauerlich,

daß diese Geschichte noch währt, und es gereicht nicht zur
Ehre unseres Standes. — Man wird mir nicht vorwerfen,
daß ich etwa dtS jetzt zu strengen Maßnahmen gestimmt habe,
und wenn irgend Jemand wünscht, daß diese Sache auf gesetzliche

Weise gütlich beigelegt werde, so bin ich es. Ich mußte mich
aber fragen: können, dürfen wir der Justiz in die Räder greifen
und eine vor den Gerichten liegende Prozedur vor dem Urtheile
aufheben? Wenn ich mich htevon überzeugen könnte, so würde
ich dazu stimmen. Allein wohin gelangen wir, wenn wir es

thun? WaS Sie, Tit., jetzt für die Einen machen, das ist ein
Präccdenr für Andere. DaS führt also lediglich zur Willkühr,
zu GcwaltS- oder Staatömaßregeln. Wir haben schon ein

Beispiel gehabt, daß man uns vorgeschlagen, Jemanden ohne
Prozeß zum Kantone hinaus zu verbannen. Ja, Tit. wenn
einmal der Große Rath anfängt, der Justiz in die Räder zu

greifen, wie es etwa in anderen Ländern üblich ist, wo die

höchste Staatsgewalt Ausnahmen vom gesetzlichen Gange macht,
für gewisse Leute, aus Protektion, um ihres Namens Willen
u. s. w.; so führt daS weit, sehr weit. Dieser Willkühr und diesem

-N'iàà-e will lind kann ich nicht beistimmen; ich würde glauben,

meinen Eid zu verletzen. WaS will man? Man will

Amnestie. Aber ich frage: so lange die Sache vor Gericht ist,
können wir Amnestie aussprechen? Wir haben in unserer Ver-
sassung einen §. welcher sagt, daß jeder Angeklagte als unschuldig

anzusehen sei, bis durch gerichtliches Urtheil die Schuld
konstatirt worden. Also frage ich mich: wen amnestiren wir?
Unschuldige, denn noch find durch keinen Urtheilsspruch Schul-
dige auSgemittelt. Ich wenigstens würde unter diesen Umständen
die Amnestie nicht annehmen, wenn ich in diesem Falle wäre!
Freilich sagt man, man könne den Betreffenden dieses frei stellen.
Aber ich glaube, wir sollen uns einfach, ehrlich und redlich an
Verfassung und Gesetze halten WaS ist das, Begnadigung?
Verzeihung einer begangenen Schuld. Können wir nun Leute
begnadigen, die nach der Verfassung noch als unschuldig anzusehen

sind? Ich könnte also unmöglich zu etwas stimmen,
wozu wir kein Recht haben. Man sagt, durch eine solche
Amnestie würde sich wenigstens die Zahl der Prozeduren ver-
mindern. Da konnten aber kuriose Komplikationen eintreten.
Hingegen könnte man leicht denjenigen Angeklagten, welche
durch den Anklagczustand in ihrem Berufe gehindert sind, bis
zur Ausfällung dcö EndurtheilS eine daherige Milderung
eintreten lassen. — Wenn ich das Wort ergriffen habe, so ist es
lediglich geschehen, um Ihnen zu zeigen, warum ich heute nicht
meinen Gefühlen Gehör geben kann. Der Große Rath soll nicht
einen Fehltritt machen, den man ein anderes Mal mißbrauchen oder
mißdeuten würde. Ich glaube, die Herren TagsatzungSgesandten
haben eö mit ihren Vorstellungen gut gemeint. Auch mit mir
haben Einige darüber so gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob
die gleichen Personen dann nicht vielleicht die ersten wären,
unS in gewissen Blättern herzunehmen und zu sagen, der Große
Rath habe nicht das Recht zu einem solchen Beschlusse gehabt.
Der Art habe ich schon manches erlebt. — Ich will gar gerne zu
Allem stimmen, was irgend die Sache befördern mag. Allein die
Beklagten würden um so weniger eine Amnestie annehmen, als
man sich nicht verhehlen kann, daß die Sache schwach, ja elend
geführt worden ist. Man hat dazu Instrumente gebraucht, die
es in GotteS Namen noch nicht recht verstanden. Sie wußten
oft nicht, wie sie die glühenden Kohlen angreifen sollten. Darum
würden gerade die wichtigsten Beklagten die Amnestie am ersten
von der Hand weisen und sagen: wir wollen sehen, was bet dem
Urtheile herauskommen wird. Würden von Seite der Bethci-
ligtcn irgend daherige «lämarelles gemacht, würden sie sich für
die Begnadigung melden, oder sollte ich sehen, daß die Justiz
in dieser Sache ihre Pflicht unmöglich erfüllen könne, — dann
würde auch ich zu einer Begnadigung stimmen. Bis dahin
glaube ich, seien wir den Beklagten Justiz schuldig. Eö hätte
gewiß einen elenden Schein, wenn wir nach einer solchen Pro-
zcdur und nach so großen Kosten erkennen würden, diese Sache
könne nicht zu Ende geführt werden. Im Interesse daher
sowohl der Regierung als der Beklagten muß ich gegen meine
persönlichen Wünsche dahin stimmen, daß der Große Rath
dermalen nicht eintrete.

May. Ich muß bekennen, die beiden Umgefallenen
Opinionen haben mich sehr verwundert. Man hat sich nicht
etwa darauf beschränkt, seine individuelle Anficht zu äusser»,
sondern man ist im Ecker etwas allzu weit gegangen und hat die
Sache so dargestellt alS ob die hier gemachten Anträge unserer
Verfassung den Pflichten des Großen Rathes und den beschwor-
neu Eiden zuwider liefen. Solche Beschuldigungen gehen doch
ein wenig weit. Ganz gewiß ist Niemand der Meinung, daß
die gesetzgebende Behörde nicht in den Gang der Justiz
eingreifen solle, mehr zugethan, als ich. Diese Meinung habe ich
selbst schon oft und mit bestimmten Worten ausgesprochen, zu
einer Zeit, als noch große Neigung dazu vorhanden war. Schon
von vorne herein hat man uns heute gesagt, daß man ja nicht
politische Vergehen verwechseln dürfe mit gemeinen Bergeheu und
Verbrechen. Rücksichtlich der Letztern soll keine Art von
Verfügung der gesetzgebenden Behörden stattfinden. Rücksichtlich der
Erstern soll zwar auch nicht auf den Entscheid der Gerichte
eingewirkt werden, aber man hat unS heute vielfach gezeigt, daß
da, wo eS sich um politische Vergehen handelt um Vergehen,
welche gegen die an der Spitze der Regierung siehenden Pens-
nen oder gegen bestehende StaarSeinrichtungen gerichtet waren,
daß da Regierungen und Behörden sich in ganz anderer Steh.
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lung befinden, indem da der Staat als Kläger auftritt. Nun
hade ich nie gesehen/ daß eS ein ungesetzliches Verfahren sei/

wenn in irgend einem Falle der Kläger sagt: ich will meiner

Klage unter gewissen Bedingungen keine weitere Folge geben.

DaS ist gewiß kein Einschreiten in die gerichtliche Befugniß.
Allein man stößt sich am Worte Amnestie. Dieses Wort hat
eine sehr weite Bedeutung und eine engere. Man kann

diejenigen amnestircn/ welche bereits verurtheilt sind; aber der Be-
griff der Amnestie faßt auch den Fall in sich/ wo man erklärt/
daß man im gegebenen Zeitpunkte finde/ cS solle einer wegen

politischer Vergehen angehobenen Klage keine weitere Folge gegeben

werden. Daß vielleicht die meisten der Beklagten von einer

Begnadigung nicht Gebrauch machen wurden/ davon bin ich

überzeugt; aber wenn ich den Sinn der gemachte» Anträge

richtig aufgefaßt habe/ so gehen sie nicht auf eigentliche
Begnadigung im engern Sinne/ denn diese kann nur gegen einen

Verurtheilten stattfinden ; sondern diese Anträge gehen auf eine

Amnestie im weitern Sinne des Wortes. Hier bitte ich

wiederholt/ wohl unterscheiden zu wollen zwischen gemeinen Vcr-
gehen und solche» Fälle»/ wo der Slaar selbst gleichsam in
eigener Sache alS Kläger auftritt aber nachher erklärt/ er wolle
auS vorwaltenden Gründen sein Klagcrecht nicht weiter verfol-
gen. Da kann nun allerdings der Fall eintreten/ daß von den

Angeklagten einige sagen: wir verlangen eine Sentenz. Gut/
dann lasse man gegen diese der Untersuchung ihren Lauf. Irren
wir uns nicht Tit.! wenn man etwas genauer und freimüthig
den bisherigen Gang dieser Prozedur untersuchen will/ so

sind ja freilich in der ganzen Sache sehr viele Fehler
vorgegangen. Daß eö vielleicht in den Absichten gelegen hat/ die

Sache in die Länge zu ziehen, um die betreffenden Personen
fur eine Zeitlang unschädlich zu machen, kann sein. ES treten
oft nach Revolutionen Momente ci:i/ wo man zwar nicht sagen

kann/ daß dieser oder jener ein wirkliches politisches Verbrechen
begangen habe/ wo man aber doch wünschen muß/ gewisse Per-
sonen von Einfluß für einstweilen unschädlich zu machen. Wenn
daS wirklich ein Zweck war/ so ist derselbe jetzt gewiß im woll-
sien Maße erfüllt. ES fragt sich bei mir ebenfalls: ist die Ver-
fassung jetzt befestigt/ oder steht sie noch auf so schwankenden
Füßen/ daß für sie auS einer Freisprechung der im Jahr 1832
kompeomillirten Personen Gefahr entstünde? Ich wenigstens
glaube dieses Letztere nicht. Wenn man übrigens voraus sieht,
daß eine Prozedur, welche bereilS vier Jahre gedauert hat,
noch zwei oder drei andere Jahre dauern wird; so sollten wir
wahrhaftig hauptsächlich diejenigen im Auge haben, welche wahr-
fcheinlicherweise für unschuldig werden erklärt werden. Nun
fragt eS sich nicht nur: was kann der Staac fordern rücksichtlich
des zu erwartenden Urtheils? sondern eS fragt sich: was sind
diejenigen zu fordern berechtigt, welche vier bis sechs Jahre
unschuldig hingehalten werden? — Man hat eingewendet, bei
einer Niederschlagung der Sache würden alle verursachten Kosten
dem Staate zu Last bleiben. Ich weiß, Tit., daß große Kosten
gegangen sind; aber ich irre mich nicht, wenn ich sage, daß
die eigentlichen Prozeßkostcn, welche man den Schuldigen
auferlegen kann, in sehr geringem Verhältnisse stehen zu den
andern Kosten. welche auf jeden Fall der Staatskasse zur Last
fallen müssen. Wie könnte man z. B. die Kosten wegen des
Druckes der Prozeduren den Schuldigen zur Last legen? und
mit welchem Rechte die Kosten wegen der militairischen Rnstun-
gen? Wo wäre dergleichen etwas geschehen? Wenn also schon
der Staat alS Kläger verlangen kann, daß die Schuldigen die
Kosten bezahlen sollen; so ist cS Pflicht des Richters, zu unter-
suchen, welche Kosten denn eigentlich den Schuldigen rechtlich
aufzuerlegen seien. Man hat auch von der Stim-
mung dcö Volkes geredet. Seit vier bis fünf Jahren ist überall
sehr viel vom Volke geredet worden. Das muß natürlich in
republikanischen Staaten der Fall sein; Jeder will da seme
Meinung alS Meinung des Volkes gelten lassen. Bald sagt Einer,
bald Zehn, bald Tausend: wir reden im Namen des Volkes. So
sagt man unö auch heute: das Volk fordert Bestrafung. Ja, eS

mag sei», ein Theil des Volkes; aber ein anderer Theil sagt:
w.r begehren nicht Bestrafung, wir sehen, daß wir ruhig fein
können auch ohne Ausfüllung von Siraftirtheilen, und daß unsere
Ruhe im Gegentheil besser gesichert sein wird, wenn keine Straf-
senienzen ergehen. Ich nehme nur nie heraus im Namen des

Volkes zu reden, sondern ich sage nur meine eigene Meinung,
aber ich habe soviel Zutrauen zum Gerechtigkeitssinne deö Volkes,

daß ich überzeugt bin, dasselbe werde den Umständen Rech,
nung tragen und die klägliche Lage, in welcher sich 200 Staatsbürger

seit 4 Jahren befinden, nicht unnothigerwetse verlängern
wollen. Nach allem Gesagten schließe ich mich an die bereits
eröffnete Meinung an, daß man, ohne zu sagen, daß deßhalb dle
gerichtlichen Untersuchungen stille stehen sollen, die Sache dem

RcgierungSrathe zurückschicke mit dem Auftrage, Anträge zu
bringen, ob und auf welche Weise der Reakrionsprozedur irgend
ein Ende gemacht werden könnte, ohne auf die Beurtheilung
derselben zu warten. Erklärt unS dann der RegierungSrath, er
könne keine andern Anträge bringen, so stehen wir da, wo wir
jetzt sind; bringt er aber andere Allträge, so können wir dieselben
annehmen oder verwerfen. In einem Auftrage solcher Arc sehe

ich keinerlei Nachtheil, wohl aber großen Nachtheil, wenn wir
nichts machen und unS noch ferner allen Kritiken und Vorwürfen
aussetzen. Nach Einführung einer neuen Ordnung der Dinge
ist gewiß nichts wünschenSwerther, alS soviel als möglich alle
Parceiungen aufzuheben und die entgegengesetzten Ansichten ein-,
ander so nahe zu bringen alS möglich. Hievon soll die Regie-
rung das Beispiel geben, und so wird siftam sichersten den Vor-
wurf von sich ablehnen, als stehe sie an der Spitze der einen

Parthci — einer andern Partyei gegenüber.

Tillier. Nach einer einerseits interessanten, andererseits
aber ermüdenden Diskussion dürfte eS vielleicht unbescheiden
sein, wenn ich auch noch daS Wort ergreife; aber in so wichtigen

Sachen darf man cS Niemandem, der irgend warmen
Antheil am Schicksale seines Vaterlandes und seiner Regierung
Nimmt, verargen, wenn er auch seine Meinung vor dem ganzen
Publikum und vor der ganzen Eidgenossenschaft ausspricht. Ich
bedaure, daß wir wiederum in nicht ganz richtiger Stellung
sind durch die Art, wie das Geschäft angebahnt worden ist.
Wer sind zu dieser Diskussion veranlaßt worden durch die Bitt-
schrifr weniger einzelner Gemeinden, während cS mir scheint,
diese wichtige Angelegenheit hätte auf andere Weise hieher gc-
bracht werden sollen. Auch hier erscheint mir die Frage viel
höher, alS sie in den schriftlichen Vortragen und in der DiS-
kussion behandelt worden ist. WaS ich zu sagen habe, würde
sich fast auf alle politischen Prozeduren anwenden lassen, die

seit einer Reihe von Jahren angehoben wurden. Wer sich

erinnert, unter was für Umständen die Reaktionöprozedur an-
gehoben worden ist, weiß, daß kaum ein Jahr nach einer sehr
bedeutenden Staarsveränderung unter sehr heftiger Aufregung
der Gemüther eine abentheuerliche Unternehmung ausgeheckt
worden ist, um die kaum ins Leben getretene neue Ordnung
der Dinge wiederum zu stürzen. Wenn wir nun an die Ver-
Hältnisse zurückdenken, unter welchen daS allcS geschehen; so

mochte man fragen: Halte damals die Negierung die nothwen-
dige Wachsamkeit angewendet, um diesen Planen zuvorzukom-
men? Wer auS der Prozedur gesehen hat, wie öffentlich cl»à
von Seite der .Verschwornen die Sachen betrieben wurden, der
wird einige Zweifel hierüber nicht unterdrücken können. Nicht
nur daS, sondern dem Anfange der Untersuchung selbst sind noch
viel bedeutendere Mängel vorzuwerfen, nämlich, daß man just
einige der wichtigsten Personen, welche nicht zu den Verführten,
sondern zu den Verführern gehörten, hat auf eine sonderbare
Weise sich entfernen lassen. So ist zuerst derjenige Mann, wcl-
cher vielleicht der Leiter war der ganzen Intrigue, der gewesene
französische GefandlschaftSsckretär d'Horrer, sortgewicsen worden.
Wenn man diesen seiner Zeit verhaftet und eine Untersuchung
gegen ihn eingeleitet hätte, so wäre vielleicht erst dann die ganze
Bedeutung des Unternehmens auSgemittclt worden, und dasselbe
würde noch in andern Beziehungen einen audern Charakter
gewonnen haben. Späterhin sind, wie man sich erinnern wird,
durch einen sehr mangelhaften Beamten zwei wichtige Verhaft
tungen auf eine unverantwortliche Weise verliedcrlichc war-
den, die Verhaftungen nämlich der Herren LentuluS und
Fischer vom Eichberg. Dieses Alleü muß Einem vorkommen
wie die allen Erzählungen von Nein etc Fuchs, gegen welchen
heute der Hase, morgen der Bär u. s. w. auSgesandt, von Rei-
neke aber höchst übel empfangen wurden. Dadurch ist die ganze
Prozedur in eine falsche Lage gerathen, indem die intellektuellen
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Urheber^ Leiter und Verführer abhanden gekommen sind. —

In Betreff der spätern Untersuchung ist aus gewandtem Munde

behauptet worden, sie lasse sich m allen Beziehungen rechtfertigen.

Ich will heure darüber kein Wort vertieren. ES ist

weder die Zeit noch der schickliche Ort dazu, und ich wünsche,

dieses nach Eid und Pflicht niemals thun zu müssen. Aber wenn

ich je das Unglück hätte, Richter zu sein über diese Prozedur,
so würde ich glauben, die ganze Prozedur von A bis Z alö

unförmlich von der Hand weisen zu müssen. Ich will hierüber

jeden KassationSr.chter in Frankreich, sobald er einige Kenntniß
davon genommen haben wird, urtheilen lassen, — Alle werden

meiner'Meinung sein. Wie gesagt, ich würijchc von Herzen, daß

ich nie nach Eid und Pflicht darüber reden müsse. — Die Untere

suchung wurde während mehrerer Jahre geführt. DaS erste Urtheil,
welches endlich von der ersten Instanz ausgesprochen wurde, hatte

eia anderes vom Obergerichte zur Folge. Der Große Rath hielt
sich verpflichtet, einzuschreiten, ^ die Einen sagen: mit Recht,

die Andern: mit Unrecht. Ich will das einstweilen dahingestellt

sein lassen. AuS dieser Verschiedenheit der Meinungen geht

jedenfalls hervor, daß große Zweifel über die Rcchcmäßigkelt

dieses Einschreitens walten. Im Publikum ist hierüber nie

große Verschiedenheit der Meinungen gewesen, und ich habe

Gelegenheit gehabt, selbst weit von hier, von ganz unbetheiligtcn
Männern Urtheile hierüber zu hören; Alle waren ungerheilr

daâm. — Ist der Große Rath etwa zu Gunsten der Bethei-

ligien eingeschritten? DaS wird Niemand behaupten. Er ist

eingeschritten zum bedeutenden Nachtheile der Betreffenden in
Rücksicht der Zeit und der Form. — Seil dieser Zeit ist der

Große Rath der Sache fremd geblieben bis auf die im letzten

Frühjahre stattgehabten Verhandlungen, von welchen vorhin Hr.
Oberstlieutenant Wäber geredet hat, wo nämlich der Große

Rath die Gerichtsbehörden zur Beschleunigung der Sache

aufgefordert hat. Die Gerichte haben wenige Tage darauf
geantwortet, diese Beschleunigung könne aus denen und denen Grün-
den nicht stattfinden. — So liegt jetzt die Sache, und nach der

uns damals vom Obergerichte in seiner Zuschrift gegebenen

Andeutung sind wir noch weit davon entferne, eine beschleunigte

Erledigung der Sache erwarten zu können; zwei bis drei Jahre
werden wenigstens noch vorübergehen. — So war die Sache in
den lebten Zeiten, als bei Anlaß der letzten außerordentlichen

Tagsatzung von allen Seiten, von solchen Männern sogar, von

denen man am allerwenigsten glauben kann, daß sie irgend welchen

Reaktionsvorhaben günstig sein möchten, mit allseitiger
Einstimmigkeit auf uns dahin zu wirken gesucht wurde, daß doch

diese Sache bald in möglichst großherzigem Sinne beendigt

werde. Ich soll dabei bemerken, daß von allen Mitgliedern der

Tagsabung diejenigen aus den liberalen Kantonen, und welche

sich für den Fortbestand der gegenwärtigen Ordnung im Kanron

Bern am aufrichtigsten und lebhafteste» inrere,siren, tu dieser

Hinsicht weit thätiger und dringender gewesen sind, alö die Gesandten

der andern Kantone. Diese Einstimmigkeit der TagsatzungS-

gesandten und namentlich der unS am meisten befreundeten Mit-
qlieder derselben sollte unS doch wohl einige Zweifel darüber

einflößen, ob denn unsere Ansicht von Fortsetzung der Prozedur die

wahre sei. Sehen wir zurück auf die letzten Ereignisse. Ist wohl

irgend ein Schweizer oder Berner oder Mitglied dieser Versammlung,

der sagen kann, dieser Zustand, in welchem wir unS dabei

befunden haben, sei ein erfreulicher gewesen? Ist diese

Zerrissenheit, womit wir gegen daü Ausland aufgetreten sind, erfreulich?

Muß nicht jeder Schweizer innig wünschen, daß dieser

Zerrissenheit endlich ein Ende werde? Können wir je auf Kraft,
E ier .ie, Muth und Selbstständigkeit hoffen, w lange wir in
diesem Zustande von Zerrissenheit beharren? Hac dieser rran-

rige Zustand nicht wesentlich dazu beigetragen, daß das Auv-

laud mit solcher Rücksichtslosigkeit gegen unS auftreten durste?

Wo ist der kräftige Allnric, auf welchen das Ausland dabei

gehofft hat und stetS hoffen wird? DaS ist eben unsere Leidenschaft.

Darauf baut man, und da hofft man namentlich den

Reaktionsprozcß zu epploirire».— Wir stellen einen falschen Ge«

sichrSpiilikl auf, wenn wir daö persönliche Interesse der Bcthet-

llglen in'S Auge fassen. Ich habe keinen Grund, die Parthei
der Herren zu nehmen, welche in die Sache verflochten sind.

Kaum der zwanzigste Theil von Ihnen, Tit., wird sich mehr

über diese Herren zu beklagen haben, alS gerade ich. Wer aber

in der letzten Zeit alle äußeren Verhältnisse und ihre Rückwir-
kung auf unsere innere Lage mit unbefangenem Auge betrachtet,
wer etwas lebhafter darein gesehen hat, der wird nicht glauben
können, daß die Gefahren, über welche zwar für einige Wochen
oder Monate jetzt ein Schleier geworfen ist, vorüber seien.
Weit entfernt, Tit.! Ich glaube mich nicht zu irren. Wer
die Zeitungen von rechts und links mit Aufmerksamkeil gelesen,
der hat gesehen, wie man bereits von allen Seiten auSgespro-
chcn hat: Die Schweiz ist nicht mehr im Falle, ihre Selbst-
ständigkeit zu behaupten; sie ist zerrissen, ohne Garantie, voll
Leidenschaften und beherrscht von Faktioncn; cS ist Zeit, auf
andere Einrichtungen für die Schweiz zu denken. DaS haben
wir in sehr gelesenen Blättern gelesen. Was anders beabsichtigte

man damit, als die öffentliche Meinung gegen die Schweiz
ungünstig zu stimmen und auf die Ausführung einstweilen ge-
heim gehaltener Plane vorzubereiten? Allen denen nun, welche
solche Plane hegen, können wir nichts Erwünschteres machen,
alS Fehltritte. Ich will Sie fragen, Tit., ob etwa keine Fehl-
tritte begangen worden sind, ob man nicht noch späterhin just
mit dieser unglücklichen Prozedur die giftigsten Folgerungen aus
unsern Fehlern ziehen kann? Betrachten Sie Alles, was von
Anfang an in dieser Sache gegangen ist! Von vorn herein
haben Form- und VerfassungSvcrletzungen stattgefunden; wenigstens
läßt sich dieser Vorwurf wahrscheinlich machen. Hr. v. Gou-
moens hat meines ErachtenS bündig erklärt, waö «nü hier kann
vorgeworfen werden. Man wird sagen, man habe absichtlich
die Prozedur zu verlängern gesucht. Bereits ist die Rede
gegangen, das jetzige Obergericht sei zu unbefangen; man habe
daher warten müssen, biS ein solches Obergericht da sei, das
in schärferem Sinne und strenger aburtheile. Jetzt stehen die
ErgänzungSwahlen für das Obergericht in wenig Tagen bevor.
Verändern wir alSdann an dem Personale des ObergerichtS nur
das Geringste, und kommen dann nachher Urtheile heraus, die
einzelnen Angeklagten nachtheiitg sind; so wird lxe obige
Behauptung bet gewissen Leute» an Wahrscheinlichkeit in hohem
Grade gewinnen. Auf heutigen Tag befinden wir unS dagegen
noch in sehr vorlhetlhafter Stellung. Die Regierung ist stark,
sie hat den Steg davon getragen über alle auf sie gemachten
Angriffe; wer von den Angeklagten schuldig oder unschuldig ist,
liegt noch im Dunkeln. Die Maßregel, die wir also heute zur
Beendigung der Sache treffen werden, trägt noch durchaus den
Charakter der Großherzigkeit gegen Jedermann an sich. — J-h
will die Frage, ob Niederschlagung der Prozedur erlaubt sei,
oder nicht, nicht wiederholen; selbst die Gegner der Nieder-
schlagung halten dafür, sie sei erlaubt; und wo ist das Land,
das nicht in gewissen Zeiten solche vorgenommen hätte Man
sagt, wenn man statt einer Niederschlagung eine bedingte Amnestie
erkläre, so wolle man eintreten. Mir scheint das in einem
freisinnigen Staate unmöglich die Gestimnng sein zu können. WaS
ist in Frankreich geschehen? Diese Thatsache ist nicht ganz richtig

angeführt worden. Die Frage, ob man die zu Ham gefangenen

Minister begnadigen wolle, oder nicht, ist von der französischen
Regierung oft und viel besprochen worden. Während Einige fur Be-
gnadigung riechen, sagte man von anderer Seite: erst, wenn diese
Minister eö begehren. Sie wollten aber das nicht, und die ganze Presse
hac ihnen zugerufen: nein, thut cS nicht, das wäre Niederträchtigkeit.

Die königliche Regierung hatte sich aber bestimmt
ausgesprochen, sie wolle die Begnadigung nicht ertheilen, brö sie von
den Betreffenden gefordert werde. WaS thut man nun Mai,
läßt sich einen Bericht von Aerzcen geben, welche erklären, die
Gefangenen zu Ham können eS dort nicht mehr aushalte». Die
betreffenden Minister haben aber keinen Schritt gethan, sondern
lediglich die Aerzte. AlS die Sache auf solche Weise erledigt
war, haben die Blätter aller Farbe» lediglich geladelt, daß
man den vierten Minister, Polignac, nicht auch begnadigt habe;
allein die Aerzcc hatten keinen Bericht über ihn gemacht. Eine
solche Kinderei, wie sie dort gemebeu worden, werden wir bei
unS doch nicht treiben wollen; wir brauchen in solchen Sachen
keine Berichte von Aerzten. Wir stehen da in weit schönerer
Stellung. Vergessen wir nicht die Veränderung der Zeiten.
Die alten Regierungen waren väterliche Regierungen, wo
zwischen Regierung und Volk das Verhältniß des Vaters zu
seinen Kindern bestanden hat; wir sind dagegen eine brüderliche

Negierung, wo Regierung und Volk einander gleichge-



stellt sind. Einer solchen brüderlichen Regierung steht eS nicht

an, zu thun, wie etwa eine Mutter, die zum bösen Kinde sagt:
ich will dir verzeihen, wenn du mich recht schön auf den Knien
um Verzeihung bittest. Brüder reichen sich einander gegenseitig
die Hand, ohne daß einer den andern nm Verzeihung bitten
muß. Das ist der Geist, der uns als eine brüderliche Regie,

rung leiten soll. Man wendet ein, es könnten gar viele Jnkon.
venienzen daraus entstehendes könnten sich Einzelne darüber zu

beschweren haben. Solches ist allenthalben begegnet. ES kann

sein, daß Einzelne etwas zu reklamircn haben werden. Nun,
diese machen ihre Petition; die kömmt vor Regierungsrath, und

anstatt, daß im andern Falle die Gerichte entscheiden, entschei.
der hier die Regierung auf den Rapport ihrer Justizbehörde. —
Ich will nicht länger bcl allem demjenigen verweilen, was da.

für kämpft, daß wir die Sache bald, kurz, großartig beseitigen,
uud zwar beseitigen, während wir in einer so günstigen Stel.
lung sind, wo der Große Rath durch einen in versöhnlichem
Sinne gefaßten Beschluß im In. und Auslande nur an Ach.

tung gewinnen kann. — Von allen vorgeschlagenen Maßregeln
hat mir keine so wohl gefallen und in so vaterländischem Sinne
gedacht geschienen, als die vom Herrn Schultheißen v. Tavel
angerarhene. Ich schließe mich dieser gänzlich an.

Mühlemann. Ich muß vor allem aus so viel an mir
glauben, der Große Rath könne und solle alle die ihm immer
und immer gemachten Vorwürfe wegen Zögerung und Etnmi.
schung in den Iustizgang mit Nachdruck zurückweisen, Sache
feie, daß der einzige Umstand ihm zum Vorwurf gereiche, daß

er sein Auffichtörecht nicht mit mehr Nachdruck ausgeübt hat.
Man sagt übrigens, es handle sich nicht um die Frage, ob

der Große Rath zur Niederschlagung der Prozedur befugt sei

oder nicht. Ja freilich, Tit.,' handelt eS sich heule um diese

Frage. Wenn der Große Rath nicht dazu befugt wäre, so würde

er, wenn er dennoch einen solchen Beschluß faßte, die Verfassung

verletzen Diese Frage verdient also allererst untersucht

zu werden. Es handelt sich nämlich dabei darum, ob der Aus-
druck Amnestie, weil er nirgends in der Verfassung vorkommt,
unter dem Ausdrucke des Begnadigungsrechtes eingeschlossen

werden könne. Das unterlieg! bei mir keinem Zweifel. Wenn
eine Behörde das Begnadigungsrecht hat, das nur dem
Souverän zukömmt, so muß sie auch das Recht haben, zu sagen: ich

will ein verletztes Recht hinsichtlich dieses oder jenes Gegen.
standcS nicht einklagen. Ich unterscheide zwischen

Amnestie, bevor das vermeintliche Recht eingeklagt ist, und zwi-
schen Amnestie, wenn einmal die gerichtlichen Behörden in
Thätigkeit gesetzt sind. Ist dieses letztere einmal eingetreten, so

muß eine solche Amnestie mehr oder weniger als ein Eingriff
in die Justiz erscheinen. Allein auch dieser Vorwurf läßt sich

rechtfertigen. Im CivilrcchtSgange kann ein angehobener RechtS-

fall auf Konvention der Partheien hin alle Augenblicke der

richterlichen Thätigkeit entzogen werden. Anders freilich ist eS

in Kriminalfällen; aber auch da hat der Staat zu allen Zellen
das Recht zu sagen: wir wollen daS vermeintliche eingeklagte
Recht nicht weiter fortseyen, — besonders, wenn höhere Interessen
eS gebieten. Das kann nun auf zwei Maniren geschehen, —
entweder bedingt oder unbedingt. Geschieht es unbedingt, so ist

die natürliche Folge, daß der beklagte Gegner die Nechlferri.
giing will, daß man ihm eine Ehrcnvcrwahruug geben, alle Kosten
übernehmen und die Entschädigungspflicht anerkennen muß. Unter
keiner andern Bedingung kann ein solcher unbedingter Rückzug
stattfinden, denn sonst würden die Beklagten bald den Staat
belangen, und das Urtheil darüber wäre bei mir dann im Voraus
entschieden. Bei einem politischen Vergehen wäre hingegen
vielleicht eine Konvention zwischen dem Kläger und dem Beklagten

zu Zurückziehung deS Prozesses möglich. Daraus ergiebt
sich, daß der Große Rath daS Recht hat, bei einem cingetre-
reuen politischen Vergehen die Untersuchung von vorn herein nie-
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derzuschlagen, was ohne Gefahr geschehen kann, weil dann noch
Niemand Reklamationsrechte hat. Aber hier tritt nun eine andere
Frage auf, ob eS rathsam sei, den Schritt zu thun, und namcnt-
lich, ob der Große Rath, welcher bis dahin gegen einen bedeu.
tcnden Theil der Angeschuldigten in vollem Rechte zu stehen
geglaubt hat, nun den Angeschuldigten sagen soll: unter den
und den Bedingungen wollen wir die Prozedur von den richter.
lichen Behörden zurückziehen. Um die Frage der Zweckmäßig,
keit eines solchen Schrittes muß eS sich nun hauptsächlich
handeln. Ich habe auch Gefühl, vielleicht nicht Jemand mehr als
ich gegen Einen, der sich schuldig erklärt, oder gegen einen Un.
schuldigen. Dem Unschuldigen ist man Genugthuung schuldig
von Pflichcswegen, und dem andern ist man aus Christenpflicht
schuldig, sich mit ihm zu versöhnen. Diese Grundsätze werde
ich nicht verläugnen, aber ich habe leider bis diesen Augenblick
von Seite der Angeklagten nicht den geringste» Schein von
versöhnlichem Sinne gesehen. Ich gebe zu, daß andere Mitglieder

dieser hohen Versammlung, welche im Falle sind, die betref-
senden Herren aus näherm Umgänge zu kennen, hierin etwas
anderes wissen. Allein weder durch öffentliche Schritte noch in
Blättern, noch durch Erklärungen haben diese Leute sich je nur
den Schein zu geben versucht, dem Großen Rathe in freund-
schaftlicher Beziehung entgegenkommen zu wollen. Ja, Tir,
da gehe ich dann wiederum von einem andern Grundsatze aus.
Wenn ich einen Gegner habe und auf dem Boden des RechtS
mit ihm zu stehen glaube, und ihm schon hier und da Gelegen,
heit geboten habe, die Hand zur Versöhnung zu reichen, — und
wenn ich dann sehe, daß er diesem Allem nur immer mehr Be.
lcidigungen entgegensetzt; so bin ich dann von demjenigen Grund-
satze, der, die Versöhnung dann nicht absolut erzwingen, sondern
der eS auf den Richter ankommen lassen will. Man wird mich
nie glauben machen, daß diejenigen Männer, welche zu der eigentlichen

Aristokratie gehören, mit dem bereitwilligsten Entgegen-
kommen von unserer Seite sich jeder neuen Ordnung der Dinge
anschließen werden; sie können nicht, eS ist ihnen nicht möglich.
Obfchon ich also mit Ueberzeugung glaube, daß der Große Rath
durch Niederschlagung dieses Prozesses nicht die geringste Ver-
fassungSverlctzung begehen würde; so glaube ich doch nicht, daß
eS in diesem Augenblicke klug wäre, weder eine bedingte noch
unbedingte Amnestie zu ertheilen, indem ich die Ueberzeugung
habe, daß diejenigen, welche von einer konventionellen Amnestie
Gebrauch zu mache» im Falle wären, sich nie dafür melden
würden. Gerade diese werden im Gegentheil auf das Urtheil
dringe». Nur diejenigen würden sich melden, auf deren Frei-
sprcchung bereits angetragen ist. Man hat gesagt, die sich un-
schuldig Glaubenden könnten dann für Entschädigung sich mir
Petitionen an die Regierung wenden u. s. w. Dieser Grundsatz
ist, wie ich glaube, nicht ganz juridisch. Wenn eS sich durch
Urtheil oder durch Rückzug der Prozedur ergeben hat, daß Je-
mand irrig beklagt worden ist; so habe ich wenigstens nie ge-
sehen, daß derselbe auf pctmonellem Wege um Entschädigung
eingekommen sei, sondern das wird vor dem Richter entschieden.
Ich halte also dafür, jeder Versuch zu gütlicher Beilegung der
Sache verursache nur fernere Zögerung. Man sagt freilich,
die richterlichen Behörden können unterdessen immerhin thätig
sein. Wir haben es bereits erfahren. Gerade die Hoffnung,
der Große Rath werde die Prozedur vielleicht niederschlagen,
mag mtt an den bisherigen Zögerungen Schuld gewesen sein.
Ich stimme also mit Ueberzeugung zum Antrage deö RegierungS-
ralhs, in daS Begehren nicht einzutreten, aber zugleich zu der
gefallenen Meinung, daß man von Aufsichtöwcgen dem Ober-
gertchte oder den betreffenden richterlichen Behörden mit allem
Ernste diese Sache ans Herz lege.

(Der Schluß folgt in der nächsten Nummer.)
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à 61.

Verhandlungen
tes

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung, 18Z6.

sNicht offiziell.)

(Beschluß der 6. Sitzung von Freitag den 18. November 1836.)

Hr. Landammann (um seine Ansicht befragt): ES mag
nach einer vorhin gefallenen Aeußerung eben nicht erfreulich und
angenehm sein/ zu erklären/ daß mau seiner Zeit auch eines der

„Instrumente" gewesen ist/ welche alS Untersuchungsrichter in
dieser Sache thätig waren. Ich halte namentlich die Ehre/
die Bannholzprozedur zu führen. Wenn ich nun diese Leute/
mit welchen ich da zu thun hatte/ und die ich durchaus zu den

Verführten zählen muß/ inS Auge fasse und bedenke/ wie diese

während ihrer langen Gefangenschaft nicht nur seldst große Ent.
bchrung leiden/ sondern den Ruin ihres HauSwesenS erfahren
mußten/ während andere nicht Verführte/ sich ihre Gefangenschaft
erträglich inachen konnten; so möchte ich auf heutigen Tag ja
freilich Vergessenheit eintreten lassen. Wenn ich aber auf der
andern Seite unsere Pflicht/ die Gesetze und das Recht zu
handhaben / mir vergegenwärtige/ so muß ich bekennen/ ich könnte

auf heutigen Tag nicht auf irgend eine Amnestie eintreten.
Gerne möchte ich mich belehren lassen / daß etwas der Art in
dem von Herrn Regtcrungsrath Koch entwickelten Sinne
geschehen könnte/ ohne Verletzung der Verfassung; aber waS sagt
Artikel 2 deS §. so dieser Verfassung? Der Große Nach
behandle und entscheide als unübertragbar „jede gänzliche Erlassung
und jede gänzliche Umwandlung einer durch ein peinliches Ur-
theil ausgesprochenen Strafe." Nun liegt ja aber kein solches

Urtheil vor. Ich könnte mir wenigstens nicht vorstellen/ daß

das verfassungsmäßige Begnadigungsrecht eintritt vor Ausfüllung
eines Urtheils. Ich könnte den Gegenstand/ ohne im Uebrigen
zu präjudiziren/ dem Regierungsrathe zurückschicken helfe»/ und

zwar namentlich zu näherer Untersuchung der Ursachen der
bisherigen Verzögerung Ohnehin ist seit Abfassung deö Rapports
deS RegierungSrathS bereits einige Zeit verflossen / und in
Betracht der Wichtigkeit der Sache erscheint der Rapport ziemlich
kurz. In solchem Sinne also würde ich meine Stimme abgeben/

daß der Sache ihr Lauf gelassen/ zugleich aber vom Regierungs-
rathe untersucht werde / wo und an wem die Ursachen der
bisherigen Zögcrung liegen.

Abstimmung:
1) Den Gegenstand zurückzusenden is Stimmen.

Heute einen Entscheid zu nehmen SS >,

2) Für den Antrag des RegierungSrathS 89 „
Für gefallene Meinungen 17 „

3) Siebet zu bleiben 9 „
Eine an das Obcrgericht zu erlassen, große Mehrheit.

Schließlich werden die am Mittwoch auf den Kanzleitisch
gelegten Petitionen und Vorstellungen/ dem Gutachten der Bitl-
schriftcnkommission gemäß / zur Untersuchung und Berichterstattung

an den Rcgierungrath gewiesen.

Schluß der Sitzung gegen 3 Uhr.

Sechste Sitzung.

Montag/ den 21. November 1836.

(Vormittags um S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls leistet der zum erstenmale anwesende Herr Doktor
Schneider als neu erwähltes Mitglied des Großen Rathes
den Eid.

Der Herr Landammann legt auf den Kanzleitisch:
1) Bericht des ObergcrichtS über seine Verrichtungen im

Jahre 183S. » «

2) Zcddel des RegierungSrathS/ worin dem Großen Rathe von
einer aus der Gemeinde Huttwyl eingegangenen Adresse,
im Sinne der am 15. November angezeigten/ Kenntniß ae.
geben wird.

3) Zwei mit Anträgen der Bittschriftenkommission versehene
Vorstellungen/ nämlich:
u) der Gemeinden Vingelz, Leubringen und Botzin-

gen in Betreff deS in der Stadt Viel zu entrichtenden
Ohmgeldes.

b) mehrerer Gemeinden des Amtsbezirks Ober h a öle/ eine
Ausnahme für jene Gegend vom Gesetze über die Dachun-
gen begehrend.

4) Anzug von Herrn Stettler, dahin gehend/ daß eine
Kommission von 5 Mitgliedern ernannt werde/ um das Bench-
men der hiesigen Gesandtschaft auf der letzten außerordentlichen

Tagsatzung / und namentlich die Gründe ihres Ntchr-
beitritts zu der AntwortSnote an Frankreich zu untersuchen.
Herr Landammann erklärt/ er werde diesen Anzug nächsten

Mittwoch oder Donnerstag zur Entscheidung der Erheblich.
keitSerklärung vorlegen?

Tagesordnung.
Vortrag des diplomatischen Departements über den von

der hiesigen Gesandtschaft an der ordentlichen Tagsatzung
nà 1-eke^enâum genommenen Entwurf eines Konkordats
zu Regulirung des Verfahrens gegen politische
Flüchtlinge.

Tit.
Um neuen Verwickelungen vorzubeugen/ wie diejenigen

waren, welche der Aufenthalt gewisser politischer Flüchtlinge in
der Schweiz herbeigeführt/ wurde vom Stande Zürich auf der
letzten ordentlichen Tagsatzung ein Konkordat für Regulirung
deS Verfahrens gegen solche Flüchtlinge beantragt. Die hiefür
niedergesetzte Kommission brachte einige Abänderungen in den
dießfalsigen Entwurf und unterlegte sodann denselben der
Berathung der BundeSbehörde. '



Die Absicht des Konkordats geht keineswegs dahin, über
Aufnahme, Duldung und Wegwcisung von Fremden Vorschriften
aufzustellen, es überläßt diese Gegenstände dem Ermessen jedes
einzelnen Kantons. Die konkordirenden Kantone verpflichten sich

einfach zur Wcgweisung der Flüchtlinge, wenn folgende Ursachen
vorhanden sind:

s) Theilnahme an einer geheimen Verbindung oder an einem
gewaltthätigen Unternehmen gegen einen fremden Staat,
oder an einer in verbrecherischer Absicht geschlossenen

Verbindung.
2) Annahme eines falschen Namens oder Angabc erdichteter

Thalsachen, um eine AufenthaltSbewilligung zu erhalten.
Gleichzeitig verpflichtet sich der beitrctcnde Kanton, die in

diesen beiden Kategorien bezeichneten Fremden aus seinem
Gebiete wegzuweisen und ebenso zur Wcgweisnng solcharnger Frem-
den Mitzuwirken, sobald ein konkordirender Kanton seine Mit-
Wirkung verlangt.

Die Wcgweisung erfolgt durch die Dazwischenkunft des

Vorortes (Art. 2.) : sie darf in keinem Fall eine Auslieferung
sein (ebendaselbst).

Eine wichtige Bestimmung enthält der Art. 5., vermöge
welcher die Kantone sich verpflichten, keinem Fremden, der sich

im Falle der Wegweisung befand oder befindet, auf ihrem Ge-
biete die Erwerbung des Bürgerrechts z» gestatten.

Da die Kantone kraft des AsylrechtS die Bcfugniß behalten,

politische Flüchtlinge, welche sich in keinem der durch das
Konkordat vorausgesehenen Fälle befinden, auf ihrem Gebiete
zu dulden, so ist es allerdings von Wichtigkeit, sich davor sicher

zu stellen, daß keine ^gemeine Verbrecher oder Landstreicher
(Vaganten) sich unter dem Namen politischer Flüchtlinge in
die Schweiz einschleichen. Zu dem Ende verpflichten sich die
Kantone, schon von jetzt an die erforderlichen Polizetmaßrcgeln
zu ergreifen, um jedem daherige» Betrüge vorzubeugen (Art. 1.).

Die Verumständungen, welche den Abschluß dieses
Konkordats gebieten, sind außergewöhnlicher Art; die vom Vorort
und von den Kantonen mit Erfolg getroffenen Maßnahmen be-

gründen die Hoffnung, diese Verumständungen werden nicht
wieder zurückkehren; die Sicherstcllung und Aufrcchthalrung
der beabsichtigten Vorkehren ist demnach nur für die nächste

Zukunft nothwendig; auch begrenzt der Entwurf selbst die
Dauer des Konkordates auf fünf Jahre, vom i. Icnner 1837
an gerechnet.

Die Hoffnung der Kommission, daß die verschiedenen cid-
genössischen Stände diesem Konkordate ihren Beitritt nicht vcr-
weigern werden, wenn sie einerseits sehen, mit welcher Sorg-
fält dasselbe die Souveränität der Kanrone und das Interesse
der Eidgenossenschaft m Einklang bringt, und andererseits m
Betrachtung ziehen, wie wichtig ein übereinstimmendes Handeln
sei, um den angestrebten Zweck vollständig zu erreichen, hat sich
bereits thcilweise verwirklicht.

Zürich, Luzern, Solothurn, Tessin und Neuenburg haben
das Konkordat definitiv angenommen.

Bernö Gesandtschaft hat das Référendum walten lassen.
Wollten Wir nun der Stimme des starren KantonaliSmuS,

welche hier seltsamer Weise mit derjenigen dcS entgegengesetzten
Extrems harmonirt, Gehör geben, so müßten Wir Ihnen an-
rakhen, dieses Konkordat von der Hand zu weisen; denn obwohl
es eine Lücke in unserer Gesetzgebung auszufüllen geeignet >

ist, bezweckt eS doch offenbar eine Verengerung des Krems der
Kantonalkonvenicnz, und mithin in der Kantonalauionomie.

Allein Wir glauben die Sache aus einem höheru Standpunkte

auffassen zu sollen. Es handelt sich hier nicht um
untergeordnete Poltzeifragen, sondern um solche/ die mir deu höchsten
Interessen der Eidgenossenschaft, ihrer Selbstständigkcit gegen
Innen und Außen, wie ihrer Neutralität tu der engsten
Verbindung stehen, und ohne Gefahr für dieselbe nicht mehr bloß-
gestellt werden dürfen, wie dieß m der letzten Zeit geschehen ist.

Aus diesen Rücksichten ganz vorzüglich, und dann auch in
Betrachtung, daß das vorgeschlagene Konkordat nur den unwürdigen

Flüchtlingen das Asyl entzieht, während es für die Würdigen

dasselbe um so sicherer und fester macht, so wie endlich, um
in einer so wichtigen Angelegenheit nicht von unseren Mmid-
gcnossen UnS zu trennen und einem unvaterländischcn Isolirsystem
zu huldigen, tragen wir bei Euâ Tit. unmaßgeblich an: eS

möchte der Kanton Bern dem fraglichen Konkordate definitiv
bcitreten.

Vom RegicrungSrath genehmigt und mit Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen.

Bern den ist. November 1836.

Tscharner, Schultheiß. Dieses Konkordat, Tit., isi an
der letzten ordentlichen Tagsatzung von der Gesandtschaft von
Zürich vorgelegt worden in der Absicht, dadurch in Zukunft die.
jenigcn Unannehmlichkeiten und Gefahren zu vermelden, welche
durch allznleichksinnige Aufnahme und Duldung politischer Flüchtlinge

herbeigeführt werden könnten Dieses Konkordat hat nun
freilich mehr oder minder an Interesse verlören, da cS sich seither
bereits darum handeln mußte, nicht bloß konkordatSweise, sondern
durch allgemeine Maßnahmen von Seite der Eidgenossenschaft
gegen diejenigen Flüchtlinge einzuschreiten, welche sich der gefundenen

gastfreundlichen Aufnahme unwürdig gezeigt hatten. (Der
Redner durchgeht die Hauptbestimmungen des Konkordats, wie
dieselben im Vortrage angegeben sind.) Man hat, obgleich die
letzten Gefahren sich hoffentlich nicht mehr erneuern werden,
indem gegen die ruhestörcnden Flüchtlinge bereits allgemein
eingeschritten worden ist, dennoch großen Werth darauf gesetzt, daß
auch für die nächste Zukunft die Kantone gegen eine allfällige
Rückkehr solcher Flüchtlinge gesichert sein müssen. Deßhalb,
und da das Konkordat nur auf drei Jahre abgeschlossen ist, sehe
ich nicht, daß irgend etwas uns bewegen könnte, demselben nicht
beizutreten u. s. w.

Dem Konkordate wird ohne weitere Diskussion durchs Handmehr

beigestimmt.

Vortrag des Finanz, und Baudepartements über die Fuhr-
Pflicht der Gemeinden Utzenstorf und Bätterkinden.

Tit..'
Die Gemeinden Bätterkinden und Utzenstorf bitten in einer

an den Großen Rath gerichteten Schrift um Aufhebung der
ihnen lästigen Gcmeindefuhrungeii und Uebernahme derselben
durch dc» Staat, in Berufung auf den Geist der Verfassung
und aui, den Ursprung jener Fuhrpflichtm, welcher als Herr,
schaftlich verpönt sei.

ES ist aber wissenschaftlich so ziemlich ausgemacht, daß viele
jener Führungen, wenn schon herrschaftliche genannt, dennoch
rein privatreehtlichen und nicht ttn Geringsten staatsrechtlichen
Ursprungs sind. Wenn in frühern Zeiten große Grundeigen-
ldümer ihre Guter crblehenwcisc verliehen, so ist eS ganz natür-
lich, daß sie in dem Pachtvertrage die auf jedem Gut mehr oder
weniger durch die Natur der Sache bedingten Lasten dem Pächter

mit der Benutzung dcS Gutes übertrugen. Daher rührt eS

auch, dnß Führungen und andere GutSlastcn in den meisten
Theilen des Kantons auf den Lehengütern haften, und zwar
ganz in den nämlichen Verhältnissen, in welchen dieselben Be-
Nutzungsrechte in den herrschaftlichen Wäldern und Allmenden
erhallen hatten. UebrigenS hak die Regierung durch das neue
Straßengcsetz schon den größern Theil jener Lasten übernommen.
Die Bittschrift kann also bloß aus das Gesetz über Führungen
von 180) Bezug haben. Die Aendeniich derselben nach Analogie

des StraßcngesetzeS würde dem Staate eine bedeutende
Summe kosten.

Dieses Fuhrgefttz von 180) hatte bereits die von 1798
bestandenen Fuhrlasten sehr vermindert. ES stellt SlaatSfuhrun.
gen, Amtsführungen und Gemeindeftthrungen ans. Die letztern
können alS lokales Bedürfniß nicht wohl verallgemeinet werden.
Die erster,! entsprachen wegen ihrer Allgemeinheit und billigen
Verthcilung ganz dem-Geiste der neuen Verfassung.

Das Finauzdepartement hält demnach dafür/daß die Bitt-
stcllcr mit ihrem Gesuch ab. und ans das jüngsthiu erschienene
Straßengcsetz und baS Fichrgcsetz von 180), so lange dieses
letztere noch besteht, sowie ans die uralten privatrechtlichen Pflichten

der Lchengüter zu verweisen seien.
Bern, den 10. Juni 1836.

Mit Hochachtung
Der Präsident dcS FinanzdepartemenlS,

iSsum- L- b. Ienuer.
Der erste Sekretär,

Zccrlcdcr.
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Vom Regicrungsrath genehmigt «nd dem Großen Rathe
überwiesen.

Den 13. Juni 1836.
Ramens des RegierungSrathS: - "

Der erste Rathsschrelbcr,
I- F> Srapfcr.

Der Vortrag deS Baudepartements stimmt völlig mit
Obigem übercin.

Kohler/ Regierungsrath, als Vizepräsident des Finanz.
departcmclttS, bedauert, daß dieser Gegenstand so unerwartet
hier vorgebracht werde, und wünscht, es möchte in Zukunft die
Behandlung der wichtigern Gegenstände wo möglich einige Tage
vorher angezeigt werden können.

Tscharn er, Schultheiß, stimmt diesem bei und berichtet,
der Gegenstand sei sowohl dem Finanz. alö dem Baudeparte,
ment zur Untersuchung und Berichterstattung zugeschickt worden

; beide Departements seien in ihrem Antrage einig und
ebenso der Regierungsrath.

Weber von Utzcnstors. Die Fuhrpsticht ist eine Art Frohn-
dienst und rührt noch von deu alten Zwingherren und von der
Leibeigenschaft her, und ist in der gegenwärtigen Zeit eine
unerträgliche Sache. Plane und Devise werden von den Behörden

im Winter gemacht, und hingegen die Fuhrungen fallen
gerade in die Zeit, wenn auf dem Lande Alles mit den Land-
arbeiten beschäftigt ist. — Der Staat äst in solche» Sachen
anzusehen wie ein Partikular. Diese Pflicht war daher unter der
helvetischen Regierung aufgehoben, ist aber durch daö Gesetz

von 1801 wieder eingeführt worden. So lange daS Gesetz be-

sieht, muß man dabei bleiben; allein das UcbergangSgesetz sagt
auf p 11: eö werde dem Großen Rathe im Interesse der Wohl-
fahrt deS Vaterlandes dringend an'ö Herz gelegt, „daß er in
» Betreff der öffentlichen Arbeiten sowie der Fuh-
„ rungen zum Behuf der StaatSgebäudc diejenigen Vcränderun-
„gen vornehme, die.. zu Erleichterung des Landbaues u. s. w.
„unumgänglich erfordert werden." Da also hier dem Großen
Rathe eine neue Ordnung anempfohlen wird, so mochte ich den
Gegenstand an den Regierungörath zurückweiten, damit er mit
dem Gesetze von 1801 eine Revision vornehme, um im ganzen
Kantone die Gemeinden von diesen Führungen zu entledigen.

Zahler. Allerdings ist die Fuhrpflicht für die Gemeinden
oft eine schmerzliche Last; aber bevor wir daS Gesetz einer
Revision zu unterwerfen beschließen, wünsche ich einen bündigen
Rapport darüber, ob eine solche Revision nöthig sei. DaS Gesetz

von 180» ist ein sehr weit greifendes Gesetz, daö sich nicht
so auf einen Schlag hin abändern läßt. Nehmen wir die Fuhr-
pflicht dem Publikum ab und legen sie dem Staate auf, so ist
daS wiederum nur die Last von der einen Schulter auf die
andere geladen. Würden wir diesen Grundsatz sogleich heute auS-
sprechcn, so käme dadurch Stockung in alle Arbeiten. Ich stimme
also heute für Untersuchung, aber noch nicht für Abänderung
deS Gesetzes.

Wehren bemerkt, daß ein KreiSschrelben des Baudeparce-
menlS vom Jahr 1833 die Gemeinden hinsichtlich der Fuhrungen
bedeutend erleichtert habe, und will daher abstrahiren.

v. Lucernau. Gebet dem Kaiser, waS des Kaisers ist,
und Gorc, waS GottcS ist. Man redet so viel von Vaterlands-
liebe, und dessen ungeachtet will man doch alle Pflichten, die
man-dem Valerlande schuldig ist, von sich abwälzen Dieses
Streben steht offenbar im Widerspruche mit jener gepriesenen
Vaterlandsliebe. Ich stimme zum Auirage deS RegierungS-
nnhes.

Häberli. Bätterkinden und Utzcustorf sind nicht die ersten
und nicht die einzigen Gemeinden, welche sich über diese
Fuhrpsticht oder andere ähnliche Lasten beschwert haben. (Der Redner

zittrl mehrere solche Bittschriften au S verschiedenen Gegenden
deS Kantonö Alle diese Leistungen sind unstreitig Ucberreste
von ehemaligen Hcrrschaflen, indem in frühern Zeilen die Herr-
ichaftöherren ihren Unterthanen alle möglichen Leistungen auf.
zuladen gesucht haben. Wer zu arm war, mußte wenigstens
Handtagwerke verrichten. Die meisten dieser Leistungen sind
schon von sich selbst erloschen, so z. B. die Amtsführungen deS

ehemaligen Amtes Buchsee. Die Pflichtigen aus dieser Gegend
wurden nämlich beim Verkaufe der Güter versammelt, damit
sie statt der Führungen etwas BodenzinS übernehmen möchten.
Einige willigten ein, für die andern erlosch die Pflicht von
selbst. Jene Ersteren baten darauf vor wenigen Jahren die
Regierung um Erlaß dieses Bodenzinseö, was ihnen gestattet
wurde. So treten nun auch Bätterkinden und Utzenssorf auf.
ES muß für jeden Staatsbürger, dem unsere Verfn/sung lieb
ist, wiinschbar sein, daß solche Ueberreste jener knechtischen
Plakereien untersucht und abgeschafft werden, sei es durch
billigen LoSkauf oder unentgeldltch. Wenn die Sache stch in die
Länge zöge, so würden sich gewiß die Pflichtigen vereinigen und
insgesammt die Abschaffung dieser Lasten verlangen. DaS sollte
man nicht abwarten, sondern die Regierung sollte sobald alS
möglich daö gesammte Fmanzsystem den verfassungsmäßigen
Vorschriften anzupassen suchen. Ich weiß nicht, warum wir im
alten Kantone mit solchem geplagt sein sollen, während unsere
Brüder im Jura nichts der Art haben. Diese sind zufrieden,
und es wäre also wünschbar, daß wir in dieser Hinsicht
vereinigt und gleichgestellt würden. Ich trage auf Zurücksendung
dieses Gegenstandes an, damit untersucht werde, wie man solche
Lasten aus unserm Finanzsysteme ausmustern könne.

Koch, Regierungsrath. Ich sehe, daß verschiedene Herren
Präopinanten über bestimmte Thatsachen durchaus irrige Begriffe
haben. Eö ist durchaus irrig, wenn mau namentlich das Fuhrgesetz

für einen Ueberrest alter Fcodalrechte hält. Allerdings
hatte» vor der Revolution die meisten solcher Pflichten ans der
Leibeigenschaft beruht; ein anderer Theil haftete aber auf den
Lehengütern und gehörte mit zu den mit Benutzung der Lehen-
guter verbundenen Verpflichtungen, so wie z. B. der Bodenzins.
Der Grundherr gab z. B. ein Gut mit der Bedingung: du
entrichtest mir jährlich 10 Mült Dinkel «nd so und so viel
Fuhrungen. Die Leibeigenschaft, welche vor dem Jahr 1798
noch in einem großen Theile des Landes stattfand, wurde aber
auf so mildem Fuße ausgeübt, daß eigentlich nur die Idee der
Leibeigenschaft unerträglich war, besonders da andere Gegenden
des Kantonö frei waren. Wer daher aus solchen Theile» des
KantonS herkömmt, welche früher unter ungünstigen Verhält-
niffen gestanden hatten, der steht die Sache auch ungünstiger
an, als diejenigen, deren Voreltern sich ihre Freiheiten in
früherer Zeit meistens erkauft hatten. Obgleich aber vor 1798 bei
Vielen nicht die Leibeigenschaft, sondern das Lchcnöverhältniß
d:e Quelle ihrer Fuhrpflicht war, so geschah es, in dem nach
1798 eingetretenen ChaoS dennoch, wle jetzt auch, daß man alles,
waS man nicht gerne bezahlte, als ein Feodalrecht ausgab.
Da nun'durch die damalige neue Verfassung alte Fcudalrechte
aufgehoben waren, und Jedermann in Folge dessen nichts mehr
bezahlen wollte, so hat unS daS sehr viel zu thun gegeben. DaS
Resultat war, daß man ein Abgabensystem aufstellte, und daS

Resultat dieses AbgabensystcmS war, daß das ganze System,
aber auch die ganze helvetische Regierung überpurzclte, weil
man auch solchen Leuten Abgaben znmmhelc, welche keine schul-
dig zu sein glaubten. Ich war damals auch von der Regierung
und hatte an dem Ueberpurzeln gar keine Freude, weil ich
aufrichtig jenem Systeme zugethan war und daher gewünscht hätte,
daß man die Vortheile dieses Systems nicht soweit getrieben
haben möchte, daß cS zuletzt überpnrzeln mußte. Wenn wir nun
heute aus diesem Wege fortfahren und alles, was man dem

Staate entrichten soll, unter dem Vorwande wegschmeißen, eS

seien Ucberreste alter Fcodalrechte, und man wolle ein anderes

Finanzsystem; so wird daS gleiche Resultat daraus hervorgehen
wie im Jahre 1802. — AlS wir in der helvetischen Negierung
sahen, daß eine solche Mischung vorhanden war von zum Theil
aus dem LehenSocrhättnisse, zum Theil aus der Leibeigenschaft
entstandenen Führungen, und daß dieselben aller Orten mit dem

gleichen Unwillen geleistet wurden; so sorgte die helveliîche
'Regierung einstweilen anders dafür, indem sie jene Fuhrpsticht
überall abgeschafft hatte.' Darauf kam aber der Stecklikrieg,
die Umwälzung der damaligen Ordnung und zuletzt die Me-
diation und mit ihr dann daö Gesetz von 1801. Jetzt frage

ich: w:e ist eS möglich, daß eine Last, welche den Gemeinden

durch ein Gesetz von 1801 auferlegt worden, eine Feodallast

sei? Im Jahre 1801 wäre eine Feodallast gegründet worden!!



Just hatte die helvetische Regierung alle jene HerrschaflSver.
Hältnisse und Beschwerden ja abgeschafft. Allein die Mediations-
regterung sagte: So lange die zum Bauen nöthigen Materialien
nicht selbst fahren/ müssen fie geführt werden; und sollen sie

geführt werde« / — wer soll sie führen? wie soll das gehen?
Die alte Einrichtung/ wie sie vor 1798 gewesen/ wollen wir
nicht wiederherstellen / eben weil sie auf ausgenutzten Verhält-
nissen beruht; wir wollen also eine vollständige Ordnung in
dieser Hinsicht einführen. Das Natürlichste nun und für Nie.
wanden sehr beschwerlich schien/ daß für diejenigen Staats-
baute«/ welche im Kreise einer einzelnen Gemeinde und speziell

in ihrem Interesse geschehen/ die Gemeinde/ daß für die Bauten

zum Vortheile eines ganzen Oberamtcs das ganze Oberamc ins

gesammt/ — und daß endlich für allgemeine StaatSbauten/ wie

Hauptstraßen und dergleichen der Staat die nöthigen Fuhren
leiste. Da/ Tit./ haben sie das Gesetz von 1804, durch welches

eine alte Feodallast wiederhergestellt worden sein soll! ES wurde

damals auch discutirt/ ob man nicht Alles das auf die Staats-
lasse legen wolle. Aber man fand/ daß wenn man im Ober.

haSle eine Brücke baue/ und man hier in Bern die Führung
dazu verdingen müßte'/ so müßte man es mit doppeltem Gelde

mache«/ und am Ende komme es auf Eins heraus. Denn da

nun die gleiche Last auf alle vertheilt ist, und jede Gemeinde

oder jede Gegend nur für Bauten in ihrem Umkreise und In-
teresse in Anspruch genommen wird/ so ist daS wahrhaftig keine

Feodallast/ sondern eine auf die allerbilligste Welse vertheilte
Staatslaft. Man kann allerdings das Fuhrgesey aufheben und

sagen: alle Fuhrungen sollen vom Staate bezahlt werden; aber

daim — woher daS Geld nehmen? Ich glaube nicht, daß eö

gegenwärtig nocl, mit unsern Staatsfinanzen übel stehe, aber

wir können es endlich dahin bringen. Sind wir, Tit., dafür
da? Sind wir dafür da, die StaatSlasten so anzuhäufen, daß

man zuletzt Auflagen ausschreiben muß? Ich glaube, wir seien

dafür da, um auf die wenigst drückende Art den öffentlichen
Bedürfnissen ein Genüge zu leisten. — Wenn die reklamirenden
Gemeinden geglaubt haben, das Fuhrgesey sei ein Rest ihres ehe-

maligen Verhältnisses gegen die Zwuighcrrcn von LandShitt;
so thaten sie recht, sich hier zu beschweren. Aber eben, weil jene

alten Verhältnisse durch die helvetische Regierung abgeschafft,

das neue Fuhrgesey aber durch d4e MedianouSregierung gemacht

worden; so ist dieses Letztere nichts anderes als ein allgemeines
Landesgesetz, welches alle Gemeinden und Theile deS Kantons
in gleichem Maße betrifft. — Ich für meinen Theil habe durch,
aus nichts dagegen, wenn Sie daS Fuhrgesetz von 1804 dahin
wollen untersuchen lassen, ob eS einer Abänderung bedürfe; eö

ist möglich, daß man es besser machen kann. Aber ich kann

versichern, daß das Fuhrgesey von einem Manne vom Lande

(damals nämlich war er noch vom Lande,) entworfen worden

ist, von einem Manne, der daS Land und seine Verhältnisse
sehr gut kannte, besser, alö wenige von uns eö kennen. Dieses
Gesetz von 180) diente auch, eben weil es im Allgemeinen auf
sehr richtiger Einsicht in die Landeöverhälln'.sse zu beruhen schien,

als Basis bei allen 'verschiedenen außerordentlichen Steuern
und dergl. So sind die Kriegssteuern nach diesem Gesetze ver-
theilt worden. Nichtsdestoweniger habe ich nachher diesen Mann
oft sagen gehört, daß er nicht prätendire, sein Gesetz sei ei»
Meisterstück Dennoch zweifle ich, daß wir eö bedeutend
verbessern würden. Ich stimme also, daß eine Untersuchung anbe-

fohlen werde, ob eö nöthig und dienlich sei, an dem bisherigen
Knhrgesetze Abänderungen zu treffen oder nicht. Insofern stimme

ich mit den meisten Herren Präopinamcn überein, aver die von
ihnen ausgesprochenen Ansichten sind thatsächlich unrichtig. —

Mühlemann. Ich will nicht wiederholen, was Herr
Negierungörath Koch so eben sehr bündig gesagt hat, wie man
nämlich seiner Zeit dieses Kind zur Tauft gebracht und ihm
einen andern Namen gegeben habe. Daß hingegen dieses Gesetz

nicht so ganz ein Meisterstück sei, daran zweifle ich keinen
Augenblick. ES ließe steh vielleicht untersuchen, ob daS Uebel im
Gesetze selbst, oder aber in der Anwendn,»g deS Gesetzes liegt,
ES sind mir z. B. Gemeinden bekannt, welche an diesen StaatSlasten

uichiS tragen, alldieweil andere sie tragen müssen. Dieses
Mißverhältnis soll nach unserer Verfassung billigermaßen einer
Revision unterworfen werben. ES ist eine ausgemachte Sache, daß

dieses Gesetz einen bedeutenden Theil von unserer Finanzordnung
oder vielmehr Finanzunordnung ausmacht. So viel ist richtig,
daß den Petenten in dem Sinne, wie sie hier eingelangt sind,
nicht entsprochen werden kann; eö können und sollen keine

partiellen Erlassungen von StaatSlasten startfinden. Desto
nöthiger aber ist es, diesen Gegenstand zur Untersuchung zu schicken,

Ich trage daher darauf an, daß man diese Vorstellung nebst den

Vortrügen des Finanz- und Baudepartements dem Regicrungs-
rath zu Handen der zur Revision des gesammtcn FinanzzustandeS
aufgestellten Kommission zu geeignetem Gebrauche überweise,

Jaggi, Regierungsrath. Schon vor zwei Iahren war
über diesen Gegenstand eine Spczialkommission niedergesetzt
gewesen, von welcher ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet wurde,
dessen Eingang ausdrücklich von den y fehlerhaften Bestimmun,
gen" deS bisherigen Fuhrgesetzes redet. Der RegierungSrath
fand bei der Diskussion, cS sei Alles darin, außer was darein
gehöre. Jedenfalls hat man schon damals die Nothwendigkeit
erkannt, das bisherige Gesetz zu verbessern. Ich schließe mich
also dem Antrage an, welcher die Sache zur Untersuchung zu-
rückschicken will.

Kißling. Noch viele andere Gemeinden beschweren sich
über daS Gesetz von 180). In vielen Gegenden sind einzelne
Gemeinden frei andere pflichtig, und das ist nicht billig und
zeigt mehr oder weniger auf feodalcn Ursprung. So müssen
z. B. die Gemeinden die Brücken machen, und der Staat be-
zieht die Brückengelder, welche weit mehr betragen als zum--
Unterhall der Brücken nöthig wäre. Ich stimme wie Hr.
RegierungSrath Jaggi.

May. Dieser Meinung müßte ich mich gänzlich anschlic-
ßen, und zwar im Sinne des Hrn. Mühlemann. Ich verspreche
mir überhaupt außerordentlich viel von jener Kommission; sie

soll Allcö untersuchen, waS irgend in den StaatSorganismus
eingreift. Schon jetzt sehen wir vielversprechende Funken von
daher aufleuchten. BiS jetzt hat man allcrwärtS geglaubt, im
Kanton Bern herrsche sehr gute Finanzordnung, dem heutigen
Tage war es vorbehalten, unö zu zeigen, daß wir in einer Fi-
nanzunordnung leben. Ich könnte also natürlich nicht anders,
alö dieser Kommission das größte Zutrauen schenken.

Obrecht wiederholt die Behauptung, daß die Fuhrpfiicht
und ähnliche Lasten auö den Zeiten des FaustrechtS herrühren,
und findet es, da sich einzelne Gegenden in frühern Zeilen, wie
z. B- daS Amt Bipp mit 3000 Gulden, von der Leibeigenschaft
losgekauft habe, unbillig, daß solche Ueberreste der alten Zeit
noch immerfort getragen werden müssen. Wer sagt: gebet dem
Kaiser, waS des Kaisers ist? Diejenigen sagen es, welche eben
dem Kaiser nichts geben. Wer so reden will, der soll erklären,
er wolle auch die Beschwerden tragen helfen. Ich stimme auch,
daß die Sache näher untersucht werde.

Inker möchte der obgenanntcn Kommission dle Frage
überweisen, ob es nicht daS Zweckmäßigste wäre, sämmtliche
ScaatSdoniainen zu veräußern, weil dann die dahcrigcn Placke,
rcien von selbst aufhören würden.

Kohli. Alö in den Jahren 1799 «nd 1800 wo Requi.
sitionSfuhren geleistet werden mußten, von den Auögeschosscnen
deS KantonS gestritten wurde, wie viel jede Gegend leisten solle;
so kam die Sache vor die Verwalrimgskammer, und diese mußte
ein Regulativ aufstellen. Die armen und übervölkerten Landes-
gegendcn wünschten, daß das Regulativ nach Billigkeit und
nicht nach der Bevölkerung ausgestellt werde. Da aber die
Ausgeschlossenen der Stadt Bern den La.idleuten weit überlegen

waren, so wurde der Maßstab nach der Bevölkerung an-
genommen. DaS neue Gesetz von 180) ist darauf nach jenem
Regulativ gemacht worden. ES ist in gewöhnlichen Zeiten nicht
sehr beschwerlich, aber wenn die KriegSsteuern nach diesem Ge-
setze bezogen werden sollen, so leiden die übervölkerten Gegenden
sehr dabei. Daher müßte ich zur Revision stimmen.

Bühlcr v. Hcimenhausen führt Beispiele an von mi-
gleicher Vcrthcilung der Fuhrpflicht. AlS eS darum zu thun

î war, die große Zürichstraße zu bauen, sind die Landvögte von
Wangen und Aarwangcn zusammengekommen und haben die
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Vorgesetzten von is Gemeinden beschickt und denselben ein scho-

neS Essen aufgewartet. AlS dieselben nun am besten daran

waren, sagte man ihnen: ja jetzt ist es darum zu thun/ einen

Verein zu bilden fur den Bau der Straße, Einer der
Abgeordneten, der vielleicht weniger getrunken hatte als die Andern,
cxcüsirte sich nnd ging fort. Seine Gemeinde hat nachher nie
etwaö leisten müssen i». f. w. So ist cS damals gegangen. Ich
schließe dahin, daß die Kommission nicht blos das Gesetz von
1804, sondern überhaupt untersuche, ob alle Gegenden gleich
betheiligt seien.

v. GoumoenS. Ich habe mich wahrend meiner
Amtsführung überzeugt, wie schwer eS ist, dieses Fnhrgcsetz
anzuwenden. Kurz nach Annahme der Verfassung wurde mir bei
gegebenem Anlasse ein Verzcichniß zugeschickt, wie viel jede
Gemeinde in Betreff der Fuhrpflicht zu leisten habe. Aus diesem

Verzcichniß war deutlich zu sehen, daß daS Fuhrgesctz von 18«1
kein regelmäßiges Verhältniß aufstellt, sondern die einen
Gemeinden sind beschwert, die andern nicht. Auö solcher Unordnung

werden wir immer am besten herauskommen, wenn das in
dem UcbergangSgesetze Versprochene ausgeführt, und jedes Gesetz

mit der Verfassung in Uebereinstimmung gebracht wird. Darum,
und weil das Fuhrgesey in manchen Beziehungen gegen die
Verfassung streitet, stimme ich zur Untersuchung desselben.

A b st i m m u n g.

Der Antrag des Regierungsraths in Betreff dcS speciellen Falles
wird durchS Handmehr angenommen.

Hiebet zu bleiben Niemand.
DaS Gesetz zu näherer Untersuchung zurückzuschicken Alle.
BloS dem RegierungSrathe zuzuschicken 16 Stimmen.
Zu Handen der Kommission zuzuschicken großeMehrheit
Für Erheblichkeit des Beisatzes von Herrn Bühler 67 Stimmen.
Dagegen u Stimmen.

Viele Mitglieder erklären, den Inhalt dieses Zusatzes nicht
begriffen und daher gar nicht gestimmt zu haben.

Ein Vortrag des diplomatischen Departements
zeigt der Versammlung an, daß folgende neulich erwählte Mit-
glicdcr des Großen Rathes sich über ihre Wahlfählgkcil ausgewiesen

haben:

1) Herr Franz Ludwig Lardon, Gerichtspräsident zu
Münster;

2) Herr Samuel Schaffte r, Prokurator zu Münster;
3) Herr Christian Schmid, zu Noßhäuscrn.

Vortrag des Finanzdepartements über Verlängerung
deö ForstdekretS von 1832 u. s. w.

Derselbe zeigt, daß cS nicht möglich gewesen sei, die
beabsichtigte definitive Organisation deS Forstwesens gehörig zu
bearbeiten, um schon in dieser Session des Großen Rathes einen
Gesetzesentwurf vorzulegen; jedoch seien schon viele Vorarbeiten
dazu gemacht worden, deswegen wird angetragen, die Dauer
des Dekretes vom 24. Mai 1832 um ein Jahr, d. h. bis zu
Ende dcS IahreS i837 zu verlängern, und die AmtSdauer der,
vermöge des angeführten Dekretes auf eine Probezeit ernannten,
Forstbeaniten ebenfalls auf gedachten Zeitpunkt zu verlängern.

Stock mar. Die gegenwärtige Forstorganisation ist nur
provisorisch, sie wurde auf vier Jahre gemacht. DaS Personale
der Forstadministration ist ebenfalls auf vier Jahre ernannt
worden. Sie haben ein Forstreglcment für den Jura angenommen,

welches allseitig den Wunsch erregte, cS möchte für den

alten Kanton ebenfalls ein solches Forstgcsctz rcdigirt werden.
Demnach wurde von der Forstkommission ein Entwurf auSgear'
arbeitet, welcher von sehr ausgedehnten Bemerkungen deö Herrn
Forstmeisters Kasthofer begleitet ist. Die Kommission hätte ihn
bereits diSkutirt, wäre nicht dem HerriuForstmeister ein Zufall
begegnet, der ihn biS jetzt verhindert hat, an den Geschäfte»

Theil zu nehmen. Ei» Gesetz für die Forstadministration des

alten KanronS zu machen gehr aber lauge und ist schwierig.
Man kann über einen Gegenstand von solcher Wichtigkeit nicht
so leichthin deilbcriren. Er muß vorerst zur Untersuchung vor
daS Finanzdcpartement und den RegierungSrath kommen,
alsdann im Lande verbreitet werden, damit man die Bemerkungen
von den verschiedenen Lokalitäten sammeln könne. Wenn man
diesen Gegenstand auch so sehr alö möglich beschleunigt, so

glaube ich doch, es werde schwer halten, Ihnen den Entwurf
der Kommission in der Sitzung des nächsten Jahres vorzulegen.
Man sollte also für ein Jahr die gegenwärtige Forstorganisation

und die Ernennung der Beamten in diesem Zweige be-
stätigen u. s. w., worauf hiemit angetragen wird.

Dem Antrage wird durchS Handmehr beigestimmt.

Nun werden drei Vorträge der Polizeisektion über
folgende NaturallsationSbegchren vorgelegt:

i) DaS Naturalisationsbegehrcn des Johann Nast aus
Sulzbach in Baiern, ersten Violinisten an der Musikgesellschaft
in Bern, welchem das Bürgerrecht der Gemeinde Nicderstocken,
Amtsbezirk Niedersimmcnthal, zugesichert ist.

A b st i m m u n g.

Durch Ballotirung: für Willfahr 78 Stimmen
für Abschlag 28 „

2) DcS Friedrich Weiß von Lnstnau, Königreich Wür-
tembcrg, welchem daS Bürgerrecht der Gemeinde Jscltwald
zugesichert ist.

Abstimmung:
Für Willfahr 64 Stimmen
Für Abschlag « 22 „

3) Des Joh. Friedr. Schreiner aus Landau, welchem
daS Bürgerrecht der Gemeinde Niederstocken zugesichert ist.

Abstimmung.
Für Willfahr SS Stimmen
Für Abschlag 28 „

Der Pelcnt ist somit abgewiesen, da das Gesetz zwei Drit-
theilc der Stimmen zur Naturalisationöerthcilung verlangt.

Auf den Vortrag der Justiz sektion werden folgende
Ehchindernißdiöpensationsbcgehren durchS Handmehr
abgewiesen.

1) DaS Begehren der abgeschiedenen Susanna Katharina
Jutzcler, geb. Knöri, wohnhaft zu Därstetlen;

2) das Begehren des Joh. Krengcr, Wittwer, aus der
Ktrchgemeinde Thurncn; »

3) daS Begehren des Joh. Zürcher, von RüderSwyl.

Hingegen werden durch Abstimmung folgende Ehehinderniß-
diSpensationen ertheilt:

1) daS Begehren des Joh. Müyenberg, von Spicz.

2) daS Begehren deS Johann Rychcner, bcrnischen
Landsassen.

3) das Begehren des Matthäus Noth, aus der Gemeinde

Grindelwald.

Schluß der Sitzung um l'/î Uhr.
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Berichtigungen.
In der von Herrn Großrath Ncukomm in der außerordent-

lichen Sitzung vom t t. September in Betreff der Weigerung
Waadt'S gehaltenen Rede ist, anstatt 2t. August/ zu lesen:
v. September.

Das von Herrn Obergerichtsschreiber v. Luternau bei
Behandlung des Kreditbegchrens der Polizeisektion Nr. Zs.
Seile « abgegebene Votum wird dahin berichtigt/ daß es

heißen sott:

„Nicht der Präsident, sondern der Referent behalte
„die gewöhnlichen Prozeduren nur einen Tag, weilläusigere
„höchstens drei Tage. Der Präsident / dem sie von Seile der

„ crstlnstanzlichen Gerichtsbehörden direkt zugesandt werden / be.

„ hält sie nur vom Tage des Empfangs auf den folgenden / wo
„er sie dem StaaiSanwalt zustellen läßr. Zum Lesen durch
„das ganze Tribunal liegen die Akcen in der Regel nur acht
„Tage lang vor der endlichen Beurtheilung im Sitzungs.
„zimmer."
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IVi'0. 62.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wmterfttzung, 18Z6.

(Nicht offiziell.)

Siebente Sitzung.
Dienstag, den 22. November 5836.

(Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmcr.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des
Protokolls wird der Tagesordnung gemäß vorgelegt:

Ein gedruckter Bericht der Spezialkommission zu
Untersuchung der Zuchtanstalten.

Dieser Bericht, datirt vom 28. Mai 1834 und unterzeichnet

von den Herren Regierungsrath NeuhauS, Negierungörath
Schneider und Großrath Durheim, als Mitgliedern der am
28. März 1833 niedergesetzten Spezialkommission enthält 63
Oktavseiten und handelt zuerst von den Zuchtanstaltcn in Bern
und von p.ix. 49 hinweg von der Zuchtanstalt zu Pruntrut
Derselbe ist begleitet von einem schriftlichen

Vortrage der Polizeisektion, datirt vom 12. Mai
1S3Z, nebst Nachtrag vom is. Juni 1836; und von einem
ebenfalls schriftlichen

Vortrage des NegierungSratheS, datirt vom7.Win-
rcrmonat 1836.

Diese beiden Vorträge beleuchten die verschiedenen Schlußanträge

dcS gedruckten Berichtes der Spezialkommission.

Der erste Hauptantrag der Spezialkommission, bezüglich

auf die Zuchtanstalten zu Bern, unter der Rubrik
I. Beaufsichtigung der Anstalt

lautet (pnx. 6): «ES möchte eine besondere AufsichlSkommission
„über die hiesige» Zuchranstalten ernannt werden."

Die Polizeisektion dagegen trägt einstimmig darauf an:
„Daß der Große Rath von der Ernennung einer besondc-

„ ren AufsichlSkommission über die hiesigen Zuchtanstaltcn abstra-
„hiren möchte."

Sollte dieses nicht belieben, so wünscht die Polizeisektion
jedenfalls, „ daß dieser Kommission im Interesse des geregelten
„Geschäftsganges keine Befugnisse zu Ertheilung von direkten
„Befehlen in der Anstalt eingeräumt werden sollen, sondern

„ daß dieselbe gehalten sein solle, alle ihre Anträge vor die Po-

„ lizeisektion zu bringen u. s. w."
Der Negierungörath stimmt dem Hauptantragc der Polizei-

scktion völlig bei.

NeuhauS, RegiernngSrath, als Präsident der
Spezialkommission. Bevor man die Diskussion artikelsweisc angehoben

hat, wäre es gut gewesen, einen Gesammtrapporc zu machen.
Da man dieß indessen nicht zu wünschen scheint, so werde ich

mich beschränken, die Frage eines Aufsichrökomitv's zu bchan-
dein, eine Einrichtung, welche die Polizeiscktion bekämpft und
der Negierungörath ebenfalls zurückweisen will. Die Motive,
welche Ihre Kommission bewogen, dieses Konnt-- vorzuschlagen,

sind verschiedener Natur und zahlreich. Man sollte in alle
Details der gegenwärtigen Organisation eintreten, um Ihnen be-
merklich zu machen, wie nothwendig diese Kommission ist. Die
Polizeisektion versammelt sich wöchentlich höchstens einmal;
überladen von einer Menge Geschäften, kann sie auf die Zuchtan-
stalten nicht die Zeit und die Mühe verwenden, die nöthig
wäre». Die einzige Vertheilung der Arbeit für die Gefangenen
kann Beschäftigung für ein ganzes Jahr geben. Wenn dieß in
Eile geschieht, so können die ArbcitSanstairen unmöglicherweise
ihren Zweck erreichen. Ebenso verhält eS.sich mit der Neguli-
rung der Ersparnißkassa und mit der Disziplin im Innern der
Anstalt; wenn zahlreiche Krankheiten in derselben herrschen, so
ist eine Spezialaufsicht für die Krankenzimmer nöthig :c. :c.
Herr Regicrungörath Schneider weiß aus sicherer Quelle, daß
der Direktor dcS Zuchthauses, Hr. v. Ernst, die Aufstellung eines
Aufsichtökomite's wünscht, und es wundert mich, daß der
RegiernngSrath das Gegentheil behauptet. Die Polizciscktiou glaubt,
daß, wenn dieses Konnte eine Kompetenz hat, Zwistigteiten
entstehen würden. ES ist aber nicht nothwendig, ihm eine solche
zu ertheilen; denn das würde die Geschäfte hindern. Allein die
Polizeisekrion wird fortfahren, die Oberaufsicht über die Anstalt
zu führen. Die Visiten werden nur guten Erfolg haben, welche
die Mitglieder des AufsichtSkomitk-'ö wöchentlich daselbst abstatten

werden. ES kann begegnen, daß eine von der Polizeiscktion
angeordnete Maßregel dem Konnte nicht geeignet scheint;

dieses erstattet dann in dieser Hinsicht einen Bericht, um
derselben seine Ansicht vorzulegen, und eS steht der Polizeisektion
stetS frei, die Ansichten des Komitè'S anzunehmen oder zn
verwerfen. Dieses zwischen die Polizeisektton und den Direktor
gestellte AufsichtSkomitö scheint mir eine Organisation, welche
diese wichtige Leitung erleichtern wird. ES ist übrigens in
einem Etablissement, wo eine große Anzahl von Gefangenen ist,
eine Administration nöthig, welche Festigkeit mit Humanität
verbinde. Die Gefangenen sollen keine Schwierigkeit finden,
ihre Klagen an die Behörde gelangen zu lassen; dieß kann beim
gegenwärtigen Stande der Dinge nicht stattfinden; die Mitglieder

der Polizetsektion, mit andern Angelegenheiten beschäftigt,
können 300 bis 400 Gefangene nicht anhören. Auch hat der
Direktor eine fast unbcgränzre Autorität. Deßhalb wünscht Ihre
Kommission, damit die Polizetsektion öfter interveniren könne,
daß die Anstalt wöchentlich von mchrcrn Personen besuche werde.
Dieß sind die Hauptmotive, welche die Errichtung eines solchen
Komite's wünschbar machen, ohne daß deßhalb ihm eine Äom-
pctenz gegeben werde- Wollen Sie die Dauer der Funktionen
der Mitglieder dieses Komitü'S statt auf 3 auf 6 Jahre setzen

so wird dieß nicht die mindeste Schwierigkeit erleiden.

Köhler, Negierungsrath. Ich finde mich vor Allem aus

veranlaßt, die Behauptung zu widerlegen, alS habe nämlich !xr
Hr. Direktor v. Ernst diese Kommission selbst gewünscht. In
seinem Gutachten sagt er, daß er eS auS innigster Ueberzeugung
für sehr nachthcilig halte, wenn die Mitglieder aus einer
solchen AufsichtSkommtssion bei ihren Besuchen direkte Befehle ge-



ben könnten. (Der Redner lieöt die daherige Stelle des besag,

ten Gutachtens ab.) Man wird freilich sagen, diese Worte
sprechen sich nur bedingt gegen eine solche Kommission aus;
aber eben daS/ was der Herr Direktor hier angedeutet, hat die

Polizcisektion hauptsächlich bewogen, sich gegen die Aufstellung
einer Kommission auSzusprechen. Beim ersten Lesen des Antra.
geS sollte man freilich glauben, eine solche Kommission würde
nicht nur zum Besten der Anstalt selbst, sondern auch wesent-
lieh zur Erleichterung der Polizeisektion beitragen. Allein, je
mehr Räder zu einem Uhrwerke nöthig sind, desto leichter geräth
dasselbe in'S Stocken, und just, wenn man dieser Kommission
keine Kompetenz einräumen würde, entstünden daraus bald be.

deutende Unannehmlichkeiten. Wäre die Kommission über irgend
etwas mit dem Hrn. Direktor nicht einverstanden, so würde
entweder Dieser oder Jene vor die Polizeisektion treten. Würde
nun die Polizeisektion gegen die Kommission entscheiden, so

wäre dieselbe dem Hrn. Direktor gegenüber schon mehr oder

weniger kompromittirt. Vielleicht würde die Kommission
alsdann, ihrer Ueberzeugung getreu, vor Regierungsrath treten,
und dieser müßte jetzt entscheiden, ob der Direktor, ob die
Kommission, oder ob die Polizeisektion Recht habe u. s. w.
Wollte man aber dieser Kommission eine eigene Kompetenz
einräumen, so könnte daS nicht wohl ohne Abänderung dcS Depar.
tementalgesetzes geschehen. Hingegen dürfte es vielleicht für all-
tägliche Sachon ersprießlicher sein, wenn diese Kommission einige
Kompetenz hätte; bloß die wichtigeren Fälle kämen alSdann vor
die Polizeisektion. Wollte man also eine solche Kommission auf.
stellen, so müßte sie nach meiner Ueberzeugung gewisse Kompe.
lenzen haben; denn eine Behörde, die nichts zu sagen hat, ist

ein Unding im Staate. In solchen Sachen muß immer die
Erfahrung berücksichtigt werden. Die Erfahrung hat aber unter
der abgetretenen Regierung gezeigt, daß das Dasein einer sol-
chen Zwischenbehorde nur Reibungen zur Folge hat. Wenn
also die Polizeisektion sich gegen eine AufsichtSkommission aus.
spricht, so thut sie es nur in Berücksichtigung der vielen Räch,
theile, und keineswegs, um mehr ^oi.voir-5 über die Zuchtan.
statten zu haben; denn sie hat ohnehin Geschäfte genug. Jedes
Mitglied der Polizeisektion hat die Pflicht, sich regelmäßig von
Zeit zu Zeit in die Anstalt zu verfügen und jede Klage ohne
Zeugen anzuhören. Auf diese Weise erhält die Polizeisektion
von allen irgend gegründeten Beschwerden Kenntniß; und es ist

auf diese Weise schon manchem Uebel abgeholfen worden, wie.
wohl noch Manches zu wünschen übrig ist. Sie, Tit., wer-
den entscheiden.

v. Luternau unterstützt die Ansicht dcS Herrn RegicrungS-
rathS Kohler, bemerkend, daß, wenn der Herr ZuchthauSdircktor
sich nicht unbedingt gegen eiue solche Kommission ausgesprochen
habe, dieses nur ein Beweis von seiner Bescheidenheit sei.

Schneider, RegierungSrath. So oft ich die Zuchtan'
stalten besucht habe, was von Zeit zu Zeit geschehen ist, habe
ich mich überzeugen müssen, wie gut und nothwendig es wäre,
wenn öfter vorzüglich solche Männer die Anstalt besuchten, die
in den verschiedenen dort betriebenen BcrufSzweigen Erfahrung
hätten, und andererseits im ErziehungSwcsen, SanitälSwesen
u. s. w- ein Urtheil abgeben könnten. Der Herr Direktor
v. Ernst mag da geschrieben haben, waS er will, so ist er nicht
dagegen; vorgestern war er bei mir und bedauerte unter anderm,
daß die Polizeisektion und der RegierungSrath von dieser Auf.
sichrSkommission abstrahiren wollen; er finde in dieser Kommission
gerade ein Mittel, damit das Ganze immerfort übersehen, und
im Detail ihm an die Seite gestanden werden könne. Er sagte
namentlich, die Mitglieder der Polizeisektion seien allzusehr be.
schäfrigt, als daß sie öfters und längere Zeit in der Anstalt
verweilen könnten n s. w. Ich möchte dieser Kommission durch-
aus kclnc Kompetenz geben, und allfällig konnte ein Mitglied
der Polizeisektton Präsident davon sein. Herr RegierungSrath
Kohler har freilich bemerkt, eine solche Behörde ohne Kompetenz
konnte leicht dem Direktor gegenüber kompromittirt werden
u. s. w. Allein sie stände in dieser Beziehung da wie die Land-
saßenkommission, die Armenkommission u. s. w. Diese müssen
sich'S auch gefallen lassen, wenn daS Departement des Innern
ihre Vorschläge nicht annimmt. Die AufsichtSkommission sollte
lediglich einerseits dem Herrn Direktor zur Seite stehen, anderer.

seitS die Polizeisektion auf alles Nöthige aufmerksam machen.
Besonders im Gewerbswesen ist da noch viel zu thun, und man
kann dem Herrn Direktor nicht zumuthen, Fachkenntnisse in allen
dort betriebenen BerufSartcn zu besitzen. Darum müßte man
in die Kommission ein Mitglied für daS Gewerbswesen, ein
anderes für das UnterrichtSwesen u. s. w. wählen. UebrigenS
möchte ich nur vom Großen Rathe aus beschließen, eine
Kommission sei nothwendig, und der RegierungSrath solle sie bestellen.

Tillter. Vor allem aus sei es mir vergönnt, der Spe-
zialkommission bei diesem Anlasse ihre große Thätigkeit und
Menschenliebe zu verdanken. — Ich stimme zwar allen mit Auf.
stellung einer solchen Kommission beabsichtigten Zwecken bei,
aber tch könnte mich von der Zweckmäßigkeit einer solchen Kom.
Mission doch nicht recht überzeugen. In sehr vielen Zuchtanstalten

existirt zwar so etwas, aber an den meisten Orten ist
dieses ein Konnte von Freiwilligen Indessen dürfte ein allzu
komplizirteS Räderwerk jedenfalls nicht das wahre sein, und eö

möchte sich namentlich fragen, ob nicht eben beim ErziehungS-
wesen eher zu viel Komimssioncn alö zu wenig vorhanden sein.
— Außer den Reibungen, welche daraus entstehen könnten, sehe
ich noch ein anderes Jnkonvenient. ES ist nämlich der die
Kommission einsetzenden Behörde unmöglich zu wissen, ob die
von ihr gewählten Personen gerade ein lebendiges Interesse an
der Sache haben; hingegen von emem Komtte aus Freiwilligen
würde am allerersten ein guter Erfolg zu erwarten sein. Uebri.
genö bleibt eö jedenfalls allen denen Personen, welche vom Gewerbs-
wesen, vom ErziehungS. und SanitälSwesen w. Kenntniß haben
und sich um die Anstalt interessiren, unbenommen, dieselbe zu
besuchen, und namentlich wird eS gut sein, wenn auch die
Mitglieder des RegierungSrathS diesen Anstalten ihre Aufmerksam,
kett schenken und dann inmitten der Behörden die nöthigen
Bemerkungen anbringen. Gerade die Bedingungen, welche Herr
RegierungSrath Schneider an die Komposition einer solchen
Kommission knüpft, machen die Sache sehr schwierig, und daher
hielte ich es für einfacher, die Sache ihren bisherigen Gang
gehen zu lassen und von einer Kommission für so lange zu ab.
strahiren, alS sich nicht Freiwillige dazu anbieten.

Jaggi, RegierungSrath. Man hat gesagt, die Polizei-
scktion versammle sich sehr selten. Würde sich etwa die Auf.
sichrSkommission häufiger versammeln alö zweimal in der Woche,
besonders, wenn sie keine Kompetenz haben sollte? Man sagt,
die Züchtlinge können dann ihre Klagen desto ungehinderter
anbringen; allein erstens sind die Zuchthauöbcamten selbst dazu
da, zweitens können die Sträflinge verlangen, vor den Zentral-
polizeidirekcor geführt zu werden, und drittens gehen die
Mitglieder der Polizeisektion so oft in die Anstalt, wo sie so geringfügige

Klagen anhören müssen, daß man sich keinen Begriff
davon macht. — In Bezug auf die laufenden Geschäfte würden
durch eine solche Mittelbehörde, wenn dieselbe mit dem Herrn
Direktor nicht einverstanden wäre, unendliche Weitläufigkeiten
verursacht, wie Herr RegierungSrath Kohler bereits angedeutet
hat. (Der Redner zeigt dieß an emem Beispiele.) Man hat
vorgeschlagen, Männer, die mit den verschiedenen Fächern u. s. w.
vertraut seien, in die Kommission zu wählen. Wer aber einen
Verstand vom Erziehungsfache hat, kennt deßwegen die Schrei,
nerei oder die NechnungSangelegenhciten noch nicht. Es würde
daher zweckmäßiger dafür gesorgt, daß jeweilen tüchtige
Fachmänner an der Spitze der verschiedenen Handwerke ständen u.s. w. ;
und daß auch die verschiedenen HauSbeamten, in eiue Art von
Behörde vereinigt, zu gewissen Zelten zusammenjagen und sich

über die Bedürfnisse der Anstalt beriethen. Ich stimme zum
Antrage der Polizcisektion und dcS RcgierungSrachS.

F ueter, Professor. Wenn man daS Glück hätte, Männer,
welche sich um die Anstalt lebhaft interessiren und zugleich die
nöthigen Kenntnisse und Erfahrungen damit verbinden würden,
zu finden; so würde gewiß eine solche Expertcnbehörde der
Polizcisektion höchst erwünscht sein. Fast alle Anstalten der
Art im Kanton sind durch solche Kommissionen beaufsichtigt
Ich kann nur die Schwierigkeit finden, eine solche Kommisston
gut zusammenzusetzen. Da man aber vielleicht im gegenwärri.
gen Augenblicke kaum die erforderlichen Personen ausfindig
machen könnte, so sollte der Große Rath wenigstens die Wünsch.
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barkeit einer solchen Kommission aussprechen und der Polizei,
sektion den Auftrag ertheilen, diese Personen zu suchen und
Freiwillige anzuspornen.

Stettler. In tbc-ft läßt sich gewiß viel dafür sagen,
aber das ist Sache der Erfahrung/ und die bisherigen Ersah,
rungen stimmen dagegen. In solchen Anstalten muß ein
Hauptprinzip sein/ nämlich strenge Disziplin. Da muß, wie in einer
Kompagnie, ein Mann an der Spitze stehen, der verantwortlich
für das Ganze ist. Mehrere Behörden würden die Exekution
mehr hemmen als fordern. Unsere Zuchtanstalten haben seit
30 Jahren alle Formen der Administration durchlaufen. Während

der Helvctik leitete eine Zuchthanökommission daS Ganze;
nachher standen an der Spitze, einander koordinirt, ein Di-
rektor und ein Buchhalter. Da auch das nicht recht gehen
wollte, so stellte man euien einzelnen Mann obenan und unter,
warf das Ganze der Aufsicht des damaligen Justiz und Polizci-
rathcS. Allein dieser gerieth ebenfalls aus die Idee einer
untergeordneten AufsichtSkommission. Eine solche kam zu Stande,
eS waren die philanrroptschsten Männer darin und von den besten

Absichten beseelt; aber man wußte zuletzt nicht, wer Koch oder
Kellner war. ES kam eine völlige Lähmung in die
Administration, und der Herr Direktor ward uu höchsten Grade enr.
muthigt, daher hat man endlich die Anstalt unmittelbar unrer
den Justiz, und Polizcirath gesetzt, und vou da an hat die An-
stalt bedeutend gewonnen. So ist es noch jetzt. Die Polizei,
sektion würde übrigens durch Aufstellung einer AufsichtSkom.
mission nicht sehr erleichtert werden, denn ihre Mitglieder
müßten sich dennoch von Zeit zu Zeit in die Anstalt verfügen,
um sich vou ihrem Zustande sowohl als von der Triftigkeit all-
fälliger Anträge der AufsichtSkommission persönlich zn überzeu.
gen. Man hat von einem freiwilligen Comite gesprochen.
Allein wenn Männer mit großem Interesse für die Sache und
von praktischem Sinne sich dem Gedeihen der Anstalt widmen
wollen, so wird ihnen die Polizeisektion gerne gestatten, die
Anstalt zu besuchen, und wird die Ansichten derselben, wenn sie

praktisch sind, mit Freuden benutzen. DaS ist dann Sache deS

reinen Zutrauens. Ganz anders aber wäre eö mit einer per-
manenten Kommission. Ich stimme daher mit vollkommener Ueber,
zeugung zum Antrage deS RegterungSrathS.

Romang. Mau darf nicht vergessen, was für Leute in
solche» Anstalten enthalten sind. Weitaus die meisten glauben,
cS sei ihnen Unrecht geschehen, oder wenigstens möchten sie das
glauben machen. Daher muß man bet Anhörung der Klagen
dieser Leute äußerst vorsichtig sein, und nur eine ernste und
energische Verwaltung vermag der Schlauheit und Bosheit der
Gefangenen zu widerstehen. Darum ist es für die Anstalt wohl
besser, den Anträgen deS RegierungSrathS und der Poliizei-
sektion beizupflichten. Wenn man übrigens sagt, alle Anstalten
im Kantone stehen unter solchen Aufsichtsbehörden; so darf man
nicht übersehen, daß just die Polizeisektion hier eine solche
Behörde ist.

Durheim. AlS Mitglied der Spezialkommission mache
ich mir zur Pflicht, auch einige Worte über diesen Gegenstand
beizufügen. ES stud nun bereits 2'/- Jahr verflossen, daß der
vorliegende Bericht abgefaßt worden. Ueber jeden Artikel, nach
genauer Prüfung, war die Spezialkommission ctiimüthig; nur
bedaure ich, daß damals mein Antrag, diesen Bericht vorerst
der Polizeisekiion mitzutheilen, mit derselben zusammen zu sitzen
und gemeinschaftlich zn berathen, nicht Eingang gefunden hat,
indem ganz gewiß man sich leicht über jeden Artikel hätte ver-
ständigen können, und daß die heutige Sitzung und Berathung
um vieles abgekürzt worden wäre. Die Motive zur Aufstellung
einer Aufsichlökommission sind allbereuS sehr bündig durch die
Herren Regierungsräthe NeuhauS und Schneider auseinander
gesetzt worden und im Berichte zum Theil selbst enthalten; —
ein Hauptmotiv aber war auch einerseits, die Polizeisektion zu
erleichtern, die, wie bekannt, damals mit Geschäften überladen
war und daher die Zuchtanstalren nur sehr sparsam besuchen
konnte; anderseits dann aus den eigenen Wunsch, nicht nur
deS Herrn Direktors der Zuchtanstalcen, sondern auch auf den
am 19. April 1833 eingereichten Wunsch des Herrn Buchhalters;

endlich dann, wie ich dafür halte, im Interesse der Be.

amteii selbst, die durch öffentliche Blätter auf die ungerechteste
Weise angefeindet, verdächtiget und verläumdet worden, und
die durch eine solche Kommission, in ähnlichen Fällen, eine
kräftige Stütze finden würden. Bei diesem Anlasse mache ich
mir zur angenehmen Pflicht, hier öffentlich zu wiederholen, was
bereits im E-ngangSberichte die Spezialkommission erklärt hat,
daß diese Kommission, nach genauer unpartheiischer Prüfung,
dem Eifer, der Ordnungsliebe, der Pflichttreue und der Ge.
nauigkeil deS Herrn ZuchthauSdirektorS und deS Herrn Buch.
Halters volle Gerechtigkeit wiederfahren lasse. — ES scheint
nun, daß in Betreff der Aufstellung einer AufsichtSkommission

seit 2'/^ Jahren andere Ansichten obwalten, indessen
können wir versichern, daß eS keineswegs in der Absicht
der Spezialkommission liegt, der Polizeiscktlön eine solche
Kommission, die sie nicht wünscht, aufdringen zu wollen, um so
weniger, da aus dem Berichte des Herrn Präsidenten wahrgenommen

wird, daß diese Behörde nun mehr Muße hat, und
auch bereits ans ihrer Mitte Mitglieder sich mit der speziellen
Aufsicht der Anstalt thätig beschäftigen. Wir werden uns der
Mehrheit gerne unterziehen, unterdessen aber stimme ich, so
viel an mir, zum Antrage der Spezialkommission.

Inker. Ich finde eine solche Kommission nothwendig und
zweckmäßig in allen Interessen. Wenn man vernimmt und
bestimmt welß, wie die Hauskost da ist, daß man zu 65 Maß
Wasser i'/? Jmi Habcrkerncn und s/j Pfund Anken für eine
Suppe nimmt, und dazu das ganze Jahr kein Fleisch; so ist
es im Interesse der Großmuth, daß man da besser sorge. Ich
stimme für eine AufsichtSkommission.

Wyß, RegicrungSrath. Eine Strafanstalt soll als Straf-
anftalr behandelt werde», und eS wird daher nicht scbr zweckmäßig

sein, den Gefangenen mit Fleisch und Pasteten aufzu-
warten. Ich will keine Kommisston, sondern ich will die
Strafanstalt unter der Polizeisektion lassen, dahin gehört sie,
sie ist eine Polizeiaustalt. Unter diesem Gesichtspunkte einzig
können wir die Anstalt behandeln, und sobald wir eine eigene
Verwaltungsbehörde dafür aufstellen, so kommen eine Menge
anderer Gesichtspunkte hinein; man würde über Nebensachen die
Hauptsache verlieren, man würde die Anstalt verschlimmbessern.
So gewiß, als Sie, Tit., eine Expertenkommission, wie vorgeschla.
gen worden ist, aufstellen, so gewiß wird dasjenige Mitglied derselben,

welches sich besonders für das Erziehungsfach interessirt, eine
Erziehungsanstalt daraus machen wollen, ein anderes eine Indu-
sirieansialt u. s. f., und so würde zuletzt der Hauptzweck der
Anstatt, eine polizeiliche Strafanstalt zu sein, beiseits gesetzt. ES
ist keine gleichgültige Sache, eine solche Anstalt zu führen; aber
daS Uebelstc wäre, einer solchen Anstalt viele Meister zu geben.
Sehet in euern Haushaltungen, wie eS geht, wenn Viele be-
fehlen wollen. Wenn die Anstalt unmittelbar unter der Polt-
zeisektlon steht und von den Mitgliedern derselben fleißig besucht
wird, so können alle möglichen wünschenSwerthen Verbesserungen

u. f. w. sogleich vor der rechten Behörde zur Sprache ge.
bracht werden. Als das Justiz- und Polizeidepartcmcnt noch
nicht tu zwei Sektionen gelrennt war, verging keine Woche,
daß nicht der Hr. Direktor ein oder zwei Mal in Angelegen,
heilen der Anstalt zu mir gekommen wäre. Damals hielten wir
wöchentlich zwei Sitzungen, und so brachte ich die Anliegen deS

Herrn Direktors jeweften in der nächsten Sitzung vor. Ich
habe auch jetzt nie klagen gehört, daß von Seite der Polizei,
sektion irgend Nachlässigkeit in dieser Beziehung stattfinde; im
Gegentheile hat dieselbe z. B., als sich die bekannte Krankheit
in den Zuchtanstalkcn gezeigt hatte, sich sogleich beeilt, eine
verbesserte Kost daselbst einzuführen. Ich will Ihnen nun ein
Beispiel geben, wie persönliche Liebhabereien von Mitgliedern
eincr solchen Kommission zu Inkonsequenzen führen können. Un.
ter der abgetretenen Regierung bestand eine Zeitlang nne Zucht-
Hauskommission; ein Mitglied davon war großer Liebhaber von
der Musik. Diesem wußte ein Verbrecher beizubringen, er
möchte die Klarinette spielen lernen, aber dafür müsse er in ein

heiteres Zimmer. Dort verlangte er nun bald eine Bibel.
Dann lochte er und verkleisterte jeweilen die Oeffnung mit den

herausgerissenen Blättern der Bibel, bis es ihm endlich gelang,
zu entwischen. DaS war die Folge der Musikliebhaberei eines
KvmmissionömitgliedeS. Die Mitglieder einer solchen Kommift



sion würden immer Menschen sein wie die Mitglieder der
Polizeisektion; sie würden auch nicht alle Tage hingehen und nicht
alle Tage Sitzung haben; also wäre das Resultat am Ende daS

nämliche, Oder wenn sie gar eisrig sind und alle Tage hinge,
hen. so sind damit der Direktor und der Buchhalter geplagt
und außer Stand gesetzt/ bei den vielen und wahrscheinlich osc

langen Audienzen ihren Pflichten nachzugehen. Dann werden
solche KommisfionSmitglicder unter den Gefangenen bald ihre
Protege's haben und sich von diesen alle möglichen schönen Ver.
sprechungcn geben lassen. Waö die Folgen hievon sein können/
haben wir vor wenigen Jahren gesehen. (Der Redner zitirt
hier das Beispiel des auf mehrfaches Verwenden begnadigten
und bald darauf wieder cingefangcncn Baumgartners, für wel.
chcn selbst die Mitglieder des RegierungSrathcS ein Reisegeld
zusammengesteuert hatten.) Viele Köche verderben den Brei/
und viele Meister verderben eine Anstalt. Ich ehre gewiß die

guten Absichten des Antrags; diese Herren stellen sich eine solche
Kommission als ein Ideal von Vollständigkeit/ das Alles leisten
werde/ vor. Allein wenn man auch endlich die gewünschten
Leure dazu finden würde, so ist uns damit noch nicht Heil wie-
dcrfahrcn; dann fängt der Spektakel erst an. Entweder müssen

dann diese erwaS zu befehlen haben/ dann hätten wir zwei Be,
hörden/ und daS wäre wahrhaftig nicht gut. Oder aber man
giebt der Kommission keinerlei Befugnisse; dann ist sie nichts,
als eine Art Maschine u. s. w. Aus Ueberzeugung und auS
selbst gemachten Erfahrungen müßte ich durchaus anrathen, von
einer solchen Kommission abzustehen.

v. Lerbcr/ Altschultheiß. Man kann Alles in'S Lächer.
liehe ziehen; aber solche wichtige Gegenstände sollte man kalt,
blutig und unpartheiisch ansehen. ES handelt sich hier um eine
Anstalt von 3—stoo Gesangcnen. Ueber diese sollen wir Pflicht-
gemäß wachen/ daß einerseits die nöthige Zucht und Ordnung
daselbst stattfinde'/ daß aber andererseits auch dasjenige nicht
fehle/ waS zur Besserung der Gefangenen, so wie zu den we-
scntlichstcn materiellen Bedürfnissen derselben gehört. Man sagt,
durch Aufstellung einer Kommission gäbe es zwei Herren in
einem Hause, und uichtS als Konfusion, Nachtheil und Ver.
wirrung. Ich glaube, die Polizeisektion, die doch nicht Allem
nachsehen kann, sollte froh sein, wenn ihr Jemand zur Seite
steht, der sie auf gewisse Mängel aufmerksam machen kann u. s. w.
Wenn man nicht schon so oft vor Regierungsrath selbst hätte
auf Berichte der Polizeisektion warten müssen, so könnte man
glauben, die Thätigkeit derselben lasse uichtö zu wünschen übrig.
Aber dem ist nicht so, weil die Polizeisektion unmöglich Alles
thun kann. So hatte man sich schon seit Langem birccr be.
schwert über die Nahrung, welche den Gefangenen verabreicht
wird. Man sagt zwar, cö sei nicht um Pasteten zu lhun u, s. w. ;
auf solches mag ich nur nicht antworten; allein man soll den
Gefangenen eine solche Nahrung geben, daß darob ihre phy-
sische Kraft nicht zu Grunde geht. Im letzten Frühjahre nun
hat im Zuchthause eine auSgcbrochene Krankheit heftig grassirt;
man hat Doktoren der Universität beauftragt, die Ursachen die^
ser Krankheit zu un:ersuchen und geeignete Vorschläge zu ma-
chen. Ich weiß nicht, ob ein Rapport abgestattet worden, ick
habe keinen gesehen. Zuletzt sagte man, die Gefangenen beklft
men jetzt hier und da Wein und ein wenig Fleisch. Allein cS

fragt sich da: hac nicht die Regierung die Pflicht, zu sorgen,
daß den Gefangenen eine Nahrung gegeben werde, bei welcher
dieselben nicht zuletzt elender herauskommen, als sie in die An-
statt getreten sind? Ich habe schon vor zwei Jahren im Regie-
rungSrathe, im Einverständnisse mit dem Hrn. Direktor, ange,
tragen, daß man einen Apparat kommen lasse, wie man sich
dessen in den größten Anstalten und Spitälern Frankreichs be.
dient, um Knochenbrühe zu machen, um wenigstens so die
vegetabilische Nahrung der Züchtlinge mit animalischem Stoffe zu
verbessern. Nach langer Untersuchung sagte man endlich, man
wisse nicht, ob diese Knochenbrühe eigentlich gesund sei, oder
nicht, und man sei daher in Frankreich auf dem Punkte, wie-
derum davon zu abstrahlten. Hievon habe ich wenigstens nichts
vernommen. Jedenfalls ist >.n Absicht auf unsere Anstalten in
dieser Beziehung noch nichts geschehen. Deßwegen muß ich
wünschen, daß Jemand da sein möchte, der im Stande wäre, über
solche Gegenstände der Regierung.mir Beförderung Bericht -u

erstatten. Eine solche Kommission ist keine neue Sache, auch
an andern Orten sind deren, zum Theil aus freiwilligen edel-
denkenden Leuten bestehend. In dieser Kommission sollten Männer

sitzen, die zusammengenommen alle möglichen Interessen der
Anstatt umfaßten; und sie sollte ihre gutachtlichen Anträge
unmittelbar dem RegicrungSrathe vorlegen; an letzterem läge es

dann- auch die Polizeisektion anzuhören und je nach Umständen
von sich aus einzuschreiten. DaS wäre bei jener Krankheit in
letztem Frühjahre gewiß von guter Wirkung gewesen. Kein
Mitglied dieser Kommission würde ein neueö Regime in dieser
Anstalt einführen wollen; aber eö gäbe da doch manches nicht
Unwichtige in'S Auge zu fassen, — so z. B., ob wirklich solche
Gefangene, die der ärztlichen Verpflegung bedürfen, uichtSdesto-
weniger zur Arbeit angehalten werden; oder ob, worüber die
Herren Aerzte sich beschwert haben sollen, eâ wahr sei, daß die
Kranken in religiöser Hinsicht so ziemlich mystisch bearbeitet
werden, so daß die Aerzte sieh'S haben verbeten müssen, daß
man die Kranken nicht so überlaufe, um sie zu indoktriniren.
Wenn das richtig ist, wenn Scktirerei, Momerie den Gefangenen

gepredigt wird, so soll die Regierung daS nicht dulden.
Wir haben in der Anstalt einen Geistlichen, welcher der Ratio-
nalkirche angehört, und da sollen nicht Andere den Leuten die
Köpfe noch konfuser machen dürfen, alS sie vielleicht schon ohn«,
hin sind. Diese Anstalt ist so wichtig, und der Gegenstände,
welche einer mehrern Aufsicht und Untersuchung bedürfen, sind
dort so viele, daß es sich jedenfalls wohl der Mühe verlohnt,
wenigstens den Versuch mit einer solchen Kommission zu
machen. Ich stimme also für die Aufstellung einer solchen in dem
Sinne, daß dieselbe daS Recht habe, ihre Anträge unmittelbar
vor RegierungSralh zu bringen.

v. GumoenS. Ich will auS bereits angebrachten Gründen

keine Kommission. Ich ergreife daS Wort nur wegen eines
so eben gefallenen Ausdruckes wegen mystischen Wesens und
dergl., daS man den Gefangenen beibringe. Ich kann nicht
glauben, daß der Hr. Direktor, welcher seine Pflicht genau
kennt und treu erfüllt, Scknrer in daö HauS lassen werde.
Wenn aber der Hr. Altschultheiß meint, das Evangelium Jesu
Christi solle nicht hineingebracht werden; so hat er Unrecht,
denn nur die reine Lehre Jesu Christi kann Bekehrungen her-
vorbringen. Diese Pflichterfüllung kann die Regierung nicht
verbieten. Der gesagt hat: „ich bin gefangen gewesen, und
ihr habt mich besucht/' der wird eö nicht für schädlich ansehen,
wenn Jemand sein heiliges Wort unter den Gefangenen
verkündet.

Kohler, RegicruugSrath. Vorwürfe, wie solche der
vorletzte Hr. Präopiuanr gegen die Polizeisektion ausgesprochen
hat, kann man nur machen, wenn man die Sache nicht kennt.
Ich bcdaure, daß der Hr. Attschultheiß v. Lerbcr wahrend vieler

Monate den Sitzungen des NegierungSrathS nicht hat
beiwohnen können; aber der Hr. Altschultheiß soll voraussetzen,
cS sei während seiner Abwesenheit auch euvaS gemacht worden.
WaS die ärztlichen Rapporte über den Grund jener Krankheit
betrifft, — hat diese etwa der Hr. Altschuttheiß oder der Rc-
gierungSrarh veranstaltet? Keineswegs, Tit., sondern die Po-
lizeisektion hat, alS jene Krankheit bei der damals eigenthümlich

feuchten Witterung und zugleich feuchten Beschaffenheit des
HauscS um sich zu greifen anfing, sogleich unpartheiischen und
geschickten Aerzten aufgetragen, die Ursachen davon zu untersuchen

und ohne Rückhalt zu rapporliren. Dieser Rapport
mußte natürlich bereits einige Zeit erfordern. Kaum aber hatten

die Herren Aerzte ihre Vorschläge der Polizeisektion hin-
lerbrachc, so nahm letztere cS über sich, sofort die angerathenen
Verbesserungen in Bezug auf die Kost u. s. w. einzuführen.
Nachher wurde dem RegierungSralh ein vollständiger Rapport
mit allen Beilagen vorgelegt. Der RegierungSralh hat denselben
nicht allsogleich behandelt, sondern ihn der Wichtigkeit der Sache
wegen bei den Mitgliedern in Zirkulation gesetzt. Später sind
alle Maßregeln der Polizeisektion vom RegicrungSrathe ginge-
heißen worden. Wenn es übrigens dem Hrn. Attschuttheißen
v. Lerber um daherige Auskunft zu thun war, so hätte er
dieselbe zweckmäßiger im RegicrungSrathe verlangt, alS hier.
WaS den zweiten Vorwurf betrifft, daß man die Momerie u. s. w.
begünstige: so ist der Polfteisektion davon nichts bekannt. Wenn
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aber Hr. v. Lerber davon Kenntniß hat, so ist es seine heilige
Pflicht, nicht hier im Großen Rathe der Polizeisektion Vorwürfe
zu machen, sondern entweder die Polizeisektion oder den Regierung

srath, wo er als Mitglied sitzt, auf angemessene Weise
davon in Kenntniß zu setzen. Die Polizeisektion wird für jede
solche Anzeige sehr dankbar sein. Der dritte Vörwurf betrifft
den Knochenbrühenapparat. Dieser scheint allerdings den
besondern Beifall des Hrn. Altschultheißen zu haben, denn diese

Maschine ist von ihm wohl mehr als so mal zur Sprache ge.
bracht worden. Indessen ist die Polizeisektion zuerst darauf
aufmerksam gemacht worden durch den Hrn. Direktor, und wir
suchten einen daherigen Beschluß von Seite des Regierungs-
ralhS zu provoziren. Inzwischen hatte Hr. v. Ernst, um nähere
Aufschlüsse zu bekommen, nach Paris geschrieben. Es wurde
ihm von kompetenter Seite geantwortet, man möchte noch ein
wenig warten, weil die Aerzte behaupten, die Knochenbrühe sei

nicht gesund, weßhalb man im selbigen Augenblicke in allen
Anstalten Frankreichs daherige Untersuchungen anstelle. Der
RegierungSrath hat daher auf den Rapport der Polizeisektion
hin beschlossen, es solle bis auf weitere Rachrichten keine
Anwendung eines solchen Knochenbrühenapparates stattfinden.
Zugleich war auch von der hiesigen Sanitätsbehörde ein Gutachten

eingeholt worden, allein bis jetzt haben wir weder von Paris
noch von der hiesigen Sanitätsbehörde etwas Näheres vernommen.

Jedenfalls haben sich die Herren Vogt und Demme auS
Gründen, die ich hier nicht entwickeln kann, gegen die Anwcn-
dung der Knochenbrühe ausgesprochen. Ich denke also nicht,
daß in dieser Beziehung irgend ein Vorwurf die Polizeisektion
treffe. Waö endlich in Bezug auf die Kost gesagt worden, ist
ebenfalls unrichtig und unwahr. Ich bin nie Koch gewesen
und weiß nicht, wie die Suppe in den Zuchtanftalten gemacht
wird. Indessen steht Ihnen, Tit., die Anstalt zu jeder Zeit
offen; ich fordere Sie auf, hinzugehen, unerwartet, die Speisen
zu untersuchen, zu sehen, in wie weit man entlassenen Züchtlin-
gen oder fortgejagten Zuchtmeiftern unbedingten Glauben

beimessen dürfe. Wenden Sie sich ebenfalls zu dem Zwecke
an Mitglieder der Polizeisektion, damit Sie ohne Zeugen mit
den Sträflingen reden können. Da werden Sie sich vom Gegen-
theile dessen überzeugen, was seit einer gewissen Zeit in öffentlichen

Blättern und sogar hier im Großen Rathe Unwahres
geschwatzt worden ist. Ich kann Ihnen zur Rechtfertigung der
Anstalt bezeugen, daß die Kost der Züchtlinge besser und
reichlicher ist, als die Kost einer großen Menge armer Leute. Die
Züchtlinge, die an der Abtragung der Schanze gearbeitet haben,
genossen meist bessere Kost, als die nebenan arbeitenden freien
Tagelöhner. Ferner wird jetzt jede Woche zweimal Fleisch
verabreicht, und denen, welche sich gut aufführen, wird gestat-

tet, sich an Sonntagen für ihr eigenes Geld noch besondere
Kost geben zu lassen. Ucberdieß erhält jeder wöchentlich einen
halben Schoppen Wein, und die Weibspersonen bekommen statt
dessen Kaffe, so daß also eS Verdächtigung ist, wenn man über
die schlechte Behandlung der Züchtlinge klagt. Ich wiederhole
die Aufforderung an Sie Alle, Tit., sich durch eigenes Anschauen
von demjenigen zu überzeugen, was in der Anstalt vorgeht,
und berufe mich zugleich auf alle diejenigen, welche hier und
da die Anstalt besucht haben. UebrigenS wird jede Anzeige
wirklicher Mißbräuche von der Polizeisektion dankbar angenom-
men werden.

NeuhauS, RegierungSrath. Ich erwartete die sehr lange
Diskussion nicht, die so eben in Bezug auf diese arme AufsichtS-
kommission stattgefunden hat, und ich würde die Debatten nicht
verlängern, wenn ich nicht überzeugt wäre, daß eö sehr wichtig
ist, daß Sie einer solchen Einrichtung Hand bieten. Ich habe
mit vieler Aufmerksamkeit auf die Bemerkungen gehorcht, welche
gemacht worden find; ich habe aber keine gefunden, die meine
Meinung in dieser Hinsicht hätte modifiziren können. Man hat
vorerst gesagt, daß wenn die Polizeisektion die Anträge nicht
annehme, die ihr die AufsichtSkommisston machen werde, diese
sich beleidigt finden würde. Das ist eine unpassende Annahme.
Die Kommission, die Ihnen heure ihren Rapport macht, befindet

sich, wie eine Menge anderer Kommissionen, ebenfalls im
Fall der Kommission, deren Errichtung sie Ihnen hier vorschlägt;
wenn Sie ihre Anträge verwerfen: so wird sie sich nicht dar¬

über gramen. ES sollte alSdann, wie man bemerkte, diese
Kommission eine Kompetenz haben, da eö sonderbar und nicht üblich
wäre, ihr keine zu geben. Indessen kömmt dieß in unserer
Republik vielfach vor; ich will bloß das ErziehungSdepartement
zitiren, welches mehrere ihm subordinirte Kommissionen hak,
die keine Kompetenz besitzen, wie die reformirte und katholische
Kirchcnkommission, der Universitälösenal îc. îe. Man kann also
eine Zuchtanstalrenkommission ebenfalls ohne Kompetenz aufstellen.

Der dritte Einwurf kömmt daher, daß man die Frage
entstellt; anstatt das vorgeschlagene Komite AufsichtSkommisston
zu nennen, nennt man eS Direktion, was durchaus nicht exakt
ist, da es eine bloß konsultative Stimme haben wird. Man
hat gesagt, diese Kommisston werde aus auserlesenen Männern
bestehen, von denen die Einen für Erziehung, die Andern für
Musik, wieder Andere für Industrie eine gewisse Vorliebe
haben würden; man zitirte ein Beispiel von dem, was unter der
alten Ordnung der Dtnge stattfand. Das gegenwärtige Zuchthaus

ist unter der Aufsicht der Polizeisektion, jedes Mitglied
des Justiz- und PolizetdepartcmentS, jedes Mitglied des Regie-
rungSrathS, jedes Mitglied des Großen NathS kann dasselbe
ungehindert besuchen. Es könnte allerdings geschehen, daß irgend
ein Mitglied z. B. die Klarinette in dem Grad liebte, daß er
dieselbe einen V-erbrecher lehren lassen wollte; allein das in
dieser Hinsicht aufgeführte Beispiel ist nicht folgerecht. Alles,
was man über die gegenwärtige Aufsicht sagen kann, ist das,
daß sie unregelmäßig vor sich geht. Sie wird schlecht ausgeübt,
und sie ist von der Ratur, daß sie dem Direktor vielen Embarras

verschaffen muß. Wenn übrigens diese Kommission den

Antrag stellte, einen Gefangenen die Klarinette zu lehren, so ist
die Polizeisektion stetS da, um zu oppontren. — Man hat gesagt,
daß diese Kommission viele Schwierigkeiten dem Direktor ver-
Ursachen würde, daß sie Grund sein würde von Zwistigkeiten
ohne Ende. ES ist mehr als zwei Jahre her, daß das
Justizdepartement die Errichtung einer solchen Kommission gewünscht
hat, und da sich Niemand gefunden, so schloß daraus der
Präsident, daß die Errichtung dieser Kommission nicht zweckmäßig
sei. Ihre außerordentliche Kommission war in der nämlichen
Stellung, in der sich die Kommission befinden würde, deren

Existenz wir Ihnen vorgeschlagen; sie hatte keine Kompetenz.
Um ihren Auftrag zu erfüllen, haben sich die Mitglieder der
Kommission zu wiederholten Malen in das Zuchthaus begeben,
und sie haben nicht die mindeste Schwierigkeit mit dem Direk-
tor gehabt. Warum glaubt man, eS werde sich mit derjenigen,
die wir vorschlagen, anders verhalten? Man kann annehmen,
daß sie auS Leuten bestehen werde, die sich zu benehmen wissen.

Im Ucbrigen sollen alle diese Einwürfe bezüglich aus die
Disziplin vor dem Faktum dahinsallen, daß die Kommission keine

Kompetenz haben wird, und daß, wenn sie sich solche erlaubt,
die Polizeisektion immer da ist, Ordnung zu schaffen. Ich sehe

in Wahrheit nicht, warum Ste für dix Errichtung dieser
Kommission nicht stimmen sollten. Was die Ernennung der

Mitglieder, die Zahl der Jahre, für die sie erwählt wurden, die

Frage ihrer Wiedcrwählbarkeit betrifft, so können Sie diese

Punkte durch den RegierungSrath entscheiden lassen, nachdem

Sie die Ansicht der Polizeisektion gehört haben. Wenn Sie
nicht Bürger finden, die patriotisch genug sind, die Sendung

alS Kommissarien anzunehmen, dann kann man von der

Sache abstrahiren; allein sie ist die Mühe werth, daß man sie

versuche.

v. Lerber, Altschultheiß. Ich bin Anfangs Juni
fortgegangen, und da war noch kein Rapport da. Zu den von mir
angeführten Thatsachen will ich übrigens stehen.

Jucker. Für meine Behauptung will ich dann später den

Beweis leisten.
A b sti m m u n g.

Für die Niedcrsetzung einer Kommission S2 Stimmen.
Dagegen - 53 „

Der zweite Antrag s.) der Spezialkommission,
in Betreff der Sorgfalt für die weiblichen Sträfiingc,
enthält den Wunsch:

„ES möchten sich wohlthätige Frauen zu dergleichen ge-

„mcinnützigen Dienstleistungen bereit finden, und all-



„mälig aus eigenem Antriebe ein solches Konnte bil-
„den."

Die Polizeiseknon kann diesem Antrage nur in sofern

beipflichten, „als sich der Wirkungskreis dieses KomiteS bloß

auf die moralische Sorge für die weiblichen Gefangenen, und

vorzüglich auf ihre Versorgung nach ihrem Austritte auS der

Anstalt erstrecken würde."

Der Vortrag des Regierungöra thS enthält hierüber
gar nichts.

Neu h auS, RegierungSrach. Der Antrag, von dem die
Rede ist, hat zum Zwecke die moralische Verbesserung der armen
Unglücklichen, welche in diesem Etablissement gefangen sitzen,
und welche sich in einem Zustande trauriger Verlassenheit be.

finden. Zu Genf hat sich ein Konnte von Damen freiwillig
gebildet, dessen Nützlichkeit dargerhan ist; sie besuchen die
Gefangenen, erheben ihr moralisches Gefühl, indem sie denselben

zu beweisen suchen, daß noch einiger Werth in ihnen sei. Man
kann versuchen, etwas AehnlicheS zu Bern zu bilden. Wenn
die Polizeisektion diesen Wunsch ausdrückte, so würden sich

wahrscheinlich Damen finden, welche völlig begreifen würden, was
eine solche Aufgabe Edleö und Verdienstvolles habe. ES han.
delt sich auch nicht darum, ihnen eine Kompetenz zu geben.
Die mystisch-religiöse Tendenz ist zu Bern weniger zu fürchten
als zu Genf, und ich glaube, daß in allen Fällen, wenn auch
dieses Komite sich nicht bildenj würde, man mildthätige und
wohlthuende Damen nicht hindern könnte, arme Gefangene zu
besuchen, und daß man nicht vorher untersuchen würde, welches
ihre NcligionSmeinungen seien.

Kohler, RegierungSrach. Wenn die Polizeisektiou an
die Ausführbarkeit dieses Wunsches harte glauben können, und
wenn der Hr. Direktor und der Hr. Buchhalter beigestimmt
hätten, so würde die Polizeiseknon ebenfalls beipflichten. Der
Wirkungskreis eines solchen DamenkomireS könnte, bloß auf die
moralische Sorge beschrankt, sehr wünschenSwcrth sein. Aber
erstens würde eS sich fragen, ob solche Damen sich fänden, und
zweitens hat der Hr. Direktor den Einfluß eines solchen KomitcS
auf daS Ganze der Anstalt für nachcheliig erachtet, weil man
für dergleichen Unterredungen besondere Zimmer anweisen müßte,
waS nach dem bisherigen Gange immer mit Störungen verbun-
den wäre. An andern Orten ist der Zweck solcher Damen-
komiteS, unglücklichen Weibspersonen, von denen viele niebrS
weniger alö moralisch verdorben sind (z. B. Kindsmördcrinncn
sind oft moralisch weit besser alS andere geringere Verbrecherin.
nen), nach ausgestandener Strafzeit eine Anstellung oder eil,
Unterkommen zu verschaffen. Ein Komite zu diesem Zwecke
wäre gewiß höchst wünschenswert!), denn wenn eine Weibsperson
noch so gebessert aus dem Zuchthause kömmt und von Seite des
Hrn. Direktors daS allerbeste Zeugniß aufweisen kann, so hält
eS für sie doch sehr schwer, ihren Unterhalt zu finden, und so

ist schon mancher entlassene Sträfling zu neue» Verbrechen ge.
nöthigt gewesen. Wenn also der Große Rath einen Wunsch
in diesem Sinne auSsprechen sollte, so würde gewiß der Negie-
ruugSraih und die Polizeisektion gerne einen daherigen Aufruf
an das Publikum ergehen lassen.

Tillier findet, der Große Rath solle nicht Wünsche auS-
sprechen, sondern Gesetze machen und befehlen, daher sei eS

nicht der Fall, über den angeregten Gegenstand irgend etwas
zu beschließen Wenn der NegierungSralh und die Polizeisektion
die Sache zweckmäßig finden, so werden diese Behörden nicht
ermangeln, daS Nöthige vorzukehren.

v. Lute rnau hält ein solches Comite, das für nachherige
Versorgung der entlassenen Gefangenen bedacht sei, für höchst
wünschenSwerih und unterstützt den Antrag der Spezialkom-
mission dringend. — WaS die vorige Aeusserung des Herrn
Altschultheißen v. Lerber betrifft, so finde ich nicht im Äysti-
ziSmuS die Wahrheit, sondern im Worte Gottes, in der Bibel.
Ich weiß, daß man heutiges TageS diejenigen, welche nicht am
Buchstaben sondern am Geiste des Wortes Gottes hangen, als
Mystiker und MomierS ausgibt. Ich finde aber, eS fti gegen,
wärcig dringender, die Gottlosigkeit zu bekämpfen als den
MystiziSmuö, dem ich gar nicht zugethan bin. Der Große Rath

sollte daher den Wunsch auSsprechen, daß ein solches Comite
von frommen Frauen sich bilde, besonders um in religiöser
Hinsicht in der Anstalt zu wirken.

Wehren unterstützt die von Herrn Tillier vorgebrachte
Ansicht, und möchte nur die Aufmerksamkeit der Regierung auf
die oft traurige Lage der entlassenen Sträflinge richten.

NeuhauS, RegierungSrach. ES scheint mir nöthig, ein
Mißverständniß zu berichtigen. Ich habe nicht dahin geschlossen,
daß der Große Rath einen Wunsch ausdrücke, sondern daß der
RegierungSrach einen Aufruf an mildthätige Damen erlasse, «n

einem Worte, daß dieser Theil des NapporrS dem NegierungS.
rath zurückgesandt werde, damit er demselben die passend ersun-
dene Folge gebe. WaS die Ausführung betrifft, von der man
glaubt, sie sei schwer, so hätten sich die Damen nur mit dem
moralischen Zustande und mit den religiösen Gefühlen der
Gefangenen zu beschäftigen, ohne irgend Competenz zu haben; sie

würden sich in die Zellen begeben, ohne in etwas die im Hause
aufgestellte Ordnung zu stören; sie würden sich mit den Kefan.
genen unterhalten und würden suchen, ihnen einige Achtung
vor sich selbst zu verschaffen. Wenn indessen der Fall vorkäme,
wo sie etwas gegen die aufgestellte Ordnung thäten, so ist der
Direktor da, sich zu widersetzen. Der Antrag des Herrn Re.
gierungSrarhS Köhler, für den Unterhalt der Gefangenen zu
sorgen, wenn sie in Freiheil gesetzt sind, ist der zweiundzwan.
zigste von denjenigen, die Ihnen die Komnilssion vorlegt. Sie
hat enge Konnexirät mir der Frage, die uns beschäftigt; denn
daS Zeugniß des Direktors genügt nicht, um zu wissen, welche
von den Unglücklichen bei ihrem Austritt auS der Gefangenschaft

deö Interesse'S würdig sind. ES ist nothwendig, daß ein
Comite von chrenwerlhcn Damen bezeuge, daß sie die Gefangenen
während mehrere Jahre besucht, daß sie gesucht haben, das
Gefühl von Würde ni sie zurückzuführen u. s. w. ES werden
gewiß alödan» Familien sich finden, die sie alS Dienstboten auf-
nehmen, sonst werden die Unglücklichen allen Gefahren eines
RuckfallS ausgesetzt sein.

Stet tl er will das ebenfalls lediglich der Administrations,
behörde überlasten. — Im allgemeinen hat der Gedanke sehr
viel anziehendes, die religiöse Bildung und Besserung der
Züchrliuge einem Fraucncomite zu übertragen, aber ich glaube
nicht, daß in der Wirklichkeit der Nutzen davon sehr groß sein
werde. Die Anstalt von Genf kann unS in dieser Beziehung
gar n,eht zum Muster dienen. Dort sind 60 — 00 Züchtlingc.
bei uns Z — '>00. Wenn man ferner weiß, wie schwer eS einem
Geistlichen, dessen Studien doch darauf gerichtet waren,
ankömmt, namentlich Züchrlinge zu bessern ; so wird diese Aufgabe
für Frauenzimmer noch weil schwieriger sein. Auch diese Er-
fahrung ist bei unS unter der frühern Regierung gemacht wor-
den, und der Erfolg hat die Sache nicht gerechtfertigt. Jedenfalls

möchte ich keine Aufforderung dazu erlassen, weil dann
daâ weibliche Publikum glauben könnte, gewissermaßen zum
Besuche der Anstalt berechtigt zu sein. Hingegen wird die
Polizeisektion jedem Frauenzimmer, daö sich zum angegebenen
Zwecke meldet, und in dessen praktischen Sinn man das nöthige
Zutrauen setzen kann, den Zutritt zu den Gefangenen gerne
gestatten. ES haben sich bereits solche Frauenzimmer gefunden,
und namentlich Eines wirkt mit sehr wohlthätigem Erfolge,
indem dasselbe nicht blos den Gefangenen religiöse Ermahnungen
gibt, sondern sie wirklich mit praktischem Sinne unterrichtet. —
Anders gestaltet sich die Sache in Bezug auf ein Comite, oder
einen Verein, der zum Zwecke hat, den entlassenen Sträflingen
Dienstörtcr zu suchen. Ein solcher Verein greift nicht in die
innere Administration der Anstalt ein, er kann sich über den
ganzen Kanton erstrecken und Männer und Frauen umfassen.
Dieser Gegenstand wird aber später zur Sprache kommen u. s. w.

A b sti m m u n g.

Für den Antrag des Hrn. RegierungSrath NeuhauS st? Stimmen.
Keinen Entscheid zu nehmen sto

Der dritte Antrag (pax. 9.) der Spezialkommission, unter
der Rubrik!
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II. A >i t r ä g e in Betreff des Personals sr
Beamteten.

t. Beamtete für die Oekonomie der An st all.
Arbcits- und Magazinaufsehcr,

geht dahin:
«Dem Buchhalter dieses Pensum abzunehmen, und einem

eigenen neu zu ernennenden Beamteten unter der Benennung
eines ArbeitS- oder MagazinaufscherS oder Verwalters zu über,
tragen."

Die Polizeisektion trägt in Uebereinstimmung mit dem obige»
des Fernern daraus an:

„->) daß dem RegierungSrath überlassen werde, die Venen,
nung dieses Beamten nach Gntfinden zu bestimmen;

6) daß derselbe verbunden sein solle, eine Bürgschaft von
Fr. 4000 zu leisten;

c) daß die Besoldung dieses Beamten auf Fr. 1000
bestimmt werden mochte, er aber keinen Anspruch auf freie Kost,
und auf freie Wohnung nur in sofern haben solle, als ihm ein

Zimmer in der Zuchtanstalc, wenn ein solches erhältlich sein

wird, werde eingeräumt werden;
1!) daß die Dauer dieser Bcamcung auf sechs Jahre gesetzt,

dem RegierungSrath aber überlassen werden mochte, vorerst einen

solchen Beamten auf ein Probejahr hin anzustellen, um sich

durch einen Versuch über die Zweckmäßigkeit der Stelle zu

überzeugen."
Im spätern Vortrage der Polizeisektion vom 18. Juni 1836

wird dagegen der obige Antrag dahin modlstzlrc: „cS möchte

«statt des ersten Ancrages dem Großen Rath belieben, zu er-
«kennen, cö solle dem Buchhalter ein Substitut beigeordnet,
«und der RegierungSrath ermächtigt sein, für denselben, je nach

«dem Grade seiner Tüchtigkeit, eine Besoldung von Fr. 400-800
„auszusetzen."

(Dieser Substitut wäre, unter dem Vorbehalte der
Bestätigung durch die Polizeisektion, von dem jeweiligen Buchhalter
anzustellen, jedoch bliebe dieser Letztere für die Hausökonomie
und Comptabilität allein verantwortlich.)

Der Antrag des RegierungSrathS stimmt mit dem ersten

Antrage der Polizeisektion überein, nur bestimmt er die Besoldung

auf Fr. 1200 statt auf 1000.

NeuhauS, RegierungSrath, hat nlchtS zu bemerken.

Kohler, RegierungSrath, bemerkt lediglich, daß daS Per-
sonale der Polizeisektion seit Abfassung des ersten Vortragö
wesentlich verändert worden sei, und daß der spätere Vortrag
lediglich davon herrühre.

Dur h eim. Die Nothwendigkeit der Aufstellung eines

solchen Beamten crglebt sich aus dem über alle Maßen schwie.

rigen und ausgedehnten Pensum des Buchhalters. Wenn man
bedenkt, daß derselbe nicht allein mit der HauSökonomie über.
Haupt, mit dem Bezug der Arbeitslöhne, mit dem Ankauf der
Materialien und Lcbcnsmltcel, sondern auch mit der Fabrikation
und der Handlung des technischen Theils, mit der Kassaführung
u. s. w. beladen lst, und nicht weniger als 21 Konrrolen und
Bücher zu führen hat; so scheint es mahrlich unmöglich, daß

derselbe, seiner anerkannten Thätigkeit ungeachtet, alle diese

Pensen pflichtmäßig zu erfüllen im Stande sey. ES ist aber
noch ein anderer wichtiger Grund, der die Kommission zu dem

Antrage der Trennung dieses Zweiges und der Aufstellung eines
besondern Beamten bewogen hat, nämlich die Kontrolirnng der

Einnahmen und Ausgaben, welche unmöglich wird, wenn die

nämliche Person die Einkäufe, die Fabrikation und die
Verkäufe zugleich besorget. So lange der gegenwärtige Herr Buch.
Halter diese Stelle bekleidet, der als rechtlicher und thätiger
Mann bekannt ist, läuft der Staat keine Gefahr, in Nachtheil
versetzt zu werden; allein wer garannrt ur.S die nämlichen
Eigenschaften in einem künftigen Beamten? Ich könnte Bei-
spiele von frühern Zeiten ausweisen, die gewiß alle Vorsicht
von daher gebieten. Daß der Buchhalter die Aufstellung cineS

solchen Beamten ungern sehen würde, ist ganz natürlich, weil
er besorgen muß, daß nach dem Antrage der Spezialkommission
seine bisherige Besoldung herabgesetzt werden möchte; allein
ich glaube ihm diese Besorgniß benehmen zu können, da die

Kommission, ich zweifle keineswegs, gerne dem Antrage der Po-
lizeisektion beistimmen und keine Veränderung in der bisherigen
Besoldung anbegehren wird. — Im Interesse des Staats, im
Interesse der Anstalt, muß ich daher den Antrag der Spezial-
kommifston kräftig unterstützen.

Stettler. Ich habe die Freiheit genommen, vor Polizei-
sektion diejenige Meinung zu eröffnen, welche von dieser neuen
Stelle abstrahiren und nur einen simpeln KommiS anstellen will.
Ich bin dabei von dem Principe ausgegangen, daß man so wenig
Räder alS möglich machen solle. Bis jetzt hat der Buchhalter
das ganze Pensum versehen, und seit der neuen Einrichtung im
gegenwärtigen Gebäude mit um so größerer Leichtigkeit, da er
daselbst sein eigenes Zimmer hat. Die Sache ist bis jetzt gut
gegangen, und der Herr Buchhalter hat selbst erklärt, er könne
und wolle lieber mit einem KommiS das ganze Pensum behalten.
Man sagt, der Buchhalter habe eine ungeheure Charge, allein
daö Magazin ist nicht größer, alS in manchem hiesigen Fabrik-
Hause, und über die verschiedenen Fabrikzweiqc werden nach wie
vor die dafür bestellten Aufseber die Oberaufsicht führen. Die
vielen Kontrollen schreibt der Buchhalter nicht selbst, er braucht
dafür Züchtlinge u. s. w. Man sagt, eö gehen dem Buchhalter
jährlich Fr. 60—70000 durch die Hände ohne Kontrolle. Ent-
weder hat man zu einem Manne Zutrauen oder nicht. Bekömmt
man etwa durch Aufstellung eines Magazinaufsehers die Garantie,
daß der ganz ehrlich sei? und wenn beide nicht ehrlich wären?
Der bisherige Buchhalter bat bewiesen, daß man ihm volles Zu-
trauen schenken kann u. s. w. Gegenwärtig ist der Buchhalter
einzig für alles verantwortlich, h-.ngegeu der Magazinaufseher
würde ihm koordinirr fein, und das gäbe Anlaß zu Reibungen.
Gibt man hingegen dem Herrn Buchhalter einen untergeordneten
KommiS, so bleibt daö Räderwerk einfach. UebrigcnS ist hier
auch der Kostcnuntcrschied nicht zu vergessen. Seit der jetzigen
Ordnung der Dinge hat man schon wirklich alle Besoldungen der
Zuchtmeister u.s.w. bedeutend erhöht, so daß jährlich Fr. 2—3000
mehr ausgegeben werden alö früher; und in den übrigen Anträ-
gen der Kommission werden noch mehrere Besoldungserhöhungen
vorgeschlagen, so daß dann die gesammte Mehrausgabe auf
Fr. 7—8000 zu stehen käme. Ich möchte also hier nicht weiter
gehen, alö durchaus nöthig ist, und ein KommiS mir Fr. 600
genügt den Bedürfnissen völlig.

A b st i m ni u n g.

Für den ersten Antrag der Polizeisektion 32 Stimmen.
Für den zweiten Antrag der Polizeisektion große Mehrheit.

Der vierte Antrag 10) der Spezialkommission unter
der Rubrik:

ü. Haushälterin,
geht dahin: „eine solche neue Stelle zu errichten und mit
Beförderung ausschreiben zu lassen."

Die Polizeisektion schlägt vor, „daß die Dauer dieser
Stelle auf sechs Jahre unter Vorbehalt jährlicher Bestätigung
bestimmt, und das erste Mal auf ein Probejahr ausgeschrieben
werden möchte."

Der Antrag des N e gi c r n n g öra rh S will nur jährliche
Bestätigung.

Diesem letzter» Antrage wird ohne Diskussion durchS Hand
mebr beigepflichtet, und die Fortsetzung der Berathung auf eine
folgende Sitzung verschoben

Zum Schlüsse legt der Herr Landammann auf den Kanz-
lettisch:

1) einen gedruckten GesctzcSentwurf über die Privalzollbe-
rechtigungcn; und

2) einen Vorcrag des MilitairdepartemeiitS für Bestätigung
deö sperrn Oberst Zimmerli alS GarntsonSkommandanr.

Schluß der Sitzung um t'/. Nkr.
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung, !836.

(Nicht offiziell,)

Achte Sitzung.

Mittwoch den 2?. November 1836.

(Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des Pro.

tokollS leistet der zum erstenmale anwesende Herr Zahnd
als neu erwähltes Mitglied des Großen Rathes den Eid.

Die beiden am Montag auf den Känzlcitisch gelegten
Vorstellungen von Oberhasle und von Bötzingen u. f. w.
werden nach dem Antrage der Bitlschrifrenkommisston dem Ne-
gierungSrarhe zur Untersuchung und Berichterstattung zugewiesen
und namentlich in Betreff der letztern möglichste Beschleunigung
anempfohlen.

.Hierauf wird eine Mahnung des Herrn v. Goumocns
verlesen, dahin gehend daß seinem am 3. Mai erheblich erklärten

Anzüge zu Regulirnng dcL Bezuges des OymgcldeS durch
Gemeinden deö Kantons — Folge gegeben und deßhalb dem

RegiernngSrath ein Auftrag ertheilt werde.

Tagesordnung.
Behandlung des am 2l. d. M. verlesenen AnzugeS des

Herrn Stettler, bezüglich auf das Benehmen der bernischen
Gesandtschaft an der letzten außerordentlichen Tagsatzung.

Herr Stettler erklärt durch eine Zuschrift an den Herrn
Landammann, daß er auf die ihm von verschiedenen Seiten
gemachten Bemerkungen hin diesen Anzug, der jedenfalls aus
den besten Absichten geflossen sei/ zurückziehe.

Vortrag des Baudepartements zu Erleichterung der Ver-
bindungcii des Amtsbezirks Schwarz en bürg mil dem AmtS-
bezirke S estigen.

Der Vortrag enthält folgende Anträge:
t Erbauung einer steinernen Brücke über das Schwarz,

waffer zwischen dem Wlrthöhause in der Aue / Kirchhöre
GuggiSberg, und der Ortschaft Nohrbach, Kirchhöre Rüg-
gisberg, angeschlagen zu - Fr. tv,000

2) Straße von gedachtem WirthShause bis zur Pin-
tenschenke ini Graben/ 5740 Bernfuß lang/ zu » tl/527

3) Korrektion deS BetreS dcS Schwarzwassers vom
Lindcnbach ins oberhalb der Brücke im Graben aus eine

Länge von l 120UN Bernsuß vermittelst 58 Sporren zu „ 15,408
4) Hölzerne Brücke im Graben zu » 1,023

5) Elne solche bei dem Längeneiwald zu -, l/l52
0) Landentschädigungen » 890

Zusammen Fr. 40,000.
Tscharner/ Schultheiß. Unter allen Amtsbezirken ist

wohl kein einziger, der in Absicht auf Verbindungsstraßen mit

andern Bezirken so sehr vernachlässigt worden ist, wie der Amtsbezirk

Schwarzenburg; daher ist denn auch die Arbeit/ um deren
Genehmigung es sich heute handelt, eine solche, daß sie in die erste
Linie aller wünschenswerthcn Verbesserungen gestellt zu werden
verdient. Der fragliche Bezirk bildete biSanhin, so zu sagen,
eine abgeschlossene Insel zwischen Bern und Freiburg. Die
einzige Verbindung zwischen Bern und Schwarzenburq ist die
sogenannte Schwarzwasserbrücke, und selbst dort ward die Straße
erst vor wenigen Iahren verbessert. Auf dringende Vorstellungen
hin ist nämlich in den Jahren 1822 und 1823 die Korrektion
der durch ihre schnellen Wendungen mit 22^ Ansteigung und
Gcfälle durch die anstehenden Sandfelsen führenden bekannten
Stütze am Schwarzwasser vorgenommen und auf 10^ rcduzirt
worden. Diese Bauten kosteten jedoch der Staatskasse nur
6861 Fr indem die Gemeinden des Amtsbezirks die sämmtlichen

Fuhrungen für das Steinbetl, so wie bedeutende
Handarbeiten gemeindiverkweise leisteten. Im Jahre 1831 wurde
dann auf Kosten der Gemeinde Wahlern eine steinerne gewölbte
Brücke über das Schwarzwasser erbaut, alö sichere Verbindung
der beiden neuen Straßentheile. An diese Kosten ließ jedoch
die Regierung der Gemeinde eine Beisteuer von 6000 Fr. ver-
abfolgen. aus welcher die baaren Auslagen an den Unternehmer
bestricken werden konnten. Jedenfalls hatte aber die-Gemeinde
auch bei diesem Bauunternchmen die nicht unbeträchtlichen Fuhren
und Handarbeiten zu leisten. — Dieß, Tit., sind die einzigen
Unterstützungen zu gemeinnützigen Zwecken, die bisher der
zahlreichen, größrentbeilS armen Bevölkerung des Bezirks Schwär-
zenburg gewährt wurden. Mit den benachbarten Bezirken Nieder,
und Obersimmcnrhal und Saancn ist die Verbindung durch keine

fahrbare Straße möglich: und die Verbindungen mit dem an-
grenzenden Kanton Freiburg sind gegenwärtig schier von allen
Richtungen aus so beschaffen, daß sie nicht befahren werden können;
denn neben einer Fahrbahn von kaum 8—10 Fuß Breite zeigen viele
Strecken ein Steigen und ein Fallen, welches selbst über30°4 geht.
Gegen die Amtsbezirke Scfcigen und Thun über RiggiSberg führen

die gegenwärtigen KommuttikationSwcge durch und über das
Bett deS Schwarzwassers, in welchem mehrere Menschen bei
hoch stehendem Wasser schon ihr Leben verloren. Keine sichere
Brücke bietet da dem Reisenden einen gefahrlosen Uebergang,
sondern er sieht sich genöthigt, entweder dem Schwarzwasser sich

anzuvertrauen, oder aber den Rückweg anzutreten. Daher ist
das dringende Bedürfniß einer bei jeder Witterung und
Jahreszeit sichern Verbindungöstraße zwischen Schwarzcnburg und
RlgglSberg schon seit langen Jahren gefühlt, und das Baude-
partement von Seite der beiheiligten Gegenden mehrfach um
Abhülfe angesucht worden. Auch sah sich das Departement des

Innern infolge stattgehabter Verunglückungen mehrmals veranlaßt,

uns die Nothwendigkeit eines Brückenbaues in der Aue
und der Anlegung einer sichern Verbindungöstraße vom Graben
über das Bett deS Schwarzwassers hinab bis zu der Aue an
das Herz zu legen. Zu gleicher Zeit ward auch ab Seite der

Forsttommission das Baudcpartement aufmerksam gemacht, daß
durch den besagten Straßen- und Brückenbau die Staatswal-
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dung ill der Längen« durch die auf sothane Weise gesicherte

Abfuhr des Bauholzes bedeutend im Werthe steigen würde. —
Auf alle die eingelangten Bitten und Vorstellungen hin, und
nachdem das Departement mittelst aufgenommenen Augenscheines
von der Möglichkeit gänzlicher Abhülfe des Uebels, ohne
allzugroße Opfer, sich hatte überzeugen müssen, ließ dasselbe alöbald,
in Gemäßheit seiner Pflicht, die erforderlichen Weisungen zu

Bearbeitung zweckmäßiger Projekte ertheilen, welch' letztere
Ihnen, Tit., nun so eben vorgelegt worden sind. Gestützt auf
die im schriftlichen Vortrage angebrachten und hier theilwcise
wiederholten Gründe, möchte ich Ihnen, Tit., das fragliche
Unternehmen nachdrücklich empfohlen haben. Dieß wird die
zweckmäßigste Unterstützung sein, die Sie den biedern? btSanhin
vernachlässigten und darum großentheilS verarmten Bewohnern
des Bezirks Schwarzcnburg gewähren können.

Mühlcmann. Ich ergreife nicht das Wort, um die Sache
selbst zu bestreiken, indem ich allemal dafür stimmen werde,
wenn eS sich darum handelt, einen zweckmäßigen Straßenzug
anzulegen oder einen alten zu verbessern. Ich weiß zwar wohl,
daß man unsere Milbrüder im Amte Schwarzenburg, so wie noch
die Bewohner anderer Bcrggegendcn, der Unthätigkeit beschuldigt

und dieser ihre Armuth zuschreibt; diese Beschuldigung ist
aber »»gegründet; sobald die Bevölkerung einer Gegend stark
angewachsen ist und sich einzig auf die Erzeugnisse ihres Bodens
beschränken muß, wie dieß im Amt Schwarzcnburg der Fall ist,
so tritt Mangel an Verdienst und somit auch Verarmung ein.
Darum, Tit., muß man ihnen gute Straßen geben, damit sie

mit andern Gegenden in Verkehr treten können; dadurch wird
sich Thätigkeit heben und die Armuth vermindern. In Beziehung

auf die Bewohner des Amtes Schwarzenburg dürfte einzig
die Frage gestellt werden: Warum nimmt man diese nicht auch

für einige Beiträge in Anspruch, wie solches an andern Orten
geschieht? Ich will aber, den Umständen Rechnung tragend,
davon abstrahiren. Hingegen habe ich mir, durch verschiedene Vor-
gänge belehrt, vorgesetzt, zu keinen solchen Anträgen mehr zu
stimmen, eh' und bevor die Kosten so nahe als möglich ausge-
mittelt sind. Ich trage demnach darauf an, daß der Große
Rath heute den Willen aussprechc, das angetragene Projekt
ausführen zu lassen; daß er aber das Baudcpartement anweise:
t) die Angebole für die Arbeiten durch eine Steigerung auS-

zumittcln, 2) die ReiSgründe auSmarchen, und 3) die Land-
cntschädigungen auömittclu zu lassen, und dann den Gegenstand
in einer künftigen Sitzung zu definitiver Genehmigung
vorzulegen.

Kohlt, RegicrungSstatthalter. Indem ich dem Tit.
Baudepartement, dem Regierungsrathe und dem Hrn. Schultheißen
Tscharncr den Rapport bestens verdanke, sei es mir als einem
Bewohner des Amtsbezirkes Schwarzcnburg zugleich erlaubt,
etwas näher in die Schilderung der Verhältnisse, um die eS

sich gegenwärtig hier handelt, einzutreten und dieselben umständlicher

zu erörtern. Wenn ich die hierseilige Lokalkennlniß bei
Ihnen, Tit., voraussetzen könnte, so würde ich jedes Wort
hierüber, jede Empfehlung des in Frage liegenden Unternehmens
von metner Seile für überflüssig halten; denn ich bin überzeugt,
wenn Sie von der bisherigen Eingränzung unseres Amtsbezirkes

— welcher gleich einer abgeschlossenen Insel dasteht — und
von unserer zum Theil daher rührenden Armuth und Noth einen
Begnff haben, so wird Ihnen Ihre Humanitär und Ihre Den-
rungSarc überhaupt nicht nur nicht erlauben, gegen Gewährung
unserer Bitte, gegen Genehmigung der so eben vorgelegten
baudepartcmentlichen Anträge zu stimmen, sondern Sie werden
sich noch verwundern, wie man so lange warten konnte, unS
diese in Frage liegende Hülfe angedeihen zu lassen EhemalS
war bekanntlich der Amtsbezirk Schwarzcnburg Mcdiatland und
ward bald von Bern, bald von Freiburg, je zu fünf Iahren
abwechselnd, regiert. Während jener Zeit wurde wenig oder
nichtö an die so wünschcnöwerthen, das Wohl dteseö LandeS-
theileS bezweckenden Verbesserungen gedacht; wie denn überhaupt
Sachen, die mehr als einen Eigenthümer haben, gewöhnlich
schlecht gepflegt und verwaltet werden. Daß insbesondere Frei-
bürg für die Straßen unsers Landes, daS denn doch seiner
Oertlichkeit wegen mehr zum Kanton Bern zu gehören schien,
«ud für die Bildung unsers Volkes, daS der reformirten Kon¬

fession angehört, nicht große Neigung gehabt haben mag, etwas
zu leisten, brauche ich wohl nicht erst zu sagen; kurz, eS hätte
in jeder Beziehung mehr zu Aeufnung unserer LandcSwohlfahrt
geschehen können. Man häufte früher lieber daS Geld auf;
hätte man, anstatt dieser Aufhäufung, eS zu gemeinnützigen
Unternehmungen verwendet, so hätten eS im Jahr t?98 die Fran-
zosen nicht wegführen können. — Wir waren, obschon wir von
jeher nicht eben zu den Wohlhabendem zu zählen waren, doch
früher auch besser d'ran, alS jetzt; denn früher konnten wir
unsere Landesprodukte besser absetzen. Vor der Revolution hat
namentlich der Zentner Käse noch t6—20 Kronen gegolten; wie
man aber nachher anderwärts künstliche GraSarren pflanzte, die
Brachfelder abschaffte und auch Käsereien errichtete — was ich zwar
den Leuten gerne gönnen mag, — da sank der Preis unserer Pro-
dukte und unsere Viehwaare ward weniger gesucht. So sank
unser Bergland allgemach auf den Grad von Armuth und Noth
herab, auf dem eS sich leider gegenwärtig befindet. Indessen
will ich die Gründe dieses unsers verarmten Zustandes nicht
nur in Verumständungen, die außer unö liegen, suchen; denn
wir haben auch zu wenig durch eigene Kraft unö emporzuheben
und uns Lehre und Bildung anzueignen gesucht. Der Charakter
dieses Volkes ist jedoch, dieß Zeugniß muß ich ihm geben, im
Ganzen genommen nicht böse; es ist gemüthlich, bieder, gerade,
offenherzig, religiös, gotteSdienstftch und — wenn man eS nicht
verachtet und sich ihm gleichstellt — treu, ergeben und gehorsam.

Wie kann nun diesem Volk aus seiner traurigen ökono-
mischen Lage herausgeholfen werden? Ich sehe vor allem aus
zwei Mittel zur Abhülfe. Erstlich sollte man ihm in jedweder
Beziehung bessere Bildung und zwar nicht nur Kopfbtldung,
sondern auch Hcrzbildung — welche letztere die Hauptsache ist —
beizubringen suchen. Wenn aber die Leure, wie dieß leider oft
bei unö der Fall ist, von Kindheit auf zum Bettel angeführt
werden, da werden alle bessern Anlagen, die der Schöpfer in
den Menschen gelegt hat, verdorben, alle bessern Gefühle erstickt;
und ich glaube, wir, Tit., waren nicht besser, wenn wir unter
den nämlichen Verhältnissen aufgewachsen wären. Ein zweites
Mittel zur Abhülfe ist daS nun gerade in Frage liegende, näm-
ltch Erlösung dieses Volkes aus semer bisherigen Abgeschnitten-
heit. Damit Sie, Tit., diese Abgerisscnheit so viel möglich
kennen lernen und um so geneigter seien, die Anträge des Bau-
deparrementS und deö RegierungSratheS zu genehmigen und hülf-
reiche Hand zu bieten, so sei eS mir erlaubt, in Kürze die
Beschaffenheit unserer Lokalität zu beschreiben. Ich will zuerst
die Morgcngcgcnd schildern. Am Fuße des sogenannten Ber-
geS (Egg) entspringen zwei Bäche, wovon der eine Blberzen-
bach, der andere Schwarzwasser genannt wird; diese beiden btl-
den die Marchlinie zwischen den Aemtern Sefcigen, Bern und
Schwarzcnburg btö unterhalb der Schwarzwasserbrücke. WaS
dann die MittagSseite anbetrifft, so bildet die sogenannte
Egg einen Vorhcrg, über welchen man zu Fuß gehen und wohl
gefangene Lebwaare, aber nicht Fuhrwerke führen kann; jenseits
dieser Egg öffnet sich wieder ein Bergthal, wo viele zum Theil
sehr steile Anhöhen und Berge sich befinden, bis an eine Fluhkette

hin, welche dann unser Ländli von dem Ober- und Nieder-
ftmmethal scheidet. WaS ferner die Gegend von Sonnen-
etngang anbelangt, fo trifft man da verfchiedene Bäche, die
zusammenfließen und dann die Sense bilden. Diese wälzt sich
zwischen dem Kanton Freiburg und dem Bezirke Schwarzenburg
fort bis oberhalb Grasburg und zieht dann noch weiter gegen
Morgen, bis sie untenher der Schwarzwasserbrücke in daS
Schwarzwasser läuft. In dieser Umgränzung liegen nun die
Kirchiptclc Wahlern und GuggiSberg. In der von
dem sogenannten alten Schloß gehen die Märchen weiter hinaus
und machen einen Winkel in den Kanton Freiburg hinein, In
diezem Winkel befindet sich Albligen, daS drille Kirchspiel unsers
Amtes. Diese Gemeinde Albligen zählt ungefähr tl»0 ordeni.
liche, gemüthliche Einwohner, welchen ich auch gerne zu Hülfe
kommen möchte. Der einzige Zugang zu ihnen ist die sogenannte
Ruchmühlehöhle, welche abscheulich steil und theilö von hohen
Felswänden, theils von Abgründen umgeben ist. Wie gefährlich
eS da zu fahren ist, daS hat noch unlängst unser Hr. Forstmei-
fter Kasthofer erfahren; er leidet noch jetzt an den Folgendes
Sturzes, den er da mit seinem Fuhrwerk erlitten. U.berhaupc
sind schon viele Leute in unserm Gelände auf den unwegsamen
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Srraßen und in den wilden Wassern, durch welche oder welchen
entlang Straßen führen, verunglückt; so verloren noch nicht vor
langer Zeit ein lZjähriger Knabe, eine Hebamme und ein Müller
ihr Leben. Ein gewisser Zbinden, ein armer Mann, und andere
haben schon mehrere Menschenleben gerettet. — Aber nicht bloß

wegen der Sicherheit, sondern hauptsächlich wegen des großen
Nutzens in Absicht auf die je länger je mehr drohende Armuth
unsers LandeStheileö ist das fragliche Unternehmen höchst empfch-
lenSwerth. ES würde da Handel und Wandel, Verkehr und
Industrie, von all' welchem bis anhin bei uns wenig oder nichts zu
sehen war, allmählig emporkommen. Daher sollen wir, Tit.,
diesen bisher so vereinzelten LandeStheti mit andern Gegenden in
Kommunikation setzen. Freiburg kömmt unö mit seinen Straßen
und Hängebrücken entgegen; Waadt >v«rd eine Straße über das
Aelenmooö anlegen; diese wird nach Saanen führen, von wo
auch eine Straße nach Zwcisimmen beschlossen ist; von letzrcrm
Orte führt eine prächtige Straße gen Thun. — So würde Ver-
kehr, Handel und Durchpaß über jene obere Straße sich ziehen
und wir (Vchwarzenburger würden umgangen/ obschon wir wenig.
stcnS einen um sechs Stunden uähern Weg bieren könnten, wenn
wir Straßen hätten. Ich gönne zwar andern LandeStheilen derlei

Wohlthaten von Herzen gern, aber doch möchte ich dringend
bitten, unö auch nicht ganz und gar im Stiche zu lassen. Unsere
Gemeinden würden zu dem Unternehmen, dem sie mit Sehnsucht
entgegensehen, nicht Unbedeutendes leisten; Guggisberg machte
beträchtliche Aucrbietungcn; Wahlern versprach 2000 Fr. und
übcrdieß noch Fuhrungen; die Dorfburgerschaft von Schwarzen,
bürg wird zweifelsohne auch nicht zurückbleiben; eben so Atbli-
gen; auch die werthen Bewohner des Nachbarbezirks Seftlgen,
von denen viele, namentlich Riggisberger und RügglSberger, so

mildthätig gegen unsere Armen sind, machten schöne Ancrbfttuii-
gen; aber auch diese letzten und noch viele andere würden Nutzen
von der fraglichen Straßenanlage haben, indem sie dann nicht
mehr auf so unbequemen und lebensgefährlichen Strecken nach
Freiburg hin- und Herreisen müßten. — Auf ein Bedenken deö

Hrn. RegiernngSstatthaiterS Mühlemann muß ich noch bemerken,
daß die Kosten für Landcntschädtgungcn so viel als nichiS sein
werden. Indem ich meine Herren Kollegen auö dem Amtsbezirke
Schwarzenburg um Nachholung dessen, waö ich allenfalls verges-
sen haben mag, ehrerbietig bitte, will ich Ihre Geduld, Tit.,
nicht länger in Anspruch nehmen, sondern der zuversichtlichen
Hoffnung Raum geben, daß Ihre Humanität nicht säumen werde,
durch Zustimmung zu den vorliegenden Anträgen ein Kapital
wohl anzulegen und einer mit so großer Armuth ringenden
LandeSgegend — nicht nur zu ihrem, sondern auch zu des ganzen
Staates Besten — wieder emporzuhelfen.

Wehren, RegierungSstatthalter. Ich bin zwar im Vor-
auâ überzeugt, daß eö einer weitern Darstellung über die
Nothwendigkeit der vorliegenden Straßenverbefferung nicht bedürfte;
sie ist wirklich so sehr in die Augen fallend, daß man sich nur
darüber verwundern muß, daß dieselbe zu beschließen dieser
hohen Versammlung vorbehalten geblieben ist; indessen erlaube ich
mir dennoch einige Bemerkungen, vorzüglich weil mir die ört-
liehe Lage und die Verhältnisse auch in etwas näher bekannt
sind, auch einige Spezialitäten, die nach meiner Ansicht den

Vorschlag wesentlich begründen, von Mmhghrn. Prävpinanten
nicht berührt worden sind. Um sich von dem gegenwärtigen
Zustande der in Rede stehenden Straße einen noch richtigern
Begriff machen zu können, erlaube ich mir, hier nur eine Thal-
sache a!S Beisp.el anzuführen. In einem der letzten Jahre
wählte sich Herr Oberst Hirzcl absichtlich eine schlechte Straße,
um mit îur Militärschule von Thun einen Ausflug zu machen,

wozu diejenige über Schwarzen bürg nach der Nauchmühle
eingeschlagen wurde. Hier nun fand der Herr Oberst seine Erwar-
tungen in Schlechtigkeit der Straße weil übertreffen, so daß

man wohl die Rückkehr angetreten haben würde, wenn dieses

möglich gewesen wäre; denn an dem steilen Abhänge zwischen

zwei Felsen mußte die Straße erweitert werden, um erst dann
mit Lebensgefahr für Mannschaft und Pferde den ungeheuer stci.
lcn Abhang hinunter fahren zu können, an dessen Fuß sich eine

neue Brücke befindet, die zeigt, daß man früher schon das Be-
dürfnlß gefühlt, dorr Verbesserungen zu machen, allein den Willen

nicht hatte, eS auf eine zweckmäßigere Weise zu thun, oder

vielmehr das Angefangene fortzusetzen. So viel über die
Nothwendigkeit dieser Straßenverbesserung im Allgemeinen; fie ver-
schafft aber noch einen speziellen Vortheil, wenn mit den Arbei-
ten sofort angefangen werden kann. Bekanntlich ist jene
LandeSgegend letzten Sommer auf eine sehr empfindliche Weise durch
Hagelschaden heimgesucht worden und läuft Gefahr, daß ihre
vielen Armen über den Winter in Noth und Bedrängniß
kommen; durch diese Straßenarbeiten aber würde ihnen gerade zur
gelegensten Zeit Verdienst verschafft, was gewiß in mancher Be-
ziehung von wesenllichem Nutzen sein kann. Herr RegierungSstatthalter

Kohlt hat die Gründe, aus denen sein Amtsbezirk
lo viel Arme hat, auf eine von gründlicher OrtSkenntniß
zeugende Weift aufgezählt, indessen einen Umstand nicht berührt,
der nach dem, waö ich habe sagen hören, auch viel zur dortigen

Verarmung beigetragen haben soll. ES habe nämlich früher

im Amtsbezirke Schwarzen bürg Freizügigkeit bestanden,
welche aber auf einmal aufgehoben und Jeder da alö Burger
erklärt worden sei, wo er damals wohnhaft war. Ich könnte
mich demnach der Anficht nicht anschließen, welche das E intre-
ten bis zur nächsten Sitzung verschieben will, überzeugt, daß
hier die Fatalitäten wegen Landenrschädigungcn:c. nicht ein-
treten, die wegen der Btclerstraße so vielseitig Unzufriedenheit
veranlaßt haben, auch die Summe nicht eben sehr groß ist, die
hier für den Augenblick verlangt wird und zum vorgesteckten
Zwecke nöthig ist. Ich schließe zum Antrage der Behörden.

Zahler. Ich ergreife bloß daS Wort, um die Folgen zu
bezeichnen, welche die Genehmigung dcS von Hrn Mühlemann
aufgestellten Ancrages haben müßte. Wenn nämlich der Anfang
der Arbeit so lange aufgeschoben bleiben muß, biö Alles über
die bereits vorhandenen Devise und Berechnungen hinaus so

genau ausgemittcll ist, daß es keinen Kreuzer mehr kosten kann,
so ist es gleich, wie wenn man sagt: Ich gehe nicht in'S Wasser,

biö ich schwimmen kann. Man würde auf diese Weift die
Arbeit nie beginnen, noch weniger ausführen können, und
unsere lieben Angehörigen von Guggiöberg werden durch ungangbare

Wege und reißende Waldströme vom übrigen Theile des
KautonS isolirt und abgeschlossen bleiben; dieses ergiebt sich aus
Erfahrungen, indem bei jedem Bau sich nach dem Anfange
immer noch unvorhergesehene Schwierigkeiten und Kosten erzeigen;
so z. B. mußte, im Fall ein Landeigenthümer sich weigerte,
sein Land zu geben, zuvor ein Beschluß gefaßt werden, daß eS

von Staats wegen hingegeben und dieser nach gerichtlichen Formen

ausgeführt werden solle, was einzig geeignet sein könnte,
das Unternehmen auf Jahre zu verzögern. Da nun auf der
einen Seite dem Amtsbezirke Schwarzenburg wegen Armuth,
erlittenem MißwachS und Hagelschaden endlich eme Vcrdienft-
qiiclft eröffnet, anderseits die sich in einem der Regierung nicht
zu Ehren gereichenden Stande befindliche Straße verbessert werden

muß, da auf derselben bereits viele Menschen verunglückten,
so stimme ich, in Abweichung von Hrn. Mühlemann, zum
Antrage deS Departements.

Obrecht. Ich glaube nicht, daß Jemand hier sei, der
den ehrenwerthen Guggisbergern nicht aus dieser Abgeschnitten-
heit heraushelfen möchte, und also gegen Genehmigung der
vorliegenden Anträge stimmen wird, wenn eS anders ohne Ueber-
stcigung der hier angegebenen Kosten geschehen kann; — aber
gebrannte Kinder fürchten daS Feuer, wie daS Sprichwort sagt;
wir haben an der vielbesprochenen Btelerstraße ein warnendes
Exempel, nicht in solche Unternehmungen mehr hineinzuspringen,

sondern vorher alle erforderlichen Kosten unö haarscharf
vorrechnen lind devisircn zu lassen. Sind wir hier nicht
vorsichtig, so könnten auS den ssvMO Fr., die man uns heischt,
leicht à00,000 Fr. werden; denn wenn man einmal das Werk
angefangen hätte, so müßte man es fortführen, selbst wenn sich
nach der Hand ergäbe, daß der eröffnete Kredit auch nicht von
ferne hinreichen würde. Wenn man also hier schon verlangt,
man solle zuerst genan lugen, was daö Unterinhmen koste, und
mir der Landentschädnlß, mit der AuLmarchung, den Angeboten
der Unternehmer lc. in s Reine zu kommen suchen; so kann man
doch nicht mir Grund mit demjenigen in Reihe und Glied
gebracht werden welcher nicht in'S Wasser gehen wollte, bis er
schwimmen gelernt habe. Ich stimme also den Anträgen des

Hrn. RegierungSstatthalterS Mühlemann bei; wenn man mir



aber ganz sonnenklar nachweisen kann, daß die angeblichen
Kostenberechnungen nicht oder wenigstens nicht gar bedeutend über-
stiegen werden, so will ich diesen Augenblick schon für alle
Anträge beide Hände in die Hohe heben; — wie ich denn über,

Haupt noch allemal zu solchen Unternehmungen im Interesse
anderer KantonStheile stimmte, obschon meine Gegend, der
sogenannte Oberaargau, von den Zehnten, Ehr - und andern Schätzen

hart mitgenommen wird,

Iaggi, Oberrichter. ES ist gar nicht zu bezweifeln, daß

man von der Zweckmäßigkeit, der Nützlichkeit, ja der dringenden

Nothwendigkeit des in Rede stehenden Straßenbaues allge-
mein überzeugt seyn werde, und daß somit in dieser Hinsicht
die Sache keiner weitern Empfehlung bedarf; auch ich werde
also mit voller Ueberzeugung dazu stimmen, jedoch nicht sogleich

unbedingt, wie vom Baudcparremenr angetragen wird, sondern
im Interesse des Staates, wie mittelbar auch desjenigen deS

Amtsbezirkes Schwarzenburg, der das Seiiuge zu den allgcmcl-
nen Lasten beiträgt, mit den von Hrn. Mühtemann vorgeschia-
genen, mir durchaus nothwendlg scheinenden Vorbehalten. ES

steht zu erwarten, man sey endlich einmal durch Schaden klug
geworden: denn wer wollte bei dergleichen Anlässen nicht
mehrerer übel eingeletterer, nicht gehörig vorbereiteter Straßenun-
ternchmcn sich erinnern, und vorzüglich des schon oft besprochenen

Straßenbaues am Bieters« AIS eö um die Ernennung
desselben sich handelte, geschahen wohlbegrüudete Eliifprachcn,
indem gerügt wurde, daß die Entschädigungen an die Partilu-
laren noch nicht ausgemiilelr feien, und noch mehrere andere
nothwendige Vorarbeiten, Devise u. s. w. mangelten. Diese
Einreden fanden jedoch kein geneigtes Gehör, und so ist durch
einen übereilten Beschluß geschehen, daß die fragliche Straße,
deren Kosten, wenn ich nicht irre, dazumal ans etwa 100'bis
i80,v00 Fr. angeschlagen wurde, wie vorläufig uns bestimmt
versichert wird, am Ende nicht weniger denn die enorme Summe
von einer halben Million Schweizerfrankcn kosten wird. —
Eigenthümer von Land und Gebäuden, welche für die Straße
hergegeben werden mußten, deren Forderungen man als sehr
billig geschildert hatte, benutzten die Fehler der Behörden und
trieben ihre Ansprüche zum Theil bis in s Unbescheidene, und
man mußte sich mit ihnen aus jede Weise abfinden, sollte andorS
nicht daS begonnene Wrrk aus halbem Wege ins Stocken gern-
then. ES ist bekannt, daß bei solchen Gelegenheiten, wo der
Staat herhalten muß, der Eigennutz sich gern in seiner grell-
sten Blöße zeigt, und daß eS daher nothwendig ist, vor jeden»
Unternehmen sich über alle Punkte ins Reine zu setzen. Wenn
ein Präopinanl behauptete, dieses würde so viel heißen, alS:
man solle erst schwimmen lernen, bevor man sich in'ö Wasser
wage, so möchte ich dagegen fragen, weicher kluge und umsichtige

HauSvatcr, der irgend etwas unternehmen, z. B. ein Ge-
bände aufführen will, nicht vor Allem aus eine möglichst genaue
Berechnung des gesammtcn Aufwandes anstelle? — Aus gleiche
Weise soll auch die Staatsverwaltung verfahren, damit nicht
mehr alS das Nothwendige ausgegeben werde; damit es sich
nicht ereigne, daß eine Straßenkorrektion z.B., welche bei gehö-
riger Vorbereitung der Sache 4o Tausend kosten würde, mit
80 Tausenden bezahlt werden müsse, ohne deßwegen besser zu
seyn. — Ich wiederhole: lassen Sie, Tit., frühere Ueberetlunqen
in solchen Dingen und die eingetretenen nachtheiilgen Folgen derfel-
ben nicht unbeachtet; geben Sie dem Amtsbezirke Schwarzenburg
die mit Recht verlangte Straße; aber verlangen Sie auch, daß
man Ihnen nachweise, daß alle nothwendigen Vorbereitungen
dazu geschehen seyen. Ich stimme also zu den Anträgen des
Hrn. Mühlemann, insofern nicht etwa die befriedigenden
Aufschlüsse noch gegeben werden.

Mai. Ich bringe insofern eine entgegengesetzte Ansicht,
alS ich darauf ertragen möchte, nicht alle Anträge sofort auf
einmal zu erkennen. Ich sehe ui den auszuführenden Arbeiten
drei vcrichiedcnc Abtheilungen, nämlich: k) Erbauung einer
steinernen gewölbten Brücke über das Schwarzwasscr zwischen
dem WlrthShause in der Aue und zwischen Rohrbach; 2) Er-
bauung einer Straße auf dem Bette des Schwarzwassers und
einem kleinen Theile in den anstehenden Sandfelsen vom Wirthshaus

in der Aue hinweg bis hinauf an daS Pintenschcnk im
Graben; 3) Korrektion des BettcS deö Schwarzwassers bio

oberhalb dem Brückli im Graben. Man erkennt, wie ich aus
den bisherigen Voten entnehme, die Zweckmäßigkeit der Vor-
schlage an, allein man hegt Besvrgniß, daß daS Eine oder
Andere, z. B. die Schätzung vom Lande nicht gehörig vorbcar-
bciter und daß Einiges nicht genau devisirl sein und den vor-
liegenden Kostenanschlag übersteigen möchte. Deswegen möchte
ich rathen, nicht alle Vorschläge auf einmal zu erkennen, son-

dcrn eines nach dem andern zu nehmen, und also zuerst die
steinerne Brücke zwischen der Aue und Nohrbach zu beschließen.
Inwieweit dann die Korrektion von so wildem Wasser, wo eine
große Menge Sporren angebracht werden müßte, thunlich sei,
und waö die Landentschädlgungcn kosten, das verdiente noch
naher erwogen und bestimmt und die erforderliche AuSmarchung
vor dem Beginne des Werkes vorgenommen zu werden. Ebenso

'verhält eS sich mit allen Arbeiten auf der Straße; diese sollten
zum Voraus genau bestimmt sei». Einzig dadurch wird verhütet,

daß wir nicht unbedachtsam in Kosten hineingeführt werden.
Dann sollte man auch zum Voraus die Angebote von Unlcrneh-
merii kennen, wenn man eine ziemlich genaue Kostenberechnung
haben wollte. Damit will ich aber doch die Sache nicht zu
lange aufschieben, und also vorläufig den ersten Antrag, näm-
lich die Erbauung ciuer steinernen Brücke über das Schwarz,
wasserte., wohci jedenfalls kein großer Ausfall stattfinden kann,
bereits heute beschließen, die definitive Genchmigniig der übn-
gen Anträge aber »ersparen, btö den hier geäußerten Wünschen

in Betreff der AuSmarchung, Landentschädigiing u. f. w.
entsprochen sein wird, — welch' letzteres, wie nur scheint, bis
künftigen Sommer geschehen könnte.

Romang. Ich begreife, daß mehrere Redner durch daS,
waS bet der ^ieierstraßc vorgegangen ist, sich bewogen gefun.
den haben, bet später zu unternehmende» Straßenbauten darauf
anzutragen, zuerst möglichst genaue und vollständige Vorar-
heilen und Rostenberechnungcn machen zu lassen, um nicht
wieder das Doppelte oder vtelleicyc Dreifache der urfpüng.
ltchen Kostensansatze bezahlen zu müssen; im Allgemeinen glaube
ill) auch, diese Vorsicht set ganz an ihrem rechten Orte,
andererseits aber in doch auch zu beachten, daß bei AilSsprechung
des durchgreifenden Grundsatzes, daß der Staat die Straßen
übernehmen tolle, der Große Rath cbcnsallS eines richtigen An-
Ichlages ermangelte, wie viel dieses der Staatskasse kosten wurde;
noch zetzc kann man dle Kosten dafür nicht berechnen, weil die
ersten Jahre nach Uebernahme der in guten Stand gesetzte»

Straßen an denselben weniger Arbeiten unumgänglich er-
forderlich sind, alS später lm Durchschnitte. Im
vorliegenden Falle denn verwundere lch mich nicht, daß, wenn mau
dafür größere Sorgfalt empfehlen will, als vielleicht bei

keiner der bis jetzt durch uns beschlossenen Straßenneubaulen
angewendet worden ist, dadurch bei den Angehörigen deS Aims-
bezirkS Schwarzenburg die Besorgiuß entstehen muß, es dürfte
ihr Straßenbau noch langen Aufschub erleiden und sie dadurch
gegen andere Gegenden zurückgesetzt werden. Wenn der
Vorschlag deS Hrn. StaatSschrclberö May, denjenigen Theil der
Arbeiten, welcher bereits hinlänglich untersucht lst, z. B. die
Brücke zu machen, daS klebrige aber noch vollständiger ausarbeiten

zu lassen, — ausführbar ist, ohne hemmend oder vorgrci-
fend auf das Ferncrc einzuwirken, so dürfte derselbe daS
Zweckmäßigste sein, um beiden geäußerten Hauplvorschlägen Rechnung
zu tragen. — Ich betrachte diese Angelegenheit von zwei Ge-
sichtSpuntcen aus: 1) demjenigen der Pfiichr, dem Amtsbezirk
Schwarzenburg auch einmal bessere Straßen und VerbuidnngS-
Mittel zu verschaffen, wogegen Niemand ecwaö eingewendet hat,
und 2) dem ökonomischen, durch Eröffnung bedeutender Arbeiten

dieser bedrängten, dazu noch durch MißwachS und Hagelschlag

heimgesuchten Gegend Gelegenheit zu geben, daß ihre
armen Leute etweö verdienen können. — Bei dem immer mehr
anerkannten Bedürfnisse, den am schwersten durch Armuth
gedrückten Gemeinden staatswcgen Hülfe zu reichen, werde ich
jederzeit vorzugsweise dazu stimmen, wo eS je möglich ist, eine
solche Hülfe dadurch zu gewähren, daß man nützliche Arbeiten
unternehme, und dann die arbeitsfähigen Armen darauf anweise.
Außer dem momentanen Verdienste, der dadurch dargeboten wird,
kann bet verständiger Benutzung solcher Gelegenheiten daraus
auch noch bedeutender moralischer Nutzen gezogen werden, wenn



darauf gewirkt wird, die Verdienstbedürftigen au mehr Thätig,
keit z» gewöhnen; dieser Nutzen mag vielleicht bei solchen

Unternehmungen der größte sein. ^Endlich denn kann ich mir
keineswegs denken, daß die häufigen Vorwürfe, die wegen der
Biclstraßc, wie ich glaube größtentheilS unbillig, dem Baude-
parlemente gemacht werden, dasselbe lüstern gemacht haben, ahn-
liehe Nebelstände wiederholen zu lassen; im Gegentheil muß daS

Departement wünschen, sie möglichst zu vermeiden, worin ich
eine Garantie zu finden glaube, demselben desto mehr zu
vertrauen. Gestützt hierauf schließe ich dahin, daß bereits heute
wenigstens derjenige Theil der beantragten Arbeiten nebst den

dazu erforderlichen Geldmitteln bewilligt werde, der keiner
nähern Vorarbeiten bedarf, — falls dieses nicht für alleS Beantragte

der Fall sein sollte.

Kohli. Ich muß zu Widerlegung einer hier gehörten
Ansicht noch einmal in Kürze daS Wort nehmen; ich erlaube
mir dieß um so eher, als ich einerseits über die in Frage
liegende Sache alS Bewohner von Schwarzcnburg Erläuterungen
geben kann, und ich anderseits den Großen Rath sonst nicht oft
mii Reden versäume. Ich habe nämlich in Absicht ans die
LandentschädigungSsrage den Irrthum zu widerlegen, als ob da
eine große Summe für Landenrschädigung hergegeben werden
müßte; dieß wird durchaus nicht der Fall sein. Denn daS

Land, daS für die fraglichen Bauten in Anspruch genommen
werden muß, ist größtentheilS NciSgrund, welcher als solcher
Eigenthum der Regierung ist. Wenn dieß Bedenken noch nicht
gehoben ist, so mache ich mich anheischig, von mir aus die Ent-
schädigungen zu leisten. Noch erlaube ich mir die Bemerkung,
daß diese Bauten auch dem Staate deßwegen Nutzen bringen
werden, daß dadurch zu allen Zeiten sichere Verbindung mit
der obrigkeitlichen Längeueiwaldung erhalten und sonnt der
Werth derselben gehoben würde. Ich bitte Sie, Tit. noch
einmal dringentlich, die Bauten allsoglctch zu erkennen, damit die

dortige Bevölkerung, die entweder keinen oder doch nur äußerst
geringen Verdienst hat, allbereitö diesen Winter Arbeit und Vcr-
dienst erhalte.

Jsenschmid. Ich will mir auch einige Worte über den

in Frage liegenden Gegenstand in Kürze erlauben, die zwar nicht
gegen den Antrag sind, die aber alö wichtige Beinerknngen dem

Baudepartemenle zur Untersuchung und Behcrzigung übergeben
werden. Vorerst finde die Anlegung der Brücke über daS

Schwarzwasser viel zu läg (flach), der Bogen über das Wasser

sollte viel hoher gestellt, und die Wölbung von einem kleinen

Zirkel genommen werden. Dadurch, daß die Brücke einen so

schwach gesprengten Bogen hat, wird der Druck ans die Seiten,
oder gegen die beiden anstoßenden Brückenköpfe sehr stark, und
wenn nicht in der Nähe derselben feste Lagen von Erde oder
Steinen sind, so muß die Brücke, wenn nicht die Stützpunkte
sehr gut und fest konstruier werden, in der Folge welchen, und
sicher wird dieselbe nicht sehr solid ausfallen. Eine zweite
Bemerkung erlaube mir wegen der Verlegung des Flußbettes.
Mir scheint eS, man thue nicht gut, bei der neuen Grabung
deö Flußbettes an zwei Stellen den alten Lauf dcö Schwarz-
wasserö zu verlassen, und ein ganz neues Bett in den Nelßgrund
zu legen; an jenen zwei Stellen, welche starke Flüh (Felsen)
haben, möchte ich das Flußwasser an einem festen Anhaltepunkte
vorbeifließeu lassen, denn dadurch würden die Dämme und Spo-
rcn in der Ausdehnung und Zahl vermindert, und dabei müßte
die Arbeit in jedem Falle an Festigkeit gewinnen, denn man

mag noch so gute Schwellen bauen alS man will, so werden
dieselben nie den festen Fluhmassen gleichkommen. Eine dritte
Bemerkung erlaube ich mir wegen dem in der Nähe der Brücke
vorkommenden rechten Winkel in der Anlegung der neuen Straße;
ein solcher Winkel soll sich nie in der Nähe einer Brücke befinden

und zwar aus folgenden Gründen: erstlich wird jeder
Transport von langen Gegenständen, alö: Bauholz, Dachkäncl
u. s. w., eine solche schnelle Straßenkrümmung sehr gcnirt;
man sehe die Richtigkeit dieser Bemerkung bei der Ncubrück
nächst Bern, und bei der Schwarzwasserbrücke. An beiden Orten
mußten schon oft lange Bauhölzer von dem Wagcn^abgcladen
werden. Zweitens har jeder Winkel einer solchen Straße den

Nachtheil, daß zwei gegen einanderfahrendc Fuhrleute sich wech.

selseitig erst in dem Momente sehen, wenn an ein Ausweichen

nicht mehr zu denken ist. Da giebt eö dann Fatalitäten
und Streitigkeiten aller Art, die leicht zu vermelden geweie»
wären; — alS Ausnahme hiervon kann vielleicht die Lokalität,
die ich nicht genau kenne, gellen, namentlich wenn in der
Nähe weder Bäume, Gebüsche noch Häuser stehen. — Da endlich
i» der Nähe der Brücke einerseits eine kleine Anhöhe ist, so

muß der eine, welcher schnell abwärlS fährt mir untergelegtem
Schlcifcrogc, bei leichten Fuhrwerken sogar ohne denselben,
unten halten, um abzuspannen; dieses Halten von Fuhrwerken
ist nun nahe an einer Brücke, vor welcher kein großer leerer
Platz ist, immer naehtheilig, man sehe nur, was an einem Markttage

vor dem untern Thore in Bern geschieht. Zudem, wenn
Pferde den Reißaus nehmen, namentlich beim Bergabfahren,
so werden in dem nahen Scraßeiiwiukcl beinahe alle Fuhrwerke
unigeleert, und die Menschen verunglücken dabei sehr leicht.

v. Grün in gen. Niemand fühlt sich wohl mehr im Falle,
dem in Frage liegenden Unternehmen daS Wort zu reden, alS
wer, wie ich, in einer Gegend wohin, die lange schlechte Zu-
u id AuSgänge hatte, die nun endlich zum Theil verbessert sind.
Was für eine große Wohlthat solche Slraßenverbesserungen für
ei» Land sind, das haben wir Bewohner SaanenS erfahren.
Diese Wohlchat möchte ich auch den Bewohnern des Amtes
Schwarzcnburg, so viel an mir ist, gewähren, um so da mehr,
alS auch die Nothwendigkeit dieses Werks allseitig nachgewiesen

worden ist. ES ist gezeigt worden, daß auf der jetzigen
schlechten Straße schon sich Unglücksfälle ereignet, — daß viele
der dortigen Bewohner sehr arm sind, — daß sie seit fünf Iah'
reu, wie auch andere Berggegendeu, von Mißwachs der Heu-
und Emdpsianzungen heimgesucht waren, — welch' Letzteres um
so drückender ist, alS der Wiesenbau den Hauptcrwerbözwcig
solcher Gegenden ausmacht. All' dieses spricht für Gewährung
der vorliegenden Anträge. Auch verdient in Erwägung gezogen
zu werden, daß von Seite der Regierung noch sehr wenig sür
Aeufnung dieses Landes gethan wurde. Eine hier gefallene Mei-
nung trägt zwar auf Verschiebung an, biö eine genaue Berechnung

der sämmtlichen Kosten, insbesondere hinsichtlich der Land-
enlschädiguiigcn vorgelegt sei; eine andere Meinung geht dahin,
daß nur ein Theil der vorliegenden Anträge erkannt werde,
aber ich kann keiner von beiden beistimmen. Wollte man warten,

bis alle Landcnlschädnisse auSgcmlttelt sind, so könnte nur
ein einziger Mann, dem die Straße nicht am rechten Ort
abgesteckt wäre, das Unternehmen Jahre lang verzögern; wie wir
namentlich in Saanen einen solchen Fall haben, der noch lange
nicht auSgcmittell sein wird. So könnte also diese gute Sache
vereitelt werden. Nach der zweiten Meinung, die Ausführung
nur eines Theils der Arbeit einstweilen zu erkennen, wäre mei-
neS BedünkenS unklug, weck die vorliegenden Anträge so unter
sich zusammenhängend sind, daß sie sich nicht wohl trennen las-
sen. In Berufung auf diese Gründe möchte ich der hoben
Versammlung daS Anliegen unserer schwarzcoburgtschen Mit-
bürger, von denen viele der Armuth preisgegeben sind, bestens

empfohlen haben. Ich trage mithin daraus au, die Anträge,
wie sie vom Baudepartcnlcnt und vom RegicrungSrathe, wenn
ich nicht irre, cinstimmlg hicher gewiesen wurden in ihrem
ganzen Umfange anzunehmen und die Arbeiten so geschwind, wie
immer möglich, anzufangen.

Huggler. Wenn ich daS Wort ergreife, so geschieht cS

nicht etwa darum, daß «ch gegen daS Unternehmen stimmen
möchte; denn ich habe noch zu allen Straßenbaucen, die zum
Nutzen dcö Landes gereichen stimmen helfen und will auch da

gerne helfen Ich wünsche aber, daß, wenn diese Straße
erbaut wird, sie nicht bloß dem Namen nach erkennt sei, sondern

dann auch wirklich ausgeführt werde. Hier kann ich nun aber

nicht umhin, zu bemerken, daß die im EingangSrapporc gemachte

Bemerkung, der Amtsbezirk Schwarzcnburg seider einzige, welcher

in Absicht aus Srraßcnbauren biö anhin sei verglcichgültigt
worden, nicht stichhaltig ist; denn das Amt Oberhasle ist eben

so sehr vernachläßigt worden. Ich mochte nun daS Baudepar-
tement fragen, wo <S stecke, daß der Plan in Betreff der Straße
dem Bricnzersee entlang noch nicht ist vorgelegt worden,
wiewohl die Absteckung derselben schon vor ein paar Jahren stakt-

gefunden. Diese Straße wäre auch sehr nützlich, weil bei

schlechtem Wetter und Sturm die Secftraße unbrauchbar und



6

die Landschaft Oberhaöle in Absicht auf Zu- und Vonfahrt der

Waaren, so zu sagen, abgeschnitten ist. Noch gebe ich zu be-

denken, daß es auch wunschbar wäre, den zahlreichen Fremden,
welche daS Oberland besuchen und Meld inS Land bringen, durch
bequeme Straßen daS Reißen zu erleichtern. Ich dringe nicht
nur im Interesse unserer Gegend, sondern des ganzen Landes
mit Nachdruck darauf, daß diese Straße in möglichster Bälde
gemacht werde. Im Uebrigcn aber schließe ich zum Antrage
deö Departements.

Neukoni. Ich stimme der Meinung des Hrn. Negierungs.
statthalterS Mnhlemann bei; nichts desto weniger aber wünsche

ich, daß die Ausführung deö Unternehmens nicht zu lange
hingehalten würde, da die fragliche Hülfe, wie eS scheint, dringend
Noth thut. Ich möchte daher meinen Antrag dahin stellen,

daß, wenn die Kosten die Summe von 60,000 Fr. nicht über,
steigen, daS Werk angefangen werden soll, und zwar ohne vor.
her noch einmal vor den Großen Narh gebracht zu werden.

Ich möchte also diese Sache dem Baudeparremcnt zuweisen und
dasselbe, wen» eS, nach genauerer Berechnung, überzeugt ist,
daß die fraglichen Bauten nicht mehr alS 60,000 Fr. kosten,

autorisircn, dieselben glcichbald beginnen zu lassen.

Tscharner, Schultheiß. Vorerst muß ich mir auf einige
Bemerkungen des Hrn. NegierungSstatthalrerS Mühlcmann, der

zwar dem Unternehmen sich nicht widersetzt, aber vor dem
definitiven Entscheid das Resultat der Steigerung, der AuSmarchung
und der Landentschädignng wissen möchte, daS Wort erlauben.
Ich bin überzeugt, wenn die Herren, die wegen Ungewißheit
der Kosten Bedenken äußerten, auf Ort und Stelle, wo daS

Unternehmen anSgcführt werden soll, gewesen wären, so würden
sie jene Bedenken nicht hegen. Wie Hr. SraatSschreiber Mai
bereits bemerkt, zerfällt der Antrag in drei Abtheilungen. WaS

nun erstlich die Erbauung der steinernen gewölbten Brücke
ansieht, so hat der erste Ingenieur die dahertgcn Kosten auf
19,916 Fr. angeschlagen, weil er nicht daran dachte, daß daö

nöthige Gestein ohne Entschädigung und beinahe auf Ort und
Stelle erhoben werden kann und also bloß der Brccherlohu be.

zahlt werden muß. Daher hat der Hr. Bauinspekror Lutz jene
Summe berichtigt und festgesetzt auf 10,000 Fr. WaS sodann
die gewünschte AuSmarchung anbetrifft, so wird selbe in der

That statthaben müssen; aber für Erbauung der Straße ist sie

nicht nothwendig, da sie nicht in Verbindung mit der Arbeit selber
steht. Betreffend ferner die Entschädigung, so ist diese so viel alS
nichts, wie jeder wird zugeben müssen, der die Lokalität kennt;
eS hat also mit diesen Baute» eine ganz andere Bewandmiß, alS
mit der Bielerstraße. So glaube ich denn, Hr. RegiernngSstatt.

Halter Mnhlemann werde nicht auf seiner Ansicht beharren. Eine
Einwendung wurde von anderer Seite in Betreff der zur
beabsichtigten Korrektion deö Schwarzwassers nöihigeu Sporren ge.
macht, alS welche leicht bedeutend größere Kosten, als man
vermuthe, veranlassen könnten. Hierauf habe ich zu entgegnen, daß
die Kosten der zu erbauenden 68 Sporren, weiche zusammen eine
Länge von 3618 Fuß erhalten, auch im Grundbaue in Holz eine
Kubikmasse von 130,812 Würfelfuß in sich fassen und für die
Belegung in Gestein 112.000, an Geschiebe dann 111,600 Wür.
felfuß erfordern, laut deraillirtcr Berechnung sich auf I6.I08 Fr.
belaufen. Dieß war leicht zu berechnen, da man dazu einen
Maßstab au den Kosten ähnlicher Korrektionen zu Saanen, Fr»,
ligen und Interlacken hatte. Diese letztern Baure» werden zur
Sicherheit der Straße und der über daS Schwarzwasser zu er.
bauenden verschiedenen Brücken in Stein und Holz unerläßlich
erfordert; zugleich werden auch dadurch viele Iucharien NeiS-
grund fernern Verheerungen entrissen und der Ku.inr gewon-
ncn. Auf diese Erläuterungen hin werden, hoffe ich, die
Einwendungen und Bedenken wegfallen. ' WaS soeann die Bemerkungen

deS Hrn. Prof. Jsenschnud, die technische Ausführung der
Arbeit betreffend, anbelangt, so mögen dieselben allerdings ge-
gründet sein; darum ist aber auch denselben schon Rechnung
getragen worden. — Wenn also, Tit., die Baiiverständigen so-
wohl in Betreff der Zweckmäßigkeit der fraglichen Bauten alS
auch htnsiehNich der Kostenberechnung so sehr mit einander über-
einstimmen, so sollte man, dünkt mich, kein Bedenken tragen,
die vorliegenden Anträge sofort zu genehmigen. Sollte nach
der Hand sich erzeigen, daß zweckdienliche Abänderungen im
Plan, ohne Kostenvermchrung zur Folge zu haben, getroffen
werden könnten, so kann dieß immer noch geschehen, indem der
Vortrag darauf anträgt, das Baudcpartement hiezn zu ermächtigen.

— Ich möchte also im Namen der vorberathendcn Be-
hörden Ihnen, Tit., im Interesse der biedern großeniheilS mit
der Noth ringenden Bevölkerung deS Bezirkes Schwarzenbnrg
die sofortige Erkennung der vorliegenden Aulrägc bestens cm-
pfohlen haben.

A b sti m m u n g.

Für die Anträge deS BaudepartemcntS 91 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 20 „

(Der Schluß folgt in der nächste» Nummer.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik B c r n

Ordentliche Wintersitzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

(Beschluß der 8. Sitzung von Mittwoch den 23. November t836.)

Fortsetzung der Berathung über die Anträge der Spezial-
kommission hinsichtlich der Zuchranftalte«.

Der fünfte Antrag der Spezialkommissiou unter
O. Buchhalter

geht dahin, daß die bisherige Besoldung von Fr. 1600 auf
Fr. 1200 herabgesetzt werde.

Die Polizeisektton dagegen, sowie der RegierungSrath, tra-
gen auf Beibehaltung der bisherigen Besoldung an.

Abstimmung einhellig.

Der sechste Antrag der Spezialkommission unter der Rubrik,
2) Beamtete, welche aufdie religiös-moralische und intel.

lektuelle Bildung der Gefangenen hinzuwirken haben

Der Prediger,
heißt: „ES möchte die Zuchthauöpredigerstelle mit Fr. 1600
jährlich dotirt und in'S Progressivsystem aufgenommen werden."

Die Polizeisektton und der RegierungSrath pflichten dem
ersten Theile des Antrages bei, möchten aber vom Progressiv-
systcme abstrahlren.

Abstimmung.
Für Aufnahme in das Progressivsystem 3 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Der siebente Antrag der Spezialkommission unter
L. Der Lehrer

geht dahin: >, t) einen eigenen Lehrer für die hiesigen Zucht-
anftalteu anzustellen, welcher durch den Regierungsrath auf den
Vorschlag des ErziehungSdepartcmentS auf 6 Jahre ernennt
würde, nach deren Ablauf er sogleich wieder wählbar wäre;
2) demselben nebst freier Wohnung und freiem Unterhalte einen
jährlichen Gehalt von Fr. 4oo zuzusichern.

Die Polizeiscktion und der RegierungSrath stimmen diesem
Antrage völlig bei.

Abstimmung einstimmig.

Der achte Antrag der Spezialkommission unter der Rubrik
3) Beamtete für die Sicherheit der Anstalt und für die

unmittelbare Aufsicht über die Sträflinge
Oberzuchtmeister

geht dahin: „eö möchte die jährliche Besoldung des Oberzucht-
meisterö nebst freier Wohnung, Kost und Untcrwäschung auf
Fr. 000 festgesetzt werden. "

Die Polizeiscktion und der RegierungSrath sind damit
einverstanden.

Abstimmung einstimmig.

Bezüglich auf
L. Aufseher und Unterzuchtmeister

wird beschlossen, den RegierungSrath zu ermächtigen, sowohl
die Anzahl, als die Besoldung der übrigen Zuchtmeister, der
Meister und Meisterinnen, für Händwerke und Handarbeit und
der Köchinnen zu bestimmen, und die Bedingungen festzusetzen,
unter denen ihnen außerdem noch Gratifikationen ertheilt wer-
den können.

Abstimmung.
Hier darüber zu entscheiden 17 Stimmen.
Dem Regierungsrathe zu überlassen Mehrheit.

III. Verschiedene Anträge in Betreff der innern Organisation
der Anstalt.

t) Dem Vorschlage der Polizeisektion und des Regierungsraths
gemäß wird, ohne etwas zu entscheiden, dem Regierungsrathe

zur Berücksichtigung zugewiesen der Antrag der Spezial,
kommission, -1) daß sämmtliche Staatsbehörden angewiesen wer-
den möchten, alle Arbeiten, deren sie bedürfen und welche in den

Zuchtanftalten gut und zu billigen Preisen verfertigt werden
könne», daselbst zu bestellen und anzukaufen; l>) daß alle unentgeld-
lichen Leistungen von Seite der Sträflinge abgeschafft, und somit
alle Arbeiten ohne Ausnahme, welche durch Züchtlinge ausge-
führt werden, nach den laufenden Preisen bezahlt werden möchten.

Abstimmung einstimmig.

Die weitere Berathung dieser Angelegenheit wird ausge-
schoben.

Dann werden noch folgende, von der Bittschriftenkommisfion
vorberarhene Vorstellungen auf den Kanzleitisch gelegt:

t) Vorstellung des Norb. Gschwind, um Aufhebung der gegen
ihn verhängten Bevogtung ansuchend.

2) Vorstellung der an die Kollamrpfarre zehntpfiichtigen Ge¬

meinden Buchholterdcrg, Wachseldorn und Kurzenberg in
Betreff der Gleichstellung ihres Zehntens mit demjenigen
dcS Staates.

3) Vorstellung des Hrn. Joh. Bernh. Schlupp in Bern um
Unterstützung der ArmenerziehungSanftalt zu Bättwyl
von Seite des Staates.

4) Vorstellung des KantonalschullehrervereinS zu München-
buchsee, die Verbesserung des Schulwesens betreffend.

6) Vorstellung der Kirchgemeinde Thun, dahin gehend, daß
daS Begehren der dortigen Einwohnergcmeinde, eine be-

sondere Urversammlung zu bilden, zurückgewiesen werden
möchte.

6) Vorstellung der Einwohnergcmeinde Walkringen, verschie¬

dene Wünsche in Betreff der Gesetzgebung, des Straßen.
wesenS u. s. w. enthaltend.
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7) Vorstellung der Burgergemeinden von Srrättligen, Thier-
achcrn, Blumcnstein und Längcnbühl, betreffend die Weg-
schaffung der Straßcnthürlcm und den Nachlaß einer ihnen
daher auscrleglen Buße.

8) PintenwirthschaftSbegchren des I. F. Perolla; von Lenk,

Ncgotianten zu Zweisimmcn.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Neunte Sitzung.

Donnerstag, den 24. November t83<Z.

(Vormittags um 9 Uhr

Präsident: Herr Landammann Meßmcr.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des
Protokolls leisten die zum ersten Male anwesenden Herren Lardon,
Schaffrer und Schmid als »euerwählte Mitglieder deö

Großen Rathes den Eid.

Die gestern verlesene Mahnung des Herrn v. G 0 u m 0 en S

in Betreff des OhmgeldeS der Gemeinden wird ohne Diskussion
erheblich erklärt.

Der Herr Landammann legt auf den Kanzleitisch:
1) Vortrag der Polizeisektion über Erneuerung des Nic-

derlassungSvertragS mit Sardinien.
2) Anzug von Herrn Juker, begehrend, daß der Große Rath

dem Regierungsrathe anbefehle,- sämmtliche auf die Flucht-
ltngSsache bezüglichen Aktenstücke durch den Druck in möglichst

kurzer Zeit zur Publizität zu bringen.

Tagesordnung:
Vortrag der Justizsektion über Gleichstellung der, Kor.

porationen oder Privaten zugchörendcn. Zehnten mit
denen des Staates.
Der Vortrag lautet, mit Auslassung einer minder wesentlichen

Stelle, also:
Tit.

Bereits unterm t3. Mai 4834 hatte Hr. Großrath Jäggi
von Leuzigen durch einen Anzug von dem Großen Rache verlangt:
daß die in Händen von Privaten befindlichen Zehnren und Boden-
ztnsen, in Beziehung auf die jährliche Entrichtung, unter das
nämliche Gesetz gestellt werden, wie diejenigen des Staats. Dieser
Anzug ward unterm 20. Juni 1834 erheblich erklärt und am 24.
gleichen MonatS von dem RcgierungSrathe an das Finanzdeparie-
ment überwiesen.

Die Justizsektion hat nun diesen Gegenstand einer sorgfäl-
tigen Berathung unterworfen, wie dieses die Wichtigkeit der
Sache erfordert; sie befindet sich aber in gecheckten Ansichten
darüber, ob und in wie fern eS rachsam und zuläßig sein mochte,
eine solche Verfügung, wie sie die Bittsteller verlangen, zu
treffen.

I. Die MehrheitSmeinung geht von folgenden Ansichten aus:
ES lasse sich historisch nicht wohl bestreuen, daß die Zehnten

ursprünglich eine zu Erhaltung der Kirche und der Armen zu
bezahlende Abgabe gewesen seien. Allein nach den damais
herrschenden Begriffen wurde diese Abgabe, gleich andern SraatS-
regalien, als eine res in eommercio betrachtet und behandelt,
und demnach das Recht, den Zehnten zu beziehen, als Gegenstand
dcS PrivateigenlhumS veräußert und durch Verkaufe, Täusche
und Schenkungen, gleich andern nutzbaren Gülten und Einkünf.
ten, von Hand zu Hand gewechselt, auch der Besitz und die

ungestörte Nutzung derselben durch Landesgesctze gesichert, mochte
sich nun das Zchnrcnrccht in den Händen von Korporationen,
Stiftungen, Kollatvren oder Privaten befinden.

Außer diesen ursprünglich geistlichen Zehnten gab cS aber
auch noch solche, die auf rein pri v ar re et: rl i eben EntstehungS-
gründen beruhten, nänitich die sogenannten Domauialzehu-
ten, wo einzelne Eigenthümer ihr unkulrivirreS Land andern
zur Urbarmachung überließen, und sich dagegen einen Theil deS

jährlichen Ertrags (gewöhnlich den Zehncrheil) vorbehielten.
Diese Privatzehnrcn sind demnach keine Abgabe, sondern eine
eigentliche Schuld, gleichwie die Bodenzinse, Erbzinse u. s. w.
Da aber der geistliche Zehnten, der alS Folge der Reformation
und Sekuiarisarion geistlicher Stiftungen oder erworbener Pa-
troualrechre, zum größeren Theile in die .Hände dcS StaarcS
übergegangen, — in unserm Lande die Regel auszumachen scheint,
so ist eS im ZweifclSfalle immer an dem betreffenden Zchnr-
berechtigren nachzuweisen, daß sein Zehnrrechc zensitischcn
Ursprungs sei.

Wenn cS sich nun fragt, ob und inwiefern einzelne
Korporationen, Stiftungen uud Privaten, welche Zehntrcchte
besitzen, angehalten werden können, ihren Pflichtigen, in Rücksicht
ant die jährliche Entrichtung die nämlichen Vergünstigungen
und Erleichterungen zu gestalten, welche der Staat gegen seine
Zehnlpflichtigeu und Zensiten eintreten läßt, — so scheinen auf
den ersten Anblick allerdings nicht unbedeutende Schwierigkeiten

und Bedenken sich einer solchen Maßnahme entgegen zu
stellen. Denn wenn auch, wie gesagt, die Zchnrpfltchr ursprünglich
eine SraatSabgabe gewesen ist (waS sich indeß, wie bemerkt,
mch: von allen Zehnten behaupten läßt), so bac jedenfalls
derselbe dadurch, daß er in die Hände von Privaten und Korpo-
rationcu übergegangen ist, Natur geändert, nnd ist zum
Privateigenthum geworden. Es hat demnach der Privat-
zehnren in dieser Beziehung auf den nämlichen Schutz und auf
die nämliche Garantie Ansprach, welche die ScaatSvcrfassung
dem Privateigenthum überhaupt angedeihen läßt. Da nun die
Verfassung zV 18.) die Unverletzlichkeit alles Eigenthums
sanktlonirr, uud den Grundsatz feststellt: daß, wenn daS gemeine
Wohl die Aufopferung eines Gegenstandes desselben erfordere,
dieses bloß unrer dem Vorbehalte vollständiger
Entschädigung geschehen dürfe; so scheint eS, daß streng rechtlich
die Privaten uud Korporalionen, welche sich im Besitze von
Zehnten befinden, nur dann angehalten werden können, ihren
Pflichtigen in Rücksicht des ZehnrloskanfS und der jährlichen
Entrichtung die gleichen Erleichterungen wie der Sraar
zuzusichern, wenn der Staat sie hiefür entschädigt, sei cS, daß der
Staat alle Zehnten, die sich in Händen von Privaten und Kor.
porationen befinden, an sich löSt, und sodann die Pflichtigen
durchaus gleich behandelt, wie die Zensiten des Staats, oder
daß er den Eigenthümern von Privatzehnrcn den Schaden
vergütet, den sie durch diese Gleichstellung deS Staats, und Privat-
zehntenS erleiden müssen. So richtig nun auch dieses Raison,
nemenc in streng rechtlicher Beziehung sein mag, so ist dennoch
dagegen zu bemerken:

1) Daß so, wie die ScaatSvcrfassung auf der einen Seite
daS Privateigenthum garanrirr, sie hingegen im 22. den Zeu
siren die bestimmte Zusicherung giebt, daß daS Gesetz den Los-
lauf, die Arc der Entrichtung der Grundzinse, so wie die
Umwandlung der Zehuten ni fire Leistungen in Geld oder Naru-
ralien möglichst, daS heißt, so weit eS ohne wesentliche Vermin-
derung der reinen Staatseinkünfte geschehen kann, erleichtern
solle. Dieses ist nun zwar durch daS Gesetz vom 22. Dezember
1832 in Betreff der SraarSzekncen geschehen, indem mau den

Zehntpflichrigen die Wahl eröffnete, ob sie künftig den Zehnten
veränderlich nach dem JahrcScrtrag bezahlen, oder denselben in
einen fixen Nacuralzehncen oder in eine Geldleistung umwandeln
wollen, in welch Ictztcrm Falle dann die PcrzcprionSkosren von
dem Durchschnitts, oder SchatzungSbetrage (nach aufgestellter
Berechnung) abgezogen werden.

Schon bei Berathung dieses Gesetzes kam die Frage zur
Sprache, ob dasselbe sich auch auf die Privalzehuren erstrecken
solle. Allein damals wurde gefunden, dieses könne nicht
stattfinden, und zwar hauptsächlich auS folgenden Gründen:

' 6t



Weil die Verfassung die Unverlctzlichkeit des Eigenthums
garanrire, mirhui der Staat bloß über seine Zehnten
und keineswegs über diejenigen von Privaten und Kor-
xorarivuen verfügen könne, es fei denn, daß er die ley.
tern entschädige.

2) Weit von dem Staate viele Kosten in Abzug gebracht
werden, welche dagegen die Privaten nicht haben, mithin
daS Gesetz auf den Privatzehnten nicht anwendbar fei.

Aus diesen Gründen wurde demnach in dem Schlußartikel
jenes Gesetzes bestimmt, daß sich dasselbe bloß auf solche Zehn,
ten beziehen solle, welche in die Staatskasse stießen.

Allein bei Berathung des spätern Gesetzes über den LoSkauf
der Zehnten, Bodenzinse, Ehrschätze und Prmuzcn vom 22. März
tSZii scheint man von jener Ansicht abgewichen zu sein, indem
dasselbe aus alle Arte» von Zehnten ausgedehnt wurde. Nun
scheint denn doch ein auffallender Widerspruch darin zu liegen,
wenn der Privatzehnten in Rücksicht deö LoSkausS dem Staalö.
zehnten gleichgestellt wird, mithin m dieser Beziehung den Zen-
sitcn dcS SlaatS und den Pflichtigen der Privaten oder Kor.
porationen die nämlichen Erleichterungen gestattet werden, hin«
gegen diejenigen Vergünstigungen, welche der Staat seinen

Zehnlpsiichtigen in Rücksicht der jährlichen Entrichtung ange,
dcihen laßt, den Privatzehntpfiichtigeu nicht zu statten kommen
soll. Denn wenn der Staat befugt ist, den LoSkauf der Prt.
vatzehntcn zu erleichtern, so muß ihm die nämliche Befugiuß
auch in Bezug auf die jährliche Entrichtung derselben zustehen.

2) Wenn auch der Zehnten dadurch, daß er in die Hände
von Privaten gekommen ist, mehr oder weniger Natur geändert
hat, so läßt sich dennoch nicht läugnen, daß derselbe seinem Ur.
sprung nach eine bloßeSraatSabga be gewesen ist, und daß der.
selbe ohne Zuthun der Pfiichtlgm ui daS Eigenthum von Pri.
vaten übergegangen ist. Es wäre daher unbtlltg, wenn die

Pflichtigen es entgelten müßten, daß ihre betreffenden Zehnt-
rechte in Privathände gekommen, und sie dadurch in eine schlim-
mere Stellung versetzt werden sollten, als wenn sie Zeusiten deS

Staates wären.
3) ES können sich auch die Eigenthümer von Privatzehnten

mit Recht nicht beschweren, wenn sie angehalten würden, ihren
Pflichtigen die nämlichen Erleichterungen, wie der Staat den

seinigen, zu gestatten. Denn durch die Fortschritte, welche die

Kultur und'Bewirthschaft»»«; des Landes seit Jahrhunderten
gemacht hat, ist daS zehiupfiichtige Grundeigcnthum unstreitig
um vieles abträglicher geworden, und es beziehen daher auch
die Zehnthcrren von denselben jetzt weit größere Einkünfte, als
dieses anfänglich der Fall gewesen sein mag. ES scheint daher
durchaus der Billigkeit angemessen, daß die Privaten uud
Korporationen dem Beispiele deS Staates folgen, und ihren Zen.
siteu auch in Rücksicht der jährlichen Entrichtung deö Zehntens
die nämlichen Erleichterungen gestalten.

^-) ES giebt Verhältnisse und Umstände im Staatenlebcn,
wo daS Interesse des Einzelnen dem allgemeinen Staatöinteresse
weichen muß. Dieß ist auch in Betreff der Abschaffung oder
wenigstens der Erleichterung der Zehütentrichtung der Fall.
In den meisten Nachbarländern ist dieses mittelalterliche
Institut allmählig ganz abgeschafft, oder wenigstens so rcduzirt
worden, daß die Last für den Grundeigeliihümer dadurch bedcu-

tend erleichtert worden ist, und der Landmann nicht mehr ge-

zwungen ist, gleichsam die Früchte seiner Arbeit zu verzollen.
ES liegt daher schon in dieser Beziehung im allgemeinen
Interesse, daß der Privatzehnten den gleichen Beschränkungen
unterworfen werde, wie der StaacSzchnlcu. Aus diesem Grunde
ist denn auch schon daS LoSkanfsgcsetz von 1803 für alle Zehnten

und BodenziuSgerechligieiren obligatorisch gemacht worden,
und mit gleichem Rechte, wie die medianousmäßige Regierung
duseS thun konnte, kann es auch die jetzige thun, ohne sich euieS

Eingriffs in daS Privateigenthum schuldig zu machen.
Ueber zwei untergeordnete Punkte befindet sich indeß die

MehrhcitSmcinung der Justizsektion in getheilten Ansichten,
und zwar

t) darüber, wie cö mit denjenigen Zehnten gehalten sein

solle, welche erweislich gegen Uebcrlassung eines Grund-
eigenthumö errichtet worden sind (Domanialzchnten) und
die also eher in die Kategorie von Grundzinsen ge-
hören.

Mit der einten Meinung glaubt man, daß für diese Art
von Zehnten allerdings eine Ausnahme gemacht werden müsse
und daß für dieselben nicht die gleichen Erleichterungen eintreten

können wie für die übrigen Zehnten. Denn da dieselben
in keiner Beziehung alS StaatSabgaben betrachtet werden kön-
neu, sondern auf rein vrivatrechtlichen Titeln beruhen,
sei eS, daß der Eigenthümer tilulo vnervso oder mulo Ai-àiw
in den Besitz derselben gelangt sei, — nun aber die Verfassung
die Garantie jedes Privateigenthums auöspreche; so können die
Inhaber von dergleichen Zehnten nicht anders als gegen volle
Entschädigung angehalten werden, den Pflichtigen die durch daS
Gesetz bestimmten Erleichterungen zu verschaffen. Da jedoch
dergleichen Zchnlberechtigungcn in unserm Lande die Ausnahme
von der Regel bilden, so scie es jeweilen an dem Berechtigten
nachzuweisen, daß dieselben zensitifchen Ursprungs seien.

Mit der andern Meinung hingegen glaubt man für
dergleichen Domanialzchnten keinen Unterschied machen, sondern
dieselben durchaus gleichhalten zu wollen, wie die übrigen Pri.
vatzehnten, indem, wenn die Regierung angemessen finde, durch
eine gesetzgeberische Verfügung die Gleichstellung dcS Privat,
mit dem Staatâzehnten auSzusprechen, diese Verfügung für alle
Inhaber von Zehnten (gleichviel, ob fie nun auf diesem oder
jenem Entstehuugögrund beruhen) gleich verbindlich sei.

2) Der zweite Punkt, über den die Mehrheilsmeiuuug nicht
einverstanden ist, ist der, nach welchem Maßstabe die
Abzugsprozente bei dem Privatzehnten zu berechne« seien.

Mit der einren Meinung glaubt man, da das Gesetz für
Alle gleich verbindlich sei, so sollten die Abzugsprozente bei dem
Privatzehnten nach dem gleichen Verhältniß berechnet werden,
wie bei dem Zehnten dcS Staates, zumal durch die Aufstellung
eiueö eigenen Maßstabes die Sache unnöthig verwickelt, auch
ein solcher nicht leicht ausfindig gemacht werden könne, da die
Perzeptiouskostcn für den einten Eigenthümer sich weniger hoch
belaufen können als für den andern, cS mithin sehr schwierig
wäre, ein richtiges Verhältniß für die Berechnung der Perzep.
tionökostcn auszmmtteln.

Mit der andern Meinung hingegen findet man, da die Per
zcpliouökostcn für den Staat sich weit höher belaufen alS für
den einzelnen Partikularen, so wäre eS keineswegs der Gerechtigkeit

angemessen, den durch daS Gesetz für den Zehnten des
Staates aufgestellten BerechnungSmoduS auch auf den Privat,
zehnten anzuwenden, sondern es müsse für die Berechnung der
AbzugSprozcnte bet dem Privatzehnten nothwendiger Weise ein
eigener auf billigen Grundlagen beruhender Maßstab aufgestellt
werden.

Schließlich erlaubt sich die MehrheitSmeinung der Justiz,
seklion noch eine allgemeine Bemerkung in Bezug auf den vor-
liegenden Gegenstand. Die Erfahrung hat bewiese«, daß
das bisherige ZehntloSkaufSgesetz den Erwartungen keines-
wegS durchaus entsprochen hat. Dieß geht namentlich daraus
hervor, daß im Verhältniß zu den in unserm Kantone noch
bestehenden Zehnten nur äußerst wenige ZchntloSkäufe
stattfinden. Nun wäre cS aber (wie bereits oben bemerkt
worden) höchst wünschenSwerch, wenn (gleich wie dieß in
mehreren Nachbarländern bereits mit gutem Erfolge geschehen
ist) auf angemessene Weise dahin gewirkt würde, daß sowohl
der Staats- als der Privatzehnten allmählig ganz
abgeschafft, und somit das Grundcigcnthum nach und nach von
dieser mittelalterlichen, den gegenwärtigen Verhältnissen nicht
mehr angemessenen, und die Bewirthschaftung unseres Landes
hemmenden Beschwerde befreit werde. Hiezu sind aber die
bestehenden Gesetze über den ZehntloSkauf keineswegs geeignet,
indem sie dem Landmannc nicht hinlängliche Vortheile gewähren,
und er eS vorzieht, den Zehnten, sei cd i» n-unr-» oder in Geld,
zu entrichten, als denselben loszukaufen. Auf diese Weise ist
aber die Möglichkeit nicht vorzusehen, daß wir je dahin gelangen

werden, daß die Zehnten (wie eS zu wünschen ist) nach
und nach gänzlich abgeschafft werden, während, wenn man dem

Landmaune günstigere Aussichten eröffnen, und ihn in die Mög.
ltchkeit setzen würde, nach und nach mittelst Abschlagszahlungen
sich von der auf seinem Gute haftenden Abgabe frei zu machen,

in Zeit von 10 à 20 Jahren der Zehnten so viel als
abgeschafft wäre.



Demnach trägt die MehrheitSmeinung der Justizsektion bet

Ihnen, Tit., zu Handen des Großen Raths darauf an: eS

möchte der gesetzgebenden Behörde gefallen, die bestehenden Zehnt.
loSkauföqesctze einer gründlichen Revision zu unterwerfen, und

darauf Bedacht zu nehmen, damit ein anderer zweckmäßiger
Modus zu allmähliger Abschaffung des Zehntens in unserm Kan-
tone eingeführt werde, welcher ModuS dann nicht nur auf den

StaatSzehnten, sondern auch auf den Privatzehnten seine An.
Wendung finden würde.

II. Mit einer Minderheitsmeinung dagegen geht man von
der Anficht aus, daß der Privatzchnten (abgesehen von seinem

historischen Ursprünge) dadurch, daß er in die Hände von Par.
tikularen und Korporalionen übergegangen sei, Privateigen.
thu m geworden sei. Da nun die Verfassung (§. 13.) die Un-
verletzltchkeit deS EigenthumSrechlS gewährleiste, und der §. 22.
sich einzig aus den StaatSzehnten beziehe, so feie die Re.
gierung nicht berechtigt, die Inhaber vvn Privatzehnten anzu.
halten, ihren Pflichtigen die gleichen Erleichterungen zu gestat.

ten, wie der Staat seinen Zensiten angedeihen lasse, insofern
fie sich hiezu nicht freiwillig verstehen wollen.

Wohl möge der Staat in Beziehung auf die ihm zustehenden

Zehntrechte gegen seine Zensiten diejenigen Erleichterungen
eintrete» lassen, welche er angemessen finde, allein nie und unter
keinen Umständen könne derselbe befugt sein, über das Eigen,
thum von Drittmännern anders als gegen vollständige Entschä-
digung zu verfügen. Eine solche Verpflichtung zur Schadlos-
Haltung der zchntberechtigten Partikularen werde aber die Re-
gierung wohl schwerlich über sich nehmen wollen.

Mit dieser Minderheitsmeinung trägt man demnach bei

Ihnen, Tit., darauf an: dem Großen Rathe anzuempfehlen, in
diesen Gegenstand nicht einzutreten, und somit den eingelangten
Vorstellungen und Anzügen wegen Gleichstellung deS Privat-
zehntens mit dem StaatSzehnten keine weitere Folge zu geben.

Alles aber :c. tc,
Bern, den tt. November 1836.

Namens der Juftizsektion
der erste Sekretär:

N. Hermann.

Antrag des Regierungsraths.
Nach sorgfältiger Prüfung des mit sämmtlichen Beilagen

mitfolgenden Vertrags der Justizscktion deS Justiz- und Poli.
zeidepàrtementS über verschiedene Vorstellungen und Anzüge in
Betreff der Gleichstellung deS PrivatzchnrenS mit dem StaatS-
zehnten hat der RegierungSralh weder der Mchrheits- noch der
MinderheilSansicht deS Gutachtens betpflichten können, sondern
darauf anzutragen beschlossen:

Es möchte Ihnen, Tit., belieben, dem RegicrungSrathe den
Auftrag zu ertheilen, das Finanzdepartement anzuweisen, Be.
rechnungen über die Acquisition sämmtlicher Privatzchnten zu
Handen des Staates vorzulegen, damit sodann — falls diese
Acquisition thunlich erfunden werden sollte — die wettern An-
ordnungcn zur gänzlichen Aufhebung der Zehnten durch eine
Ausgleichung und Abrechnung der Verhältnisse des ursprünglich
zehntfrei gewesenen und des durch LoSkauf zehntfret geworde-
nen Landes getroffen werden können.

Wenn Sie, Tit., diesem Antrag aber nicht beipflichten
würden, so glaubt der Regierungsrath alsdann eventuell die
Mtndcrheirsmeinung der Justizsektton unterstützen zu sollen.

Alles aber tc. tc.
Bern, den 19. November 1836.

Namens deS Regierungsraths
der erste RathSschreibcr:

«'A- I. F. Stapfer.
In Bezug auf den nämlichen Gegenstand wird dem Antrage

der Bittschriftenkommission zufolge eine Vorstellung der
Gemeinden Buchholterberg, Wachseldorn und Kurzenberg

verlesen.

Wyß, NegierungSrath, durchgeht ganz kurz die im Vor-
trage der Justizsektion entwickelten Ansichten und Motive. Be-
züglich auf die Ueberweisung deö RegierunaSrarhS bemerkte der
Herr Rapporteur: Vor RierungSrath fiel die Meinung, daß man

untersuchen lasse, ob es nicht der Fall wäre, daß der Staat
alle Zehnten von Korporationen und Privaten um den gesetzlichen
LoökaufspreiS an sich ziehe, wodurch alle Zehntpflichtigen in
gleiche Stellung kämen. Man hat bei diesem Anlasse allseitig
gefühlt, daß das frühere Zchntgesetz nicht dem gewünschten Zwecke
entspreche, nämlich daß die Zchntverpflichtung überhaupt allmälig
liquidirt werde. Viele Zchntgcsetze in Deutschland, so wie unter
andern, auch dasjenige des KantonS Freiburg sind auf die Grund-
läge basirt, daß durch eme alljährliche Mchrentrichtung nach
Ablauf von z. B. 20 Jahren die ganze Zehntverpflichtung liqui-
dirt werden kann. Eine solche alljährliche Mehrentrichtung
während eines gewissen Zeitraumes würde sicherlich Niemandem
lästig fallen, während dagegen der plötzliche LoSkauf des Zehntens

in der Aufbringung der dazu nöthigen Kapitalien bedeu,
tende Schwierigkeiten darzubieten scheint. Daher glaubt der
Regierungsrath, daß es wünschenöwerth sein würde, ein solches
Gesetz aufzustellen, das zu einer allmähligen Liquidirung dcr
ganzen Zehnlpfltcht führen könnte.

Jäggi. Schon bet Aufstellung des ZehntumwandluogS.
gesetzeS lm Jahre 1832 haben verschiedene Mitglieder dieser
Versammlung gewünscht, daß man dieses Gesetz allgemein mache,
indem man vorausgesehen hat, daß sonst in denjenigen Gegen-
den, welche an Korporationen oder Personen zchntpflichtig sind,
leicht Unzufriedenheit veranlaßt werden könnte. Dieses har
mich veranlaßt, der Sache durch einen besondern Anzug zu
rufen, weil eben in meinen Umgebnngen Mißstimmung und dahe.
rige Klagen sich von Tag zu Tag mehrten. Mein Anzug erfolgte
im Mai 1836 und wurde kurze Zeit darauf erheblich erklärt.
Das Finanzdcpartemeat, welches den Auftrag erhalten hatte, die
Sache zu untersuchen, hielt dafür, sie gehöre nicht in sein Pen.
sum, weil cs sich nur mit den StaatSintercssen zu befassen habe,
und wies demnach den Auftrag von dcr Hand. So kam d«e

Angelegenheit vor die Justizscktion, um in rechtlicher Hinsicht
untersucht zu werden. Dort haben sich die Meinungen getheilt.
(Dcr Redner berührt die verschiedenen Ansichten kürzlich.) Von
beiden abweichend hat der NegierungSrath gefunden, es wäre
vielleicht angemessener, wenn durch ein Gesetz der Zehntloskauf
auf eine Weise erleichtert würde, daß man der Zehntpflichl
endlich ganz loS werden könnte. — Ich bin in Verlegenheit,
in welcher Ausdehnung ich mich nun über die vorliegende Frage
auSsprcchen soll. Mein Anzug will nicht nur die von Korpora,
klonen oder Privaten bezogenen Zehnten, sondern auch die von
Korporationen oder Privaten bezogenen Bodenzinse unter daö
allgemeine Gesetz bringe». Ich weiß nun nicht, welchem
Umstände es beizumessen ist, daß die Anträge der Justizseklion und
des RegierungSrathS nur die Zehnten beschlagen und nichts von
den Bodenzinsen sagen. Ich weiß nicht — ist eS bloße Ver-
gessenheit? oder ist cö einer von den nicht sehr seltenen AuS.
wegen, um Quästionen, welche dcr Behörde unangenehm sind,
auf die lange Bank zu ziehen. Ein ähnliches Exempel hatten
wir gerade bei Aufstellung des ZehntumwandlungsgcsetzeS. Da-
malS sagte man auch, eö handle sich bloß um die StaatSein-
künfte. Ich glaube, eS sei jetzt einmal dcr Fall, daß man diese
Quästion nicht getheilt behandelt, sondern daß man die Bodenzinse

zugleich ins Auge fasse, um ein Mal der Sache loS zu
werden. — Ich soll bemerken, daß dcr Gegenstand eine große
Klasse von Staatsbürgern in Beschlag nimmt, welche auf den
Schutz der Verfassung Anspruch haben, so gut wie andere.
Diese Staatsbürger, welche Korporationen oder Privaten zcdiu.
pflichtig sind, leisten dem Staate ihre Pflichten gleich allen
andern Staatsbürgern, wie diese unterziehen sie sich allen An-
ordnungen des Staates, ihre Söhne dienen im Militär, sie

haben Straßen gebaut», s. w., wie andere, obgleich sie an den
Begünstigungen deö gegenwärtigen ZehnrgesetzeS keinen Theil
hatten. Ist es aber nicht Willlühr, wenn dcr Staat seinen
Ccnsiten einen milden AnschlagSprciö macht, Korporationen und
Privaten aber, an keine Vorschrift gebunden, von ihren Ccnsiten
weit mehr fordern? NichtS hält sie zurück, die Anschlagspreise
ganz willkührlich zu stimmen. Herrscht nicht ebenfalls Willkühr
bei den Zehntschatzungcn von Seite der Zchntberechtigten? Der
Staat schickt seine Schätze auf die Felder seiner Censuen, damit
jene sich mit diesen über eine billige Schätzung vergleichen; abcr
anders ist daö bei den Schätzungen dcr Zehnten von Privaten



und Korporationen ; da ist die Schätzung völlig willkührlich. So
ist es noch diesen Sommer in meiner OrtSgemeinde geschehen/
daß eine Schätzung durch Experten um 30 Mütt billiger gekommen

ist/ als die Schätzung / welche uns der Lehenherr gemacht
hatte. Das findet ebenfalls bei den Bodenzinsen statt. — Im
Kanton Solothurn / der in seinen Finanzen nicht befitzt waS
Bern/ hat man die Ehrschatzpflicht abgeschafft.
Wenn der Gesetzgeber glaubt/ er habe kein Recht / sich über
Privat, und Korporationszchnten auSzusprechen, so läßt sich

nachweisen / welche Willkührlichkeiten hierbei stattfinden. Das
Doppelmäß ist noch in seinem Bestände. Ich habe selbst alte
Urbaricn gesehen / wo an die vor Alter gebleichten Stellen mit
schwarzer Dime neue Bestimmungen eingeschwärzt worden sind.
Ich könnte beweisen/ daß in vielen vorhandenen Urbarien Fäl-
schungen gemacht worden sind zum Nachtheile der Censiten, Die
StaatSverfassung verspricht aber den gleichen Schutz allen
Bürger«/ also ist der Große Rath verpflichtet / diese Uebclstände zu
beseitigen. Worin bestehen nun diese Gefällt? Man hat seiner
Zeit ein Vcrzeichniß darüber aufgenommen; ich bitte Sie/ es

anzusehen / es ist kein Medusenhaupt/ vor welchem man zurück-
bcben muß. Inhaber von diesen Gefallen find Privaten und
Korporationen / ja sogar solche außer dem Kantone, so daß also
Auswärtige unsere Staatsbürger exploiliren.

WaS sagt nun die Minorität der Juftizsektion in
ihrem Antrage? Sie sagt/ der Privatzehnten sei dadurch, daß

er in die Hände von Privaten übergegangen, Privateigenthum
geworden. Der §. 18 der Verfassung garantire aber daS Eigenthum,

und also könne man hier nicht eintreten. ES wäre zu
untersuchen, ob dadurch daS Eigenthum verletzt werde, und ob
deßwegen, weil es Privateigenthum sei, der Gesetzgeber da nicht
remediren dürfe- Ich glaube, der Staat darf das. Daß die
Gefälle Privateigenthum geworden sind, läßt sich nicht läugnen;
allein deßwegen läßt sich nicht erweisen, daß eS Privatverträge
sind, und wenn sie es sind, so läßt sich nicht erweisen, daß eS

Schulden sind. Die Gefälle sind durch Erb, Cession, Vermächl-
niß an die Korporationen übergegangen, also ändert daS ihre
Natur nicht. Wären sie aber Schulden, was bet einzelnen der
Fall sein mag, so glaube ich, der Gesetzgeber könne deßwegen
nichtsdestoweniger sie erleichtern, so fern das Eigenthum dadurch
nicht verletzt wird. ES handelt sich nicht darum, diese Gefälle
wegzunehmen, sondern nur darum, den Censiten von Privaten
oder Korporationen die nämlichen Erleichterungen zukommen zu
lassen, welche alle andere Staatsbürger haben. Diese Erleich.
terungen bestehen aber einzig in dem Abzüge der bisherigen Ad-
ministrationSkosten, wie Kastenschwindung, Schassnereigebühren
u. s. w. ES wird somit sich nicht darum handeln, Jemandem daS

Eigenthum wegzunehmen oder zu verkümmern. Worauf beruht
das Zehntumwandlungögesetz? Auf keinem andern Grundsatze,
als welchen die Benennung selbst mit sich bringt, nämlich auf
dem Grundsatze der Umwandlung, wodurch den Censiten gestattet
wird, ihren Zehnten statt in Natura in Geld zu zahlen. ES

fragt sich also lediglich, will man den Censiten von Korpora-
rionen oder Privaten auch gestatten, ihren Zehnten in Geld zu
entrichten? Wenn daö ihnen gestattet wird, und sie davon Ge-
brauch machen wollen, so sollen ihnen diePcrceptionSkoften u. s. w.
zu gut gerechnet werden, wie den Censiren dcS Staates. Ich wollte
fast nachweisen können, daß die Partikularen ünd Korporationen,
wenn sich der Große Rath zu Gunsten ihrer Censiten ausspricht,
dabei nicht verlieren, sondern eher gewinnen werden. Bei uns
wenigstens sind die Censiten von Privaten und Korporationen
beinahe gedrungen. auf andere Kulturen Bedacht zu nehmen als
auf solche, welche der Zehntpflicht unterliegen. Wenn mau also
hier nicht Vorsorge trifft, daß die Zehntpflicht möglichst erleichtert

werde, so werden die Inhaber dieser Finanzquellen eher
Schaden als Nutzen davon haben. Das habe ich mir erlaubt
über diesen Gegenstand zu sagen. Ich schließe dahin, daß eS

dem Großen Rathe gefallen möge, den Censiten von Korpora,
tionen und Privaten die nämlichen Vortheile zu gestalten, welche
daS UmwandlungSgesey von 1832 allen übrigen Staatsbürgern
gewährt. Zugleich aber trage ich darauf an, daß man abweichend
vom Antrage der Justizsektion nicht bloß über die Zehnten ab.
spreche, sondern auch über die Bodenzinse.

Obrecht. Wenn ich jetzt das Wort ergreife, so thue ich
es nicht, um für meine Gegend zu reden, wie man das zeitweise

Hort. Wir haben bei uns keine solche Zehnten, aber ich ergreife
darum das Wort, um aufmerksam zu machen, ob wirklich die,
jenigen Korporationen und Privaten, welche Zehnten haben,
leiden, wenn sie gleichgestellt werden den Staatözehnten. Ich
glaube nicht. Noch vor dem Jahre 1798 cxistirte überall im
ganzen Kanton das Brach, und Waidsystem. Damals wurde
alle 3 Jahre der Boden der Brache Preis gegeben. Seither ist
nicht nur die Brache abgeschafft worden, sondern man hat über-
dieß die künstliche GraSpflanzung, den Kleebau u. s. w. einge-
führt. So wird man finden, daß sich seit jener Zeit der Zehn,
ten wohl um die Hälfte vermehrt hat. Diesen Unterschied sollte
man auch berücksichtigen. Viele tausend Jucharten sind ja nur
gewonnen worden durch die Ausrottung der Häge, also können
sich die Korporationen und Privaten nicht beklagen. Wenn man
jetzt die Brache und den Waidgang wieder einführen, und weniger

Fleiß und Thätigkeit anwenden wollte, so müßten sich die
Korporationen und Privaten auch einen Abzug vom gegenwär,
tigen Zehnten gefallen lassen. Ich möchte also auch die Privatzehnten

den StaatSzehnten gleichstellen.

Neukom. DaS Volk erwartete von den zufolge der neuen
StaatSverfassung ernannten Behörden materielle Erleichterungen,
was zwar in einigen Sachen, z. B. durch Uebernahme der
Straßen und Andern, mehr, erfolgt ist und durch die neue Mili,
tärverfassung erfolgen wird, indem diese Erleichterungen dem
Lande erst mit der Zeit fühlbar werden können. Hingegen er-
zeigt sich mit Ausnahme der Zeit der helvetischen Republik durch
alle neuen Rcformperioden eine gewaltige Scheu vor Revision
der Grundübel, d. h. nicht nur vor Abschaffung, sondern sogar
vor Erleichterung der Feudallasten, dieses ErbtheilS der (für
die Masse dcS VolkS) finstern Zeit des Mittelalters. Diese Scheu
vor derartigen Reformen, oder vielmehr das Anhangen an In-
stitutioncn, die durch die Zeit und vorgerückte Mündigkeit der
Völker nur noch bruchstückSwcise bestehen, kann ich mir nicht
anders als dadurch erklären, daß die Mehrzahl der Leiter der
öffentlichen Angelegenheiten Korporationen angehörten, deren
Interesse die Beibehaltung der Reste jener Institutionen erforderte,

und die gleich der Mannschaft eines auf wogendem Meere
befindlichen Schiffes, ängstlich auf sich und ihre Ladung bedacht,
diesem Meere nur dann etwas auswerfen, wenn ihr Schiff ohne
dieses Opfer nicht mehr auf demselben erhalten werden kann.
Daß dieses Meer (der Zeitgeist) schon viele solche Opfer forderte,
kann nicht bezweifelt werden; oder wer wollte wohl behaupten,
daß das Lehensystem noch in seiner vollen Ausdehnung bestehe?

In diesem Falle könnte kein Besitzer eines lehenpflichtigen Grundstückes

dieses sein Eigenthum nennen, obschon er eS bezahlt und
erden Erwcrbstiiel in Händen hätte; eS wäre Eigenthum seines
Lehenherren und er wäre bloß Nutznießer. — Wer will nun in
unsern Tagen die Existenz dieser Verhältnisse behaupten? Vor
jener Zeit ist noch vieles, jetzt durchaus nicht mehr passendes
übrig geblieben, so auch die Ehrschätzc, die eine LehenSanerken-
nung waren und mit dem Lehenssystem fallen müssen; denn ohne
eigentliches Lehen ist eine LehenSanerkennung nichts. Existirr
aber dieses Verhältniß nicht mehr, was sind dann die aus dem
Lehensystem zurückgebliebenen Entrichtungen anderes, als Abgaben

Wäre dem nicht so, und würden sich diese Entrichtungen
aus EigenthumSrechre gründen, so könnte weder über den LoSkauf
der Pflicht, noch über die Art der Entrichtung (für eines so

wenig als für das andere) durch Gesetze verfügt werden, waS
doch bereits von dieser hohen Behörde geschehen ist, indem von
ihr ein Gesetz über den Loskauf der Zehnten und übrigen Grund-
lasteu, und zwar mit Jubegriff der den Korporationen und Pri-
vaten zustehenden, erlassen worden. Ich glaube nun, dieses sei
mit vollem Rechte geschehen; ich konnte aber niemals begreifen,
warum nicht auch das Gesetz von 1832 allgemein gemacht wurde.
Denn gewiß haben diejenigen (ihre Zahl ist groß, womit aber
nicht gesagt sein soll, daß die Zahl daS Recht begründe, welches
von jener unabhängig sein soll), die den Korporationen und Pri-
vaten pflichtig sind, gleichen Anspruch auf Erleichterungen, wie
alle Andern. Von allen Seiten her wird die Aufhebung namentlich

der Zehntpflicht verlangt. Auch ich wünsche, dieses möchte
geschehen; aber ich möchte dadurch nicht einige Gegenden des
KantonS begünstigen und andere benachtheiligcn; und so finde
ich, diese Frage müsse zugleich mit derjenigen über das Armen-
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und Finanzwesen behandelt werden; hingegen wünsche ich drin,
gend, daß die in Bezug auf die Zehntentrichtung nur den Einen
gestatteten Erleichterungen nun sogleich Allen zu Theil werden.

Ich glaube/ auch dieses könne von RechtS wegen gefordert wer-
den/ da der Aufhebung des Zehntens selbst/ vorbehalten die

Bestimmungen der Versassung/ die allerdings in mehr alS einem

Sinne ausgelegt werden kann/ mehr Gründe der Billigkeit alS

des Rechts entgegenstehen. Dieses ergicbt. stch nicht bloß auS

dem schon Erwähnten/ sondern wurde auch früher anerkannt/
indem der Zehnten zur Zeit der helvetischen Regierung aufgehoben

war/ und hier erst am 20. Juni 1803 durch eine Verordnung
eingeführt wurde / in deren Eingange kein Motiv enthalten
ist; zwar schrieb man damals in dergleichen Sachen die Motive
erst hinten nach und mit zweischneidiger Feder/ wie es im Kan.
ton Zürich in jener Zeit bei Wiedereinführung deS Zehntens
geschah. Die Angabe, daß die Zehnten vor der helvetischen
Negierung/ und zwar alle ohne Ausnahme/ aufgehoben worden,
ist auf ein Gesetz vom 10. November 1793 gegründet, welches
in Bezug auf die Feudallasten eine allgemeine Liquidation ver.
ordnete und den Zehnten zu ewigen Zeiten als aufgehoben er.
klärte. Daß der Zehnten im Allgemeinen Abgabe sei und da-
her durch Gesetz aufgehoben oder über denselben verfügt werden
könne, anerkennt namentlich auch der badische Abgeordnete von
Rotteck in seinen Schriften; er nennt ihn eine (sei eö durch
Kriegörecht/ sei eS durch Herrscherrecht) den Grundbesitzern auf.
gelegte/ demnach jedenfalls dem öffentlichen Rechte entflossene

Abgabe; der eigentliche SchuldigkeitStirel auf Seite deS Pflich.
tigcn sei und bleibe immerhin nur das Gesetz; auch stellt er den.
selben alS eine sehr ungerechte Abgabe dar/ ganz in dem Sinne/
wie Hr. Großrath Obrccht die Sache dargestellt hat. — Es ist
ferner bekannt/ daß Kaiser Karl der Große den Zehnten gesetzlich

begründete. — Ich glaube/ das Faktum/ daß der Zehnten
aufgehoben und durch ein Gesetz wieder eingeführt worden, sei

allein hinlänglich/ um die iff dem vorliegenden Anzüge enthal-
tene Forderung zu begründen. Aus diesen und aus den andern
angeführten Gründen glaube ich, eS solle entsprochen werden,
um so mehr, da eS erwiesen ist/ daß die Zehntforderer gar nicht
benachthciligt werden/ und auch der Staat nicht dabei verliert/
waS ja das Finanzdepartcment, welches das Interesse des Staa-
teS zu wahren hat/ selbst erklärt. Zu dem Antrage, daß die

KorporationS- und Privatzchnten vom Staate angekauft werden
sollen/ kann ich ebenfalls stimmen. Da dieses aber dazu dienen
könnte/ die Sache auf die lauge Bank zu schiebe«/ oder gar
zu beseitigen/ indem eö vom Willen der Besitzer abhängen würde/
denselben zu verkaufen/ und dieses von gewissen Seiten kaum

zu erwarten ist; so stimme ich daher zum Antrage des Herrn
HauptmannS Jäggi/ daß der im vorliegenden Anzüge enthalte,
nen Forderung sowohl in Bezug auf Zehnten alS auf Boden,
zinse entsprochen werde'/ — und ebenso stimme ich zum Antrage
deS RegierungSrathö, d. h. zum Ankaufe der KorporationS- und
Privatzehntcn / um dann eine durchgreifende Reform in Bezug
auf die Grundlasten und in Verbindung mit dem Armen - und
Finanzwesen vornehmen zu können.

Stettler. Man soll die Frage einer allgemeinen Finanz,
reform wohl trennen von der speziellen Frage der Gleichstellung
der Privat- und KorporationSzchnteu mit denen deS Staates.
Man kann einer allgemeinen Finanzrcform und einer allgemei.
nen/ auf gerechte Grundlagen basirten Liquidation der Zehnten
und Bodenzinse sehr geneigt sein und doch glauben, eS wider-
streite dem Prinzip der Gerechtigkeit / in die daherigen Rechte
der Korporationen und Privaten vorläufig einzugreifen. So
glaube ich wenigstens / man würde allerdings in die durch die
Verfassung garantincn Rechte dritter Personen eingreifen, wenn
man schon jetzt die Privat- und Korporationözehnten den StaatS-
zehnten mit einem Striche gleichstellen wollte. Man hat diese
Gleichstellung durch die Behauptung zu rechtfertigen gesucht/
daß Zehnten und Bodcnzinse eigentlich StaaSabgaben seien/
und daß der Staat mit dem gleichen Rechte/ womit er diese

Abgabe kreirt habe/ sie auch wiederum aufheben könne. Man
muß über den eigentlichen Ursprung der Zehnten klare Begriffe
haben/ sonst tappen wir hier im Dunkeln. Man sagt/ deßwe-

gen seien die Zehnten als Staatsabgaben zu behandeln/ weil
Karl der Große sie alö solche erklärt habe. Karl der Große

hat vor 1000 Jahren regiert. Damals stiftete er von sich aus
viele Kirchen und BiSthümcr und donrle sie ebenfalls von sich

aus mit Zehnten und andern Einkünften. Allein vor 100» Iah.
ren waren in unserem Kanrone noch sehr wenige Kirchen, also
auch nur wenige Zehnten. Wie sind denn die Zehuren in un.
serem Kantone gestiftet worden? Sehr einfach, Tit. Die
Regierung hat bet uns in frühern Zeiten keine Kirchen und
fromme Stiftungen errichtet, deßwegen ist auch nie von Regierung

auS erkannt worden, daß die Kirchen und frommen
Stiftungen durch Zehnten u. s. w dotirt werden sollen. Alle Kirchen

waren damals Kollaturen, d. h., sie gehörten den Rittern,
Grafen, Herrschaftöberrcn, auf deren Grund und Boden und
auf deren Kosten sie gebaut waren. Wenn aber ein solcher sich

entschloß, eine Kirche zu errichten, so mußte er derselben zu-
gleich diemöthigen Einkünfte zum Unterhalte deS Pfarrers u. s. w.
zuschanzen. Mit den frommen Stiftungen war eS völlig der
nämliche Fall; eine Menge Ritter und Grafen haben deren er-
richtet. Dann sagte gemeiniglich der Gründer einer solchen
Kirche oder frommen Stiftung: Ich weise ihr als Einkünfte
die Zehnten an, welche ich auf meinem Gute besitze Also hat
auf den Gütern der alten Ritter u. s. w. ein Zehnten gehaftet
zu Handen der von ihnen gestifteten Kirchen u. f. w. ; und so

besaß jedes Kloster und jede Kirche Zehnten auf denjenigen Gift
tern, welche zur Zeit der Stiftung dem Stifter gehört hatten.
Bei der Reformation nun kamen die Klosterzehnten alle an die
Negierung und gingen auf diese Weise in das Eigenthum die.
scr Letztern über; hingegen die Pfarrzebntcn blieben bei den
Pfarreien bis zum Jahre 1803, wö die Regierung alle Pfarr-
Besoldungen und also auch die Zehnten übernommen hat. Ueber
diese Zehnten nun, welche in das Eigenthum der Regierung
gekommen sind, kann die Regierung verfügen; aber nicht so

über diejenigen, welche nicht in daS Eigenthum der Regierung
übergegangen sind. Man sagt, die Zehuten seien ja während
der Helvetik alle aufgehoben worden. Ja, Tit., aber vou Einft
gen wurden sie dennoch entrichtet, aus gutem Wille» nud aus
einem gewissen Pflichtgefühle. Wer hat aber die Zehnten wieder

eingeführt? Napoleon durch die Mediationsakte, wobei er
aber erklärte. Zehnten und Bodenzinse sollen nach ihrem wahren

Werthe loskäuflich sein. Ebenso auch der BodcnzinS. Die-
scr wahre Werth des Zehntens und der Bodcnzinse ist durch die
alte Gerichtssatzung und durch das Gesetz von 1803 bestimmt
worden auf das 2Zfache deS jährlichen Ertrages für den Zehn-
ten und das 33fache für den BodcnzinS. Nun aber sind nicht
alle Pfarreien in die Hände der Regierung gekommen, sondern
einige sind Kollaturen alter HerrschaftShcrrcn oder Korporativ-
nen gebliebe». So wie also diese die Pflicht beibehielten, die
Pfarrbesoldungen ihrer Kollaturpfarreien auszurichten, so bchicl-
ten sie natürlich zugleich das Recht, die für diese Pfarrbcsol-
düngen bestimmten Zehnten zu beziehen. Solche Kollaturpfar-
reien sind noch gegenwärtig einige vorhanden, und zwar theils
in Händen von Privaten, theils in Händen von Korporationen,
wie namentlich der Stadt Bern und des hiesigen BurgerspitalS;
so z. B- DieSbach bei Büren, Jegcnstorf u. a. m. Demnach
ist diesen Privaten und Korporationen auch der daherige Zchnr-
bezug alS Eigenthum geblieben. Bei der neuen Verfassungsänderung

nun hat allerdings daS Volk nicht bloß politische Rechte,
sondern auch materielle Erleichterung verlangt, so namentlich
das Seeland. Was sagt nun die Verfassung? Auf der einen
Seite stellt'sie alles Privateigenthum unter ihren Schutz, so daß
der Staat nur gegen volle Entschädigung darüber verfügen kann;
auf der andern Seite verspricht sie den Staatsbürgern dicjeni.
gen Erleichterungen, welche ohne Nachtheil deS FiSkuS gewährt
werden kännen. Auf diesen Artikel gegründet, erfolgte im Jahr
1832 das Gesetz über Erleichterung der Zehnten und Bodenzinse
deS Staates, weil der Staat nur aus seinem eigenen Sacke
und nicht auS fremdem erleichtern wollte, wie recht und billig.
Hingegen daS ZchntloSkaufgesetz vom Jahre 1834 dehnte sich auf
alle Zehnten auS, indem eS dieselben um eigen niedrigern Preis
loskäuflich erklärt, als früher, nämlich um das 20fache deS jähr-
lichen Ertrages für die Zehnten, und um daS 25fache für die
Bodenzinse. Welches war der Effekt dieses Gesetzes in Betreff
der Privatzehnten und der Privarbodenzinse? Daß bis jetzt keine
solchen losgekauft worden sind. Warum? Weil die zehnrberech-
tiglen Privaten und Korporationen sagten: Da alles Privakgut

(ii



durch die Verfassung garantirt ist. und da die Regierung nur
gegen volle Entschädigung verfugen darf, so glauben wir nicht,
daß dieses Gesetz fur uns verbindlich sel. So wurden den LoS-
taufern Schwierigkeiten entgegen gefetzt; daher sind seit jenem
Gesetze keine Privarzehnten losgekauft worden, SraatSzehncen
hingegen sehr viele. Das Zehniloskaufsgesetz war also kein Ein.
griff in DrillliiannSrechie, indem eS jcweilen bei solchen Zehnt,
loskaufen auf die Konvenicnz der beiden Parcheicn ankommt.
Wenn Sie aber jetzt die Privat- und KorporatlonSzchntcn mit
einem Striche dem Slaalszehnren gleichstellen, so vermindern
Sie dadurch den Zehnrbcrechcigcen das Kapital sowohl als die
jährlichen Zinse. DaS weiß ,ch nicht ganz zu vereinigen mit
der Vorschrift der Verfassung. Man sagt freilich eö fei doch

nicht billig, daß die Censicen des Stances mehr Begünstigung
haben sollen, alS die Censicen von Privaten und Korporativ-
uen, Aber mit gleichem Rechte konnte man sich beschweren,
wenn die Regierung den Pächtern der Staatsdomänen wohlfei»
lere Bedingungen macht, alS die Besitzer von Privargütern Die
Pächter von Privargütern konnten da auch verlangen, Nicht
mehr Pachtzins bezahlen zu müssen, alö die Pächter von Sraatö-
gucern. Ich bin übrigens sehr verwundert gewesen, zu vernehmen

cS seien Fälschungen gemacht worden in Urkunden der
Regierung. Ich als Lehenökommissär muß mir solche Aeuße.

rungen verbitten. Wem dergleichen etwas bekannt ist, der soll
eine Krtmmalaiizeige machen. Mir ist nichrS bekannt; wohl
aber weiß ich, daß manche solche Urkunden verschieden ausge-
legt werden können; aber deßwegen sind noch nicht Fälschungen
gemacht worden. — Man Hai sich über den Ehrschatz beklagt,
und nur Recht. Ich gestehe zwar offenherzig, daß vom Lehens-
tommlssarlare aus pflichtgemäße Maßregeln getroffen worden sind,
um rückständige Ehrseyätze einzufordern; denn so lange daö Ge-
setz besteht, muß ihm nachgelebt werden. Man kann eS aber
auf billige Welse abschaffen, denn cS ist allerdings nicht nach
der Verfassung. — Mein Antrag geht nach allem Gesagten da-
hin, daß man, nach der einen Meinung der Zlistizfckrion, in
diese Vorstellungen nicht eintreten könne, weil sie in Rechte
dritter Personen eingreifen; daß man aber der zu einer allgc-
meinen Finanzreform niedergesetzten Kommission den Auftrag
gebe, zu untersuchen, wie, auf billige Grundlagen basirt, das
gesammre Zehnt - und Bodenzinswesen liquid»« werden möge,
damit dann daS ganze Finanzsystcm im Einklänge siehe mit den

Grundlagen der Verfassung.

Egglmann. Jahrhunderte sind verflossen, nie ist ein
Gesetz aus diesem Saale erlassen worden, das dem Volke einige
Erleichterung in dieser Beziehung gewährt harre, als das Gesetz

von Anno 1832. Schon damals har man die Zehnten von Par-
tikularen und Korporationen dem allgemeinen Gesetze unterwerfen
wollen, aber eS halte sich allzugroßer Widerstand gefunden. Ich
will, um nicht bereits Angebrachtes zu wiederholen, daS Beispiel
eines von einer fürstlichen Regierung erlassenen Gesetzes anfüh-
ren. Die Regierung von Baden har vor zwei Jahren ein Ge-
sey erlassen in Betreff der Staarszchnccn, der Korporationözehn.
ten und Bodenzinse, das fur die Pflichtigen weil günstiger »st,

als die heurigen Anträge. DaS badlsche Gesetz gestattet nämlich,
daß die Zehnren im ganzen Hcrzogthume zu 18 der BodenzinS
zu 22 pi-o 1838 sowohl für den Staat als für Korporationen
und Privaten gegen 40 Prozent Abzug solle abgelöst werden.
Der Sraat übernimmt gegen Korporationen und Privaten von
den G Prozenten W. Ich möchte fragen, ob, waü eine fürst,
llche Regierung für recht und billig findet, m einer Republik,
welche von einer freisinnigen Verfassung regiert wird, eine Un.
gercchcigkett wäre. Ich stimme durchaus zum Ancrage, die Ccn.
siren von Privaten und Korporationen die gleichen Vortheile ge.
meßen zu lassen, wie die Censicen des Staates, Im Uebrigen
wünsche auch ich, daß man für die Zukunft untersuche, wie die

Zehnten und Bodenzinsc gänzlich liquidm werden könnten.

v. GoumoenS, Ich hingegen müßte die Meinung von
Herrn Srettlcr unterstützen, indem ich dabei besonders vom Ge.
sichlSpunkre des RechrS ausgehe. Ich stelle nur z. B. vor, ein
Privatmann habe unrcr der alten Regierung einen Zehnren
angekauft für Pfd. 40,000, und er habe nach den damals allge.
mein herrschenden Begriffen glauben müssen, ein wirkliches
Eigenthum erworben zu haben. Nun geschieht ein Regierungs¬

wechsel, und man sagt: Die Begriffe des NechtS haben sich
verändert, wir erkennen demnach eine Erleichterung der Zehnr-
pfllchr von Pfd. S000. So würde ja jenes Eigenthum um so

viel geschmälert. Im Vortrage der Justizsektion ist dieser
Gesichtspunkt anerkannt worden; eS heißt daselbst, daS Gesetz von
1834 habe zwar die LoSkaufSvcrpsiichlUng anerkannt, aber dar-
aus könne nicht eine Verminderung des Eigenthums folgen.
Gesetzt aber auch, jenes Gesetz könnte eine solche Auslegung
zulassen, so glaube ich, die Grundlage alles RechtS befinde sich
im Worte Gottcö und in unserem Gewissen. Finden wir daher
in unsern Gesetzen solche Bestimmungen, welche mit diesem
Rechte nicht übereinstimmen, so sollen wir ohne Ansehen der
Person solche Gesetze verbessern. Ich bin durchaus nicht für
diese Abgabe, sie «st hinderlich für den Landbau. Aber wir
müssen hier vor Allem aus den §. 7 der Verfassung in'S Auge
fassen, welcher alles Eigenthum auf daS bestimmteste garanrirc.
Wenn wir daö nicht thun, so untergraben wir eine Grundlage
unseres StaacSgcbäudeS. Ich werde also niemals zum Grund-
satzc der Verminderung des PrivarcigenthumS stimmen, fondern
an dem Grundsätze der Entschädigung festhalten. Deßwegen
werde ich mich zum Antrage des NcgierungSrathS neigen, indem
ich darin ein Mittel finde, der Sache ein Ende zu machen,
während dagegen der Antrag deö Herrn HauptmannS Jäggi,
der auf einfache Erleichterung ohne Entschädigung geht, der
Sache kein Ende macht und zugleich ein heiliges Recht verletzt.
WaS die Korporationen betrifft, so könnte man freilich sagen,
sie seien ein Theil des StaarSorganismuS, eine Art Staatsgewalt;

denn die GemeindSgcwalt ist eine Autorität, wie ein
anderer Theil des StaatSorganiSmuö. Aber Privaten in ihrem
Rechte zu verletzen, dafür ist gar kein Grund vorhanden. Wir
wollen hier nicht andere Gesetzgebungen ins Auge fassen, son-
dcrn nur die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit erhöhet ein Volk,
und die Sünde ist der Leute Verderben.

Weber, RegierungSstatthaltcr. Obschon eS heule nicht der
Fall wäre, über den Ursprung der Zehnten naher einzutreten;
so veranlassen mich dennoch einige dargebrachte historische Un-
richtigkcilen des Herrn Stettler zu folgender Erläuterung:
Vor Karl dem Großen war die Entrichtung des Zehntens
eine rerne GlaubcnSsache unter den Christen, alS Besoldung der
von StaatSwegcn noch nicht bezahlten Geistlichkeit, die als
vermeinte Nachfolger des Stammes Levi den Zehnten für sich in
Anspruch nahmen; daS Concilium zu Macon erklärte jeden Chri-
sten alS Ketzer, welcher nicht gewissenhaft Zehnten bezahle, und
den Landleuten wurde eingcschwatzt, der im Korn so oft
vorkommende Brand sei eine Strafe des Teufels für diejenigen,
welche nicht gewissenhaft gczehnrct haben, indem die Achren
auSgesogen worden. Karl der Große und sein Vater Pipin
befahlen die Entrichtung des Zehnten in ihren Kapitularien zu
Gunsten der Geistlichkeit im fränkischen Reiche, weil sie die der
Geistlichkeit früher geschenkten Krongüter zurückgenommen hatten
und diese entschädigen wollten, damit sie ihnen zugethan werde, mit
andern Worren, der Bauer mußte vergüten, was die Herren
anderwärts genommen hatten. Man erinnere sich an die 30,000
Sachsen, welche geschlachtet wurden, weil sie vorgeblich das
Christenthum nicht annehmen wollten, um der Einführung des
Zehnten, der damit verbunden war, zu entgehen. Damals
entstand die erste ZwangSvcrbindlichkeit zu Entrichtung dcS Zehntens

an die Kirche; der Grundsatz der allgemeinen Zehntpflict,-
llgkcil zu Gunsten der Kirche wurde aufgestellt; aus diesem
Grunde konnten HcrrfchaftS-Herren, welche neue Kirchen anlegten,

die Zehnten fordern. Dieß erleichterte den Verkehr der Zehnr-
gerechtigkeiten, weil er eingetrieben werden durfte. — Kauf und
Schenkung fand oft statt, und sehr oft wurden Zehnten den Käst-
und Schutzvögten abgetreten und von diesen auf ihre Nachfolger
übertragen. WaS vom Uebcrgange der Klosterzehnteu gesagt
worden, ist richtig; aber nicht durch die McdiationSregierung im
Jahre t803, sondern k80k wurde der Zehnten bei uns wieder
eingeführt, der 1798 durch Aufstellung eines obligatorischen LoSkau-
fungSgesetzcS war abgeschafft worden. So viel als Berichtigung.

ES ist auffallend, daß in dem Gutachten des Justizdeparte-
mcnrS nichts über den BodenzinS gesagt ist. da doch in dem
Anzüge des Herrn Großrath Jäggi auch Gleichstellung dieses
leytern verlangt worden. — Daß die Mehrzahl dcS Zehntens
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staatsrechtlicher Natur gewesen, darüber scheinen auch die
Gutachten einverstanden; durch Uebertragung an andere kann aber
die ursprüngliche Natur nicht geändert, nicht mehr Recht über-
tragen werden, als der Vorbesitzer selbst hat; da nun für die
Mehrzahl der Zehnten die Vermuthung streitet, ohne Unterschied,
ob sie gegenwärtig in Händen von Privaten oder des Staats
sich befinden; so ist die daherige Gleichstellung gerecht, und dieß

um so mehr, weil die Begründung aller Zehnren des Kantons
Bern auf dem Gesetze von I80i und 1803 neuerdings beruhen;
die Natur konnte um so weniger geändert werden, als in Zehnt-
fachen keine Verjährung zulässig wird; eS ist sehr auffallend,
daß von gewisser Seite keine Einwendungen gemacht wurden,
als die Wiedereinführung und die drückenden LoskaufSgcsetze
von 1803 auch auf Privatzehnten ausgedehnt wurden. Aller,
dings giebt eS auch Zehnten welche durch Uebertragung eines
Grundstückes gegen einen jährlichen Zehnten begründet wurden

; dieses sind aber eigentliche Bodenzinsen, weil nicht der
Name sondern die wesentlichen Bestandtheile eines rechtlichen
Geschäfts nach unsern Gesetzen Regel machen; die Existenz
solcher Zehnten ist aber von den Berechtigten zu beweisen, weil
die Vermuthung dagegen streitet.

ES wird dem Großen Rathe die Befugniß streitig gemacht,
die Gleichstellung der Privat- mit den StaatSzehnten zu erkennen.

Tit., Sie haben durch das Gesetz von 1834 den Neubruch,
zehnten aufgehoben und zwar für alle Zehnten, sowohl Privat-
als Staatszehncen, was natürlich viel bedeutender ist, als die
Gleichstellung der jährlichen Entrichtungen; wer aber ein MehrercS
darf, darf auch das Mindere, dieß ist eine anerkannte Rechts-
regel; die vorliegende Frage ist-ungefähr gleich derjenigen über
Festsetzung des Zinsfußes, und dieses Recht ist noch keiner
Gesetzgebung streitig gemacht worden und hat in Deutschland, Frank-
reich, in der Schweiz u. s. w., wie bekannt, öfter stattgefunden.

— Es wird behauptet, nach §..18 der Verfassung sei daS Eigenthum

unverletzlich erklärt, und die Überlassung unter das allge-
meine Wohl gegen vollständige Entschädigung bedingt; dieß ist

richtig, aber es hat keine Anwendung auf die heutige Frage;
denn wie schon bemerkt, fehlt eS den Zehntbercchcigten an eigentlichen

Titeln, wodurch die Erwerbung des Eigenthums dargethan
werden könnte; überdies; bleibt es den Zehntpflichtigcn immerhin
freigestellt, auf die durch die Gleichstellung bestimmte Erleichterung

zu verzichten; der Gesetzgeber wird Niemanden zwingen,
weniger zu geben, wenn die individuelle Ueberzeugung den Ver-
pflichteten dazu nöthiget, aber den Sraatöschutz weiter ans.
dehnen, alS das Recht und daS allgemeine Wohl erfordert, das
soll er nicht. Aber die Gleichstellung ist auch billig. Würde
man die zu Ankauf der Zehuten ursprünglich verwendeten Sum.
men einer Durchschnittsberechnung unterwerfen, eS würde sich

ergeben, daß der Zehnten gegenwärtig 60, 80 bis ioo°/g Zins ab-
wirft ; und sollte sich eint oder anderer durch Ankauf von Zehnten
in seiner Rechnung betrogen haben, so gilt da die Regel von
dem Irrthum in den Motiven, der nie entschuldiget wird. —
Der Spitalzehnten und der Kornamtszehnten waren früher
StaatSzehnten. Der eine kam Anno 1802, der andere Auno I8oi
an Privaten, ohne daß die Pflichtigen etwas davon wußten; in
den Aemtern Fraubrunncn, Büren und andern mehr war man
dem Staate zehntpflichtig, nun aber der Stadt Bern. Ich frage
nun, wäre es billig, daß die dasigen Zehntpflichtigcn strenger
gehalten würden, als früher, da sie doch an dieser Uebertragung
unschuldig sind? Dieß wäre um so unbilliger, als in einigen
Gegenden der Zehnten seit der Uebertragung an Privaten einige
Stunden weiter nach Bern geführt werden mußte, als frühcrhtn,
wo er in die Kornhäuser des Amtes abgeliefert werden konnte.
Unser bedeutendes StaatSvermögen rührt von Zehnten her, die
durch den Fleiß des Landmanns immer abträglicher wurden,
darum soll man ebenfalls das Land berücksichtigen.

Endlich ist auch an die Exemtion zu denken. Es liegt im
Interesse der Berechtigten selbst, daß sie sich dieser Gleichstellung
unterziehen; im entgegengesetzten Fall dürfte vielleicht das
Eintreiben schwer halten. Denn, wenn das Volk an der Recht-
Mäßigkeit eines Instituts zweifelt, der allgemeine Wille sich
dagegen auSspricht, so kann die Polizei nicht mehr exequiren.
Gegen den allgemeinen Willen läßt sich nichts erzwingen; dieß
gilt vorzüglich in Republiken. -- ES ist politisch wichtig, die
wohlhabenden, bevölkerten Gegenden des OberaargaueS und des

SeelandeS der neuen Ordnung der Dinge zugethan zu erhalten,
und gewiß wird dieses durch Gleichstellung der Privaten mit den
StaatSzehnten befördert; es ist dieß um so wichtiger, als in den
gegenwärtigen Zeiten die Rechtsamelosen und ein gewisser Verein
sonst genug zu thun geben werden. Man lasse sich nicht ab-
schrecken durch die Aeußerung von gewissen Herren, als sei —
wenn dieß oder jenes geschehe — die Republik verloren, man
wird sich erinnern, daß dieses schon oft geschehen ist; und
dennoch stehen wir noch da.

Tit., ich appellire an Ihre Gerechtigkeit, an Ihr Billig,
keitsgcfühl, und stimme voller Zuversicht zum Anzüge des Herrn
HauptmannS Jäggi.

Romang. Man bat gesagt, der Ertrag der zehntpflich-
tlgen Grundstücke habe sich seit 1798 verdoppelt; das freut mich
für die Gegenden, welche in so glücklicher Lage sind. In den
Berggegenden ist daS gerade umgekehrt, obgleich gewiß
unverschuldet. Die Gegenden in glücklichern Klimate» haben näm-
lieh Stallfütrerung, künstliche GraSartcn ic. eingeführt und
auf diese Weise wohlthätig auf ihren Wohlstand eingewirkt.
DaS aber wirkt gerade nachtheilig auf die Bcrggcgenden, indem
dadurch die Preise ihrer Käse herabgcdrückt werden. Wenn man
da einseitig eingreifen und so das SlaatSeinkommen vermindern
will (denn das wäre unzertrennlich), so nimmt man den
wohlhabenden Gegenden ab, und legt nur desto größere Last den
ohnehin immer ärmer werdenden Gegenden auf. Das ist nun
nicht billig, und daher müßte ich der Ansicht beipflichten, es
sei zwischen der Zehnt- und Bodenzinssache Zusammenhang mit
der ganzen Finanz, und Armenrevision; darum darf diese
Angelegenheit nicht getrennt behandelt werden. Kann eine billige
Ausgleichung getroffen werden, so wird das zur Beruhigung
und Befestigung unserer SraatSeinrichtungen gereichen. Ich
möchte alles Eigenthum heilig achten, aber ich möchte es auch
beitragen lassen zu den allgemeinen Lasten. Ich glaube daher,
man sollte die Sache im Sinne des Antrages des Rcgierungs-
rathö behandeln und ja nicht von der Hand weisen; denn sonst

haben wir da einen beständigen Zankapfel. Die Zehntberechtig-
ten sollten übrigens dann auch billige Rücksicht nehmen beim
Abtreten ihres Zehntens an den Staat und der Staat sollte
allfällig die nöthigen Opfer bringen zu ihrer Ausgleichung. Ich
möchte antragen, daß diese Frage nicht getrennt, sondern als
Theil der beantragten Finanzrcvision behandelt werde.

May. Man sollte nicht glauben, daß der in Behandlung
liegende Gegenstand von so großer Wichtigkeit wäre, wenn man
so manche Bänke ganz leer sieht, und doch handelt eS sich um
Sachen des Eigenthums und deS Interesses des Staates und
der Staatsbürger. Die Zehnt- und BodenzinSsache ist schon
sehr oft hier gewesen, und Vieles von dem, was heute hier
darüber gesagt worden, hat man schon im Jahre 1832 und im
Jahre 1834 weitläufig vorgebracht. Wenn man daS Zehntwe-
ien aus allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet, so muß man sich
überzeugen, daß der Zehnten etwas sei, das mit den innern
Kulturvcrhälrnissen und mit den Begriffen über Freiheit des
Eigenthums u. s. w. zuweilen, wenn nicht in Widerspruch, doch
in mächtige Kollision kömmt, und daß daher diese Sache auf
irgend eine Weise rcgulirl werden sollte. Schon im Jahre 1804
ist ein Gesetz über Loskauf der Zehnten und Bodenzinsen auf-
gestellt worden. In diesem Gesetze war der Grundsatz aufge-
stellt, daß Zehnten und Bodenzinse in Abweichung des früher
Bestehenden unter gewissen Bedingungen loskäuflich sein sollen.
Man hat damals den 2Sfachcu jährlichen Ertrag für den Zehnten

und den 33fachen Ertrag für die Bodenzinse als LoSkauf
festgesetzt. Nach diesem Maßstabe war jeder Pflichtige befugt,
dem Zehntherrn die Aufkündigung zu machen.und seine Pflicht
loszukaufen. An vielen Orten ist eS geschehen, an andern nicht.
Man glaubte vielleicht, nach und nach werde da auf irgend eine
Weise eine Liquidation erfolgen u. s. w. DaS zog sich so hin
bis zum Jahre 1830. Damals entstand, was immer, nämlich
daß jeder, der etwas zu zahlen hat, bei solchen Aenderungen
sämmtlicher StaatSeinrichtungen sieht, ob er nicht etwas dabei
für sich profiriren könne. Auf der andern Seite aber sind bei
einer jeden solchen Reform unstreitig alle diejenigen, welche
irgend Eigenthum besitzen, für dessen Erhaltung bekümmert.
Immer geht daraus zuletzt eine Regierung hervor, welche will,



daß Recht und Eigenthum geschätzt werde. Diesen Grundsatz
hat man auch hier festgehalten/ jedoch beim LoSkaufögcsetze von
1832 gefunden/ man müsse — verschiedenen Umständen Rech,
nung tragend — den Werth der Zehnten und Bodenzinse nicht
so hoch anschlagen/ wie eS im Gesetze von 1801 geschehen.

So hat man den LoSkauf der Zehnten auf den zwanzigfachen
und den Loskauf der Bodcnzinse auf den 26fachen jährlichen
Ertrag gesetzt. Diese Veränderung mußte sehr bedeutenden Einfluß

haben/ und zwar durchaus zu Gunsten der Pflichtigen und
zu Ungunsten der Eigenthümer. Darüber ist gar kein Zweifel.
Ungefähr der Zelt nach mit dem LoSkaufögcsetze zusammenfal.
lend ist noch ein zweites Gesetz über die Umwandlung der Zehn-
ten uud Bodenzinse gemacht worden. So wie das LoskaufSge-
setz.ausgegangen war von den Rechtsverhältnissen zwischen den

Eigenthümern und den Pflichtigen/ so ging dagegen daS Um-
wandlungSgcsetz von einem andern Gesichtspunkte aus, nämlich
davon/ daß jetzt der Große Rath da nicht alö Landesherr/ son-
dern gleichsam als Eigenthümer zu ftatutren habe. DaS ist et»

wesentlicher Unterschied in beiden Gesetzen/ und wenn man die.
sen Unterschied aus den Augen verliert/ so wird man in eine

ganze Menge von Widersprüchen hinein geratheu. Aber der
beste Beweis von der Richtigkeit des Gesagten/ daß nämlich
das Umwandlungsgesey nicht ein landesherrliches Gesetz sei zu

Rcgulirung von Eigcnthumöverhältnisscn/ steht im Eingange
dieses Geseyeö selbst/ indem daselbst durchaus nur vom künfti-
gen Bezüge „der dem Staate angchöngen oder in die Staatskasse

fließenden" Zehnten die Rede ist. Daraus sieht man/ daß
der Große Rath damals kein allgemeines Gesetz geben wollte/
sondern daß er lediglich alS Eigenthümer gehandelt hat. Der
Große Rath glaubte damals, den Ccnsiten dcö Staates ohne

einige Bcnachtheiligunq der StaatSinteressen gewisse Erleichce-
rungen geben zu können. Solche Erleichterung fand man
namentlich darin/ daß man von dem Systeme der Gelrcidcvor-
räthe abstrahirtt/ indem man dieses System bei den jetzigen
Verhältnissen nicht mehr für zweckmäßig hielt. Hicvon auöge-
hend/ hat man gesagt: wenn wir nicht mehr im Fälle sind/
Getreide aufzuspeichern / so soll eS dem Staate angenehm sein/
seine Zehnteinkünfte in Geld zu beziehen; und da bisher die

Admimstraiion der Getreidevorräthe und die Kornhänser u. s. w.
mit allerlei Kosten und Nachtheilen verbunden gewesen sind, so

wollen wir jetzt alles dasjenige/ waS von daher dem Sraare zur
Last gefallen und seine reellen Einkünfte geschmälert hat/ unsern

Pflichtigen schenken. DaS ist der Grundsatz deö UmwandlungS-
gesetzeö. Wo sind wir nun heute? Man sagt heute, diejenigen/
welche ihre Zehnten an Partikularen und Korporalionen
entrichten müssen/ halten eS für unbillig/ daß diejenigen, welche
den Staat alS Eigenthümer ihrer Schuldigkeiten haben/ in bes-

serer Lage sein sollen, als sie. Allerdings mag dieß jene Leute

hart ankommen / wenn sie sehen, daß die Censiten des Staates
16 Prozent weniger bezahlen müssen. (Der Redner kömmt hier
auf die bereits von Hrn. Stettler gemachte Vergleichung
zwischen dem Pächter eines Staatsgutes und demjenigen eines Prl-
vatgureö zurück.) Wenn man findet, es liege darin eine Unbil-
ligkeit, so wird man dem Uebel helfen können, ohne daö Recht
deßhalb zu beeinträchtigen. ES sei mir erlaubt, zuerst einen
Blick zu werfen auf dasjenige, was im Allgemeinen von einer
Liquidation der Zchntpfiicht gesagt worden ist. Schon früher
hat man die Absicht gehabt, zu untersuchen, ob nicht eine solche

allgemeine Liquidation der Zehnten und Bodenzinse stattfinden
könne. ES wurde gesetzlich vorgeschrieben, daß alle zehntberechtigten

Korporationen und Privaten innert einem gewissen
Termine ihre Angaben von ihren daherigen Zehntbcrechtigungcu
eingeben können; da find die Tabellen darüber. Allein man
sammelt gewöhnlich Materiakien; aber wenn die Materialien
einmal da sind, so vergißt man den Zweck und giebt der Sache
keine weitere Folge. Die Hauptresultate dieser aufgenommenen
Tabellen sind, daß der jährliche Ertrag der in den Händen von
Korporationen und Privaten sich befindenden Bodenzinse sich auf
Fr. 75/601 und derjenige der Zehnten sich auf Fr. i3S,2Zo
beläuft. Um nun zu zeigen, daß man einerseits diese Privaten
und Korporationen „geschräpft hat," und daß andererseits
bedeutende Erleichterungen für diejenigen eingetreten sind, welche

vom Rechte des LoSkaufs Gebrauch machen wollten, will ich

noch ein anderes Resultat beifügen. Nämlich eS crgiebt sich,

daß für die gesammtcn, in Händen von Korporationen und
Privaten sich befindenden Bodenzinse die Loskaufssumme nach dem
Gesetze von isoi sich belaufen würde auf Fr. 2,128,7!!), und
nach dem Gesetze von 1831 nur auf Fr. 1,822,211. Eben so
würde nach dem Gesetze von 1801 die LoSkaufSsumme für sämmtliche

Privat - und KorporationSzehnten betragen Fr. 3,101,660,
und nach dem Gesetze von 1831 nur Fr. 2,726,101. Das, Tit.,
sind Resultate. Nun fragt eS sich: will man bei unsern LoS-
kaufSgcsctzcn verbleiben uud erwarten, ob nach und nach die in

' Händen von Privaten und Korporationen befindlichen Zehnten
und Bodcnzinse werden losgekauft werden, oder nicht? Oder
ist eS nicht der Fall, diesen langsamen LoSkauf abzuwarten,
sondern soll die Regierung auf irgend eine Art eingreifen? ES
crgiebt sich, daß die meisten Zehnt - und BodenzmSpfllchtigcn
von Privaten und Korporationen, ungeachtet der bedeutenden
Verminderung des LoSkaufSpreiseS, dennoch nur sehr wenig ihre
Pflicht loskaufen, aus dem natürlichen Grunde, well, da einmal

die Lache in Anregung gekommen ist und immer neu angeregt

wird, man hofft, der LoSkaufSpreiS werde vielleicht noch
mehr vermindert, oder die Zehntpflicht vielleicht ganz, aufgehoben

werden. Man sieht auf jeden Fall, daß unter diesenLeu-
ten nicht gar große Neigung ist für den LoSkauf. — Auf der
andern Seite bitte ich, daß man nicht immer nur den Schuldner,

sondern auch den Gläubiger im Auge habe. Welches ist
dabei der Zustand des Gläubigers? Wenn diese Sachen immer
wieder zur Sprache kommen, so müssen die Gläubiger auch
immer besorgt sein für ihr Eigenthum. So ist ein steter Zustand
von Unruhe in den Geistern, sowohl von Seite der Schuldner,
welche stetö auf mehrere Erleichterung hoffen, alö auch von
Scirc der Eigenthümer. DaS ist ein Zustand, der wenigstens
nicht erfreulich scheint, und der vielleicht benutzt wird', um
rechtS und links Unzufriedenheit gegen die Regierung zu
erregen, und zwischen Schuldnern und Gläubigern Mißtrauen zu
erhalten'. Wenn ,ch solchen Zustand sehe, so muß ich durchaus
glauben, der Augenblick sei da, wo eingeschritten werden solle,
um einem solchen Zustande em Ende zu machen, d. h., der
Moment könne nicht weiter hinausgeschoben werben, wo eine
allgemeine Liquidation stattfinden muß. DaS spreche ich aus im
Iàresse der Schuldner, im Interesse der Eigenthümer, am
allermeisten aber im Juterette deö Staates, welcher wünschen
soll, daß nicht ein solcher Keim von Zwietracht und solcher
Stoff zur Aufregung nnmerforc vorhanden bleibe. Wenn ich
aber vom Staate rede, so sehe ich da noch ein anderes Interesse,

nm dessentwillen der Staat sagen soll, er wolle nach der
Verfassung Recht und Eigenthum handhaben, er wolle nicht,
daß diese irgend verletzt werden, und könne nicht billigen, daß
hin und wieder man bald alles Eigenthum in Frage stelle.
Denn daS ist ein leidiger Zustand, eine Tendenz, die außerordentlich

sich im Lande herum verbreitet, eine unglückliche Sache,
die eine komplett Demoralisation, nach sich zieht und Hintansetzung

deö Gefühls von Recht und Pflicht zur Folge hat, indem
man sich je länger je wenlgcr daraus macht, zu fragen: was
kann ich dem Andern entziehen, ohne dafür bestraft zu werden?
Viel in diesem Sinne ist der Rcchtsameverem entstanden. Man
hat da in Frage gestellt, ob diejenigen, welche eigentlich die
wahrhaftigen und ausschließlichen Eigenthümer sind, nicht schuldig

seien, mit den Andern zu theilen. DaS ist der Grundbegriff,

wiewohl in einzelnen Fällen freilich Ansprüche vorhanden
sein mögen, bereu Entscheid aber vor den Richter gehört. Daß
das nicht eine weitverbrettetc Tendenz sei, wird Niemand streut'.;
machen. Diese Tendenz hat sich noch auf andere Weise verbreitet.

Man hat denjenigen, weiche zehmpsiichtige oder bodenzinS-
Pflichtige Güter besitzen, gesagt: du hast ein boden-inspflichttgeS
Gut, -du bist also nicht der rechtmäßige Besitzer, sondern du hast

nur ein Lehengut, wo ist der Leheuherr? wenn der sich nicht
findet, .so ist eS der Staat oder die Gemeinde. DaS ist.,

wie ich weiß, auch etwas, das man in der- letzten Zeiten zn
verbreiten gesucht hat, um die Begriffe von Eigenthum und
Recht in ihren Grundvesteu zu untergraben. Wenn ich das

AlleS sehe, so könnte ich nicht anders, als mit voller Ueberzeugung

mich an diejenigen anschließen, welche wollen, daß dce

Frage, ob nicht eine allgemeine Liquidation der Zehntpflichl,
so wie seiner Zeit im Kanton Waadt geschehen, auch bei unö
eintreten solle, — in Untersuchung gegeben werde, und zwar



der niedergesetzten staatSwirthschaftlichen Kommission. Ich wünsche,

daß dabei niemals der Grundsatz der Erhaltung des Eigenthums

hintangesetzt werde, und daß, wenn je eine allgemeine

Liquidirung der Zehmpflicht zu Stande kommen sollte, man ja
freilich die im Besitze von Zehnten und Bodenztnscn befindlichen

Privaten und Korporationen ebenfalls in die Liquidation auf-

nehme, aber gegen vollständigen Ersatz deö Eigenthumes, wie
derselbe durch daö Gesetz zugesichert ist..

Ich komme zurück auf dasjenige, was in Betreff der

vorliegenden Frage angeführt worden ist. ES that mir leid, von

Mißbrauchen und Entstellungen in den Urbaricn reden zu hören.

Wenn man solches hört, so sollte man fast nicht glauben, daß

wir in einem polizirtcn Staate seien, daß wir Richter haben,

die beide Partheicn anhören, und unpartheiischeS Gericht halten.

Jedenfalls sollten sich dergleichen Stimmen am wenigsten auS

ìcnen Gegenden erheben, von welcher her obige Aeußerung ge.

fallen ist- Der hiesige Burgerspital besitzt dort Zehnten; der

Spital hielt die erste Schätzung derselben zu niedrig und ließ

den Zehnten durch andere Schätzer schätzen; diese setzten ihn
»0 Mütt höher an. Nun glaubten die Zchnlpfllchtigen anderer-

settS, diese Schätzung sei zu hoch, und es wurde eine neue

Schätzung veranstaltet, bei welcher der Zehnten noch um 20

Mütt höher alS das vorige Mal geschätzt wurde. — Entweder
wird übrigens der Zehnten von den Zchntpstichtigen ersteigert,

dann beruht die Sache auf Ucbcreinkunft, indem der Zehntherr
den Zehnten giebt, wenn man ihm gcuug dafür bietet. Oder
aber die Zehnrpflichtigen glauben, cö überschche ihnen hiebet;
da bleibt mchtS anders übrig, alS die Stellung des Zehntens.

— Man sagt, man müsse die Zehnten auf mehrere Stunden
Entfernung liefern u. s. w. Wenn ich einen Zehnten besitze und

sage: ich gebe ihn an die Steigerung für nri Mütt; oder aber

wenn ich sage: führt mir den Zehnten einige Stunden weit,
dann will ich anstatt 30 Mütt bloß 27 oder 28 ; so kömmt daö

wohl auf eines heraus. Wo ist da eine Rede von Mißbrauch?
— Auf alles dasjenige, waS über den Ursprung des Zehntens
gesagt worden ist, will ich nicht zurückkommen; es ist darüber

sehr gelehrt und auch sehr ungelchrt geredet worden. Säßen

wir hier bei einander wie eine geschichrforscheude Gesellschaft,
so wäre cS mir sehr interessant, wenn man die Sache gründlich
behandeln wollte. Aber wenn wir unS hier vor Großem Rache

in solche Erörterungen einlassen wollten, so könnten wir die

ganze Nacht beisammen sitzen, und bis morgen um 4 Uhr wäre
doch nichtS ergründet. Wenn man vom ursprünglichen Titel
und ursprünglichem Werthe deö Zehntens redet, so frage ich:
wo find die ursprünglichen Ticel weitaus deS größten Theiles
des Grundeigenrhumö? Ich möchte sehen, wie wert man kom-

men würde, wenn man solche Titel auf ö — 8ov Jahre zurück
suchen wollte. Man sagt wieder, der Zehnten trage jetzt weit
mehr ein als früher. Dafür sind aber auch eine ganze Menge
von Grundstücken zwanzigmal mehr werth als früher. Wenn
man sich in solche Sachen vertieft, so will das nur sagen, man
finde keine Ncchtögründe, und sei daher genöthigt, auf andere
Weise das Eigenthum in Zweifel zu ziehen. Wir sollen aber
an Verfassung, an Gesetz und Richter weisen und in solche De-
duktioncn und Insinuationen weder viel noch wenig eintreten.
— Daß man dann unterscheiden könne zwischen Korporationen
und Privaten, bezweifle ich sehr. Wenn der betreffende Hr.
Präopinanl gesagt hat, die Korporationen müssen als einen Theil
der Staatsgewalt angeschen werden; so hat er hicbei wahr-
schcinlich nur die Gemeinden im Auge gehabt, denn Spitäler
u. f. w. sind auch Korporationen, aber ohne ein Theil der

Staatsgewalt zu sein. — Nach allem dem habe ich aus der

ganzen Deliberation die Ueberzeugung geschöpft, daß man die

ganze Sache ansehen soll, entweder als eine Rechtsfrage oder
aber als eine Billigkeitsfrage. Ist sie eine Rechtsfrage, so kann

man nicht anders, älö alle diejenigen, welche sich zu beschweren

zu haben glauben, vor den Richter weisen. Sieht man sie aber
an alS Billlgkeitöfrage, so möchten sich da andere Verhältnisse
herausstellen. Ich sehe sie an alS Billigkcitösache, und zwar
wesentlich für diejenigen, deren Zehntherr ehemals der Staat
gewesen war, und die jetzt an Privaten oder Korporationen
pflichtig sind. Man berücksichtigt freilich hiebet nicht, daß der
entgegengesetzte Fall auch häufig eingetreten ist. — Wenn man
nun will, daß nicht nur rücksichtlich des LoSkaufeS, sondern
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auch rücksichtlich der Lieferungsart eine Billigkeil eintrete, so

könnte ich nicht anders, alS die Sache so ansehen, daß die Re-
giernng aus Gründen der Billigkeit, so viel an ihr, einen Abzug

eintreten lasse auf der Lieferung der dem Staate gehörigen
Zehnten und Bodenzinsen; und daß, wenn man das BilligkeìtS-
gefühl noch weiter ausdehnen will, die Regierung sage: wir
wollen, daß auch den andern Ccnsiten das gleiche Recht zu Theil
werde; aber da wir daS jetzt nicht in der Stellung als Eigen-
thümcr thun können und doch nicht einen Gewaltstreich machen
wollen, so wollen wir ein Opfer bringen und aus der Staatskasse

den Zehnteigenthümcrn eine billige Entschädigung leisten.
So würde Niemandem etwas genommen, Recht und Eigenthum
würden auf gewissenhafte Art respektirt und vieler Eifersucht
zuvorgekommen.

Ich schließe dahin, daß, waS die Zehntfrage im Allgemeinen
betrifft, man die vorhandenen Materialien gebrauche und an die
StaarSwirrhschaftSkommission schicke, und daß der Große Rath
ihr seinen bestimmten Willen durch den NegierungSralh auS-
spreche, daß sie bei ihren Arbeiten sehen solle, wie eine
allgemeine Liquidation der Zehnten und Bodenzinsc, ohne Kränkung
der Rechte von Privaten «und Korporationen, wenn auch mit
Aufopferungen von Seite des Staates zu Stande kommen könne.
WaS denn den besondern Theil der Frage, nämlich die Gleich,
ftellung der Privat- und Korporationszchnten betrifft, so geht
mein Schluß dahin, daß blS zur künftigen Frühlingssitzung
Rapport erstattet werde, ob es nicht möglich sei, durch einige
Opfer von Seite des Staates die Censimi von Privaten und
Korporationen in die gleiche günstige Lage zu stellen, in welcher
sich die Censiten deS Sraarcö durch daS Gesetz von k8Ü2 befinden.

Wenn man dann sieht, daß der Staat ohne zu große Opfer
dieser Eifersucht begegnen und abhalfen kann, so wird er es gewiß
thun; aber dafür müssen wir durchaus eine» gründlichen Bericht
und eine genaue Berechnung haben.

Sch nell, gewesener NegierungSralh. Der vorliegende Ge-
genstand hätte eigentlich schon früher erledigt sein können und
sollen, nämlich damals, als cö um die Erleichterung der Censiten
deö Staates zu thun war. Allein damals hat man es aber durch
eine unrichtige Darstellung der Sache verhindern können, daß
man nicht allen und jeden Zehnten, wiewohl derselbe durchweg
gleicher Natur ist, auch gleich behandelte. Seither hat sich die
Folge einer solchen ungleichen Bezchntung überall Kund gegeben
und hat, wie dem RcgierungSrarh bestens bekannt sein muß,
verschiedene unangenehme Geschäfte nach sich gezogen, so daß
schon, alS ich noch im Regierungörathe saß, mehrere Mitglieder
sagten, eS sei fatal, daß man nicht schon damals ein allgemeines
Gesetz aufgestellt habe, und man werde doch noch dahin kommen
müssen. ES kann gewiß keinem Zweifel unterliegen, daß die
Zehnten ursprünglich landesherrlicher Natur sind. Herr Stettler
hat daS freilich einigermaßen bcstritten, aber er selbst hat es
unS gesagt. Er hat gesagt, die Zehnten seien vom HerrschaftS-
Herrn den Kirchen vergabt worden; wem haben sie also Ursprung,
lich gehört? dem Landesherrn. Der Landesherr, d. h. die
Regierung, war also der ursprüngliche Zehntherr und somit der
einzige Legislator in Zchntsachen. DaS ist auch durchgreifend
so angesehen worden, schon unter der frühern Regierung.
Dieselbe hat Zehntordnungen aufgestellt, welche nicht etwa blos
diejenigen Zehnten beschlagen, die in ihrer Hand gewesen,
sondern alle Zehnten ohne Ausnahme. Dadurch hat also der Lan-
deShcrr gezeigt, daß daS Zehntrecht ihm gehöre, der Zehntbezug
aber denen, die auf irgend eine Weise dazu gelangt seien. Pri-
vaten und Korporationen sind also keineswegs Zehntherren,
sondern lediglich Berechtigte zum Bezüge deS Zehntens. Aber
Zehntlegislatur haben sie keine. Jemand muß diese haben, —
und wer? der Landesherr, die Regierung. Wenn nun die
Regierung die Zehntbcrechrigung allein besitzt, und Partikularen
oder Korporalionen bloS den Bezug haben können, so müssen
sich die betreffenden Partikularen u. s. w. in diesen Sachen der
allgemeinen Legislatur unterwerfen. Dieselben haben nie mehr
Recht erhalten können, alS dasjenige Recht, welches der
Landesherr selbst hatte. Nun hat dieser nicht daS Recht gehabt,
die Legislatur an Privaten oder Korporationen zu übertragen.
Mithin haben alle diejenigen, welche je vom Staate den Zehnt-
bezug erhalten haben/ zum Voraus denken müssen, sie müssen



sich allem demjenigen unterwerft»/ was der Landesherr als
Zehnlhcrr über den Zehnten verfügen werde. Das Recht/ über
den Zehnten legislatorisch zu verfügen/ hat der Landesherr
vielfältig geltend gemacht/ besonders seit 1798/ da im allcrstärksten
Grade. Er hat nämlich den Zehnte»/ der ursprünglich uuab-
löslich war/ — und das war für den betreffenden Zchntberech-
tigten ungeheuer wichtig/ — ablöslich gemacht. Das war die
größte Ausdehnung seines Rechtes. Wer das Mehrere hat/ hat
gewiß auch daS Mindere/ und wenn man eine chcmalS unablöö-
liehe Pflicht GSkäuflich machen kann, so kann'der Staat eben
so gut den LoSkauföpreiS u. s. w. festsetzen. — Da es nur Ein
Zehntgesetz gibt, so ist die Frage, welche heute vorliegt, so klar
alö möglich. Man findet hier, eö set eine große Unbilligkeit,
wenn der eine Zehntpflichtige, der doch ursprünglich unter dem
gleichen Zehnthcrrn stehe, anders behandelt werde, alö ein an-
derer Zehntpflichttger, der seinen Zehnten noch immer dem ur-
fprünglichen Zebntherrn entrichtet; deßwegen glaubt man hier.
seitS, man solle durch einen legislatorischen Akt die früheren
Gesetze bezüglich auf Perception und LoSkauf verallgemeinern.
Darüber wird sich doch Niemand beklagen können, tndem wer
einen Zehnten in Händen hat, sich schon bei Erwerbung der-
selben klar machen mußte, daß er unter der Legislatur deS

Staates stehe. Auf dieses hin bin ich nun so frei, folgenden
Antrag zu stellen:

»In Betracht, daß der Zehnten ursprünglich landesherrlicher
Natur ist; daß die Legislation in Zchntsachen cuizig dem Staate
zusteht; daß eS bezüglich auf die in dieser Angelegenheit zu
nehmenden Beschlüsse nichts darauf ankommt, ob der Zehntbczug
von dem Staate, den Korporationen, oder Privaten ausgeübt
werde, habe der Große Rath zu beschließen:

»es sollen die in ÄorporationS- oder Privathanden sich
»befindenden Zehnten vom i. Januar 188? hinweg in
»allen Theilen den SraalSzehnten gleichgestellt sein."

Weh reu. Ich finde mich hauptsächlich veranlaßt in Bezug
aus Fälschung von Urbarien ein paar Worte zu sagen. Ich habe
die Ueberzeugung, daß man nicht die Absicht hatte, von eigent-
licher Fälschung zu reden, sondern nur von nach und nach cin-
gcschlichencn Mißbrauchen. Ich will ein einziges Beispiel hier
anführen, wovon ich freilich nicht weiß, ob eS Thatsache ist,
aber man hat es allgemein erzählt. Nämlich ein Partikular
war laut Urbar schuldig jährlich ein Ferkclschwetn zu ent-
richten: später aber bei Restauration deS Urbarö schlich sich ein
ferccö Schwein ein. Ich schließe zum Antrage deö Herrn
RegierungSstatrhalterS Weber.

Weber von Utzenstorf. Ueber die Entstehung der Zehnten
und Grundzinse, ob dieselben staatS- oder privalrechtlicher Natur
seien, kein Wort. Der Gegenstand ist genüglich und gründlich
entwickelt, nur einige Berichtigungen über die Motion von Hrn.
StaatSschreiber May in Betreff der gänzlichen Liquidation der
Zehnten und Grundzinse daS Beispiel deS KanronS Waadt nach,
zuahmcn. Eine derartige Liquidation konnte ich ntchc empfehlen.
Im Jahr 1793 wurden der Zehnten, die Grundzinse, Feodal-
lasten :c. durch die Einführung der helvetischen Staatsversassung
aufgehoben. Untcr'm io. Wintermonat gleichen JahrcS produ-
xirce die helvetische Gesetzgebung ein Gesetz über die LoSkausung
der Zehnten, Grundzinse und dergleichen Gefälle. Dieses Gesetz
wurde nicht beliebt bei den Besitzern oder Beziehern von
dergleichen Gefallen, und die Ausführung von der Regierung nicht
angeordnet noch vollzogen. Untcr'm 7. Jenner 1800 gelang es

der gleichen Parther, daS Direktorium zu sprengen, untcr'm
7. August deS gleichen JahrcS den gesetzgebenden Körper. Am
7. Hcrbstmonat darauf, also bloß einen Monat später,-wurden
alle Gesetze der helvetischen Regierung in Betreff der Aufhebung
und deS LoSkaufö deö Zehntens, Grundzinses und der Feodal-
lasten eingestellt oder aufgehoben. Untcr'm 9. Brachmonat 1801
wurde unter dem Vorwand der Erhaltung der Geistlichen,
Schulen und Armen die Errichtung der Zehnten, Grundzinse,
Gefälle ic. zc. in Natura, gesetzlich eingeführt. Die Wirkung
von diesem Gesetze ging im Waadtlande dahin, daß nach der
Promulgation desselben die Urbarien und Hcischrödel auf dem
angelegten Scheiterhaufen verbrannt wurden. Diese Verbrennung

wurde bei der Insurrektion im Herbst 1802 wiederholt.
Nach der Einführung der mediationsmäßigen Regierung-1804

wurde die Liquidation über alle Zehnten und Gefälle angeordnet;
7^> wurden obligatorisch von den Pflichtigen erhoben, und die
Privatbesitzer von Zehnten und Grundzinsen entschädigt und die
LiquidationSkosten getilgt. So viel über die Liquidation des
KantonS Waadt. Ucbrigenö schließe ich mich an den Schluß
deS Herrn Jäggi an.

Kohler, Regierungsrath. Ich hätte mich nach dem sehr
bündigen Vortrage deö Hrn. AltregierungSrathS Schnell enthal-
ten können, das Wort zu ergreifen, wenn sich derselbe nicht
bloß auf die Zehnten rcduzirt hätte. Die Frage dehnt sich aber
auch auf die Bodenzinse uuS, indem der Anzug deS Hrn. Haupt-
mannS Jäggi u. s. w. auch diese beschlägt. Daß daher diese
Frage in dem Gutachten der Justizsektion gänzlich übergangen
ist, das kann ich mir nicht erklären. Indessen kann man an.
nehmen, daß das Gutachten, wenn eS auch über die Bodenzinse
eingetreten wäre, über diese die nämlichen Anträge gestellt ha-
ben würde, wie über die Zehnten. Jedenfalls kann das kein
Grund für uns sein, jetzt nicht auch von den Bodenzinsen zu
reden. So gut die Regierungen zu allen Zeiten und in allen
Ländern sich in Betreff der Zehnten die alleinige Gesetzgebung
zugeeignet hatten; eben so gur ist dies geschehen in Bezug aus
die Bobeuzlnse, LehenSgefälle u. s. w. (Der Redner zitirt hier
zwei Gesetze der McdiationSregierung von 1803 und 1804.) In
diesen beiden Gesetzen hat sich also der Staat das Recht zugc.
traut, über Zehnten, Bodenzinse, Primizen u. s. w., selbst
wenn sie sich in Händen voll Korporationen oder Privaten
befanden, zu statuircn, und er hat eS auf eine Weise gethan, wie
eS rücksichrlich keiner andern Art von Privateigenthum hätte
geschehen können. Wenn damals der Gesetzgeber diese unablös«
lichen Schulden loökäuflich erklären konnte, so kann er auch
diejenige Verfügung darüber treffen, um welche es sich heute
handelt. Uebrigcnö dehnt sich auch daS Gesetz von 1834 sowohl
auf die Bodenzinse alS auf die Zehnten aus, und somit sind Sie
befugt, Tit., auch heute über das Ganze ìss'S Antrages zu sta-
rulren. Soviel in Bezug auf die Natur dieser Gegenstände, um
zu zeigen, daß sie nicht alö gewöhnliche Privatvcrhältnisse'b»^°
handelt werden können. Ich bin der Erste, welcher allen denen,
die solche Gerechtigkeiten ,n Händen haben, anerkennt, daß sie
ein Eigenthum besitzen, was die Regierung ihnen nicht schmälern

kann. Allein in Bezug auf die Pflichtigen ist kein privat,
rechtlicher Tltel da, und jedenfalls könnte die ursprüngliche
Narur dieser Art von Eigenthum nicht geändert werden; denn
eö konnte kein besseres Recht übertragen werden, alS eS

ursprünglich vorhanden war. Hr. StaatSschreiber May hat Ihnen
vorhin aus dem Verzeichnisse aller bestehender Privalberechli-
gungen hinsichtlich von Zehnten und Bodenzinse» gezeigt, wie
viel der Ankauf aller dieser Berechtigungen nach den Bestimmungen

deö Gesetzes von 1803 und wie viel nach denjenigen
von 1834 kosten würden. Allerdings ergiebt sich aus dieser Ver.
gletchung für die Pflichtigen eine bedeutende Erleichterung, —
der Unterschied betragt über Fr. 1,300,000. Sie, Tit., wer-
ben aber deßhalb nicht annehmen wollen, daß Sie durch das
Gesetz von 1834 allen Berechtigten diese Summe gleichsam auS
dem Sacke gespielt habe». Die Regierung konnte daS thun,
weil ihr in solchen Sachen die Gesetzgebung zusteht, und weil
sich diese Sachen von anderem Eigenthume gar sehr unterscheiden.

Ich glaube also, eS könne nicht kontcstirt
werden, daß die Regierung jedesmal sowohl Bodenzinse als
Zehnten im Auge gehabt hat, freilich auf etwas verschiedene
Weise, weil die BodenzinSpflicht verschieden ist von der Zchut-
pfltchr. Darum trage ich darauf an, der Große Rath möchte
beschließen, daß das Gesetz über die Umwandlung von Zehnten
und Bodenzinsen vom künftigen t. Januar hinweg auch auf die
in Händen von Korporationen und Privaten befindlichen Zehnten

und Bodenzinse seine Anwendung finden solle.
ES sei mir nun erlaubt, noch einige gefallene Bemerkungen

zu berühren. Hr. StaatSschreiber May namentlich hat die von
einem andern Hrn. Präopinanten gerügten Mißbräuche in Ab.
ficht auf den Zehntenbczug in Abrede gestellt. Dessenungeachtet
könnte ich in Unterstützung jener Rüge eine ganze Menge
Beispiele aufzählen; erst letzthin ist durch das Obergericht einem

solchen .Mißbrauche gesteuert worden. Diese Mißbräuche sind

wirklich zum Theil sehr groß. So war zum Beispiel die Jde<,



welche beim größten Theile der Landleuce exiftirt, daß nämlich
alles Land vom Staate ursprünglich als zehntpflichtig präsumirt
werde, für den ehemaligen Finanzrath ein sehr praktisches
Vorurtheil. Wenn damals irgendwo ein Stück Land neu urbarisirt
wurde, so gingen die Schätzer hin und schätzten cS. Der Landmann

ließ sich das zufolge jener Idee gefallen, und untersuchte

nicht, ob das Betreffende Grundstück im Zehntbczirke liege.
Einen solchen Speztalfall könnte ich zitiren. Zur Stunde hat
man daher noch Mühe, nachzuweisen, woher hie oder dort der
Zehnten sich datire. Noch soll ich auf einen Widerspruch
aufmerksam machen, welchen Hr. Stettler sich hat zu Schulden
kommen lassen. Er behauptete nämlich, zuerst, der Große Rath
set nicht berechtigt, den Censiten von Privaten und Korpora-
tionen Nachlaß zu gestatten, weil sonst ein reines Privat-
eigenthum angetastet und hinsichtlich der Zinsen und des Kapitals

vermindert würde, dessenungeachtet erklärt er später, alle
diese Lasten sollen bei einer spätern allgemeinen Finanzreform
liquidirt werden; also erkennt er an, daß der Große Rath dar-
über ftatuiren könne. Bei dieser Finanzreform wird man Hof-
fentlich Gültbriefe, Schadlosbriese u. s. w. bet Seite lassen,

während Hr. Stettler in Betreff der Bodenztnse und Zehnten
alödann eintreten will. Das zeigt, daß diejenigen Herren Präo-
pinanten, welche hier eine Eigenthumsverletzung sehen, doch fühlen,

eö sei ein himmelweiter Unterschied zwischen dieser Art von
Eigenthum und dem übrigen Eigenthume. — Aus allem
Angebrachten geht hervor, daß mein obiger Schluß hinlänglich
gerechtfertigt ist. UcbrigenS wird ein solcher Beschluß ja freilich
auch dazu dienen, die betreffenden Korporationen und Privaten
einigermaßen gängiger und zur Abtretung ihrer Bodenzinse und
Zehnten geneigter zn machen.

Zahler. Wenn eö sich um Millionen handelt, so ist es

Pflicht sich auszusprechen, darum ergreife auch ich das Wort.
ES liegt ein Antrag vor in Betreff der Zehnten; jetzt trägt
man aber noch an, auch über die Bodenzinse einen Beschluß

zu fassen. Da aber über diese kein Antrag vorliegt, so könnte

ich nicht darüber abstimmen helfen. Zwei anerkannte Juristen
haben uns heute gesagt, der Zehnten sei staatsrechtlicher Natur,
und also sei die Regierung berechtigt, legislatorische
Verfügungen darüber zu treffen. DaS nehme ich als bekannt an..
Hingegen daß deshalb die Negierung jetzt berechtigt sei, über

solche Zehnten, die im Laufe der Zecken in Privathände
übergegangen, zu verfügen, wie über das eigene Vermögen, das

kann ich nicht glauben. Vom Augenblicke an, wo die Zehnten
aus der Hand der Regierung an Privaten übergegangen sind,
kann zwar die Regierung ihren eigenen Censiten Erleichterung
geben, soviel, alS ihr belieben mag; aber sie kann nicht ver-
langen, daß auch die andern Gläubiger einen Theil ihrer Forderung

erlaffen; dazu wäre sie bloß gegen Entschädigung berechtigt.
Wenn es sich daher anstatt um Millionen auch nur um einen

Batzen handelte, so möchte ich dennoch nicht dazu helfen, einen

Beschluß zu faffen, der die Zehntberechtigten um einen Theil
ihres wohlerworbenen Eigenthumes brächte- ES giebt noch
andere Leure., als nur die Zehnwflichkigen, welche übe? solche
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Erleichterungen froh wären, alle diejenigen nämlich, welche
Obligationen und dergl. schuldig sind. Diese würden auch bald
wünschen, daß der Staat ihnen diese Schulden ganz oder rheik-
weise erlasse. Der Zehnten in Privathänden ist wahres Eigenthum,

und eS liegt also außer der Befugnis; der Regierung
darüber zu verfügen. Diesem gemäß müßte ich ganz wie Herr
StaatSschretbcr May stimmen. — Was die Bodenzinse betrifft,
so will ich ebenfalls helfen, daß untersucht werde, in wie weit
man auch diese, wohlverstanden, gegen Entschädigung von Seit«
dcö Staates, erleichtern könne.

I. Schnell erklärt, daß nach seinem Dafürhalten der
Staat befugt sei, sowohl in Betreff der Zehnten, als in Betreff
der Bodenzinse legislatorisch zu verfügen; zugleich wünscht er
aber zu vernehmen, ob die Bodenzinse ebenfalls in Berathung
liegen, weil, wenn dieses nicht der Fall wäre, das Reglement
nicht gestatte, darüber einen Beschluß zu fassen.

Lei bund gut, NegierungSrath. Ich bedaure, daß der
Herr Präsident der Justizsektion nicht da ist, um hierüber
Ausschluß zu geben. So viel ich mich erinnere, ist in der Justiz,
sektion die Frage so in Diskussion gesetzt worden, daß man
glauben mußte, eS handle sich nur um die Zehnten. Wo der
Fehler liegt, weis ich nicht. Allein jedenfalls waren sämmtliche
Mitglieder der Ansicht, baß, wenn der Staat für das ein«
befugt sei, so sei er eS auch für das andere. UcbrigenS liegt der
Anzug des Herrn HauptmannS Jäggi in Behandlung, und in
diesem ist von den Zehnten und von den Bodenzinsen die Rede,
— stimmt wie Herr NegierungSrath Köhler-

Ktßling ebenfalls.

S taufer bemerkt, daß der Anzug des Herrn Jäggi selbst
nicht bei den Akten liege.

Jäggi. Der Eingang des Rapports sagt ja deutlich, daß
mein Anzug »Zehnten und Bodenzinsen" beschlage.

Abstimmung.
1) Dem Regierungsrath den Auftrag zu geben,

einen Versuch zur Acquisition sämmtlicher
Privatzehnten zu machen 107 Stimmen

Dagegen Niemand.
2) Unterdessen sich über die Gleichstellung der Pri-

vatzehntcn mit den StaatSzchnten schon jetzt
auszusprechen Alle.

Heute nicht einzutreten Niemand.
3) Für den Antrag des Herrn RegierungSrarhS

Schnell große Mehrheit
Dagegen t Stimme.

i) Den Antrag auch aus die Bodenzinse auszudehnen Mehrheit.
Dagegen 33 Stimmen.

5) Eine Entschädigung eintreten zu lassen »

Dagegen große Mehrheit.

Schluß der Sitzung am 3 Uhr.
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wtntersitzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

Zehnte Sitzung.

Freitag den 2s. November 1S26.

(Vormittags um S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls, wird folgende Zuschrift des ObergerichteS an den
Großen Rath verlesen:

Tit.
Durch Ihre verehrte Zuschrift vom 18. dieses Monats

fordern Sie das Obergericht auf die Reaktionsprozeduren als
das älteste Criminalgeschäfc vor allen später anhängig gemach'
ten vor die Hand zu nehmen, mit einziger Ausnahme derjenigen,
die ihrer Natur nach eine schnelle Erledigung erheischen.

Diese Mahnung, Tit..' giebt uns die Veranlassung, Ihnen
in möglichster Kurze Bericht zu erstatten über dasjenige, was
in dieser Sache seit dem 29. Hornung letzthin geschehen, wo
Wir bereits die Ehre hatten, Ihnen die Umstände in Erinnerung

zu bringen, durch welche ohne alles hicrseitige Verschulden
dieser Prozeß in seinem Gang aufgehalten worden war.

Seit den bekannten Verfügungen der obersten LandeShörde,
welche dem Regierungsrathe zur Vollziehung übertragen,
uns bloß zur Kenntniß mitgetheilt wurden, stnd wir niemals
offiziell benachrichtigt worden, daß die Akten sich wieder in den
Händen der erstinstanzlichcn Gerichte befanden. Im März letzthin

fällte endlich das Amtsgericht Bern sein erstinstanzliches
Jnterlokuturtheil über den kompetenten Gerichtsstand aus und
sandte uns unterm Z. Mai die Akten zu. Der Staatsanwalt
wurde sogleich davon benachrichtiget, daß dieselben zu seiner
Disposition auf der ObergerichtSkanzlei lägen. Am 4. Mai
wurde ihm das oberwähnle, vom 19. und 23. März und it. April
datirte, vier Seiten haltende Jnterlokuturtheil zugestellt. Wäh'
rend wir also in der Erwartung standen er werde sich Haupt-
sächlich mit der Bearbeitung dieser Prozedur beschäftigen und
die andern laufenden Untersuchungen seinem Adjunkten Herrn
Dr. Gaerth überlassen, gab dieser im Brachmonat seine Stelle
auf, wodurch Herr Dietiker in die Nothwendigkeit versetzt
wurde, seine Zeit vom 3. Heumonat bis t8. Augstmonat auf
die ganze Masse von Kriminalgeschäften zu verwenden und somit
die Bearbeitung der ReaktionSprozeduren häufig zu unterbrechen.
AlS daher die Justizsektion unser Gutachten über die
Zweckmäßigkett der Beibehaltung der Stelle eines StaatSanwalt-
adjunkten einholte, erklärten wir uns durch Schreiben vom
8. Heumonat (welches abschriftlich bciliegt) nicht nur im
Allgemeinen für die Beibehaltung dieser Stelle, sondern außerdem
auch zugleich den Wunsch, daß der zu ernennende oder einst-
weilen fungircnde Adjunkt die Instruktion erhalten möchte,
jeweilcn, wann der StaatSanwalt mit den ReaktionSprozeduren
beschäftiget sein werde, demselben so viel möglich die Bcarbei-
tung sämmtlicher laufenden Geschäfte abzunehmen. Unterm
6. Augstmonat machten wir die Justizsektion aus Anlaß ihrer

Zuschrift vom 12. Heumonat, worin sie das Obergericht um
den Vorschlag eines tüchtigen Mannes für die Stelle eines
Staatsanwaltadjunkten ersuchte, aufmerksam, daß Herr Dietiker
bedeutend im Rückstände sei, und erneuerten zugleich den in
unserm Schreiben vom 8. Heumonat geäußerten Wunsch
rücksichtlich der Verlhetlung der Geschäfte zur schnellern Erledigung
des Rcattionsprozesses mit dem Beifügen, daß die daherigen
Akten bereits drei Monate unberührt zur Disposition des Herrn
Dietiker auf der ObergerichtSkanzlei liegen. In ihrer Antwort
vom 9. Augstmonat entschuldigte die Justizsektion die Rückstände
deS Herrn Dietiker zum Theil durch den Austritt des Herrn
Gaerth und drückte in Betreff der hicrseits angerathenen Ge-
schäftsverthcilung Zweifel aus, ob eS möglich sei, dem unlängst
in der Person deS Herrn Dr. Kuhnhardl erwählten provisorischen

Stellvertreter alsogleich alle laufenden Geschäfte zu
übertragen, indem Herr Kuhnhardl wit unsern Gesetzen und dem
Geschäftsgange noch nicht hinlänglich vertraut sei, übrigens solle
unterm Wunsche so weit möglich entsprochen werden.

Am 9. Herbftmonat legten die Beklagten der sogeheißcnen
Siebncrkommission über den langsamen Justizgang Beschwerde
ein. Auf geschehene Mittheilung derselben an Herrn Dietiker,
welchem der neue Adjunkt seit dem 18. Augstmonat alle
laufenden Geschäfte abnimmt, hat der Erstere durch beiliegenden
Bericht vom >3. gleichen MonatS dem Obergericht Hoffnung
gemacht, seinen Antrag über das erstinstanzliche Jnterlokuturtheil

bis Mitte Weinmonatö einreichen zu können.
Allein der Oktober verstrich und statt dem Antrage des Herrn
Dietiker, langte auf mehrmalige Mahnung eine Zuschrift vom
9. dieses MonatS ein, worin der Herr StaatSanwalt bemerkt,
er habe sich bedeutend verrechnet, mit dem Beifügen, daß er
zwar hoffe die Arbeit bis Mitte Novembers liefern zu können,
sich aber fernere Mahnungen verbitte und die Ansicht hege, daß
eine perenitorische Friftbestimmung niemals bindend für ihn sein
könnte.

In der That, Tit.! dürfte eine Fristbestimmung von
Seite deS Obergcrichtö für den StaatSanwalt nicht bindend
sein, da derselbe laut tz. 76. der Staatsverfassung dem Obergericht

nicht untergeordnet, sondern beigeordnet — und zwar als
öffentlicher Ankläger beigeordnet ist, in welcher Eigenschaft

er im Namen deS Staates, als Anwalt de'r
Regierung handelt und laut Z. Z dcö Gesetzes vom 11. April
1832 und bekannten organischen Gesetzen unmittelbar unter dem

Justiz- und Polizei-Departemente steht, welchem das Obergericht,

wenn es etwas an seiner Geschäftsführung zu rügen hat,
die Anzeige machen soll, und diese auch, wie Sie aus dem

Angebrachten ersehen, wiederholt gemacht hat.
Aus dieser ehrerbietigen Erwiederung, Tit.! wollen Sie nun

selbst entnehmen, in wie weil es in Unserer Macht stehe, Ihrer
Mahnung Folge zu leisten. Nur die Zusicherung können mir
Ihnen geben, daß wenn die Neaktionsakren einst zur obergericht-

") Mit Ausnahme von einigen wenigen, welche Herr Dietiker selbst

verlangte.
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lichen Behandlung reif sein werden, ihre Beurtheilung mit mög-
lichster Beförderung erfolgen wird.

Bern den 24. November 4836.
Mit ausgezeichneter Hochachtung verharrend.

Der Präsident
v. Wattenwyl.

Der Gerichtschreiber
(siK.) v. Luternau.

Ferner giebt der Herr Landammann der Versammlung
Kenntniß von einer Adresse von 79 Bewohnern der Gemeinde
SumiSwald in Bezug auf unsere innern politischen Verhält-
nisse — im gleichen Sinne wie mehrere schon früher eingelangte.

Hierauf werden die am 23. November auf den Kanzleitisch
gelegten Vorstellungen und Bittschriften dem Antrage
der Bitlschriftenkommission gemäß, dem Regierungsrath zur Un.
tersuchung und Berichterstattung übersendet, mit Ausnahme der.
jenigen von Buchholterberg u. s. w>, welche gestern verlesen
worden ist. — In der Uebersendung wird angezeigt, daß der
Bericht über die Vorstellung des I. F. Perollaz der Bittschrift
tenkommission zu übermachen sei, um einen Slntrag an den

Große« Rath stellen zu können.

Endlich wird ein Vcrzeichniß der für Sechszehnerstellen

wahlfähigen Mitglieder des Großen Rathes vorgelegt
und genehmigt.

Tagesordnung: Wahlen.
1) Wahl eines Landammann'S für das Jahr tS37.
Von 2gì Stimmen fallen auf:

Herrn A. Tillier 163.

I. Schnell 9.
Altlandammann Simon 8.

» Stettler 5.
u. s. w.

Erwählt ist somit im ersten Skrutinium —-Hr. A. Ti llier.
Tillier. Tit., ich bin eben so überrascht als gerührt

durch diesen höchst schmeichelhaften Beweis Ihres Zutrauens,
und es mag mir daher zur Entschuldigung dienen, wenn ich
eher dem Wunsche, Ihnen gefällig zu sein, als aber dem Zu.
trauen in meine Kräfte und Fähigkeiten Gehör gebe. Es würde
gewiß jedem von unS, und eö wird mir sehr schwierig sein, den
bisherigen Landammann zu ersetzen. Indessen werde ich cS mir
zur strengen Pflicht machen, dieses mir anvertraute Amt mit
derjenigen Gewissenhaftigkeit und Unpartheilichkeit zu handhaben,
die ich mir zur.LebenSregel gewählt. Ich empfehle mich in
Ihre Nachsicht und danke sehr gerührt für das schmeichelhafte
Zutrauen.

Herr Tillier leistet hierauf den vorgeschricbnen Eid.

)»

Jäggt

2) Wahl eines Vicelandammann's.
Von 199 Stimmen erhalten:

Herr I. Schnell im i. Skr. 62. im 2. Skr. 68.
» Landammann Meßmer >, 84, „ ioZ.
„ Altlandammann Simon „ 22. „ 8.

„ Stettler „ 1Z. „ 6.
Oberstl. Stcinhauer „ 4.

4.
u. si w.

Erwählt im zweiten Skrutinium Hr. Landammann Meßmer
Meßmer. Tit., Sie haben mir so eben einen Beweis von

Zutrauen gegeben, das ich von jeher zu schätzen gewußt habe;
auch werde ich die Stelle, zu der Sie mich berufen haben,
annehmen und benutze diesen Anlaß, Ihnen diesen neuen Beweis
Ihres Zutrauens zu verdanken; ein Gleiches thue ich bei dieser
Gelegenheit hinsichtlich der Bereitwilligkeit, mit welcher mir
der Tit. Herr Vicepräsident zur Seite gestanden hat.

Herr Landammann Meßmer leistet hierauf den Eid.

Z) Wahl eines Statthalters des VieelandammannS.
Von 196 Stimmen erhalten

Herr I. Schnell im 1. Skrut. 68. im 2. Skrut. 116.
>, Stettler 4i. „ 33.
» Simon « 18. „ 17.
» Stcinhauer » 14. ,> 7.

„ Plüß „ it.
» Oberstl. Simon >, Z.

u. s. w.
Erwählt ist zweiten Skrutinium Hr. I. Schnell.
I. Schnell. Vor allem danke ich Ihnen, Tit., für das

Zutrauen, das Sie mir eben geschenkt haben. Sein Sie
versichert, daß ich dieß zu schätzen weiß, es soll mir lieb bleiben
durch mein ganzes Leben. Vorläufig muß ich anzeigen, daß ich,
um die gemachte Wahl nicht zu vernichten, dieselbe einstweilen
nicht abschlage. ES handelt sich zwar nur um eine Stellvcr-
treterSstelle, und ich hoffe, daß die beiden Männer, welche so

eben gewählt worden sind, bei guter Gesundheit bleiben werden,
so daß ich dieselbe nicht oft zu bekleiden im Falle wäre. Jedoch
kann man nicht wissen, und obwohl die Stelle nur sekundär
oder so zu sagen tertiär ist, so kann sie doch wichtig werden;
Sie wissen auch, Tit., daß ich für diese Stelle nicht tauge.
In jedem Falle nehme ich sie nur insofern an, als das Resultat
aller anderer Wahlen so sein wird, daß ich Garantie genug
bekomme, um lnS Schiff der Republik zu steigen. Ich behalte
mir also vor, die Wahl noch anzunehmen oder nicht. Wenn
ein Staat gut gehen soll, so muß ihm eine gewisse moralische
Kraft, ein gewisser Verstand vorstehen. Wenn der nicht ist, so

steige ich nicht inS Schiff, sondern bleibe auf dem festen Lande
und behalte mir also somit meine Freiheit vor.

4) Wahl eines Schultheißen für 1837.
Von 198 Stimmen erhallen

Herr Altschultheiß v. Tavel 162.
», Regierungsrath NeuhauS 16.

„ Altschultheiß v. Lerber 14.
»> Regierungsrath Koch 6.
,» „ Wpß 3.

u. s. w.

Erwählt ist im ersten Skrutinium Hr. Altschulthciß v. Tavel.
v. Tavel, Altschultheiß. Tit., empfangen Sie meinen herz,

lichen Dank für diesen wiederholten Beweis Ihres Zutrauens.
Meine Absicht ist, in Vereinigung mit meinen Herren Kollegen
des RcgierungSraths, die Verfassung treu zu halten, sie mit
Besonnenheit zu entwickeln und zu befestigen, die Erfahrungen der
vergangenen Jahre zu benutzen. Ich bitte Gott, 'daß er mir
die nöthige Kraft und Weisheit, die mir so sehr mangeln,
verleihen möge; ich bitte Sie, mich zu Recht zu weisen, wenn ich
irre; an meiner Redlichkeit dürfen Sie nicht zweifeln, ich werde
jedesmal Zurechtweisungen mit Dank annehmen.

6) Wahl eines Vizepräsidenten des RegierungS-
rathS.

Von 20t Stimmen erhalten:
Hr. Schultheiß Tscharner 109.

„ Regierungsrath NeuhauS 69.

„ Altschultheiß v. Lerber s.
RegierungSrath Koch 6-

u. s. w.

Erwählt ist also im ersten Skrutinium Hr. Schultheiß
Tscharner. Er spricht: Tit., alS Sie mir vor einem Jahre
das Zutrauen schenkten, mich neuerdings zum Schultheißen der
Republik zu wählen, sah ich bereits im Voraus die schwierigen
Verhältnisse, welche unter damals obwaltenden Umständen
eintreten könnten, deren Leitung die Gesundheit und Kraft eines
jungen Mannes erfordert hätten. Indessen gestärkt und ermuntert

durch Ihre Zustimmung und im Vertrauen auf die göttliche
Vorsehung hatte ich mich entschlossen, dem an mich ergangcnen
ehrenvollen Rufe zu entsprechen. Ich habe mich in meinen
Besorgnissen nicht geirrt, denn gleich nach meinem Amtsantritte
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ereigneten sich Umstände/ welche mehr als nie vorher den Frie-
den und die Verfassung der Republik bedrohten. Im steten

Bewußtsein wie sehr der Mensch und also auch ich dem Irrthum
unterworfen sei/ habe ich indessen immer getrachter nach Pflicht
und Gewissen zu handeln, wie ich glaubte, daß es die Erhaltung
der Republik, die Unabhängigkeit und der Friede der ganzen
Eidgenossenschaft erfordere. Nach diesen Rücksichten habe ich

alle meine Handlungen sowohl als Präsident des RcgicrungSraths
als an der Spitze der Tagsatzung bestimmt. Ich weiß zwar
wohl, daß in solchen bewegten Zeiten die Ansichten sehr ver,
schieden sind; ich weiß wohl, daß eine große Anzahl von Männern
meine Ansichten nicht theilten, unter diesen allerdings tüchtige
und vaterlandsliebende Männer, von vielen andern weiß ich aber
auch gar wohl, welches eigentlich ihre Absichten gewesen. Ich
habe mich daher jederzeit wohl geprüft und berathen, was die

wahre Ehre und Unabhängigkeit deS Landes erfordere, und was
dagegen dieselbe gefährden tonnte, und da bin ich denn nicht
lange unentschieden geblieben; die echt vaterländisch gesinnten
Männer, wenn sie mir schon nicht beipflichteten, würden, wenn
sie im Falle gewesen wären die Lage so gur einzusehen wie ich,
mir vielleicht mehr Gerechtigkeit wlederfahren lassen, und um
das Urtheil derjenigen, die andere Absichten hatten, habe ich

mich wenig bekümmert.
Auf den heutigen Tag danke ich verbindlichst für das mir

wiederholt bewiesene Zutrauen. Dieses Zutrauen ist mir unter
den gegenwärtigen Umständen doppelt werth, weil ich daraus
entnehme, daß die große Mehrheit des Großen Raths mein
Benehmen gebilligt hat. Insofern und unter dem Versprechen
mit dem gleichen Eifer den befolgten Grundsätzen treu zu blci-
ben, werde ich, so lange Gott mir die nöthigen Kräfte leiht,
dieselben zum Besten des Vaterlandes anwenden, und so das
Zutrauen deS Großen Rathö und deS Volks mir zu bewahren
suchen, um auf diese Weise zu zeigen wie dankbar ich dafür bin.

Herr Schultheiß Tscharner leistet hierauf den Eid.

I. Schnell. Ich erkläre hiemit, daß, da ich jetzt die
verlangte Garantie erhalten habe, daß auch im künftigen Jahre
unser Staatsschiff geschickten und erfahrnen Händen anvertraut
wird, ich nun bereit bin, den Eid als Statthalter des Vice-
landammannö zu leisten.

Diese Eidesleistung wird sogleich vorgenommen.

ES wird nun mit großer Mehrheit beschlossen, die auf Morgen

angesetzten Wahlen für das Obergericht bereits jetzt
zu beginnen.

Herr Alt-RegicrungSrath Schnell wirft die Frage auf,
ob nicht vo»der Ernennung des ObcrgcnchtSpräsidcnten zuerst
die Oberrichtcrsiellen besetzt werden sollten, da dann der Präsident

aus der Zahl sämmtlicher Obcrrtchter zu erwählen wäre.

Nach Ablesung der ^ 73, 74 und 7S der Verfassung wird
einstimmig beschlossen, vorerst die Wahl zu der, durch Ablauf
der verfassungsmäßigen AmtSdauer in Erledigung kommenden

Präside ntenftelle vorzunehmen.

6) Wahl eines Präsidenten deS Oberge richteS.
Von 202 Stimmen erhalten:

im i. Skr. im 2. Skr. im 3. Skr.
Hr. Oberrichccr Risold 59 96 ist

ObergenchtSpräs. v. Wattenwvl 45 43 37

Oberrichter BitziuS 19 16

>>. Dapelhofer 17 sdurchSLoos ausgefallen)

„ Regierungöstatthalter Weber 17 38 35

Oberrichter Aubry 14

„ Landammann Meßmer 10

Fürsprech Blocsch 3

u. s. w.
Erwählt ist im dritten Skrutinium Hr. Oberlichter Risold.

Die Fortsetzung der Wahlen wird auf den folgenden Tag
verschoben.

Schluß der Sitzung nach 2 Uhr.

Eilfte Sitzung.

Samstag, den 26. November 1836.

(Vormittags um S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe und nach der Genehmigung des

Protokolls wird verlesen eine

Mahnung mehrerer Mitglieder des Großen Rathes, dahin
gehend, daß die vom Großen Rathe zu ertheilende Ratifika-
tiou der von der bcrnischen Gesandtschaft an der letzten
außerordentlichen Tagsatzung unter RatifikationSvorbchalt ausgesprochenen

Garantie der neuen Glarnerverfassung noch tn
dieser Session ertheilt werden möchte.

Tscharner, Schultheiß, zeigt, daß diese verlesene Schrift,
da eS sich um keine Vollziehung eines bereits genommenen
Beschlusses handle, nicht als Mahnung, sondern als Anzug anzusehen

sei.

Hunzikcr ist damit einverstanden, wünscht aber, daß die-
ser Anzug wo möglich am Mittwoch zur Erheblichkeirserklärung
vorgelegt werde

Der Anzug wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Der Hr. Landammann bittet die Versammlung, sich die
nächsten Tage noch zahlreich in den Sitzungen einzusenden, weil
er diese erste Hälfte der ordentlichen Wintcrsitzung spätestens
künftigen Donnerstag zn schließen gedenke.

Tagesordnung — Fortsetzung der Wahlen.
Da der gestern zum Obergerichtöpräsidencen erwählte Hr.

Risold sich noch nicht über die Annahme der Wahl erklärt
hatte, so wird abgestimmt,

ob in den Wahlen des ObergerichtS fortzufahren sei 108 Stimmen.
Den Entschluß deS Hrn. Risold zu erwarten 90 „

7) Wahlen in das Obergericht.
:') An die Stelle des auStretenden Hrn. Oberrichcerö Marti.

Von 210 Stimmen erhalten:
Hr. Oberrichter Marti 124 Stimmen.
„ „ BitziuS 28 „
„ „ Belrichard .19 „

Regierungöstatthalter Weber 16 „
„ Landammann Meßmer 11 „

u. s. w.
Erwählt ist im ersten Skrutinium Hr. Oberrichter Markt.

6) An die Stelle des auStretenden Hrn. OberrichterS
Herrmann.

Von 202 Stimmen erhalten:
Hr. Oberrichter Belrichard im i. Skrut. 76. im 2. Skrut. 12t.

„ RcgierungSsttthltr. Weber „ „ „ 49. „ „ „ 27.

„ Oberrichter BitzuiS „ » >, 31. „ » 24.

„ Landammann Meßmer „ „ 22. „ 13.
Gerichtspräsident Bigler „ „ 5.

Michel „ ,> 5

u s. w
Erwählt ist im 2. Skrut. Hr. Oberrichter Bel richard.

c) An die Stelle des auStretenden Hrn. OberrichterS BitziuS.
Von 195 Stimmen erhalten:

Hr. RcgierungSsttthltr. Weber im t. Skrut. 86. im 2. Skrut. 106.
Oberrichter BitziuS „ „ „ 77. „ „ 69.

„ Landammann Meßmer „ 19. „ 8.

„ Gerichtspräsident Bigler „ „ » 7. » „ „ 7.
u. s. w.

' Erwählt ist im 2. Skrutinium Hr. Regierungsstatthalter
W cb e r.
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cl) An die Stelle deS auötretenden Hrn. Belrichard.
Von 197 Stimmen erhalten:

Hr. Oberrichter BitziuS im i. Skrut. 90. im 2. Skrut. 100.

„ Gerichtspräsident Bigler „ » „ 3Z. „ „ » 64.

„ Landammann Meßmer „ „ „ 24. » „ » 11.

„ Gerichtspräsident Mani „ „ „ 21. „ „ » 13.

„ „ Botteron,, „ „ 7.

„ Leibundgut „ „ 7. «

u. s. w.
Erwählt ist Hr. Oberrichter BitziuS im 2. Skrutinium.

Hr. Oberrichter Risold meldet durch eine Zuschrift die
Annähme der gestern auf ihn gefallenen Wahl.

e) An die Stelle des zum Obergerichtspräsidenten ernannten
Hrn. OberrtchterS Risold für dessen noch übrig« AmtS-
dauer von 10 Jahren.

Von 173 Stimmen erhalten:
Hr. Gerichtspräsident Bigler im i. Skrut. 6s. im 2 Skrut. 91.

„ Landammann Mesmer „ s?. » 61.
„.Gerichtspräsident Mani „ 21. „ - s.

„ Leibundgut „ 8. „ s.

„ Oberrichter Herrmann „ 6.

u. f. w.
Erwählt ist im 2. Skrut. Hr. Gerichtspräsident Bigler.

8) Wahl der Sechszehner für das Jahr 1837.

Das gestern genehmigte Verzeichniß wird an die 189 anwe.
senden Mitglieder zur Bezeichnung von 16 Namen gedruckt aus.

«heilt und vom Präsidium eine Kommission von 6 Mitgliedern
ezeichnet/ um das Ergebniß dieser ersten Abstimmung zu unter,

suchen und künftigen Montag vorzulegen.

9) Wahl eines Mitgliedes in das Departement deS Innern
an die Stelle des zum Regierungsstatthalter nach Fraubrunnen

ernannten AltregierungSrathS Otth.
Von 170 Stimmen erhalten:

Hr. Stettler 89.

„ Prokurator Kernen 47.

„ Altlandammanu Simon 11.

„ KiSling 7.
u. s. w.

Erwählt ist im 1. Skrut. Hr. LehenSkommissär Stettler.

Am Schlüsse der Sitzung wird noch ein Schreiben des
Hrn. I. Miescher zu Walkrtngen vom 24. Novbr. verlesen,
worin er seinen Austritt aus dem Großen Rathe anzeigt. —
Zugleich legt der Hr. Landammann auf den Kanzleitisch einen

Vor trag des Finanzdepartementö über den Verkauf des

Kornhauses zu Aarberg.

Schluß der «Atzung nach 2 Uhr.
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^i0. 66.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersttzung, 18Z6.

(Nicht offiziell.)

Zwölfte Sitzung.

Montag den 28. November 1836.

(Vormittags um S Uhr.)

Präsident: Hr. Landammann Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls werden auf den Kanzleitisch zu den Uebrigen gelegt
folgende vom RegierungSrath mitgetheilte

Adressen gleichen Inhaltes, wie frühere:
1) Von 130 Stimmberechtigten der Gemeinde Vechigen.
2) Von 3Z Stimmberechtigten der Gemeinde Stettleu.
3) Von 19 Stimmberechtigten der Gemeinde Muri.

Hierauf wird eine Mahnung des Hrn. Gerichtspräsidenten

Mani verlesen, dahin gehend, daß dem Regierungsrathe
die Weisung ertheilt werde, in der zweiten Hälfte der Wintersession

einen Vortrag iiber den am 21. Novbr. 1831 erheblich
erklärten Anzug des Hrn. Fürsprech Iaggi zu Aufhebung
der geschlichen Beschränkung der Zahl der Advokaten beider

Klassen zur Berathung vorzulegen.
Diese Mahnung wird ohne weitere Bemerkung durch'S

Handmehr erheblich erklärt.

Der am 25. Novbr. erwählte Hr. Präsident des

Obergericht es und die TagS darauf erwählten fünf neuen Mit-
glieder desselben leisten den vorgeschriebenen Eid.

Der Hr. Landammann zeigt an, daß durch die am 26. No-
vember erfolgte Abstimmung für die SechSzehnerwahl keiner

der Wahlfähigen absolute Stimmenmehrheit erhalten habe;
demnach sei der bestehenden Vorschrift gemäß ein Verzeichniß
derjenigen 32, welche die meisten Stimmen erhalten haben, als
neue Wahlliste gedruckt worden.

Fortsetzung der SechSzehnerwahl.
ES werden 165 Stimmzettel ausgetheilt. — Während das

Resultat dieser Abstimmung durch die nämliche Kommission un.
tersucht wird, schreitet man zur

Tagesordnung:
Vortrag des Finanzdepartements nebst gedrucktem Ge.

setze S entwürfe über die Privatzollberechtigungen.
Der Gesetzeöentwurf enthält
I. Einen Antrag des RegierungSrathS, welcher

mit der MinderheitSmcinung des Ftnanzdepartementcs überein.
stimmt.

II. Antrag der Mehrheit des Finanzdepartements.
Der Vortrag des Finanzdepartementö lautet im

Wesentlichen also:

Tit.!
Das Finanzdepartement, beauftragt, den durch das Ueber.

gangSgesey ausgesprochenen Wunsch zu realifiren, daß zu
Beförderung des freien Verkehrs das Zollwcsen auf billige Weise
geordnet werde, war unablässig bedacht, diesem ersten Bedürfnisse

zu Förderung eines freien Verkehrs zu begegnen. Allein
von vorne herein stieß dasselbe auf ein Hinderniß, ohne dessen
Beseitigung cS unmöglich wird, ein allgemeines gleichgestelltes
Zollwesen einzuführen. Dieses bedeutende Hinderniß ist der Besitz
von Zollgerechtigkeiten durch Korporationen oder Privaten. —

Umsonst versuchte das Departement auf dem
Wege gegenseitiger Unterhandlungen den Abkanf dieser Zollge-
rechtlgkeiten zu ncgociren. Die Forderungen der Korporationen
und Privaten wurden so hoch gespannt, daß dieselben nicht nur
den reellen Werth der zu acquirirenden Rechte nach ihrem der-
maligen Ertrage bedeutend überstiegen, sondern sie stiegen so
hoch und sind so übertrieben, daß sich das Departement genö-
thigel sieht,, von diesem Wege abzugehen und bei Ihnen, Tit.,
Anträge zu stellen, diese Zollgerechtigkeiren, deren Aufhebung
im Interesse des gemeinen Wohles dringend verlangt wird, auf
dem Wege der Gesetzgebung zu Handen zu ziehen, damit den so
allgemeinen und dringend ausgesprochenen Wünschen entgegnet
und daö Zollwesen im ganzen Kantone auf eine einfache gleich-
förmige Basis gebracht werden könne. — Die
erste Ansicht glaubte, daß die Privatzollgerechtigkciten in die
Kathegorie der landesherrlich eoncedirten Rechte gehören, daß
demzufolge der Landesherr berechtiget sei, diese Rechte lediglich
aufzuheben, daß aber eine solche Aufhebung nur gegen Entschädigung

der Berechtigten geschehen könne, deren Auömittlung
nach dem Ertrage des Rechtes, gegründet auf eine mehrjährige
Durchschnitlsberechnung, geschehen, und bei dieser Ausmittlung
sowohl der auf dem Bezüge dieser Rechte gelasteten Scrvituten
in Weg, Brücken und Unterhaltung gehörige Rechnung zu tra.
gen sei. Der in diesem Sinne bearbeitete GesctzeSprojekt Nr. l
zeigt die Art und Weise, wie, auf diese Grundsätze gestützt, die
Privatzollrechte aufzuheben und die RechtSinhaber zu entschädi-
gen sind, so wie auch, wie, im Falle über die vorzunehmenden
ErtragSausmittlungen, Streitigkeiten entstehen sollten, diese
Streitigkeiten ausgeglichen werden sollen.

Die erstere Meinung glaubt, es könne keinem Zweifel unter-
liegen, daß der Staat berechtigt scie, auf diese Weise zur Auf.
lösung der Privarzollrechte zu schreiten; eS sind dieß unstreitig
Rechte, die seiner Zeit von dem LandeSherrn theils alö Vergün-
stigung einzelner Ortschaften, theils vielleicht auch als Gegenwerth

empfangener Hülfe oder anderer Leistungen entstanden sind.
Diese Rechte, die meistens ziemlich alten Ursprunges sind, sind
durch die Zcitverhältnisse, durch welche Handel und Industrie
gehoben worden, zu einem Ertrage gelangt, der bei ihrem
Entstehen weder vorhergesehcn, noch gehofft werden konnte. Sie
entstanden in Zeiten, wo der Verkehr nach Außen so zu sagen
nichts war, wo sie also den Handel im Allgemeinen nicht so

sehr belästigten, wie jetzt, wo die Bedürfnisse des Landes sich
nicht nur vermehrt, sondern sogar in vielem Natur geändert ha-



hen. In dieser Beziehung besonders können diese Pnvaizollrechte
um so mehr alö eine allgemein fühlbare Last betrachtet werden/
und werden um so fühlbarer/ da sie die Zollverhältnisse im

Allgemeinen verwirren. ES wird also ihre Auslosung in doppeller
Hinsicht wünschbar, weil sie einerseits den allgemeinen Verkehr
belästigen, anderseits durch ihren Fortbestand die Einführung
eines allgemein gleichgestellten ZollveryälcnisscS unmöglich ge-

macht wird. ES kann daher wohl keinem Zweifel
unterliegen, daß der Landesherr berechtigt sei, ciue Vergünstigung

aufzuheben, die seiner Zeit und ugcer Verumsiändungen
und Verhältnissen ertheilt worden, die der jetzigen Zeit und ihren
Bedürfnissen ganz entgegenstehen, und die dem gemeinen Besten

und Interesse nunmehr widerstreitet, wenn er dagegen den

bisherigen Nutznießer auf billige Weise entschädiget. Die Weise

nun. wie diese Entschädigung geschehen soll, ist in dem

angeschlossenen GcsctzeSprojekce ebenfalls bestimmt; sie ist aus den

Verhältnissen selbst herausgehoben, die sich aus den mir den Kor-
porarionen und Privaten über Acquisition dieser Rechte gepflogenen

Unterhandlungen ergeben haben. Die Zollrcchrsbcsiyer
werden gewiß auf diese Welse in dem Ertrage ihrer Rechte nicht
im Geringsten geschmälert.
Die zweite Meinung setzt die Privatzollrechce m die Ka-
thegorte der einfachen PrivatnutzungSrechie, und glaubt, von
dieser Ansicht ausgehend, die Auflösung dieser Zollrechrc könne

nur auf dem Wege der Acquisition nach den Bestimmungen des

Zivilgesetzes vor sich gehen. In diesem Sinne ist der Gesetzesprojekt

Nr. 2 berathen worden. Er stellt den Grundsatz auf,
daß der Staat berechtigt sei, diese Zollrechte, welche die
Einführung eines ZollvcrhältnisscS verhindern, das im Interesse des

öffentlichen Wohles dringend verlangt werde, auf legislatorischem

Wege'an die .Hand zu ziehen, daß aber die AuSmimung
der Entschädigungssummen nach den Bestimmungen der Satzung
Z7V des Zivilgesetzbuches (Sachenrecht) stattfinden müsse, ES

bedürfte also hier nur der Aufstellung der Bestimmung, daß die
Privatzollrechte, von einem festzusetzenden Termine an, in die

Hände der Regierung übergehen sollen, wofür wir den r. Juli
1837 vorgeschlagen haben. Die Zölle werden dadurch Eigenthum

des Staates, der sie denn bis zu erfolgender Auflösung
der innern Zölle zu eigenen Handen beziehen läßt. Die AuS-
mittlung der Entfchädigung geschieht entweder durch Konvention,

oder, wo rein Einvcrständmß erlangt werden kann, nach
den Bestimmungen der angezogenen Satzung 379.

Rücksichtlich der AuSbezahlung der Entschädigungssumme
war aber das Departement wieder in getheilter Meinung; die
beiden daherigcn Vorschläge sind im §. 3 des Geseyesvorschla-
geS enthalten. Die erste Meinung fände eS zweckmäßiger, die
auSzumittclnden Entschädigungssummen in lojährlichen Terminen

und Stößen auszubezahlen, und diese Summen auf dem

Ertrage derjenigen Gebühr zu erheben, welche dann bei Einführung

eines neuen Zollgesetzes am Platze der bisher bezogenen
Zölle treten würde, und dies aus dem einfachen Grunde, damit
eS möglich werde, daß das Kapitalvermögen des Staates nicht
hiefür in Anspruch genommen werden müsse, wodurch denn ein
Rückgang desselben unvermeidlich würde, da beim Aufheben der
innern Zölle auch die neu acguirirten dahinfielen, und also das
Kapital dem gemeinen Besten zum Opfer gebracht würde. —
Die zweite Meinung glaubt hingegen, die auSzumittelnden
Entschädigungssummen sollten auf einen Termin ausbezahlt und daS
Kapitalvermögen des Staates mit dieser Auslage belastet werden.

Die Förderung deö gemeinen Bestens rechtfertige diese
Kapitalverminderung hinreichend.

Wir legen nun, Tit., Ihnen diese beiden Gesetzesprojekte
vor und drücken Ihnen zugleich den Wunsch aus, daß wir einem
baldigen Entscheide in diefer Sache um so mehr entgegensehen,
da wir, sobald möglich, Ihnen diejenigen Anträge bringen
möchten, durch welche wir hoffen, das Zollwcscn des ganzen
KantonS auf einen gleichförmigen, einfachen Fuß zu stellen. —

Bern, den 8. November 1836.
Mit Hochachtung

Der Präsident des Finanzdepartements,
L. v. Jenncr.

Der zweite Sekretär,
Dietzi.

Der RegierungSrach, der Mindcrheirsmeinung des Depar-
temenrs beipflichtend, empfiehlt den daherigcn Gesetzesentwurf
dem Großen Rathe zur Genehmigung.

Den 21. November 1836.
Namens dcS RegierungörathcS:

Der erste Rathöschreiber,
I. F. Stapfer.

Der Herr Landammann erklärt, es handle sich vorerst
lediglich um die Frage, ob man überhaupt, sei eS nach dem
einen oder andern Entwürfe, eintreten wolle.

v. Jenner, RegierungSrach, durchgeht die Motive und
Anträge des schriftlichen Vertrages. AlS Beispiel, wie von
den betreffenden Korporationen übertriebene Anforderungen für
Abtretung ihrer Zölle gemacht worden, führt der Redner
namentlich die Stadt Biel an und zeigt aus daherigcn Bercch,
nungen, daß ihre Entschädigungöansprachen den jährlichen
DurchschnittSertrag weit übersteigen. Zu Unterstützung der
Behauptung deS Gutachtens, daß die Zollgcrechtigkeiten nicht
zivllrecbrlicher sondern staatsrechtlicher Natur seien, beruft
er sich auf ein von der hiesigen Juristenfakultät darüber
abgegebenes Befinden. So habe z. B. Biel seine Zollgercchtigkeit
unter der französischen Regierung nicht gehabt, sondern dieselbe
durch dle Vereuitgungsurkunde erworben, also sei sie, alö auf
einem SraatSvertrage beruhend, staatsrechtlicher Natur. — Der
Entwurf der Mehrheit des FinanzdcpartemenrS und derjenige
der Minderheit unterscheiden sich namentlich auch dadurch von
einander, daß nach dem erster» die Privatzölle sofort aufgeho-
ben, nach dem zweiten hingegen einstweilen noch — aber zu
Handen des Staates — forrbczogen würden. Letzteres wäre
aber keine Erleichterung für das Publikum, und die Einführung
eines allgemeinen — entweder Zoll- ober Verbrauchsteucr- —
Systems, welches an die Stelle der bisherigen Zölle treten
würde, dürfte sobald nicht erfolgen. Zwar ein Verbrauchs-
steuersystem noch etwas eher, obgleich eS^an der Tagsatzung
querellirt werben könnte — infolge eines vor drei Jahren ge-
faßten Konklusumö< welches aber Bern bis jetzt nicht vollzogen
hat und auch nie vollziehen wird, zumal derjenige Stand, auf
dessen Veranlassung hin dasselbe gefaßt worden, nachher selbst

dagegen protestier hat. Man würde eö da also machen wie
beim Ohmgeld. Hingegen wenn ein Zollsystem beliebt werden
sollte, so müßte dieses zuerst den ganzen langen Weg eidgenössischer

Verhandlung durchlaufen, was manches Jahr dauern
würde u. s. w. — Der Redner trägt darauf an, in den Gegenstand

nach dem einen oder andern Entwürfe einzutreten.

DaS Eintreten wird durchS Handmehr beschlossen.

Herr Landammann: die zweite Hauptfrage wäre nun:
welchen der beiden' Entwürfe will man zur Basis der
Diskussion wählen?

v. Jenner, RegierungSrach, erklärt, daß er als Bericht,
erftattcr deS RegierungSrachS zum Entwürfe Nr. I., aber als
Präsident deö FinanzdeparcementS zum Entwürfe Nr. II. stimmen

müsse.

Kohler, RegierungSrach. Meine Wenigkeit hat im Fi-
nanzdepartemcnt die Minderheit gebildet, und die Ansicht
entworfen, welcher der Regierungsrath beigestimmt hat. Beide
Ansichten gehen davon aus, das schon lange der Wille auSge-
sprachen worden sei, das veraltete bisherige Zollsystem
aufzuheben, und irgend ein anderes, sei eS ein eigentliches und
allgemeines Zollsystem, oder aber ein Verbrauchssteuersystem
einzuführen. Wahrscheinlich wird man Ihnen hier ein Verbrauchs-
steuersystem vorlegen, erstens weil die Verbrauchssteuer an der
Grenze erhoben werden kann, wodurch der innere Bezug
wegfiele; und zweitens, weil die Regierung jeden Augenblick befugt
ist, an den Grenzen des Landes eine Verbrauchssteuer
einzuführen. Bern hat dieses Recht sietS behauptet, wiewohl die
Eidgenossen eö sietS bestritten. Der Große Rath kann also ein
solches System einführen, wie und sobald er will, während die
Einführung eines eigentlichen Zollsystemes durch eidgenössische
Commissarìen untersucht und begutachtet, dem eidgenössischen

Zollrcvisor und den Ständen vorgelegt und zuletzt durch die

Tagsatzung ratifizirt werden müßte u. s. w., was gewiß mehrere



Jahre erfordern würde. Wenn wir aber daS Verbrauchssteuer-
system einführen so kann das möglicherweise schon im Laufe des

folgenden Jahrcö, jedenfalls auf daö Neujahr 1833 geschehen.

Der Entwurf Nr. 1- nun, vott dem Grundsatze ausgehend,
daß auf jenen Zeitpunkt hin alle -bestehenden Zölle aufgehoben

werden sollen, spricht im §. i auS, daß zuvor, um nicht
ungerecht zu sein, diejenigen Zölle, welche in Händen von Privaten
oder Kvipvralioneu stch befinden, vom Staate acquirirt werden

sollen, weil sonst ein neues durchgreifendes System nie könnte

ausgeführt werden. Da aber diese Zolle nach der Anficht deö

RegieninqSralhS und der Minderheit dcS Finanzdeparlemenlö
ein'durch die Verfassung gcwährleisteteS Eigenthum find, daö

aber ja freilich nach der Verfassung, wenn das allgemeine Wohl
eS erfordert, gegen volle Entschädigung in Anspruch genommen

werden kann; so kann diese Erwerbung nur nach dem Srnne der

Satzung 379 des Civilgesetzbuches (Sachenrecht) stattfinden/ wo

die AuSmittlung der Entschädigungssumme bestimmt ist. Da
wird cS der Fall sein, daö Moderalionövcrfahren anzuwenden.

Hingegen der andere Entwurf Nr. 2. geht von der Anficht aus,
daß der Zoll staatsrechtlicher Natur sei. Allein in Bezug auf
diejenigen, welche die Zölle besitzen, ist daS gewiß eben so gut
ein Eigenthum, als die Bodenzmse und Zehnten. Die Mehrheit
des Ftnanzdepartemenrö will nun zwar auch eine Entschädigung
dafür geben, aber sie möchte zum Voraus die Art und Weise

der Entschädigung bestimmen, und sie thut dabei etwas, waö

durch dlc Gesetze als unzulässig erklärt ist, nämlich sie stellt

auf, daß ein Schiedsgericht zuletzt entscheiden solle, während
ein alter Grundsatz ist, daß keine Parthei in Bezug auf
Privatgerechtigkeiten zu schiedsrichterlichem Spruche gezwungen werden

kann. Schon deshalb glaubt man hierscitS, daß lediglich die

Satzung 379 ihre Anwendung finden solle- Man wird sagen,

daS führe den Staat allzuweit, daure mehrere Jahre, gebe

ungeheure Prozesse, die Advokaten können sich dann lustig
machen u. f. w. Wer daS Prozeßverfahren nicht kennt, kann daö

glauben; indessen ist durch unsere Gesetze der Modus für solche

Fälle vorgeschrieben, und derselbe ist nach Satzung 47 der

Prozeßform sehr einfach. (Der Redner entwickelt hier den

dahcrigcn Prozeßgang, um zu zeigen, daß derselbe, wenn auch

am Ende daö Obcrgcricht entschetden müsse, nicht sehr weit-
läufig sein könne.) ES werden von dem Richter zwei Hauptfragen

zu entscheiden sein, nämlich erstens in Betreff des Durch-
schnittSertrages, ob man denselben nach den 10 oder nach den

20 letzten Jahren berechnen, und zweitens in Betreff der

Entschädigungssumme, den wie vielfachen Durchschnittöertrag man
annehmen wolle. Viel z. B- wird den- 33fachcn Durchschnittöertrag

fordern, der Staat dagegen wird vielleicht nur den

20fachen Ertrag geben wollen. DaS RechtSverfahren hierüber,
wenn es gehörig geführt wird, ist gewiß sehr einfach, und dann
haben Sie jedenfalls jedem Berechtigten Justiz und Recht in
vollem Maße gehalten; während, wenn man das Verfahren des

FinanzdepartemcntS einführte, vorerst über Ungerechtigkeit
geklagt werden würde, indem ja der Käufer sich selbst den Preis
gemacht habe. — Ueber die einzelnen Artikel will ich für jetzt

nicht eintreten, da eS sich noch nicht darum handelt. Ich trage
darauf an den vom RegierungSrath beliebten Entwurf zu
diSkittlren,

Schöni. Der Herr Präsident des Finanzdepartements hat
namentlich Biel besonders hervorgehoben und geklagt, daß eS

übertriebene Forderungen gemacht habe. Mir scheint, eS wäre
der Fall gewesen, daß daö Finanzdepartcment die Antwort von
Biel etwa eines Gegenantrages gewürdigt hätte; das ist bis
auf heutigen Tag nicht geschehen, da ich doch überzeugt bin,
daß in Viel Viele zu einer billigen Abtretung gestimmt haben

würden. Ich kann zum Antrage des RegierungSrathö stimmen.

Eggimann. Der Antrag deö FinanzdepariementS eigne:
sich durchaus nicht zu einem Gesetze. Was ich gewünscht hätte,
wäre ein Bericht deö Hrn. Präsidenten deö Finanzdepartements
gewesen über ähnliche Vorgänge dieser Art. Z. B- die Zölle
von Bern, von Burgdorf von Buren sind bereits früher von der

Negierung angekauft worden; diejenigen, welche man jetzt noch

acqu iriren will, sind gleicher Art; also finde ich cS der Billigkeit

anacmessen. die Arbeit auf dem gleichen Fuße fortzusetzen-

wie sie früher begonnen wurden. Ich stimme für den Antrag
des Regierungsraths.

Mani, Gerichtspräsident. Wenn man die Zölle als Pri-
vateigenihum ansieht, so ist man an das vom RegierungSrath
vorgeschlagene Verfahren gebunden. Allein dieses Verfahren
wird ungeheure Schwierigkeiten und Prozesse nachsichziehen.
Ich möchte die Betreffenden auch nicht verbinden, ihre Zvllqe-
rechtigkeileu unentgcldlich abzutreten; aber doch möchte ich ein
Verfahren einschlagen, vermittelst dessen man eine Erledigung
der Sache ui nicht allzulangcr Zeit voraussehen kann. Ich
stimme zum Entwurf des FlnanzdepartcmentS.

Joneli stimmt ebenfalls zum Antrage deö Finanzdeparte-
mentö und findet, eS wäre vor ein paar Tagen noch weit mehr
der Fall gewesen, von Entschädigung zu reden.

Wehren. Nach dem Projekte deö RegierungSrarhS würden

verschiedene Amtsgerichte urtheilen, und also auch verschie.
dene Urtheile zum Vorscheine kommen, während doch der
Gegenstand einer und derselbe ist. Darum und aus andern
angebrachten Gründen stimme ich zum Antrage des Finanz-
départements.

Seiler findet den Projekt deö Finanzdepartements
zweckmäßiger und jedenfalls ausführlicher als den deö RegierungSrathö.

Koch, RegierungSrath. ES ist in der That kommlich,
wenn man etwas haben will, zuerst den Preis dafür vorzuschreiben.

Der RegierungSrath hat zwar diese Manier zu kaufen
auch gar kommlich aber nicht gar gerecht gefunden. Wenn Sie
glauben, so über die Zölle verfügen zu können; so ist das Beste
und auch Konsequenteste, dieselben sofort und ohne alle
Entschädigung zu coiifiSciren. Ich wundere mich nur, daß das
Finanzdepartement dieses nicht vorgeschlagen hat. Der
RegierungSrath glaubte, die Zölle der Korporationen und Privaten
seien eben so gutes Eigenthum als manches Andere. Deßhalb
glaubte man, dieser hohen Versammlung keine Eingriffe in das
Privatcigenlhum vorschlagen zu können. — ES ist'gesagt wor-
den, man hätte die EnlschädigungSpflicht vor einigen Tagen
beachten sollen. Ja, Tit., wenn damais ein Eingriff inö Eigenthum

geschehen ist, so machen Sie heute nicht den zweiten. —
ES ist gesagt worden, nach dem Entwürfe des NegierungSrakh?
könnten in der gleichen Sache ganz verschiedene U.-khei!e zum
Vorscheine kommen. Ja, wenn wir ein halbes Dutzend Oberge-
richte hätten, wohl; aber kann man sich vorsteilen, daß solche
Etttschüdigmigöfragey, wo es sich um Hundemausende handelt-
vor ctuem Gerichtspräsidenten werden stecken bleiben 7 Das
kömmt alles vorS Obergericht, Tu., entweder durch die eine
Parthe- oder durch die andere. — Wenn der Projekt des
FinanzdepariementS Gesetz wird, so bitte ich zu bedenken, ob nicht die
Verfassung sagt, man solle Niemandem einen andern Richter
aufzwingen alS den durch Verfassung und Gesetz gegebenen? Ja,
die Verfassung fängt mir an, eine biegsame Nase zu bekommen.
DaS ist nicht gut. Wir haben zur Verfassung geschworen - ans
ihr beruht das ganze SraatSgebän'oe. Wenn wir anfangen,
daran zu drehe«, so werden me bald merken, wohin daö führt.
Nun sagt ein F der Verfassung ausdrücklich Niemand 'dürfe
seinem ordentlichen Nichter entzogen, und nie dürft« anßeror-
deutliche Gerichtsbehörde» aufgestellt werden. Wenn Sie also
den betreffenden Staatsbürgern befehlen- sich diesem oder jenem
außerordentlichen Gerichte zu unterwerfen, so thun Sie etwas.
daS durch die Verfassung verboten ist. Odnehm wird es für
diejenigen, welche ihre Zölle hergeben müssen, immer ei»
critlev sei» ; aber wenn Wir a.sf dem Wege der Gesetze bleiben -

so kann doch Niemand mit Grund über imS schreien.' Die öf.
fentliche Wohlfahrt begehrt, daß diese Zölle aeqnirirt und
aufgehoben werden: aber auf der ander.'! Seire schreiben Gerechtigkeit

und Verfassung vor, daß, wenn das Eigenthum irgend
Jemandes vom Staate in Beschlag genommen werde» muß,
volle Entschädigung geleistet werden solle, nnd diese Emschäd?.
gnng solle von dem ordentlicher. Richter ermittelt werden. Es
ist gesagt worden, nach dem Entwürfe des NegiermMraches
gäbe eS gar viel Umtriebe v. s. w. Bon Zweien Eins, Tit. :
entweder würden die Schiedsgerichte Memo »den anbZr:!- - ode,-

aber sie werden die Leute anhören. Hören Sie die Germ



so ist es genau dasselbe/ wie wenn der Präsident des Bezirks.
gerichtS es thun würde; ich kann also nicht einsehen/ daß unser

Entwurf mehr Umtriebe zur Folge haben würde. — ES ist ge.
sagt worden/ man müßte dann zuerst die Moderation ergehen
lassen u. s. w./ und das gehe dann gar lange/ bis man die

Zölle packen könne. Die Zölle laufen nicht fort / Tit. Die
Manier übrigens/ die Sachen/ die man gerne haben möchte/

zuerst zu packen und erst nachher an die Entschädigung zu
denken/ —> das ist nicht der Gang einer weisen und gerechten
Regierung — nach meinen Gefühlen. Der Staat ist dem Staats-
bürger Sicherheil schuldig/ er soll daher nicht sagen: zuerst

nehmen wir/ was unS gefällt/ dann kannst du den Rekurs
nehmen. Ich kann mich nicht in diesen Gedanken fügen; auch im
Regierungsrathe sind wir bis an eine einzige Stimme darüber
einig gewesen/ daß der Große Rath die Betreffenden an eine

außerordentliche Behörde weder weisen könne/ noch weisen dürft/
sondern daß diejenige GerichtSbehörde/ welche durch Verfassung
und Gesetz hiefür aufgestellt ist/ einzig entscheiden dürft. Ich
stimme der Ansicht des Herrn RegierungSrathS Kohler völ-
lig bei.

Stockmar. Der Hr. Präopinant hat Ihnen bemerkt/
daß das Finanzdepartement kostsequenter Weise Ihnen hätte
vorschlagen solle»/ die Zölle der Korporationen nicht unter
dieser oder jener Bedingung rückzukaufen / sondern sie ohne
SchadloShaltung abzuschaffen. Ich glaube/ der Große Rath
hätte das Recht/ also zu handeln. Die Zölle der Korporationen
können nicht mit dem Privateigenthum verglichen werden; es

sind einfache Konzessionen/ die <inft die souveräne Gewalt be-

willigte, und die man entweder modifiziren/ abkaufen oder gänzlich

abschaffen kann. Die meisten wurden den Korporationen
ertheilt mit der Pflicht/ Straßen zu unterhalten/ Brücken zu
bauen oder zu unterhalten/ oder selbst die Polizei auszuüben und
deren Agenten zu salarircn/ damit Reisende und Waaren mit
mehr Sicherheit zirkulircn können; oder sie wurden Lokalitäten
bewilligt zur Unterstützung für ihre Muntzipalbedürfnisse/ oder
man ließ ihnen auch den Zoll gleichsam als Entschädigung für
ihre besessene Souveränetät/ wenn dieselben dem Kantone
einverleibt wurden. Ich glaube also, eS seien diese Zölle nicht
Eigenthum, sondern von der souveränen Behörde ertheilte Kon-
Zessionen/ so daß wir demnach das Recht haben, sie abzuschaffen,
was aber der Große Rath nicht wird thun wollen. Desgleichen/
wie er die Zehnten nur auf eine billige Weise abschaffen will,
soll er sich der Binnenzölle zu entledigen suchen, ohne Jeman-
den zu ruiniren. Wenn aber der Große Rath weder die Kor-
poranoncn noch die Privaten ruiniren will, so soll er auch wicht
durch sie ruinirt werden, wenn er das Land von diesen Wunden
zu befreien trachtet. Ich will mich in die Diskussion deS
Entwurfes des Finanzdepartementes jetzt durchaus nicht einlassen;
ich habe für diesen Entwurf gestimmt, obwohl ich der Meinung
bin, man könne ihn allenfalls modifiziren. Nehmen wir ihn
nicht an, so gerathen wir wahrscheinlich in endlose Prozesse.
Hr. RegicrungSrath Köhler hat Ihnen zwar bemerkt, es werde
nicht so schwierig sein, diese Sache mir den betreffenden
Korporationen ins Reine zu bringen, wenn man das im Zivilkodsx
vorgeschriebene Prozeßverfahren befolge. Wir haben ein Beispiel
gehabt bei Anlaß der Straße von Viel nach Neuenstadt, welche
dem Staate einzig fift Prozesse Fr. 6000 Kosten verursacht hat.
Ein Advokat kaun dieß erträglich finden, er erschrickt nie vor
Prozessen; die Partikularen aber, denen Prozeduren nicht zur
Gewohnheit werden, müssen die Sachen von einem andern
Gesichtspunkte auS betrachten. Ich begreife nicht, wie die Leute,
die vor acht Tagen aufgestellt haben, daß die Bodenzinse und
Zehnten nur als Auflagen betrachtet werden sollen, heute
behaupten, daß die Zölle der Korporationen und Privaten Eigen,
thum sind. Bei den Zehnten u. s. w. ließen sich Zweifel crhe-
bcn; eS wäre verzeihlicher, die Zehnten unter das Eigenthum
zu rechnen, als die Binnenzölle, die bloß Konzessionen sind, und
eö konimr gewiß der obersten Behörde zu, sie abzuschaffen mit
Entichädigung derjenigen, denen sie gehören. Der Entwurf des
Finanzdepartementes scheint mir besser als derjenige des Regie-
rungörathS, da er uns in ein unendliches Labyrinth von
Prozessen verwickeln und dadurch dem Staate große Prozeßkosten
verursachen würde.

Zahler. Ganz natürlich muß für jeden Zoll eine
Konzession von der kompetenten Behörde ertheilt worden sein; allein
nichts destoweniger giebt eS eine Art Zoll, welchen ohne
Entschädigung zu unterdrücken (wie die Lehre des Hrn. Stockmar
lautet) die Regierung nicht berechtigt wäre. Ein solcher Zoll
existirt faktisch im Obersimmenthale. Dasselbe hatte unternommen,

eine bedeutend kostbare Straße zu bauen. Durch Kon.
vention kam man überein, einen Zoll zu errichten zu Deckung
der damals für den Straßenbau vorgeschossenen Summe. Der
Staat bezieht zu diesem Zwecke die eine Hälfte und die Landschaft

Obersimmenthal die andere Hälfte. Dieser Zoll beruht
also auf einer förmlichen Übereinkunft mit dem Staate, und
eine Aufhebung desselben ohne Entschädigung müßte somit durch-
aus als ein Eingriff in das Eigenthum angesehen werden. —
Wenn man nach dem Projekte deS Finanzdepartements ein
außerordentliches Schiedsgericht aufstellt, was wird dann geschehen,
wenn der Eine oder Andere der Zollberechtigten dagegen das
Recht darschlägt, oder vor die Tagsatzung geht u. s. w.? wird
man ihn etwa zwingen, gegen unsere Verfassung und gegen das
Zivilgesetz sich vor einem fremden Gerichte einzulassen? — DaS
Zivilgesetz bestimmt für solche Fälle den EutschädigungSmoduS
so, daß er nicht kürzer sein kann. Natürlich würde dem
gewöhnlichen Gange gemäß das Obcrgericht über alle diese Fälle
endlich entscheiden müssen. Nun kennt man das Obergericht
und hat allgemein Zutrauen zu ihm; hingegen eine außerordenr-
liche Kommission oder Behörde kennt Niemand, wiewohl ich
gerne glauben will, daß sie aus rechtschaffenen Leuten würde
zusammengesetzt werden. — Ich müßte durchaus zum Projekte
deS RegierungSrathS stimmen.

Wyß, RegicrungSrath. Die Zölle seien nur Konzessionen,
nicht Privatetgenthum; die Konzessionen seien Sache der will-
kührlichen Abschaffung von Seite der Regierung, und die Re-
gierung könne allen Leuten, welche solche Konzessionen besitzen,
willkührlich den Preis machen, um welchen diese Konzessionen
wiederum aufgegeben werden sollen; der Staat brauche eigentlich

gar nichts dafür zu geben, es sei nur so eine gewisse Art
von Ehr- oder BilligkettSgefühl, wenn er eS dennoch thue.
Ich wünsche Glück zu dieser Theorie! — Tit., fast alle im
Kantone bestehenden Eigenthumsrechte beruhen ursprünglich auf
Konzessionen. Die Häuser, die ihr bewohnt, die Städte, cure
Mühlen, Gerbereien, Wirthshäuser u. s. w. u. s. w. — alle diese
beruhen auf Konzessionen, sie sind da in Folge von Bewilligungen,

welche die oberste Gewalt ertheilt hat. Alle diese Eigen-
lhumSrechte könnte nach jener Theorie der Staat mit oder
ohne Entschädigung an sich ziehen. Dieser Meinung bin ich
nicht. Wir haben gar nicht zu untersuchen, wie diese oder jene
Rechte vor 600 oder 700 Jahren entstanden seien, und ob die
Regierungen damals befugt gewesen, solche Konzessionen und
Rechte zu ertheilen. Uns soll genügen, daß diese Berechtigungen

damals gegeben und seit Jahrhunderten als Privatetgenthum
respektirt worden sind. So sollen auch wir sie respektiren.

Damals sind nach den damaligen Gesetzen die HcrrschaftSherren
u. s w. befugt gewesen, bet Stiftung von Städten u. s. w.
dergleichen Gerechtigkeiten zu errichten und zu übertragen. Diese
Uebertragungen haben durch feierliche Verträge stattgefunden,
also sind jene Gerechtigkeiten wahres Eigenthum. Mag man
eS nun immerhin nach den neuern Fortschritten der Wissenschaft
und der Gesetzgebung stoßend finden, daß Regalberechtigungen
in Händen von Privaten sich befinden; so ist nichtö destoweniger,
was damals nach damaligen Begriffen übertragen worden ist,
wohl übertragen. Hüten wir unS daher, Begriffe, welche erst
in neuern Zeiten entstanden sind, auf die Verhandlungen frü-
herer Jahrhunderte anzuwenden. Die Verfassung garantirt
wohlerworbene Rechte; jene Rechte sind aber wohlerworbene,
wahres Privatcigenthum, und dürfen somit nicht anders als
gegen völlige Entschädigung aufgehoben werden. Ein jeder
andere Modus wäre geradezu eine Verletzung der Verfassung.
ES liegt aber noch eine andere Verletzung der Verfassung in
dem Projekte deS Finanzdcpartcmentö, daß man nämlich die
betreffenden Inhaber von Zollgerechtigkeuen zwingen will, sich
vor einem andern als vor dem natürlichen Richter einzulassen.
DaS widerstreitet den ist. und St. der Verfassung u. s. w.
Ich könnte unmöglich anrathen, den Projekt des Finanzdepar-
tcmentS zur Basis der Diskussion zu wählen.
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Obrech t. Ich stimme mit voller Ueberzeugung zum

Antrage des Regierungsraths. In der That find die Zölle in
der Vorzeit zwingherrlichen Ursprungs gewesen also find fie

staatsrechtlicher Natur, denn fie find obrigkeitliche Bewilligungen.

Aber damals waren diese Zollberechtigungen mit großen

Lasten verbunden. Die Zölle wurden bezogen zum Unterhalte
von Straßen, Brücken, für die Aufrechthaltung der öffentlichen

Sicherheil u. s. w. Jetzt hingegen hat der Staat alle Straßen
und Brücken übernommen, er bezahlt die Polizei, sorgt für die

Sicherheit, und dem Zollberechtigten ist jetzt nichts anderes
geblieben alö daS Recht, den Zoll zu beziehen und für fich zu

behalten. Diese haben also den Profit, und der Staat trägt
die Beschwerden. Also wird jetzt wohl Niemand eine gar große

Entschädigung fordern können, wenn man in Anschlag bringt,
was die Zollbcrechtigten ehemals dafür leisten mußten. ES

wäre z. B. doch sehr unbillig, wenn der Staat, welcher mit
großen Kosten die Straße am Biesersee gebaut und dadurch dem

Kantone einen großen Theil des Transits entzogen hat, der

Stadt Biel den Profit davon überlassen oder sie für so viel
entschädigen müßte, als der dortige Zoll von nun an eintragen
wird. Ich finde aber, nach dem Antrage des Regierungsraths
werden die verschiedenen Entschädigungsfordcrungen in kurzer

Zeit und auf völlig gesetzliche Weise ermittelt werden können.

Mühlemann. Man muß sich vor Allem aus in's Klare
seyen, inwiefern der betreffende Gegenstand ein wohlerworbenes
Recht, also ein Eigenthum sei, ja oder nein. WaS sind eigentlich

Zölle? Zölle beruhen auf einer Konzession, und find eine Abgabe,

welche entweder bei Erbauung einer Brücke, Straße u. s. w.
bewilligt worden, oder sie sind eine Kommunalabgabe zu Bestreitung
der Kommunalbedürfnisse. Nun ist ein oberster Staatügrundsatz,
daß der Staat die Rechte, welche er als Gesetzgeber ertheilt
hat, auch wieder abändern kann. Diejenige andere Lehre, daß

Alles, was einmal gegeben worden, für ewige Zeiten so bleiben

müsse, möge es sich nun mit der StaatSwirthschaft vertragen,

oder nicht, — diese Lehre werden Sie, Tit., nicht wollen.

Ich bin aber nicht der Ansicht, daß man Rechte, die mehr oder

weniger den Schein von Eigenthum erlangt haben, mit einem

Federstriche durchwische. Aber ich glaube, daß, wenn solche

Rechte auf dem Wege der Gesetzgebung im allgemeinen Interesse

aufgehoben werden müssen, es sehr klug sei, wenn der

Gesetzgeber die Grundsätze feststelle, nach welchen er diese Rechte

billigermaßen aufheben lassen will. — Das Finanzdeparrement
wird ohne Zweifel gute Gründe gehabt haben, warum es die

verschiedenen nähern Bestimmungen darüber in icineni Projekt
aufgenommen hat. Schon seil Z Jahren hat sich für die

verschiedenen Zollberechtigten die dahcrigc Aussicht bedeutend ver-

ändert; bei den Einen mußte die Aussicht entstehen, daß der

Ertrag ihrer Zölle, z. B. durch die Anlegung neuer Straßen
in der Nähe, sich bedeutend vermindern werde; bei den Andern

gerade daS Gegentheil. Damit nun wegen dicken verschiedenen

Aussichten für die Zukunft jetzt nicht Unbilligteiren gegen die

Zollberechtigten stattfinden können, so hat daö Finauzdeparte-

ment in seinem Entwürfe die Bestimmung aufgestellt, daß die

Entschädigungen nach einem bisherigen Durchschnittsertrage
bestimmt, davon aber die Gegenvrästationen abgezogen werden

sollen. Im Projekte dcS NcgierunqSrachS ist hlcvon keine Rede,

sondern eö bliebe diesem gemäß dem ModeralionSrichter
überlassen, zu berücksichtigen, welche Aussicht Jemand für die

Zukunft in Absicht auf seinen Zoll hätte. WaS man denn übrigens

dem Entwürfe deS Finanzdepartements alö VersassungS-

Verletzung Schuld giebt, daö kann man nur als Scheingrund

gegen daS Eintreten vorbringen. ES handelt sich ja jetzt noch

keineswegs um die Annahme des Projektes, wie es da ist, ion-

dern bei der anikelSweisen Berathung wird man alle Bestem-

mungcn, welche gegen die Verfassung streiten sollte», daraus

ausmerzen können. — A!S Beweis übrigens, daß die Zolle

staatsrechtlicher Natur sind, muß ich noch anführen, daß

dieselben nicht nur von der jeweiligen Regierung des Standes

Bern, sondern auch von der Tagsatzung genehmigt worden sind

u. s. w. Ich stimme zum Antrage des Finanzdeparlemenrö.

Stettler. Ich kann nicht begreif.«, wie Mitglieder,
welche vor ein paar Tagen deduciik haben, die Zehnten seien

alle staatsrechtlicher Narur, heute sagen, du Zölle hingegen jeien

privatrechtlicher Natur. Ich hätte alle Zehnten privatrechtlicher
Natur und die Zölle staatsrechtlicher Natur geglaubt. Später
sind aber viele Zölle von dem Landesherr» gegen Uebernahme
gewisser Lasten in Privathände übergetragen worden. Hat man
nun schon früher im LoSkaufSgesetz von k803 über Privatgegenstände

einen Maßstab aufstellen können über die Art des LoS-
kaufes, so ist der nämliche Gesetzgeber gewiß auch heute befugt,
einen solchen Maßstab zum voraus aufzustellen. Auch im Jahr
1832 hat man nicht auf das Moderationöverfahren verwiesen,
sondern ebenfalls vom Staat aus einen Maßstab aufgestellt.
DaS kann die Negierung hier nun um desto mehr, da die Natur
der Zölle eS mit sich gibt; denn wer einen Zoll besitzt, der
hatte dafür eine Gegenleistung, z. B, den Unterhalt von Straßen,
Brücken u. s. w. übernommen. Nun trägt aber jetzt der Staat alle
diese Lasten, also ist er ja freilich berechtigt, über den Ankauf der
Zölle einen Maßstab aufzustellen. Da der Stgat alle Straßen
unentgeldltch übernommen hat, so könnte er folgerecht auch sagen:
wir wollen dafür alle Zölle an uns ziehen; aber anstatt dessen
sagt der Staat blos: wir wollen die Zölle an unö kaufen, da,

.um Prozesse und Weitläufigkeiten zu vermeidend stellen wir zum
Voraus den Maßstab auf, nach welchem die Zölle abgetreten
werden sollen. Hierin liegt nichts Verfassungswidriges, und
was sonst in dem Entwürfe des Finanzdepartements für
verfassungswidrig angesehen werden Mag, das kann man bei der
artikelweisen Berathung auslassen. Ich stimme zum Eintreten
in den Entwurf dcS Finanzdepartcments.

Rufener stimmt, wofern wir ihn recht verstanden haben,
wie Herr Joneli.

May. Man muß doch ein wenig die Verbalien des 18
ins Auge fassen. Dieser §. sagt, daß wenn das gemeine Wohl
die Aufopferung von Eigenthumsrechten verlange, so geschehe
dieß blos unter dem Vorbehalte vollständiger Entschädigung.
Dann heißt es weiter: »Die Frage über die Rechtmäßigkeit der
Entschädigungöforderuiig und die AuSmittelung des Betrags der
Entschädigung werden durch den Civilrtchter entschie-
den.à Diese Vorschrift der Verfassung lautet meines ErachtenS
deutlich genug. Aber so beruhigend für Jeden, welcher Eigenthum

besitzt, dieser §. der Verfassung ist, so beunruhigend ist eS,
daß man den Großen Rath auf sehr schlüpferige Bahn zu bringen
sucht. Man fragt: was tst dieß oder jenes für eine Art von
Eigenthum Was sind wohlerworbene Rechte? woher ist das
Eigenthum vor à Jahren entstanden? — WaS ist das für
ein schwankendes Wesen! wo, Tit., stehen Eigenthum und Recht,
wenn man so den in der Verfassung deutlich ausgesprochenen
Grundsatz verläßt! Bleibe man doch bei der Verfassung! Wenn
wir schon daö Unglück gehabt haben, vor einigen Tagen von
dem Pfade der Verfassung abzuweichen; so schließe ich östlich

dennoch an die Meinung an, welche nicht zum zweiten Male
sündigen will. Schon damals habe ich mir innigem Bedauern
anführen gehört, man müsse genannte Bestimmungen treffen für
den Eigenthümer, damit derselbe desto eher zum Abtreten geneigt
werde, Wenn wir in ein solches Labyrinth hineingerathen, wo
stehen dann die Grundlagen der Verfassung und jedes
gesellschaftlichen Vertrages? Man kann freilich sowohl den einen als
den andern Entwurf in diesem oder jenem modificiren, aber
beide beruhen doch auf so verschiedenen Grundsätzen, daß es

gewiß nicht gleichgültig ist, welchen man zur Grundlage machen
will, Ich stimme darum zum Entwurf des RegierungSrathS.

I. Schnell- Ich muß, weiß Gott! mein Gewissen erleichtern

ich bin auf den jetzigen Augenblick noch Nicht ganz im
Klaren, wozu ich stimmen soll und wozu nicht. WaS mich irre
führt, ist die Verglcichuug, welche man macht zwischen dem

heurigen Akte und demjenigen vor ein paar Tagen. Ich glaube,
sowohl die Zehnren a!S die Zölle seien staatsrechtlicher Natur;
allein wenn man Mir sagt, dle damalige Gleichstellung aller
ZelMpflichtigen sei gleicher Natur wie die jetzt in Frage liegende
Liguldittlug oder Acquisition der Zölle von Seite deS FiSkuS,
so kann ich das nicht begreifen. ES existirt in Absicht auf die
Zehnren ein Gesetz, ausgegangen vom Landcsherrn, welches sagt,
die Zetzntpsiichtlgen sollen in sofern erleichtert werden, als sie

in Zukunft allen ihren Zehnrherrn, dem Staate sowohl als den

übngc» Zehnthcrren, nur so und so viel abzugeben haben. Das



scheint mir so klar und so plan als etwas in 6er Welt. Wenn
aber der Staat damals zugleich sagte: wir wollen suchen, alle
Privatzehntberechtiglingen an unS zu kaufen; so machte er nicht
zugleich selbst den Preis dafür. Hingegen heute sagt man unS:
eS steht an unS, den zollberechtigten Privaten oder Korporationen
den Preis zu machen. Man verwechselt da die verschiedenen
Stellungen des Staates; an einem Orte handelt er als oberste

^andeSbehorde, am andern thut er eS Lewißermaßen alS ein
Private. Eine Vergleichung zwischen beiden Akten könnte
stattfinde»/ wenn der Staat den Privatzollbcrcchtigten erklären würde:
ihr sollt nicht größere Zölle beziehen alS der Staat. Nun aber
modifizircn wir unsere Zölle, also müßt ihr auch die curigen
modifiziren. Allein eS scheint heute nicht darum zu thun zu sein.
Das find so einige bescheidene Zweifel, welche ich in dieser Be-
ziehung habe. Wenn wir alS FtSkus eine Uebcreinkunft oder
einen AuSkauf treffen wollen mit den Privatzollberechligten, so

haben wir eS nach Vorschrift des Gesetzes zu thun und nicht
nach willkührlich aufgestellten Bedingungen Uebr.genS erkläre
ich ganz aufrichtig und offenherzig, daß ich diese Sache nicht
genug begreife; ich will mich also belehren lassen. Daß man etwas
Ungerechtes beabsichtige, glaube ich nicht; ich glaube nur, man
verwechsle und wolle Konsequenzen ziehen, die nicht ganz richtig
find. Ich erwarte vom Hrn. Präsidenten deü Finanzdcparte-
mcnrS alle mögliche Auskunft; er wird seine -Hände gewiß
nicht mit ungerechtem Gute beflecken wollen, selbst wenn es zum
Heil und Segen des FiSkuS gereichte.

Tscharner, Schultheiß. ES ist zu bedauern, daß der
Präsident dcö FinanzdepartemcntS bei der Behandlung dieses
Gegenstandes im NegierungSrathe nicht anwesend war, um die
mancherlei gründlichen Bemerkungen gegen den Entwurf des

FinanzdepartemcntS zu hören. ES scheint mir, diese eben

aufgestellten Ansichten seien nicht ganz unerheblich, und eS

sei allerdings ein Unterschied zwischen Verfügungen über die
BezugSart einer Abgabe und zwischen der Frage über die Bestimmung

ihres Kapitalwerthes, wie es hier der Fall ist. ES sei

mir erlaubt, diesem beizufügen, daß seit bald 37 oder 38 Jahren
von den jeweiligen verschiedenen Regierungen immer über die
Zehnten landesherrliche Verfügungen getroffen worden find, über
Zölle hingegen finden Sie keine einzige landesherrliche Verfügung

sondern während der ganzen Mediation find alle Zoll-
Unterhandlungen zwischen dem Staate und den zollberechtigten
Privaten geführt worden wie zwischen zwei gleichberechtigten
Parthcien, und nur in Folge von Unterhandlungen sind
verschiedene Zölle vom Staate acquirirl worden. Mir will eS

daher scheinen, man sollte von der Vorschrift der Verfassung,
daß über Gegenstände des Eigenthumes nur der Civilrichter
spreche, nicht abgehen. UebrigenS habe ich mich vor Regie-
rnngSrath überzeugen müssen, daß nach dem ersten Projekte die
Liquidation der Zölle und die Vereinfachung derselben in Rücksicht

des Bezuges ganz gewiß in kürzerer Zeit vor sich gehen
wird als nach dem Projekte deS Fiuanzdepartementö. Freilich
erklärt der zweite Projekt in ft 1 alle die Zölle schon aus
1. Januar 183? als aufgehoben; man scheint also vorauszusetzen,

die Reorganisation des ZollwesenS solle bis dahin fertig
sein. Wer verspricht unS das, Tit.? Wenn also bis dahin
diese Reorganisation nicht beendigt wäre, so würde-der Staat
den Ertrag aller dieser Zölle verlieren. Der Projekt des Re-
gierungörathS hingegen setzt den Termin aus den 1. Hemnonat
1837 und bis dahin hat das Fittanzdepartement alle Muße die
Reorganisation dcö Zollsystems zu bearbeite--. Was man also
seit s oder V Jahren so sehnlichst gewünscht hat, wäre dann mit
1. Juli nächstkünftig vollständig erreicht. Ich halte die Bedenken
wegen den Weitläufigkeiten des Verfahrens vor dem Civikrichter
nicht für begründet, denn die Sache kann vmnSglich Gegenstand
eines eigentlichen Prozesses sein, sondern sie wird viel fnmmari-
scher und mit wenig Kosten erledigt werden. So glaube ich,
daß der Entwurf des RegiernngSratHS nicht nur schneller zum
Ziele führen wird, sondern daß er einzig der Verfassnng gemäß
ist, indem man nicht in Zweifel ziehen kann, das die ZoSge-
rechtigkeiten Gegenstand des Eigenthums gewesen find. So ist
namentlich der Zoll von Viel i» der VereinignngSurknnde garan-
tirt. und so kann derselbe unmöglich durch einen Beschluß der
gegenwärtigen Regierung S-> mchrö dir nichts m.Sgà-Sp wer¬

den, ohne direkte Verletzung jenes ebenfalls garantirten StaatS-
vertrage'S. Ich stimme mit voller Ueberzeugung zum Entwürfe
des Regierungsraths.

Michel. Da eö noch nicht darum zu thun ist, diesen oder

jenen Entwurf in Bausch und Bogen anzunehmen, so haben wir
auch noch nicht zu untersuchen, ob die Zölle staatsrechtlicher oder
privatrechtltcher Natur seien, und aus welche Weise die
Entschädigung auSgemittelc werden solle. Wir haben für jetzt bloß
die Grundsätze zu untersuchen, ans welche beide Entwürfe gestellt
find. Der Hauptgrundsatz, auf welchen hier alles ankömmt, ist
der, den Handel und Verkehr so viel alS möglich durch Aushebung
der innern Zölle zu erleichtern; denn eS ist bekannt, daß durch die
innern Zölle Handel und Verkehr gedrückt und unterdrückt werden

so daß eS höchste Zeit ist, diesem Uebcistande abzuhelfen.
Welcher von beiden Entwürfen entspricht nun diesem Zwecke
besser? DaS zeigt sich in dem ersten ft jedes Entwurfes. Der
ft 1 des ersten Entwurfes bezweckt für den Moment bloß eine
Handändcruiig, indem lediglich erklärt wird, die betreffenden
Zolleigcnthümer seien schuldig, ihr Eigenthum dem Staate abzu-
lretteii. Wird also hiedurch dem gerügte» Uebelstande abgeholfen!
Ich glauhe nein. Wie lange eS gehen könnte, blö wir ein
allgemeines Abgabensystcm bekämen, ist Gott bekannt. Ich betrachte
den ft k deö zweiten Entwurfes alö den, welcher einzig im Stande
sei, dem Uebclstande gründlich abzuhelfen. Derselbe erklärt
geradezu auf 1. Januar 1837 alle Privatzollgcrcchtigkeitcn alö
aufgehoben mit alleiniger Ausnahme der Brückenzölle von Hun-
ziken, Thalgut und Brügg bei Nidau. Wenn schon der Staat
etwas dabei verlieren muß, so ist eS dennoch Pfiicht, Handel und
Gewerbe emporzuziehen. Auö dem Grunde stimme ich zum
Entwürfe des FinanzdepartemcntS.

v. Jenner, Regierungsrath. Ich nehme die Freiheit,
nur einiges Wenige über das Gesagte zu antworten, um wenig.
stenS dasjenige aufzuklären, was durch die Diskussion dunkel
geworden ist. Was die Einwürfe gegen ein Schiedsgericht
betrifft, so haben Sie daö nicht immer so gefunden; denn das
Gesetz vom 22. Dezember 1832 redet auch von Schiedsrichtern.
DaS Finanzdcpartement besteht nicht auö Rechtögelehrten, aber
eS glaubte, da damals ein Schiedsgericht für zulässig erfunden
worden sei, so werde auch jetzt die Verfassung nichts dagegen
haben. ES ist behauptet worden, die Einführung eines neuen
Systems würde nach dem Antrage deS NegierungSrathS nicht
lange Zeit erfordern. Ich könnte das Gegentheil behaupten.
Hinsichtlich eines neuen Zollsystemes habe ich das schon im Ein-
gangörapporte gezeigt; aber auch ein Verbrauchösteuersystem
würde Zeit erfordern, das kann ich garantiren. ES werden sich
da noch Schwierigkeiten genug zeigen. Man muß wohl sorgen,
daß unsere inländischen Fabrikate keine Abgaben im Kantone
zurücklassen, sonst können sie nicht mit den übrigen kc-nkurriren.
DaS ist unS in vielen Fällen gar nicht leicht. So auch der
Punkt hinsichtlich der Messen, ferner die Verhältnisse der Bleichen

Mühlen, Bauchen u. s. w. Wenn man auf alle diese
Verhältnisse gehörige Rücksicht nehmen will, so wird daS
Geschäft der Einführung einer Verbrauchssteuer nicht mehr so leicht.
Ich will ein Beispiel anführen, wie leicht dieses Geschäft ist.
Vor einer Reihe von Jahren hatten 13 Stände ein Konkordat
wegen Handelsfreiheit gemacht. Nachdem sie über gewisse Grundsätze

überein gekommen waren, erließ jeder Stand die Epeku-
tionSverordnung für sich. Allein bald fühlten alle diese Stände,
daß eS durchaus nöthig sei, eine Behörde auszustellen, welche
nach Umständen Exzeptionen machen könne, indem unmöglich
alle Fälle nach den übereingekommenen Grundsätzen zu behandeln

seien. Die sämmtlichen 13 Stände haben also eine»
Kommissär aufgestellt, welcher über allen 13 Regierungen stand und
diesen Regierungen, sowie ihren Zollbeamten Befehle ertheilen

und in allen 13 Kantonen Ausnahmen gestatten konnte.
Dieser Kommissar müßte auch wirklich sehr viele Ausnahmen
machen. Ich kann daS genau sagen, denn dieser Kommissär
bin ich selbst gewesen. Wir werden Ihnen eine ähnliche Maßregel

vorschlagen; denn mit bloßer Anwendung der Gesetze
würde da Mancher getroffen, der nach den Absichten deö
Gesetzgebers nicht getroffen werden soll. Das wird Ihnen zeigen,
daß Sie vor Ende künftigen Jahres nicht mit der Sache fertig
fein werden. Run fragt es sich: wollen. Sie gleich jetzt die



Zölle wegnehmen und abschaffe«/ ja oder nein? Wenn Sie
dieselben sofort abschaffen wollen / so verlieren Sie zwar bis
zum Zeitpunkte der Einführung eines neuen Systemes allerdings
den bisherigen Ertrag der Zölle; das hat aber das Finanzdcpar-
tement gewollt / denn eö glaubt nicht / daß der Staat die Pri-
vatzollgerechtigkeitcn fortnehmen könne anderS/ als um sie

abzuschaffen. DaS Finanzdeparrcment will sie daher sofort abschaffen
aus Gründen dcö gemeinen Wohles und dann entschädigen. Ob
uun die AuSmittlung der Entschädigung nach dem Antrage des

RegterungörathS geschwinder erfolgen werde/ als auf dem vom

Finanzdepartement angerathcnen Fuße, — da sollte ich denn
doch daö Letztere glauben/ einmal erstlich schon aus dem Grunde/
daß nach dem Antrage deö RcgierungörathS der Richter erst noch
eine ganze Menge Sachen zu entscheiden Härte/ die hingegen in
dem Entwürfe deS FinanzdepartcmentS schon zum Voraus ent-
schieden würde«/ so daß man sich dann einfach an diese Bcftim-
mungen zu halten hätte. Ein anderer Vorwurf/ den man dem

Entwürfe deS Flnanzdcpartements gemacht hat/ trifft denjenigen
deS RegierungörathS ebenfalls. Wenn man die Zölle auf i.
Januar 1S37 alS aufgehoben erklären kann/ weil die Entschädi-
gungSansprachen vorher ins Reine gebracht werden müssen/ so

kann man eö auch nicht thun auf den i. Heumonar 1837; denn
die Entschädigungöfrage wird biS dann ebenfalls noch nicht ent-
schieden sein. — Ferner ist gesagt worden / daß/ wenn schon

mehrere Amtsgerichte in dieser Sache urtheilen müßten / deßwegen

doch nicht abweichende Urtheile zu befürchten wären / da ja ^

nur ein Obergericht über allen Amtsgerichten stehe. Ich weiß
nicht, ob dieses Raisonnement ganz richtig ist. ES ist mir
wenigstens erinnerlich, daß ein Mitglied der vorigen Negierung im
damaligen Großen Rathe gesagt hat / eS habe einst eine ca..««
vertheidigen müssen gegen die Regierung/ und da habe es sie

gewonnen; dann aber habe cS zwei Jahre später eine ähnliche
oause vertheidigen müssen/ aber im umgekehrten Sinne/ und
habe sie auch gewonnen. Also hat dieser ehrenwerthe Mann vor
dem obersten Gerichtshöfe beide Prozesse gewonnen/ obschon beide

das Gegentheil von einander waren. Ich will damit dem

Obergerichte durchaus nicht zu nahe treten / sondern das sott nur zei-

gen, daß auch das gleiche Gericht in der gleichen Sache nicht
immer gleich urtheilt. Ich muß glauben, die Prozesse auf dem

gewöhnlichen Wege werden in dieser Angelegenheit kurz oder

lang werden, je nach den Umständen; denn da giebt eö mmich-e

à pl-oeès aller Arten. So z. B. könnte argumencirt werden,
der eine oder andere Zoll werde uiSkünftig einen höhern Ertrag
abwerfen, als bisher, also sei es billig, daß vom Staate eine

größere Entschädigung gegeben werde. Wer sagt uns, daß der

Richter daö nicht in Anschlag bringen wird? Wer sagt uns,
ob der Richter z. B. den Straßenunrerhalt, welchen die Regierung

übernommen hat, dabei in Abzug bringen wird? Die Zoll-
besitzer haben gegen die Uebernahme der Straßen von Seite des

Staates keine Einwürfe gemacht, also hat daö Finanzdepartement

geglaubt, der Staat sei berechtigt, vorzuschreiben, daß

jene Beschwerden in Abzug gebracht werden sollen. Man hat
einen Zoll im Obersimmenthale erwähnt. Allein damals hat die

Landschaft jene Straße unterhalten müssen, jetzt nicht mehr;
hat da daö Verhältniß geändert, oder nicht? Sie müssen, wenn
Sie den ersten Projekt annehmen, die. ganze Bielersecstraße in
Verbot legen; oder wollen Sie, daß alle diejenigen Waaren,
welche früher über Nydau fuhren, in Zukunft über Viel fahren
und den dortigen Zollertrag um'S Dreifache vermehren, so daß

wir zuletzt der Stadt Viel ihren Zoll um S Dreifache abkaufen

müssen?
ES hat mir sehr leid gethan, daß ich den Projekt deS Fi-

nanzdepartementS im RegicrungSratbe nicht verfechten konnte;
allein das war nicht mein Fehler. Ich war vom eidgenössischen

Vororte zum Präsidenten einer eidgenössischen Münzkommission

gemacht worden, und diese Kommission hatte sich damals gerade

versammelt. Ob denn unter den vorigen Regierungen über

Zehnten und Bodenzinse legislatorisch verfügt worden sei, und

hingegen über die Zölle nicht, — das wüßte ich doch nicht, Tit.
Ueber die Zehnten u. s. w. finde ich keine gesetzliche Verfügung
alS das Gesetz über den LoSkauf, welches aber eines der ersten

Gesetze unter der MedlarionSregierung gewesen ist, geboten durch

die Mediationsakte selbst. Hingegen über die Pnvatzölle kann

ich ein paar Sachen anführen, aber sie sind allerdings nicht in

Gesetz und Dekrete aufgenommen, wie ja der Zolltarif selbst
nicht darin ist. So finde ich Beschlüsse der frühern Regierung
z. B über die Zölle von Thun und Büren, worüber seiner Zeu
die Herren von Solochurn genug geklagt haben. Ich muß bei
diesem Anlasse auf eine andere Frage antworten, nämlich was
die verschiedenen Vorgänge gewesen seien bei frühern Zollacqui-
sitionen, indem das konsequenteste wäre, daß man das damals
beobachtete Verfahren auch jetzt anwende. Ueber den allgemeinen
Grundsatz der Konsequenz wäre viel zu bemerken. Denn wenn
man die Konsequenz als Grundsatz aufstellen will, so weiß ich
nicht, wie Sie, Tit., in dieser Beziehung mit Ihrem neuen
Zehnt- und BodenzinSgesetze bestehen. Wer nach den bisherigen
Gesetzen seinen Zehnren losgekauft hat, mußte weit mehr bezah

len, alS wer jetzt nach Ihrem letzten Gesetze loskaufen wird.
ES ist also besser, von der Konsequenz nicht allzuviel zu reden.
Sind übrigens etwa jene Zölle nach einem gleichmäßigen Maß-
stabe abgekauft worden? Gar nicht. Der Zoll von Büren ist
um den 33fgchcn jährlichen Betrag losgekauft worden; derjenige
von Bern hat im Durchschnitte Fr. 21,312 abgeworfen, und ist
abgekauft worden um Fr. 480,460. Dieser Zoll war übrigens
sehr niedrig berechnet; denn wenn Sie jetzt in den Rechnungen
nachsehen wollen, so werden Sie jetzt ganz andere Resultate sin-
den. In der Kaufsumme wgren inbegriffen alle diejenigen
Gebäude, welche zu diesem Zolle gehörten, wie daS Kaufhaus, die
Zollhäuser bei den Thoren und bei der Reubrücke; — also ungefähr

so, wie daö Finanzdepartement in seinem Entwürfe
vorschlägt.

ES bleibt mir noch eine einzige Bemerkung übrig wofür
ich freilich ein NechtSgelehrter se^n sollte, ich bin'S aber ui.hr.
Das Finanzdepartement hat die sämmtlichen Zollgerechrigkeiren
angesehen, als durch den Gesetzgeber bewilligte Kommunalabga-
ben, und keineswegs alS Realrechte; eS hat sie also in die gleiche
Kathegorie gesetzt, wie alle andern GemcindSabgaben, wie z. B.
die Htntersäßgelder, und hat geglaubt, sie sollen auf diesem
Fuße behandelt werden. Indessen will das Departement dieselben

alS alte Rechte abrogiren ohne Entschädigung. Sie, Tit.,
wexdcn erkennen, ob die Ansicht deS Finanzdepartementö begründet

ist, oder nicht. Mich privatim alS Burger von Bern soll eS

gar wohl freuen, wenn Sie den entgegengesetzten Grundsatz aus
stellen. Wir haben da allerlei Sachen, welche auf Titeln von
Fürsten und damaligen Negierungen beruhen, und wofür wir
allfällig die Rechnung dann schon machen wollen; die Rechte der
Burgerschaft von Bern ließen sich dann vielleicht vindiziren.
Ich will also nichts dagegen haben, probiren Sie eS. * AlS
Präsident des Finanzdepartements aber und als Mitglied des

Großen Rathö muß ich glauben, das Finanzdepartement sei
vollkommen begründet gewesen, seinen Entwurf, so wie er ist,
vorzulegen. Im Ucbrigen will ich die Abstimmung erwarten.

Kohler, NegierungSrath. Ich möchte den Hrn. Land-
ammann ersuchen, das Reglement des Großen Rathes zu
handhaben, welches so eben vom Präsidenten des FtnanzdeparrementS
außer Acht gelassen worden ist. Der Präsident eines Departements

soll, wenn er als Berichterstatter hier redet, die Ansichten
und Motive derjenigen Behörde entwickeln und vertheidigen,
in deren Namen er spricht. Damit er aber dennoch seine
persönliche Meinung allenfalls auch auSsprechcn dürfe, so giebt das
Reglement dem jeweiligen Berichterstatter das Recht, im
Verlaufe der Diskussion alS Mitglied des Großen Rathes das Wort
zu verlangen, aber weder im Eingangs- noch im Schlußrapporre
darf er seine persönliche Meinung derjenigen der Behörde
entgegensetzen. (Der Redner lieSt die 38. und 42. des Regle-
menrcS ab, von denen der erste namentlich enthält, daß der

Berichterstatter im Eingangörapporte die Gründe des Antrages
in gedrängter Kürze zu entwickeln habe u. s w.; der letzlere
vorschreibt, der Berichterstatter solle im Schlußberichte die
gegen den vorgelegenen Entwurf gefallenen Anträge und Bemerkungen

„zusammenstellen, prüfen und berichtigen.-') Nun hat
der Hr. Präsident deS FinanzdepartementS von allem dem das

Gegentheil gethan; er hat sowohl bet der Eröffnung der
Diskussion als im Schlnßberichte seine persönliche Meinung
vertheidigt, ohne zu diesem Zwecke von seinem Rechte, als bloßes

Mitglied deS Großen Rathes daS Wort zu ergreifen, Gebrauch
zu machen. Ich trage also darauf an, ^daß der Hr. Präsident



des Finanzdepartements angewiesen werde, den Antrag dcö Re.
gierungSrathS, als welcher im Grunde zunächst in Berathung
liegt, zu vertheidigen.

v. Ien ner, Regierungsrath. Tit., was ist vorgelegt wor-
den? Ein Gutachten des Finanzdepartements, ich stehe dazu!
oder wo ist ein Gutachten des RegierungSrathS? Hat ferner
nicht der Hr. Schultheiß Tscharner selbst gesagt, ich sei bei

Behandlung dieses Gegenstandes im Regierungörathe nicht
anwesend gewesen? Wie soll ich einen Rapport machen über
Verhandlungen dcö RegierungSrathS, wenn ich dabei nicht gegen-

wärtig war? Wenn Sie aber nicht wollten, daß der Präsident
des FinanzdepartementS nach der Ansicht der Mehrheit des

FinanzdepartementS rapportire; so hätten Sie einen Andern zum

Rapporteur machen sollen! Ich habe die Ansichten des Finanz-
départements vertheidigt, denn der Vortrag des FinanzdepartementS

liegt in Berathung, vom Regierungöralh ist keiner da.

Also verbitte ich mir jede daherige Aeußerung, jeden Vorwurf,
ich habe ihn nicht verdient, es war mir unmöglich gewesen,

etwas Anderes zu sagen, ich konnte nicht wissen, was damals
im RcgierungSrath gegangen; daß das, was ich gesagt habe,
die Ansicht der Mehrheit des FinanzdepartementS ist, dazu stehe

ich. — Ich bin schon mehrere Male im Falle gewesen, ganz
meiner Ansicht entgegen referiren zu müssen, und ich habe es

gethan; ich habe es vor zwei Jahren bei der Berathung über

das damalige Zehntgesetz thun müssen. — Sie kennen meine

Ansichten darüber; — damals, als ich auf Ihren Befehl den

Rapport übernehmen mußte, habe ich Ihnen gesagt, ich werde
eö thun, aber wie ein Advokat, der eine schlechte czuse
vertheidigt u. s. w.

Hr. Landammann. Der Grund dieser Zwischenfrage
liegt darin; daß zwei verschiedene Anträge da sind. Da eS sich

bloß um die Vorfrage handelt, so werden wir es wohl bei den

gegebenen Erläuterungen des Hrn. Rapporteurs bewenden lassen

und zur Abstimmung schreiten.

Abstimmung:
Den Entwurf des RegierungSrathS in Berathung

zu nehmen 47 Stimmen
Denjenigen des FinanzdepartementS in Berathung

zu nehmen 94 „

Der Hr. Landammann giebt Kenntniß von dem Resul-
täte der heuligen Sechözehner wählen. DaS absolute Mehr
haben erhalten:

t) Hr. I. Balschelet;
2) „ I. Jucker;
3) » AltregierungSrath Schnell;
4) y I. Wyß zu Koppigen;
Z) -, I. Weißmüller;
6) „ L. Monnard;
7) „ Landammann Meßmer;
s) „ I. Wülhrich.

Zum Schlüsse legt der Herr Landammann auf den
Kanzleitisch:

k) einen Vortrag des RegierungSrathS über die VolkSzählun-
gen in der Eidgenossenschaft;

2) einen Vorrrag des RegierungSrathS über den Zahlungs¬
modus der Okkupationskosten im Kanton Schwyz.

Schluß der Sitzung um 3 Uhr.



à. 67.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Wintersitzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

Dreizehnte Sitzung.

Mittwoch, den 30, November 1836.

(Vormittags um S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe und nach der Genehmigung deS

Protokolls wird verlesen eine

Zuschrift des SanitätSkollegiumS an den Großen
Rath vom 29. November 1836.

DaS SanitätSkollegium spricht darin die Ansicht auS, daß die
durch den Großen Rath nicht aufgehobenen Vorschriften deö

ehemaligen SanitätSrarheS über Prüfung von Aerzten und
Wundärzten noch in Kraft bestehen. Demzufolge halte eö sich

verpflichtet, dem Großen Rathe die Anzeige zu machen, daß,
ungeachtet eines vom SanitätSkollegium dem RegierungSrathe
eingereichten Berichtes über Maugel der vorgeschriebenen
Requisite über die Zulässigkcit zum Examen, der Regierungsrath
dennoch der Frau Marti, gebornen Gygax, und dem Hrn. Großräth

Wüthrich den Zutritt zum Examen gestattet habe.

Diese Zuschrift wird dem RegierungSrathe zur Untersuchung

und Berichterstattung übersendet.

Hierauf werden folgende, von der Bittschriftenkommission
an den Großen Rath gewiesene Bittschriften und Vorstellungen

auf den Kanzleitisch gelegt:
1) Beschwerdeschrift der Burgcrgemcinde Aarmühle gegen

den Regierungsrath wegen Nichtbesprüchung einer
Administrativstreitigkeit zwischen dieser Gemeinde und der Dorfschaft Matten.

2) Vorstellung der Gemeinde Bargen wegen nächtlicher
Versammlungen und Unfuges der Sektirer.

3) Vorstellung von Müllern der ehemaligen Grafschaften
Nydau und Aarberg um Erläuterung deS Dekretes vom 16.
Oktober 183-i in Betreff der Aufhebung der KehrfahrtSrechte.

4) Vorstellung von Pruntrut um Aufhebung der Beschlüsse
des RegierungSrathS vom 12. September und 28. Oktober und
Wiederherstellung deö dortigen Kollegiums auf den alten Fuß.

Ein Anzug deS Hrn. Bel richard, dahin gehend, daß
ein Dekret zu Aufstellung von Vorschriften über die Vollziehung
deS §. 7i der Verfassung über Wiedercrwählung eineö
Regierungsstatthalters nach Ablauf seiner AmtSdaucr gegeben werde,—
wird verlesen und ebenfalls auf den Kanzleitisch gelegt.

Für die noch zu wählenden acht Sechszehner werden
neue Wahllisten an 1Z6 Anwesende ausgetheilt u. s. w.

Der Hr. StaatSschreiber legt nun dem ihm am 24.
November ertheilten Auftrage gemäß den Entwurf eineö
Dekretes vor, um das Gesetz vom 22. Dezember 1832 auf den
Bezug solcher Zehnten und B.odenzinse, welche Partiku¬

laren oder Korporationen zugchören, anwendbar zu ma-
chen. — Der Hr. StaatSschreiber zeigt dabei die Nothwendigkeit,

einige Artikel deS erwähnten Gesetzes, sofern dieselben
auf die Privatzehnten u. s. w. angewendet werden sollen, zu
modifiziren, namentlich die 7 und 17, — und fügt bei, er
glaube, der vorgelegte Entwurf solle nebst den Akten dem
RegierungSrathe zugesandt werden, damit dieser nach reiflicher
Untersuchung definitive Anträge darüber bringe.

Köhler, Regierungsrath. ES ist möglich, daß der
Beschluß vom 24. November dem Herrn StaatSschreiber nicht
behag:, aber es ist ausdrücklich beschlossen worden, jenes ganze
Gesetz, soweit eS physisch möglich sei, auch auf die Privatzehn-
ten und Bodenzinse anzuwenden. Der Hr. StaatSschreiber hatte
also einfach die Pflicht, ein in diesem Sinne abgefaßtes Dekret
vorzulegen, ohne durch neue Anträge unsern letzten Beschluß
unwirksam machen zu wollen. Ich trage darauf an, daß dieser
Gegenstand, ohne aber den Projekt des Hrn. Staatsschreibers
alö Leitfaden gelten zu lassen, entweder dem RegierungSrathe,
oder aber einer besondern Kommission zugeschickt werde.

May. Eine solche Beschuldigung kann ich nicht auf mir
liegen lassen, ich habe sie nicht verdient, und es steht dem Hrn.
Regierungsrath Kohler durchaus nicht an und kömmt ihm nicht
zu, solche Beschuldigungen zu machen. Daß die Beschuldigung
aus der Luft gegriffen ist, beweist der Schluß, den ich gezogen
habe, selbst. Entweder läßt sich daS Gesetz von 1832 ohne
Weiteres auf die Privatzehnten u. s. w. anwenden, oder nicht.
Im erster» Falle ist die Sache einfach; im andern Falle aber,
wenn, wie Hr. Regierungsrath Kohler selbst findet, Modifikationen

stattfinden müssen, ist es nöthig, zu untersuchen!, was
für Modifikationen angebracht werden müssen. Ich habe nun
nichts Anderes gethan, alö gezeigt, welche Dispositive des
Gesetzes von 1832 nach meinem Dafürhalten auf die Privatzehnten

ie. nicht anwendbar seien; ich habe aber durchaus nicht
vorgegriffen und keine Anträge gemacht, sondern ich glaube ge-
genthetls sehr gewissenhaft und mit Bciseitsetzung meiner per-
sönltchen Ansichten dem erhaltenen Auftrage entsprochen zu
haben.

Kohler, RegierungSrath. Ich will fragen, Tit., ob das
nicht Anträge seien? Da liegt das Papier!

v. Jen» er, RegierungSrath. ES ist mir einerseits lieb,
daß ich in der Sitzung vom 24. November nicht da gewesen
bin, weil ich unmöglich dem damaligen Beschlusse hätte beistimmen

können; andererseits thut eö mir leid, daß ich nicht
vorbringen konnte, was Sie hätte abhalten sollen, jenen Beschluß
zu fassen. Indessen ist die Sache gemacht, und man soll nicht
bei Gelegenheit der definitiven Redaktion eines Gesetzes daS

ganze System desselben wiederum in Zweifel ziehen. Allein
offenbar ist daö Gesetz von 1832, so wie eö lautet, durchaus
nicht ohne Modifikationen anwendbar auf die Privatzchmen und
Bodenzinse; darum müssen diese Modifikationen auSgemittett
und die Sache daher zur Untersuchung zurückgeschickt werden,
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wie Sr. NegierungSrath Köhler selbst zugiebt/ — aber jetzt an

wen, Tit.? An eine besondere Kommission, und ich will Jh.
nen freimüthig den Grund davon sagen. Wenn Sie den Gegen,
stand an den NegierungSrath zurückschicken, so kömmt er an das

Finanzdepartemcnt; der Präsident des Finanzdepartements ist

aber ein erklärter Feind davon, und so auch viele Mitglieder;
es ist also unmöglich, daß da eine gute Bearbeitung zu Stande
komme. Im RegierungSrathe ist eS völlig dasselbe. Alio ist

offenbar eine besondere Kommission das Beste. Verspätung tritt
da keine ein, denn der Beschluß vom 24. November kann auf
die dießjährigen Zehnten keinen Einfluß haben, denn die einen

sind bereits versteigert, die andern bezogen worden u. s. w.

Neu ko m möchte Niemandes Gewissen zwingen, und stimmt
also zu einer Kommission.

v. GoumoenS protestirt dagegen, als dem §. 69 der
Verfassung zuwiderlaufend.

Der Hr. S laatSschreiber liest den §.69, welcher von
der Ernennung und den Pflichten der SechSzchner
handelt, ab.

Abstimmung.
Den Gegenstand dem RegierungSrathe zuzuschicken 37 Stimmen.
Eine besondere Kommission aufzustellen so „

Auf den Antrag des Hrn. Regierungsraths Kohler wird
durch S Handmehr beschlossen, diese Kommisston aus drei Mit.
gliedern zusammenzusetzen und dieselben durch'S offene Stim.
menmehr zu wählen.

Wahl dieser Kommission. — ES sind 127 Mitglieder
anwesend.

Vorgeschlagen werden für die erste Stelle: die Herren
Regierungsrath Kohler, Regierungsstatthalter Weber, Le-
henSkommissär Stettler u. s. w. — Durch'S absolute Mehr
wird ernannt: Hr. Ko hl er.

Für die zweite Stelle: die Herren Regierungsstatthalter
Weber, Scettler, Jäggi u. s. w. — Durch'S absolute
Mehr wird ernannt: Hr. NegicrungSstatthaltcr Weber.

Für die dritte Stelle erhalten Stimmen:
im t. Skrut. im 2. Skrut. im 3. Skrur.

Hr. Neukom Zo s? 63

„ Stettler 45 si so
?> !Jaggi 9 5

„ Scaatsschreibcr May 6

Durch'S relative Mehr wird ernannt: Hr. Neukom.

Tagesordnung.
Der am 26. November verlesene Anzug mehrerer Mitglie-

der des Großen Rathes, dahin gehend, daß die Garantie der
neuen Verfassung des KanronS GlaruS von Seite des
Standes Bern noch im Laufe der gegenwärtigen Wintersession
ausgesprochen werden möchte, wird rücksichtlich seiner Erheb,
llchkeit in Berathung gesetzt.

Hunziker. Ich ergreife sehr ungerne das Wort, indem
ich zum ersten Male in der Stellung bin, hier öffentlich zu re-
den. Zudem fehlt mir diejenige Gabe, welche nöthig ist, um
die Aufmerksamkeit dieser hohen Versammlung zu fesseln. Ich
habe diesen Anzug mitunterzeichnet, daher fühle ich mich ver.
pflichtet, einige Worte über die Gründe zu sagen, welche mich
vorzüglich bestimmt haben, den Anzug zu unterzeichnen. Der
Anzug spricht meine Ansichten vollkommen aus, obgleich ich
ganz zufällig mit ihm bekannt geworden bin. — Tit., es mag
vielleicht scheinen, eS sei unzeitig, einen solchen Anzug zu ma-
chen, eS sei auch nicht am Orte, indem die Garantie der neuen
Glarnerverfassung nur noch von einer geringen Minderheit der
Tggsatzung ausgesprochen worden sei, und daher baS Votum
von Bern nur geringen Werth habe, da jetzt einmal die Vcr-
Handlungen der Tagsatzung aufgehört haben, da das Votum von
Bern nur Eine Stimme ausmache, und da möglicher Weise die
Sache erst künftigen Sommer von der Tagsatzung werde behan.
delr werden. Aus allen diesen Gründen mag eS scheinen, eS

sei ohne Gewicht, wenn der Große Rath von Bern jetzt seine

Garantie der neuen Verfassung des GlarnerlandeS auSspreche.
Indessen muß ich denn doch andere Gründe vorbringen, die mir
daS Votum von Bern wichtig erscheinen lassen, in Bezug auf
die Sache im Allgemeinen und besonders im gegenwärtigen
Augenblicke. DaS in Bezug auf die Glarnerverfassung. In
Bezug auf unsern Großen Rath sehe ich ebenfalls einen Grund,
der mir das Votum von Bern im gegenwärtigen Augenblicke
nicht unwichtig erscheinen läßt. In dem Einberufungsschreiben
ist die Stelle enthalten: „Unmittelbar nach Eröffnung der
ersten Sitzung wird die Berathung über die Ercheilung der Ra-
tifikation des TagsgtzungsbeschlusseS in Betreff der Anftände mir
Frankreich stattfinden." Diese Stelle bezieht sich auf die
Verhandlungen der letzten außerordentlichen Tagsatzung, wo von
unserer Gesandtschaft unter RatisikanonSvorbchalc gestimmt wo»
den ist. Ueber diese Verhandlungen der außerordentlichen Tag-
satzung hätte daher im Schooße des Großen Rathes Bericht
erstattet werden sollen. ES ist dieses nicht geschehen, es wäre
denn, daß man den mündlichen Bericht des Hrn. Schultheißen
aiö offiziell ansehen sollte, waS ich nie glauben kann. Diese
Berathung über die Verhandlungen unserer Gesandtschaft an
der letzten außerordentlichen Tagsatzuug hat nicht stattgefunden,
auS waS für Gründen weiß ich nicht, und ich weiß auch nicht,
warum sie selbst bis jetzt verschoben worden ist, oder wie lange
sie noch verschoben werden wird. Ich bedaure das um so mehr,
da dann auch die Garantie der Glarnerverfassung zur Sprache
gekommen wäre. Ich kenne die Regel nicht, nach welcher an.
gezeigte Verhandlungen können verschoben werden, und nicht
die Regel, nach welcher Frist solche verschobene Verhandlungen
wieder vorgelegt werden sollen u. s. w. Da nun aber schon
einmal die Behandlung eines wichtigen TagsatzungSberichreS vom
Jahre 1834 sehr weit hinausgeschoben worden ist, und da ande.
rerscilS die Verhältnisse im Glarncrlande einen eigenen Cyarak-
ter haben, so sei eS mir erlaubt, meine Ansichten in Bezug auf
die Glarnerverfassung auôznsprechen, wodurch der wahre Werth
dieser Frage sich herausstellen wird. Die Frage theilt sich in
zwei Theile") Der Anzug geht dahin, daß die
Glarnerverfassung vom Scande Bern ratisizlrt werde, und zwar
noch in der gegenwärtigen Wincersitzung Die
Gründe htevon weiter zu entwickeln, finde ich nicht nöthig.
Bereits haben mehrere Stände diese Ratifikation ausgesprochen,
andere haben eS dieser Tage erst gethan, zudem ist von GlaruS
ein ausführliches und gründliches und sehr erläuterndes Kreiö.
schreiben an sämmtliche Stände ergangen, wo ich hätte glauben
sollen, eS würde hier vorgelegt werden, da eö an alle Stände
gerichtet ist. Indessen ist daS nicht vorgelegt worden, daher
sei eS mir erlaubt, eine kurze Scelle auâ diesem KrciSschreiben
abzulesen, woraus sich ergiebl, daß die neue Glarnerverfassung
durchaus nichts enthält,

Hr. Land am mann. Ich muß dem Hrn. Großrath
Hunziker bemerken, daß eS sich für jetzt durchaus um nichts
anderes als um die Erheblichkeit dcS AnzugeS handelt, so daß

also jetzt auf die Materie selbst noch nicht eingegangen werden

kann.

Hunziker. Tit., ich muß nur die Gründe entwickeln,
welche mich bestimmt haben, den Anzug zu unterzeichnen und
denselben hier zu vertheidigen, indem der Zeitverlust, welcher
durch eine Verzögerung der Garantie dieser Verfassung entsteht,
dem Glarncrlande sehr empfindlich sein muß, da die neue Ve»
fassung auf das Jahr 1837 in Wirksamkeit treten' soll. Daher
muß ich darauf aufmerksam machen, daß die Verbältnisse im
Glarncrlande und daß also gegen die Ratifikation dieser
Verfassung gar keine Gründe geltend gemacht werden können,
und ich muß um so mehr auf die Beschleunigung dieser
Garantie dringen, da im Glarncrlande die Jndustrieverhältnissc,
die VerkehrSverbältnisse, die Verhältnisse zwischen der katholischen

und rcformircen Bevölkerung, das Gerichtswesen, die

Legislation u. s. w. u. s. w. durch die immerwährenden Prore-
stationen der Katholiken erschwert werden. — Da ferner diese

Proiesiationen von einer Parchei ausgehen, welche weit durch

") Das immerwährende Geräusch, welches während dieses Vertrages
im ganzen Saale herum stattfand, hat uns verhindert, den Redner

vollständig zu hören. —'
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die Schweiz verbreitet ist, und von welcher wir auch hier etwas
haben, — da, sage ich, diese Protestationen von einer katholischen

Parthei ausgehen,.... und es wichtig ist, daß diejenigen
Stände, welche nach den gleichen Grundsätzen konstituirt sind,
einander Hand bieten, und cS wichtig ist, daß der Stand Bern
als Vorort diese Verfassung nicht zuletzt, sondern unter den
Ersten garantire, indem er als Grenzschcide zwischen Westen
und Osten der Schweiz eine wichtige Stellung einnimmt, und
indem ich wünschen muß, daß der Stand Bern, gegen welchen,
man mag sein politisches System ansehen, wie man will u. s. w.,
und man mag zu Gunsten desselben sagen, was man will, jedenfalls

Mißtrauen herrscht, von welchem ich wünschen muß, daß
es wiederum wegfalle, — daß der Stand Bern, sage tch, die
ihm gebührende Stelle unter den Eidgenossen wiederum
einnehme, und daß er namentlich jetzt dem Stande Glarus einen
Beweis seiner Freundschaft gebe. AuS allen diesen Gründen
muß ich wünschen, daß die Garantie der Glarnerverfassnng von
Seite des Standes Bern nicht länger verschoben werde u. s. w.,
besonders, da der Große Rath seine Wuiterfitzung, wie verlau-
tet, bald schließen wird; deßwegen trage ich ehrerbietigst auf
Erheblichkeit deS AnzugeS an.

Tscharner, Schultheiß. Vor allem aus erkläre ich, daß
ich für meinen Theil die Erheblichkeit deS AnzugeS auch aus-
sprechen will. Die Sache selbst ist wichtig genug, und wenn
die Herren Anzüger diesen Anzug schon nicht gemacht hätten,
so wäre der Gegenstand dennoch hieher gekommen. Die Frage
ist lediglich die, ob der Große Rath, der morgen zu Ende ge-
hen soll, wegen dieser Angelegenheit noch ein paar Tage länger
zusammen bleiben will. Ich halte die Sache bet aller ihrer
Wichtigkeit nicht so dringlich. In Betreff der Garantie der
Glarnerverfassnng habe ich zu bemerken, daß letzten Sommer
während der ordentlichen Tagsatzung, auf erhaltene Denkschnf-
ten von der Regierung von GlaruS einerseits und von dem

katholischen Rathe andererseits, der RegicrungSrath gefunden
hat, die Verhältnisse im Kanton GlaruS seien durch feierliche
Verträge solcher Gestalt zwischen den Reformirtcn und Katholiken
festgestellt, daß diese Verträge nicht wohl durch bloße Stimmenmehrheit

einseitig aufgehoben werden können, und daß noth-
wendig der katholische Theil mit dem evangelischen zusammen-
treten müsse, um in Freundlichkeit eine Ucbcreinkunft zu ver-
suchen. Gestützt auf diese Betrachtungen har der RegierungS-
rath, in meiner Abwesenheit, gefunden, die Gesandtschaft sei

daher zu tnstrluren, daß sie trachten solle, die beiden Landes-
theilc auf freundliche Weise zu vereinbaren. Die Gesandtschaft
von Bern hat also gesucht, der Tagsatzung diese Instruktion
bestmöglich anzuempfehlen. Einerseits glaubte man an der
Tagsatzung, politische Verhältnisse können nicht durch Verträge
auf ewige Zeiten festgenagelt werden; andererseits aber fand
man, daß Verträge über ökonomische Verhältnisse, über Mein
und Dein, nicht durch bloße Mehrheitsbeschlüsse abgeändert
werden dürfen. Mit großer Mehrheit hat man indessen gcschie-
nen die neue Verfassung von Glarus dennoch garantlren zu
wollen, allein die Mehrzahl der Gesandten fand sich ohne In-
ftruktion. Bei der letzten außerordentlichen Tagsatzung ist der
Gegenstand noch einmal zur Sprache gekommen, und da haben
sich vier biS fünf Stände mit daherigcn Instruktionen versehen
gezeigt, worunter auch Bern. Der RegicrungSrath nämlich
hatte nach nochmaliger Untersuchung der Verhältnisse gefunden,
man könne die verlangte Garantie nicht länger verweigern,
daher gab er der Gesandtschaft die Instruktion, unter Ratistka-
tionövorbehalt (da nur der Große Rath die Garantie einer
Verfassung definitiv auSsprcchen kann) die Garantie des Stan-
des Bern auSzusprechen. Unterdessen hatte ja freilich die Rc-
gierung von GlaruS in einem KreiSschreiben sämmtliche Stände
ersucht, mit der Ratifikation mehr länger zu zögern. Allein
schon zwei Tage nachher kam ein weitläufiges KreiSschreiben
deS katholischen Theiles, worin der katholische Theil seine Rechte
geltend zu machen sucht. Nun find die beiden Denkschriften
dem diplomatischen Departement zur Untersuchung zugeschickt
worden; dort zirkuliren sie noch den gegenwärtigen Augenblick,
und die Sache läßt sich noch wohl untersuchen. Zuverlässig
wird nun ein daherigcr Antrag in der künftigen Februarsitzung
dem Großen Rathe vorgelegt werden, und, ungeachtet eS zu

wünschen gewesen wäre, die Sache hätte in Freundlichkeit
beigelegt werden können, so glaube ich doch, der RegicrungSrath
und das diplomatische Departement werden dem Großen Rathe
antragen, die Verfassung zu garantiren. — Seit der
außerordentlichen Tagsatzung hat übrigens nur noch St. Gallen die
Garantie ausgesprochen, so daß, mag nun der Kanton Bern
einstweilen garantiren oder nicht die Sache jedenfalls bis zur
nächsten ordentlichen Tagsatzung wird verschoben werden müssen.
ES wird aber schwerlich der Fall sein deßwegen den Großen
Rath jetzt länger beisammen zu behalten. — WaS die bisherige
Uebung in Betreff der GesandtschafrSrapporte betrifft, so har
man allerdings biS dahin oft damit gewartet, weil man
gewöhnlich dringendere Geschäfte abzuthun hatte. Auch dieses Mal
ist über keinen Gegenstand zu berichten, der etwa große Eile
erforderte; darum ist die Sache nicht schon in dieser ersten
Hälfte der Wintcrsttznng zum Vorschein gekommen. Unterdessen
aber möchte ich der Aeußerung, daß ein großes Mißtrauen in
der Eidgenossenschaft gegen Bern herrsche, auf das Bestimmteste
widersprechen. Ich we«ß nichts von solchem Mißtrauen; ich
habe zwar davon in Zeitungen gelesen, aber in den Korrespondenzen

der verschiedenen KantonSregierungen habe ich nicht daS
Geringste davon gelesen. Im Gegentheile wird in dem
amtlichen Verkehre von allen Seiten dem Vororte und dem Stande
Bern das größte Zutrauen und die größte Anhänglichkeit ge-
zeigt. Ich möchte also bitten, daß man hier nicht von
Mißtrauen spreche, dieweil eine solche Behauptung durchaus auf
nichts gegründet ist.

v. Jcnner, RegicrungSrath. Der Hr. Anzüger hat
gesagt, eS sei zwar vom Hrn. Schultheißen über die letzten Tag-
satzungSvcrhandlungen mündlich berichtet worden, aber er, der
Hr. Änzüger, könne eine solche mündliche Aeußerung nicht als
offiziell ansehen. Ich nehme mir nun die Freiheit, Sie, Tit.,
von diesen Verhandlungen in offizielle Kenntniß zu setzen, damit
Sie wissen, warum eS eigentlich zu thun ist. Da ist der Tag-
satzungSabschied, der ist offiziell, gar sehr offiziell. Er sagt
genau dasselbe, waâ Hr. Schultheiß Tscharner über die Verhandlungen,

bezüglich auf die Glarnerverfassnng, berichtet hat. (Der
Redner liest die ganze daherigc Verhandlung aus dem Tag-
satzungSprotokolle ab.) Da, Tit., haben Sie eS jetzt offiziell,
und Sie müssen sich daraus überzeugen, daß dieser Gegenstand
nicht anders berathen werden kann, als bei der künftigen
ordentlichen Tagsatzung. Bei Berathung der künftigen Gesandc-
schaflSinstruktion wird Ihnen übrigens diese Frage ohnehin
vorgelegt werden, also gewinnen wir durch ein früheres
Eintreten in diesen Gegenstand nichts, alS daß wir im Winter
darüber diskuuren anstatt im Sommer. Ich stimme gegen
die Erheblichkeit des AnzugeS.

Hunziker. Ich habe keincSmegö den Druck deö Tag.
satzungsprolokoUS bezweifelt.

Jaggi, Oberrichtcr. Ich unterstütze den Anzug auch; allein
sehr oft ist ein Gegenstand solcher Natur, daß man über die
Erheblichkeit desselben nicht diSkultren kann, ohne in die Sache selbst

einzutreten. Vor allem aus möchte ich widersprechen, daß eö

sich in der neuen Verfassung von GlaruS um die Ausscheidung
von EigenthumSvcrhältnisscn handle, davon steht nicht das
Geringste darin. (Der Redner lieSt zur Unterstützung dieser
Behauptung daS JnhaltSvcrzeichniß aller in jener Verfassung
bestimmten Verhältnisse u. s. w. ab.) ES ist bekannt, daß in
GlaruS die Katholiken etwa den neunten Theil der Bevölkerung
ausmachen, aber im gemeinen Rathe einen Drittheil der
Mitglieder haben u. s. w. Im Laufe der Zeiten hat sich dort die
Nothwendigkeit einer VerfassungSreviston gezeigt; man hat von
beiden Seiten lange darüber gestritten, und so erhoben sich in
den letzten Zeiten, wie Jedermann bekannt ist, bedeutende Rei-
bungen. Wenn man bereits im Jahre i832 diese Revision zur
Sprache gebracht hätte, so würde keine Opposition erhoben worden

sein; indessen hat der katholische KleruS auch dort den

Anlaß zu Reibungen zu benutzen gesucht. DaS KreiSschreiben
deS Landammanns Heer zeigt ausführlich, wie der Kanton
GlaruS das Recht hat, seine Verfassung zu revidiren, und es

wird schwer halten, dieses Recht zu bestreiken. Auch find meh.
rcre freisinnige Katholiken der Revision beigetmen. Andere



hingegen/ aus wohlbekannten Gründen und Absichten/ haben sich,

dagegen gewehrt. Die Verfassung ist vom Volke mit großer

Mehrheit angenommen worden/ und sogleich hat die Regierung
von GlaruS alle Stände dringend gebeten/ ihre Gesandte» zur
Garantirung dieser Verfassung zu instruiren. Diese Garantie
ist sehr wichtig im gegenwärtigen Momente. Sie ist wichtig/
wegen der vorhandenen Spannung im Kanton GlaruS, und es

ist wichtig, baß sich der Kanton Bern vorläufig darüber
ausspreche. Seine Garantie wird wesentlich zur Beruhigung des

reformirten Theiles von GlaruS/ so wie zur Beruhigung der

Kessergesinnten dortigen Katholiken beitragen u. s. w. Ich stimme

also zur Erheblichkeit dieses AnzugcS.

v. Tavel/ Altschultheiß, stimmt ebenfalls zur Erheblichkeit
des Anzugeö, indem schon die bloße Erheblichkeitserklärung des-

selben den gewünschten Eindruck hervorbringen werde. Auf
dem Wege der Korrespondenz die Garantie von Verfassungen

auSzusprechen, wäre zweifelsohne nicht gut, indem diejenigen

Bemerkungen, welche der eine oder andere Stand dafür oder

dagegen zu machen hätte, den übrigen Ständen unbekannt bleiben

würden u. s. w.

Reukom stimmt ebenfalls zur Erheblichkeit, damit durch

endliche Erledigung dieser Angelegenheit die Zerwürfnisse im

Kanton GlaruS nicht einen noch hoher» Grad erreichen.

p. Go umoens. ES handelt sich bei dieser Verfassung

qar nicht um die Glaubensfreiheit, denn die katholische Reli-
qion ist darin völlig gewährleistet. Wenn die Katholiken jetzt

Recht bekämen, so würden sie nachher jede Verbesserung auf
ewige Zeiten hindern. Ich verdanke den Herren Anzügern ih-

ren Anzug und wünsche bloß, daß auch noch andere Geschäfte,

die in der GroßrathSdrucke liegen, mit Beförderung anS Licht

gezogen werden möchten.

Stettler. Die katholische Bevölkerung von GlaruS be-

trägt den siebenten Theil der Gesammtbevölkerung. Die politischen

Verhältnisse sind regulirt durch einen Vertrag vom Jahre
1680 und etliche. Dieser Vertrag hatte Gültigkeit bis auf die

letzten Zeiten.' Ihm zufolge hat die allgemeine LandSgemeindc

die gesetzliche Gewalt und ist die oberste Behörde deö Landes,

sowohl dcS reformirten als des katholischen Theiles. Nun hat

die Mehrheit der obersten LandeSgemcinde gewünscht, sich die

politischen Fortschritte der andern Kantone ebenfalls zu eigen

zu machen. Demgemäß hat die Landögemeinde im letzten Som-
mer erkannt, eS sei eine VerfassungSrevision ungefähr nach den

nämlichen Grundsätzen wie in den andern Kantonen vorzuneh.

men. Gegen diese VersassungSrcform hat die katholische Mino-
rität opponirt und bei der Tagsatzung protestirt. AlS damals
diese Frage zum ersten Male an der Tagsatzung zur Sprache
kam, halle der RcgierungSrath unsere Gcsandrfchaft zu konzi-
liatorischen Maßregeln instruirt. Dieses Votum machte in
GlaruS großes Aufsehen, denn man sagte: wie kömmt eö, daß

Bern zu konziliatorischen Maßregeln, d. h. zu Gunsten der Mi-
norität und gegen die oberste LandcSbehörde, stimmen kann? Hat
der Regierungsrath von Bern das Prinzip der Volkösouverä-
netät, auf welchem BernS Verfassung selbst beruht, bereits
vergessen?— Die katholische Minorität dagegen dachte: wir haben

den Kìnton Bern für uns. Das hat die katholische Minorität
ermuthigt in ihrer Opposition gegen die oberste LandeSbehördc.

Lebtere ist aber innerhalb der gesetzlichen Schranken geblieben
und wünscht nun, nachdem die neue Konstitution entworfen und

vom Volke angenommen ist, Beschleunigung der eidgenössischen

Garantie und namentlich auch derjenigen des Standes Bern,
weil mau wohl weiß, daß, wenn der Stand Bern die verfas.
sungSmäßtge Majorität unterstützt, die Umtriebe bald aufhören
werden. AuS diesen Gründen halte ich es für nöthig, daß

Bern die Ratifikation mit Beförderung auSspreche, und ich

stimme also zur Erheblichkeit des AnzugcS.

Ob recht. Die seit der Reformation bis jetzt bestandene

Verfassung deö Standes GlaruS ist ein Beweis, daß cS den

Katholiken damals nicht um Glaubensfreiheit, sondern um
Beibehaltung ihrer Oberherrlichkeit zu thun war, und daß

hingegen die Nesermirtcu für Ruhe und Frieden und für Beide-
Haltung ihrer Glaubensfreiheit gerne die weltliche Gerechtigkeit
fahren ließen. Roch jetzt hat eö den Anschein, eö sei der ka-

tholischen Parthei mehr um die weltliche Herrschaft als um
den Glauben zu thun, denn ihre Religion ist ja in der neuen
Verfassung gänzlich gewährleistet und wird gewiß heilig respek-
tirt werden. Ich stimme also mit Ueberzeugung zur Erheblichkeit

des AnzugcS.

Abstimmn» g.
Für die Erheblichkeit große Mehrheit-
Dagegen 2 Stimmen.

Fortsetzung der in der vorgestrigen Sitzung abgebrochenen Be-
ralhung des GesetzeöentwurfeS über die Prtvatzoll-
berechtig ungcn, nach dem

Entwürfe der Mehrheit des Finanzdepartements.
Der §. k dieses Entwurfes lautet:
„Auf t. Jenncr 1837 sind als aufgehoben erklärt, alle

bis dahin von Korporationen und Partikularen auf gesetzlichem
Fuße besessenen Zollgerechrigkeiten, Waaren-, Brücken-, Wasseroder

Ländezölle, Kaufhaus, und WeggeldSrechte und daherige
Gebühren, mit alleiniger Ausnahme der Brückenzölle von Hun-
zikcn, Thalgut und Brügg bei Nidau."

v. Jenner, RegierungSrath. Man hat vorgestern bemerkt,
eSiwäre zweckmäßiger, wenn die Aufhebung dieser Zölle erst mit
Einführung der neuen Zollrevision erfolgen würde; ich sehe
keinen Grund, weßhalb man den Zeitpunkt nicht so stellen könnte.
Indessen möchte ich eS für Biel beim t. Januar 1837 bewenden
lassen, weil man sonst auS früher angeführten Gründen die neue
Btelerseestraße nicht eröffnen könnte. Ich schlage also folgende
Redaktion vor: „vom Tage der Einführung des neu zu
bearbeiten anbefohlenen neuen Gesetzes über ein gleichförmiges Zoll-
oder VerbrauchSsteuersystem anzurechnen, sind als aufgehoben
erklärt u. s, w.

Köhler, RcgierungSrath. Dieser Projekt geht von der
Ansicht auS, eS solle für die aufgehobenen Zölle eine Entschädigung

gegeben werden; aber wie kann man denn erklären, man
nehme diese Zölle fort, ehe und bevor auch nur im geringsten
die Entschädigung irgendwie auSgemittelt ist? DaS ist gegen
alle Grundsätze von Recht und Billigkeit und gegen bestehende

Vorschriften des Gesetzes. Deßhalb sollte man den Termin
wenigstens um ein Jahr hinaussetzen. Dem Uebelstande wegen
deS Zolles von Bitt und der Eröffnung der dortigen Straße,
könnte man dadurch sehr gut vorbeugen, wenn man vorschriebe,
der jährliche DurchschnittSertrag solle vom 1. Januar 1827 an
zurückgerechnet werden. Ferner sehe ich nicht, warum Sie eine
solche Maßnahme nur halb mache» wollen; warum, wenn man
die Privatzölle aufhebt, läßt man die StaatSzölle fortbestehen?
Was für ein System ist das? Warum nicht alle Zölle fortbe-
stehen lassen bis zur Einführung eines neuen Systems? Niemand
wird dem Großen Rathe für eine solche halbe Maßregel Dank
wissen. Wie soll übrigens diese Maßregel zu Thun exequirt
werden, wo die eine Hälfte der Zollgebühren dem Scaare, die
andere der Stadt gehört? Die eine Hälfte würde also bleiben,
die andere aufgehoben werden. Lasse man lieber bis zu einem
neuen System alle Zölle, wie bisher, fortbestehen. Durch eine
solche halbe Maßnahme wird nur dem Publikum Sand in die
Augen gestreut, und der Staat verlöre ein bedeutendes Kapital
auf unnöthige Weise. Sprechen wir aber hier den Grundsatz ans,
eö sollen auf den und den Zeitpunkt alle Zollbereehttgungen ohne
Ausnahme aufgehoben und durch ein neues System ersetzt werden,

so hat das ganze Land eine Garantie, und jedermann wird
dadurch wett mehr befriedigt sein, als durch die schon jetzt
erfolgende Aufhebung der Privatzölle.

Ich finde im §. 1 zwei Passus, von denen der eine leicht zu
Prozessen führen könnte, der andere überflüssig ist. ES heißt da:
„alle — -— auf gese tz l i ch em Fuße besessenen u. s. w. Wag
ist das, Tit.? Wo ist ein Gesetz darüber? Ich kenne keines.

Ich kenne viele Tarife u. s. w., die gedruckt, von Niemanden
unterschrieben und ohne alle Merkmale von Authenticität sind, und
dennoch sind die Zölle durch hundertjährigen Gebrauch sanktio-
nirt. Läßt man nun die Worte „auf gesetzlichem Fuße" stehen,
so wird das FtMnzdepartement sagen: ja, der und der Zoll
hat nie auf gesetzlichem Fuße bestanden u. f. w. DaS giebt



Der Hr. Landammann giebt Kenntniß von dem Resultate der
heutigen Sechszehnerwahlen.

Das absolute Mehr haben erhalten die» Herren Feller,
Blaser und Marchand. — Für die übrige» 5 Sechszehner,
stellen werden neue Wahlliften an 127 Anwesende ausgetheilt.

Zum Schlüsse legt der Hr. Landammann auf den Kanz.
leitisch :

t) Bortrag des RegierunLSrathS über die jährliche Be-
ftä.tigung -des Centralpolizeidire.ktorS und des
Landjägerkommandanten.

2) Vortrag des Regierungsrathö, betreffend die Ver.
öffentlich un g durch den Druck — sämmrttcher auf die
Vorfälle im Jura bezüglichen Korrespondenzen der
Regierungsstattbalter von Pruntrut, DelSberg, Frei-
bergen und Münster von Seite mehrerer Deputirten
aus dem Jura.

Schluß der Sitzung um 12^ Uhr.
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dann einen Prozeß, nicht etwa einen Moderationsprozeß, sondern
einen weitläufigen Civilprozcß. DaS würde uns, da es gar
nicht Uebung war, die Zölle gesetzlich anzuerkennen, darüber
Kontrollen zu führen odeü die Tarife zu sanktioniren, in ein
ungeheures Labyrinth stürzen. Daher müssen wir lediglich den

-faktischen Zustand, der sich auö den Büchern leicht ergeben wird,
anerkennen und die obigen Worte aus dem §. streichen u. s w.
— Die Worte- „und daherige Gebühren" möchte ich als über.
Aüsfig ebenfalls streichen, denn was für andere Gebühren wären
neben den im tz. angeführten noch aufzuheben. — Sofern man
also den Grundsatz auSspricht, daß auf denjenigen Zeitpunkt,',
wo vom Großen Rathe ein neues Zoll- oder Verbrauchssteuer,
system berathen und eingeführt sein wird, alle Zölle ohne
Ausnahme aufgehoben werden sollen, wo man alsdann die Privat-
zolle unterdessen zu Handen des Staats fortbeziehen oder, was
noch zweckmäßiger-wäre, auf dem bisherigen Fuße fortdauern
lassen würde; könnte ich mit Streichung der beiden bemerkten
Passus zum §. stimmen.

v Jenner, Regierungsrath. Ob man einen Gegenstand
wegnehmen kann, bevor die Entschädigung geleistet ist, darüber
will ich weiter nicht eintreten; wir haben das bereits gethan.
Wir haben der Stadt Bern einen alten Todtenhof tbeggenom.
men- und darauf gebaut und erst zwei Jahre nachher entschädigt.
Was die Bemerkung wegen des BielerzolleS betrifft, so ist der.
selben im §. 3 des in Berathung liegenden Entwurfes entsprochen,
und zwar eben auf den Antrag des Herrn Regierungsrathö
Kohler selbst, damit es keiner besondern Bestimmung für Biel
bedürfe. DaS Finanzdepartement hat dieses Gesetz als einen

Theil des allgemeinen Zollgesetzes betrachtet, und es würde
daher diesen partiellen Entwurf nicht davon getrennt hither
gebracht haben, wenn der NegierungSrath es nicht befohlen
hätte. Wenn wir den Zeitpunkt auf die in meinem EingangS-
rapporte angegebene Weise bestimmen, so wird das ganz mit
dem Antrage des Herrn Regierungsrathö Kohler und mit der
einstimmigen Ansicht des FinanzdepardementS zusammenfallen.

Ich will daher diesen Vorschlag der Versammlung bestens

empfohlen haben. Die Bemerkung wegen des PassuS: „auf
gesetzlichem Fuße" scheint nur nicht ganz richtig. Sämmtliche
Zölle, von welchen hier die Rede ist, finden sich im eidgenössischen

Archive niedergelegt mit einziger Ausnahme desjenigen
von Viel. Jene sind also auf gesetzlichem Fuße besessene Zölle,
und derjenige von Biel ist durch die Tagsatzung gewährleistet
vermöge der Gewährleistung der Vercintgungöurkunde. Ucbrt-
gens hat der Zolltarif von Biel in unsern Archiven gelegen u.s. w.
Also ist auch dieser Zoll alS ein auf gesetzlichem Fuße besessener

zu betrachten. Ist hingegen ein Tarif überfahren worden, oder
sollte sich irgendwo ein einzelner Zoll finden, der nie auf irgend
eine Weise sanktionirt worden ist; so ist das ungesetzmäßtg, und
der Staat wird eS nicht entschädigen wollen. So kenne ich

z. B. irgendwo eine Kaufhauögebühr dieser Art. DaS Kaufhaus
ist zwar fakultativ, man hat aber in den neuesten Zeiten pro-
birt, es gezwungen zu machen; für solches möchte ich nun keine

Entschädigung geben. Wenn Sie jene Worte streichen, so wird
man freilich auch htefür Entschädigung fordern. An einem an-
dern Orte besteht ein Markrzoll, der schwerlich je genehmigt
worden und jedenfalls nicht im eidgenössischen Archive nieder,
gelegt ist. Darum sind jene Worte gar zweckmäßig, und wir
werden alle so ziemlich einverstanden sein, warum man von
der einen Seite den Ausdruck streichen, von der andern ihn
beibehalte» möchte. Was den Zoll von Biel betrifft, so will
ich gerne, daß im Protokolle angemerkt werde, der faktische
Bestand desselben solle alS gesetzlich angesehen werden.

Abstimmung.
Für den §. wie er ist 42 Stimmen.

„ Modifikationen 66 „
„ den von Hrn. NegierungSrath v. Jcnner vor.

geschlagenen Eingang Alle.
„auf gesetzlichem Fuße" beizubehalten Große Mehrheit.

„ „ „ zu streichen s Stimmen,
„und daherige Gebühren" beizubehalten Große Mehrheit.

„ » „zu streichen 3 Stimmen.
Die Fortsetzung der Berathung wird auf den Nachmittag

verschoben.

Vierzehnte Sitzung.

Mittwoch den 30. November <836.

(Nachmittags um 3 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Tagesordnung:
Vortrag des Regierungsraths, den TagSsatzungSbcschluß

über die Volkszählung betreffend,

v. Tavel, Altschulthciß. Durch ein vorörtliches KreiS-
schreiben ist dem Negierungsrathe der Tagsatzungsbeschluß vom
» Oktober abhin mitgetheilt worden, welchem zufolge eine
Revision der eidgenössischen Mannschaftsskala und eine neue
Volkszählung vorgenommen werden soll. Der NegierungSrath
trägt nun bei Ihnen, Tit., darauf an, diesem Beschlusse, dem
die hiesige Gesandtschaft nur unter dem Vorbehalt der Ratisi.
kation beistimmte, die Genehmigung deS Standes Bern zu ver-
leihen, was um so weniger Schwierigkeit haben wird, als Bern
allbcrcits letztes Frühjahr eine solche Bevölkerungstabelle, und

zwar in der nun von der Bundesbehördc vorgeschriebenen Form,
vornehmen ließ.

Abstimmung: Handmehr.

Forlsetzung der Berathung des Gesetzesentwurfes über die

Privatzollberech-tigungen.
§- 2.

„Die von den Zollrechtsbesiycrn alS Pertinenz oder zum
Zwecke der Ausübung ihrer Rechte eigenthümlich innegehabten
und benutzten Gebäude, als Zoll-, Kauf- und Lagerhäuser mit
Zubehörden, so wie auch die dortigen Lastwagen, und die
Brücken, auf denen der Zollbezug stattgefunden, fallen dem

Staate, als zum Obigen gehörig, ebenfalls anheim."

v. Jenner, NegierungSrath. Dieser Artikel besagt, eS

gehören zum Zolle auch diejenigen Gebäulichketten :c,, die bis-
anhin zu Ausübung dieses Regalrechtes von den ZollrechtSbe-
sitzern sind gebraucht worden. Entweder sind diese Gebäude

gemiethet gewesen, und dann mußte davon Zins bezahlt werden,
oder sie gehörten dem betreffenden Zollbezieher, und in diesem

Fall gehörten sie zum Zollrecht, indem sonst dieses nicht hätte
ausgeübt werden können. Dieß ist auch hergebrachte Uebung;
denn bei Abtretungen von Zöllen sind diese Gegenstände, meines

Wissens, auch immer mitgegeben worden. Da diese Sache sich

eigentlich von selbst versteht, so will ich nicht länger mit einem

EingangSrapporte aufhalten.

Mai. In Absicht auf diese Gebäude, Zoll-, Kauf-, Lagerhäuser

und dergl. möchte ich auf den Umstand aufmerksam ma-
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chen, daß diese nicht immer ganz abgesonderter Natur sind und
nicht ausschließlich als Pertinenzien von den ZollrechtSbesitzern
inne gehabt und. benutzt werden; — in diesem Falle wäre es

etwas Peinigendes, wenn man die Zollrechtsbesitzer anhalten
wollte, sie dennoch, als dem Zwecke der Ausübung dienend, ab-

zutreten. Ich trage darauf an, daß entweder Gegenstände dieser

Art nicht abgetreten werden, oder der Staat sie, wenn er sie

aequiriren wlll, gehörig bezahlen solle.

Müh le mann. Ich muß mir auch einige Bemerkungen
über diesen §. 2. erlauben, indem er mir der wesentlichste Punkt
zu sein scheint, um den sich schon vorgestern die Dtlibcration
über das Eintreten drehte, und welcher Hauptvcranlassung war,
daß uns der RegierungSrath einen von den Ansichten des De-
Parlements abweichenden Gesctzeöentwurf vorlegte. Damals
schloß ich mich dem Dcpartemenralentwurfe an, .weil ich die

Zollberechrigungcn als landesherrliche Konzessionen betrachte,
die seiner Zeit den Berechtigten mit oder ohne Belästigung
ertheilt worden sind. Nach meinen Begriffen bestehen in jedem
wohlgeordneten gesellschaftlichen Leben, also auch im Staalen-
leben, zwei Grundsätze dcö RechtS; der erste und oberste bildet
das StaatSrechr — oder das Recht des Hausherrn — ; zu Be-
gründung dieses obersten RechtS muß jedes GesellschaftSglied
von seinen persönlichen Rechten so viel abgeben, als das Ge-
meinwohl erfordert; über diese gemeinsamen Rechte steht dem

Souverän die gesetzliche Verfügung, in den Schranken deS Ge-
meinwohlS, zu; daher das Recht, Abgaben zu dckrctiren,
Bewilligungen für Wirthschaften, Schmieden, Mühlen, Zollerhebungen

zu ertheilen; diese Rechte sind aber für den Staat
unveräußerlich, d. H-: der Souverän hat zu jeden und allen
Zeiten das Recht, dieselben gesetzlich zu beschränken oder zurück-

Aiziehen, und zwar streng rechtlich ohne Entschädigung; —
diese ertheilten Bewilligungen können sich jedoch durch Zeit und
Umstände so gestalten, daß cS die Klugheit und Billigkeit ge-
bietet, den Inhabern eine Entschädigung zu verabreichen, wenn
die Bewilligung zurückgezogen wird. — Die zweite Klasse der
Rechte sind die Zivilrechte oder die jedes einzelnen Gliedes der
StaatSgcsellschaft; dem LandeSherrn steht zwar auch die Be-
fugniß der Gesetzgebung über diese Rechte zu, aber nur insoweit,
als eö erforderlich ist, ihnen Schranken anzuweisen, daß sie

unter einander und neben dem Staatörechte bestehen können.
Derselbe hat aber keine Befuqniß, sich diese Rechte gesetzlich

zuzueignen, Sache sei denn, daß das allgemeine Wohl eine solche

Verfügung unumgänglich erheische, und selbst dannzumal
kann dieses einzig unter der Bedingung vollständiger Encschä-
digung geschehen, die durch den Zivilrichrer auSzumiltclu ist

(§. 13. der Verfassung). Der Gesetzgeber soll daher wohl prüfen,

um welche Art von Rechten cS sich handelt, und in keinem

Fall die einen mit den andern verwechselv oder dieselbe» unter
sich vermengen. — DaS Moriv, Tit., zu dem in Frage liegenden
GesctzeScntwurf ist die Fürsorge für das allgemeine Wohl. —
Durch den diesen Vormittag angenommenen h. 1. sind nun aber
die von Partikularen und Korporationen bis anhtn ausgeübten
Zollgerechtigkeiten auf. eine gegebene Zelt aufgehoben unter
Vorbehalt einer auLzumittelnden Entschädigung, waö ich ganz
am Orr finde. — Im §. 2. schlägt man uns aber vor, zu acquire»:

alle Pcrtincnzen der ZollrechtSbcsitzer oder die zum Zwecke
der Ausübung ihrer Rechte eigenthümlich innegehabten und
benutzten Gebäude und Lastwaagen tc. Diese Realitäten, Tit.,
sind nun aber ganz anderer Natur, als die Zollrechte; die
letztern hat der Landesherr gegeben, er darf sie daher auch wieder
nehmen; die erster» hingegen sind von demjenigen Eigenthum,
welches die Verfassung alö unverletzlich erklärt; auch scheint mir
darin die Rücksicht für das allgemeine Wohl, welchem einzigste
untergeordnet sind, gar nicht geltend gemacht zu werden dürfen,
um so da weniger, weil die Zölle aufgehoben und nicht
fortbezogen werden sollen. — Ich trage demnach darauf an: den
Z, 2. zu streichen, falls dieses aber nicht belieben sollte, zum
Behuf der AuSmittelung der Entschädigung für diese
Eigenthümer das Zivilverfahren eintreten zu lassen.

Main, Gerichtspräsident. Ich pflichte dem Antrage des

Hrn. RegierungSstatthaltcrö Mühlemann vollkommen bei und zwar
neben den von ihm entwickelten'Gründen auch noch aus einem
andern Grunde, auS Rücksicht nämlich für daS Interesse des

Staates. ES würde dem Staate an vielen Orten nicht nur
keinen Nutzen, sondern noch Schaden bringen, wenn er nicht
nur die Zollberechligung, sondern noch die damit verbundenen
Realitäten übernehme» sollte.

Kohler, RegierungSrath. Die beiden Einwendungen be.
ruhen ganz gewiß auf Mißverständnissen, wie ich in Kürze zeigen
will. Ein Zollrecht macht mit den dazu nothwendigen Gebäuden,

Kauf, und Lagerhäusern, Waagen, Gewichtstellen w. ein
Ganzes aus; all' diese Dinge gehören in den Bereich der Per-
tincnzien, und kommen bei AuSmittelung deS reinen Burch-
schnittertrages auch in Berechnung ; somit ist die Entschädigung
für diese in der Kapitalsumme, die den abtretenden Eigenthü-
mern verabreicht wird, mit Inbegriffen. Dieß soll indessen nicht
hindern, daß einem Zollberechtiglen solche Zugaben nicht wieder
abgetreten werden können. Man könnte allenfalls in dieser Be-
ziehung einen Zusatz machen und festsetzen, daß, wenn ein Zoll-
berechtigter Zugaden, deren der Staat nicht absolut bedarf, zn
behalten wünscht, sie ihm wieder abgetreten werden, jedoch bei
Auszahlung der Entschädigungssumme abgerechnet werden sollen.
Ich stimme also unbedenklich zum Artikel, welcher ganz sicher
auf die richtige — auch in Sachen des Zehntens angewandte —
Grundlage gebaut ist.

Tscharner, RegierungSrath. Ich trage darauf an, daß
dieser H. als natürliche Folge des h.eute genommenen Beschlusses
gestrichen werde.

v. Jenner, RegierungSrath. In Betreff der letztgefallenen
Meinung muß ich bemerken, daß diese Bestimmung denn

doch von Nutzen sein wird; denn weil entfernt, daß sie die Ein-
führung eines neuen Zoll- und VcrbrauchsteuersystemS hindern
werde, wird sie selbe vielmehr fördern. Aus die von Seite der
HH. Staatsschretber Mai und RegierungSstatthalter Mühlemann
gemachten Einwendungen bat Hr. RegierungSrath Kohler genü-
gend geantwortet. Bezüglich auf die Besorgniß hingegen, die ich
schon wahrgenommen, das Finanzdcpartement habe einen Zweck,
den es nicht ausspreche; eS gebe sich den Schein, als wolle eS

diese Zolle abschaffen und doch gedenke es dieselben fortzube-
ziehen; d'rum schlage es vor, die betreffenden G.bäude, die Zoll-,
Kauf- und Lagerhäuser mit Zubehörden an den Staat zu ziehen:
so ist das durchaus nicht der Fall. Freilich könnte man diese
Gebäude entbehren, wenn ein neues System eingeführt wäre.
Wie kann aber das Departement wissen, ob Sie, Tit., dasselbe
einführen werden oder nicht? Wer garantirt ihm, daß Sie
nicht daö Weggeld vorziehen werden? Wollen Sie allsälltg
dieses letztere, so haben Sie nicht nur die bereits vorhandenen,
sondern noch neue Gebäulichtetren nöthig. Auch wenn Sie daS
Verbrauchsteucrsystem annehmen, haben Sie noch derlei Gebäude
vonnöthen. D'rum mußte das Departement dieselben vorbehalten.
Würden wir dieß nicht thun, so könnte der Staat auf unbe-
scheldene Forderungen stoßen, wenn er später die Gebäulichkci-
ten käuflich an sich bringen wollte. ES finden sich, Tit.,
hinlängliche Gründe, diesen Artikel anzunehmen, wie er ist; von
Beeinträchtigung des PrivareigenthumS ist hier keine Rede;
sonst würde ich, wie Sie wissen, nie dazu stimmen; ich hoffe,
die HH. Präopinanten werden darüber beruhigt sein.

Abstimmung.
1) Für Beibehaltung eines Paragraphen Mehrheit.

Für dessen Auslassung s Stimmen.
2) Für unveränderte Beibehaltung Mehrheit.

Für Abänderungen 13 Stimmen.
5- 3.

„Für die aufgehobenen Gefälle und die damit abgetretenen
Realitäten und Rechte, wird jeder Eigenthümer von Zollgerech-
tigkeiten vom Staate durch eine Kapitalsumme entschädiget, die
auf folgende Weise auszumitteln ist:

ES wird dafür entrichtet der zwanzigfache Werth deS

reinen DurchschnittSertrageS der Gefälle, wie sie nach den legalen,
von der Tagsatzung anerkannten oder bewilligten Tarifen bezo.
gen worden sind, berechnet nach einer zehnjährigen Durchschnitts-
bercchnung der Jahre 1827 bis und mit 1336 und nach '!bzug
der Bezugs- und VcrivaltnngSkosten der nach den Z. und 6.
hienach auSgcmitlclten Kosten des Baues, Unterhalts der Brücken,
Straßen, Wege, Kanäle und der Zoll- und KaushauSgebäude,
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Miethzinse u. s. w., so wie auch seder mit dem Zollbezuge
verbunden gewesenen Lasten und Beschwerden; für abusive
Einnahmen und Erhebungen findet keine Vergütung Statt. Mittelst

dieser Entschädigungssumme sind die betreffenden Zoll- und
KaufhauSrechtSbesitzer sowohl für die ihnen zugestandenen
Gerechtigkeiten als für die dazu gehörig gewesenen Gebäulichkei-
ten, Lokalitäten, Zubehörden und andere Realitäten, die laut

2. dem Staate zufallen, als bezahlt- und ausgewiesen an.
zusehen. "

v. Jenner, Regierungsralh. Dieser § bestimmt in weit-
läufiger Auseinandersetzung die Art und Weise, wie die Zoll-
gerechtigkeitSeigcnthümer durch eine Kapitalsumme vom Staate
entschädigt werden sollen. Natürlich ist's, daß hier nur der
reine Ertrag in Berechnung kömmt, und also die Bezugs- und
Verwaltungskosten, so wie die nach Vorschrift des Gesetzes auS-

gemtttelten Kosten des Baues, Unterhalts der Zoll- und Kauf,
hausgebäude, der Brücken, Straßen ic. wegfallen. Ich sehe

hier, daß sich daS lateinische Wort „abusiv" eingeschlichen;
dieß mag mit mißbräuchlich vertauscht werden. Ich rrage
äberdicß darauf an, daß in Betreff des Tarifs des von der
Tagsatzung nicht anerkannten Zolls von Viel dessen faktischer
Bestand inS Protokoll aufgenommen werde.-

Weber, Regicrungsstatthalter. Ich möchte mir bloß die

kurze Bemerkung erlauben, daß die Berechnung, anstatt nach
dem 10jährigen, nach dem 20jährigen Durchschnitlöcrtrag
gemacht werden sollte. Ein im Jahr 1834 erlassenes Gesetz
enthält in Betreff des ZehntcnloSkaufes die nämliche Bestimmung.
Ich trage auf diese Abänderung an.

Schöni. Wenn ich vorgestern zum Antrage des Negie-
rungSrarhes stimmte, so geschah es, weil die Zollberechtigung
von Biel auf einem besondern Verhältnisse beruht; dieselbe ist

nämlich'durch die Vereinigungsurkunde garantirc worden.
Ob nun ein gegenseitiger Vertrag einseitig aufgehoben werden
könne, gebe itp der hohen Versammlung zu bedenken. Ich
betrachte den Antrag des FtnanzdepartemeiilS wenigstens m Be,
rreff des Zolles von Biel als einen Machtspruch. WaS den tz. 3

an und für sich selbst betrifft, erlaube ich mir zu bemerken, daß

ich vor einigen Wochen einen schriftlichen Antrag an den Bür-
gerrath von Biel stellte, dahin gehend, cS möchte unser Zoll
dem Staare gegen den 25fache» Werth des Reinertrages, nach
einem zehnjährigen Durchschnitte berechnet, abgetreten werden.
Dieß Letztere bemerke ich bloß, damit ich nicht als ein unbilli-
ger Vertheidiger von Privatrechlen zum Nachtheile des Staates
erscheine. — Ich stimme somit zum §. 3, wie er vorliegt, ein.
zig mit der Abänderung, daß, stall deS 20fachcn Werthes, der
25fache festgesetzt werde.

Obrecht. Ich könnte nicht dazu stimmen, daß die Stadt
Biel solchermaßen entschädigt werden solle. Daß die Bewohner
jener Seestadt dann bet Aufhebung der Zölle (denn zu Aufhe-
bung dieses Schmerzengeldes wird'S doch verhoffentlich bald
kommen) anderwärts, wenn sie, Handel und Wandel treibend,
im Kantone herum fahren, auch keinen Zoll erlegen müssen, soll
ihnen,.däucht mich, hinlängliche Entschädigung für ihre
verlorene Zollgerechtigkeit sein. Würde man die Stadtbicler auf
angedeutete Manier entschädigen, so hätten sie ja dann emen
doppelten Profit - was denm doch nicht billig wäre.

Zahler. Die Bemerkung, die ich Ihnen, Tit., bei An-
laß deS Eintretens in diesen GesctzeSentwurf zu machen hatte,
daß nämlich der Zoll von Laubeck nicht unter diesen Artikel
gebracht werden könne, wiederhole ich hier nochmals Derselbe
ist nicht ein Ersatz für die dermaltge Unterhaltung der Straßen
oder Brücken, sondern er besteht infoige e-neS seiner Zeit bet

Anlaß der Errichtung der neuen Laubeckstraße zwischen der Re.
gierung einerseits und der Landschaft Obersimmenthal anderseits
förmlich errichteten und in Kraft bestehenden Vertrages,
welchem zufolge durch den Zvll ein Theil des auf Erbauung der
Straße verwendeten Kapitals zurückbezahlt werden muß. Demnach

muß die Entschädniß so berechnet werden, daß selbige mit
Inbegriff der daraus fließenden Zinse auf die Zeit wieder das
vorgeschossene Kapital abtrage, wo selbiges durch den Zoll kann
eingegangen sein. Hcrgegen fällt dann eine fernere Entschädniß
unter dieses Gefttz, nämlich in Betreff dessen, waS der Zoll

noch nach Abtragung jenes Vorschusses zu Bildung eines land,
schaftlichen Armcngutes und zu fortdauernder Unterhaltung der
Straße leisten sollte. Daher geht mein Verlangen dahin, daß
auch für den Laubeckzoll, so wie für den von Biel eine
Ausnahme im Protokoll gestattet werde.

Tscharner, RcgierungSrach Die Bemerkung des Hrn.
Zahler ist ganz richtig; die Billigkeit erheischt, daß den Gemeinden,

welche einen Theil an die Kosten solchartiger Unternehmungen

beitrugen, auf die eine oder andere Weise eine Remu-
iteration zu Theil werde. Solche Ansprachen hat man unter
andern bis anhin durch Straßen- und Brückengeld tc. zu tilgen
gesucht. Die Landschaft Obcrsimmenrhal hat Ansprache auf be-
deutende Entschädigung, da sie diesen Zoll noch lange hätte
beziehen können. In der nämlichen Lage befinden sich noch
andere, z. B. die Unternehmer des Brückenbaues beim Thalgute.
Wenn also die Regierung diese Zölle an sich zieht, so soll sie

ja freilich dafür sorgen, daß die Antheilhaber solcher gemeinnütziger

Unternehmungen nicht im Schaden gelassen werden.

v. Jenner, Regierungsrath. Ich will mir nur einige
knrze Bemerkungen erlauben, woraus hervorgehen wird, daß
sich die Anträge des §. verfechten lassen. Die Bemerkung lasse
ich gelten, daß die Entschädigungssumme nicht nach dem zehn,
jährigen, sondern nach dem zwanzigjährigen Durchschnittsertrage
berechnet werden solle; denn auf letzterem Wege kömmt der
Staat wohlfeiler zu Kauf. Was die Bemerkung des Herrn
Schönt anbelangt, daß der Zoll von Biel auf besondern
Verhältnissen beruhe, daß er durch die Vereinigungsurkunde garantirc

sei, so will ich nicht untersuchen, mit wem die Vereint-
gungSurkunde geschlossen worden sei, ob nicht allfällig die
gegenwärtige Regierung am Platze beider Partheten stehe, ob Biel
mit der VcrfassungSanliahme nicht Verzicht auf den Zoll geleistet.

— UebrigenS kann ich den Hrn. Schönt hier um so wem-
ger recht begreifen, alS er früher versicherte, — ich habe Zeu-
gen dazu — es werde Biel sehr billige Forderungen stellen und
mit einer geringen Entschädniß zufrieden sein; er wolle sich da-
für verwenden. Ich finde nun aber, die Vieler könnten mit
dem Fliianzdepartemente zufrieden sein; denn cS trägt hier auf
reichliche Entschädigung an; anstatt einer bisherigen bloßen
Renre bietet es ein vollkommen unabhängiges Kapital, was doch
gewiß ungleich sicherer ist und also einen ungleich größern
Werth hat. — Denen, welche wähnen, man trete hier dem
Rechte von Biel zu nahe, gebe ich noch zu bedenken, daß Biel
diesen Zoll zwar als freie Republik, hingegen während seiner
Einverleibung mit Frankreich nicht bezogen hat. Also bedürfte
es nur einer politischen Erschütterung, um es um diesen Zoll
zu bringen; eö wäre mithin nichts nöthig gewesen, als eine
abermalige politische Erschütterung um wieder nichts zu haben.
Aber weiter! Wer hat Biel erlaubt, das Zollhaus dort hinaus
zu verlegen, wo es steht Die Regierung. — Gesetzt, wir
hätten die Verbindung mit Sololhurn über Nydau gezogen, so

wäre Biel abgefahren worden, und sein Zollertrag hätte bedeutend

abgenommen. Mit dem Zoll von Thun hat eS die nämliche

Bewandtniß; wir brauchten z. B. nur von hier aus dem
linken Aarufer entlang durch den Bezirk Seftlgen eine Straße
zu ziehen und Thun auf der Seite zu lassen, wie sehr würde
sein Zoll im Werthe fallen! Die Betreffenden sollen also dem
Staate Dank wissen, daß er ihnen, anstakt eines solchen
unsichern Einkommens, eine fixe Kapitalsumme auf angedeutetem
Wege znferligt. Ich glaube, das Angebot des zwanzigfachen
Werthes deö reinen DurchschnittSertrageS sei erstaunlich annehmbar;

wir haben uns lange gestritten, ob wir so viel bieten wol-
len. Ich glaube also, Biel könne sich mit diesem Angebote auch

ganz perfekt zufrieden geben. — Auf die Bemerkung deS Hrn.
Zahler sodann soll ich entgegnen, daß zur Zeit, als die frag,
ltche Straße gemacht wurde, Bau und Unterhalt der Straßen
den Gemeinden obgelegen; — dieß ist ein sehr wichtiger Punkt;
aber ich will noch weiter gehen. Die Regierung trug 25,000 Fr.
an das fragliche Unternehme» bei, die Landschaft das Uebrige.
Der dahertge Zoll wirft aber, wie die Jahresrechnungen beweisen,

nicht einmal 1 Prozent ab; — nun frage ich: haben die
Gemeinden ObersimmenthalS unter sothanen Umständen nicht
einen bedeutenden Gewinnst, wenn man sie auf dem fraglichen
Fuße entschädigt Also findet auch hier keine Ungerechtigkeit



statt. Ich glaube daher, die Bestimmungen des tz. seien sämmt.
lich wohl begründet und können in vorliegender Fassung ange,
nommen werden; einzig noch möchte ich das Wort „abusive"
verdeutschen, und den Tarif, nach dem gegenwärtig der Zoll
von Viel bezogen wird, dem Protokolle einverleiben.

Schöni. Ich pflichte der auf mich bezüglichen Bemerkung
deS Hrn. v. Jenner bei; ich habe vielleicht versprochen, ich wolle
mein Möglichstes thun, daß Viel seinen Zoll auf billigem Fuße
an den Staat abtrete; ich habe mich aber auch bestmöglich da.
für verwendet. Ich gebe nun auf der einen Seite zwar zu,
daß Biel eine Forderung gestellt hat, die zu hoch ist; aber ich

finde auf der andern Seite auch, daß das Finanzdepartement
uns doch wenigstens — waö es nicht gethan — hätte einer Ant.
wort würdigen können.

A b st i ni m u n g:
1) Für unveränderte Annahme deö §. i Stimme.

„ Abänderungen Mehrheit.
2) „ Beibehaltung des 20fachen Werthes „

„ den 26fachen 2 Stimmen.
Z) » „ tojährigen Durchschnitt 12 „

>, „ 20jährigen Mehrheit.
4) Den faktischen Bestand des Bielerzolttarifs

anzunehmen und das Wort „abusive" zu
verdeutschen Handmehr.

S. 4.
„AlS Basis zu Berechnung der Entschädigungssummen die.

nen die Origtnalberechnungen über den Bezug der Gefälle nach
den von der Tagsatzung bewilligten Tarifen. Die Rechnungen
selbst bedürfen der Anerkennung des FinanzdcpartemcntS, sowohl
in Bezug auf ihre arithmetische Richtigkeit als die Gesetzmäßig,
keit der Tarifansätze und deren Anwendung, um als Grundlage
der Berechnung der Entschädigungssumme dienen zu können."

v. Jenner, RcgierungSralh. Mit den Worten: „die
Rechnungen selbst bedürfen der Anerkennung des Finanzdepar-
tementS" :c. wollte man nichts Anderes sagen, alö: ihm stehe
das Recht der Einsicht in dieselben zu; damit man ihm nicht
etwa einwenden könne, die Rechnungen seien richtig, die
Tarifansätze gesetzmäßig, eS solle nicht darein lugen können. —
Dieß ist Alles, was man mit dem zweiten Satze deö H. wollte;
liegt allfällig nicht dieser Sinn in dem Verbal, so sehe man
sich nach einer bessern Redaktion um.

Abstimmung Handmehr.

§. 6.
„Bei Berechnung der Unterhaltungskosten der Brücken und

Gebäude soll auch der in kürzerer Zeit zu erwartende Neubau
derselben in Anschlag gebracht werden."

v. Jenner, Regierungsrath. Dieser Artikel versteht sich

von selbst und wird durch einen Fall, der in Thun sich bald
ereignen wtrd, noch einleuchtender; dort ist nämlich die Brücke
in solchem Zustande, daß sie in kurzer Zeit wird neu gebaut
werden müssen. Also muß bei Berechnung der UnterhaltungS.
kosten auch auf den mehr oder minder baufälligen Zustand der
Gebäude und Brücken Rücksicht genommen werden.

Abstimmung Handmehr

5- e.
„Zu AuSmtttlung deS zehnjährigen Durchschnittes, der Ko.

sten, welche durch die Eigenthümer von Zollgerechtigkeiten auf
Unterhaltung derjenigen Straßen verwendet werden, deren Un.
terhalt denselben obgelegen, sollen die zehn letzten Jahre genom.
men werden, welche dem Jahre vorhergegangen, in welchem die
Regierung den dortigen Straßenunterhalt auf ihre Rechnung
übernommen hatte. Wo die Straßen durch die Besitzer der
Zollgerechtigkeiten im gemeinen Werke unterhalten worden, soll
der KostenSbelauf dieser Unterhaltung auSgemittelt werden, welche
Ausmittlung einem nach §. 1 aufzustellenden Schiedsgerichte an.
heim fällt."

v. Jenner, Regierungsrath. Hierüber habe ich vor der
Hand nicht viel zu bemerken; ich will erwarten, ob Jemand
die Aufstellung eines Schiedsgerichts angreifen werde; ich habe
mich schon im allgemeinen EingangSrapporte darüber geäußert;

einen Vorgang haben wir schon in den Schiedsgerichten für die

Zehnt, und Bodenjinsangelegenhcitcn. ES wird meines Erach.
tens keinen wohlfeilem Weg geben zum Ziele zu gelangen, als
der durch Experte. Beincben habe ich noch zu bemerken, daß eS in
der letzten Zeile fehlerhaft heißt: „nach 5> t", statt: nach ^.7.

Tscharncr, RegierungSrath. Um der Harmonie willen
wünschte ich, daß nun auch die Unterhaltungskosten nach 2vjäh-
rigem, anstatt, wie der'S. vorschlägt, nach nur tojährigen Durch.
schnittSertrag auSgcmmelt würden.

Zahler. Ich trage nur darauf an, den Entscheid über
das Schiedsgericht aufzuschieben, bis der h. 7 berathen sein wird.

v. Jcnner, RegierungSrath. Dem Antrage deS Herrn
RegierungSrathS Tscharner stimme ich bei, indem derselbe in der
That mit dem vorhin genommenen Beschlusse konsequent ist. Trotz
der Bemerkung des Hrn. Zahler trage ich hingegen kein Be,
denken, zu Annahme deS §. zu rathen, wie er ist; — sollten
bei nachhcriger Berathung des h. 7 die Schiedgerichte nicht
belieben, so könnte man dann hier, anstatt dieser, setzen: Ex-
perlen. Wird eS ja doch am Ende immerhin auf Experten ankom-
men müssen.

Abstimmung.
t> Den Antrag unverändert anzunehmen Keine Stimme.
2) 20jährtg, statt tvjährig, zu setzen Mehrheit.
Z) Für Aufschub des zweiten Theils und An.

nähme deö übrigen Einstimmig.

§- 7.
„Wenn über die Berechnung der Kosten, so wie der gezetz.

mäßig bezogenen Gefälle sich Anstände erheben, so soll ein eigenS
dazu zu bestellendes unparthclischeö Schiedsgericht, im Sinn und
Geist dieses Gesetzes, endlich darüber entscheiden. Die Bestellung
dieses Schiedsgerichtes, das auö drei unpartheiischcn Männern
bestehen soll, geschieht durch das Obergericht, eS sind demselben
alle von beiden Partheien besitzenden Materialien und die aufgc.
stellten Berechnungen einzuhändigen."

„ES kann sich dasselbe zum Behufe von Schätzungen oder
Untersuchungen eigens von ihm zu bestellender Experten bedienen."

„Vor dem Schiedsgerichte findet zwischen den Partheien
kein fernerer Schriftcnwechsel Statt."

„In allen Fällen fallen die Kosten zwischen dem Anforderer
und dem Staate zu gleichen Theilen."

v. Jenner, Regierungsrath. Ueber den Grundsatz deS

Schiedsgerichts können nun verschiedene Ansichten walten, einige
werden vorkommende Anstünde über Berechnung der Kosten so

wie der gesetzmäßig erhobenen Gefälle durch den Zivilrichter
nach Anleitung unsers Sachenrechts beseitigen lassen wollen.
DaS Finanzdeparlcment hingegen glaubte, ein auf angedeutete
Weise bestelltes Schiedsgericht sei hier das Zweckmäßigste; in
den Händen eines solchen nähme die Sache am wenigsten eine
ernste Gestalt an, eS entständen so am wenigsten Prozesse; man
könnte da Sachkundige beiziehen, die Materialien von den Par.
theien sich zu Handen stellen und keinen fernern — mit Kosten
verbundenen — Schriftcnwechsel stattfinden lassen. Die SchiedS-
richter, so wie die beigezogenen Experten, würden dann nach
Wissen und Gewissen verfahren.

Weber, RegiernugSstatthalter. Ich glaube nicht, daß die
Verfassung die Ausstellung solcher Schiedsgerichte gestatte, indem
zufolge §. 14 Niemand seinem ordentlichen Richter entzogen
werden darf, und zufolge h. 91 keine andere als die in der Ver-
fassung benannten Gerichtsstellen errichtet und angerufen werden
sollen. Ich trage demnach darauf an, daß dieser §. in Gemäß,
heit der Verfassung abgeändert werde.

Jaggi, Oberrichler. Ich unterstütze die letztgesallene Mei.
nung. In den meisten Fällen, wo auf schiedsrichterlichem Wege
Anstände beseitigt werden sollen, entstehen eben so gut oder eher
noch Prozesse, alö auf anderm Wege. Dann wäre, wie Herr
Weber richtig bemerkt, die Aufstellung solcher Gerichte gegen die
Verfassung.

Wehren. Ich habe nichts einzuwenden, als daß, anstatt
Experten, gesetzt würde: Sachverständige; denn es schickt sich

nicht, daß der Gesetzgeber zum Volke in fremder Zunge spreche.
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v. Je n u er, NegierungSrath. Ich habe wenig zu erwiedern.
Wenn der Verfassung durch Bestellung solcher Gerichte zu nahe
getreten wird, so wird ihr auch noch durch andere Gerichte
dieser Art, z, B. durch GeldSlagSgerichte, zu nahe getreten;
auch in Zchmfachcn ist ein Schiedsgericht anfgcstcllt worden. —
Aus welchen, Wege mehr Prozesse vermieden werden, will ich
diejenigen beurtheilen lassen, die dieß kennen, ich habe zu wenig
Kenntniß in solchen Händeln; daS Departement glaubte indessen,
cS würden ans diesem Wege weniger Prozesse auskommen, weil
dann da Sachverständige zu Gerichte säßen. Indem ich Niemandem

verwehre, nach seiner eignen Ansicht zu stimmen, schließe
ich auf Annahme dcS Artikels.

Köhler, NegierungSrath. Ich trage aus Streichung dcS

Artikels an.

Weber, RegierungSstatlhalccr. Ich habe nichts dagegen;
sobald man die Schiedsgerichte fa'llen läßt, kann man in der
That diesen ». streichen.

Stettler. Ich schlage vor, die Satzung 379 dcS

Zivilgesetzbuches hier anzuführen.

Iaggi, Oberrichtcr. Ich schlage vor, den Art. 3 dcS

regierungSräthlichcn Entwurfes, dem zufolge „die AnSmittelung
der Entschädigungssumme auf dem Wege der gegenseitige» oder

wo dieselbe aus diesem Wege nicht ermittelt werden könnte,
nach Anleitung der Satzung 37V dcS Zivilgesetzbuches (Sachenrecht)

geschieht" — hier aufzunehmen.

Köhler, NegierungSrath. Ich möchte diesen Art. 3 hier
ebenfalls aufnehmen, und demselben noch beifügen, daß in beiden

Fällen diese AuSmittelung einzig nach den Bestimmungen und

im Sinn und Geist deS gcgen-wärtigen Gesetzes geschehen solle.

Abstimmung:
r) Für den Art. 7 Niemand.

Denselben auszulasten Mehrheit.
2) Für Beibehaltung des zweiten Theils des §. 6

mit Modifikationen iZ Stimmen.
Für Aufnahme dcS §.3 deS rcgicrungSräthlichen

Entwurfes nebst Beifügung der Hiuweisung
auf dieses Gesetz Mehrheit.

5. ».

„Zu Eingabe aller Entschädnißfordcrungen wird ein Termin
anberaumt von einem Jahre, vom Tage der Erlassung dieses

Gesetzes an gerechnet. Nachher würden keinerlei Reklamationen
mehr berücksichtiget, sondern cS wird angenommen, die Nechtö-
bescher haben auf jede Entschädnißforderung Verzicht geleistet."

v. Ien ner, NegierungSrath. Ich habe über diesen Artikel
nichts zu bemerken, alS daß cS, statt „vom Tag der Erlas,
sung", richtiger heißen wird: vom Tage der Einführung
u. s. w.

Kohler, Negierungo-atl). Ich bin mit diesem Artikel
nicht einverstanden. Ich hätte gewünscht, daß wir in möglich-
stcr Bälde zu einem neuen Zollsystem kommen möchten. Hierauf
können wir jedoch noch lange warten, wenn wir einen Termin
von einem Jahre zu Eiurcichung der Entschädigungsansprachen
einräumen. Damit also dieser Gegenstand baldmöglichst erledigt
werde, stelle ich den Antrag, daß jeder, der Ansprachen auf Zoll-
gcrcchligkeiten zu machen hat, dieselbe», nebst den erforderlichen
Belegen, bis den t. April i837 dem Finanzdeparlemcnt ein-
reiche. Später soll keine Entschädnißforderung mehr angenommen
werden.

Iaggi, Oberrichtcr. Ich möchte auch nur eine Nachfrist
von 2 Monaten — von Neujahr an gerechnet — anberaumen.

v. Icnner, NegierungSrath. Da ich sehr gern sehe, wenn
diese Sache in ehemöglichster Zeit erledigt wird, so stimme ich
auch zu der fraglichen Nothsrist.

—

A b st i m m u n g.
Den Artikel unverändert anzunehmen i Stimme.
Für eine Nothfrist bis zum l. April Mehrheit.

In Betreff deS Einganges zu diesem Gesetze wird nun
noch beschlossen, statt des WorreS Zollwcscn, den Ausdruck
Z oll - o d e r Vcr b r a uchstcu e r fy stcm aufzunehmen und übrigens

die Abfassung zu verbessern.

Tscha r ner, Schultheiß. Da sowohl wegen der in unserm
Kanton geäußerten Stimmen alö rücksichtlich unserer Mucidge-
nossen zu wünschen ist, daß ein GesetzeSentwurs über ein neues
Zoll- oder Verbrauchsteuersystcm ohne längcrn Aufschub zur
Berathung komme, so erlaube ich mir am Schlüsse dieser Berathung
den Antrag zu stellen: dem NegierungSrath den Auftrag zn Vor-
legung eines solchen in der zweiten Hälfte der Wintersitzung des
Großen NathcS zugehen zu lassen.

Abstimmung: Handmehr.

Vorlrag deS Fin anzdepartment 6, den Verkauf dcS Korn-
Hauses zu Aarbc'rg betreffend.

v. Jen »er, RegicrungSraih. Das Finanzdcpartemcnt
trägt Ihnen, Tit., in Uebereinstimmung mit dem RegierungSralh,
darauf an, den von ihm eingeleiteten Verkauf des dem Staate
zugehörigen und entbehrlich gewordenen Kornhauseö neben der
Kronenwirthschaft zu Aarberg genehm zu halten. An der statt-
gefundenen Steigerung hat Hr. Kronenwirth Dictler das höchste
Gebot gethan, welches in tv,t55 Fr. oder mit Inbegriff der
sogenannten SletgerungSrappcn in t0,2Zg Fr. 55 rp. besteht.
Dieses Angebot fiel deßwegen so annehmlich aus, weil ein anderer
Wirthschaftöbesitzcr, Hr. Probst, dieß Gebäude ebenfalls äußerst
gern käuflich an sich gebracht hätte. Es wäre zu wünschen, wir
könnten alle entbehrlichen StaatSgebäude so ungeheuer theuer
veräußern. Sie, Tit., werden daher keinen Anstand nehmen,
diesen Kauf zu ratifiziren.

Abstimmung: einstimmig.

Vortrag der Polizeisektion über Erneuerung dcS Nieder-
lassungöverlrages mit Sardinien.

Iaggi, NegierungSrath. Ein vorörtlichcS KreiSschrciben
vom 25. Oktober letzthin enthält die Einladung an den hiesigen
Stand, der Erneuerung dcS von einer Anzahl schweizerischer
Kantone — unter denen auch Bern — am 2l. Mai i827 auf
kv Jahre mit der königlich-sardinischen StaalSregierung geschlos.
sencn Vertrages über Niederlassungsverhältnisse der gegenseitigen
Staatsangehörigen bcizutreten. Sowohl das Departement als
der NegierungSrath weisen diesen Antrag empfehlend hicher.
Doch trägt der NegierungSrath übcrdieß noch darauf an: den
Vorort einzuladen, bei der königlich-sardinischen Regierung dahin

zu wirken, daß die Gültigkeit der LegitimationSschriftcn
ihrer Staatsangehörigen nicht bloß auf ein Jahr beschränkt,
sondern auf eine längere, wo möglich tojährige, Dauer, wie
dieß der Fall bei den Matrikeln der Franzosen ist, ausgedehnt
werde. — Da dieser Niederlassungsvertrag sich bisher Vortheil-
haft für uns erwiesen hat, so trage ich im Namen der vorbera-
thendcn Behörde auf Erneuerung an.

Diesem Antrage, nebst dem Zusätze des RegicrungSrathes,
wird beigepflichtet durch'S — Handmehr.

Schluß der Sitzung gegen 7 Uhr.
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Nro. 68.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

'Ordentliche Wintersitzung, 18.46.

(Nicht offiziell.)

Fünfzehnte Sitzung.

Donnerstag den i. Dezember 5836.

(Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident: Hr. Landammanu Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung deS Pro-

tokollS giebt der Hr. Landammanu Kenntniß von dem
Resultate der gestrigen SechSzehncrwahl. DaS absolute
Mehr haben erhalten die Herren Rickli, Kißling und Schnei,
der, Arzt.

Für die noch übrigen zwei Scchözehuer werden neue Stimm-
zeddcl an t33 Anwesende ausgetheilt.

Tagesordnung:
Fortsetzung der Berathung über den Bericht der Spezial-

kommission zu Untersuchung der Zuchtanstalten.
Ein fernerer Antrag der Spezialkommission unter

der Rubrik:
III. Verschiedene Anträge in Betreff der innern

Organisation der Anstalt.
42. geht dahin: „daß im materiellen und moralischen

Interesse der Züchtlinge der Grundsatz anerkannt werde, daß
man denselben einen Theil des Erlöses ihrer Arbeit überlassen
solle u. s. w."

Die Polizeisektiou und der RegicrungSralh sind
mit diesem Antrage einverstanden.

Schneider, RcgierungSrath. Die meisten Rezidive kom-
men daher, daß, wenn ein Züchtling auö der Anstalt entlassen
wird, er dann oft keine Kleider, kein Geld und keine Aussicht
hat, sein Brod verdienen zu können; dann begeht er etwas,
was ihn wieder dahin führt, woher er gekommen. Daher ist
in vielen ähnlichen Anstalten der hier vorgeschlagene Grundsatz
eingeführt; in Genf und Waadt erhalten die Züchtlinge die
Hälfte des reinen Erlöses ihrer Arbeit. Die Spezialkommission
wollte aber hierüber dem Großen Rathe nichts Näheres
vorschlagen weil es nicht am Großen Rathe sein kann, in
dergleichen «Details einzutreten. ES handelt sich nur um den

Grundsatz, an der Polizeisektion wird eö dann sein, über die
Exekution desselben dem Regierungsrath die geeigneten
Vorschläge zu machen.

Köhler, RegierungSrath. Dieser Grundsatz wird wesent-
lich dazu beitragen, das die Zuchtanstalt wirklich eine
Besserungsanstalt werde. Wenn die Züchtlinge sehen, daß sie bei
Fleiß und gutem Betragen einen Vortheil haben, so wird ihnen
daS ein Motiv sein, sich gut aufzuführen, wodurch sie zuletzt
einen Nachlaß der Strafzeit gewinnen können u. s. w. ES
scheint vor der Hand nicht zweckmäßig zu sein, daß allen Sträflingen

ein gleicher Theil ihres Dienstes verabfolgt werde. Die.
jenigen, die träge sind und nur so viel arbeiten als sie gerade

müssen, sollen doch nicht gleich berücksichtigt werden wie dieje.
nigen, die sich durch Fleiß und Thätigkeit auszeichnen. Die
Sträflinge sind nach ihrem Betragen u. s. w. in mehrere Klas.
sen eingetheilt, von welcher Eintheilung die Behandlung
derselben mehr oder weniger abhängt. So würden die Züchtlinge
der unterstell Klasse z. B. ein Fünftel deS Erlöses, in der ober,
sten Klasse mehr erhallen u. s. w.

Stettlcr. Ich muß mir die Freiheit nehmen, beizufügen,
daß der angerathenc Grundsatz bereits größrcntheilS in Exekution

ist; die meisten Züchtlinge erhalten etwas von ihren, Er-
löse. Bei allen war cS bisher nicht möglich, weil nicht alle
Züchtlinge solche Arbeiten bekommen, bei welchen ein Mchrver-
dienst möglich war. Die Polizeisektion hat sich daher bemüht,
c,ne bessere Verrheilung der Arbeitsweise zu bewirken; damit
jeder Züchtling in die Möglichkeit versetzt werde, crwaS zn
verdienen.

Dem Antrage wird dnrchS Handmehr beigepflichtet.

Schneider, RegierungSrath, trägt zur Abkürzung der
Sache darauf an, daß alle übrigen Anträge der Spezialkommission

in Betreff der Zuchtanstaltcn in Bern der Polizeisek-
tion und dem RegierungSrath zu möglichster Berücksichtigung
zugesendet werde, um dem Auftrage, die Anträge über die
Zuchtanstalt zu Prunk rut in Uebereinstimmung zu bringen
mir den über die hiesige Zuchtanftalt gefaßten Beschlüssen.

Kohler, RegierungSrath, ist ganz damit einverstanden,
bemerkt aber, daß dem Antrage auf p-iss. 46, „nicht mehr zu.
zugeben, daß Züchtlinge an öffentlichen Orten, wo sie vom
Publikum gesehen werden u. s. w., Arbeiten besorgen," seit dem
Drucke des Berichtes bereits entsprochen worden sei. Nur der
Antrag auf si in Bezug auf die Anstalt zu Prunrrut
und derjenige auf p-,A. 53 müssen der Abstimmung des Großen
Rathes noch unterliegen. Der erstere will Aufstellung eines
besondern Lehrers für die Anstalt mit Fr. 600 Besoldung; und
der zweite, „daß die Stelle eines Inspektors aufgehoben,
und daß die Stelle eines Inspektors und diejenige eines Oeko.
no m S in eine Direktorstelle vereinigt u. s. w- werde " mir
einer jährlichen Besoldung von Fr. 7vo.

Diesen beiden Anträgen wird durchP Handmehr beigestimmt.

Fueter. Ich erlaube mir nur ein paar Worte über die
Gesundheitsverhältnisse in den hiesigen Zuchtanstalren.
Diese Häuser sind in so hohem Grade eine Quelle von Krankheiten,
daß eS wichtig genug ist, diesen Gegenstand hier vorzubringen.
Ich bin überzeugt, daß die Polizeisektion und der RegierungSrath

Alles gethan haben um den daherigen Uebclständen abzu

helfen; indessen ist daö Wichtigste nicht geschehen; und daher
sollte der Große Nach dem RegicrungSrathe und der Polizeisektion

auftragen, Allem aufzubieten, damit die der Gesundheit so

nachtheiltgen Einflüsse entfernt werden. Vom Augenblicke an,
als die erste Abtheilung der Züchtlinge ins neue Haus hinüber

68



gezogen wären, lagen zwölf mal mehr Kranle danieder, als
sonst. DaS Nämliche zeigte sich später bei der zweiten Abthci-
lung. Alü im letzten Jahre ,n diesen Häusern eine sehr heftige
Epidemie ausgebrochcn war, daS gewöhnliche Nervenfieber, wurden

mehr alS die .Hälfte der Slräsiingc daoon hefallen. Man
hat sich damais ein Gutachten zweier geschickter Aerzte geben

lassen, und darauf einige Verbesserungen, namentlich in Ansehung

der Kost, eingeführt. Daß aber die frühere Kost nicht die

àuptursache der großen Empfänglichkeit für Krankheiten war,
daS hat die diesjährige Ruhrepideime bewiesen, von welcher,
trotz der eingeführten Verbesserungen, weit über 100 Patiencen
befallen wurden, wahrend in der Stadt sehr wenige erwachsene

Personen die Ruhr bekamen. Alle möglichen Brustkrankheucn
und Katarrhen sind eigentlich stehend im Haufe- so daß der Arzt
in seinem Berichte sagte, eS sei daselbst ein künstliches Holland!.
scheS Klima. Nur in diesem Jahre sind für die 300 Sträflinge
weit über 6000 Rezepte vcrichneben worden. Also sind diese

Leute n:chr bloß bestraft durch die Detention, sondern sie sind

»wich in Absicht auf ihre Gesundheit den ungünstigsten Einsiüssen

ausgesetzt. Die Ursachen hievon sind leicht aufzudecken. Schon
die Lage deS öauseö ist sehr nachrheilig, nngS eingeschlossen,

gegen Osten nicht 10 Schritte weit von Häusern, welche ihm
die Sonne wegnehmen: auf der anderen Seite die Schanzen,
und wenn diese weggeschafft werden, immer noch eine bedeutende

Anhöhe. Dieses ÄlleS ist nun freilich nicht zu ändern; aber

um so mehr sollte man auf dasjenige bedacht sein, waö hingegen
geändert werden kann. AlS emeu solchen Sauptnachtheil für
die Gesundheit sehe ich die eigenthümlichen Chalousien an, welche
alle Ocffnungen deö Hauseö verschließen. Diese Chalousien sind

vernagelt, man kann sie nicht öffnen. Nun denke man, ob eS

möglich ist, daß eine so ungeheure Sceinmasse warm und trocken
werden könne, wenn daS HauS das ganze Jahr hindurch durch
solche Chalousien jedem Sonnenstrahle verschlossen bleibt. Da
kann kein frischer Luftzug hinein kommen, und wenn man auch

stundenlang die Fenster offen stehen läßt, so ist der alSdann ent-
stehende Luftzug nur nachrheilig. Ich begreife, daß die Chalou-
sien nöthig sind für die Polizei des HaufcS; aber die Polizei,
rücksichten können nicht die Gesundheitsrücksichten überwiegen.
Wir wollen nicht die Sträflinge auf Kosten ihrer Gesundheit
bewachen. Man sollte die Chalonsien so einrichten, daß man sie

öffnen kann; dafür könnte man unten an den Fenstern undurch-
sichtige Scheiben anbringen. Ein anderer sehr unglücklicher
Umstand ist die Dampfheizung, welche daS HauS um den Vortheil
vieler verschiedener Feucrheerde bringt, welch' letztere so sehr

dazu beitragen, alle Räume zu lüften. Ein einziges Feuer ist

im ganzen Hause, während unter andern Umständen so bis 60
Feuer durch alle Spalten frische Luft einziehen könnten. Ein
einziger fortlaufender Ofen geht in Gestalt einer Röhre durch'S

ganze HauS und bringt keine Veränderung ia der Luft hervor.
Daher sind alle Gänge deS Hauseö durchaus kalt und feucht,
und so ist eS nicht anders möglich, alS daß die Sträflinge,
welche 2, 3 Mal des TageS auö ihren oft sehr heißen Stuben in
ziemlich dünnen Röcken durch diese eiskalten und feuchten Gänge
geführt werden, alle Augenblicke Krankheiten unterliegen. —
Ich habe eS alS Mcdtzinalperson für meine Pflicht gehalten,
diese Anzeige zu machen und damit den Wunsch zu verbinden, daß
der RegierungSrath den Austrag erhalten möchte, nach den

Ergebnissen eines ExpertenurthcilS alle diese Nachtheile zu
beseitigen.

Ise nschmid. In Unterstützung dcS Hrn. Professors Fucter
muß ich noch beifügen, daß vom Augenblicke an, als man die

Züchtlinge nicht mehr zur Straßenreinigung brauchte, alle Krankheiten

zugenommen haben. DaS bringt mich auf den Gedanken,
daß eS der Polizeiscktton an 6 Herz gelegt werden möchte, die
Gefangenen so viel als möglich auf dem Lande arbeiten zu las-
sen: denn durch daS Eingcschlossenbleibcn entsteht eine Stockung
in ihren Säften, die nur verderblich auf die Gesundheit wirken
kann. Ferner wünsche ich, daß auch die Zuchtmeister in der
Infirmerie deS Hauses Aufnahme finden möchten. Ferner muß
ich mich verwundern, daß, alS die Polizeisekrion von Professoren

der Universität ein Gutachten hatte machen lassen, die oberste
Medizinalbchörde keine Kenntniß davon erhalten hat. Endlich
muß ich wünschen, daß, wenn der HauSmcdikuS einzig nicht
hinreichend auskömmt, man ihm gestatte, hiesige Studirendc zu?

Hülfe bcizuziehcn, lieber, alS fremde Gehülfen zu wählen, die
doch ebenfalls nur Srudcnrcn sind.

Steriler. Die Schuld der mehrcrn Kränklichkeit der
Züchtlinge liegt nicht ganz am Gebäude. AlS die Gefangenen
noch im alten Hause waren, klagte Jedermann, eS sei gegen
alles SchicklichkcitSgefühl, die Züchtlinge die Straßen reinigen
zu lassen. Die Polizeisekcion hat diesem SchicklichkeitSgefühle
Rechnung getragen, und die Züchtlinge so viel alS möglich den
Augen dcS Publikums entzogen. Nun aber gehören die meisten
Züchtlinge einer Klasse an, deren Lebensart Sommer und Winter

eine beständige Bewegung erfordert. Diesen wurde nun jede
Bewegung im Freien so zu sagen auf einmal abgeschnitten, und
in diesem Mangel an Bewegung, vorzüglich zur Winterszeit,
ist die Zunahme der Kränklichkeit zu suchen. Dafür kann die
Polizei,eklion nichcS, und sie mochte deßwegen auch nicht anra-
rhen, die Züchtlinge wiederum zur Straßenreinigung zu gebrauchen.

Im Sommer hat die Polizeisekrion jedoch die Züchtlinge
zu verschiedenen öffentlichen Arbeiten verwendet, z. B. bei der
Abtragung der Schanzen, bei Straßen, auf dem Felde u. s. w.
Daher ist im Sommer die Zahl der Kranken immer geringer,
alS im Winter u. s w. Was den Vorwurf betrifft, daß die
obere Sanitätsbehörde von dem auSgebrochencn Typhus nicht in
Kenntniß gesetzt worden sei, so hat die Polizeiseknon nicht
geglaubt, daß eö in ihrer Pflicht liege, mit jener Behörde darüber
in Korrespondenz zu treten, sondern sie glaubte ihre Pflicht
dadurch zu erfüllen, daß sie einige sehr berühmte medizinische
Professoren ersuchte, in Gemeinschaft mit dem ZuchthauSarzte die
Anstalt z» besuchen und ein Befinden darüber abzugeben. — Die
Vorwürfe wegen einiger Einrichtungen in dem jetzigen Gebäude
sind ebenfalls nicht ganz gegründet, und Abänderungen darin
wären wohl nicht praktisch. WaS vorerst die Dampfheizung
anbelangt, so hat man sieh früher beklagt, die Torfheizung sei unge-
Heuer theuer, und so glaubte man mit der Dampfheizung wohlfeiler

zu fahren. Diese Dampfheizung ist übrigens nicht nur in
Zuchtanstaltcn, sondern auch in freien Instituten eingeführt.
Daß übrigens im Winter die Gänge etwa gar kalt seien, hat-
mich nicht gedünkt; im Gegentheile, obgleich ich ein ziemlicher
„G'frürlig" bin, mußte ich mich verwundern, daß eS in den
Gängen so warm sei, denn die Dampfrohre gehen auch durch die
Gänge. — Die Chalousien zu verändern, wäre auch nicht ganz
praktisch. Wenn man sich die Mühe giebt, ziemlich häufig inö
Zuchthaus zu gehen, so wird man finden, daß die Stuben deS

Sonnenlichtes nicht so sehr ermangeln. Wenn ich sehe, wie
mancher Kapitalist, wie mancher Banquier freiwillig in Hofstuben

u. dergl. arbeitet, wo kein Sonnenlicht daS ganze Jahr
hindurch hinein kömmt, und wenn ich sehe, daß ja unsere halbe
Stadt Schattseite ist, so kann ich den Vorwurf nicht gegründet
finden, daß die Züchtlinge dcS Sonnenlichtes allzusehr entbehren
müssen. WaS die Krankenbcsorgung betrifft, so ist jetzt in der
Zuchtanstalt eine Infirmerie errichtet, wodurch den sanitarischen
Rücksichten alle mögliche Rechnung getragen worden ist. Ich
glaube, man habe sich lediglich darauf zu beschränken, der Po-
lizeiscktion den Wunsch zu äußern, daß sie alles dasjenige für
den Gesundheitszustand der Sträflinge thue, was mit der Poli-
zci und dem Zwecke der Anstalt verträglich ist.

Iaggi, RegierungSrath. Was den Vorwurf betrifft, daß
die Sanitätsbehörde keine Kenntniß erhalten habe von der im
Zuchthause auSgebrochcnen Epidemie, so mache ich die Vcrsamm-
lung aufmerksam, daß der ZuchthauSarzr selbst Mitglied der
Sanitätsbehörde ist. In Bezug auf die Einrichtung dieses Hauses
pflichte ich Allem bei, waS Hr. Prof. Fucter angebracht hat.
Namentlich der Punkt wegen der Jalousien ist schon sehr viel von
der Polizeisektion berathen worden, wo die von Hrn. Fuetcr ge-
äußerte Ansicht ebenfalls ausgesprochen worden ist, so daß also
dieselbe volle Berücksichtigung verdient.

Fueter. Ich weiß, daß der RegierungSrath und die Poli,
zeisektion von dem besten Willen beseelt sind, und ich wollte
Niemandem einen Vorwurf machen als der Anstalt selbst. Zum
Beweise übrigens, daß daS HauS durch und durch feucht ist, diene,
daß kein Schuh in der Krankenstube einige vierundzwanzig Stun-
den lang liegen kann, ohne ganz mit Schimmel überzogen zu sein.

Kohler, RegierungSrath. Vorerst ist richtig, daß der
ZuchthauSarzt im SanicätSkollcgium styl, und also kommt eö mir
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über alle Maßen unbegreiflich vor / daß das Sanitälskollegium
von jener Krankheit »ichtS gewußt haben soll. UebrigenS war
eS gewiß nicht an der Polizeiseklion, die Sanitätsbehörde von
AmtSwegen davon in Kenntniß zu setzen. Weil aber die Einen
glaubten / der Hr. Direktor trage einige Schuld daran/ andere
dagegen/ der Arzt behandle die Kranken nicht zweckmäßig; so

wollte man ganz fremde und unparthetische Männer darüber vcr-
nehmen. Daß denn das SanicätSkollegium sich nicht gar viel um
die Anstalt bekümmert/ geht daraus hervor/ daß das derSanitälS-
behörde abgeforderte Gutachten über die vom Hrn. Altschültheißcn
Lerber so sehnlichst gewünschte Gelatine noch bis zur Stunde der
Polizeiseklion nicht zugekommen ist. Ich horte zwar sage«/ dieses

Gutachten sei vor etwa 6 Wochen abgegeben worden; aber auch
dann hat eS jedenfalls 9 Monate auf sich warten lassen. — ES ist
vorgeworfen worden / daß man Fremde/ Deutsche/ Studirende
als Gehülfen dcö ZuchthauSarzteö anstelle anstatt junge hiesige
Studirende. Der Angestellte ist auf die Verantwortung dcö Zucht-
Hausarztes angestellt/ übrigens bereits früher als Assistent in der
Insel gebraucht worden. Daß man jungen Studircnden die Be-
sorgung der Kranken anvertraue / das werde ich nie zugeben/ we-
nigstens nicht ohne Beisein des Arztes. Ist dieser dabei/ dann
mag er ja freilich Studirende bciziehen/ wie es im Klinikum
geschieht. — Dem Hrn. Professor Fucter muß ich seine Acuße-

rungcn verdanken/ sie enthalten größtentheils Wahrheit; allein
er hat uns nichts Neues gesagt/ sondern die Polizeisektion hat
schon seit Jahr und Tag alles Mögliche versucht / um dew vor-
handenen Uebelständen zu steuern. Sie hat bereits dem Regie.
rungSrath Vorschläge gemacht/ und der Regierungsrach hat der
Polizeisektion aufgetragen / in Verbindung mit dem Baudeparte-
mcut AllcS wohl zu untersuchen / und dann zu thun / was unter
Bciziehung von Sachverständigen und Aerzten zu thun nöthig
und möglich sei.

v. G o u m o e n S. Tit., ich finde mich veranlaßt, den kurzen
Antrag zu stellen, daß eS dem Großen Rathe belieben möchte, dem
RegierungSrath den Auftrag zu geben, zu christlicher Besorgung
der Gefangenen, jedem derselben eine Bibel zu schenken. Meine
Gründe dafür sind die: die Regierung, waS ihr zu großer Ehre
gereicht, ist sehr bekümmert, daß die Gefangenen nicht bloß dem
Leibe nach besorgt werden, sondern auch die gehörige geistige
Pflege erhalten. Aber nach meiner Erfahrung und nach meinen
Grundsätzen bin ich überzeugt, daß das Wort GocteS nicht genug-
sam bekannt ist in diesen Anstalten, und daß jeder Züchtling eine
Bibel erhalten sollte zu seinem Gebrauche. „Alle Schrift von
Goit eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung,
zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, daß ein Mann GottcS
vollkommen sei, zu allen guten Werken geschickt." Diese Stelle
hat mich vorzüglich überzeugt, daß dieses heilige Buch sich schicke

für eine solche Anstalt, indem jedes Wort dieser Stelle ganz
besonders auf den Zustand der Sträflinge Bezug hat. Ein
anderer Grund ist der Grundsatz, auf weichen das HauS gebaut
und die ganze Anstalt errichtet worden. Die ganze Anstalt ist
gebaut auf den Grundsatz der Wiedergeburt, der Erneuerung des
Herzens und Geistes jedes ZüchtlingS; darum sind Zellen für die
einzelnen Züchtlinge errichtet worden, zwar nicht in hinreichender
Anzahl, waS ein großer Fehler ist. Desto mehr muß man jetzt
diesem Mangelndes Hauses durch bessere Lehre entgegenzukommen
suchen, um dieft Menschen so viel als möglich unter den Einfluß
des Geistes GotteS zu stellen. Man wird sagen, das sei gefährlich,
schade der Sicherheit des HauseS, wenn man den Leuten Bücher
in die Hände gebe. Ich glaube das nicht, denn die Beschaffenheit
des HauseS ist so, daß Entweichung unmöglich ist. Noch ein
anderer Grund ist die Langweile, über welche die Gefangenen
klagen. Diese ist der Gesundheit sehr schädlich. Die Leute müssen

schweigen, dürfen nicht rauchen, sind vereinzelt; das alles ist
ganz recht aber eS beweist, daß das ganze System des Hauses
auf Veränderung des Sinnes hingeht, und daß man also den
Gefangenen das Wort Gorres nicht vorenthalten soll, sonst müssen
diese Leute vor Langweile fast in Verzweiflung gerathen. Man
wird sagen, die Lehrer, welche da angestellt sind, genügen. ES
ist aber nicht gesagt, daß die Wahl dieser Lehrer, waS sehr schwierig

ist, so sei, daß dieselben allenBefangenen besonders in Betreff
ihrer religiösen Ansichten genügen. Wenn diese Lehrer den Geist
Christi und seine Liebe nicht haben, so werden sie die Gefangenen
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nicht zur Bekehrung bringen. Hingegen durch das Lesen des
Wortes Gottes sind schon viele Bekehrungen entstanden ohne
Predigt. Ich habe die Erfahrung hicvon in Thun gemacht, wo
auf meine Verwendung hin die Gefangenen von Seite der Regie-
rung mit Bibeln beschenkt worden sind, was dieselben außerordentlich

gefreut hat, und cö sind nur sehr wenige gewesen, die sich
nicht gerne damit abgegeben hätten. UebrigenS ist darin eine
große Erleichterung für den Gefangenwärter u. s. w. Ich glaube,
Sie sollen den Auftrag geben, daß sowohl hier als in Pruntrm
jedem Züchtlinge eine Bibel geschenkt werde. Daß dieses nicht
bereits geschehen, ist schon vielen Fremden aufgefallen. Wir sollen
den Unglücklichen das Brod des -Lebens nicht vorenthalten.

Abstimmung.
Für Erheblichkeit des Antrages so Stimmen.
Dagegen so „

Hierauf wird die definitive Redaktion des Gesetzes
über die Z ollg e r echtig keiten, wie dasselbe in den Sitzungen
von Montag und Mittwoch berathen worden, vorgelegt und durchs
Handmehr genehmigt.

Sodann gibt der Herr Landammann Kenntniß von dem
Resultate der heutigen Sechszehnerwahlen. — DaS abso-
lute Mehr hat erhalten Hr. Herren zu Laupen.

Für die noch übrige letzte Sechszehnerstelle wird zwischen
den Herren KrebS und Altlandammann Simon durch Ballo-
tirung entschieden.

Hr. KrebS wird mit 6s gegen 32 Stimmen erwählt.

Sämmtliche neu erwählte Sechszehner leisten, mit
Ausnahme des zum Regierungsstatthalter nach Thun ernannten Hrn.
LandammannS Meßm er und der abwesenden Herren C. S ch n ell,
Rickli und Arzt Schneider den vorgeschriebenen Sechs-
zehnereid.

Ein Vortrug des Militärdepartements trägt auf
Bestätigung des Herrn Obcrstmilizinspcktor Zimmerli als
Garnisonskommandanten an, welche letztere Stelle der
jährlichen Bestätigung unterworfen ist.

Die Bestätigung wird durchS Handmehr ausgesprochen.

Ein ähnlicher Vortrag der Polizeisektion trägt auf
Bestätigung des Herrn Sch eurer als Adjunkten des Cen-
tralpolizeidirektors, und des Herrn Kupfer als Chef
des LandjägerkorpS an.

Tillier. Ich kann mich nicht enthalten, als Mitglied
des Großen Rathes bei diesem Anlasse die Verwunderung zu
äußern, daß seit bald i8 Monaten ein Mitglied dieser hohen
Behörde, ein Mitglied des eidgenössischen StaatSraiheS, der
Ccnrralpolizeidircktor der Republik, in einer Untersuchung be-

^ griffen ist, von welcher man nichts vernimmt. Der Große
Rath soll dem nicht so zusehen, ohne ein Wort dazu zu sagen.
Wenn ein Mitglied der Nationalrepräsentation während zwei
Jahren seine Pflicht nicht thun kann, so soll man dasselbe
entweder abberufen, oder darauf dringen, daß dieser Zustand be-

endigt werde.

Herr Landammann. ES ist mir gestern eine Vorstellung

über diesen Gegenstand zugekommen aus den Gemeinden
Aarberg, Ortschwaben, u. s. w., welche bereits bei den Mitgliedern

der Bittschriften-Kommission circulirt hat. Diese Petition
geht dahin, daß der Große Rath mit Bezugnahme auf den

60. der Verfassung Nr. 26. das Obergericht aiiwetsen möchte,
die endliche Beurtheilung des Herrn Blumenstein ohne weitere
Sämnniß vorzunehmen und die betreffenden wegen der stattgehabten

Verzögerungen zur Verantwortung zu ziehen.

Ob recht. Ich verdanke unserm künftigen Herrn Landam.
mann die gemachte Bemerkung gar sehr. Denn die Beurtheilung

des Herrn Blumenstein ist auf eine unerhörte Weise
verzögert worden. Ich habe seine Vertheidigung gelesen und ich
werde mich gar nicht verwundern, wenn man ihn für unschul-



dig erklärt. Wirklich ist dem Obergerichte aufgetragen wor.
den, die RcaktionSprozedur vor allen andern Geschäften zu

beurtheilen; wenn nun Herr Blumenstein daS Unglück hat, bis
dahin warten zu müssen; so ist das gewiß sehr traurig für ihn
u. s. w. Ich möchte sehr wünschen, daß er damit nicht warten
müsse bis am jüngsten Tage am Morgen.

Tscha r ner, Schultheiß. Vor der gegenwärtigen Ordnung
der Dinge sind die Sachen ungeachtet der so mangelhaften
Gesetzgebung nicht so lange gegangen wie jetzt. Wo die Ursache

dieses unbegreiflich langsamen Ganges der Krtminal-Justtz liegt,
will ich jetzt nicht untersuchen, aber eS scheint mir zweckmäßig,

man möchte diesen Gegenstand der Gesetzgebnngs-Kommission
zuschicken und derselben auftragen, mir möglichster Beförderung
den Ursachen dieser Verzögerung nachzuforschen und Mittel vor-
zuschlagen, wie dem Uebel könne abgeholfen werden, denn länger

darf man der Sache nicht zusehen.

Jaggt, Negierungsrath. Ich habe neulich von Herrn
Blumenstein selbst vernommen, daß die Prozedur vor einer
Experten-Kommission liege und von dieser verzögert worden sey,

und daß darauf das Obergericht dieser Kommission einen letz,

ten Termin gesetzt habe, der gestern ausgelaufen seyn soll.

Neu ko mm. Ich möchte darauf antragen, daß der Re-
gicrungSrath den Auftrag bekomme, die Sache untersuchen zu
lassen und dem Großen Rathe in seiner nächsten Sitzung Rapport

abzustatten.

Koch, Regierungsrath. Ich stimme ganz dieser letzten

Meinung bei, denn die Gesetzgebung^ Kommission hat nicht
über die Beamten zu wachen und zu untersuchen, wo gefehlt
worden seyn mag. Aus dem neulich verlesenen Schreiben
des ObergerichtS scheint hervorzugehen, daß der äusserst

langsame Gang und die ungeheure Verzögerung der Reak-
tionöprozedur mehr oder weniger dem Staatöanwalde beizumcs-
sen sey, und wir haben zugleich daraus erfahren, daß derselbe

auf erhaltene Mahnungen des ObergerichteS hin, diesem letztern
erklärt habe, er verbete sich in Zukunft die immer wiederhol-
ten Mahnungen des Gerichtes. WaS wollen Sie mehr, Tit.
Wenn der Fehler da liegt, so kann einzig der Regierungsrath
einschreiten, und zuletzt höchst wahrscheinlich Sie selbst. Wenn
Jemand nicht will und sich Mahnungen verbittet, da weiß ich
wenigstens noch leinen AuSweg. Hingegen wird die Legisla-
tionS-Kommission seiner Zeit einen Strafprozeß bearbeiten, aber
das geht noch lange u. s. w.

Wehren bemerkt, daß man allgemein auf dem Lande aus-
serordentlich über diese Rechtverzögcrung klage.

Belrichard. Ich wünschte zu erfahren, warum Herr
Blumenstein nicht zu den Sitzungen des Großen Rathes einbe.
rufen ist. Die Verfassung erklärt jeden Bürger für so lange
als unschuldig, bis er verurtheilt worden, und überdieß ist Hr.
Blumenstein bereits von der ersten Instanz frei gesprochen worden.

So könnte ja die Gewalt gegen jeden von uns eine
Anklage erheben, um ihn, wenn seine Opposition etwa mißfällig
wäre, entfernt zu halten.

Herr Landammann. Herr Blumenstein ist seiner Zeit
deßwegen nicht einberufen worden, weil dem Landammann
angezeigt worden war, daß er in Anklagezustand versetzt sey, und
diese Anzeige ist bis dahin beim Landammann nicht revozirt
worden.

Abstimmung. Die Bestätigung obiger Beamten wird
durch'S Handmehr ausgesprochen.

Dem Regierungsrath den Auftrag zu geben, den Ursachen
der Zögcrung in der Prozedur gegen Herrn Blumenstein
nachzuforschen große Mehrheit.

Diesen Auftrag der GesetzgebungS-Kommission
zn geben Niemand.

Wiederbesetzung der durch die Ernennung des Hrn.
Regierungsstatthalters W e berzu einem Mitgliedc des Obergerichts
erledigten Stelle im Ftnanzdeparlement.

Vom NegierungSrath vorgeschlagen sind die Herren B.
Simon und Kummer.

Von 91 Stimmen erhalten
im i. Skr. im 2. Skr. im 3. Skr. im 4. Skr.

Hr. Kummer 24 St. 34 42 40

„ Schnyder-Dufresne 25 31 22 32
>, Häbcrli 17 12 11

n B. Simon 10 5

u. s. w.
Mehrere Mitglieder scheinen nicht gestimmt zu haben und

somit wäre dorch'S relative Mehr ernannt Herr Kummer.

Der Herr Landammann erklärt, daß, da nicht mehr die
gesetzliche Zahl von Mitgliedern anwesend sey, die übrigen
Geschäfte, welche für heute auf die Tagesordnung waren gesetzt

worden, auf die zweite Hälfte der Wintersitzuug verschoben
werden müssen. (Diese Geschäfte sind namentlich: Wahl eines
Mitgliedes in'ö Erziehung S département an die Stelle deS

zum RegierungSstatlhaiter nach Fraubrunuen ernannten Hrn. alt-
RegierungSrach Olt h, — Vortrag der Dotations-Kommission,

welcher aber durch den Hrn. Präsidenten derselben
zurückgezogen worden ist, —und Ratifikation eines Wald
cantonnements mit dem ehemaligen Amte Zwingen.) —

Hierauf wird beschlossen, die Genehmigung des heuti-
genP roto ko llSdemHerrnL and a m ma nu,dem Herrn S ch ult-
heißen, dem Herrn Vicelandammann, dem Herrn
Präsidenten deS Finanzdepartements und dem Herrn Regie,
rungsrath Kohler aufzutragen.

Hr. Landammann: Tit., wir stehen am Schlüsse eines
Jahres, das wir schon mit Bangigkeit in Betreff unserer
vaterländischen Angelegenheiten angetrmen haben. Allerdings ist
dasselbe nicht ohne Gefahr abgelaufen, wir haben innere Zerwürfnisse

gesehen, wir sind auch von Seite deS Auslandes bedroht
gewesen. Diese Gefahren scheinen für jetzt vorüber zu sein.
Gott gebe für immer.

Mir bleibt nur übrig, Tit, Ihnen für daö Zutrauen und
die Nachsicht zu danken, womit Sie mich in den letzter» 2 Jahren

in denen ich beinahe ununterbrochen den Vorsitz führen
mußte, behandelt haben. Ich möchte mir wünschen, mit eiuem
bessern Bewußtsein mein Amt zu Ihrer ganzen Zufriedenheit
geführt zu haben, abtreten zu können. DaS Bestreben und der
Wunsch waren da, und eS gereicht mir jetzt jedenfalls zum
großen Troste, daß einzig Ihr Zutrauen mich zu diesen Stellen
berufen hat, und daß diese Wahlen frei gewesen sind vom Spiele
der Intriguen, welches Spiel sonst so oft an der Tagesordnung ist.

Ich empfehle mich der Fortdauer Ihres Andenkens, Tit.,
und im Vertrauen, daß die Hand der Vorsehung unser Vaterland

auch ferner beschützen, erhalten, bewahren, drohende
Gefahren glücklich an ihm vorübergehen lassen wird, erkläre ich
den ersten Theil dieser Wintersitzung deS Großen
NathS der Republik Bern als geschlossen.

Schluß der Sitzung um 12^ Uhr.
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